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VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES

vom 28. Juni 2007

über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der

Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(I) Die ökologischelbiologische Produktion bildet ein Gesamtsystem
der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebensmittel-
produktion, das beste umweltschonende Praktiken, ein hohes
Maß der Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen Ressourcen,
die Anwendung hoher Tierschutzstandards und eine Produktions-
weise kombiniert, die der Tatsache Rechnung tragen, dass be-
stimmte Verbraucher Erzeugnissen, die unter Verwendung natür-
licher Substanzen und nach natürlichen Verfahren erzeugt worden
sind, den Vorzug geben. Die ökologischelbiologische Produk-
tionsweise spielt somit eine doppelte gesellschaftliche Rolle,
denn sie bedient einerseits auf einem spezifischen Markt die Ver-
brauchemachfrage nach ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und stellt andererseits öffentliche Güter bereit, die einen Beitrag
zu Umwelt- und Tierschutz ebenso wie zur Entwicklung des
ländlichen Raums leisten.

(2) Der Anteil des ökologischenlbiologischen Agrarsektors nimmt in
den meisten Mitgliedstaaten zu. Besonders in den letzten Jahren
ist eine wachsende Verbrauchernachfrage zu verzeichnen. Die
jüngsten Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik, die auf Markt-
orientierung und den Verbraucherwünschen entsprechende Quali-
tätserzeugnisse abheben, werden den Markt für ökologische/-
biologische Erzeugnisse voraussichtlich weiter stimulieren. Vor
diesem Hintergrund nehmen die Rechtsvorschriften über die
ökologischelbiologische Produktion einen zunehmend wichtigen
Stellenwert in der agrarpolitischen Strategie ein und stehen in
enger Beziehung zu den Entwicklungen auf den Agrarmärkten.

(3) Der gemeinschaftsrechtliche Rahmen für den ökologischen/-
biologischen Produktionssektor sollte dem Ziel dienen, einen fai-
ren Wettbewerb und einen ordnungsgemäß funktionierenden Bin-
nenmarkt für ökologischelbiologische Erzeugnisse zu gewährleis-
ten und das Vertrauen der Verbraucher in als ökologisch/-
biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse zu wahren und zu recht-
fertigen. Er sollte ferner auf die Schaffung von Voraussetzungen
abzielen, unter denen sich dieser Sektor entsprechend den jewei-
ligen Produktions- und Marktentwicklungen fortentwickeln kann.

(4) Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament über einen Europäischen Aktionsplan rur ökologische
Landwirtschaft und ökologisch erzeugte Lebensmittel sieht eine
Verbesserung und Verstärkung der gemeinschaftlichen Standards
für den ökologischen/biologischen Landbau sowie der Einfuhr-
und Kontrollvorschriften vor. Der Rat hat die Kommission in
seinen Schlussfolgerungen vom 18. Oktober 2004 aufgefordert,
den gemeinschaftsrechtlichen Rahmen dafür im Hinblick auf Ver-
einfachung und Gesamtkohärenz zu überarbeiten und insbeson-
dere durch Festlegung von Grundprinzipien eine Harmonisierung

(l) Stellungnahme vom 22. Mai 2007 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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der Normen zu begünstigen und nach Möglichkeit eine weniger
ins Detail gehende Regelung anzustreben.

(5) Es ist daher angezeigt, die Ziele, Grundsätze und Regeln flir die
ökologische/biologische Produktion genauer zu formulieren, um
so zu mehr Transparenz, Verbrauchervertrauen und einer harmo-
nisierten Sichtweise in Bezug auf das ökologische/biologische
Produktionskonzept beizutragen.

(6) Zu diesem Zweck sollte die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau/die
biologische Landwirtschaft und die entsprechende Kennzeichnung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (I) aufge-
hoben und durch eine neue Verordnung ersetzt werden.

(7) Es sollte ein gemeinschaftlicher Rechtsrahmen mit allgemeinen
Vorschriften flir die ökologische/biologische Produktion festge-
legt werden, der sich auf die pflanzliche und die tierische Er-
zeugung sowie die Aquakulturproduktion, einschließlich der Vor-
schriften flir das Sammeln von Wildpflanzen und Meeresalgen,
flir die Umstellung und flir die Produktion von verarbeiteten Le-
bensmitteln, einschließlich Wein, sowie von Futtermitteln und
von ökologischer/biologischer Hefe erstreckt. Die Kommission
sollte die Verwendung der Erzeugnisse und Stoffe-zulassen und
darüber entscheiden, welche Verfahren im ökologischen/-
biologischen Landbau und bei der Verarbeitung von
ökologischenlbiologischen Lebensmitteln eingesetzt werden.

(8) Die Entwicklung der ökologischenlbiologischen Produktion sollte
insbesondere durch Förderung der Verwendung neuer, flir die
ökologischelbiologische Produktionsweise besser geeigneter
Techniken und Substanzen weiter unterstützt werden.

(9) Genetisch veränderte Organismen (GVa) und Erzeugnisse, die
aus oder durch GVa erzeugt wurden, sind mit dem
ökologischenlbiologischen Produktionskonzept und der Auffas-
sung der Verbraucher von ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen unvereinbar. Sie sollten daher nicht im ökologischen/-
biologischen Landbau oder bei der Verarbeitung von
ökologischenlbiologischen Erzeugnissen verwendet werden.

(IO) Es ist das Ziel, das Vorkommen von GVO in ökologischen/-
biologischen Erzeugnissen auf das geringstmögliche Maß zu be-
schränken. Bei den bestehenden Kennzeichnungsschwellen han-
delt es sich um Höchstwerte, die ausschließlich mit einem zufäl-
ligen und technisch nicht zu vermeidenden Vorhandensein von
GVa im Zusammenhang stehen.

(11) Der ökologischelbiologische Landbau sollte in erster Linie er-
neuerbare Ressourcen in lokalorganisierten landwirtschaftlichen
Systemen nutzen. Um so wenig wie möglich auf nicht erneuer-
bare Ressourcen zurückzugreifen, sollten Abfälle und Nebener-
zeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs verwertet wer-
den, um den Anbauflächen die Nährstoffe wieder zuzuführen.

(12) Der ökologischelbiologische Pflanzenbau sollte dazu beitragen,
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessem und die
Bodenerosion zu verhindern. Die Pflanzen sollten ihre Nährstoffe
vorzugsweise über das Ökosystem des Bodens und nicht aus auf
den Boden ausgebrachten löslichen Düngemitteln beziehen.

(13) Zentrale Elemente im Bewirtschaftungssystem des ökologischen/-
biologischen Pflanzenbaus sind die Pflege der Bodenfruchtbar-
keit, die Wahl geeigneter Arten und Sorten, eine mehrjährige
Fruchtfolge, die Wiederverwertung organischen Materials und
Anbautechniken. Zusätzliche Düngemittel, Bodenverbesserer
und Pflanzenschutzmittel sollten nur verwendet werden, wenn

(I) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 394/2007 der Kommission (ABI. L 98 vom 13.4.2007, S. 3).
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sie mit den Zielen und Grundsätzen der ökologischen/-
biologischen Produktion vereinbar sind.

(14) Die Tierhaltung ist von fundamentaler Bedeutung fur die Orga-
nisation der landwirtschaftlichen Erzeugung in einem
ökologischlbiologisch wirtschaftenden Betrieb, insofern als sie
das notwendige organische Material und die Nährstoffe fur die
Anbauflächen liefert und folglich zur Bodenverbesserung und
damit zur Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt.

(IS) Zur Vermeidung einer Belastung der Umwelt, insbesondere von
natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser, sollte in der
ökologischenlbiologischen tierischen Erzeugung grundsätzlich
fur eine enge Verbindung zwischen tierischer Erzeugung und
dem Land, fur geeignete mehrjährige Fruchtfolgen und die Füt-
terung der Tiere mit ökologischenlbiologischen Pflanzenerzeug-
nissen, die im Betrieb selbst oder in benachbarten ökologisch/-
biologisch wirtschaftenden Betrieben erzeugt werden, gesorgt
werden.

(16) Da die ökologischelbiologische Tierhaltung eine an das Land
gebundene Wirtschaftstätigkeit darstellt, sollten die Tiere so oft
als möglich Zugang zu Auslauf im Freien oder zu Weideflächen
haben.

(17) Die ökologischelbiologische Tierhaltung sollte hohe Tierschutzs-
tandards achten sowie den tierartspezifischen verhaltensbedingten
Bedürfnissen genügen, und die Gesunderhaltung des Tierbestands
sollte auf der Krankheitsvorbeugung basieren. Besondere Auf-
merksamkeit sollte in diesem Zusammenhang den Bedingungen
der Stallunterbringung, den Haltungspraktiken und der Besatz-
dichte gelten. Darüber hinaus sollte bei der Wahl der Tierrassen
deren Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Verhältnisse be-
rücksichtigt werden. Die Durchfuhrungsbestimmungen fur die
tierische Erzeugung und die Aquakultur sollten wenigstens die
Befolgung der Bestimmungen des Europäischen Übereinkom-
mens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltun-
gen und der sich daran anschließenden Empfehlungen seines
Ständigen Ausschusses (T-AP) gewährleisten.

(18) Das System der ökologischen/biologischen tierischen Erzeugung
sollte anstreben, die Produktionszyklen der verschiedenen Tier-
arten mit ökologisch/biologisch aufgezogenen Tieren zu realisie-
ren. Daher sollte eine Vergrößerung des Genpools der
ökologischlbiologisch gehaltenen Tiere gefördert, die Selbstver-
sorgung verbessert und so die Entwicklung des Sektors gewähr-
leistet werden.

(19) Ökologischlbiologisch verarbeitete Erzeugnisse sollten mithilfe
von Verarbeitungsmethoden erzeugt werden, die sicherstellen,
dass die ökologischelbiologische Integrität und die entscheiden-
den Qualitätsmerkmale des Erzeugnisses auf allen Stufen der
Produktionskette gewahrt bleiben.

(20) Verarbeitete Lebensmittel sollten nur dann als ökologische/-
biologische Erzeugnisse gekennzeichnet werden, wenn alle oder
fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus
ökologischerlbiologischer Produktion stammen. Jedoch sollten
fur verarbeitete Lebensmittel, in denen Zutaten landwirtschaftli-
chen Ursprungs enthalten sind, die nicht aus ökologischer/-
biologischer Produktion stammen können, wie zum Beispiel für
Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei, besondere Kennzeich-
nungsvorschriften erlassen werden. Darüber hinaus sollte es zur
Unterrichtung des Verbrauchers und im Interesse der Markttran-
sparenz und der verstärkten Verwendung von Zutaten aus
ökologischerlbiologischer Produktion unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich sein, im Verzeichnis der Zutaten auf die
ökologischelbiologische Produktion hinzuweisen.
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(25) Es erscheint jedoch angezeigt, die Verwendung des Gemein-
schaftslogos auf Erzeugnisse zu beschränken, die ausschließlich
oder fast ausschließlich ökologische/biologische Zutaten enthal-
ten, um eine Irreführung des Verbrauchers in Bezug auf den
ökologischen/biologischen Charakter des gesamten Erzeugnisses
zu verhindern. Daher sollte es nicht verwendet werden dürfen zur
Kennzeichnung von Umstellungserzeugnissen oder von Verarbei-
tungserzeugnissen, bei denen weniger als 95 % der Zutaten land-
wirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischerlbiologischer Produk-
tion stammen.

TB

'(21) In der Anwendung der Produktionsvorschriften ist eine gewisse
Flexibilität angezeigt, um eine Anpassung der ökologischen/-
biologischen Standards und Anforderungen an die lokalen klima-
tischen und geografischen Gegebenheiten, spezifische Tierhal-
tungspraktiken und den örtlichen Entwicklungsstand zu ermögli-
chen. Deshalb sollte die Anwendung von Ausnahmeregelungen
zugestanden werden, aber nur in den Grenzen der im Gemein-
schaftsrecht genau festgelegten Bedingungen.

(22) Es ist wichtig, das Vertrauen der Verbraucher in ökologische/-
biologische Erzeugnisse zu wahren. Daher sollten Ausnahmen
von den Anforderungen an die ökologische/biologische Produk-
tion unbedingt auf die Fälle begrenzt sein, in denen die Anwen-
dung von Ausnahmeregelungen als gerechtfertigt anzusehen ist.

(23) Im Interesse des Verbraucherschutzes und eines fairen Wettbe-
werbs sollten die Begriffe, die der Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen dienen, in der gesamten
Gemeinschaft und unabhängig von der verwendeten Sprache vor
der Benutzung für nicht ökologische/biologische Erzeugnisse ge-
schützt werden. Der Schutz sollte sich auch auf die gebräuch-
lichen Ableitungen und Diminutive dieser Begriffe erstrecken,
ganz gleich, ob sie alleine oder kombiniert verwendet werden.

(24) Um Klarheit für den Verbraucher auf dem gesamten Gemein-
schaftsmarkt zu schaffen, sollte das Gemeinschaftslogo flir alle
in der Gemeinschaft produzierten vorverpackten ökologischen/-
biologischen Lebensmittel vorgeschrieben werden. Für alle in
der Gemeinschaft produzierten nicht vorverpackten
ökologischen/biologischen Erzeugnisse und alle aus Drittländern
eingeführten ökologischen/biologischen Erzeugnisse sollte das
Gemeinschaftslogo auf freiwilliger Basis ebenfalls benutzt werden
können.

(26) Das Gemeinschaftslogo sollte in keinem Fall die gleichzeitige
Verwendung nationaler oder privater Logos ausschließen.

(27) Ferner sollten die Verbraucher zur Verhinderung betrügerischer
Praktiken und zur Vermeidung von Unklarheiten darüber, ob das
Erzeugnis aus der Gemeinschaft stammt oder nicht, bei der Ver-
wendung des Gemeinschaftslogos über den Ort der Erzeugung
der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich die Er-
zeugnisse zusammensetzen, informiert werden.

(28) Die Gemeinschaftsvorschriften sollten zur Förderung eines ein-
heitlichen ökologischen/biologischen Produktionskonzepts beitra-
gen. Die zuständigen Behörden, die Kontrollbehörden und die
KontrollsteIlen sollten sich jeglicher Verhaltensweisen enthalten,
die den freien Verkehr von Erzeugnissen, deren Konformität von
.einer Behörde oder Stelle eines anderen Mitgliedstaats beschei-
nigt wurde, behindern könnten. Insbesondere sollten sie keine
zusätzlichen Kontrollen einführen oder finanzielle Belastungen
auferlegen.

(29) Im Hinblick auf die Kohärenz mit den Gemeinschaftsvorschriften
in anderen Bereichen sollte den Mitgliedstaaten erlaubt werden,
flir die pflanzliche und tierische Erzeugung in ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet nationale Produktionsvorschriften anzuwenden, die
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. strenger sind als die gemeinschaftlichen Produktionsvorschriften
für die ökologische/biologische Produktion, sofern diese nationa-
len Vorschriften auch auf die nichtökologische/nichtbiologische
Erzeugung Anwendung finden und im Übrigen mit dem Gemein-
schaftsrecht vereinbar sind.

(30) Die Verwendung von GVa in der ökologischen/biologischen
Produktion ist verboten. Im Interesse der Klarheit und Kohärenz
sollte es nicht möglich sein, ein Erzeugnis als ökologisch/-
biologisch zu kennzeichnen, aus dessen Etikett hervorgehen
muss, dass es GVO enthält oder aus GVO besteht oder hergestellt
wurde.

(31) Um sicherzustellen, dass die ökologischen/biologischen Erzeug-
nisse im Einklangmit den Anforderungen erzeugt werden, die der
gemeinschaftsrechtliche Rahmen für die ökologische/biologische
Produktion vorschreibt, sollten die Tätigkeiten der Unternehmer
auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Ver-
triebs ökologischer/biologischer Erzeugnisse einem im Einklang
mit der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrol-
len zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und
Tierschutz (I) eingerichteten und betriebenen Kontrollsystem un-
terliegen.

(32) In einigen Fällen könnte es als unverhältnismäßig erscheinen, die
Melde- und Kontrollvorschriften auf bestimmte Arten von Ein-
zelhandelsunternehmern, z. B. auf solche, die Erzeugnisse direkt
an Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, anzuwenden. Es ist
daher angebracht, den Mitgliedstaaten zu erlauben, solche Unter-
nehmer von diesen Anforderungen auszunehmen. Um jedoch Be-
trug zu verhindern, sollte die Ausnahmeregelung nicht für dieje-
nigen Einzelhandelsunternehmer gelten, die ökologische/-
biologische Erzeugnisse erzeugen, aufbereiten oder an einem an-
deren Ort als der Verkaufsstelle lagern, aus einem Drittland ein-
führen oder die vorgenannten Tätigkeiten an Dritte vergeben ha-
ben.

(33) Ökologische/biologische Erzeugnisse, die in die Europäische
Gemeinschaft eingeführt werden, sollten auf dem Gemeinschafts-
markt als ökologisch/biologisch in den Verkehr gebracht werden
dürfen, wenn sie nach Produktionsvorschriften und im Rahmen
von Kontrollvorkehrungen erzeugt wurden, die den gemein-
schaftsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder aber diesen
gleichwertig sind. Ferner sollte für die aufgrund gleichwertiger
Garantien eingeführtenErzeugnisse eine durch die zuständige Be-
hörde oder die anerkannte Kontrollbehörde oder -stelle des betref-
fenden Drittlands ausgestellte Bescheinigung vorliegen.

(34) Die Gleichwertigkeitsprüfung für die Einfuhrerzeugnisse sollte
die internationalen Standards im Codex Alimentarius berücksich-
tigen.

(35) Es erscheint angebracht, die Liste der Drittländer beizubehalten,
deren Produktionsvorschriften und Kontrollvorkehrungen durch
die Kommission als gleichwertig mit den gemeinschaftsrechtli-
chen Anforderungen anerkannt wurden. Für nicht in dieser Liste
aufgeführte Drittländer sollte die Kommission ein Verzeichnis der
Kontrollbehörden und -stellen aufstellen, die als zuständig für die
Durchführung der Kontrollen und Zertifizierung in den betreffen-
den Drittländern anerkannt sind.

(36) Es sollten zweckdienliche statistische Daten erhoben werden, um
verlässliche Informationen für die Durchführung und Begleitung
dieser Verordnung und als Instrumente für Produzenten, Markt-

(I) ABi. L 165 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigung im ABi. L 191 vom
28.5.2004, S. 1.
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teilnehmer undpolitische Entscheidungsträger zu erhalten. Der
Bedarf an statistischenDaten sollte im Rahmen des Statistischen
Programms der Gemeinschaft festgelegt werden.

(37) Diese Verordnung sollte ab einem Zeitpunkt gelten, der der Kom-
mission hinreichend Zeit lässt, die zu ihrer Durchführung erfor-
derlichen Maßnahmen zu erlassen.

(38) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah-
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (I)
erlassen werden.

(39) Angesichts der dynamischen Entwicklung des Öko-lBiosektors,
einiger äußerst sensibler Fragen im Zusammenhang mit
ökologischen/biologischen Produktionsmethoden und der Not-
wendigkeit, ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes
und des Kontrollsystems zu gewährleisten, erscheint es angezeigt,
die Gemeinschaftsvorschriften für den ökologischenlbiologischen
Landbau unter Berücksichtigung der bei der Anwendung dieser
Bestimmungen gewonnenen Erfahrungen einer künftigen Über-
prüfung zu unterziehen.

(40) Solange keine detaillierten Produktionsvorschriften der Gemein-
schaft für bestimmte Tierarten, Wasserpflanzen und Mikroalgen
vorliegen, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, na-
tionale Standards oder bei deren Fehlen private Standards anzu-
wenden, die von den Mitgliedstaaten genehmigt oder anerkannt
worden sind -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

ZIEL, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziel und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung schafft die Grundlage für eine nachhaltige Ent-
wicklung der ökologischenlbiologischen Produktion, wobei gleichzeitig
ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts sichergestellt, ein
fairer Wettbewerb gewährleistet, das Vertrauen der Verbraucher gewahrt
und die Verbraucherinteressen geschützt werden.

In ihr sind allgemeine Ziele und Grundsätze festgelegt, um die Vor-
schriften dieser Verordnung zu untermauern und die Folgendes betref-
fen:

a) alle Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs
ökologischerlbiologischer Erzeugnisse und deren Kontrollen;

b) die Verwendung von Angaben in der Kennzeichnung und Werbung,
die auf die ökologischelbiologische Produktion Bezug nehmen.

(2) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeugnisse der Landwirt-
schaft, einschließlich der Aquakultur, sofern sie in Verkehr gebracht
werden oder dazu bestimmt sind, in Verkehr gebracht zu werden:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse,

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als
Lebensmittel bestimmt sind,

c) Futtermittel,

(I) ABI. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den Beschluss
2006/512/EG (ABI. L 200 vom 22.7.2006, S. 11).
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d) vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau.

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere gelten
nicht als aus ökologischer/biologischer Produktion stammend.

Diese Verordnung gilt auch für als Lebensmitteloder Futtermittel ver-
wendete Hefen.

(3) Diese Verordnung findet auf alle Unternehmer Anwendung, die
auf irgendeiner Stufe der Produktion, der Aufbereitung oder des Ver-
triebs von Erzeugnissen im Sinne des Absatzes 2 tätig sind.

Die Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen un-
terliegen jedoch nicht dieser Verordnung. Die Mitgliedstaaten können
nationale Vorschriften oder bei deren Fehlen private Standards für die
Kennzeichnung und die Kontrolle von Erzeugnissen aus Arbeitsgängen
in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen anwenden, sofern
diese Regelungen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der sonstigen Rechtsvorschrif-
ten der Gemeinschaft oder der nationalen Vorschriften, die im Einklang
mit d~m Gemeinschaftsrecht auf die in diesem Artikel definierten Er-
zeugnisse Anwendung finden, wie z. B. die Bestimmungen für die
Produktion, Aufbereitung, Vermarktung, Etikettierung und Kontrolle
dieser Erzeugnisse, einschließlich der lebens- und futtermittelrechtlichen
Vorschriften.

Artikel2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmun-
gen:

a) "ökologische/biologische Produktion": Anwendung des Produk-
tionsverfahrens nach den Vorschriften dieser Verordnung auf allen
Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs;

b) "Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs": alle
Stufen, angefangen von der Primärproduktion eines ökologischen/-
biologischen Erzeugnisses bis zu seiner Lagerung, seiner Verarbei-
tung, seiner Beförderung, seinem Verkauf oder seiner Abgabe an
den Endverbraucher und gegebenenfalls der Kennzeichnung, der
Werbung, der Einfuhr, der Ausfuhr und der im Rahmen von Unter-
aufträgen ausgeführten Tätigkeiten;

c) "ökologisch/biologisch": aus ökologischer/biologischer Produktion
stammend oder sich darauf beziehend;

d) "Unternehmer": die natürlichen oder juristischen Personen, die für
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in den ihrer Kon-
trolle unterliegenden ökologischen/biologischen Betrieben verant-
wortlich sind;

e) "pflanzliche Erzeugung": Erzeugung landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen, einschließlich der Ernte von Wildpflanzen für Erwerbs-
zwecke;

f) "tierische Erzeugung": Erzeugung von an Land lebenden Haustieren
oder domestizierten Tieren (einschließlich Insekten);

g) die Begriffsbestimmung für "Aquakultur" ist die Begríffsbestim-
mung der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom
27. Juli 2006 über den Europäischen Fischereifonds (I);

h) "Umstellung": Übergang von nichtökologischernlnichtbiologischem
auf ökologischen/biologischen Landbau innerhalb eines bestimmten
Zeitraums, in dem die Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion angewendet wurden;

(') ABI. L 223 vom 15.8.2006, S. l.
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i) .Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachurig und/oder Verar-
beitung ökologischerlbiologischer Erzeugnisse, einschließlich
Schlachten und Zerlegen bei tierischen Erzeugnissen, sowie Verpa-
ckung, Kennzeichnung und/oder Änderung der Kennzeichnung be-
treffend die ökologische/biologische Produktionsweise;

j) die Begriffsbestimmungen für "Lebensmittel", "Futtermittel" und
.Jnverkehrbringen'' sind die Begriffsbestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europä-
ischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (I);

k) "Kennzeichnung": alle Begriffe, Angaben, Bezeichnungen, Herstel-
ler- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen auf Verpa-
ckungen, Schriftstücken, Schildern, Etiketten, Ringen oder Ver-
schlüssen, die ein Erzeugnis begleiten oder sich auf dieses beziehen;

1) die Begriffsbestimmung für .vorverpackte Lebensmittel" ist die Be-
griffsbestimmung des Artikels 1 Absatz 3 Buchstabe b der Richt-
linie 2000113/EG des Europäischen Parlaments und des Rates VOm
20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebens-
mitteln sowie die Werbung hierfür (2);

m) "Werbung": jede Darstellung gegenüber der Öffentlichkeit mit an-
deren Mitteln als einem Etikett, mit der beabsichtigt oder wahr-
scheinlich die Einstellung, die Überzeugung oder das Verhalten be-
einflusst oder verändert wird, um direkt oder indirekt den Verkauf
von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen zu fördern;

n) "zuständige Behörde": die für die Durchführung amtlicher Kontrol-
len im Bereich der ökologischen/biologischen Produktion gemäß
dieser Verordnung zuständige zentrale Behörde eines Mitgliedstaats
oder jede andere Behörde, der diese Zuständigkeit übertragen
wurde, gegebenenfalls auch die entsprechende Behörde eines Dritt-
landes;

o) .Kontrollbehörde": eine öffentliche Verwaltungsorganisation eines
Mitgliedstaats, der die zuständige Behörde ihre Zuständigkeit fur
die Inspektion und die Zertifizierung im Bereich der ökologischen/-
biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung ganz oder teil-
weise übertragen hat, gegebenenfalls auch die entsprechende Be-
hörde eines Drittlandes oder die entsprechende Behörde, die ihre
Tätigkeit in einem Drittland ausübt;

p) .Kontrollstelle": ein unabhängiger privater Dritter, der die Inspek-
tion und die Zertifizierung im Bereich der ökologischen/-
biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung wahrnimmt, ge-
gebenenfalls auch die entsprechende Stelle eines Drittlandes oder
die entsprechende Stelle, die ihre Tätigkeit in einem Drittland aus-
übt;

q) .Konformitätszeiclien": Bestätigung der Übereinstimmung mit be-
stimmten Standards oder anderen nonnativen Dokumenten in Form
eines Zeichens;

r) die Begriffsbestimmung fur "Zutaten" ist die Begriffsbestimmung
des Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 2000113/EG;

s) die Begriffsbestimmung für .Pñanzenschutzmittel'' ist die Begriffs-
bestimmung der Richtlinie 9l/4l4/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln C);

(I) ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 575/2006 der Kommission (ABI. L 100 vom 8.4.2006, S. 3).

0) ABI. L 109 vom 6.5.2000, S. 29. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2006/142/EG der Kommission (ABI. L 368 vom 23.12.2006, S. I IO).

(3) ABI. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie
2007/31/EG der Kommission (ABI. L 140 vom 1.6.2007, S. 44).
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t) die Begriffsbestimmung für "genetisch veränderter Organismus
(GVO)" ist die Begriffsbestimmung der Richtlinie 200l118/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001
über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen
in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des
Rates (I) und der nicht aus einem der in Anhang LB der Richtlinie
2001118/EG aufgeführten Verfahren der genetischen Veränderung
hervorgegangen ist;

u) "aus GVO hergestellt": ganz oder teilweise aus GVO gewonnen,
jedoch nicht aus GVO bestehend oder GVO enthaltend;

v) "dürch GVO hergestellt": unter Verwendung eines GVO als letztem
lebenden Organismus im Produktionsverfahren gewonnen, jedoch
nicht aus GVO bestehend, GVO enthaltend oder aus GVO herge-
stellt;

w) die Begriffsbestimmung für .Futtermittelzusatzstoffe" ist die Be-
griffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (2);

x) "gleichwertig": in Bezug auf verschiedene Systeme oder Maßnah-
men, durch Anwendung von Bestimmungen, die die gleiche Kon-
formitätsgewähr bieten, geeignet, die gleichen Ziele und Grundsätze
zu erfüllen; .

y) .Verarbeitungsbilfsstoffe'': Stoffe, die nicht selbst als Lebensmittel-
zutaten verzehrt werden, jedoch bei der Verarbeitung von Rohstof-
fen, Lebensmitteln oder deren Zutaten aus technologischen Gründen
während der Be- oder Verarbeitung verwendet werden und unbe-
absichtigte, technisch unvermeidbare Rückstände oder Rückstands-
derivate im Enderzeugnis hinterlassen können, unter der Bedingung,
dass diese Rückstände gesundheitlich unbedenklich sind und sich
technologisch nicht auf das Enderzeugnis auswirken;

z) die Begriffsbestimmung für "ionisierende Strahlung" ist die Be-
griffsbestimmung der Richtlinie 96/29/Euratom vom 13. Mai 1996
zur Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz
der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die
Gefahren durch ionisierende Strahlungen (3) mit der Einschränkung
des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mit ionisierenden
Strahlen behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile (4);

aa) "Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseínrichtungen":
die Aufbereitung ökologischer/biologischer Erzeugnisse in Gaststät-
tenbetrieben, Krankenhäusem, Kantinen und anderen ähnlichen Le-
bensmittelunternehmen an der Stelle, an der sie an den Endverbrau-
cher verkauft oder abgegeben werden.

(1) ABI. L 106 vom 14.4.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1830/2003 (ABI. L 268 vom 18.10.2003, S. 24).

(2) ABI. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. Geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 378/2005 der Kommission (ABI. L 59 vom 5.3.2005, S. 8).

(3) ABI. L 159 vom 29.6.1996, S. 1.
(4) ABI. L 66 vom 13.3.1999, S. 16. Zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1882/2003 (ABI. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).
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TITEL II

ZIELE UND GRUNDSÄTZE DER ÖKOLOGISCHEN/BIOLOGISCHEN
PRODUKTION

Artikel3

Ziele

Die ökologische/biologische Produktion verfolgt folgende allgemeine
Ziele:

a) Errichtung eines nachhaltigen Bewirtschaftungssystems für die Land-
wirtschaft, das

i) die Systeme und Kreisläufe der Natur respektiert und die Ge-
sundheit von Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren sowie das
Gleichgewicht zwischen ihnen erhält und fordert,

ii) zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt beiträgt,

iii) die Energie und die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden,
organische Substanz und Luft verantwortungsvoll nutzt,

iv) hohe Tierschutzstandards beachtet und insbesondere tierartspezi-
fischen verhaltensbedingten Bedürfnissen nachkommt;

b) Produktion qualitativ hochwertiger Erzeugnisse;

c) Herstellung einer reichen Vielfalt an Lebensmitteln und anderen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die der Nachfrage der Verbrau-
cher nach Erzeugnissen entsprechen, die durch Verfahren hergestellt
wurden, die der Umwelt, der menschlichen Gesundheit, der Pflan-
zengesundheit, sowie der Gesundheit und dem Wohlbefinden der
Tiere nicht abträglich sind.

Artikel4

Allgemeine Grundsätze

Die ökologische/biologische Produktion hat auf folgenden Grundsätzen
zu beruhen:

a) geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Prozesse auf der
Grundlage ökologischer Systeme unter Nutzung systeminterner na-
türlicher Ressourcen und unter Einsatz von Methoden, für die Fol-
gendes gilt:

i) Verwendung lebender Organismen und mechanischer Produk-
tionsverfahren,

ii) Pflanzenbau und Tiererzeugung sind flächengebunden; Aquakul-
tur in Einklang mit dem Grundsatz der nachhaltigen Nutzung der
Fischerei,

iii) keine Verwendung von GVO und aus oder durch GVO herge-
stellten Erzeugnissen mit Ausnahme von Tierarzneimitteln,

iv) Vornahme von Risikobewertungen und gegebenenfalls Durch-
führung von Vorsorge- und Präventivmaßnahmen;

b) Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel. Sind ex-
terne Produktionsmittel erforderlich oder gibt es die geeigneten Be-
wirtschaftungspraktiken oder -verfahren nach Buchstabe a nicht, so
beschränken sie sich auf

i) Produktionsmittel aus der ökologischen/biologischen Produktion,

ii) natürliche oder naturgemäß gewonnene Stoffe,

iii) schwer lösliche mineralische Düngemittel;
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c) strenge Beschränkung der Verwendung chemisch-synthetischer Pro-
duktionsmittel auf Ausnahmefälle, in denen

i) geeignete Bewirtschaftungspraktiken fehlen und

ii) die externen Produktionsmittel nach Buchstabe b auf dem Markt
nicht erhältlich sind oder

iii) die Verwendung von externen Produktionsmitteln nach Buch-
stabe b unannehmbare Umweltfolgen hätte;

d) erforderlichenfalls Anpassung im Rahmen dieser Verordnung der
Vorschriften für die ökologischelbiologische Produktion zur Berück-
sichtigung des Gesundheitszustandes, regionaler Unterschiede bei
Klima und örtlichen Verhältnissen, der Entwicklungsstadien und spe-
zifischer Tierhaltungspraktiken.

Artikel5

Spezifische Grundsätze für die landwirtschaftliche Erzeugung

Neben den allgemeinen Grundsätzen nach Artikel 4 hat der
ökologischelbiologische Landbau auf folgenden spezifischen Grundsät-
zen zu beruhen:

a) Erhaltung und Förderung des Bodenlebens und der natürlichen
Fruchtbarkeit des Bodens, der Bodenstabilität und der biologischen
Vielfalt des Bodens zur Verhinderung und Bekämpfung der Boden-
verdichtung und -erosion und zur Versorgung der Pflanzen mit
Nährstoffen hauptsächlich über das Ökosystem des Bodens;

b) Minimierung der Verwendung von nicht emeuerbaren Ressourcen
und von außerbetrieblichen Produktionsmitteln;

c) Wiederverwertung von Abfallstoffen und Nebenerzeugnissen pflanz-
lichen und tierischen Ursprungs als Produktionsmittel in der pflanz-
lichen und tierischen Erzeugung;

d) Berücksichtigung des örtlichen oder regionalen ökologischen
Gleichgewichts bei den Produktionsentscheidungen;

e) Erhaltung der Tiergesundheit durch Stärkung der natürlichen Ab-
wehrkräfte der Tiere sowie durch Auswahl der geeigneten Rassen
und durch entsprechende Haltungspraktiken;

f) Erhaltung der Pflanzengesundheit durch vorbeugende Maßnahmen
wie Auswahl geeigneter Arten und Sorten, die gegen Schädlinge
und Krankheiten resistent sind, geeignete Fruchtfolge, mechanische
und physikalische Methoden und Schutz von Nützlingen;

g) Betreiben einer flächengebundenen und an den Standort angepassten
Tiererzeugung;

h) Beachtung eines hohen Tierschutzniveaus unter Berücksichtigung
tierartspezifischer Bedürfuisse;

i) Gewinnung ökologischer/biologischer tierischer Erzeugnisse von
Tieren, die seit Geburt bzw. Schlupf ununterbrochen in
ökologischen/biologischen Betrieben gehalten wurden;

j) Wahl von Tierrassen unter Berücksichtigung ihrer Anpassungsfähig-
keit an die örtlichen Bedingungen, ihrer Vitalität und ihrer Wider-
standsfähigkeit gegen Krankheiten oder Gesundheitsprobleme;

k) Verwendung ökologischerlbiologischer Futtermittel in der Tierhal-
tung, die sich aus Ausgangserzeugnissen aus dem ökologischen/-
biologischen Landbau und natürlichen, nicht landwirtschaftlichen
Stoffen zusammensetzen;

l) Anwendung von Tierhaltungspraktiken, durch die das Immunsystem
der Tiere und ihre natürlichen Abwehrkräfte gegen Krankheiten ge-
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stärkt werden; dazu gehören insbesondere regelmäßige Bewegung
und Zugang zu Freigelände und gegebenenfalls zu Weideland;

m) Verzicht auf die Zucht künstlich erzeugter polyploider Tiere;

n) Erhaltung der biologischen Vielfalt der natürlichen aquatischen
Ökosysteme und längerfristig der Gesundheit der aquatischen Um-
welt und der Qualität der angrenzenden aquatischen und terrestri-
sehen Ökosysteme in der Aquakultur;

o) Verwendung von Futtermitteln in der Aquakultur, die gemäß der
nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen im Sinne des Artikels
3 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember
2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereires-
sourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik (I) gewonnen
wurden, oder von ökologischen/biologischen Futtermitteln, die sich
aus Ausgangserzeugnissen aus dem ökologischenlbiologischen
Landbau und aus natürlichen, nicht landwirtschaftlichen Stoffen zu-
sammensetzen.

Artikel 6

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Lebensmitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die Herstellung
verarbeiteter ökologischerlbiologischer Lebensmittel auf folgenden spe-
zifischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischerlbiologischer Lebensmittel aus
ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen Zutaten, außer wenn
eine Zutat auf dem Markt nicht als ökologischeslbiologisches Er-
zeugnis erhältlich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen, von
nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten mit überwiegend techni-
schen und sensorischen Funktionen sowie von Mikronährstoffen und
Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und auf Fälle, in denen
dies ein wesentliches technologisches Erfordernis darstellt oder be-
sonderen Ernährungszwecken dient;

c) Ausschluss von Stoffen und Herstellungsverfahren, die in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses irreführend sein
könnten;

d) sorgfältige Verarbeitung der Lebensmittel, vorzugsweise unter An-
wendung biologischer, mechanischer und physikalischer Methoden.

Artikel 7

Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung von
ökologischen/biologischen Futtermitteln

Neben den allgemeinen Grundsätzen des Artikels 4 hat die Herstellung
verarbeiteter ökologischerlbiologischer Futtermittel auf folgenden spezi-
fischen Grundsätzen zu beruhen:

a) Herstellung ökologischerlbiologischerFuttennittel aus ökologischen/-
biologischen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, außer wenn ein
Futtermittel-Ausgangserzeugnis auf dem Markt nicht als
ökologischeslbiologisches Erzeugnis erhältlich ist;

b) Beschränkung der Verwendung von Futtermittel-Zusatzstoffen und
Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und auf Fälle, in denen
dies ein wesentliches technologisches oder zootechnisches Erforder-
nis darstellt oder besonderen Ernährungszwecken dient;

(I) ABI. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
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c) Ausschlussvon Stoffen und Herstellungsverfahren, die in Bezug auf
die tatsächliche Beschaffenheit des Erzeugnisses irreführend sein
könnten;

d) sorgfåltige Verarbeitung der Futtermittel, vorzugsweise unter An-
wendung biologischer, mechanischer und physikalischer Methoden.

TITEL III

PRODUKTIONSVORSCHRIFTEN

KAPITEL l

Allgemeine Produktionsvorschriften

Artikel8

Allgemeine Anforderungen

Die Unternehmer müssen die Produktionsvorschriften einhalten, die in
diesem Titel und in den in Artikel 38 Buchstabe a genannten Durch-
führungsbestimmungen festgelegt sind.

Artikel9

Verbot der Verwendung von GVO

(1) GVO und aus oder durch GVO hergestellte Erzeugnisse dürfen
nicht als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeitungshilfsstoff, Pflanzen-
schutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Saatgut, vegetatives Ver-
mehrungsmaterial, Mikroorganismus oder Tier in der ökologischen/-
biologischen Produktion verwendet werden.

(2) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz l betreffend GVO oder
aus GVO hergestellte Erzeugnisse in Zusammenhang mit Lebensmitteln
und Futtermitteln können sich Unternehmer auf das Etikett auf dem
Erzeugnis oder auf die Begleitpapiere verlassen, die gemäß der Richt-
linie 2001l18/EG, der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über gene-
tisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (l) oder der Verordnung
(EG) Nr. 1830/2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung
von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit
von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln
und Futtermitteln an ihm angebracht sind oder mit ihm bereitgestellt
werden.

Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine GVO oder aus
GVO hergestellte Erzeugnisse bei der Herstellung gekaufter Lebensmit-
tel und Futtermittel verwendet wurden, wenn diese nicht gemäß den
genannten Verordnungen gekennzeichnet oder mit einem Begleitpapier
versehen sind, es sei denn, den Unternehmern liegen Informationen vor,
die darauf hindeuten, dass die Kennzeichnung der betreffenden Erzeug-
nisse nicht mit den genannten Verordnungen im Einklang stehen.

(3) Für die Zwecke des Verbots nach Absatz I bezüglich anderer
Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermitteloder durch GVO herge-
stellte Erzeugnisse haben Unternehmer vom Verkäufer eine Bestätigung
zu verlangen, dass die gelieferten Erzeugnisse nicht aus oder durch
GVO hergestellt wurden, wenn sie solche nichtökologischen/-
nichtbiologischen Erzeugnisse von Dritten beziehen und verwenden.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren über Maßnahmen zur Durchführung des Verbots

(l) ABI. L 268 vom 18.10.2003, S. l. Geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1981/2006 der Kommission (ABI. L 368 vom 23.12.2006, S. 99).
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der Verwendung von GVa sowie von Erzeugnissen, die aus oder durch
GVa hergestellt wurden.

Artikel 10

Verbot der Verwendung ionisierender Strahlung

Die Verwendung ionisierender Strahlung zur Behandlung ökologischer/-
biologischer Lebens- oder Futtennittel oder der in ökologischen/-
biologischen Lebens- oder Futtennittein verwendeten Ausgangsstoffe
ist verboten.

KAPITEL 2

Landwirtschaftliche Erzeugung

Artikel 11

Allgemeine Vorschriften für die landwirtschaftliche Erzeugung

Der gesamte landwirtschaftliche Betrieb ist nach den Vorschriften :für
die ökologischelbiologische Produktion zu bewirtschaften.

Im Einklang mit besonderen Bestimmungen, die nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind, kann ein
Betrieb jedoch in deutlich getrennte Produktionseinheiten oder, im Falle
der Aquakultur, Produktionsstätten aufgeteilt werden, die nicht alle nach
den Vorschriften :für die ökologischelbiologische Produktion wirtschaf-
ten. Dabei muss es sich bei Tieren um verschiedene Arten handeln. Bei
der Aquakultur kann dies die gleiche Art betreffen, sofern eine ange-
messene Trennung zwischen den Produktionsstätten besteht. Bei Pflan-
zen muss es sich um verschiedene leicht zu unterscheidende Sorten
handeln.

Wirtschaften gemäß Absatz 2 nicht alle Einheiten des Betriebs
ökologisch/biologisch, muss der Unternehmer die Flächen, Tiere und
Erzeugnisse, die in den ökologischenlbiologischen Betriebseinheiten ge-
nutzt bzw. erzeugt werden, von den Flächen, Tieren und Erzeugnissen,
die in den nichtökologischenlnichtbiologischen Einheiten genutzt bzw.
erzeugt werden, getrennt halten und über die Trennung in angemessener
Weise Buch führen.

Artikel 12

Vorschriften für die pflanzliche Erzeugung

(l) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung des Artikels Il gelten :für die ökologischelbiologische
pflanzliche Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Bei der ökologischenlbiologischen pflanzlichen Erzeugung müssen
Bodenbearbeitungs- und Anbauverfahren angewendet werden, die
die organische Bodensubstanz erhalten oder vermehren, die Boden-
stabilität und die biologische Vielfalt im Boden verbessern und Bo-
denverdichtung und Bodenerosion verhindern.

b) Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen durch
mehrjährige Fruchtfolge, die Leguminosen und andere Gründün-
gungspflanzen einschließt, und durch Einsatz von aus ökologischer/-
biologischer Produktion stammenden Wirtschaftsdüngern tierischer
Herkunft oder organischen Substanzen, die vorzugsweise kompos-
tiert sind, erhalten und gesteigert werden.

c) Die Verwendung biodynamischer Zubereitungen ist zulässig.

d) Zusätzliche Düngemittel und Bodenverbesserer dürfen lediglich ein-
gesetzt werden, wenn sie nach Artikel 16 :fürdie Verwendung in der
ökologischenlbiologischen Produktion zugelassen wurden.
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e) Mineralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet werden.

f) Alle verwendeten Anbauverfahren müssen dazu beitragen, Belastun-
gen der Umwelt zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten.

g) Die Verhütung von Verlusten durch Schädlinge, Krankheiten und
Unkräuter hat sich hauptsächlich auf den Schutz durch Nützlinge,
geeignete Arten- und Sortenwahl, Fruchtfolge, Anbauverfahren und
thermische Prozesse zu stützen.

h) Bei einer festgestellten Bedrohung der Kulturen dürfen lediglich
solche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die nach Artikel 16
für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion
zugelassen wurden.

i) Für die Erzeugung anderer Erzeugnisse als Saatgut und vegetativem
Vermehnmgsmaterial darf nur ökologisch/biologisch erzeugtes Saat-
gut und Vermehrungsmaterial verwendet werden. Zu diesem Zweck
muss die Mutterpflanze bei Saatgut bzw. die Elternpflanze bei vege-
tativem Vermehrungsmaterial mindestens während einer Generation
oder bei mehrjährigen Kulturen für die Dauer von zwei Wachstums-
perioden nach den Vorschriften dieser Verordnung erzeugt worden
sem.

j) Bei der pflanzlichen Erzeugung dürfen nur solche Reinigungs- und
Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach Artikel 16 für die
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelas-
sen wurden.

(2) Das Sammeln von Wildpflanzen und ihrer Teile, die in der freien
Natur, in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen natürlich vor-
kommen, gilt als ökologische/biologische Produktion, sofern

a) diese Flächen vor dem Sammeln der Pflanzen mindestens drei Jahre
nicht mit anderen als den nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischenlbiologischen Produktion zugelassenen Mitteln behan-
delt worden sind;

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Lebensraums und die
Erhaltung der Arten in dem Sammelgebiet nicht beeinträchtigt.

(3) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel13

Vorschriften für die Erzeugung von Meeresalgen

(l) Das Sammeln von im Meer natürlich vorkommenden wild wach-
senden Algen und ihrer Teile gilt als ökologische/biologische Produk-
tion, sofern

a) die betreffenden Gewässer von hoher ökologischer Qualität im Sinne
der Richtlinie 2000/601EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (I)
und von einer Qualität sind, die bezeichneten Gewässern im Sinne
der noch umzusetzenden Richtlinie 2006/ll3/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die Quali-
tätsanforderungen an Muschelgewässer (2) entspricht und in gesund-
heitlicher Hinsicht nicht ungeeignet sind. Solange im Rahmen von
Durchführungsbestimmungen keine detaillierten Vorschriften erlas-
sen wurden, dürfen wild wachsende essbare Algen nicht in Gebieten
gesammelt werden, die nicht den Kriterien für die Gebiete der Klasse
A oder der Klasse B im Sinne des Anhangs TI der Verordnung (EG)

(I) ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. Geändert durch die Richtlinie
Nr. 2455/2001/EG (ABI. L 331 vom 15.12.2001, S. I).

(2) ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 14.
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Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt-
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Er-
zeugnissen tierischen Ursprungs (I) genügen;

b) das Sammeln die langfristige Stabilität des natürlichen Lebensraums
oder die Erhaltung der Arten im Sammelgebiet nicht beeinträchtigt.

(2) Die Algenzucht erfolgt in Küstengebíeten, deren Umwelt- und
Gesundheitsmerkmale mindestens den in Absatz l beschriebenen Merk-
malen entsprechen müssen, um als ökologisch/biologisch gelten zu kön-
nen; ferner

a) sind auf allen Stnfen der Erzeugung von der Sammlung von Jung-
algen bis zur Ernte nachhaltige Praktiken anzuwenden;

b) sind regelmäßig Jungalgen in freien Gewässern zu sammeln, um den
Zuchtbestand in Innenanlagen zu ergänzen und sicherzustellen, dass
ein großer Genpool erhalten bleibt;

c) dürfen außer in Innenanlagen keine Düngemittel verwendet werden;
es dürfen nur solche Düngemittel eingesetzt werden, die nach Arti-
kel16 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produk-
tion zu diesem Zweck zugelassen wurden.

(3) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen werden nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.

Artikel 14

Vorschriften für die tierische Erzeugung

(1) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung des Artikels 11 gelten für die ökologische/biologische tier-
ische Erzeugung folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Tiere:

i) Die ökologischen/biologischen Tiere müssen in ökologischen/-
biologischen Betrieben geboren und aufgezogen worden sein.

ii) Nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere können unter
bestimmten Voraussetzungen zu Zuchtzwecken in den
ökologischen/biologischen Betrieb eingestellt werden. Solche
Tiere und von ihnen gewonnene Erzeugnisse können nach Ein-
haltnng des in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c genannten Um-
stellungszeitraums als ökologisch/biologisch gelten.

iii) Tiere, die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums in dem Be-
trieb befinden, und von ihnen gewonnene Erzeugnisse können
nach Einhaltnng des in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannten Umstellungszeitraums als ökologischlbiologisch gelten.

b) Haltnngspraktiken und Unterbringung der Tiere:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse und -fähig-
keiten in Bezug auf die Tiergesundheit und den Tierschutz
besitzen.

ii) Die Haltnngspraktiken, einschließlich Besatzdichte und Unter-
bringung, müssen den entwicklungsbedingten, physiologischen
und ethologischen Bedürfuissen der Tiere gerecht werden.

iii) Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände, vorzugs-
weise zu Weideland, haben, wann immer die Witterungsbedin-
gungen und der Zustand des Bodens dies erlauben, es sei denn,
es gelten mît dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende

(I) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 206. Berichtigung im ABI. L 226 vom
25.6.2004, S. 83.
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Einschränkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier.

iv) Der Tierbesatz muss so niedrig sein, dass Überweidung, Zer-
trampeln des Bodens, Erosion oder Umweltbelastung verursacht
durch die Tiere oder die Ausbringung des von ihnen stamm-
enden Wirtschaftsdüngers möglichst gering gehalten werden.

v) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen Tieren ge-
. trennt gehalten werden. Das Weiden ökologischer/biologischer
Tiere auf Gemeinschaftsweiden und das Weiden
nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere auf ökologischem/-
biologischem Grünland ist jedoch unter bestimmten restriktiven
Bedingungen zulässig.

vi) Anbindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt, außer wenn
dies bei einzelnen Tieren aus Sicherheits-, Tierschutz- oder
tierärztlichen Gründen gerechtfertigt ist und zeitlich begrenzt
wird.

vii) .Pie Dauer von Tiertransporten muss möglichst kurz gehalten
werden.

viii) Ein Leiden der Tiere, einschließlich Verstümmelung, ist wäh-
rend der gesamten Lebensdauer der Tiere sowie bei der
Schlachtung so gering wie möglich zu halten.

ix) Der Standort von Bienenstöcken muss so gewählt werden, dass
Nektar- und Pollenquellen vorhanden sind, die im Wesentlichen
aus ökologisch/biologisch erzeugten Pflanzen oder gegebenen-
falls aus Wildpflanzen oder nichtökologisch/nichtbiologisch be-
wirtschafteten Wäldern oder Kulturpflanzen bestehen, die nur
mit Methoden bewirtschaftet werden, die eine geringe Umwelt-
belastung mit sich bringen. Der Standort von Bienenstöcken
muss sich in ausreichender Entfernung von Verschmutzungs-
quellen befinden, die die Imkereierzeugnisse kontaminieren
oder die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen können.

x) Bienenstöcke und in der Bienenhaltung verwendetes Material
müssen hauptsächlich aus natürlichen Stoffen bestehen.

xi) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode zur
Ernte der Imkereierzeugnisse ist untersagt.

c) Züchtung:

i) Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu erfolgen. Künst-
liche Befruchtung ist jedoch zulässig.

ii) Die Fortpflanzung darf außer im Rahmen einer therapeutischen
tierärztlichen Behandlung eines einzelnen Tieres nicht durch die
Behandlung mit Hormonen oder ähnlichen Stoffen eingeleitet
werden.

iii) Andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie zum Beispiel
Klonen und Embryonentransfer, sind untersagt.

iv) Es sind geeignete Rassen auszuwählen. Die Wahl geeigneter
Rassen trägt auch zur Vermeidung von Leiden und Verstümme-
lung der Tiere bei.

d) Futtermittel:

i) Die Futtermittel für die Tierhaltung sind hauptsächlich in dem
Betrieb, in dem die Tiere gehalten werden, oder in anderen
ökologischenlbiologischen Betrieben im gleichen Gebiet zu er-
zeugen.

ii) Die Tiere sind mit ökologischenlbiologischen Futtermitteln zu
füttern, die dem ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in
ihren verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen. Die Fut-
terratian kann teilweise Futtermittel enthalten, die aus Produk-
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tionseinheiten stammen, die sich in der Umstellung auf
ökologischen/biologischen Landbau befinden.

iii) Mit der Ausnahme von Bienen müssen die Tiere ständigen Zu-
gang zu Weideland oder Raufutter haben.

iv) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittelausgangserzeug-
nisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermittelausgangserzeugnisse
tierischen und mineralischen Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe,
bestimmte Erzeugnisse fiir die Tieremährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie nach
Artikel 16 für die Verwendung in der ökologischenlbiologischen
Produktion zugelassen wurden.

v) Die Verwendung von Wachstumsförderem und synthetischen
Aminosäuren ist untersagt.

vi) Junge Säugetiere müssen während der Säugeperiode mit natür-
licher Milch, vorzugsweise mit der Milch der Muttertiere, ge-
füttert werden.

e) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf der Wahl geeigneter Rassen
und Linien, Tierhaltungsmanagementmethoden, hochwertigen
Futtermitteln und Auslauf, angemessener Besatzdichte und einer
geeigneten und angemessenen Unterbringung unter hygienischen
Bedingungen beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der
Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische allopathische Tierarz-
neimittel einschließlich Antibiotika dürfen erforderlichenfalls un-
ter strengen Bedingungen verwendet werden, wenn die Behand-
lung mit phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind Beschränkungen
in Bezug auf die Zahl der Behandlungen und Bestimmungen
über die Wartezeiten festzulegen.

iii) Die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel ist gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier vorgeschriebene Behandlungen sind zulässig.

f) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Gebäuden und Anlagen,
in denen die Tiere gehalten werden, lediglich Reinigungs- und Des-
infektionsmittel verwendet werden, die nach Artikel 16 für die Ver-
wendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen
wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 15

Vorschriften für die Erzeugung von Aquakulturtieren

(l) Neben den allgemeinen Vorschriften für die landwirtschaftliche
Erzeugung des Artikels 11 gelten für die Erzeugung von Aquakultur-
tieren folgende Vorschriften:

a) Herkunft der Aquakulturtiere:

i) Die ökologischelbiologische Aquakultur beruht auf der Aufzucht
eines Jungbestands, der aus ökologischenlbiologischen Brutbe-
ständen und ökologischenlbiologischen Betrieben stammt.

ii) Sind keine Jungbestände aus ökologischenlbiologischen Brutbe-
ständen oder Betrieben erhältlich, so können unter bestimmten
Bedingungen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in
einen Betrieb eingebracht werden.
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b) Haltungspraktiken:

i) Die Tierhalter müssen die nötigen Grundkenntnisse und -fähig-
keiten in Bezug auf die Tiergesundheit und Tierschutz besitzen.

ii) Haltungspraktiken, einschließlich Fütterung, Bauweise der Anla-
gen, Besatzdichte und Wasserqualität müssen den entwicklungs-
bedingten, physiologischen und verhaltensmäßigen Bedürfnissen
der Tiere gerecht werden.

iii) Durch die Haltungspraktikenmüssen negative Auswirkungen des
Betriebs auf die Umwelt - einschließlich des Entweichens von
Beständen - so gering wie möglich gehalten werden.

iv) Ökologische/biologische Tiere müssen von anderen Aquakultur-
tieren getrennt gehalten werden.

v) Beim Transport ist sicherzustellen, dass der Tierschutz erhalten
bleibt.

i) Diese Tiere, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebewesen aus
dem Wasser ernähren, müssen ihren ernährungsphysiologischen
Bedarf in der Natur decken; dies gilt nicht für Jungtiere, die in
Brutanlagen und Aufzuchtbecken gehalten werden.

ii) Sie müssen in Gewässern gehalten werden, die die Kriterien für
die Gebiete der Klasse A oder der Klasse B im Sinne des An-
hangs II der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 erfüllen.

iii) Die betreffenden Gewässer müssen von hoher ökologischer Qua-
lität im Sinne der Richtlinie 2000/60ÆG und von einer Qualität
sein, die bezeichneten Gewässern im Sinne der noch umzusetz-
enden Richtlinie 2006/1l3ÆG entspricht.

vi) Ein Leiden der Tiere, einschließlich bei der Schlachtung, ist so
gering wie möglich zu halten.

c) Fortpflanzung:

i) Künstliche Polyploidie-Induktion, künstliche Hybridisierung, das
Klonen und die Erzeugung von gleichgeschlechtlichen Linien -
mit Ausnahme einer manuellen Sortierung - ist untersagt.

ii) Es sind geeignete Linien auszuwählen.

iii) Es sind artenspezifische Bedingungen für die Bewirtschaftung
der Brutbestände, für die Aufzucht und die Erzeugung von Jung-
fischen festzulegen.

d) Futtennittel:fur Fische und Krebstiere:

i) Die Tiere sind mit Futtennittein zu :futtern,die dem ernährungs-
physiologischen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsstadien entsprechen.

ii) Der pflanzliche Anteil der Futtennittel muss aus ökologischer/-
biologischer Produktion stammen; der aus Wassertieren gewon-
nene Anteil der Futtennittel muss aus der nachhaltigen Nutzung
der Fischerei stammen.

iii) Nichtökologische/nichtbiologische Futtennittelausgangserzeug-
nisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermittelausgangserzeugnisse
tierischen und mineralischen Ursprungs, Futtennittelzusatzstoffe,
bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung und Verarbeitungs-
hilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie nach
Artikel 16 fiir die Verwendung in der ökologischen/biologischen
Produktion zugelassen wurden.

iv) Die Verwendung von Wachstumsförderem und synthetischen
Aminosäuren ist untersagt.

e) Muscheln und andere Arten, die nicht ge:futtertwerden, sondern sich
von natürlichem Plankton ernähren:
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f) Krankheitsvorsorge und tierärztliche Behandlung:

i) Die Krankheitsvorsorge muss auf einer Haltung der Tiere unter
optimalen Bedingungen durch eine angemessene Standortwahl,
eine optimale Gestaltung des Betriebs, die Anwendung guter
Haltungs- und Bewirtschaftungspraktiken, einschließlich regel-
mäßiger Reinigung und Desinfektion der Anlagen, hochwertige
Futtermittel, eine angemessene Besatzdichte und die Wahl ge-
eigneter Rassen und Linien beruhen.

ii) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der
Tiere zu vermeiden; chemisch-synthetische allopathische Tierarz-
neimittel einschließlich Antibiotika dürfen erforderlichenfalls un-
ter strengen Bedingungen verwendet werden, wenn die Behand-
lung mit phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen
Erzeugnissen ungeeignet ist. Insbesondere sind Beschränkungen
in Bezug auf die Zahl der Behandlungen und Bestimmungen
über die Wartezeiten festzulegen.

iii) Die Verwendung immunologischer Tierarzneimittel ist gestattet.

iv) Nach dem Gemeinschaftsrecht zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier vorgeschriebene Behandlungen sind zulässig.

g) Zur Reinigung und Desinfektion dürfen in Teichen, Käfigen, Gebäu-
den und Anlagen lediglich Reinigungs- und Desinfektionsmittel ver-
wendet werden, die nach Artikel 16 für die Verwendung in der
ökologischenlbiologischen Produktion zugelassen wurden.

(2) Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 16

Im Landbau verwendete Erzeugnisse und Stoffe und Kriterien für
ihre Zulassung

(1) Die Kommission lässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genann-
ten Verfahren die Erzeugnisse und Stoffe, die im ökologischen/-
biologischen Landbau für folgende Zwecke verwendet werden dürfen,
zur Verwendung in der ökologischenlbiologischen Produktion zu und
nimmt sie in ein beschränktes Verzeichnis auf:

a) als Pflanzenschutzmittel;

b) als Düngemittel und Bodenverbesserer;

c) als nichtökologische/nichtbiologische Futtennittelausgangserzeug-
nisse pflanzlichen Ursprungs, Futtermittelausgangserzeugnisse tier-
ischen und mineralischen Ursprungs und bestimmte Erzeugnisse
für die Tieremährung;

d) als Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe;

e) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Teichen, Käfigen,
Gebäuden und Anlagen für die tierische Erzeugung;

f) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Gebäuden und An-
lagen für die pflanzliche Erzeugung, einschließlich Lagerung in ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb.

Die in dem beschränkten Verzeichnis aufgeführten Erzeugnisse und
Stoffe dürfen nur insoweit verwendet werden, wie die entsprechende
Verwendung in der Landwirtschaft allgemein in den betreffenden Mit-
gliedstaaten gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder
den nationalen Vorschriften im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht
zugelassen ist.
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(2) Die Zulassung der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse und Stoffe
unterliegt den Zielen und Grundsätzen des Titels II sowie folgenden
allgemeinen und speziellen Kriterien, die als Ganzes zu bewerten sind:

a) Ihre Verwendung ist für eine nachhaltige Produktion notwendig und
für die beabsichtigte Verwendung unerlässlich;

b) alle Erzeugnisse und Stoffe müssen pflanzlichen, tierischen, mikro-
bielIen oder mineralischen Ursprungs sein, es sei denn, solche Er-
zeugnisse oder Stoffe sind nicht in ausreichender Menge oder Qua-
lität erhältlich oder Altemativen stehen nicht zur Verfügung;

c) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse gilt
Folgendes:

i) Ihre Verwendung ist unerlässlich für die Bekämpfung eines
Schadorganismus oder einer bestimmten Krankheit, zu deren Be-
kämpfung keine anderen biologischen, physischen, züchterischen
Alternativen oder anbautechnischen Praktiken oder sonstigen ef-
fizienten Bewirtschaftungspraktiken zur Verfügung stehen;

ii) Erzeugnisse, die nicht pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder
mineralischen Ursprungs und nicht mit ihrer natürlichen Form
identisch sind, dürfen nur zugelassen werden, wenn in ihren Ver-
wendungsbedingungen jeglicher Kontakt mit den essbaren Teilen
der Pflanze ausgeschlossen wird;

d) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse ist die
Verwendung unerlässlich, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu får-
dem oder zu erhalten oder einen besonderen ernährnngsphysiologi-
sehen Bedarf von Pflanzen zu decken oder spezifische Bodenver-
besserungszwecke zu erfüllen;

e) im Falle der in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten Erzeugnisse
gilt Folgendes: .

i) Sie sind für die Erhaltung der Tiergesundheit, des Wohls und der
Vitalität der Tiere erforderlich und tragen zu einer angemessenen
Ernährung bei, die den physiologischen und verhaltensgemäßen
Bedürfnissen der betreffenden Art entspricht, oder es ist ohne
Rückgriff auf diese Stoffe unmöglich, solche Futtermittel herzu-
stellen oder haltbar zu machen;

ii) Futtermittel mineralischen Ursprungs, Spurenelemente, Vitamine
oder Provitamine sind natürlichen Ursprungs. Stehen diese Stoffe
nicht zur Verfügung, so können chemisch genau definierte ana-
loge Stoffe für die Verwendung in der ökologischenlbiologischen
Produktion zugelassen werden.

(3) a) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2 ge-
nannten Verfahren Bedingungen und Einschränkungen hin-
sichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, bei denen die
in Absatz 1 genannten Erzeugnisse und Stoffe angewendet
werden dürfen, der Anwendungsweise, der Dosierung, des
Verwendungszeitraums und des Kontakts mit den landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen festlegen und gegebenenfalls über
die Rücknahme der Zulassung dieser Erzeugnisse und Stoffe
entscheiden.

b) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis oder Stoff
in das in Absatz 1 genannte Verzeichnis aufgenommen oder
daraus gestrichen werden sollte oder dass die unter Buchstabe
a genannten Spezifikationen für die Anwendung geändert wer-
den sollten, so stellt er sicher, dass der Kommission und den
Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Grunden für die
Aufnahme, Streichung oder Änderungen übermittelt wird.

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die diesbezügli-
chen Entscheidungen werden veröffentlicht.



2007R0834-DE -10.10.2008 - 001.001 -23

l'B

c) Erzeugnisse' und Stoffe, die vor der Annahme dieser Verord-
nung für Zwecke verwendet wurden, die den in Absatz l ge-
nannten Zwecken entsprechen, können nach deren Annahme
weiter verwendet werden. Die Kommission kann die Zulas-
sung solcher Erzeugnisse oder Stoffe in jedem Fall gemäß
Artikel 37 Absatz 2 zurücknehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet die Verwen-
dung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischenlbiologischen
Landbau für andere als die in Absatz l aufgeführten Zwecke regeln,
sofern ihre Verwendung den Zielen und Grundsätzen des Titels II und
den' allgemeinen und spezifischen Kriterien des Absatzes 2 entspricht
und dabei das Gemeinschaftsrecht beachtet wird. Die betreffenden Mit-
gliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion über solche nationalen Vorschriften.

(5) Die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen, die nicht von
den Absätzen l und 4 erfasst werden, ist im ökologischen/biologischen
Landbau zulässig, sofern ihre Verwendung den Zielen und Grundsätzen
des Titels II und den allgemeinen Kriterien dieses Artikels entspricht.

Artikel 17

Umstellung

(l) Folgende Vorschriften gelten für landwirtschaftliche Betriebe, auf
denen mit der ökologischenlbiologischen Produktion begonnen wird:

a) Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens, wenn der Unternehmer
den zuständigen Behörden seine Tätigkeit gemeldet und seinen Be-
trieb dem Kontrollsystem gemäß Artikel 28 Absatz l unterstellt hat.

b) Während des Umstellungszeitraums finden sämtliche Vorschriften
dieser Verordnung Anwendung.

c) Je nach der Art der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung werden
spezifische Umstellungszeiträume festgelegt.

d) In einem Betrieb oder einer Betriebseinheit mit teilweiser
ökologischerlbiologischer Produktion und teilweiser Umstellung auf
ökologischelbiologische Produktion muss der Unternehmer die
ökologischlbiologisch produzierten Erzeugnisse und die Umstel-
lungserzeugnisse getrennt halten, und die entsprechenden Tiere müs-
sen getrennt oder leicht unterscheidbar sein, und er muss über die
Trennung Buch führen.

e) Zur Bestimmung des genannten Umstellungszeitraums kann ein dem
Zeitpunkt des Beginns des Umstellungszeitraums unmittelbar voran-
gehender Zeitraum berücksichtigt werden, sofern bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind.

f) Während des unter Buchstabe c genannten Umstellungszeitraums
produzierte Tiere und tierische Erzeugnisse dürfen nicht unter Ver-
wendung der in den Artikeln 23 und 24 genannten Angaben bei der
Kennzeichnung und Werbung vermarktet werden.

(2) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels erfor-
derlichen Maßnahmen und Bedingungen und insbesondere die Zei-
träume nach Absatz l Buchstaben c bis f werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.
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KAPITEL 3

Artikel 18

Herstellung verarbeiteter Futtermittel

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Futtermittel

(1) Die Herstellung verarbeiteter ökologischerlbiologischer Futtermit-
tel muss räumlich oder zeitlich getrennt von der Herstellung verarbeite-
ter nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel erfolgen.

(2) Ökologischelbiologische Futtermittelausgangserzeugnisse oder
Umstellungsfuttermittelausgangserzeugnisse dürfen nicht zusammen
mit den gleichen Futtermittelausgangserzeugnissen aus
nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion zur Herstellung eines
ökologischen/biologischen Futtermittels verwendet werden.

(3) Futtermittelausgangserzeugnisse, die bei der Herstellung
ökologischerlbiologischer Futtermittel eingesetzt oder weiterverarbeitet
werden, dürfen nicht unter Einsatz von chemisch-synthetischen Lö-
sungsmitteln hergestellt worden sein.

(4) Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und Lagerung
ökologischerlbiologischer Futtermittel verloren gegangene Eigenschaften
wiederherstellen oder das Ergebnis nachlässiger Verarbeitung korrigie-
ren oder anderweitig in Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit dieser
Erzeugnisse irreführend sein könnten, dürfen nicht verwendet werden.

(5) Die zur Durchführung der Erzeugungsvorschriften dieses Artikels
erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

KAPITEL 4

Herstellung verarbeiteter Lebensmittel

Artikel19

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter
Lebensmittel

(1) Die Aufbereitung verarbeiteter ökologischerlbiologischer Lebens-
mittel muss räumlich oder zeitlich getrennt von jener nichtökologischer/-
nichtbiologischer Lebensmittel erfolgen.

(2) Für die Zusammensetzung verarbeiteter ökologischer/biologischer
Lebensmittel gilt Folgendes:

a) Das Erzeugnis wird überwiegend aus Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs hergestellt; bei der Bestimmung, ob ein Erzeugnis über-
wiegend aus Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt ist,
werden hinzugefügtes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt.

b) Es dürfen nur Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Aromastoffe,
Wasser, Salz, Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzymen,
Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine sowie Aminosäuren und
andere Mikronährstoffe in Lebensmitteln, die für eine besondere Er-
nährung bestimmt sind, verwendet werden, sofern diese gemäß Arti-
kel2l für die Verwendung in der ökologischenlbiologischen Produk-
tion zugelassen worden sind.

c) Nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche Zutaten dürfen
nur verwendet werden, wenn sie nach Artikel 21 für die Verwen-
dung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wor-
den sind oder von einem Mitgliedstaat vorläufig zugelassen wurden.
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d) Eine ökologische/biologische Zutat darf nicht zusammen mit der
gleichen nichtökologischen/nichtbiologischen oder während der Um-
stellung erzeugten Zutat vorkommen.

e) Lebensmittel aus während der Umstellung erzeugten Pflanzen dürfen
nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs enthalten.

(3) Stoffe und' Verfahren, die bei der Verarbeitung und Lagerung
ökologischerlbiologischer Lebensmittel verloren gegangene Eigenschaf-
ten wiederherstellen oder das Ergebnis nachlässiger Verarbeitung korri-
gieren oder anderweitig in Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit
dieser Erzeugnisse irrefuhrend sein könnten, dürfen nicht verwendet
werden.

Die zur Durchführung der Produktionsvorschriften dieses Artikels erfor-
derlichen Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitungsver-
fahren und der Bedingungen fur die in Absatz 2 Buchstabe c genannte
vorläufige Zulassung durch die Mitgliedstaaten, werden nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel20

Allgemeine Vorschriften für die Herstellung
ökologischer/biologischer Hefe

(1) Für die Herstellung ökologischerlbiologischer Hefe dürfen nur
ökologischlbiologisch erzeugte Substrate verwendet werden. Andere Er-
zeugnisse und Stoffe dürfen nur insoweit verwendet werden, wie sie
nach Artikel 21 fur die Verwendung in der ökologischenlbiologischen
Produktion zugelassen wurden.

(2) Ökologischelbiologische Hefe darf in ökologischenlbiologischen
Lebens- oder Futtermitteln nicht zusammen mit nichtökologischer/-
nichtbiologischer Hefe vorkommen.

(3) Ausführliche Vorschriften fur die Herstellung können nach dem
in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt werden.

Artikel 21

Kriterien för bestimmte Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung

(1) Die Zulassung von Erzeugnissen und Stoffen nach
Artikel 19 Absatz 2 Buchstaben b und c zur Verwendung in der
ökologischenlbiologischen Produktion und deren Aufnahme in ein be-
schränktes Verzeichnis unterliegen den Zielen und Grundsätzen des
Titels II sowie folgenden Kriterien, die als Ganzes zu bewerten sind:

i) Gemäß diesem Kapitel zugelassene Alternativen stehen nicht zur
Verfugung;

ii) ohne sie kann das Lebensmittel nicht hergestellt oder haltbar ge-
macht werden oder können ernährungsspezifische Anforderungen,
die aufgrund des Gemeinschaftsrechts festgelegt wurden, nicht ein-
gehalten werden.

Außerdem müssen die in Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b genannten
Erzeugnisse und Stoffe in der Natur vorkommen und dürfen nur me-
chanischen, physikalischen, biologischen, enzymatischen oder mikrobio-
logischen Prozessen unterzogen worden sein, außer wenn die betreffen-
den Erzeugnisse und Stoffe aus solchen Quellen nicht in ausreichender
Menge oder Qualität auf dem Markt erhältlich sind.

(2) Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 37 Absatz 2
genannten Verfahren über die Zulassung und die Aufnahme der Erzeug-
nisse und Stoffe in das beschränkte Verzeichnis gemäß Absatz l des
vorliegenden Artikels und legt spezifische Bedingungen und Einschrän-
kungen ihrer Verwendung fest; sie entscheidet erforderlichenfalls auch
über die Rücknahme der Zulassung.
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Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis oder Stoff in das in
Absatz l genannte Verzeichnis aufgenommen oder daraus gestrichen
werden sollte oder dass die im vorliegenden Absatz genannten Spezifi-
kationen fur die Verwendung geändert werden sollten, so stellt er sicher,
dass der Kommission und den Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit
den Gründen fur die Aufnahme, Streichung oder Änderungen übermit-
telt wird.

Änderungs- oder Rücknahmeanträge sowie die diesbezüglichen Ent-
scheidungen werden veröffentlicht.

Erzeugnisse und Stoffe, die vor der Annahme dieser Verordnung fur die
Zwecke des Artikels 19 Absatz 2 Buchstaben b und c verwendet wur-
den, können nach deren Annahme weiterhin verwendet werden. Die
Kommission kann die Zulassung fur diese Erzeugnisse und Stoffe in
jeden Fall im Einklang mit Artikel 37 Absatz 2 zurücknehmen.

KAPITEL 5

Flexibilität

Artikel22

Ausnahmen von den Produktionsvorschriften

(1) Die Kommission kann im Rahmen der Ziele und Grundsätze des
Titels II und der Bestimmungen des Absatzes 2 des vorliegenden Arti-
kels nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren Bestimmun-
gen über die Gewährung von Ausnahmen von den in den Kapiteln l bis
4 festgelegten Produktionsvorschriften erlassen.

(2) Ausnahmen nach Absatz l sind auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken und gegebenenfalls zeitlich zu begrenzen; sie dürfen nur gewährt
werden, wenn

a) sie fur die Aufnahme oder die Aufrechterhaltung der ökologischen/-
biologischen Produktion in Betrieben mit klimabedingten, geografi-
schen oder strukturellen Beschränkungen erforderlich sind;

b) sie zur Versorgung mit Futtermitteln, Saatgut und vegetativem Ver-
mehrungsmaterial, lebenden Tieren oder anderen landwirtschaftlichen
Produktionsmitteln erforderlich sind, soweit diese nicht als
ökologischelbiologische Erzeugnisse auf dem Markt erhältlich sind;

c) sie zur Versorgung mit Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs erfor-
derlich sind, soweit diese nicht als ökologischelbiologische Erzeug-
nisse auf dem Markt erhältlich sind;

d) sie zur Lösung spezifischer Probleme in der ökologischen/-
biologischen Tierhaltung erforderlich sind;

e) sie im Hinblick auf die Verwendung spezifischer Erzeugnisse und
Stoffe in der Verarbeitung nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b
erforderlich sind, damit seit langem eingefuhrte Lebensmittel als
ökologischelbiologische Erzeugnisse hergestellt werden können;

f) sie als befristete Maßnahme zur Erhaltung oder Wiederaufnahme der
ökologischen/biologischen Produktion in Katastrophenfållen erfor-
derlich sind;

g) Lebensmittelzusatzstoffe oder andere Stoffe nach Artikel 19 Absatz 2
Buchstabe b oder Futtermittelzusatzstoffe oder andere Stoffe nach
Artikel 16 Absatz l Buchstabe d verwendet werden müssen und
diese Stoffe anders als durch GVa hergestellt auf dem Markt nicht
erhältlich sind;

h) die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen oder anderen Stoffen
nach Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b oder von Futtermittelzusatzs-
toffen nach Artikel 16 Absatz l Buchstabe d aufgrund von Rechts-



Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug
ökologische/biologische Produktion

(l) Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als mit Bezug auf
die ökologischelbiologische Produktion gekennzeichnet, wenn in der
Etikettierung, der Werbung oder den Geschäftspapieren das Erzeugnis,
seine Zutaten oder die Futtermittelausgangserzeugnisse mit Bezeichnun-
gen versehen werden, die dem Käufer den Eindruck vermitteln, dass das
Erzeugnis, seine Bestandteile oder die Futtermittelausgangserzeugnisse
nach den Vorschriften dieser Verordnung gewonnen wurden. Insbeson-
dere dürfen die im Anhang aufgeführten Bezeichnungen, daraus abge-
leitete Bezeichnungen und Verkleinerungsformen wie .Bio-" und "åko-
", allein oder kombiniert, in der gesamten Gemeinschaft und in allen
ihren Amtssprachen bei der Kennzeichnung von Erzeugnissen und der
Werbung für sie verwendet werden, wenn diese Erzeugnisse die mit
dieser Verordnung oder im Einklang mit ihr erlassenen Vorschriften
erfüllen.

auf die
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vorschriften der Gemeinschaft oder von nationalen Rechtsvorschrif-
ten erforderlich ist.

(3) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genann-
ten Verfahren spezifische Bestimmungen zur Anwendung der in Absatz
l des vorliegenden Artikels genannten Ausnahmen erlassen.

TITEL IV

KENNZEICHNUNG

Artikel23

Bei der Kennzeichnung von lebenden oder unverarbeiteten landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen und der Werbung für diese dürfen Bezeich-
nungen mit Bezug auf die ökologischelbiologische Produktion nur dann
verwendet werden, wenn darüber hinaus alle Bestandteile dieses Erzeug-
nisses im Einklang mît dieser Verordnung erzeugt worden sind.

(2) Die Bezeichnungen nach Absatz l dürfen nirgendwo in der
Gemeinschaft und in keiner ihrer Amtssprachen bei der Kennzeichnung
und Werbung sowie in den Geschäftspapieren für Erzeugnisse, die die
Vorschriften dieser Verordnung nicht erfüllen, verwendet werden, außer
wenn sie nicht für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Lebensmitteln oder
Futtermitteln verwendet werden oder eindeutig keinen Bezug zur
ökologischenlbiologischen Produktion haben.

Darüber hinaus sind alle Bezeichnungen, einschließlich in Handelsmar-
ken verwendeter Bezeichnungen, sowie Kennzeichnungs- und Werbe-
praktiken, die den Verbraucher oder Nutzer irreführen können, indem
sie ihn glauben lassen, dass das betreffende Erzeugnis oder die zu seiner
Produktion verwendeten Zutaten die Vorschriften dieser Verordnung
erfüllen, nicht zulässig.

(3) Die Bezeichnungen nach Absatz l dürfen nicht für Erzeugnisse
verwendet werden, die nach den gemeinschaftlichen Vorschriften eine
Kennzeichnung oder einen Hinweis tragen müssen, die bzw. der besagt,
dass sie Gva enthalten, aus GVa bestehen oder aus GVa hergestellt
worden sind.

(4) Bei verarbeiteten Lebensmitteln dürfen die Bezeichnungen nach
Absatz l in folgenden Fällen verwendet werden:

a) in der Verkehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die verarbeiteten Lebensmittel erfüllen die Anforderungen des
Artikels 19;

ii) mindestens 95 Gewichtsprozent ihrer Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs sind ökologisch/biologisch;
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b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt die Lebensmittel er-
fiillen die Anforderungen des Artikels 19 Absatz l und Absatz 2
Buchstaben a, b und d;

c) im Verzeichnis der Zutaten und im selben Sichtfeld wie die Ver-
kehrsbezeichnung, vorausgesetzt

i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der Fischerei;

ii) sie enthalten andere Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, die
ausschließlich ökologisch/biologisch sind;

iii) die Lebensmittel erfiillen die Anforderungen des Artikels 19 Ab-
satz I und Absatz 2 Buchstaben a, b und d.

Im Verzeichnis der Zutaten ist anzugeben, welche Zutaten ökologisch/-
biologisch sind.

Finden die Buchstaben b und c dieses Absatzes Anwendung, so darf der
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion nur im Zusammen-
hang mit den ökologischen/biologischen Zutaten erscheinen und muss
im Verzeichnis der Zutaten der Gesamtanteil der ökologischen/-
biologischen Zutaten an den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs an-
gegeben werden.

Die Bezeichnungen und die Prozentangabe gemäß Unterabsatz 3 müssen
in derselben Farbe, Größe und Schrifttype wie die übrigen Angaben im
Verzeichnis der Zutaten erscheinen.

Artikel24

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
die Einhaltung dieses Artikels sicherzustellen.

(6) Die Kommission kann die Liste der Bezeichnungen im Anhang
nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren anpassen.

Verbindliche Angaben

(l) Werden Bezeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 verwendet,
muss

a) die Kennzeichnung auch die nach Artikel 27 Absatz 10 erteilte Co-
denummer der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle enthalten, die fiir
die Kontrolle des Unternehmers zuständig ist, der die letzte Erzeu-
gungs- oder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat;

b) bei vorverpackten Lebensmitteln auf der Verpackung auch das Ge-
meinschaftslogo nach Artikel 25 Absatz 1 erscheinen;

c) bei der Verwendung des Gemeinschaftslogos im selben Sichtfeld wie
das Logo auch der Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Aus-
gangsstoffe erscheinen, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt,
und zwar je nach Fall in einer der folgenden Formen:

- "EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangs-
stoffe in der EU erzeugt wurden;

- "Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Aus-
gangsstoffe in Drittländern erzeugt wurden;

- "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe zum Teil in der Gemeinschaft und zum Teil in
einem Drittland erzeugt wurden.

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Er-
zeugnis zusammensetzt, in demselben Land erzeugt worden, so kann die
genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" durch die Angabe dieses
Landes ersetzt oder um diese ergänzt werden.

Bei der genannten Angabe "EU" oder "Nicht-EU" können kleine Ge-
wichtsmengen an Zutaten außer Acht gelassen werden, sofern die Ge-
samtmenge der nicht berücksichtigten Zutaten 2 Gewichtsprozent der
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Gesamtmenge der Ausgangsstoffe landwirtschaftlichen Ursprungs nicht
übersteigt.

Die genannte Angabe "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer auf-
fälligeren Farbe, Größe oder Schrifttype als die Verkehrsbezeichnung
des Erzeugnisses erscheinen.

Bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen sind die Verwendung
des Gemeinschaftslogos nach Artikel 25 Absatz I und die Angaben
nach Unterabsatz 1 fakultativ. Erscheint das Gemeinschaftslogo nach
Artikel 25 Absatz l jedoch in der Kennzeichnung, so müssen die Anga-
ben nach Unterabsatz 1 auch in der Kennzeichnung erscheinen.

(2) Die Angaben nach Absatz l müssen an gut sichtbarer Stelle,
deutlich lesbar und unverwischbar angebracht sein.

(3) Spezifische Kriterien zur Aufmachung, Zusammensetzung und
Größe der Angaben nach Absatz l Buchstaben a und c werden von
der Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen.

Artikel25

Logos für ökologische/biologische Produktion

(1) Das Gemeinschaftslogo flir ökologische/biologische Produktion
darf in der Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung von Erzeugnis-
sen verwendet werden, sofern diese die Vorschriften dieser Verordnung
erfiillen.

Das Gemeinschaftslogo darf nicht flir Umstellungserzeugnisse und Le-
bensmittel im Sinne des Artikels 23 Absatz 4 Buchstaben b und c
verwendet werden.

(2) Nationale und private Logos dürfen in der Kennzeichnung und
Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung hierfiir verwendet
werden, sofern diese Erzeugnisse die Vorschriften dieser Verordnung
erfiillen.

(3) Die Kommission legt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren spezifische Kriterien flir die Aufmachung, Zusammensetzung,
Größe und Gestaltung des Gemeinschaftslogos fest.

Artikel26

Besondere Kennzeichnungsvorschriften

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren besondere Vorschriften flir die Kennzeichnung und Zusam-
mensetzung von

a) ökologischen/biologischen Futtermitteln,

b) Umstellungserzeugnissen pflanzlichen Ursprungs,

c) vegetativem Vermehrungsmaterial und Saatgut flir den Anbau.

TITEL V

KONTROLLEN

Artikel27

Kontrollsystem

(l) Die Mitgliedstaaten führen ein System flir Kontrollen ein und
bestimmen eine oder mehrere zuständige Behörde(n), die flir die Kon-
trolle der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der vorliegenden Ver-
ordnung im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 zuständig
ist (sind).
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(2) Zusätzlich zu den Bedingungen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 umfasst das für die Zwecke der vorliegenden Verordnung
eingerichtete Kontrollsystem mindestens die Anwendung von Vorkeh-
rungen und Kontrollmaßnahmen, die von der Kommission nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind.

(3) Im Rahmen dieser Verordnung werden Art und Häufigkeit der
Kontrollen auf der Grundlage einer Bewertung des Risikos des Auf-
tretens von Unregelmäßigkeiten und Verstößen in Bezug auf die Er-
füllung der Anforderungen dieser Verordnung bestimmt. Alle Unterneh-
mer mit Ausnahme von Großhändlem, die nur mit abgepackten Erzeug-
nissen handeln, und Untemehmem nach Artikel 28 Absatz 2, die an
Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, müssen in jedem Fall mindes-
tens einmal jährlich darauf überprüft werden, ob sie die Vorschriften
dieser Verordnung einhalten.

(4) Die zuständige Behörde kann

a) ihre Kontrollbefugnisse einer oder mehreren anderen Kontrollbehör-
den übertragen. Die Kontrollbehörden müssen angemessene Garan-
tien für Objektivität und Unparteilichkeit bieten und über qualifizier-
tes Personal und die erforderlichen Ressourcen für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben verfügen;

b) Kontrollaufgaben einer oder mehreren KontrollsteIlen übertragen. In
diesem Fall benennen die Mitgliedstaaten Behörden, die für die Zu-
lassung und Überwachung dieser KontrollsteIlen zuständig sind.

(5) Die zuständige Behörde kann einer bestimmten KontrollsteIle nur
dann Kontrollaufgaben übertragen, wenn die Voraussetzungen des Arti-
kels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 882/2004 erfüllt sind und
wenn insbesondere

a) die Aufgaben, die die KontrollsteIle wahmehmen darf, sowie die
Bedingungen, der sie hierbei unterliegt, genau beschrieben sind;

b) nachgewiesen ist, dass die KontrollsteIle

i) über die Sachkompetenz, Ausrüstung und Infrastrnktur verfügt,
die zur Wahmehmung der ihr übertragenen Aufgaben notwendig
sind,

ii) über eine ausreichende Zahl entsprechend qualifizierter und er-
fahrener Mitarbeiter verfügt und

iii) im Hinblick auf die Durchführung der ihr übertragenen Aufga-
ben unabhängig und frei von jeglichem Interessenkonflikt ist;

c) die KontrollsteIle nach der Europäischen Norm EN 45011 bzw. ISO
Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Produktzertifi-
zierungssysteme betreiben) in der zuletzt im Amtsblatt der Europä-
ischen Union, Reihe C, bekannt gemachten Fassung akkreditiert und
von den zuständigen Behörden zugelassen ist;

d) die KontrollsteIle der zuständigen Behörde regelmäßig bzw. immer,
wenn diese darum ersucht, die Ergebnisse der durchgeführten Kon-
trollen mitteilt. Wird aufgrund der Ergebnisse der Kontrollen ein
Verstoß festgestellt oder vermutet, so unterrichtet die KontrollsteIle
unverzüglich die zuständige Behörde;

e) eine wirksame Koordinierung zwischen der übertragenden zuständi-
gen Behörde und der KontrollsteIle stattfindet.

(6) Zusätzlich zu den Voraussetzungen des Absatzes 5 berücksichtigt
die zuständige Behörde bei der Zulassung einer KontrollsteIle folgende .
Kriterien:

a) das vorgesehene Standardkontrollverfahren mit einer ausführlichen
Beschreibung der Kontrollmaßnahmen und Vorkehrungen, die die
Stelle den ihrer Kontrolle unterliegenden Unternehmem gegenüber
zur Auflage macht;
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. b) die Maßnahmen; die die KontrollsteIle bei Feststellung von Unregel-
mäßigkeiten und/oder Verstößen zu ergreifen gedenkt.

(7) Die zuständigen Behörden dürfen folgende Aufgaben den Kon-
trollstellen nicht übertragen:

a) Überwachung und Überprüfung anderer KontrollsteIlen;

b) Gewährung von Ausnahmen nach Artikel 22, es sei denn, dies ist in
den von der Kommission nach Artikel 22 Absatz 3 erlassenen spe-
zifischen Bestimmungen vorgesehen.

(8) Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004
veranlassen die zuständigen Behörden, die KontrollsteIlen Aufgaben
übertragen, bei Bedarf Überprüfungen oder Inspektionen der Kontroll-
steIlen. Ergibt eine Überprüfung oder Inspektion, dass diese Stellen die
ihnen übertragenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß ausfiihren, so kann
die übertragende zuständige Behörde die Übertragung entziehen. Dies
geschieht unverzüglich, wenn die KontrollsteIle nicht rechtzeitig ange-
messene Abhilfemaßnahmen trifft.

(9) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 8 muss die zu-
ständige Behörde

a) sicherstellen, dass die KontrollsteIle ihre Kontrollen objektiv und
unabhängig wahrnimmt;

b) die Wirksamkeit der Kontrollen überprüfen;

c) etwaige festgestellte Unregelmäßigkeiten oder Verstöße sowie die
daraufhin getroffenen Abhilfemaßnahmen zur Kenntnis nehmen;

d) der KontrollsteIle die Zulassung entziehen, wenn diese die Voraus-
setzungen nach den Buchstaben a und b nicht erfüllt oder den Krite-
rien nach den Absätzen 5 und 6 nicht mehr genügt oder die Anforde-
rungen der Absätze 11, 12 und 14 nicht erfüllt.

(lO) Die Mitgliedstaaten teilen jeder Kontrollbehörde oder Kontroll-
steIle, die Kontrollaufgaben nach Absatz 4 durchführt, eine Codenum-
mer zu.

(l I) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gewähren den zustän-
digen Behörden Zugang zu ihren Diensträumen und Einrichtungen und
leisten jede Auskunft und Unterstützung, die den zuständigen Behörden
zur ErfüIlung ihrer Aufgaben nach diesem Artikel erforderlich erscheint.

(l2) Die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen steIlen sicher, dass
gegenüber den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmern mindestens
die Vorkehrungen und Kontrollmaßnahmen nach Absatz 2 angewandt
werden.

(13) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das eingerichtete Kon-
trollsystem im Einklang mit Artikel 18 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002 für jedes Erzeugnis die Rückverfolgbarkeit auf allen Stu-
fen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs erlaubt, um
insbesondere den Verbrauchern die Gewähr dafür zu bieten, dass die
ökologischenlbiologischen Erzeugnisse in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der vorliegenden Verordnung hergestellt worden sind.

(14) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermitteln den zu-
ständigen Behörden jährlich spätestens bis zum 31. Januar ein Verzeich-
nis der Unternehmer, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kon-
trolle unterstanden. Bis spätestens zum 31. März jedes Jahres ist ein
zusammenfassender Bericht über die im Vorjahr ausgeführten Kontroll-
tätigkeiten vorzulegen.

Artikel28

Teilnahme am Kontrollsystem

(l) Jeder Unternehmer, der Erzeugnisse im Sinne des Artikels l Ab-
satz 2 erzeugt, aufbereitet, lagert, aus einem Drittland einführt oder in
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Verkehr bringt, ist verpflichtet, vor dem Inverkehrbringen von jeglichen
Erzeugnissen als ökologische/biologische Erzeugnisse oder als Umstel-
lungserzeugnisse

a) seine Tätigkeit den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem
diese Tätigkeit ausgeübt wird, zu melden;

b) sein Unternehmen dem Kontrollsystem nach Artikel 27 zu unterstel-
len.

Unterabsatz l gilt auch fiir Ausfiihrer, die Erzeugnisse ausführen, die im
Einklang mit den Produktionsvorschriften dieser Verordnung hergestellt
wurden.

Lässt ein Unternehmer eine seiner Tätigkeiten von einem Dritten aus-
üben, so unterliegt dieser Unternehmer dennoch den unter den Buch-
staben a und b genannten Pflichten, und die in Auftrag gegebenen
Tätigkeiten unterliegen dem Kontrollsystem.

(2) Die Mitgliedstaaten können Unternehmer, die Erzeugnisse direkt
an Endverbraucher oder -nutzer verkaufen, von der Anwendung dieses
Artikels befreien, sofern diese Unternehmer die Erzeugnisse nicht selbst
erzeugen, aufbereiten oder an einem anderen Ort als in Verbindung mit
der Verkaufsstelle lagern oder solche Erzeugnisse nicht aus einem Dritt-
land einfiihren oder solche Tätigkeiten auch nicht von Dritten ausüben
lassen.

(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine Behörde oder Stelle, die
diesbezügliche Meldungen entgegennimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Unternehmer, der
die Vorschriften dieser Verordnung erfiillt und als Beitrag zu den Kon-
trollkosten eine angemessene Gebühr entrichtet, einen Anspruch hat, in
das Kontrollsystem einbezogen zu werden.

(5) Die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen fiihren ein aktualisier-
tes Verzeichnis mit Namen und Anschriften der ihrer Kontrolle unter-
liegenden Unternehmer. Dieses Verzeichnis ist den betroffenen Parteien
zur Einsicht bereitzuhalten.

(6) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 ge-
nannten Verfahren Durchfiihrungsbestimmungen zur Regelung des Ver-
fahrens fiir die Meldung und Unterstellung nach Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels, insbesondere hinsichtlich der in die Meldung nach
Absatz I Buchstabe a des vorliegenden Artikels aufzunehmenden Infor-
mationen.

Bescheinigungen

(1) Die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen nach Artikel 27 Absatz
4 stellen jedem Unternehmer, der ihren Kontrollen unterliegt und in
seinem Tätigkeitsbereich die Anforderungen dieser Verordnung erfiillt,
eine entsprechende Bescheinigung aus. Diese Bescheinigung muss zu-
mindest über die Identität des Unternehmers und die Art oder das Sorti-
ment der Erzeugnisse sowie über die Geltungsdauer der Bescheinigung
Aufschluss geben.

(2) Jeder Unternehmer muss die Bescheinigungen seiner Lieferanten
prüfen.

(3) Die Form der in Absatz 1 genannten Bescheinigung wird nach
dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erstellt, wobei die
Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu berücksichtigen sind.
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Artikel30

Maßnahmen bei Verstößen und Unregelmäßigkeiten

(1) Bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhal-
tung der Vorschriften dieser Verordnung stellt die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle sicher, dass in der Kennzeichnung und Werbung für die
gesamte von der Unregelmäßigkeit betroffene Partie oder Erzeugung
kein Bezug auf die ökologische/biologische Produktion erfolgt, wenn
dies in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Vorschrift,
gegen die verstoßen wurde, sowie zu der Art und den besonderen Um-
ständen der Unregelmäßigkeit steht.

Bei Feststellung eines schwerwiegenden Verstoßes oder eines Verstoßes
mit Langzeitwirkung untersagt die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
dem betreffenden Unternehmer die Vermarktung von Erzeugnissen mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion in der Kenn-
zeichnung und Werbung fiir eine mit der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats vereinbarte Dauer.

(2) Die Informationen über Unregelmäßigkeiten oder Verstöße, die
den ökologischen/biologischen Status eines Erzeugnisses beeinträchti-
gen, müssen umgehend zwischen den betroffenen Kontrollstellen, Kon-
trollbehörden, zuständigen Behörden und Mitgliedstaaten ausgetauscht
und gegebenenfalls der Kommission mitgeteilt werden.

Die Ebene, auf der die Mitteilung erfolgt, ist von der Schwere und dem
Umfang der Unregelmäßigkeit bzw. des Verstoßes abhängig.

Die Form und die Modalitäten dieser Mitteilungen können von der
Kommission nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren
geregelt werden.

Informationsaustausch

Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbehörden
und die Kontrollstellen einschlägige Informationen über die Ergebnisse
ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden
und Kontrollstellen austauschen, soweit der Antrag mit der Notwendig-
keit begründet ist zu gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach den Vor-
schriften dieser Verordnung hergestellt wurde. Sie können diese Infor-
mationen auch von sich aus austauschen.

TITEL VI

HANDEL MIT DRITTLÄNDERN

Artikel 32

Einfuhr konformer Erzeugnisse

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf in der
Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in Verkehr ge-
bracht werden, sofern

a) das Erzeugnis den Vorschriften der Titel II, III und IV sowie den
gemäß dieser Verordnung erlassenen für seine Produktion einschlä-
gigen Durchführungsbestimmungen genügt;

b) alle Unternehmer, einschließlich der Ausführer, der Kontrolle durch
eine nach Absatz 2 anerkannte Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
unterworfen worden sind;

c) die betreffenden Unternehmer den Einführern oder den nationalen
Behörden die von der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle gemäß
Buchstabe b ausgestellte Bescheinigung nach Artikel 29 jederzeit
vorlegen können, die die Identität des Unternehmers, der den letzten
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Arbeitsgang durchgeführt hat, belegt und es ermöglicht, die Einhal-
tung der Bestimmungen der Buchstaben a und b dieses Absatzes
durch diesen Unternehmer zu überprüfen.

(2) Die Kommission erkennt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 ge-
nannten Verfahren die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen nach Ab-
satz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels, einschließlich der Kon-
trollbehörden und KontrollsteIlen nach Artikel 27, die in Drittländern für
die Durchführung der Kontrollen und die Ausstellung der Bescheinigun-
gen nach Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels zuständig
sind, an und stellt ein Verzeichnis dieser Kontrollbehörden und Kon-
trollstellen auf.

Artikel 33

Die KontrollsteIlen müssen nach der Europäischen Norm EN 45011
bzw. ISO Guide 65 (Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Produkt-
zertifizierungssysteme betreiben) in der zuletzt im Amtsblatt der Euro-
päischen Union, Reihe C, bekannt gemachten Fassung akkreditiert sein.
Die KontrollsteIlen werden einer regelmäßigen Evaluierung vor Ort,
Überwachung und mehrjährigen Wiederbewertung ihrer Tätigkeiten
durch die Akkreditienmgsstelle unterzogen.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die Kommission
bei der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle alle erforderlichen Informa-
tionen an. Die Kommission kann auch Sachverständige beauftragen, vor
Ort eine Prüfung der Produktionsvorschriften und der von der betref-
fenden Kontrollbehörde oder KontrollsteIle in dem Drittland durchge-
führten Kontrolltätigkeiten vorzunehmen.

Die anerkannten KontrollsteIlen oder Kontrollbehörden stellen die Be-
wertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gegebenenfalls der zu-
ständigen Behörde über die regelmäßige Evaluierung vor Ort, Überwa-
chung und mehrjährige Wiederbewertung ihrer Tätigkeiten zur Verfü-
gung.

Auf der Grundlage der Bewertungsberichte stellt die Kommission mit
Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene Überwachung über
die anerkannten Kontrollbehörden und KontrollsteIlen sicher, indem sie
eine regelmäßige Überprüfung ihrer Anerkennung vornimmt. Die Art
der Überwachung wird anhand einer Bewertung des Risikos von Unre-
gelmäßigkeiten oder Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verord-
nung festgelegt.

Einfuhr von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien

(1) Ein aus einem Drittland eingeführtes Erzeugnis darf auch in der
Gemeinschaft als ökologisches/biologisches Erzeugnis in Verkehr ge-
bracht werden, sofern

a) das Erzeugnis nach Produktionsvorschriften produziert wurde, die
den Vorschriften der Titel III und IV gleichwertig sind;

b) die Unternehmer Kontrollmaßnahmen unterworfen worden sind, die
an Wirksamkeit denjenigen des Titels V gleichwertig sind und die
fortlaufend und effektivangewandt worden sind;

c) die Unternehmer ihre Tätigkeiten auf allen Stufen der Produktion,
der Aufbereitung und des Vertriebs des Erzeugnisses in dem betref-
fenden Drittland einem nach Absatz 2 anerkannten Kontrollsystem
oder einer nach Absatz 3 anerkannten Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle unterstellt haben;

d) die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen des
nach Absatz 2 anerkannten Drittlandes oder eine nach Absatz 3 an-
erkannte Kontrollbehörde oder KontrollsteIle eine Kontrollbescheini-
gung für das Erzeugnis erteilt hat, wonach es den Bestimmungen
dieses Absatzes genügt.
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(2) Die Kommission kann nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genann-
ten Verfahren diejenigen Drittländer anerkennen, deren Produktionssys-
tem Grundsätzen und Produktionsvorschriften genügt, die denen der
Titel II, III und N gleichwertig sind, und deren Kontrollmaßnahmen
von gleichwertiger Wirksamkeit sind wie diejenigen des Titels V; sie
kann diese Länder in ein entsprechendes Verzeichnis aufnehmen. Bei
der Gleichwertigkeitsprüfung sind die Leitlinien CAC/GL 32 des Codex
Alimentarius zu berücksichtigen.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die Kommission
bei dem Drittland alle erforderlichen Informationen an. Die Kommission
kann Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
tionsregeln und Kontrollmaßnahmen des betreffenden Drittlandes vorzu-
nehmen.

Bis zum 31. März jedes Jahres übermitteln die anerkannten Drittländer
der Kommission einen kurzen Jahresbericht über die Anwendung und
Durchsetzung der in dem betreffenden Land geltenden Kontrollmaßnah-
men.

Auf der Grundlage der in diesen Jahresberichten enthaltenen Informatio-
nen stellt die Kommission mit Unterstützung der Mitgliedstaaten eine
angemessene Überwachung der anerkannten Drittländer sicher, indem
sie deren Anerkennung regelmäßig überprüft. Die Art der Überwachung
wird anhand einer Bewertung des Risikos von Unregelmäßigkeiten oder
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung festgelegt.

(3) Für Erzeugnisse, die nicht gemäß Artikel 32 eingeführt und nicht
aus einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels anerkannten Dritt-
land eingeführt werden, kann die Kommission nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren die Kontrollbehörden und
KontrollsteIlen, einschließlich der Kontrollbehörden und KontrollsteIlen
nach Artikel 27, die in Drittländern für die Durchführung von Kontrol-
len und die Erteilung von Bescheinigungen nach Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels zuständig sind, anerkennen und ein Verzeichnis dieser
Kontrollbehörden und KontrollsteIlen erstellen. Bei der Gleichwertig-
keitsprüfung sind die Leitlinien CAC/GL 32 des Codex Alimentarius
zu berücksichtigen.

Die Kommission prüft jeden Antrag auf Anerkennung, der von einer
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle eines Drittlandes eingereicht wird.

Bei der Prüfung der Anträge auf Anerkennung fordert die Kommission
bei der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle alle erforderlichen Informa-
tionen an. Die Tätigkeit der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde wird
von einer Akkreditierungsstelle oder gegebenenfalls einer dafür zustän-
digen Behörde einer regelmäßigen Evaluíerung vor Ort, Überwachung
und mehrjährigen Wiederbewertung unterzogen. Die Kommission kann
auch Sachverständige beauftragen, vor Ort eine Prüfung der Produk-
tionsvorschriften und der von der betreffenden Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle in dem Drittland durchgeführten Kontrolltätigkeiten vor-
zunehmen.

Die anerkannten KontrollsteIlen oder Kontrollbehörden stellen die Be-
wertungsberichte der Akkreditierungsstelle oder gegebenenfalls der zu-
ständigen Behörde über die regelmäßige Evaluierung vor Ort, Überwa-
chung und mehrjährige Wiederbewertung ihrer Tätigkeiten zur Verfü-
gung.

Auf der Grundlage dieser Bewertungsberichte stellt die Kommission mit
Unterstützung der Mitgliedstaaten eine angemessene Überwachung der
anerkannten Kontrollbehörden und KontrollsteIlen sicher, indem sie eine
regelmäßige Überprüfung der Anerkennung vornimmt. Die Art der
Überwachung wird anhand einer Bewertung des Risikos von Unregel-
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mäßigkeiten oder Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verord-
nung festgelegt.

TITEL VII

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Freier Warenverkehr für ökologische/biologische Erzeugnisse

(1) Die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und KontrollsteIlen
dürfen die Vermarktung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen,
die von einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen anderen Kon-
trollbehörde oder KontrollsteIle kontrolliert wurden, nicht aus Gründen
des Produktionsverfahrens, der Kennzeichnung oder der Darstellung
dieses Verfahrens verbieten oder einschränken, sofern diese Erzeugnisse
den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen. Insbesondere dürfen
keine anderen als die in Titel V vorgesehenen Kontrollen oder finanz-
iellen Belastungen vorgeschrieben werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Hoheitsgebiet für die
ökologische/biologische pflanzliche und tierische Erzeugung strengere
Vorschriften anwenden, sofern diese Vorschriften auch für die
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugung gelten und mit dem Ge-
meinschaftsrecht im Einklang stehen und die Vermarktung außerhalb
des Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats produzierter
ökologischer/biologischer Erzeugnisse dadurch nicht unterbunden oder
eingeschränkt wird.

Artikel 35

Mitteilungen an die Kommission

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission regelmäßig folgende
Informationen:

a) Name und Anschrift sowie gegebenenfalls Codenummer und Kon-
formitätszeichen der zuständigen Behörden;

b) Liste der Kontrollbehörden und Kontrollstellen und ihrer Codenum-
mern sowie gegebenenfalls ihrer Konformitätszeichen. Die Kommis-
sion veröffentlicht regelmäßig das Verzeichnis der Kontrollbehörden
und KontrollsteIlen.

Artikel 36

Statistische Informationen

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die statistischen Anga-
ben, die für die Durchführung dieser Verordnung und die Folgemaßnah-
men erforderlich sind. biese statistischen Angaben werden im Rahmen
des statistischen Programms der Gemeinschaft definiert.

Artikel 37

Ausschuss für ökologische/biologische Produktion

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuss für
ökologische/biologische Produktion unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses l 999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.
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Artikel 38

Durchführungsbestimmungen

Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 37 Absatz 2 genannten
Verfahren im Rahmen der Ziele und Grundsätze des Titels II Durch-
führungsbestimmungen zu dieser Verordnung. Dazu gehören insbeson-
dere Durchführungsbestimmungen zu

a) den Produktionsvorschriften des Titels III, insbesondere hinsichtlich
der spezifischen Anforderungen und Bedingungen, die die Unterneh-
mer zu erfüllen haben;

b) den Kennzeichnungsvorschriften des Titels N;

c) dem Kontrollsystem des Titels V, insbesondere zu Mindestkontroll-
anforderungen, Überwachung und Überpriifung, spezifischen Krite-
rien für die Übertragung von Aufgaben an private KontrollsteIlen,
den Kriterien für deren Zulassung und den Entzug der Zulassung
sowie den Bescheinigungen gemäß Artikel 29;

d) den Vorschriften für Einfuhren aus Drittländern nach Titel Yl, ins-
besondere hinsichtlich der Kriterien und Verfahren für die Anerken-
nung von Drittländern und Kontrollstellen nach Artikel 32 und Arti-
kel 33, einschließlich der Veröffentlichung der Verzeichnisse der
anerkannten Drittländer und KontrollsteIlen sowie hinsichtlich der
Bescheinigung nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe d wobei die
Vorteile einer elektronischen Bescheinigung zu beriicksichtigen sind;

e) den Vorschriften für den freien Warenverkehr für ökologische/-
biologische Erzeugnisse nach Artikel 34 und für Mitteilungen an
die Kommission nach Artikel 35.

Artikel41

Artikel 39

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird zum 1. Januar 2009
aufgehoben.

(2) Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 gelten als Verweisungen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 40

Übergangsmaßnahmen

Sofern erforderlich, werden Maßnahmen zur Erleichterung des Über-
gangs von den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zu
den Vorschriften der vorliegenden Verordnung nach dem in
Artikel 37 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Bericht an den Rat

(1) Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Dezember 2011 einen
Bericht vor.

(2) In dem Bericht werden insbesondere die bei der Anwendung
dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen dargelegt und Überlegun-
gen insbesondere zu folgenden Fragen angestellt:

a) Anwendungsbereich dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich
ökologischerlbiologischer Lebensmittel, die durch gemeinschaftliche
Verpflegungseinrichtungen aufbereitet werden;

b) Verbot der Verwendung von GVa, einschließlich der Verfügbarkeit
von nicht durch GVa hergestellten Erzeugnissen, der Erklärung des
Verkäufers sowie der Durchführbarkeit spezifischer Toleranzschwel-
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len und deren Auswirkungen auf den ökologischen/biologischen
Sektor;

c) Funktionieren des Binnenmarktes und des Kontrollsystems, wobei
insbesondere zu bewerten ist, ob die eingeführten Verfahren nicht
zu unlauterem Wettbewerb oder zu Hindernissen für die Produktion
und die Vermarktung ökologischer/biologischer Erzeugnisse führen.

(3) Die Kommission fügt dem Bericht gegebenenfalls geeignete Vor-
schläge bei.

Artikel 42

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Für bestimmte Tierarten,Wasserpflanzen und Mikroalgen, für die keine
ausführlichen Produktionsvorschriften vorliegen, gelten die Kennzeich-
nungsvorschriften des Artikels 23 und die Kontrollvorschriften des Ti-
tels V. Bis zur Aufnahme ausführlicher Produktionsvorschriften geIten
nationale Bestimmungen oder - falls solche Bestimmungen nicht be-
stehen - von den Mitgliedstaaten akzeptierte oder anerkannte private
Standards.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

TM!
Artikel 24 Absatz I Buchstaben b und c gelten jedoch ab dem l. Juli
2010.

TB
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG

ANGABEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ 1

BG: 6110JIOrH'leH

ES: ecológico, biológico

CS: ekologické, biologické

DA: økologisk
DE: ökologisch, biologisch

ET: mahe, ökoloogiline

EL: ßtoÀOY1KÓ

EN: organic

FR: biologique
GA: orgánach

IT: biologico
LV: biologisks, ekologisks

LT: ekologiskas

LU: biologesch

HU: ökológiai

MT: organiku

NL: biologisch

PL: ekologiczne

PT: biológico

RO: ecologic
SK: ekologické, biologické

SL: ekoloski

FI: luonnonmukainen

SV: ekologisk.
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VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG)Nr. 889/2008 DER KOMMISSION

vom 5. September 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische!
biologischeProduktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen

hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 e),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 4, Artikel Il Absatz 2,
Artikel12 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe c, Artikel17 Absatz 2, Artikel l S Absatz 5, Artikel 19
Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 22
Absatz 1, Artikel 24 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26,
Artikel 28 Absatz 6, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Buch-
staben a, b, c und e und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und insbesondere die

Titel III, IV und V der Verordnung enthalten allgemeine
Vorschriften für die Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle ökologischer/biologischer Erzeugnisse pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs. Es sollten Durchführungs-
bestimmungen zu diesen Vorschriften festgelegt werden.

(2) Da die Erarbeitung neuer gemeinschaftlicher Produktions-
vorschriften für bestimmte Tierarten, die ökologische/
biologische Aquakultur, für Meeresalgen und Hefen, die
als Lebens- oder Futtermittel Verwendung finden, mehr Zeit
erfordert, sollten sie in einem späteren Verfahren festgelegt
werden. Daher empfiehlt es sich, diese Erzeugnisse aus dem
Geltungsbereich dieser Verordnung auszuschließen. Gemäß
Artikel 42 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 sollten die
Vorschriften der Gemeinschaft für die Produktion, Kon-
trolle und Kennzeichnung - mutatis mutandis - jedoch
auf bestimmte Tierarten, auf Aquakulturerzeugnisse und
auf Meeresalgen Anwendung finden.

(3) Bestimmte Begriffe sollten definiert werden, um Mehr-
deutigkeiten zu vermeiden und die einheitliche Anwendung
der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion
zu gewährleisten.

(4) Die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung basiert
auf dem Grundsatz, dass Pflanzen ihre Nahrung in erster
Linie über das Ökosystem des Bodens beziehen. Aus diesem

(1) ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.



Grunde sollte die Hydrokultur, bei der Pflanzen in einem
inerten Substrat mit löslichen Mineralien und Nährstoffen
wurzeln, nicht zugelassen werden.

(5) Da die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung
verschiedene Bewirtschaftungsmethoden umfasst und eine
begrenzte Verwendung von schwer löslichen Düngemitteln
und Bodenverbesserern voraussetzt, sollten die jeweiligen
Praktiken spezifiziert werden. Es sollten insbesondere
Bedingungen für die Verwendung bestimmter nicht
synthetischer Produkte festgelegt werden.

(6) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt haben können oder Rück-
stände in Agrarerzeugnissen hinterlassen können, sollte
erheblich eingeschränkt werden. Bei der Schädlings-,
Krankheits- und Unkrautbekämpfung sollte vorbeugenden
Maßnahmen der Vorzug gegeben werden. Ferner sollte die
Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel geregelt
werden.

(7) Im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des
Rates e) war die Verwendung bestimmter Pflanzenschutz-
mittel, Düngemittel und Bodenverbesserer sowie bestimm-
ter nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel-
ausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Futter-
mittelverarbeitungshilfsstoffe sowie bestimmter Reinigungs-
und Desinfektionsmittel unter genau fest gelegten Bedin-
gungen auch zum Zwecke des ökologischen Landbaus
zulässig. Im Interesse der Kontinuität des ökologischen
Landbaus/der biologischen Landwirtschaft sollten die
betreffenden Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 16
Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
weiterhin zulässig sein. Der Klarheit halber ist es ferner
angezeigt, in den Anhängen zur vorliegenden Verordnung
die Erzeugnisse und Stoffe aufzulisten, die im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zulässig waren, Andere
Erzeugnisse und Stoffe können zu einem späteren Zeit-
punkt und auf einer anderen Rechtsgrundlage, namentlich
Artikel16 Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007, in
diese Listen aufgenommen werden. Daher empfiehlt es sich,
den jeweiligen Status jeder Erzeugnis- und Stoffkategorie in
der Liste durch ein entsprechendes Symbol auszuweisen.

(2) ABI.L 198 vom 22.7.1991, S. 1.



(12) Um eine Belastung der natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser durch Nährstoffe zu vermeiden, sollte fur die
Verwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft
und den Tierbesatz je Hektar eine Obergrenze festgesetzt
werden. Dieser Grenzwert sollte auf den Stickstoffgehalt der
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft bezogen werden.

(8) Nach dem ganzheitlichen Ansatz des ökologischen Land-
baus/der biologischen Landwirtschaft muss die Tierproduk-
tion an die Fläche, auf die der angefallene Dung zwecks
Nährstoffzufuhr für die pflanzliche Produktion ausgebracht:
wird, gebunden sein. Da die Tierhaltung stets mit der
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen einher-
geht, sollte eine flächenunabhängige Tierproduktion ver-
boten werden. Bei der ökologischen/biologischen
Tierhaltung sollte bei der Auswahl der Rassen ihrer
Fähigkeit zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer
Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Krank-
heiten Rechnung getragen werden; große biologische
Vielfalt sollte dabei gefördert werden.

(9) Unternehmer können unter bestimmten Umständen
Schwierigkeiten haben, aus einem reduzierten Genpool
ökologische/biologische Zuchttiere zu beziehen, was die
Entwicklung des Sektors behindert. Daher sollte die
Möglichkeit vorgesehen werden, zu Zuchtzwecken eine
begrenzte Anzahl nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere
in einen Haltungsbetrieb einzustellen.

(10) Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte gewährleis-
ten, dass die Tiere bestimmte Verhaltensbedürfnisse aus-
leben können, d. h. fur alle Tierarten sollte bei der
Unterbringung den Luft-, Lícht-, Raum- und Komfortbe-
dürfnissen der Tiere Rechnung getragen werden, und es
sollte genügend Platz zur Verfügung stehen, damit sich
jedes Tier frei bewegen und sein natürliches Sozialverhalten
entwickeln kann. Für bestimmte Tiere, einschließlich
Bienen, empfiehlt es sich, spezifische Vorschriften für
Unterbringung und Haltungspraxis festzulegen. Diese
spezifischen Unterbringungsvorschriften sollten ein hohes
Tierschutzniveau gewährleisten, das bei der ökologischen/
biologischen Tierhaltung Priorität hat und daher über die
für die Landwirtschaft im Allgemeinen geltenden Tier-
schutznormen der Gemeinschaft hinaus gehen kann. Nach
ökologischer/biologischer Haltungspraxis sollte Geflügel
nicht zu schnell aufgezogen werden. Es sollten daher
spezifische Vorschriften zur Vermeidung intensiver Auf-
zuchtmethoden festgelegt werden. Insbesondere Geflügel
sollte bis zum Erreichen eines bestimmten Mindestalters
aufgezogen werden oder von langsam wachsenden Rassen
stammen, damit in keinem Fall ein Anreiz fur intensive
Aufzuchtmethoden gegeben ist.

(11) In den meisten Fällen sollten Tiere zum Grasen ständigen
Zugang zu Freigelände (Auslauf im Freien) haben, soweit
das Wetter dies gestattet, wobei dieses Freigelände grund-
sätzlich im Rahmen eines geeigneten Rotationsprogramms
bewirtschaftet werden sollte.

(13) Verstümmelungen, die den Tieren Stress, Schaden, Krank-
heiten oder Leiden zufügen, sollten verboten werden.
Besondere Eingriffe, die für bestimmte produktionsarten
und im Interesse der Sicherheit von Mensch und Tier
wesentlich sind, können unter beschränkten Bedingungen
zugelassen werden.



(14) Die Tiere sollten unter Berücksichtigung ihrer physic-
logischen Bedürfnisse Grünfutter, Trockenfutter und Futter-
mittel erhalten, die nach den Vorschriften für den
ökologischen/biologischen Landbau vorzugsweise im eige-
nen Betrieb gewonnen wurden. Um den grundlegenden
Ernährungsbedürfnissen der Tiere gerecht zu werden,
müssen unter genau festgelegten Bedingungen auch
bestimmte Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine
verabreicht werden können.

(15) Da die aufgrund des Klimas und der verfügbaren Futter-
quellen bestehenden regionalen Unterschiede in der Ver-
sorgung von ökologischen/biologischen Wiederkäuern mit
den essentiellen Vitaminen A, D und E über ihre
Futterration fortbestehen, sollte die Verabreichung dieser
Vitamine an Wiederkäuer zugelassen werden.

(16) Die Tiergesundheit sollte im Wesentlichen durch Krank-
heitsverhütung gesichert werden. Darüber hinaus sollten
bestimmte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
durchgeführt werden.

(17) Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allo-
pathischer Arzneimittel ist in der ökologischen/biologi-
schen Landwirtschaft verboten. Bei kranken oder verletzten
Tieren, bei denen eine sofortige Behandlung erforderlich ist,
sollte die Verwendung dieser Arzneimittel jedoch auf ein
striktes Minimum begrenzt werden. Um die Glaubwürdig-
keit des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirt-
schaft für den Verbraucher zu erhalten, sollten außerdem
restriktive Maßnahmen beispielsweise in Form der Ver-
doppelung der Wartezeit nach Verabreichung chemisch-
synthetischer allopathischer Arzneimittel zulässig sein.

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für die Verhütung von
Krankheiten und die tierärztliche Behandlung in der
Bienenhaltung festgelegt werden.

(19) Lebens- oder Futtermittel erzeugende Unternehmer sollten
verpflichtet werden, systematisch kritische Punkte im
Verarbeitungsprozess zu identifizieren, um sicherzustellen,
dass die hergestellten Verarbeitungserzeugnisse den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion genü-
gen.

(20) Zur Erzeugung bestimmter verarbeiteter ökologischer/
biologischer Lebens- und Futtermittel sind bestimmte
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse und Stoffe
erforderlich. Da die Harmonisierung der Weinverarbei-
tungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene mehr Zeit
erfordert, sollte die Weinverarbeitung von der Anwendung
der Bestimmungen über die genannten Erzeugnisse ausge-
schlossen werden, bis in einem späteren Verfahren
spezifische Vorschriften festgelegt werden.

(21) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 war die
Verwendung bestimmter Zutaten nichtlandwirtschaftlichen
Ursprungs, bestimmter Lebensmittelverarbeitungshilfsstoffe
und bestimmter nichtökologischer/nichtbiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs zur Verarbeitung öko-
logischer/biologischer Lebensmittel unter genau
festgelegten Bedingungen zulässig. Um die Kontinuität des
ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft zu
gewährleisten, sollten die betreffenden Erzeugnisse. und
Stoffe gemäß Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 weiterhin zugelassen werden. Der Klarheit



halber empfiehlt es sieh außerdem, in den Anhängen zur
vorliegenden Verordnung die Erzeugnisse und Stoffe
aufzulisten, die im Rahmen der Verordnung (EWG)
NI'.2092/91 zulässig waren. Andere Erzeugnisse und Stoffe
können zu einem späteren Zeitpunkt auf einer anderen
Rechtsgrundlage, namentlich Artikel 21 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007, in diese Listen aufge-
nommen werden. Daher ist es angezeigt, den genauen
Status der jeweiligen Erzeugnis- und Stoffkategorie in der
betreffenden Liste durch ein entsprechendes Symbol aus-
zuweisen.

(22) Unter bestimmten Bedingungen können ökologische/bio-
logische Erzeugnisse zusammen mit nichtökologischen/
nichtbiologischen Erzeugnissen gesammelt und befördert
werden. Es sollten spezifische Vorschriften festgelegt
werden, um die ordnungsgemäße Trennung ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer
Erzeugnisse während ihrer Handhabung zu gewährleisten
und jedes Vermischen der Erzeugnisse zu vermeiden.

(23) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tionsweise macht Anpassungsfristen bei den verwendeten
Betriebsmitteln erforderlich. Je nach vorheriger Erzeugung
des Betriebs sollten für die verschiedenen Produktions-
bereiche genaue Fristen festgelegt werden.

(24) Gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die in diesem Artikel
vorgesehenen Ausnahmen festgelegt werden. Dabei sollten
der Nichtverfügbarkeit von Tieren, Futtermitteln, Bienen-
wachs, Saatgut, PfIanzkartoffeln und Zutaten aus ökologi-
scher/biologischer Produktion sowie spezifischen
Problemen im Zusammenhang mit der Tierhaltung und
Katastrophenfällen Rechnung getragen werden.

(25) Geografisch und strukturell bedingte Unterschiede bei der
landwirtschaftlichen Erzeugung und klimatische Zwänge
können die Entwicklung der ökologischen/biologischen
Produktion in bestimmten Regionen behindern; daher
sollte, was Stallungs- und Anlagenmerkmale anbelangt,
von bestimmten Praktiken abgewichen werden können. So
sollte das Anbinden von Tieren unter genau festgelegten'
Bedingungen in Betrieben, die aufgrund ihrer geografischen
Lage und struktureller Zwänge, vor allem in Berggebieten,
klein sind, gestattet werden, allerdings nur, wenn es nicht
möglich ist, Rinder in Gruppen zu halten, die ihren
Verhaltensbedürfnissen angemessen sind.

(26) Um die Entwicklung der noch jungen ökologischen/
biologischen Tierhaltung zu fördern, waren im Rahmen
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 gewisse befristete
Ausnahmen von den Vorschriften für die Anbindehaltung
von Tieren, ihre Unterbringung und die Besatzdichten
zulässig. Diese Ausnahmen sollten bis zu ihrem Ablaufda-
tum übergangsweise beibehalten werden, um die Ent-
wicklung dieses Sektors nicht zu beeinträchtigen.

(27) In Anbetracht der Bedeutung der Bestäubung fur die
ökologische/biologische Imkerei, sollten Ausnahmen
gewährt werden können, die es gestatten, in ein und
demselben Betrieb gleichzeitig Einheiten mit ökologischer/
biologischer und nichtökologischer/nichtbiologischer Bie-
nenhaltung zu betreiben.



(28) Da es für die Landwirte unter bestimmten Umständen
schwierig sein kann, ökologisch/biologisch erzeugte Tiere
und Futtermittel zu beschaffen, sollte es gestattet werden,
eine begrenzte Anzahl nichtökologisch/nichtbiologisch
erzeugter Betriebsmittel in beschränkten Mengen zu ver-
wenden.

(29) Ökologische/biologische Erzeuger haben viel unternom-
men, um die Erzeugung ökologischen/biologischen Saat-
guts und vegetativen Vermehrungsmaterials zu entwickeln
und eine breite Palette von Pflanzensorten und -arten zu
schaffen, für die ökologisches/biologisches Saatgut und
vegetatives Vermehrungsmaterial zur Verfügung steht. Da
es derzeit fur viele Arten jedoch noch immer nicht
genügend ökologisches/biologisches Saatgut und vegetatí-
ves Vermehrungsmaterial gibt, sollte fur diese Fälle die
Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem
Saatgut und vegetativem Vermehrungsmaterial zugelassen
werden.

(30) Um Unternehmer bei der Suche nach ökologischem/
biologischem Saatgut und ökologischen/biologischen
Pflanzkartoffeln zu unterstützen, sollte jeder Mitgliedsstaat
sicherstellen, dass eine Datenbank angelegt wird, die die
Sorten enthält, fur die ökologisches/biologisches Saatgut
und ökologische/biologische Pflanzkartoffeln am Markt
verfügbar sind.

(31) Der Umgang mit ausgewachsenen Rindern kann den
Tierhalter und andere Personen, die Tiere betreuen,
gefährden. Daher sollten für die Endmastphase von
Säugetieren und vor allem von Rindern Ausnahmen
zugelassen werden.

(32) Katastrophenfälle oder sich weit verbreitende Tier- und
Pflanzenkrankheiten können verheerende Auswirkungen
auf die ökologische/biologische Landwirtschaft in den
betroffenen Regionen haben. Es sind angemessene Maß-
nahmen zu treffen, die das Fortbestehen der landwirt-
schaftlichen Tätigkeit sichern oder selbst die
Wiederaufnahme dieser Tätigkeit gestatten. Daher sollten
in den betroffenen Gebieten vorübergehend nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere oder nichtökologisch/
nichtbiologisch erzeugte Futtermittel verwendet werden
dürfen.

(33) Gemäß Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EG)NI'. 834/2007 sollten spezifische Kriterien
für die Aufmachung, Zusammensetzung, Größe und
Gestaltung des Gemeinschaftslogos sowie fur die Auf-
machung und Zusammensetzung der Codenummer der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle sowie der Angabe des
Ortes, an dem das landwirtschaftliche Erzeugnis produziert
wurde, festgelegt werden.

(34) Gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
sollten spezifische Vorschriften für die Kennzeichnung
ökologischer/biologischer Futtermittel festgelegt werden,
die den Sorten und der Zusammensetzung der Futtermittel
und den für Futtermittel geltenden, horizontalen Etíkettie-
rungsvorschriften Rechnung tragen.



------- ------------------~----

(35) Zusätzlich .zur Kontrollregelung der Verordnung (EG)
NI'. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Über-
prüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futter-
mittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit
und Tierschutz e) sollten insbesondere für alle Stufen der
Erzeugung, Aufbereitung und des Vertriebs ökologischer/
biologischer Erzeugnisse spezifische Kontrollvorschriften
festgelegt werden.

(36) Zur ordnungsgemäßen Verwaltung statistischer Angaben
und Bezugsdaten müssen die der Kommission von den
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen direkt und so
effizient wie möglich verwendet werden können. Ent-
sprechend sollten alle zur Verfügung zu stellenden oder
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission aus-
zutauschenden Informationen elektronisch oder digital
übermittelt werden.

(37) Der Austausch von Informationen und Dokumenten
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie
die Bereitstellung und Übermittlung von Informationen der
Mitgliedstaaten an die Kommission erfolgen in der Regel in
elektronischer oder digitaler Form. Um diese Art des
Informatíonsaustauschs bei der ökologischen/biologischen
Produktion zu verbessern und zu erweitern, müssen die
bestehenden Rechnersysteme angepasst bzw. durch neue
Systeme ersetzt werden. Es ist vorzusehen, dass diese
Maßnahme von der Kommission initiiert und nach Unter-
richtung der Mitgliedstaaten im Ausschuss für den
ökologischen Landbau umgesetzt wird.

(38) Die Bedingungen, unter denen Informationen von diesen
Rechnersystemen verarbeitet werden, sowie Form und
Inhalt der Dokumente, die der Kommission gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu übermitteln sind,
müssen angesichts der Weiterentwicklung der geltenden
Regelungen oder Verwaltungsanforderungen häufig ange-
passt werden. Darüber hinaus sollten die von den Mitglied-
staaten übermittelten Dokumente einheitlich aufgemacht
sein. Um dies zu erreichen und die Verfahren zu verein-
fachen und sicherzustellen, dass die betreffenden Rechner-
systerne sofort operativ sind, sollten Form und Inhalt der
Dokumente in Mustern oder Fragebögen vorgegeben

e) ABLL 165 vom 30.4.2004, S. 1. Berichtigte Fassung im ABI.L 191
vom 28.5.2004, S. 1.



werden, die von der Kommission nach Unterrichtung des
Ausschusses für den ökologischen Landbau anzupassen und
zu aktualisieren sind.

(39) Für bestimmte Vorschriften der Verordnung (EWG)
NI'. 2092/91 sollten Übergangsmaßnahmen festgelegt
werden, um die Kontinuität der ökologischen/biologischen
Produktion nicht in Frage zu stellen.

(40) Die Verordnung (EWG) NI'. 207/93 der Kommission vom
29. Januar 1993 zur Festlegung des Inhalts des Anhangs VI
der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel sowie der Durchführungsvorschriften zu deren
Artikel 5 Absatz 4 (4), die Verordnung (EG) NI'. 1452/
2003 der Kommission vom 14. August 2003 zur Beibe-
haltung der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 Absatz 3
Buchstabe ader Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 des Rates
für bestimmte Arten von Saatgut und vegetativem Ver-
mehrungsmaterial und zur Festlegung von Verfahrensvor-
schriften und Kriterien für diese Ausnahmeregelung (5) und
die Verordnung (EG)Nr. 223/2003 der Kommission vom
5. Februar 2003 zur Festlegung von Etikettierungsvor-
schriften für Futtermittel, Mischfuttermittel und Futter-
mírrel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau
und zur Anderung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91
des Rates (6) sollten aufgehoben und durch eine neue
Verordnung ersetzt werden.

(41) Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wird mit Wirkung
vom l. Januar 2009 durch die Verordnung (EG)NI'. 834/
2007 aufgehoben. Viele ihrer Bestimmungen sollten nach
entsprechender Anpassung jedoch weiterhin Anwendung
finden und folglich in die vorliegende Verordnung über-
nommen werden. Der Klarheit halber empfiehlt es sich, eine
Entsprechungstabelle für die Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 und die Bestimmungen der
vorliegenden Verordnung aufzustellen.

(42) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses für
den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLÁSSEN:

(4) ABI. L 25 vom 2.2.1993, S. 5.
(S) ABI. L 206 vom 15.8.2003, S. 17.
(6) ABI. L 31 vom 6.2.2003, S. 3.



Exkurs: Erwägungsgründe der ...

VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/2008 DER KOMMISSION

vom 15. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Grundung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (1).
insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3, Artikel 21 Absatz 2,
Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 38 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere
deren Artikel 20 enthält allgemeine Vorschriften für die
Herstellung ökologischer/biologischer Hefe. Die Verord-
nung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission (2) sollte
Durchführungsbestimmungen zu diesen Vorschriften ent-
halten.

(2) Da Bestimmungen für die Produktion von ökologischer/
biologischer Hefe eingeführt werden sollten, muss die
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 nun auch für Hefe gel-
ten, die als Lebens- und Futtermittel verwendet wird.

(3) Um es ökologischen/biologischen Landwirten zu ermög-
lichen, angemessene Futtermittel für ihre Tiere zur Ver-
fügung zu haben, und um die Umstellung auf ökolo-
gisch/biologisch bewirtschaftete Flächen zur Deckung
der wachsenden Verbrauchernachfrage nach ökologi-
schen/biologischen Produkten zu vereinfachen, sollte die
Verwendung von bis zu 100 % Umstellungsfuttermitteln,
die im eigenen Betrieb des Landwirts erzeugt ",'Urden, in
der Futterration von Tieren in ökologischer/biologischer
Haltung erlaubt werden.

(4) Gemäß Anhang VI Teil B der Verordnung (EY¡G) Nr.
2092/91 des Rates e) waren nur Enzyme, die normaler-
weise als Verarbeitungshilfen verwendet werden, in der
ökologischen/biologischen Verarbeitung erlaubt. Enzyme,
die als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden, müs-
sen in der Liste der zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe
in Anhang VI Teil A Abschnitt A Ziffer 1 aufgeführt sein.
Diese Bestimmung muss auch in die neuen Durchfüh-
rungsbestimmungen aufgenommen werden.

(5) Da Hefe nicht als landwirtschaftliches Erzeugnis im Sinne
von Artikel 32 Absatz 3 EG-Vertrag gilt und um die
Etikettierung von Hefe als ökologisch/biologisch zu er-
möglichen, muss die Bestimmung über die Berechnung
der Zutaten geändert werden. Die Berechnung von Hefe

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
(3) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1. Die Verordnung (EWG) Nr.
2092/91 wird aufgehoben und ab dem 1. Januar 2009 durch die
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ersetzt.



und Hefeerzeugnissen als landwirtschaftliche Zutaten
wird jedoch ab dem 31. Dezember 2013 verpflichtend.
Die Industrié benötigt diese Übergangszeit, um die not-
wendigen Anpassungen durchzuführen.

(6) In bestimmten Regionen der Europäischen Union werden
zu einer bestimmten Zeit des Jahres gekochte Eier tradi-
tionell dekorativ gefärbt. Da ökologische/biologische Eier
auch gefärbt und auf den Markt gebracht werden können,
haben einige Mitgliedstaaten beantragt, dass Farben zu
diesem Zweck zugelassen werden. Ein Gremium unab-
hängiger Sachverständiger hat bestimmte Farben und ver-
schiedene andere Stoffe zur Desinfektion und Haltbarrna-
chung der gekochten Eier geprüft (4) und ist zu dem Er~
gebnis gekommen, dass eine Reihe natürlicher Farben
sowie synthetische Fonnen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden vorübergehend zugelassen werden könnten.
Angesichts des lokalen und saisongebundenen Charakters
der Produktion sollten jedoch die zuständigen Behörden
ermächtigt werden, die entsprechenden Zulassungen zu
erteilen.

(8) Die Verordnung (EG) NI'. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Wie von einem Gremium für ökologische/biologische
Hefe empfohlen (5), sollten mehrere Erzeugnisse und
Stoffe, die für die Produktion von ökologischer/biologi-
scher Hefe, Hefezubereitungen und -formen notwendig
sind, gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zugelassen werden. Gemäß Artikel 20 dersel-
ben Verordnung dürfen fur die Herstellung ökologischer/
biologischer Hefe nur ökologisch/biologisch erzeugte
Substrate verwendet werden und darf ökologische/biolo-
gische Hefe in ökologischen/biologischen Lebens- oder
FuttennitteIn nicht zusammen mit nichtökologischer/
nichtbiologischer Hefe vorkommen. Das Sachverständi-
gengremium hat jedoch in seinen Schlussfolgerungen
von 10. Juli 2008 empfohlen, vorübergehend 5 % nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Hefeextrakts als zusätzli-
ches Substrat für die Herstellung von ökologischer/biolo-
gischer Hefe als Stickstoff-, Phosphor-, Vitamin- und Mi-
neralquelle zuzulassen, bis ausreichend ökologische/bio-
logische Hefe verfügbar ist. In Übereinstimmung mit den
Flexibilitätsregeln gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe e
der genannten Verordnung sollte 5 % nichtökologischer/
nichtbiologischer Hefeextrakt fur die Herstellung von
ökologischer/biologischer Hefe zugelassen werden.

(9) Die Änderungen sollten ab dem Datum der Anwendung
der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 gelten. .

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
fur die ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

(4) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständíser über
"einen Antrag für Farben zur Färbung ökologischerjbiologi~cher Os-
tereier". www.organic-farming.europa.eu

(5) Empfehlungen der Gruppe unabhängiger Sachverständiger über "Be-
stimmungen für ökologischejbiologische Hefe".
VI'WW.organic-famling.europa.eu



Exkurs: Erwägungsgründe der ...

VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2009 DER KOMMISSION

vom 5. August 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchführungsvorschriften für die Produktion von

Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vorn
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 11, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15
Absatz 2, Artikel 16 Absatz l und Absatz 3 Buchstaben a und
c, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 5, Artikel 19 Absatz
3 Unterabsatz 2, Artikel 22 Absatz l, Artikel 28 Absatz 6,
Artikel 38 Buchstaben a, b und c und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(I) In der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere
ihrem Titel III sind die allgemeinen Anforderungen an die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in Aquakultur
festgelegt. Die Durchfuhrungsvorschriften hierzu sollten
durch Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission (2), die die Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält, festgelegt
werden.

(2) In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament "Eine Strategie für die nachhaltige
Entwicklung der europäischen Aquakultur" (3) wurde eine
Zukunftsvision fur die Entwicklung dieses Sektors in den
nächsten zehn Jahren aufgezeigt, um dessen Stabilisie-
rung in ländlichen Gebieten und in Küstengebieten zu
erreichen, indem, was sowohl Erzeugnisse als auch Ar-
beitsplätze anbelangt, Alternativen zur Fischerei angebo-
ten werden. In der Mitteilung wurde auch auf das Poten-
zial der ökologischen/biologischen Aquakultur und auf
die Notwendigkeit hingewiesen, hierzu Nonnen und Kri-
terien zu entwickeln.

(3) Im Interesse einer gemeinsamen Auslegung sollten die
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 ergänzt und überarbeitet werden, um Un-
klarheiten auszuschließen und eine einheitliche Anwen-
dung der Vorschriften für die Produktion von Tieren und
Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur zu
gewährleisten.

(4) Den Gewässern, in denen Meeresalgen und Tiere öko-
logisch/biologisch produziert werden, kommt für die Er-
zeugung sicherer und hochwertiger Erzeugnisse bei mini-
maler Belastung der aquatischen Umwelt eine entschei-

(I) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.e} ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
e} KOM(2002} 511 vom 19.9.2002.



dende Bedeutung zu. Es existieren Rechtsvorscluiften der
Gemeinschaft über Wasserqualität und Kontaminanten in
Lebensmitteln, die Umweltauflagen für Wasser enthalten
und eine hohe Lebensmittelqualität gewährleisten, wie die
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (4), die Richtlinie 2008/56/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt
(Meeresstrategie-Rahmemichtlinie) (5), die Verordnung
(EG) NI'. 1881/2006 . der Kommission vom
19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte
für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (6) und
die Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 (7), (EG) Nr.
853/2004 (8) und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates (9). Es ist daher angezeigt, für
die Meeresalgen- und Aquakulturproduktion einen Plan
zur nachhaltigen Bewirtschaftung mit konkreten Maßnah-
men, etwa zur Abfallveningerung, zu erstellen.

(5) Die Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü_
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten (10), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Il)
und der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wild lebenden Voge1-
alten (12) soll angemessene Wechselwirkungen mit der
Umwelt bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Auswir-
kungen auf die geforderte Wasserqualität nach den Richt-
linien 2000/60/EG und 2008/56/EG gewährleisten. Es
sollten Vorschriften flir die Durchführung einer urnwelt-
bezogenen Prüfung festgelegt werden, die eine optimale
Anpassung an die umgebende Umwelt und eine Begren-
zung möglicher negativer Auswirkungen vorsieht. Durch
solche Prüfungen sollte sichergestellt werden, dass die
Produktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/
biologischer Aquakultur, ein im Vergleich zur ökologi-
schen/biologischen Landwirtschaft relativ neuer Wirt-
schaftszweig, gegenüber anderen Bewirtschaftungsformen
nicht nur eine ökologisch vertretbare, sonder in Überein-
stimmung mit der breíten öffentlichen Meinung eine um-
weltverträgliche und nachhaltige Alternative darstellt.

(4) ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
(5) ABI. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
(6) ABI. L 364 vom 20.12.2006, S. 5.
e) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 1.
(8) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 55.
(9) ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 206.
(IO) ABI. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.
(Il) ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.
(12) ABI. L 103 vom 25.4.1979, S. 1.



(6) Das hinsichtlich der Löslichkeit von Stoffen besondere
Medium Wasser erfordert eine angemessene Trennung
von ökologischen/biologischen und nichtökologischen/
nichtbiologischen Aquakulturanlagen; es sollten ausrei-
chende Trennungsmaßnahmen festgelegt werden. Ange-
sichts der Vielfalt aquatischer Milieus in Süß- wie in
Meerwasser erscheint es angezeigt, die Trenndistanzen
auf einzelstaatlicher Ebene festzulegen, da die Mitglied-
staaten am besten in der Lage sind,. die jeweilige Situation
zu beurteilen.

'(7) Die Kultivierung von Meeresalgen kann in gewisser Hin-
sicht positive Auswirkungen haben, etwa durch den Ab-
bau von Nährstoffen, und Aquakultur in Polykultur för-
dern. Es ist jedoch darauf zu achten, dass wilde Algen-
felder nicht so stark abgeerntet werden, dass ihre Rege-
neration gefährdet ist, und es muss sichergestellt sein,
dass die Produktion die aquatische Umwelt nicht zu
sehr belastet.

(8)' Die Mitgliedstaaten verzeichnen bei ökologisch/biologisch
erzeugten Eiweißpflanzen zunehmend Versorgungseng-
pässe. Gleichzeitig reichen die Einfuhren ökologischer/
biologischer Eiweißfuttermittel nicht aus, um die Nach-
frage zu decken. Die Gesamtflächen. auf denen Eiweiß-
pflanzen ökologisch/biologisch angebaut werden, sind
nicht groß genug, um den Bedarf an ökologisch/biolo-
gisch erzeugtem Eiweiß zu decken. Deshalb sollten unter
bestimmten Bedingungen auch Eiweißfuttermittel verfüt-
tert werden dürfen, die von Parzellen im ersten Jahr der
Umstellung stammen.

(9) Da die Tierproduktion in ökologischer/biologischer
Aquakultur noch in den Anfängen steckt, sind Elterntiere
aus ökologischer/biologischer Produktion nicht unbedingt
in ausreichenden Mengen verfügbar. Es ist vorzusehen,
dass unter bestimmten Bedingungen auch Eltern- und
Jungtiere nichtökologischer/nichtbiologischer Herkunft
eingesetzt werden dürfen.

(10) In ökologischer/biologischer Aquakulturproduktion soll-
ten die Tiere artgerecht gehalten werden. Die Haltungs-
praktiken, Bewirtschaftungssysteme und Anlagen sollten
den Erfordernissen des Tierschutzes genügen. Es sollten
Vorschriften über angemessene Konstruktionen von
Netzkäfigen und Netzgehegen im Meer sowie Aufzucht-
anlagen an Land festgelegt werden. Um Seuchen und
Schädlingsbefall auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
einen hohen Standard an Tierschutz und Tiergesundheit
zu gewährleisten, sollten maximale Besatzdichten vor-
geschrieben werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl
von Arten mit spezifischen Bedürfnissen sollten hierfür
Sonderbestimmungen festgelegt werden.

(11) Im Zuge jüngster technischer Entwicklungen werden zur
Aquakulturproduktion immer häufiger geschlossene
Kreislaufsysteme eingesetzt, die zwar externen Input er-
fordem und einen hohen Energiebedarf haben, bei denen
aber kaum Abwasser anfällt und aus denen Zuchtfische
nicht entkommen können. Angesichts des Grundsatzes,
dass eine ökologische Erzeugung so naturnah wie mög-
lich sein sollte, sollte der Einsatz solcher Systeme für die
ökologische/biologische Produktion untersagt werden, bis
neue Erkenntnisse vorliegen. Ausnahmsweise zugelassen

-------~. __ .•.._-----~ .. -



werden sollten solche Systeme lediglich für die besonde-
ren Produktionsbedingungen der Brut- und ]ungtierstatio-
nen.

(12) Die allgemeinen Grundsätze, auf denen die ökologische/
biologische Produktion gemäß Artikel 4 und 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 beruhen muss, sehen eine
geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro-
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter Nut-
zung systeminterner natürlicher Ressourcen und unter
Einsatz von Methoden vor, die im Fall der Aquakultur
im Einklang mit dem Grundsatz der nachhaltigen Fische-
rei stehen. Sie schreiben fernervor, dass die biologische
Vielfalt der natürlichen aquatischen Ökosysteme in der
Aquakultur erhalten bleiben muss. Außerdem beinhalten
diese Grundsätze die Vornahme einer Risikobewertung
sowie gegebenenfalls die Durchführung von Vorsorge-
und Präventivmaßnahmen. In diesem Zusammenhang
ist klarzustellen, dass die Gabe von Hannonen oder Hor-
monderivaten zur künstlichen Auslösung des Laichvor-
gangs bei Aquakulturtieren mit den Grundsätzen der
ökologischen/biologischen Erzeugung und der Verbrau-
cherwahrnehmung ökologischer/biologischer Aquakultur-
erzeugnisse unvereinbar ist und solche Stoffe deshalb in
der ökologischen/biologischen Aquakultur nicht einge-
setzt werden sollten.

(13) Das Futter sollte den Nährstoffbedarf der Aquakulturtiere
decken, muss aber gleichzeitig dem Gesundheitsschutz-
erfordernis der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001
mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung
bestimmter transmissibIer spongifonner Enzephalo-
pathien (1) entsprechen, wonach ein aus einer Art her-
gestelltes Futtennittel nicht an dieselbe Art verfüttert wer-
den darf. Es ist daher angezeigt, filr karnivore und nicht-
karnivore Aquakulturtiere spezifische Vorschriften zu er-
lassen.

(14) Die Rohstoffe der Futtennittel für karnivore Fische und
Krebstiere in ökologischer/biologischer Aquakultur soll-
ten im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe o der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 vorzugsweise aus nachhaltig
genutzten Beständen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe
e der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Ge-
meinsamen Fischereipolitik (2) oder auch aus ökologi-
scher/biologischer Aquakultur stammen. Da die ökologi-
sche/biologische Aquakultur ebenso wie die nachhaltige
Fischerei noch in den' Anfängen stecken und daher Fut-
tennittel aus ökologischer/biologischer Produktion und
aus nachhaltig genutzten Fischereien knapp sein könnten,
sollten Vorschriften für die Verwendung nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Futtennittel auf der Grundlage
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates (3) erlassen werden, die Hygie-
nevorschríften fur die Verwendung von Ausgangserzeug-
nissen aus Fischen oder Teilen von Fischen in der Aqua-
kultur vorsieht und die Verfütterung bestimmter Aus-
gangserzeugnisse aus Zuchtfischen einer Art an Zucht-
fische derselben Art verbietet.

(I) ABI. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.
(2) ABI. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
(3) ABI. L 273 vom 10.10.2002, S. 1.



(15) Bestimmte nichtökologische/nichtbiologische Futtermit-
telausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Ver-
arbeitungshilfsstoffe dürfen unter klar definierten Bedin-
gungen in der Produktion von Tieren und Meeresalgen in
ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden.
Neue Stoffe sollten nach dem Verfahren des Artikels 16
Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 zugelassen
werden. Ausgehend von der Empfehlung einer Ad-hoc-
Expertengruppe (1) fur Fischfutter und Reinigungsmittel
in der ökologischen/biologischen Aquakultur, wonach
die in den Anhängen V und VI der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 aufgelisteten Stoffe, die für die ökologi-
sche/biologische Tiererzeugung zugelassen sind, auch
für die ökologische/biologische Aquakultur zugelassen
werden sollten und bestimmte Stoffe für einzelne Fisch-
arten eine wichtige Rolle spielen, sollten' derartige Stoffe
in Anhang VI der letztgenannten Verordnung aufgenom-
men werden.

(16) Die Produktion von flltríerenden Muscheln kann sich
günstig auf die Wasserqualität der Küstengewässer aus-
wirken, weil Nährstoffe abgebaut werden, und sie kann
Aquakultur in Polykultur fördern. Es sollten spezifische
Bestimmungen für die Muschelzucht erlassen werden, die
der Tatsache Rechnung tragen, dass hier nicht zugefuttert
werden muss und die Umwelt deshalb geringer belastet
wird als bei anderen Formen der Aquakultur.

(17) Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bestände sollten
vorrangig auf die Verhütung von Krankheiten ausgerich-
tet sein. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung
gelten im Falle tierärztlicher Behandlung unbeschadet der
Richtlinie 2006/88/EG vom 24. Oktober 2006 mit Ge-
sundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in Aquakul-
tur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten (2). Die
Verwendung bestimmter Reínígungs-, Antifouling- und
Desinfektionsmittel fur Ausrüstungen und Anlagen sollte
unter klar definierten Bedingungen zulässig sein. Bei der
Verwendung von Desinfektionsmitteln in Anwesenheit
lebender Tiere muss besondere Sorgfalt gelten und sicher-
gestellt sein, dass ihre Anwendung für die Tiere unschäd-
lich ist. Derartige Mittel sollten nach dem Verfahren des
Artikels 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
zugelassen werden. Auf der Grundlage von Empfehlun-
gen einer Ad-hoc-Expertengruppe sollten solche Stoffe im
Anhang aufgelistet werden. r

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für tierärztliche Be-
handlungen festgelegt werden, einschließlich einer Rang-
liste der verschiedenen Behandlungsarten und einer Be-
grenzung der Häufigkeit, in der allopathische Arzneimit-
tel verabreicht werden dürfen.

(19) Beim Umgang mit und Transport von lebenden Fischen
sollte sorgfältig darauf geachtet werden, den physiologí-
sehen Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden,

(1) Empfehlung der Ad-hoc-Expertengruppe "Fish feed and cleaning ma-
terials in organic seaweed and aquaculture production" (Fischfutter
und Reinigungsmittel in der ökologischen Meeresalgen- und. Aqua-
kulturproduktion), 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu

e) ABI.L 328 vom 24.11.2006, S. 14.



(20) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk-
tion erfordert die Anpassung aller Produktionsmittel an
die ökologische/biologische Produktionsweise über einen
bestimmten Zeitraum. Je nach Art der vorausgegangenen
Produktion sollten spezifische Umstellungszeiträume fest-
gelegt werden.

(21) Offensichtlich enthalten einzelne Anhänge der Verord-
nung (EG) Nr. 889/2007 Fehler. Es sind Vorkehrungen
zur Berichtigung dieser Fehler zu treffen.

(22) Es sollten spezifische Kontrollbestimmungen erlassen
werden, die den Besonderheiten der Aquakultur Rech-
nung tragen.

(23) Zur Erleichterung der Umstellung von Betrieben, die nach
nationalen oder privaten Standards bereits ökologisch/
biologisch produzieren, auf die neuen Gemeinschaftsvor-
schriften sollten bestimmte Übergangsmaßnahmen gel-
ten.

(24) Die ökologische/biologische Aquakultur ist, im Vergleich
zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft mit ihrer
langjährigen Erfahrung, ein verhältnismäßig junger Zweig
der ökologischen/biologischen Produktion. Da jedoch das
Verbraucherinteresse an ökologischen/biologischen Aqua-
kulturerzeugnissen wächst, dürften immer mehr Betriebe
auf die ökologische/biologische Produktionsweise umstel-
len. Auch hier werden folglich bald mehr Erfahrung und
technisches Wissen abrufbar sein. Außerdem dürften ge-
plante Forschungsarbeiten neue Ergebnisse vorlegen, ins-
besondere über Haltungssysteme, über notwendige nicht-
ökologische/nichtbiologische Futtermittelzutaten oder
über optimale Besatzdichten für bestimmte Arten. Neue
Erkenntnisse und technologischer Fortschritt, die Verbes-
serungen in der ökologischen/biologischen Aquakultur
bedeuten, sollten sich in den Produktionsvorschriften nie-
derschlagen. Daher ist eine Klausel vorzusehen, dass diese
Vorschriften überprüft und gegebenenfalls geändert wer-
den können.

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist entsprechend zu
ändern.

(26) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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VERORDNUNG (EU) Nr. 271/2010 DER KOMMISSION

vom 24. März 2010

A
··d d V rordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung

zur n erung er e d ... h U' fi"(EG) N 834/2007 des Rates hinsichtlich des Logos er Europäísc en mon ur
r, ökologische/biologische Produktion

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION-

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
muss auf der Verpackung von Erzeugnissen, für die Be-
zeichnungen nach Artikel 23 Absatz 1 mit Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion verwendet werden,
auch das Gemeinschaftslogo erscheinen und ist die Ver-
wendung dieses Logos bei aus Drittländern eingeführten
Erzeugnissen fakultativ. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 darf das Gemeinschafts-
logo in der Kennzeichnung und Aufmachung von Er-
zeugnissen sowie in der Werbung hierfür verwendet wer-
den, sofern diese Erzeugnisse die Vorschriften der Ver-
ordnung erfüllen.

(2) Die Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (l), die durch
die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 ersetzt wurde, zeigen,
dass das Gemeinschaftslogo, das auf freiwilliger Basis ver-
wendet werden konnte, den Erwartungen der Marktteil-
nehmer und der Verbraucher nicht mehr gerecht wird.

(3) In die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission
vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich-
nung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hin-
sichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,
Kennzeichnung und Kontrolle (3) sollten neue Vorschlif-
ten für das Logo aufgenommen werden, Diese Vorschrif-
ten sollten eine bessere Anpassung des Logos an die
Entwicklungen im Sektor ermöglichen, insbesondere in-
dem dafür gesorgt wird, dass die Verbraucher die unter
die EU-Verordnungen über die ökologische/biologische
Produktion fallenden ökologischen/biologischen Erzeug-
nisse besser erkennen können.

(4) Aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon
sollte nunmehr vom "Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion" anstatt vom "Ge-
meinschaftslogo für ökologische/biologische Produktion"
die Rede sein.

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
e) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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(5) Die Kommission hat für Design- und Kunststudenten aus
den Mitgliedstaaten einen Wettbewerb organisiert, um
Vorschläge für ein neues Logo zu erhalten, und eine
unabhängige Jury hat die zehn besten Vorschläge aus-
gewählt. Anhand einer weiteren Prüfung unter dem Ge-
sichtspunkt des geistigen Eigentums wurden die drei dies-
bezüglichbesten Entwürfe ausgewählt, die anschließend
vom 7. Dezember 2009 bis 31. Januar 2010 Gegenstand
einer Internet-Konsultation waren. Das vorgeschlagene
Logo, das in diesem Zeitraum von der Mehrheit der Be-
sucher der Website ausgewählt wurde, sollte als das neue
Logo der Europäischen Union für ökologische/biologi-
sche Produktion angenommen werden.

(6) Die Änderung des Logos der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion zum 1. ]uli 2010
sollte nicht zu Marktstörungen führen; insbesondere
sollte gestattet werden, dass bereits in den Verkehr ge-
brachte ökologische/biologische Erzeugnisse ohne die ob-
Iígatorischen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung
(EG) NI'. 834/2007 verkauft werden dürfen, sofern die
betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
im Einklang stehen.

(7) Damit das Logo, sobald es gemäß den Rechtsvorschriften
der EU verbindlich geworden ist, verwendet werden
kann, und um das wirksame Funktionieren des Binnen-
marktes 'zu gewährleisten, einen fairen Wettbewerb si-
cherzustellen und die Verbraucherinteressen zu schützen,
wurde das neue Logo der Europäischen Union für öko-
logische/biologische Produktion beim Benelux-Büro für
geistiges Eigentum als Kollektivmarke für ökologischen
Landbau/biologische Landwirtschaft eingetragen und ist
somit in Kraft, verwendbar und geschützt. Das Logo
wird auch in das Gemeinschaftsregister und in inrerna-
tíonale Register eingetragen.

(8) Gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 ist
die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
unmittelbar unter dem Gemeinschaftslogo angeordnet,
ohne dass zu dem Format dieser Codes und zu ihrer
Zuweisung nähere Angaben gemacht werden. Im Hin-
blick auf eine einheitliche Anwendung dieser Codenum-
mern sollten Durchführungsvorschriften für das Famlat
und die Zuweisung der Codes festgelegt werden.

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für den ökologischen Landbau -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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DIE ElJROPt\ISCHE KOMMISSION -

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 344/2011 DER KOMMISSION

vorn 8. April 201]

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfùltrungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung del' Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (l),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bio-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz l mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Gemäß Artikel 25 Absatz l der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 darf das EU-Bio-Logo in der Kennzeich-
nung, Aufmachung und Werbung von anderen Erzeug-
nissen verwendet werden, sofern diese die Vorschriften
der genannten Verordnung erfüllen.

(2) Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass öko-
logische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung mit
den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
und der Verordnung (EG) Nr, 889/2008 der Kommis-
sion e) hergestellt wurden. Für jedes mit dem EU-Bio-
Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückverfolgbar-
keit auf allen Stufen del' Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs ein wichtiger Faktor. Es sollte daher
präzisiert werden, dass nur Unternehmer, die ihren Be-
trieb dem Kontrollsystem für die ökologische/biologische
Landwirtschaft unterstellt haben, das EU-Bio-Logo zu
Kennzeichnungszwecken verwenden dürfen.

(3) Die Eintragung des EU-Bio-Logos als Handelsrnarke in
EU- und internatlonalen Registern erfolgt unabhängig
von den Vorschriften der Verordnungen (EG)
NI'. 834/2007 und (EG) NI'. 889/2008, die sich auf die

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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Verwendung des Logos an sich beziehen. Um die Eigen-
ständigkeit dieser Rcgeln zu vcrdeutllchen, sollte die Ver-
bindung zwischen diesen Rcgeln und den Eintragungen
aufgehoben werden.

(4) Nach Änderung des Kennzeichnungssystems für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse und bis zur Aufnahme be-
sonderer El.J-Vorschriften über die ökologische/biologi-
sche Weinbereitung bestand in dem Sektor groge Unsi-
cherheit hinsichtlich der Möglichkeit, Wein mit dem j-lin-
weis auf ökologíschejblologtsche Erzeugungsverfahren zu
produzieren. Damit Wein, der in den Weinwirtschafts-
jahren 20] 0/11 und 2011/12 aus ökologíschenjbiologi-
sehen Trauben gewonnen wurde, ohne die obligatori-
sehen Angaben gemäg Artikel 24 der Verordnung (EG)
NI'.' 834/2007 verkauft werden kann, sofern die betref-
fenden Erzeugnisse die Vorschriften der Verordnung
(EWG) Ni'. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel e) oder der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
erfüllen, sollte die Übergangszeit gemäß Artikel 95 Ab-
sätze 8 .und 9 der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 hin-
sichtlich bestimmter Kennzeichnungsvorschriften für
diese Erzeugnisse bis zum 31. Juli 2012 verlängert Wer-
den. Die Verlängerung der Übergangszeit sollte ab dem
1. Juli 2O10 gelten.

(5) Aufgrund eines Gutachtens der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) über die Verwendung von
Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff (4) wurde der
Stoff "Extrakt aus Rosmarin" für die Verwendung als An-
tioxidationsmittel zugelassen und einer E-Nummer in An-
hang !lI Teil D der Richtlinie 95/2/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 übel'
andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Sü-
ßungsmittel (5) zugeordnet. Daher ist die Verwendung
von Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff bei der
Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel
durch Aufnahme dieses Erzeugnisses in Anhang Vlll
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zuzulassen.

(6) Die Verordnung (EG) NI'. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(J) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. 1.
(4) The EFSA Journal (2008) 721, S. 1.
(;) ABI. l. 61 vom 18.3.1995, S. 1.

¡'¡,\T FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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DURCHFÛHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 426/2011 DER KOMMISSION

vom 2. Mai 2011

zurÄnderung der Vel:ordnun?, (EG) .N~: 889/~008 I~it D~rchführuIJgsvorschriften zur Verordnung
(EG) .~r. 83.4/2007 ?es ~ates über die ökologischejbiologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischenjbiologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion

Kennzeichnung und Kontrolle r

DIE EUROPi\ISCHEKOMMISSION -

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 28 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bia-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Venvendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist, Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass
ökologische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung
mit den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
der Kommission (2) hergestellt wurden. Für jedes mit dem
EU-Bia-Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückver-
folgbarkeit auf allen Stufen der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs ein wichtiger Faktor.

(2) Damit sich die Verbraucher über die Unternehmer und
deren Erzeugnisse, die dem Kontrollsystem für die öko-
logische/biologische Landwirtschaft unterliegen, informie-
ren können, sollten die Mitgliedstaaten die entsprechen-
den Infonnationen über die dieser Regelung unterliegen-
den Unternehmer mit geeigneten Mitteln unter Beach-
tung der Anforderungen an den Schutz personenbezoge-
ner Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr e) zugänglich maehen.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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TITEL 1

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel]

Gegenstand und Geltungsbereich

1. Diese Verordnung enthält spezifische Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion, die Kennzeichnung und die
Kontrolle in Bezug auf die Erzeugnisse gemäß Artikel l Absatz 2
der Verordnung (EG)NI'. 834/2007.

,,(2) Diese Verordnung gilt nicht für

a) andere als die in Artikel 7 genannten Tierarten und

b) andere als die in Artikel 25a genannten Tiere in Aqua-
kultur.

Die Bestimmungen der Titel II, III und IV gelten jedoch
mutatis mutandis. auch für solche Erzeugnisse, bis auf der
Grundlage der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 ausführliche
Produktionsvorschriften für diese Erzeugnisse festgelegt
wurden."

b) Meeresalgen;

les ö

a) Erzeugnisse aus der Aquakult ,

c)

Die Besti mungen der Titel II, III und IV gelten jedoch mutatis
mutan s auch für die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c
gen nten Erzeugnisse, bis auf Basis der Verordnung (EG)

834/2007 ausführliche Produktionsvorschriften für diese



1--·····
I ... ~

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten über die Begriffsbe-
stimmungen von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
hinaus die folgenden Definitionen:

a) "nichtökologisch/nichtbiologisch": weder aus einer Produk-
tion im Sinne der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung stammend noch darauf bezogen;

b) .Tîerarzneimíttel" Mittel im Sinne von Artíkel l Nummer 2
der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes
für Tierarzneimittel n;

ej .Eínführer": die natürliche oder juristische Person innerhalb
der Gemeinschaft, die eine Sendung entweder persönlich
oder über einen Bevollmächtigten zur Überführung in den
zollrechtlieh freien Verkehr in der Gemeinschaft gestellt;

d) "Erster Empfänger": die natürliche oder juristische Person,
an die die eingeführte Sendung geliefert wird und die diese
Sendung zum Zwecke der weiteren Aufbereitung und/oder
der Vermarktung annimmt;

ej "Betrieb": alle unter ein und derselben Leitung zum Zwecke
der Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
bewirtschafteten Produktionseinheiten;

"f) ,Produktionseinheit': alle für einen Produktions-
bereich zu verwendenden Wírtschaftsgüter wie Pro-
duktionsstätten, Landparzellen. Weiden, Auslaufflä-
chen, Haltungsgebäude, Fischteiche, Haltungssysteme
für Meeresalgen oder Tiere in Aquakultur, Küsten-
oder Meeresbodenkonzessionen, Lagerstätten für
Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, Meeresalgenerzeug-
nisse, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und allen an-
deren Betriebsmittel, die für diesen spezifischen Pro-
duktionsbereich von Belang sind;"

f) "Plo¿ttktieRseiRBeit": ~Ie Hir ei¡:¡@¡:¡ ~f\~cl1Jhion~berei,:~ZJl I
verwendenden Wirtschaftsgüter Wie Produktions n, l
Landparzellen, Weiden, Auslaufflächen, .ngsg~b~ude, I
Lagerstätten für Pflanzen, pfla' rzeugmsse, tierische

e) ABI. L 311 vom 28.11.2001, S. 1.



g) "Hydrokultur": eine Anbaumethode, bei der die Pflanzen
ausschließlich in einer mineralischen Nährstofflösung oder
in einem inerten Medium wie Perlit, Kies oder Mineralwolle
wurzeln, dem eine Nährstofflösung zugegeben wird;

h) .ríerärztlíche Behandlung": alle Maßnahmen im Rahmen
einer Heilbehandlung oder prophylaktischen Behandlung
gegen eine bestimmte Krankheit;

i) "Umstellungsfuttermittel": Futtermittel, die während der
Umstellung auf die ökologische/biologische Produktion
erzeugt werden, ausgenommen Futtermittel, die in den
zwölf Monaten nach Beginn der Umstellung gemäß
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 geerntet wurden.

"j} ,geschlossene Kreislaufanlage': Aquakulturproduktion
in einer geschlossenen Haltungseinrichtung an Land
oder auf einem Schiff mit Rezirkulation des Wassers
und erforderlicher permanenter Zufuhr von Energie
zur Stabilisierung der Haltungsbedingungen der
Aquakulturtiere;

k) ,emeuerbare Energien': emeuerbare, nicht fossile
Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen, Ge-
zeiten, Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Biogas;

1) ,B¡utstation': Anlage für die Vermehrung, Erbrütung
und Aufzucht während der ersten Lebensstadien von
Tieren in Aquakultur, insbesondere Fischen, Weich-
und Krebstieren;

m) ,]ungtierstation': Zwischenstation für die Zeit zwi-
schen Brut- und Abwachsstadium. Das ]ungtiersta-
dium wird mit Ausnahme der Arten, die eine Smol-
tiflkation durchlaufen, im ersten Drittel des Produk-
tionszyklus abgeschlossen;

n) ,Verschrnutzung': in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion das direkte oder indirekte Einbrin-
gen von Stoffen oder Energie in die aquatische Um-
welt der betreffenden Gewässer im Sinne der Richt-
linien 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (*) und 2000/60/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (*");



o) .Polykultur: in der Aquakultur- und Meeresalgenpro-
duktion die Aufzucht von zwei oder mehr Alten in
der Regel unterschiedlicher trophischer Ebenen in
einer Haltungseinheit; .

p) .Produktionszyklus': in der Aquakultur- und Meeres-
algenproduktion die Lebensspanne eines Tieres oder
einer Meeresalge vom frühesten Lebensstadium bis
zur Ernte;

q) .heimische Zuchtarten': in der Aquakultur- und Mee-
resalgenproduktion weder nichtheimische noch ge-
bietsfremde Arten im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 708/2007 (***) des Rates; die in Anhang IV der-
selben Verordnung genannten Arten können als hei-
mische Zuchtarten gelten.

r) .Besatzdichte'; in der Aquakultur das Lebendgewicht
der Tiere pro Kubikmeter Wasser zu jedem Zeitpunkt
der Abwachsphase bzw. im Falle von Plattfischen und
Garnelen das Gewicht pro Quadratmeter Fläche.

(*) ABI. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
(**) ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
(***) ABI. L 168 vom 28.6.2007, S. 1."



TITEL II

VORSCHRIFTEN FÜR DIE PRODUKTION, VERARBEITUNG,
VERPACKUNG, BEFÖRDERUNG UND LAGERUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ERZEUGNISSE

Artikel 3

KAPITEL 1

Pflanzliche Erzeugung

Bodenbewirtschaftung und Düngung

(1) Soweit der Nährstoffbedarf der Pflanzen durch die in
Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 vorgesehenen Maßnahmen nicht gedeckt werden
kann, dürfen zur ökologischen/biologischen Produktion aus-
schließlich die Düngemittel und Bodenverbesserer gemäß
Anhang I der vorliegenden Verordnung und nur in dem
unbedingt erforderlichen Maße verwendet werden. Die Unter-
nehmer führen Buch über die Notwendigkeit der Verwendung
der jeweiligen Mittel.

(2) Die Gesamtmenge des im Betrieb ausgebrachten Wirt-
schaftsdüngers tierischer Herkunft im Sinne der Richtlinie 91/
676/EWG des Rates über den Schutz der Gewässer gegen
Verunreinigung durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quel-
len (8) darf 170 kg Stickstoff je Jahr und Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche nicht überschreiten. Dieser Grenzwert
gilt nur für Stallmist, getrockneten Stallmist und getrockneten
Geflügelmist, Kompost aus tierischen Exkrementen, einschließ-
lich Geflügelmist, kompostiertem Stallmist und flüssigen
tierischen Exkrementen.

(3) Zur Ausbringung von überschüssigem Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft aus der ökologischen/biologischen Produk-
tion können ökologische/biologische Betriebe schriftliche Ver-
einbarungen mit anderen Betrieben und Unternehmen treffen,
jedoch ausschließlich mit solchen, die den ökologischen/biologi-
schen Produktionsvorschriften genügen. Die Obergrenze gemäß
Absatz 2 wird auf Basis aller ökologischen/biologischen Produk-
tionseinheiten berechnet, die an dieser Vereinbarung beteiligt
sind.

(8) ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1.



(4) Zur Verbesserung des Gesamtzustands des Bodens oder der
Nährstoffverfügbarkeit im Boden oder in den Kulturen können
geeignete Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet
werden.

Artikel 4

(5) Für die Aktivlerung von Kompost können geeignete
Zubereitungen auf pflanzlicher Basis oder Zubereitungen aus
Mikroorganismen verwendet werden.

Verbot der Hydrokultur

Hydrokultur ist verboten.

Artikel 5

Schädlings-, Krankheits- und Unkrautregulierung

(1) Soweit Pflanzen durch die Maßnahmen gemäß Artikel 12
Absatz 1 Buchstaben a, b, c und g der Verordnung (EG)Nr. 834/
2007 nicht angemessen vor Schädlingen und Krankheiten
geschützt werden können, dürfen für die ökologische/biologische
Produktion nur die in Anhang II der vorliegenden Verordnung
genannten Mittel verwendet werden. Unternehmer führen Buch
über die Notwendigkeit der Verwendung dieser Mittel.

(2) Im Falle von Erzeugnissen, die in Fallen und Spendern
verwendet werden, ausgenommen Pheromonspender, müssen
die Fallen und/oder Spender gewährleisten, dass die Stoffe nicht
in die Umwelt freigesetzt werden und dass die Stoffe nicht mit
den Kulturpflanzen in Berührung kommen. Die Fallen sind nach
ihrer Verwendung einzusammeln und sicher zu entsorgen.

Artikel 6

Spezifische Vorschriften für die Pilzproduktion

Für die Produktion von Pilzen können Substrate verwendet
werden, soweit sie sich ausschließlich aus den folgenden
Bestandteilen zusammensetzen:

a) Stallmist und tierische Exkremente

i) aus ökologisch/biologisch wirtschaftenden Betrieben

ii) oder gemäß Anhang I, jedoch nur, wenn die
Erzeugnisse gemäß Ziffer i nicht verfügbar sind und
wenn diese vor der Kompostierung 25 % des Gewichts
aller Substratbestandteile ohne Deckmaterial und
jegliches zugesetztes Wasser nicht überschreiten;

b) nicht unter Buchstabe a fallende Erzeugnisse landwirt-
schaftlichen Ursprungs aus ökologisch/biologisch wirt-
schaftenden Betrieben;

c) chemisch nicht behandelter Torf;

d) Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde;

e) mineralische Erzeugnisse gemäß Anhang I, 'Vasser und
Erde.



"KAPffEL la

Meeresalgenproduktion

Artikel 6a

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
für das Sammeln und Kultivieren von Meeresalgen. Es gilt
mutatis mutandis auch für die Produktion von vielzelligen
Meeresalgen oder Phytoplankton und Mikroalgen zur Wei-
terverwendung als Futtennittel für Aguakulturtiere.

Artikel 6b

Eignung der Gewässer und nachhaltige
Bewirtschaftung

(1) Es werden Standorte gewählt, die nicht durch Erzeug-
nisse oder Stoffe, die für eine ökologische/biologische Pro-
duktion nicht zugelassen sind, oder durch Schadstoffe kon-
taminiert sind, die den ökologischen/biologischen Charakter
der Erzeugnisse beeinträchtigen würden.



(2) Ökologische/biologische und nichtökologische/nicht-
biologische Produktionseinheiten werden angemessen von-
einander getrennt. Bei diesen Maßnahmen sind die natürli-
che Lage, getrennte Wasserführung. Entfernungen, Gezei-
tenströmungen und der flussaufwärts oder flussabwärts ge-
legene Standort der ökologischen/biologischen Produktions-
einheit zu beachten. Die Behörden der Mitgliedstaaten kön-
nen Standorte oder Gebiete ausweisen, die ihrer Ansicht
nach für ökologische/biologische Aquakultur oder Meeres-
algenernten ungeeignet sind, und können Mindesttrenndis-
tanzen zwischen ökologischen/biologischen und nichtöko-
logischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten vorschrei-
ben.

Werden Mindesttrenndistanzen vorgeschrieben, teilen die
Mitgliedstaaten diese Information den Unternehmern, den
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

(3) Für alle neuen Anlagen, die zur ökologischen/biolo-
gischen Produktion angemeldet werden und jährlich mehr.
als 20 Tonnen Aquakulturerzeugnisse produzieren, muss
eine der Größe der Produktionseinheit angemessene um-
weltbezogene Prüfung durchgeführt werden, um den Zu-
stand der Produktionseinheit und ihres unmittelbaren Um-
feldes sowie die wahrscheinlichen Auswírkungen ihrer In-
betriebnahme zu beurteilen. Der Unternehmer legt die Er-
gebnisse der umweltbezogenen Prüfung der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde vor. Die umweltbezogene Prüfung
gründet sich auf die Angaben in Anhang IV der Richtlinie
85/337/EWG des Rates (*). Wurde für die betreffende Ein-
heit bereits eine gleichwertige Prüfung durchgeführt, kann
diese verwendet werden.

(4) Der Unternehmer erstellt einen der Größe der Pro-
duktionseinheit angemessenen Nachhaltígkeítsplan für die
Aquakultur- und Meeresalgenproduktion.

Der plan wird jährlich aktualisiert und enthält Angaben zu
den Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt, zur
vorgesehenen Umweltüberwachung und zu den Maßnah-
men, die ergriffen werden sollen, um die Umweltbelastung
der angrenzenden Gewässer und Landflächen. etwa den
Nährstoffeintrag pro Produktionszyklus oder pro' Jahr, auf
ein Mindestmaß zu reduzieren. Ebenfalls im Plan vermerkt
werden die Wartung und Reparaturen der technischen An-
lagen.

(5) Aquakultur- und Meeresalgenanlagenbetreiber nutzen
vorzugsweise erneuerbare Energien und wiederverwertete
Materíalien, Der Nachhaltigkeitsplan enthält auch ein Ab-
fallsreduzierungskonzept, das bei Aufnahme des Betriebs
umgesetzt wird. Die Nutzung von Resrwärme ist, soweit
möglich, auf emeuerbare Energien zu beschränken.

(6) Für die Meeresalgenemte wird bei Aufnahme der Tä-
tigkeit eine einmalige Schätzung der Biomasse vorgenom-
men.



Artikel 6c

Nachhaltige Nutzung wilder Meeresalgenhestände

(1) In der Einheit oder in den Berríebsstätten wird Buch
geführt, so dass der Unternehmer feststellen und die Kon-
trollbehörde oder KontrollsteIle überprüfen kann, dass aus-
schließlich wilde, im Einklang mit den Bestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erzeugte Meeresalgen ge-
sammelt und geliefert wurden.

(2) Die Meeresalgenernte darf mengenmäßig keinen gra-
vierenden Eingriff in den Zustand der aquatischen Umwelt
darstellen. Es wird durch geeignete Maßnahmen wie Ernte-
techniken, Mindestgrößen, Alter, ReproduktionszykIen oder
Ausmaß der verbleibenden Algen sichergestellt, dass sich
die Meeresalgenbestände erneuern können.

(3) Werden Meeresalgen in einem aufgeteilten oder ge-
meinsam bewirtschafteten Gebiet geerntet, so ist zu bele-
gen, dass die gesamte Erntemenge mit den Vorschriften
dieser Verordnung im Einklang steht.

(4) Aus den Aufzeichnungen gemäß Artikel 73b Absatz
2 Buchstaben b und c muss hervorgehen, dass die Bestände
nachhaltig bewirtschaftet werden und die Nutzung die Em-
tegebiete langfiistig nicht schädigt.

Altikel 6d

Meeresalgenkulturen

(1) Bei Algenkulturen im Meer werden nur Nährstoffe
verwendet, die in den Gewässern natürlich vorkommen
oder aus ökologischer/biologischer Produktion von Tieren
in Aquakultur stammen, vorzugsweise als nahegelegener
Teil eines Polykultursystems.

(2) Bei Anlagen an Land, bei denen Nährstoffe von au-
ßen zugefuhrt werden, ist der Nährstoffgehalt des Abwas-
sers nachweislich nicht höher als der Nährstoffgehalt des
zufließenden Wassers. Verwendet werden dürfen nur die in
Anhang I aufgelisteten pflanzlichen oder mineralischen
Nährstoffe.

(3) Die Bestandsdichte oder Nutzungsintensität wird auf-
gezeichnet und gewährleistet die Unversehrtheit der aquati-
schen Umwelt, indem sichergestellt wird, dass die Höchst-
menge an Meeresalgen, die ohne Schaden fur die Umwelt
entnommen werden kann, nicht überschritten wird.

(4) Seile und andere Vorrichtungen fur die Meeresalgen-
produktion werden, soweit möglich, wiederverwendet oder
wiederverwertet.

Altikel 6e

Antifoulingmaßnahmen und Reinigung von
Ausrüstungen und Anlagen

(1) Biologischer Bewuchs wird nur physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in einiger Entfernung von
der Anlage ins Meer zurückgeworfen.



(*) ABI. L 175 vom 5.7.1985, S. 40."

(2) Ausriistungen und Anlagen werden auf physika-
lischem oder mechanischem Weg gereinigt. Reicht dies
nicht aus, dürfen ausschließlich Stoffe aus der Liste in An-
hang VII Abschnitt 2 eingesetzt werden.



KAPITEL 2

Tierische Erzeugung

Artikel 7

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
(Begründung: Siehe zu Artíkel l Abs. 2 Satz 2) für die folgenden
Tierarten: Rinder, einschließlich Bubalus und Bison, Equiden,
Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel (die Arten gemäß Anhang III)
und Bienen.

Artikel 8

Abschnitt

Herkunft der Tiere

Herkunft ökologischer/biologischer Tiere

(l) Bei der Wahl der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der
Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen, ihrer Vitalität
und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesund-
heítsprobleme, die für einige intensiv gehaltene Rassen oder
Linien typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, PSE-
Syndrom (PSE = pale, soft, exudative bzw. blass, weích, wässrig),
plötzlicher Tod, spontaner Abort, schwíeríge Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich machen, usw., vermieden werden.
Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben.

Artikel 9

(2) Bei Bienen ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der
Vorzug zu geben.

Herkunft nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und vorbehaltlich der Bedingun-
gen gemäß den Absätzen 2 bis 5 dieses Artikels können
nichtökologische/nichtbiologische Tiere zu Zuchtzwecken in
einen Betrieb eingestellt werden, jedoch nur, wenn ökologische/
biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung
stehen.

(2) Wenn mit dem Aufbau eines Bestands oder einer Herde
begonnen wird, müssen nichtökologische/nichtbiologische junge
Säugetiere unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den ökologi-
schen/biologischen Produktionsvorschriften aufgezogen werden.
Für den Tag der Einstellung der Tiere in den Bestand gelten
außerdem die folgenden Einschränkungen:

a) Büffel,Kälber und Fohlen müssen weniger als sechs Monate
alt sein;

b) Lämmer und Zicklein müssen ....veniger als 60 Tage alt sein;

c) Ferkel müssen weniger als 35 kg wiegen.



(3) Zur Erneuerung eines Bestands oder einer Herde sind
nichtökologische/nichtbiologische ausgewachsene männliche
und nullípare weibliche Säugetiere anschließend gemäß den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften aufzuziehen.
Darüber hinaus wird die Zahl der weiblichen Säugetiere pro Jahr
wie folgt begrenzt:

a) weibliche Tiere bis zu maximal 10 % des Bestandes an
ausgewachsenen Equiden oder Rindern, einschließlich
Bubalus- und Bisonarten, und weibliche Tiere bis zu
maximal 20 % des Bestandes an ausgewachsenen Schwei-
nen, Schafen und Ziegen;

Artikel 10

b) bei Einheiten mit. weniger als zehn Equiden oder Rindern
oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen
wird die vorgenannte Bestands-/Herdenerneuerung auf
maximal ein Tier pro Jahr begrenzt.

Mit dem Ziel. die Regelung dieses Absatzes auslaufen zu lassen,
wird diese im Jahr 2012 überprüft.

(4) Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung 'durch die
zuständige Behörde können die Prozentsätze gemäß Absatz 3
in den folgenden Sonderfällen auf bis zu 40 % erhöht werden:

a) bei erheblicher Vergrößerung der Tierhaltung;

b) bei Rassenumstellung

c) beim Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion;

d) wenn Rassen als im Sinne von Anhang N der Verord-
nung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission (9) gefährdet
sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen;
in diesem Fallemuss es sich bei den Tieren der betreffenden
Rassen nicht unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht
geworfen haben.

(5) Zur Erneuerung von Bienenbeständen können jährlich
10 % der Weiseln und Schwärme in der ökologischen/biologi-
schen Produktionseinheit durch níchtökologíscherníchtbíologí-
sehe Weiseln und Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln
und Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachs-
böden aus ökologischen/biologischen Produktíonseínheíten
gesetzt werden.

Abschnitt 2

Unterbringung der Tiere und
Haltungspraktiken

Vorschriften für die Unterbringung

(1) Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes
ist sicherzustellen, dass Luftzirkulation, Staubkonzentratíon,
Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration

(9) ABl. L 368 vom 23.12.2006. S. 15.



,----------~--------------- --------"'------------~---

innerhalb VOll Grenzen bleiben, die keine Gefahr für die Tiere
darstellen. Das Gebäude muss reichlich natürliche Belüftung und
ausreichenden Tageslichteinfall gewährleisten.

(2) In Gebieten mit Klimaverhältnissen, die es gestatten, dass
die Tiere im Freien leben, sind Stallungen nicht vorgeschrieben.

Artikel 11

(3) Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort
und Wohlbefinden 'gewährleisten und gestatten, dass die Tiere
ihre artspezifischen Bedürfnisse ausleben, die je nach Art, Rasse
und Alter der Tiere unterschiedlich sind. Sie muss ferner den
Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die insbe-
sondere von der Gruppengröße und dem Geschlecht der Tiere
abhängen. Die Besatzdichte muss, das Wohlbefinden der Tiere
durch ein ausreichendes Platzangebot gewährleisten, das natür-
liches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen, das
Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung
aller natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen
gestattet.

(4) In Anhang III sind Mindeststallf1ächen und Mindestfrei-
landflächen und andere Bedingungen für die Unterbringung
verschiedener Arten und Kategorien VOll Tieren festgelegt.

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken für Säugetiere

(1) Die Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein. Mindes-
tens die Hälfte der StaIlf1äche im Sinne von Anhang III muss von
fester Beschaffenheit sein, d.h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln.

(2) Die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und
trockene Liege-/Ruheflächen aufweisen, die in fester, nicht
perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss
ausreichend trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss
aus Stroh oder anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Sie
kann mit Mineralstoffen gemäß Anhang 1 verbessert und
angereichert werden.

(3) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 91/629/
EWG des Rates (lO) ist die Unterbringung von Kälbern in
Einzelboxen nach der ersten Lebenswoche verboten.

(4) Unbeschadet Vall Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie 91/6301
EWGdes Rates (11) sind Sauen außer in den letzten Trächtigkeits-
phasen und während der Säugezeit in Gruppen zu halten.

(5) Ferkel dürfen nicht in Flat-Deck-Anlagen oder Ferkelkäfigen
gehalten werden.

(6) Schweinen müssen Bewegungsflächen zum Misten und
zum 'Wühlen zur Verfügung stehen. Zum Wühlen können
verschiedene Substrate verwendet werden.

(10) ABl. L 340 vom 11.12.1991, S. 28.
(11) ABI. L 340 vorn 11.12.1991, S. 33.
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Artikel 12

Spezifische Unterbringungsvorschriften und
Haltungspraktiken für Geflügel

(1) Geflügel darf nicht in Käfigen gehalten werden.

(2) Soweit Witterung und Hygienebedingungen dies gestatten,
muss Wassergeflügel Zugang zu einem Bach, Teich, See oder
Wasserbecken haben, damit sie ihre artspezifischen Bedürfnisse
ausleben können und die Tierschutzanforderungen erfüllt sind.

(3) Geflügelstallungen müssen folgende Mindestanforderungen
erfüllen:

a) Mindestens ein Drittel der Bodenfläche muss von fester
Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich nicht um Spalten-
böden oder Gitterroste handeln, und muss mit Streu-
material in Form von Stroh, Holzspänen, Sand oder Torf
bedeckt sein;

b) in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend großer Teil der
den Hennen zur Verfügung stehenden Bodenfläche als
Kotgrube vorzusehen;

c) die Tiere müssen über Sitzstangen einer Größe und Anzahl
verfügen, die der Gruppen- oder der Tiergröße im Sinne des
Anhangs III entsprechen;

. : d) es müssen Ein- und Ausflugklappen einer den Tieren
angemessenen Größe vorhanden sein, deren Länge zusam-
mengerechnet mindestens 4m je 100m2 der den Tieren zur
Verfügung stehenden Stallfläche entspricht;

e) jeder Geflügelstall beherbergt maximal

i) 4 800 Hühner,

ii) 3 000 Legehennen,

iii) S lOO Perlhühner,

iv) 4 000 weibliche Barbarie- oder Pekingenten oder
3 lOO männliche Barbarie- oder Pekingenten oder
sonstige Enten,

v) 2 SOD Kapaune, Gänse oder Truthühner;

~ bei der Fleischerzeugung darf die Gesamtnutzfläche der
Geflügelställe je Produktionseinheít 1 600 m? nicht über-
schreiten;

g) Gef1ügelställemüssen so gebaut sein, dass alle Tiere leichten
Zugang zu einem Auslaufbereich haben.

(4) Das natürliche Licht kann durch eine künstliche Beleuch-
tung ergänzt werden, damit ein Maximum von 16 Lichtstunden



täglich und eine ununterbrochene Nachtruhe ohne künstliche
Beleuchtung von mindestens acht Stunden gewährleistet ist.

(5) Um intensive Aufzuchtmethoden zu vermeiden, wird
Geflügel entweder bis zum Erreichen eines Mindestalters aufge-
zogen oder es muss von langsam wachsenden Rassen/Linien
stammen. Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien
verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der Schlachtung

a) 81 Tage bei Hühnern,

Artikel13

b) 150 Tage bei Kapaunen,

c) 49 Tage bei Pekingenten,

d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten,

e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-Enten,

fj 92 Tage bei Mulard-Enten,

g) 94 Tage bei Perlhühnern,

h) 140 Tage bei Truthähnen und Bratgänsen,

i) 100 Tage bei Truthennen.

Die zuständige Behörde legt die Kriterien fur Iangsam wachsende
Rassen/Linien fest oder erstellt eine Liste dieser Rassen/Linien
und teilt Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission diese Informationen mit.

Spezifische Anforderungen und
Unterbringungsvorschriften für Bienen

(1) Die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von
drei Kilometern um den Standort Nektar- und Pollentrachten im
Wesentlichen aus ökologischen/biologischen Kulturen und/oder
Wildpflanzen und/oder Kulturen bestehen, die nach Methoden
mit geringer Umweltauswirkung behandelt werden, die denen im
Sinne von Artikel 36 der Verordnung (EG)Nr. 1698/2005 des
Rates (12) oder von Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 des Rates (13) gleichwertig sind und die die ökologische/
biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht beeinträchtigen
können. Diese.Bestimmungen gelten nicht, wenn keine Pflanzen-
blüte stattfindet, und nicht während der Ruhezeit der Bienen-
stöcke.

(2) Die Mitgliedstaaten können Regionen oder Gebiete aus-
weisen, in denen die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion nicht praktikabel ist.

(3) Die Beuten müssen grundsätzlich aus natürlichen Materia-
lien bestehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass Umwelt oder
Imkereierzeugnisse kontaminiert werden.

(12) ABI.L 2n vom 21.10.2005, S. 1.
(13) ABI.L 160 vom 26.6.1999, S. 80.



Artikel 14

(4) Bienenwachs fur neue Mittelwände muss aus ökologischen{
biologischen Produktionseinheiten stammen,

(5) Unbeschadet von Artikel 25 dürfen in den Bienenstöcken
nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle
verwendet werden.

(6) Während der Honiggewinnung ist die Verwendung che-
misch-synthetischer Repellents untersagt.

(7) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honigge-
winnung verwendet werden.

Zugang zu Freigelände

(1) Freigelände kann teilweise überdacht sein.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der
Verordnung (EG)Nr. 834{2007 müssen Pflanzenfresser Zugang
zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten.

(3) Soweit Pflanzenfresser während der Weidezeit Zugang zu
Weideland haben und die Winterstallung den Tieren Bewegungs-
freiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung
von Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen
werden.

(4) Unbeschadet der Bestimmunggemäß Absatz 2 müssen
über zwölf Monate alte Bullen Zugang zu Weideland oder
Freigelände haben.

(5) Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner
Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben.

(6) Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer
Vegetationsdecke bestehen und Unterschlupf bieten; die Tiere
müssen ungehinderten Zugang zu einer angemessenen Anzahl
Tränken und Futtertrögen haben.

(7) Soweit Geflügel gemäß auf gemeinschaftsrechtlicher
Grundlage erlassener Beschränkungen oder Verpflichtungen im
Stall gehalten wird, müssen die Tiere ständigen Zugang zu
ausreichend Raufutter und geeignetem Material haben, um ihren
ethologischen Bedürfnissen nachkommen zu können.

Artikel15

Besatzdichte

(1) Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg
Stickstoff pro Jahr und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im
Sinne von Artikel 3 Absatz 2 nicht überschreiten.

(2) Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäß
Absatz 1 legt die zuständige Behörde die dem genannten
Grenzwert entsprechenden Vieheinheiten fest, wobei sie die
Zahlen in Anhang N oder die diesbezüglichen auf Basis der
Richtlinie 91{676{EWG erlassenen nationalen Vorschriften als
Orientierungswerte verwendet.



Artikel .J 6

Verbot der f1ächenunabhängigen Tierhaltung

Eine flächenunabhängige Tierhaltung, bei der der Tierhalter keine
landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaftet und/oder keine
schriftliche Vereinbarung mit einem anderen Unternehmer im
Sinne von Artikel 3 Absatz 3 getroffen hat, ist verboten.

Artikel 17

Gleichzeitige Haltung ökologischerfbiologischer und
nichtökologischer/nichtbiologischer Tiere

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere dürfen sich im
Betrieb befinden, sofern sie in Einheiten aufgezogen werden,
deren Gebäude und Parzellen deutlich von den nach den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften produzie-
renden Einheiten getrennt sind und sofern es sich um eine
andere Tierart handelt.

(2) Nichtökologische/nichtbiologische Tiere können jedes Jahr
für einen begrenzten Zeitraum ökologisches/biologisches Weide-
land nutzen, sofern die Tiere aus einem Haltungssystem im Sinne
von Absatz 3 Buchstabe b stammen und sich ökologische/
biologische Tiere nicht gleichzeitig auf dieser Weide befinden.

(3) Ökologischefbiologische Tiere können auf Gemeinschafts-
flächen gehalten werden, sofern

a) die Flächen zumindest in den letzten drei Jahren nicht mit
Erzeugnissen behandelt wurden, die für die ökologische/
biologische Produktion nicht zugelassen sind;

b) nichtökologische/nichtbiologische Tiere, die die betref-
fenden Flächen nutzen, aus einem Haltungssystem stam-
men, das den Systemen gemäß Artikel 36 der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 oder Artikel 22 der Verord-
nung (EG)Nr. 1257/1999 gleichwertig ist;

c) die Erzeugnisse der ökologischen/biologischen Tiere nicht
als ökologische/biologische Erzeugnisse angesehen werden,
solange die betreffenden Tiere auf diesen Flächen gehalten
werden, es sei denn, es kann eine adäquate Trennung dieser
Tiere von den nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
nachgewiesen werden.

(4) Während der Wander- bzw. Hüteperiode dürfen Tiere, wenn
sie von einer Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf
nichtökologischen/nichtbiologischen Flächen grasen. Die Auf-
nahme nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel beim
Grasen während dieses Zeitraums in Form von Gras und
anderem Bewuchs darf 1O% der gesamten jährlichen Futterration
nicht überschreiten. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die
Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs.

(5) Unternehmer führen Buch über die Anwendung der
Vorschriften dieses Artikels.



Artikel 18

Umgang mit Tieren

(1) Eingriffe wie das Anbringen von Gummiringen an den
Schwänzen von Schafen, das Kupieren von Schwänzen, das
Abkneifen von Zähnen, das Stutzen der Schnäbel und Ent-
hornung dürfen in der ökologischen/biologischen Tierhaltung
nicht routinemäßig durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgrün-
den oder wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des
Befindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen,
können einige dieser Eingriffe von der zuständigen Behörde
jedoch fallweise genehmigt werden.

Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem
angemessene Betäubungs- und/oder Schmerzmittel verabreicht
werden und der Eingriff nur im geeigneten Alter und von
qualifiziertem Personal vorgenommen wird.

(2) Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der
Erzeugnisse zu gewährleisten und traditionellen Produktions-
praktiken Rechnung zu tragen, allerdings nur unter den in
Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgegebenen Bedingungen.

(3) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von
Weiseln sind verboten.

Artikel19

(4) Beim Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektri-
schen Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreichung allopa-
thischer Beruhigungsmittel vor und während der Beförderung ist
verboten.

Abschnitt 3

Futtermittel

Futtermittel aus eigenem Betrieb oder aus anderen
ökologischen/biologischen Betrieben

(1) Im Falle von Pflanzenfressern müssen, außer während der
jährlichen Wander- und Hüteperiode gemäß Artikel 17 Absatz 4, .
mindestens 50 % der Futtermittel aus der Betriebseinheit selbst
stammen oder - falls dies nicht möglich ist - in Zusammen-
arbeit mit anderen ökologischen/biologischen Betrieben vorzugs-
weise in derselben Region erzeugt werden.

(2) Im Falle von Bienen muss am Ende der Produktionssaison
für die Überwinterung genügend Honig und Pollen in den
Bienenstöcken verbleiben.

(3) Das Füttern von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das
Überleben des Volks witterungsbedingt gefährdet ist, und auch
dann nur ab der letzten Honigernte bis 15 Tage vor Beginn der
nächsten Nektar- oder Honigtautrachtzeit. In diesem Falle darf
ökologischer/biologischer Honig, ökologischer/biologischer
Zuckersirup oder ökologischer/biologischer Zucker zugefüttert
werden.



Artikel 20

Futtermittel zur Deckung des ernährungsphysiologischen
Bedarfs der Tiere

(1) Bei der Fütterung von jungen Säugetieren wird die Mutter-
milch der Fütterung mit natürlicher Milch vorgezogen, und dies
für eine Mindestzeit von drei Monaten im Falle von Rindern,
einschließlich der Arten Bubalus und Bison, und Equiden, von 45
Tagenbei Schafen und Ziegen und von 40 Tagen bei Schweinen.

(2) Aufzuchtsysteme für Pflanzenfresser sollten je nach Ver-
fügbarkeit von Weiden zu verschiedenen Zeiten des Jahres ein
Maximum an Weidegang gewährleisten. Mindestens 60 % der
Trockenmasse in der Tagesration dieser Tiere muss aus frischem,
getrocknetem oder siliertem Raufutter bestehen. BeiMilchvieh ist
für eineHöchst.dauer von drei Monaten in der frühen Laktations-
phase eine Verringerung dieses Prozent¡atzes auf 50 % zulässig.

(4) Das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer
Ernährung, die zu Anämie führen könnten, ist verboten.

(3) Der Tagesration von Schweinen und Geflügel ist frisches,
getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben.

Artikel 21

(5) Mastpraktiken müssen in jeder Phase des Aufzuchtpro-
zesses umkehrbar sein. Die Zwangsfütterung ist verboten.

Umstellungsfuttermittel

,,(1) Durchschnittlich dürfen bis zu maximal 30 % der
Futterration aus Umstellungsfuttem1itteln bestehen. Stammen
die Umstellungsfuttermittel aus einer betriebseigenen Einheit,
so kann dieser Prozentanteil auf 100 % erhöht werden."

(It,.~~=n:=~;:==~~=~ration aus en. Stammen die
Umste~nJ1!!un!lgl¡Í¡.tl;tel'mitŒlai betriebseigenen Einheit, so



,,(2) Im Durchschnitt können bis zu 20 % der Gesamt-
menge der an die Tiere verfüttetten Futtermittel aus der
Beweidung bzw. der Beerritung von Dauergrünland, mehr-
jährigen Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die auf
Parzellen nach der ökologischen/biologischen Produktions-
weise angebaut wurden, im ersten Jahr der Umstellung
stammen, sofern diese Flächen Teil des Betriebs sind und
in den letzten fünf Jahren nicht Teil einer ökologischen!
biologischen Produktionseinheit dieses Betriebs waren.
Wenn sowohl Umstellungsfutternlittel als auch Putterruittel
von Parzellen im ersten Jahr der Umstellung verwendet
werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futtetmittel zu-
sammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz 1 nicht
überschreiten."

(~~~~~~~~~~~~~~
an die Tiere verfütterten Futtermittel aus der Beweidu zw.
Beerritung von Dauergrünland oder Parzellen mit lrjährigen
Futterkulturen im ersten Jahr der Umstellun arnrnen, sofern
diese Flächen Teil des Betriebs sind und' en letzten fünf Jahren
nicht Teil einer ökologischen b' ogischen Produktionseinheit
dieses Betriebs waren. So . sowohl Umstellungsfuttermittel als
auch Futtermittel v. arzellen im ersten Jahr der Umstellung
verwendet T en, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futter-
mittel sammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz 1

(3) Die Prozentwerte gemäß den Absätzen 1 und 2 werden
jährlich als ein Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel
pflanzlichen Ursprungs berechnet.

Artikel 22

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artike114 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 834!2007

(1) Nichtökologische/nichtbiologische Futtermittel-Ausgangser-
zeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs dürfen vorbe-
haltlich der Beschränkungen gemäß Artikel 43 in der
ökologischen/biologischen Produktion nur verwendet werden,
sofern sie in Anhang Vaufgelistet sind und die in diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten werden,.



(2) Ökologische/biologische Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
tierischen Ursprungs und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse
mineralischen Ursprungs dürfen in der ökologischen/biologi-
schen Produktion nur verwendet werden, sofern sie in Anhang V
aufgelistet sind und die in diesem Anhang festgelegten
Beschränkungen eingehalten werden.

Artikel23

(3) Erzeugnisse und Nebenprodukte der Fischerei dürfen in der
ökologíschen/bíologíschen Produktion nur verwendet werden,
wenn sie in Anhang V aufgelistet sind und die in diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten werden.

(4) Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse fur die
Tierernährung und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen in der ökolo-
gischen/biologischen Produktion nur verwendet werden, sofern
sie in Anhang VI aufgelistet sind und die in diesem Anhang
festgelegten Beschränkungen eingehalten werden.

Abschnitt 4

Krankheitsvorsorge und tierärztliche
Behandlung

Krankheitsvorsorge

(1) Unbeschadet von Artikel 24 Absatz 3 ist díe präventive
Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarznei-
mittel oder von Antibiotika verboten. .

(2) Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden
Stoffen (einschließlich Antibiotika, Kokzidiostatika und anderen
künstlichen Wachstumsförderern) sowie von Hormonen oder
ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung (z. B. Ein-
leitung oder Synchronísierung der Brunst) oder zu anderen
Zwecken ist verboten.

(3) Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischen Ein-
heiten beschafft, können je nach örtlichen Bedingungen
besondere Maßnahmen wie Screeningtests oder Quarantäne-
zeiträume vorgesehen werden.

(4) Stallungen, Buchten, Ausrüstungen und Geräte sind in
geeigneter Weise zu reinigen und zu desinfizieren, um Kreuz-
infektionen und der Vermehrung von Krankheitsüberträgern
vorzubeugen. Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes
Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um dieGeruchsbíldung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken.

Zum Zwecke von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f der
.Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen fur die Reinigung und
Desinfektion von Stallgebäuden, Anlagen und Geräten nur die
Mittel gemäß Anhang VII verwendet werden. Zur Beseitigung
von Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden ul¢,ge
sonstigen Anlagen, in denen Tiere gehalten werden, können
Rodentizide (nur in Fallen) sowie die Erzeugnisse gemäß
Anhang II verwendet werden.



(5) Geflügelställe müssen zwischen den Belegungen geräumt
werden. Die Ställe und Einrichtungen sind während dieser Zeit
zu reinigen und zu desinfizieren. Ferner muss für die Ausläufe
nach jeder Belegung eine Ruhezeit eingelegt werden, damit die
Vegetation nachwachsen kann. Die Mitgliedstaaten legen die
Dauer dieser Ruhezeit fest. Der Unternehmer führt Buch über die
Einhaltung dieser Frist. Diese Vorschriften gelten nicht in Fällen,
in denen Geflügel nicht in Partien aufgezogen wird, nicht in
Auslaufplätzen gehalten wird und den ganzen Tag freien Auslauf
hat.

Artikel24

Tierärztliche Behandlung

(1) Sollten Tiere trotz der Vorsorgemaßnahmen gemäß Arti-
kel 14 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 krank werden oder sich verletzen, so sind sie
unverzüglich zu behandeln, erforderlichenfalls abgesondert und
in geeigneten Räumlichkeiten.

(2) Phytotherapeutische und homöopathische Präparate, Spu-
renelemente und die Erzeugnisse gemäß Anhang V Teil 3 sowie
Anhang VI Teil 1.1 sind gegenüber chemisch-synthetischen
allopathischen Tierarzneimitteln oder Antíbiotíka bevorzugt zu
verwenden, sofern ihre therapeutische Wirkung bei der betref-
fenden Tierart und der zu behandelnden Krankheit gewährleistet
ist.

(3) Lassen sich die Krankheit oder die Verletzung mit den
Maßnahmen gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht bekämpfen und
erweist sich eine Behandlung als unbedingt erforderlich, um dem
Tier Leiden und Schmerzen zu ersparen, so können unter der
Verantwortung eines Tierarztes chemisch-synthetische allopathi-
sehe Tierarzneimittel oder Antibiotika verabreicht werden.

(4) Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf
Monaten mehr als drei Maloder - falls der .produktive
Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weniger als ein Jahr
beträgt - mehr als ein Mal eine tierärztliche Behandlung mit
chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln oder
Antibiotika, wobei Impfungen, Parasitenbehandlungen und
obligatorische Tilgungsrnaßnahmen ausgenommen sind, so
dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen stammenden
Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse ver-
kauft werden, und diese Tiere unterliegen den Umstellungsfristen
gemäß Artikel 38 Absatz 1.

Aufzeichnungen über das Auftreten solcher Fälle werden für die
Kontrollsrelle oder Kontrollbehörde bereitgehalten.

(5) Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines
allopathischen Tierarzneimittels an ein Tier mit unter normalen
Anwendungsbedingungen und der Gewinnung ökologischer/
biologischer Lebensmittel von diesem Tier muss doppelt so lang
sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit im Sinne von
Artikelll del' Richtlinie 200I/82/EG oder - falls. keine
Wartezeit vorgegeben ist - 48 Stunden betragen.



Arti/wI25

Spezifische Vorschriften für. die Krankheitsvorsorge und
die tierärztliche Behandlung bei der Bienenhaltung

(1) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor
Schädlingen zu schützen, dürfen nur Rodentizide (die nur in
Fallen verwendet werden dürfen) und geeignete Mittel gemäß
Anhang II verwendet werden.

(2) Physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten
(wie Dampf oder Abflammen) sind gestattet.

(3) Männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall
mit. Varroa destructor einzudämmen.

(4) Wenn die Bienenvölker trotz aller Vorsorgemaßnahmen
erkranken oder befallen sind, sind sie unverzüglich zu behandeln,
und die Bienenstöcke können erforderlichenfalls isoliert aufge-
stellt werden.

(5) In der ökologischen/biologischen Bienenhaltung sind Tier-
arzneimittel gestattet, sofern die jeweilige Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat nach den einschlägigen Gemein-
schaftsvorschriften oder den auf Basis des Gemeinschaftsrechts
erlassenen nationalen Vorschriften zugelassen ist.

(6) Bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure,
Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol,
Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden.

(7) Werden chemisch-synthetische allopathische Mittel ver-
abreicht, so sind die behandelten Bienenvölker während dieser
Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs
aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese
Bienenvölker unterliegen anschließend der einjährigen Umstel-
lungsfrist gemäß Artikel 38 Absatz 3.

(8) Die Bestimmungen von Absatz 7 gelten nicht für die
Erzeugnisse gemäß Absatz 6.



"KAPITEL 2a
Tierproduktion in Aquakultur

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 25a

Geltungsbereich

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften
für die Fische, Krebstiere, Stachelhäuter und Weichtiere in
Anhang XIIIa.

(3) Benachbarte Unternehmer koordinieren ihre Nach-
haltigkeitspläne gegebenenfalls auf nachprüfbare Weise.

Es gilt mutatis mutandis auch für Zooplankton, Kleinkrebse.
Rädertierchen, Würnler und andere aquatische Futtertiere.

Artikel25b
Eignung der Gewässer und Nachhaltigkeitsplan

(1) Die Bestimmungen des Artikels 6b Absätze 1 bis 5
gelten für dieses Kapitel.

(2) Maßnahmen zum Schutz und zur Vorbeugung gegen
Prädatoren gemäß der Richtlinie 92¡43¡EWG des Rates (*)
sowie einzelstaatliche Vorschriften werden im Nachhaltig-
keitsplan aufgeführt.



(2) Als Besatzmaterial und wenn ökologisch/biologisch
erzeugte juvenile Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dür-
fen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte juvenile Aqua-
kulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie müssen
mindestens die beiden letzten Drittel des Produktionszyklus
in ökologischer/biologischer Haltung verbringen

(3) Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter
juveniler Aquakulturtiere, die in einen Betrieb eingesetzt
werden dürfen, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %,
zum 31. Dezember 2013 auf 50 % und zum 31. Dezember
2015 auf O% reduziert.

(4) Die Verwendung von Wildfängen als Besatzmaterial
ist nur in den beiden nachstehenden Fällen erlaubt:

a) natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven
und Juvenilen beim Auffüllen von Teichen und anderen
Haltungseinrichtungen;

b) Europäischer Glasaal, solange es für den betreffenden
Standort einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan
gibt und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin
Probleme aufwirft.

Abschnitt 3

A quakul turhaltung

Artikel25J

Allgemeine Aquakulturhaltungsvorschriften

(l) Die Anlagen müssen so gestaltet sein, dass die Aqua-
kulturtiere artgerecht gehalten werden können; dies erfor-
dert: .

a) ausreichenden Bewegungsraum für ihr Wohlbefinden;

b) Wasser guter Qualität mit ausreichendem Sauerstoff-
gehalt;

c) den Bedürfnissen der Tiere entsprechende und den geo-
grafischen Standort berücksichtigende Temperaturen
und Líchtverhältnisse: .

d) für Süßwasserfische möglichst naturnahe Bodenverhält-
nisse;

e) für Karpfen natürlichen Erdboden.

(2) Die Besatzdichte je Art oder Artengruppe ist in An-
hang XIrIa festgelegt. Da sich die Besatzdichte auf das
Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirkt, werden 'der
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen,



Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheíts-
zustand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht.

(3) Design und Konstruktion der aquatischen Haltungs-
einrichtungen bewirken Wasserwechselraten und physika-
lisch-chemische Parameter, die Gesundheit und Wohlbefin-
den der Tiere gewährleisten und ihnen artgerechtes Verhal-
ten ermöglichen.

(4) Konstruktion, Standort und Betrieb der Anlagen sind
so konzipiert, dass das Risiko eines Entweichens der Tiere
minimiert wird.

(5) Sollten Fische oder Krebstiere dennoch entweichen,
sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls
einschließlich Wiedereinfang, um nachteilige Auswirkungen
auf das Ökosystem zu vermindern. über entsprechende
Vorgänge ist Buch zu führen.

I
I

I
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Artikel25g

Spezifische Vorschriften für aquatische
Haltungseinrichtungen

(1) Geschlossene Kreislaufanlagen für die Tierproduktion
in Aquakultur sind verboten, ausgenommen für Brut- und
Jungtierstationen oder für die Erzeugung von ökologischen
Futterorganismen.

(2) Aufzuchtanlagen an Land müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllen:

a) bei Durchflussanlagen besteht die Möglichkeit, die Was-
serwechselrate und die Wasserqualität des zufließenden
und des abfließenden Wassers zu kontrollieren;

b) mindestens 5 % der Fläche am Rand der Anlage (,Teich-
rand') bestehen aus natürlicher Vegetation.

(3) Haltungseinrichtungen im Meer erfüllen folgende Vo-
raussetzungen:

a) Wasserströmung, Wassertiefe und Wasseraustausch am
gewählten Standort gewährleisten, dass Auswirkungen
auf den Meeresboden und den umliegenden Wasserkör-
per auf ein Mindestmaß reduziert werden;

b) Design, Konstruktion und Wartung der Netzkäfige sind
an die am Standort herrschenden Umweltbedingungen
angepasst.

(4) Das Wasser darf nur in Brut- und Jungtieranlagen
künstlich erwärmt oder gekühlt werden. Natürliches Brun-
nenwasser kann auf allen Produktionsstufen zum Erwärmen
oder Kühlen des Wassers verwendet werden.



Altikel 25h

Umgang mit Aquakulturtieren

(1) Eingriffe bei Aquakulturtieren werden auf ein Min-
destmaß reduziert und unter Verwendung geeigneter Geräte
und Verfahren mit äußerster Sorgfalt vorgenommen, um
Stress und Verletzungen, die mit Behandlungen einher-
gehen, zu vermeiden. Beim Umgang mit Elternríeren wird
darauf geachtet, Verletzungen und Stress auf ein Mindest-
maß zu beschränken; gegebenenfalls sind die Tiere zu be-
täuben. Sortiervorgänge werden unter Berücksichtigung des
Tierschutzes auf ein Míndestmaf reduziert.

(2) Folgende Einschränkungen gelten für die Verwen-
dung von künstlichem Licht:

a) die Tageslichtdauer wird nicht künstlich über ein
Höchstmaß hinaus verlängert, das den ethologischen
Bedürfnissen, geografischen Gegebenheiten und all-
gemeinen' Gesundheitsanforderungen fur Aquakulturtiere
Rechnung trägt; Fortpflanzungszwecke ausgenommen
beträgt dieses Höchstmaß 16 Stunden pro Tag;

b} beim Übergang werden durch den Einsatz von Dimmern
oder Hintergrundbeleuchtung abrupte Wechsel in der
Lichtintensität vermieden.

(3) Eine Belüftung der Anlagen ist im Interesse des Tier-
schutzes und der Tiergesundheit unter der Bedingung er-
laubt, dass mechanische Belüftungsgeräte vorzugsweise mit
emeuerbaren Energien betrieben werden.

Die Belüftung der Anlagen unter diesen Umständen wird in
den Produktionsbüchem vermerkt.

(4) Der Einsatz von Sauerstoff ist nur in den nachste-
henden Fällen zulässig, wenn die Gesundheit der Tiere so-
wie kritische Phasen der Produktion und des Transports
dies erfordern:

a) bei außergewöhnlichem Temperaturanstíeg, Druckabfall
oder versehentlicher Verunreinigung;

b) bei vereinzelten Bewirtschaftungsverfahren wie Pro-
benahmen und Sortieren;

c) um das überleben des Bestands sicherzustellen.

Auch hierüber sind Aufzeichnungen zu machen.

(5) Beim Schlachten wird darauf geachtet, dass die Tiere
sofort betäubt sind und keinen Schmerz empfinden. Bei der
Festlegung optimaler Schlachtmethoden muss den unter-
schiedlichen Fischgrößen, Arten und Produktionsstandorten
Rechnung getragen werden.



Abschnitt 4

Z ü ch tung un d Re p r od ukti o n

Artikel 25i

Hormonverbot
Der Einsatz von Hormonen und Hormonderivaten ist ver-
boten.

Abschnitt 5
Futtermittel für Fische, Krebstiere und
Stachelhäuter

Artikel 25j
Allgemeine Vorschriften für Fúttennittel

Die maßgeblichen Anforderungen an jedes Fütterungs-
regime sind:

Artikel 25k
Spezifische Vorschriften für Futtermittel für karnivore
Aquakulturtiere

(1) Karnivore Aquakulturtiere werden nach folgender
Rangfolge gefüttert:

"

a) Tiergesundheit;

b) hohe Produktqualität (einschließlich der Nährwertzusam-
mensetzung), die eine hohe Qualität des verzehrbaren
Endproduktes gewährleistet;

c) geringe Umweltbelastung.

a) mit Futtermitteln aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

b) mit Fischmehl und Fischöl aus Überresten der Verarbei-
tung von Fischen aus ökologischer/biologischer Aqua-
kulturproduktion;

c) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Fischzutaten aus
überresten der Verarbeitung von Wildflschen für den
menschlichen Verzehr aus nachhaltiger Fischerei;

d) mit ökologischen/biologischen Futtermitteln pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs nach Maßgabe der Liste
in Anhang V.

(2) Stehen die in Absatz 1 genannten Futtermittel nicht
zur Verfügung, darf während eines Übergangszeitraums bis
zum 31. Dezember 2014 auch Fischmehl und Fischöl aus
Überresten der Verarbeitung von Fischen aus nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Aquakulturproduktion und für den
menschlichen Verzehr gefangenen Wildflschen verfüttert
werden. Solche Futtermittel maehen höchstens 30 % der
Tagesration aus.

(3) Die Futterrationen dürfen höchstens 60 % pflanzliche
Erzeugnisse ökologischer/biologischer Herkunft enthalten.



(4) Im Rahmen ihrer physiologischen Bedürfnisse darf
Lachsen und Forellen mit dem Futter Astaxanthin. vorran-
gig aus ökologischen/biologischen Quellen wie den Schalen
ökologisch/biologisch erzeugter Krebstiere, verabreicht wer-
den. Stehen ökologische/biologische Ausgangsstoffe nicht
zur Verfügung, dürfen natürliche Astaxanthinquellen (z.B.
Phaffia-Hefe) verwendet werden.

Artikel 251

Spezifische Vorschriften für Futtermittel für bestimmte
Aquakulturtiere

(1) Die in Anhang XIIIa Abschnitte 6, 7 und 9 genann-
ten Aquakulturtiere ernähren sich über das natürliche Nah-
rungsangebat in den Teichen und Seen.

(2) Steht ein natürliches Nahrungsangebot gemäß Absatz
1 nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, dürfen öko-
logische/biologische Futtermittel pflanzlichen Ursprungs,
die vorzugsweise vom Betrieb selbst starnmen, oder Algen
zugefuttert werden. Die Notwendigkeit zuzufüttern ist von
den Unternehmern zu dokumentieren.

(3) Bei Zufutterung gemäß Absatz 2 darf die Futterration
für die in Anhang Xllla Abschnitt 7 genannten Arten und
fur die in Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.)
einen Höchstanteil von 10 % Fischmehloder Fischöl aus
nachhaltiger Fischerei enthalten.

Artikel25m

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe d Ziffer iii der Verordnung (EG) NI'.
834/2007
(1) In ökologischer/biologischer Aquakultur dürfen nur
Futtermittelausgangserzeugnisse tierischen und minerali-
sehen Ursprungs nach Maßgabe von Anhang V eingesetzt
werden.

(2) Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse fur
die Tierernährungund Verarbeitungshilfsstoffe dürfen
nach Maßgabe von Anhang VI verwendet werden.

Abschnitt 6

Spezifische vorschriften für Mollusken

Artikel 25n

Kulturflächen

(1) Muschelproduktion kann in demselben Gewässer wie
ökologische/biologische Fisch- und Algenproduktion in Po-
lykultur erfolgen, die im Nachhaltigkeitsplan näher zu be-
schreiben ist. Muscheln können in Polykultur auch zusam-
men mit Schnecken wie der Gemeinen Strandschnecke kul-
tiviert werden.

(2) Ökologische/biologische Muschelproduktion erfolgt
in Gebieten, die durch pfähle oder Schwimmkörper oder
auf andere Art klar gekennzeichnet sind, und nutzt zur
Eingrenzung Netze, Käfige oder andere künstliche Struktu-
ren.



(3) Potenzielle Gefahren ökologischer/biologischer Scha- .
lentierkulturen für andere, unter Schutz gestellte Alten wer-
den so weit wie möglich ausgeschlossen. Netze zum Schutz
gegen Prädatoren sind so konstruiert, dass tauchende Vögel
keinen Schaden nehmen können.

Artikel250

Muschelsaat

(1) Soweit die Umwelt hierdurch nicht spürbar geschä-
digt wird und die lokalen Vorschriften dies gestatten, darf
Muschelsaat von wllden, außerhalb der Produktionseinheit
gelegenen Muschelkolonien verwendet werden, wenn

a) sie von Muschelbänken stammt, die den' Winter voraus-
sichtlich nicht überleben, oder Bänken, die für die Er-
haltung der Wildbestände verzichtbar sind, oder

b) es sich um natürliche Ansiedlungen von Muschelsaat auf
Kollektoren handelt.

Es werden Aufzeichnungen darüber geführt, wie, wo und
wann Muschelsaat aus Wildbeständen gesammelt wurde,
um eine Rückverfolgung bis zum Sammelgebiet zu ermög-
lichen.

Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Mu-
schelsaat, die in ökologischefbiologische Produktionseinhei-
ten eingesetzt werden darf. wird zum 31. Dezember 2011
auf 80 %, zum 31. Dezember 2013 auf 50 % und zum
31. Dezember 2015 auf O% reduziert.

(2) Im Falle der Pazifischen Auster CrassostJ'ea gigas wird
vorzugsweise selektiv gezüchtetes Bestandsmaterial verwen-
det, das sich in freíer Wildbahn gar nicht oder seltener
vermehrt:

Altikel25p

Bewirtschaftung

(1) Die Besatzdichte übersteigt nicht die Besatzdichte
von nicht- ökologischer/nichtbiologischer Schalentierpro-
duktion am selben Standort. Sortieren, Ausdünnen und
Anpassen der Besatzdichte erfolgen auf Basis der Biomasse,
unter Beachtung des Tierschutzes und mit dem Ziel hoher
Produktqualität.

(2) Biologischer Bewuchs wird physikalisch oder von
Hand entfernt und gegebenenfalls in größerer Entfernung
von den Zuchtanlagen ins Meer zurückgeworfen. Schalen-
tiere dürfen zum Schutz gegen schädliche Bewuchsorganis-
men einmal im Laufe des Produktionszyklus mit einer Kalk:-
lösung behandelt werden.

Artikel25q

Kultivierungsvorschriften

(1) Die Muschelzucht an hängenden Leinen und die üb-
rigen Methoden in Anhang XIIIa Abschnitt 8 sind fur die
ökologische/biologische Produktion zulässig.



(2) Weichtierkulturen am Meeresboden sind nur zuläs-
sig, wenn an den Aufzucht- und Sammelplätzen keine .spür-
bar negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Der
Betreíber erbringt den Nachweis getinger Umweltbelastun-
gen durch eine Prüfung einschließlich Bericht über die Nut-
zung der betreffenden Flächen, der der KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde vorzulegen ist. Dieser Bericht wird zudem
als getrenntes Kapitel in den Nachhaltigkeitsplan aufgenom-
men.

Artikel 251'

Spezifische Vorschriften für Austern

Die Kultivierung in Säcken auf Tischen ist zulässig. Diese
Tische und andere Vorrichtungen zur Austernzucht sind so
aufzustellen, dass keine durchgehende Sperre entlang der
Uferlinie entsteht. Für eine optimale Produktion werden
die Austern sorgfältig unter Beachtung der Gezeitenströ-
mung platziert. Die Austernproduktion muss den Kriterien
in Anhang XIrIa Abschnitt 8 genügen.

Abschnitt 7

K r a n k h e i t S vor s o rg e u n d t i e r ä r z tl i c h e
Behandlung

Artikel25s

Allgemeine Bestimmungen zur Krankheitsvorsorge

(1) Der Tiergesundheitsmanagementplan sieht in Über-
einstimmung mit Artikel 9 der Richtlinie 2006{88{EG Maß-
nahmen zur biologischen Sicherheit und Krankheitsvor-
sorge vor und schließt eine schriftliche Vereinbarung über
eine der Anlage angemessene Gesundheitsberarung mit qua-
lifizierten Gesundheitsdiensten für Aquakulturtiere ein, die
den Betrieb mindestens einmal im Jahr (bei Muschelzucht
mindestens einmal alle zwei Jahre) besichtigen.

(2) Haltungssysteme, Ausrüstungen und Geräte werden
ordentlich gereinigt und desinfiziert. Hierzu dürfen nur Er-
zeugnisse gemäß Anhang VII Nummern 2.1 und 2.2 ver-
wendet werden.

b) für die Muschelzucht sind solehe Zeiten nicht vor-
geschrieben;

(3) Es gelten. folgende Vorschriften für Ruhezeiten:

a) Die zuständige Behörde entscheidet, ob eine Ruhezeit
erforderlich ist, und legt gegebenenfalls einen angemes-
senen Zeitraum fest; diese Ruhezeit wird daraufhin nach
jedem Produktionszyklus in Haltungseinrichtungen im
offenen Meer eingehalten und dokumentiert. Eine Ruhe-
zeit wird auch für andere Produktionsmethoden in Be-
cken, Teichen und Netzkäfigen empfohlen;



TM2
--------

c) in der Ruhezeit werden die Netzkäfige oder sonstigen
Haltungseinrichtungen geleert und desinfiziert tind blei-
ben bis zur Wiederverwendung unbesetzt.

(4) Soweit sachgerecht werden vorhandene Fischfutter-
reste, Ausscheidungen und tote Tiere sofort entfernt, um
keine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zu ris-
kieren, Krankheitsrisiken einzuschränken und keine Insek-
ten oder Nager anzulocken.

(5) Der Einsatz von ultraviolettem Licht und Ozon ist
nur in Brut- und Jungtierstationen erlaubt.

. (6) Für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten
werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt.

Artikel25t

Tierärztliche Behandlung

(1) Tritt trotz der Krankheitsvorsorge gemäß Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 ein Gesundheitsproblem auf, können tierärzt-
liche Behandlungen in nachstehender Rangfolge durch-
geführt werden:

a) Einsatz pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Stoffe
in homöopathischer Verdünnung;

b) Einsatz von Pflanzen und Pflanzenextrakten, die keine
betäubende Wirkung haben, sowie

c) Einsatz von Substanzen wie Spurenelementen, Metallen,
natürlichen Immunostimulanzien oder zugelassenen
Probiotika.

(2) Allopathische Behandlungen sind auf zwei Behand-
lungen jährlich beschränkt, ausgenommen Impfungen und
obligatorische Tilgungspläne. Bei einem Produktionszyklus
von weniger als einem Jahr darf jedoch nur einmal allo-
pathisch behandelt werden. Wird häufiger allopathisch be-
handelt, dürfen die betreffenden Tiere nicht als ökologi-
sches/biologisches Erzeugnis verkauft werden,

(3) Parasitenbehandlungen, obligatorische Bekämpfungs-
programme der Mitgliedstaaten ausgenommen, dürfen
zweimal jährlich bzw. bei einem Produktionszyklus von
weniger als 18 Monaten einmal jährlich vorgenommen
werden.

(4) Die Wartezeit nach Verabreichung allopathischer
Tierarzneimittel und nach Parasitenbehandlungen gemäß
Absatz 3, auch im Rahmen obligatorischer Bekämpfungs-
und Tilgungsprogramme, ist doppelt so lang wie die vor-
geschriebene Wartezeit gemäß Artikel11 der Richtlinie
2001/82/EG und beträgt, wenn keine Wartezeit festgelegt
ist, 48 Stunden.



(5) Der Einsatz von Tierarzneimitteln ist der Kontroll-
stelle oder Kontrollbehörde zu melden, bevor die Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet werden. Be-
handelte Tiere müssen eindeutig zu identifizieren sein.

(*) ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7."



KAPITEL 3

Verarbeitete Erzeugnisse

Artikel 26

Vorschriften für die Herstellung verarbeiteter Lebens- und
Futtermittel

(1) Bei der Verwendung von Zusatzstoffen, Verarbeitungs-
hilfsstoffen und anderen Stoffen und Zutaten fur die Ver-
arbeitung von Lebens- oder Futtermitteln sowie der Anwendung
jeglicher Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind
die Grundsätze der guten Herstellungspraxis zu beachten.

(2) Verarbeitete Lebens- oder Futtermittel herstellende Unter-
nehmer müssen geeignete Verfahren einrichten und regelmäßig
akt.ualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der
kritischen Stufen im Verarbeitungsprozess beruhen.

(3) Die Anwendung der Verfahren gemäß Absatz 2 muss
jederzeit gewährleisten, dass die hergestellten verarbeiteten

I
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Erzeugnisse den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion genügen.

(4) Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriften gemäf<
Absatz 2 anwenden und einhalten. Sie müssen insbesondere
dafür Sorge tragen, dass

a) Vorsorgemagnahmen getroffen werden, um das Risiko
einer Kontamination durch unzulässige Stoffe oder Erzeug-
nisse zu vermeiden;

Artikel 27

b) geeignete Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden,
deren Wirksamkeit überwacht wird und über die Auf-
zeichnungen geführt werden;

c) nichtökologische/nichtbiologischeErzeugnisse nicht mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion
in den Verkehr gebracht werden.

(5) Zusätzlich zu den Bestimmungen gemäß den Absätzen 2
und 4 trägt der Unternehmer, soweit in der betreffenden
Aufbereitungseinheit auch nichtökologische/nichtbiologische
Erzeugnisse aufbereitet oder gelagert werden, dafür Sorge, dass

a) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von
ähnlichen Arbeitsgängen mit nichtökologischen/nichtbio-
logischen Erzeugnissen kontinuierlich in geschlossener
Folge durchgeführt werden, bis die gesamte Partie durch-
gelaufen ist;

b) ökologische/biologische Erzeugnisse vor und nach den
Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich von nichtökologi-
schen/nichtbiologischen Erzeugnissen getrennt gelagert
werden;

c) die Kontrollbehörde oder KontrolIstelle diesbezüglich
informiert und ein aktualisiertes Verzeichnis über sämtliche
Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen geführt wird;

d)alIe erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die
Partienjl.ose zu identifizieren und jedes Vermischen oder
den Austausch mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu vermeiden;

e) die Arbeitsgänge mit ökologíschenjbíologischen Erzeugnis-
sen erst nach einer geeigneten Reinigung der Produktions-
anlagen durchgeführt werden.

Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe bei der
Verarbeitung von Lebensmitteln

(l) Zum Zwecke von Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EG)NI'. 834/2007 dürfen bei der Verarbeitung von
ökologíschenjbíologischen Lebensmitteln, ausgenommen Wein,
nur die folgenden Stoffe verwendet werden:

a) die Stoffe gemäß Anhang VIII der vorliegenden Ver-
. ordnung;

--------------- ._ ..._-_ ..~--~~----~--



b) Zubereitungen aus Mikroorganismen und Enzyme, die
üblicherweise bei der Lebensmittelherstellung verwendet
werden;

"'Ml "Enzyme, die als Lebensmittelzusatzstoffe venvendet wer-
den sollen, müssen jedoch in Anhang VIII Abschnitt A
aufgeführt sein."

"'I! c) Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i und ArtikellAbsatz 2
Buchstabe c der Richtlinie 88/388/EWG des Rates (14), die
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 der
Richtlinie als natürlicher Aromastoff oder als Aromaextrakt
gekennzeichnet sind;

d) die Farbstoffe zum Stempeln von Fleisch und Eierschalen
gemäß Artikel 2 Absatz 8 bzw. Artikel 2 Absatz 9 der
Richtlinie 94/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates eS);

e) Trinkwasser und Salze (hauptsächlich aus Natrium- oder
Kaliumchlorid), die im Allgemeinen bei der Lebensmittel-
verarbeitung verwendet werden;

f) Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine,
Aminosäuren und Mikronährstoffe, jedoch nur, soweit ihre
Verwendung in den Lebensmitteln, denen sie zugefugt
werden, gesetzlich vorgeschrieben ist.

(2) Zur Berechnung fur die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4
Buchstabe a) Ziffer ii) der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 werden

..
a) Lebensmittelzusatzstoffe gemäß Anhang VIII, die in der

Spalte für den Zusatzstoff-Code mit einem Sternchen
gekennzeichnet sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprung gerechnet;

b) Zubereitungen und Stoffe gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c,
d, e und f dieses Artikels und Stoffe, die in der Spalte fur
den Zusatzstoff-Code nicht mit einem Sternchen gekenn-
zeichnet sind, nicht zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.

"c) Hefe und Hefeprodukte ab dem 31. Dezember 2013
zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs ge-
rechnet."

(14) ABI. L 184 vom 15.7.1988, S. 61.
(5) ABI. L 237 vom 10.9.1994, S. 13.



·,

(3) Vor dem 31. Dezember 2010 wird die Verwendung der
folgenden in Anhang VIll verzeichneten Stoffe neu geprüft:

a) Natriumnitrit und Kaliumnitrat in Abschnitt A hinsichtlich
der Streichung dieser Zusatzstoffe;

b) Schwefeldioxid und Kaliummetabisulfit in Abschnitt A;

c) Salzsäure in Abschnitt B zur Verarbeitung von Gouda,
Edamer und Maasdamer Käse, Boerenkaas, Friese und
Leídse NageIkaas.

Bei der Überprüfung gemäfSBuchstabe a ist den Bemühungen der
Mitgliedstaaten um sichere Alternativen zu Nitriten/Nitraten und
bei der Einführung von Schulungsprogrammen zum Thema
alternative Verarbeirungsmethoden und Hygienebedingungen für
ökologische/biologische Fleischverarbeiterj-hersteller Rechnung
zu tragen.

,,(4) Für das traditionelle dekorative Färben der Schale
gekochter Eier mit dem Zie!, diese zu einer bestimmten
Zeit des Jahres auf den Markt zu bringen, kann die zu-
ständige Behörde für den genannten Zeitraum die Ver-
wendung natürlicher Farben und natürlicher Überzugs-
stoffe zulassen. Die Zulassung darf bis zum 31. Dezember
2013 synthetische Formen von Eisenoxiden und Eisen-
hydroxiden umfassen. Die Kommission und die Mitglied-
staaten müssen über entsprechende Zulassungen in
Kenntnis gesetzt werden."

"Artikel 27a

Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 20 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dürfen folgende Stoffe bei
der Herstellung, Zubereitung und Formulierung von Hefe
verwendet werden:

. L.

a) die Stoffe gemäß Anhang VIII Abschnitt C der vorliegen-
den Verordnung;

b) Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buch-
staben b und e der vorliegenden Verordnung."



Artikel 28

Verwendung bestimmter nichtökologischer/
nichtbiologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs

bei der Verarbeitung von Lebensmitteln

Altikel 29

Zum Zwecke VOll Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 können bei der Verarbeitung
ökologischer/biologischer Lebensmittel die in Anhang IX der
vorliegenden Verordnung aufgelisteten nichtökologischen/nicht-
biologischen landwirtschaftlichen Zutaten verwendet werden.

Genehmigung' nichtökologischer/nichtbiologischer
Lebensmittelzutaten landwirtschaftlichen Ursprungs durch

die Mitgliedstaaten

(1) Soweit eine Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs nicht in
Anhang IX der vorliegenden Verordnung aufgelistet ist, darf diese
Zutat nur unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:

a) Der Unternehmer hat der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats alle erforderlichen Nachweise
erbracht, aus denen hervorgeht, dass die Zutat in der
Gemeinschaft nicht in ausreichender Menge nach den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften herge-
stellt wird oder nicht aus Drittländern eingeführt werden
kann;

b) die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats hat
die Verwendung für eine Höchstdauer yon zwölf Monaten
vorläufig genehmigt, nachdem sie überprüft hat, dass der
Unternehmer die erforderlichen Kontakte zu Anbietern in
der Gemeinschaft aufgenommen hat, um sich zu verge-
wissern, dass die betreffenden Zutaten in der erforderlichen
Qualität tatsächlich nicht zur Verfügung stehen;

c) es wurde kein Beschluss gemäß Absatz 3 oder Absatz 4
gefasst, wonach eine erteilte Genehmigung für die betref-
fende Zutat zurückzuziehen ist.

Der Mitgliedstaat kann die Genehmigung gemäß Buchstabe b
höchstens dreimal um jeweils zwölf Monate verlängern.

(2) Wird eine Genehmigung gemäß Absatz 1 erteilt, so
übermittelt der Mitgliedstaat unverzüglich folgende Angaben an
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission:

a) das Datum der Genehmigung und, im Falle einer Verlän-
gerung, das Datum der Erstgenehmigung;

b) Name, Anschrift, Telefonnummer sowie gegebenenfalls
Faxnummer und E-Mail-Adresse des Inhabers der Geneh-
migung; Name und Anschrift der KontaktsteIle bei der
Behörde, die die Genehmigung erteilt hat;

c) die Bezeichnung und erforderlichenfalls die genaue
Beschreibung und die Qualitätsmerkmale der betreffenden
Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs;



d) die Art der Erzeugnisse, für deren Herstellung die
betreffenele Zutat benötigt wird;

e) die benötigten Mengen sowie die Begründung hierfür;

o die Gründe für die Mangelsituation und elievoraussichtliche
Dauer;

g) das Datum, an dem der Mitgliedstaat die aneleren Mitglieel-
staaten unel die Kommission unterrichtet. Die Kommission
undjeder die Mitgliedstaaten können diese Angaben der
Öffentlichkeit zugänglich machen.

(3) Übermittelt ein Mitgliedstaat der Kommission unel elem
Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, Bemerkungen, aus
denen hervorgeht, dass während der Dauer der Mangelsituation
Lieferungen erhältlich sind, so muss der Mitgliedstaat erwägen,
die Genehmigung zu widerrufen oder die vorgesehene Genehmi-
gungsdauer zu verkürzen, und der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten innerhalb von 1 5 Arbeitstagen nach Eingang
dieser Informationen mitteilen, welche Maßnahmen er getroffen
hat oder treffen wird.

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Betreiben der
Kommission wird die Angelegenheit dem gemäß Artikel 37 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingesetzten Ausschuss zur
Prüfung vorgelegt. Nach dem Verfahren von Absatz 2 des
genannten Artikels kann beschlossen werden, dass eine frühere
Genehmigung zu widerrufen oder die Genehmigungsdauer zu
ändern ist oder die betreffende Zutat gegebenenfalls in Anhang IX
der vorliegenden Verordnung aufzunehmen.

(5) Im Falle einer Verlängerung gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2
finden die Verfahrensvorschriften der Absätze 2 und 3
Anwendung.

"Altikel 2 9a
Spezifische Vorschriften rur Meeresalgen

(1) Sollen Meeresalgen frisch vermarktet werden, wird
zum Spülen der frisch geernteten Algen Meerwasser ver-
wendet.

Sollen die Meeresalgen getrocknet vermarktet werden, kann
zum Spülen auch Trinkwasser verwendet werden. Die Ver-
'wendung von Salz zum Feuchteentzug ist erlaubt.

(2) Offene Flammen, die mit den Algen in direkten Kon-
takt kommen, dürfen zum Trocknen nicht eingesetzt wer-
den. Soweit Seile und andere Ausrüstungen im Trocknungs-
prozess eingesetzt werden, dürfen diese nicht mit Antifou-
ling-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandelt wor-
den sein, entsprechende in Anhang VII aufgelistete Erzeug-
nisse ausgenommen."



KAPITEL 4

Abholung, Verpackung, Beförderung und Lagerung von
Erzeugnissen

Artilœl30

Abholung und Beförderung von Erzeugnissen zu
Aufbereitungseinheiten

Unternehmer können ökologische/biologische und nichtökolo-
gische/nichtbiologische Erzeugnisse nur dann im Samtneltran-
sportverfahren gleichzeitig abholen, wenn geeignete
Vorkehrungen getroffen wurden, um jedes mögliche Vermischen
oder Vertauschen mit nichtökologischen/nichtbiologischen
Erzeugnissen zu unterbinden, und die Identifizierung der
ökologischen/biologischen Erzeugnisse gewährleistet ist. Der
Unternehmer hält der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
Informationen über die Tage und Uhrzeiten der Abholung, die
Abholrunde sowie das Datum und die Uhrzeit der Annahme der
Erzeugnisse zur Verfügung,

Artikel 31

Verpackung und Beförderung von Erzeugnissen zu anderen
Unternehmern oder Einheiten

(1) Die Unternehmer tragen dafür Sorge, dass ökologische/
biologische Erzeugnisse zu anderen Einheiten, einschließlich



Groß- und Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen,
Behältnissen oder Transportmitteln befördert werden, die so
verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder
Zerstörung der Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden
kann, und deren Etikett unbeschadet anderer gesetzlich vorge-
schriebener Angaben folgende Angaben enthält:

a) den Namen und die Anschrift des Unternehmers und,
soweit es sich um eine andere Person handelt, des
Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses;

b) die Bezeichnung des Erzeugnisses oder im Fall von
Mischfuttermitteln ihre Beschreibung einschließlich des
Bezuges auf-die ökologische/biologische Produktion;

c) den Namen und/oder die Codenummer der KontrollsteIle
oder Kontrollbehörde, die für den Unternehmer zuständig
ist, und

d) gegebenenfalls die Kennzeichnung der Partie/des Loses, die
nach einem System vorgenommen wurde, das entweder auf
nationaler Ebene zugelassen ist oder dem von der Kontroll-
steIle oder Kontrollbehörde zugestimmt wurde, und anhand
der die Partie/das Los den Bucheintragungen gemäß
Artikel 66 zugeordnet werden kann.

Die Angaben gemäß Unterabsatz l Buchstaben a bis d können
auch auf einem Begleitpapier vermerkt werden, wenn dieses
Dokument eindeutig der Verpackung, dem Behältnis oder dem
Transportmittel des Erzeugnisses zugeordnet werden kann.
Dieses Begleitpapier muss Angaben über den Lieferanten und/
oder das Transportunternehmen enthalten.

(2) Die Verpackung, die Behältnisse oder die Transportmittel
müssen nicht verschlossen werden, wenn

a) die Erzeugnisse auf direktem Wege von einem Unternehmer
zu einem anderen Unternehmer befördert werden, die beide
dem ökologischen/biologischen Kontrollsystem unterliegen,
und

b). die Erzeugnissen von einem Dokument begleitet werden,
das die in Absatz 1 genannten Angaben enthält, und

\
\

c) sowohl Versender als auch Empfänger über diese Transport-
vorgänge Buch führen und die Bücher der zuständigen
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde zur Verfügung halten.

Artikel32

Sondervorschriften für die Beförderung yon Futtermitteln
zu anderen Produktions-/Aufbereitungseinheiten oder

Lagerstätten

Über die Bestimmungen von Artikel 31 hinaus tragen Unter-
nehmer bei der Beförderung von Futtermitteln zu anderen
Produktions- oder Aufbereitungseinheiten oder Lagerstätten
dafür Sorge, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Ökologisch/biologisch erzeugte Futtermittel, Umstellungs-
futtermittel und nichtökologische/nichtbiologische Futter-
mittel werden bei der Beförderung physisch wirksam
voneinander getrennt;



b) die Fransportmittel und/oder Behältnisse, in denen nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse befördert wur-
den, dürfen zur Beförderung ökologischer/biologischer
Erzeugnisse nur verwendet werden, sofern

i) vor der Beförderung von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen angemessene Reinigungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, deren Wirksamkeit kontrolliert
wurde; Unternehmer müssen über die Reinigungsvor-
gänge Buch führen;

ii) je nach Risikobewertung gemäß Artikel 88 Absatz 3
alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen 'wurden
und der Unternehmer erforderlichenfalls garantiert,
dass nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse
nicht mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion in den Verkehr gebracht werden können;

iH) der Unternehmer über die Beförderungsvorgänge
Buch führt und die Bücher der KontrollsteIle oder
Kontrollbehörde zur Verfügung hält;

c) ökologische/biologische Futtermittel-Fertigerzeugnisse wer-
den physisch oder zeitlich von anderen Fertigerzeugnissen
getrennt befördert;

d) bei der Beförderung werden die zu Beginn der Aus-
lieferungsrunde abgehende Erzeugnismenge sowie alle
während der Auslieferungsrunde einzeln ausgelieferten
Erzeugnismengen aufgezeichnet.

"Artikel 32a

Transport von lebenden Fischen

(1) Lebende Fische werden in geeigneten Behältnissen
mit sauberem Wasser, das die physiologischen Ansprüche
der Fische hinsichtlich Temperatur und Sauerstoffgehalt er-
füllt, transportiert.

(2) Bevor ökologisch/biologisch erzeugte Fische und Fi-
scherzeugnisse transportiert werden, werden die Behältnisse
gründlích gereinigt, desinfiziert und ausgespült.

(3) Es werden Vorkehrungen zur Stressvermeidung ge-
troffen. Zum Schutz der Tiere wird eine artgerechte Trans-
portdichte eingehalten.

(4) Über die Einhaltung der Absätze 1 bis 3 wird Buch
gefühlt."



Artikel33

Annahme von Erzeugnissen aus anderen Einheiten und von
anderen Unternehmern

Bei Annahme eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses
kontrolliert der Unternehmer den Verschluss der Verpackung
oder des Behältnisses, soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das
Vorhandensein der Angaben gemäß Artikel 31.

Der Unternehmer führt eine Gegenkontrolle der Angaben auf
dem Etikett gemäß Artikel 31 mit den Angaben auf den
Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in
den Büchern gemäß Artikel 66 ausdrücklich vermerkt.

Artikel34

Sondervorschriften für die Annalune von Erzeugnissen aus
Drittländern

Ökologische/biologische Erzeugnisse aus Drittländern sind' in
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen einzuführen, die so
verschlossen sind, dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden
kann, und die mit Angaben zur Identifizierung des Ausführers
sowie anderen Zeichen und Nummern versehen sind, mit denen
die Partie/das Los identifiziert werden kann, tind die, soweit
erforderlich, mit der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus
Drittländern versehen sind.

Artikel35

Bei Annahme eines aus einem Drittland eingeführten ökologi-
schen/biologischen Erzeugnisses kontrolliert der Erste Empfänger
den Verschluss der Verpackung oder des Behältnisses und, bei
gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einge-
fühlten Erzeugnissen, die Übereinstimmung der Angaben auf der

Bescheinigung gemäß dem genannten Artikel mit der Art der
Erzeugnisse in der Sendung. Das Ergebnis dieser Überprüfung
wird in den Büchern gemäß Artikel 66 der vorliegenden
Verordnung ausdrücklich vermerkt.

Lagerung von Erzeugnissen

(1) Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu
bewirtschaften, dass die gelagerten Partien/Lose identifiziert
werden können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung
durch Erzeugnisse und/oder Stoffe, die den Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion nicht genügen, vermieden
wird. Ökologische/biologische Erzeugnisse müssen jederzeit
eindeutig identífízíerbar sein.



,,(2) Im Falle von ökologischen/biologischen Pflanzen-,
Meeresalgen- und Tierprodukrlonseínhelrsn, auch in Aqua-
kultur, ist die Lagenmg von anderen als den im Rahmen
der vorliegenden Verordnung zugelassenen Betriebsmitteln
in der Produktionseinheit verboten.

(3) Die Lagerung von allopathischen Tierarzneimitteln
und Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie von
einem Tierarzt im Rahmen der Behandlung im Sinne von
Artikel 14 Absatz l Buchstabe e Ziffer ii oder Artikel 15
Absatz I Buchstabe f Ziffer ii der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 verschrieben wurden sowie an einem überwach-
ten Ort aufbewahrt und in das Bestandsbuch gemäß
Artikel 76 der vorliegenden Verordnung oder die Aquakul-
turproduktionsaufzeichnungen gemäß Artikel 79b der vor-
liegenden Verordnung eingetragen werden."

t2) '''"'lm ""Falle'r.votl'~"Ö kÓ'lögtscl'ren'lbtoIO'gisch1:n--Pflmrzew d
Tierproduktionseinheiten ist die Lagerung von andere den
im Rahmen der vorliegenden Verordnung zugelass n Betriebs-
mitteln in der Produktionseinheit verboten.

(3) Die Lagerung von allo Ischen Tierarzneimitteln und
Antibiotika in Betrieb;p....-it zulässig, sofern sie von einem
Tierarzt im Rahm~..-der Behandlung im Sinne von Artikel 14
Absatz 1 BU9J8râbe e Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 v~JiBcllriebenwurden sowie an einem überwachten Ort
a~eW;hrt und in das B~standsbuch gemäß Artikel 76 der
'VöTltegerrden-V'ef01'd'!fClrrg"ë!lIrgetlageíI weí den.

KAPITEL 5

(4) ·Soweit Unternehmer sowohl mit nichtökologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen als auch ökologischen/biologischen
Erzeugnissen umgehen und letztere an Lagerstätten gelagert
werden, die auch zur Aufbewahrung anderer Agrarprodukte oder
Lebensmittel dienen, so sind

a) die ökologischen/biologischen Erzeugnisse von den ande-
ren Agrarprodukten und/oder Lebensmitteln getrennt auf-
zubewahren;

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Identifi-
zierung der Warensendungen sicherzustellen und jedes
Vermischen oder Vertauschen mit nichtökologischen/nicht-
biologischen Erzeugnissen zu vermeiden;

c) vor der Einlagerung ökologischer/biologischer Erzeugnisse
geeignete Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, deren
Wirksamkeit kontrolliert wurde; die Unternehmer führen
Buch über diese Maßnahmen.

Vorschriften für die Umstellung

Artikel 36

Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse

(1) Damit Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse als ökologisch/
biologisch gelten können, müssen auf den Anbauflächen
während eines Umstellungszeitraums von mindestens zwei
Jahren vor der Aussaat oder - im Falle von Grünland oder
mehrjährigen Futterkulturen - von mindestens zwei Jahren vor
der Verwendung als ökologisch/biologisch erzeugtes Futtermittel



oder - bei Dauerkulturen - in der Pflanze am Ende des
Umstellungszeitraums unbedeutend ist;

b) die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion ver-
marktet werden.

Der betreffende Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission seine Entscheidung, die Behandlungs-
maßnahmen verbindlich vorzuschreiben, mit.

"Artikel 36a

Meeresalgen

(1) Für eine Meeresalgensammelfläche beträgt der Um-
stellungszeitraum sechs Monate.

(2) Für eine Meeresalgenkultureinheit beträgt der Umstel-
lungszeitraum sechs Monate oder einen vollen Produktions-
zyklus, wenn dieser länger als sechs Monate ist."



Artikel 37

Spezifische Vorschriften für die Umstellung von Flächen,
die im Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen

Tierhaltung genutzt werden

(1) Die Umstellungsvorschriften gemäß Artikel 36 der vor-
liegenden Verordnung gelten für die gesamte Fläche der
Produktionseinheit, auf der Futtermittel erzeugt werden.

(2) Unbeschadet der Bestimmung gemäß Absatz 1 kann der
Umstellungszeitraum bei Weideland und Auslaufflächen für
andere Tierarten als Pflanzenfresser auf ein Jahr gekürzt werden.
Dieser Zeitraum kann in Fällen, in denen die betreffende Fläche'
im Vorjahr nicht mit Mitteln behandelt wurde, die für die
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind, auf
sechs Monate gekürzt werden.

Artikel 38

Tiere und tierische Erzeugnisse

(1) Soweit gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 9 und/oder
Artikel 42 der vorliegenden Verordnung níchtökologíschej
nichtbiologische Tiere in einen Betrieb eingestellt werden und
die tierischen Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeug-
nisse vermarktet werden sollen, müssen die Produktionsvor-
schriften gemäß den Artikeln 9, IO, 11 und 14 der Verord-
nung (EG) NI'. 834/2007 sowie gemäß Titel II Kapitel 2 und,
soweit zutreffend, Artikel 42 der vorliegenden Verordnung
angewendet worden sein während mindestens

a) zwölf Monaten im Falle von Equiden und Rindern,
einschließlich Bubalus- und Bisonarten, für die Fleischer-
zeugung und in jedem Falle jedoch mindestens für drei
Viertel der Lebensdauer dieser Tiere;

b) sechs Monaten im Falle von kleinen Wiederkäuern und
Schweinen sowie Milch produzierenden Tieren;

c) zehn Wochen im Falle von Geflügel für die Fleischer-
zeugung, das eingestallt wurde, bevor es drei Tage alt war;

d) sechs Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung.

(2) Soweit sieh in einem Betrieb zu Beginn des Umstellungs-
zeitraums gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nichtökologische/nichtbiologi-
sche Tiere befinden, können die Erzeugnisse dieser Tiere als
ökologische/biologische Erzeugnisse gewertet werden, wenn die
gesamte Produktionseinheit, einschließlich Tiere,Weideland und/
oder Futteranbaufläche gleichzeitig umgestellt wird. Der gesamte



kombinierte Umstellungszeitraum fur die existierenden Tiere und
deren Nachzucht, Weideland und/oder Futteranbaufläche kann
auf 24 Monate gekürzt werden, wenn die Tiere hauptsächlich mit
Erzeugnissen aus der Produktionseinheit selbstgefüttert werden.

(3) Imkereierzeugnisse dürfen nur dann mit einem Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion vermarktet werden,
wenn die ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften
seit mindestens einem Jahr befolgt worden sind.

(4) Der Umstellungszeitraum für Bienenstöcke gilt nieht im
Falle der Anwendung von Artikel 9 Absatz 5 dieser Verordnung.

(5) Während des Umstellungszeitraums wird das Wachs durch
Wachs aus der ökologischen/biologischen Bienenhaltung ersetzt.

"Artikel 38a

Aquakulturtiere
(1) Für Aquakulrurproduktionseinheiten einschließlich
der vorhandenen Aquakulturtiere gelten je nach Art der
Anlage folgende Umstellungszeiträume:

a) für Anlagen, die nicht entleert, gereinigt und desinfiziert
werden können, ein Umstellungszeitraum von 24 Mo-
naten;

b) für Anlagen, die entleert wurden oder in denen eine
Ruhezeit eingehalten wurde, ein Umstellungszeitraum
von 12 Monaten;

c) für Anlagen, die entleert, gereinigt und desinfiziert wur-
den, ein Umstellungszeitraum von sechs Monaten;

d) für Anlagen im offenen Gewässer einschließlich Mu-
schelkulturen ein Umstellungszeitraum von drei Mona-
ten.

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, jeden zu-
rückliegenden dokumentierten Zeitraum, in dem die Anla-
gen nicht mit unzulässigen Erzeugnissen fur die ökologi-
sche/blologísche Produktion behandelt worden sind oder
für die ökologische/biologische Produktion unzulässigen Er-
zeugnissen ausgesetzt waren, rückwirkend als Teil des Um-
stellungszeitraums anzuerkennen."

/



KAPITEL 6

Ausnahmen von den Produktionsvorschriften

Abschnitt 1

Ausnahmen von den
Pro dukti onsvors chriften a ufgrun d
kIimabedingter, geografischer oder

struktureller Beschränkungen im Sinne von
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel 39

Anbindehaltung von Tieren

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung finden,
können die zuständigen Behörden genehmigen, dass Rinder in
Kleinbetrieben angebunden werden, wenn es nicht möglich ist,
die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren verhaltens-
bedingten Bedürfnissen angemessen wäre, sofern die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland gemäß ArtikelI4
Absatz 2 und mindestens zweimal in der Woche Zugang zu
Freigelände haben, wenn das Weiden nicht möglich ist.

Artikel 40

Parallelerzeugung

(I) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Anwendung ,
finden, darf ein Erzeuger in folgenden Fällen in ein und
demselben Gebiet ökologische/biologische und nichtökologi-
sche/nichtbiologische Produktionseinheiten bewirtschaften:

a} bei der Produktion von Dauerkulturen, die eine Kulturzeit
von mindestens drei Jahren erfordert und bei der sich die
Sorten nicht leicht unterscheiden lassen, sofern die
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

i} Die betreffende Produktion ist Teil eines Umstellungs-
plans, zu dessen Durchführung sich der Erzeuger
formell verpflichtet und der vorsieht, dass die
Umstellung des letzten Teils der betreffenden Flächen
auf die ökologische/biologische Produktion innerhalb



kürzestmöglicher Frist eingeleitet wird, die jedoch fünf
Jahre nicht überschreiten darf;

ii) es wurden geeignete Vorkehrungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die aus den verschiedenen Ein-
heiten stammenden Erzeugnisse stets voneinander
getrennt gehalten werden;

iii) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle wird von der
Ernte jedes einzelnen der betreffenden Erzeugnisse
mindestens 48 Stunden im Voraus unterrichtet;

iv) nach abgeschlossener Ernte unterrichtet der Erzeuger
die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle für die
betreffenden Einheiten über die genauen Erntemengen
und die zur Trennung der Erzeugnisse durchgeführten
Maßnahmen;

v) der Umstellungsplan und die Kontrollrnaßnahmen
gemäß Titel IV Kapitellund 2 wurden von der
zuständigen Behörde genehmigt; diese Genehmigung
muss jedes Jahr nach Anlaufen des Umstellungsplans
bestätigt werden;

b) bei Flächen, die mit Zustimmung der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten für die Agrarforschung oder für
Ausbildungsmaßnahmen bestimmt sind, vorausgesetzt die
Bedingungen gemäß Buchstabe a Ziffern íi, iii und iv sowie
des einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

c) bei der Produktion von Saatgut, vegetativem Vermehrungs-
material und ]ungpflanzen, vorausgesetzt, die Bedingungen
gemäß Buchstabe a Ziffern ií, ill und iv sowie des
einschlägigen Teils von Ziffer v sind erfüllt;

d) bei Grünland, das ausschließlich für die Weidewirtschaft
genutzt wird.

(2) Die zuständige Behörde kann genehmigen, dass Betriebe,
die mit Agrarforschung oder Ausbildungsmaßnahmen befasst
sind, ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiolo-
gische Tiere derselben Art halten, soweit die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

a) Es wurden geeignete Vorkehrungen, die der Kontrollbe-
hörde oder Kontrollstelle im Voraus mitgeteilt 'wurden,
getroffen, um sicherzustellen, dass Tiere, tierische Erzeug-
nisse, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft und Futter-
mittel der einzelnen Einheiten stets voneinander getrennt
sind;

b) der Erzeuger unterrichtet die Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle im Voraus über jede Anlíeferung oder jeden
Verkauf von Tieren oder tierischen Erzeugnissen;

c) der Unternehmer unterrichtet die Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle über die genauen Mengen, die in den
Einheiten erzeugt wurden, sowie über alle Merkmale,
anhand deren sich die Erzeugnisse identifizieren lassen,
und bestätigt, dass alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Trennung der Erzeugnisse getroffen wurden.



Arti/w/41

Bewirtschaftung von Bienenhaltungseinheiten zum Zwecke
der Bestäubung

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe a der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 Anwendung finden,
kann ein Unternehmer zum Zwecke der Bestäubung ökologi-
sche/biologische und níchtökologíschejníchtbíologísche Bienen-
haltungseinheiten in ein und demselben Betrieb bewirtschaften,
sofern alle Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion, mit Ausnahme der Bestimmungen über den Standort fur
die Aufstellung der Bienenstöcke, erfüllt sind. In diesem Fall darf
das Erzeugnis nieht als ökologisches/biologisches Erzeugnis
vermarktet werden.

Abschnitt 2

Das Unternehmen führt Buch über die Anwendung dieser
Bestimmung.

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften wegen
Ni ch tverfügbar kei t ö ko lo gis ch er j
biologischer Betriebsmittel gemäß

Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Artikel 42

Verwendung nichtökologischerjnichtbiologischer Tiere

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 Anwendung finden
und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen
Behörde

Artike/43

a) kann, wenn bei Beginn des Aufbaus eines Geflügelbe-
standes oder bei einer Erneuerung oder einem Wiederauf-
bau des Bestandes ökologisch/biologisch aufgezogene Tiere
nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen,
nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in eine öko-
logische/biologische Geflügelproduktionseinheit eingestellt
werden, sofern das Geflügel für die Eier- und Fleischer-
zeugung weniger als drei Tage alt sind;

b) können nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene ]ung-
legehennen von weniger als 18 Wochen vor dem
31. Dezember 2011 in eine ökologische/biologische Tier-
haltungseinheit eingestellt werden, wenn keine ökologi-
schen/biologischen ]ungtiere zur Verfügung stehen und
sofern die einschlägigen Bestimmungen von Kapitel 2
Abschnitte 3 und 4 erfüllt sind.

"Verwendung von nichtökologischenjnichtbiologischen
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs"

~twendu~g"vøn'"l1iehÍ'ö1tøløgisehen.fftÏehÉbiøløgisehetl..
Futtennitteln-lamlwirtsehaftliclten-'£::Jrsprungs

Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG)NI'. 834/2007 Anwendung finden,
ist die Verwendung einer begrenzten Menge nichtökologischer/
nichtbiologischer Futtermittel pflanzlichen und tierischen
Ursprungs zulässig, wenn die Landwirte nicht in der Lage sind,
sich mit Futtermitteln aus ausschließlich ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu versorgen. Der Höchstsatz nichtökologi-
scher/nichtbiologischer Futtermittel, der je Zwölfmonatszeitraum
für andere Arten als Pflanzenfresser zulässig ist, beträgt

a) 10% im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember
2009;



b) 5 % im Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember
2011.

Diese Prozentsätze beziehen sich auf die Trockenmasse der
Futtermittel landwirtschaftlicher Herkunft und werden jährlich
berechnet. Der zulässige Höchstanteil nichtökologischer/nicht-
biologischer Futtermittel in der Tagesration beträgt 25 % der
Trockenmasse.

Der Unternehmer führt Buch über die Notwendigkeit der
Anwendung dieser Bestimmung.

Artikel 44

Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem
Bienenwachs

Bei neuen Anlagen oder während des Umstellungszeitraums darf
nichtökologisches/nichtbiologisches Bienenwachs nur verwendet
werden, wenn

a) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer
Bienenhaltung erhältlich ist;

b) das Wachs erwiesenermaßen nicht mit Stoffen verunreinigt
ist, die für die ökologische/biologische Produktion nicht
zugelassen sind und

c) das Wachs von den Deckeln stammt.

Artikel 45

~ M3 "Verwendungvon Saatgut und vegetativemvermehrungsmatenal.die nicht nach der ökologischen/biolo-
gischenProduktionsmethodeerzeugtwurden"

Verwendung ..V&n-5aa~t-u~~rem
Vermehr!!p..&§w.atet:ial;.das~'Tííaëh der ökologischen/
m'Bñfgisdrerri)rmluktioIlsltrethotie-erL~

(1) Soweit die Bestimmungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 Anwendung
finden,

a) darf Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial aus einer
Produktionseinheit verwendet werden, die sich in Umstel-
lung auf den ökologischen/biologischen Landbau befindet,

b) soweit Buchstabe a nicht anwendbar ist, können die
Mitgliedstaaten die Verwendung von nichtökologischem/
nichtbiologischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungs-
material genehmigen, wenn kein ökologisch/biologisch
erzeugtes Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial
zur Verfügung steht. Für die Verwendung von nichtökologi-
schem/nichtbiologischem Saatgut und nichtökologischen/
nichtbiologischen Pflanzkartoffeln gelten jedoch die nach-
stehenden Absätze 2 bis 9.



(2) Nichtökologisches!nichtbiologisches Saatgut und nichtöko-
logische!nichtbiologische Pflanzkartoffeln können verwendet
werden, sofern das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln nicht mit
Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden, ausgenommen solche,
die gemäß Artikel 5 Absatz 1 zur Behandlung von Saatgut
zugelassen sind, es sein denn, nach Maßgabe der Richtlinie 2000!
29!EG des Rates e6) hat die zuständige Behörde des Mitglied-
staats aus Gründen der Pflanzengesundheit eine chemische
Behandlung aller Sorten einer gegebenen Art in dem Gebiet, in
dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln verwendet werden
sollen, vorgeschrieben.

(16) AB\. L ] 69 vom 10.7.2000, S. 1.



(3) Arten, für die in allen Teilen der Gemeinschaft ökologisch!
biologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch erzeugte
Pflanzkartoffeln nachweislich ill ausreichenden Mengen und für
eine signifikante Anzahl von Sorten zur Verfügung stehen, sind
in Anhang X aufgeführt.

"

Für die Arten gemäß Anhang X dürfen keine Genehmigungen
gemäß Absatz l Buchstabe b erteilt werden, es sei denn, die
Genehmigung ist durch einen der Zwecke gemäß Absatz 5
Buchstabe d gerechtfertigt.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Zuständigkeit für die
Erteilung der Genehmigung gemäß Absatz 1 Buchstabe b einer
anderen öffentlichen Verwaltung unter ihrer Aufsicht oder den
Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen gemäß Artikel 27 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 übertragen.

(5) Die Verwendung von nichtökoJogisch!nichtbioJogisch
erzeugtem Saatgut oder nichtökologisch/nichtbiologisch. erzeug-
ten Pflanzkartoffeln darf nur genehmigt werden,

a) wenn keine Sorte der Art, die der Verwender anbauen wíll,
in der Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen ist;

b) wenn kein Anbíeter, d. h. kein Unternehmer; der Saatgut
oder Pflanzkartoffeln an andere Unternehmer vermarktet,
in der Lage ist, das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln vor der
Aussaat bzw. vor dem Anpflanzen anzuliefern, obwohl der
Verwender das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln rechtzeitig
bestellt hat;

c) wenn die Sorte, die der Verwender anbauen will, nicht in
der Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen ist und der
Verwender nachweisenkann, dass keine der eingetragenen
altematíven Sorten derselben Art geeignet und die Geneh-
migung daher für seine Erzeugung von Bedeutung ist;

d) wenn sie für von der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats gebilligte Zwecke der Forschung, der Untersuchung
im Rahmen klein angelegter Feldversuche oder der Sorten-
erhaltung gerechtfertigt ist.

(6) Die Genehmigung muss vor der Aussaat erteilt werden.

(7) Die Genehmigung darf nur für einzelne Verwender und für
jeweils eine Saison erteilt werden, und die für die Genehmigung
zuständige Behörde oder Stelle muss die genehmigten Mengen
Saatgut oder Pflanzkartoffeln regístríeren.

(8) Abweichend von Absatz 7 kann die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats allen Verwendern eine allgemeine
Genehmigung

a) für eine bestimmte Art erteilen, wenn und soweit die
Bedingung gemäß Absatz 5 Buchstabe a erfüllt ist;

b) für eine bestimmte Sorte erteilen, wenn und soweit die
Bedingungen gemäß Absatz 5 Buchstabe c erfüllt sind.

Die Genehmigungen gemäß Unterabsatz l sind in der Datenbank
gemäß Artikel 48 deutlich zu vermerken.

(9) Die Genehmigung darf lediglich während der Zeiträume
erteilt werden, in denen die Datenbank gemäß Artikel 49
Absatz 3 aktualisiert wird.



Abschnitt 3

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für spezifische

Probleme in der ökologischen/biologischen
Tierhaltung gemäß Artikel 22 Absatz 2

Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/
20·07

Artikel 46

Spezifische Probleme in der ökologischen/biologischen
Tierhaltung

Die Endmast ausgewachsener Rinder für die Fleischerzeugung
kann in Stallhaltung erfolgen, sofern der ausschließlich im Stall
verbrachte Zeitraum ein Fünftel der Lebensdauer der Tiere und in
jedem Falldie Höchstdauer von drei Monaten nicht überschreitet.

g:.

"Abschnitt 3a

Ausnahmen von den Produktionsvor-
schriften für die Verwendung von spezi-
fischen Erzeugnissen und Stoffen bei
der Verarbeitung gemäß Artikel 22 Ab-
satz 2 Buchstabe e der Verordnung (EG)
Nr.834/2007

Artikel 46a

Hinzufügen von nichtökologischem/nichtbiologischem
Hefeextrakt

Gelten die Bedingungen gemäß Artikel 22 Absatz 2
Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, so ist das
Hinzufügen von bis zu 5 % nichtökologischem/nichtbiologi-
schem Hefeextrakt oder -autolysat zum Substrat (berechnet
in Trockenmasse) für die Herstellung von ökologischer/bio-
logischer Hefe erlaubt, wenn . .

Fdie Unternehmer".

die Beteiligten nicht in der Lage
sind, Hefeextrakt oder -autolysat aus ökologischer/biologi-
scher Erzeugung zu erhalten.

Die Verfügbarkeit von ökologischem/biologischem Hefeex-
trakt oder -autolysat wird bis spätestens 31. Dezember
2013 im Hinblick auf eine Aufhebung dieser Bestimmung
neu überprüft,"



Abschnitt 4

Ausnahmen von den
Produktionsvorschriften für

Katastrophenfälle gemäß Artikel 22
Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007

Artikel 47

Katastrophenfälle

Die zuständige Behörde kann vorübergehend folgende Maß-
nahmen genehmigen:

a) bei hoher Tiersterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: die Erneuerung oder den
Wiederaufbau des Bestands oder der Herde mit nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Tieren, wenn Tiere aus
ökologischer/biologische Aufzucht nicht zur Verfügung
stehen;

b) bei hoher Bienensterblichkeit aus gesundheitlichen Gründen
oder in Katastrophenfällen: den Wiederaufbau des Bienen-
bestands mit nichtökologischen/nichtbiologischen Bienen,
wenn ökologische/biologische Bienenstöcke nicht zur Ver-
fügung stehen;

c) die Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Fut-
termittel durch einzelne Unternehmer während eines
begrenzten Zeitraums und in einem bestimmtem Gebiet
bei Verlust oder Beschränkung der Futterproduktion
insbesondere aufgrund außergewöhnlicher Witterungsver-
hältnisse, des Ausbruches von Infektionskrankheiten, von
Verunreinigungen mit toxischen Stoffen oder als Brand-
folge;

d) das Füttern von Bienen mit ökologischem/biologischem
Honig, ökologischem/biologischem Zucker oder ökologi-
schem/biologischem Zuckersirup bei lang anhaltenden
außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen oder in Kata-
strophensituationen, die die Nektar- oder Honigtauer-
zeugung beeinträchtigen.



Nach Genehmigung der zuständigen Behörde führen die
betreffenden Unternehmer Buch über die Anwendung der
genannten Ausnahmen. Die Mitgliedstaaten teilen den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission innerhalb eines Monats die
von ihnen gewährten Ausnahmen im Sinne von Unterabsatz 1
Buchstabe c mit.

KAPITEL 7

Saatgutdatenbank

Arti/œ/48

Datenbank

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zur Erfassung
der Sorten, für die in ihrem Hoheitsgebiet Saatgut oder
rflanzkartoffeln aus ökologischer/biologischer Produktion zur
Verfügung stehen, eine elektronische Datenbank angelegt wird.

(2) Diese Datenbank wird von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats oder von einer vorn Mitgliedstaat zu diesem
Zwecke bestimmten Behörde oder Stelle, im Folgenden "Daten-
bankverwalter" genannt, verwaltet. Die Mitgliedstaaten können
auch eine Behörde oder eine private Einrichtung in einem
anderen Land bestimmen.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten die mit der Verwaltung der Datenbank beauf-
tragte Behörde oder private Einrichtung mit.

Artikel 49

Eintragung

(1) Sorten, für die nach dem Verfahren des ökologischen/
biologischen Landbaus erzeugtes Saatgut oder erzeugte Pflanz-
kartoffeln erhältlich sind, werden auf Antrag des Anbieters in die
Datenbank gemäß Artikel 48 eingetragen.

(2) Sorten, die nicht in die Datenbank eingetragen wurden,
gelten für die Zwecke von Artikel 45 Absatz 5 als nicht
verfügbar.

(3) Die 'Mitgliedstaaten entscheiden, in welchem Zeitraum des
Jahres die Datenbank in Bezug auf die auf ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet angebauten Arten oder Artengruppen regelmäßig
zu aktualisieren ist. Die Einzelheiten über diese Entscheidung
sind in der Datenbank festzuhalten.

Artikel50

Eintragungsbedingungen

(1) Für die Eintragung muss der Anbieter

a) nachweisen, dass er oder - wenn er nur mit vorver-
packtem Saatgut oder vorverpackten Pflanzkartoffeln
handelt - der letzte Unternehmer sich dem Kontrollsystem



gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
unterstellt hat;

b) nachweisen, dass .das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln, die
in Verkehr gebracht werden sollen, die allgerneinen
Anforderungen an Saatgut bzw. Pflanzkartoffeln erfüllen;

c) alle gemiiß Artikel 51 dieser Verordnung erforderlichen
Angaben zugänglich maehen und im Interesse ihrer
Verlässlichkeit auf Aufforderung des Datenbankverwalters
oder wann immer erforderlich aktualisieren.

(2) Der Datenbankverwalter kann den Eintragungsamrag eines
Anbieters im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats ablehnen oder eine zuvor akzeptierte
.Eintragung löschen, wenn der Anbieter die Anforderungen
gemäß Absatz 1 nicht erfüllt.

Artikel 51

Eingetragene Angaben

(1) Die Datenbank gemäß Artikel 48 muss für jede eingetra-
gene Sorte und jeden Anbieter zumindest folgende Angaben
enthalten:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sortenbe-
zeíchnung,

b) den Namen des Anbieters oder seines Bevollmächtigten mit
Kontaktangaben;

c) das Gebiet, in dem der Anbieter das Saatgut oder die
Pflanzkartoffeln in der üblicherweise erforderlichen Zeit an
den Verwender ausliefern kann;

d) das Land oder die Region, in dem bzw. der die Sorte im
Hinblick auf ihre Eintragung in den gemeinsamen Sorten-
katalog für landwirtschaftliche Pflanzen- und Gemüsearten
im Sinne der Richtlinie 2002/53/EG des Rates über einen
gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflan-
zenarten (l7) und der Richtlinie 2002/55/EG über den
Verkehr mit Gemüsesaatgut (18) getestet und zugelassen ist;

e) das Datum, ab dem das Saatgut oder die Pflanzkartoffeln
zur Verfügung stehen;

t) den Namen und/oder die Codenummer der für die
Kontrolle des Unternehmers zuständigen Komrollbehörde
oder Kontrollstelle gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007.

(2) Der Anbieter unterrichtet den Datenbankverwalter unver-
züglich, wenn eine der eingetragenen Sorten nicht mehr
erhältlich ist. Die entsprechenden Änderungen werden in der
Datenbank protokolliert.

(17) ABl. L 193 vorn 20.7.2002, S. l.
(lB) ABI. L 193 vom 20.7.2002, S. 33.



(3) Neben den Angaben gemäß Absatz 1 enthält die Datenbank
eine Liste der in Anhang X verzeichneten Arten.

Artikel 52

Zugang zu den Angaben

(1) Die Angaben in der Datenbank gemäß Artikel 48 werden
den Verwendern von Saatgut oder Pflanzkartoffeln und der
Öffentlichkeit über das Internet unentgeltlich zugänglich
gemacht. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Ver-
wender, die ihre Tätigkeit gemäg Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gemeldet haben, vom
Datenbankverwalter auf Antrag einen Auszug der Daten für
eine oder mehrere Artengruppen erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Verwender
gemäß Absatz 1 mindestens einmal im Jahr über das System und
das Verfahren für den Erhalt von Angaben aus der Datenbank
informiert werden.

Artikel53

Eintragungsgebühr

Artikel54

Für jede Eintragung kann eine Gebühr erhoben werden, um die
Kosten für die Eintragung der Angaben in die Datenbank gemäß
Artikel 48 und die Datenpflege zu decken. Die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats genehmigt die Höhe der Gebühren,
die vom Datenbankverwalter erhoben werden.

Jahresbericht

(1) Die mit der Erteilung von Genehmigungen gemäß
Artikel 45 betrauten Behörden oder Stellen tragen alle
Genehmigungen ein und leiten die diesbezüglichen Angaben in
einem Bericht an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats und
den Datenbankverwalter weiter.

Zu jeder Art, die unter eine Genehmigung gemäß Artikel 45
Absatz 5 fällt, enthält der Bericht folgende Angaben:

a) den wissenschaftlichen Namen der Art und die Sorteabe-
zeíchnung,

b) die Begründung für die Genehmigung unter. Verweis auf
Artikel 45 Absatz 5 Buchstabe a, b, c oder d,

c) die Gesamtzahl der Genehmigungen,

d) die insgesamt betroffene Menge Saatgut oder Pflanzkartof-
feln,

e) die aus Pflanzenschutzgründen erforderliche chemische
Behandlung gemäß Artikel 45 Absatz 2.

(2) Für Genehmigungen gemäß Artikel 45 Absatz 8 muss der
Bericht die Angaben gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a
dieses Artikels sowie die Gültigkeitsdauer der Genehmigung
enthalten.



Artikel .5.5

Zusammenfassender Bericht

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats trägt die Jahres-
berichte bis zum 31. März jeden Jahres zusammen und
übermittelt der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
einen zusammenfassenden Bericht über alle Genehmigungen des
betreffenden Mitgliedstaats im vorangegangenen Kalenderjahr.
Der Bericht muss die in Artikel 54 vorgesehenen Angaben
enthalten. Die Angaben sind in der Datenbank gemäß Artikel 48
zu veröffentlichen. Die zuständige Behörde kann das Zusammen-
tragen der Berichte an den Datenbankverwalter delegieren.

TITEL III

Artikel 56

Angaben auf Antrag

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommission werden
anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission genaue Angaben
über Genehmigungen, die in Eínzelfällen erteilt wurden,
zugänglich gemacht.

KENNZEICHNUNG

KAI'rf·E/. J

"Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische
Produktion".

_GemeillsGhaff;!;logo-

"Artikel 57

EU-Bio-Logo

Im Einklang mit Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 wird das Logo der Europäischen Union für
ökologische/biologische Produktion (nachstehend ,EU-Bio-
Logo') nach dem Muster in Anhang XI Teil A der vorliegen-
den Verordnung erstellt.

"Zu Kennzeicbnungszwecken darf das EU-Bio-Logo nur für
Erzeugnisse verwendet werden, die im Einklang mit den An-
forderungen der Verordnung (EG) NI'. 834/2007, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (*) und der
vorliegenden Verordnung von Unternehmen produziert wur-
den, die die Anforderungen an das Kontrollsystem gemäß
den Artikeln 27, 28, 29, 32 und 33 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllen.

(*) AB!. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."



l'M5
die im Einklang mit den A t' d' ', 11 or erlingen or' nung
(EWG) NI', 2092/91 und Ihrer' 1I'llllgsverordnllngen
oder der Vererdnun 834/2r. , , 007 sowie im Einklang
mit del "r erungen der vorliegenden Verordnung er-

~ûemeinsehtlf{-sløgE>

lTí-E'illklang-miM'\Ttrkel-2T-AbS'll{"l-3-tie~ÆHtI*I~)
Nr. 8 34/2007 wird das Gemeinschaftslogo nacl;¡.,.del1'11\1usterin
Anhang XI der vorliegende:.:~g~sreíÎt,

Das Gemein;shaf"sl6"{oÍst entsprechend den technischen
Repjllduktrcínsanweistlllgen gemäf~ Anhang XI der vorliegenden
~rdnung"'Zt1-verwem1en,



Artikel58

Bedingungen fúr dieVerwendung der Codenummer und des
Ursprungsortes

(1) Die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle
gemä(Ç Artikel 24 Absatz 1 Buchsta~e a del' V~.~·ord-
nung (EG)NI'. 834/2007 muss folgende Anforderungen erfüllen:

a) Sie beginnt mit dem Kürzel des Mitgliedstaats oder des
Drittlands gell1äf~ der internatlonalen Norm für die aus
zwei Buchstaben bestehenden Ländercodes ISO .3166
(Codes für die Namen von Ländern und deren Unter-
einheiten);

"b) sic enthält eine Bezeichnung mil' Bezug auf die ökologi-
sche/biologische Produktion gemäg Artikel 23 Absatz l
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 im Einklang mil'
Anhang XI Teil B Nummer 2 der vorliegenden Verord-
nung:

I-~----

I
c) sic umfasst cinc von der Kommission oder der zustän-

digen Behörde der Mitgliedstaaten zu vergebende Refe-
renznummer gemäß Anhang XI Teil B Nummer 3 dieser
Verordnung, und

d) sie ist im selben Sichtfeld wie das EU-Bia-Logo ange-
bracht, soweit das EU-Bia-Logo zur Kennzeichnung ver-
wendet wird."

T~ "b)-sie-ent'hält.-eil1e-Bereielltmng ..tni'-Bæl!lg-tl.¡,¡.f-àle-i.~t:!g~
biologische Produktion gemäf.~ Artikel 23 Ab,sati'í dej·
Verordnung (EG) Nr. 834/2007: ~./

c) sie umfasst. eine von der •.2ius'iiÍndigenBehörde zu verge-
bendeReferen/Hl~J.ld

»>
d) s~~)st,~ûnmit.t.elbar unter dem Gemeinschaftslogo ange-
.........""'Órdnet,soweit. das Gemeinschaftslago zur Kenuzeíchnung
---verwencleh'.':Îrd,

(2) Die Angabe gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu dem Ort der Erzeugung der
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeug-
nis zusammensetzt, ist unmittelbar unter der Codenummer
gemäß Absatz 1 angeordnet.



KAPJTEL 2

Spezifische Kennzeichnungsvorschrijten für Futtermittel

Artikel 59

Geltungsbereich, Verwendung von Handelsmarken und
Verkehrsbezeichnungen

J3teses"~apitergrlt-nicln-färM:rttermÍttel-ftir1"reimt!ele, I'e!z[j~re
'Ilml-Ttere-der-m¡mrkatmr.

"Dieses Kapitel gilt nicht für Futtermittel für Heim- und
Pelztiere. ":

Handelsmarken und Verkehrsbezeichnungen, die eine Angabe
gemäß Artikel 23 Absatz 1 derVerordnung (EG) Nr. 834/2007
enthalten, dürfen nur verwendet werden, wenn mindestens 95 %
der Trockenmasse des Erzeugnisses aus ökologischen/biologi-
schen Futtermittel-Ausgangserzeugnissen bestehen.

Artikel 60

Angaben auf verarbeiteten Futtermitteln

(1) Unbeschadet von Artikel 61 und Artikel 59 Absatz 2 der
vorliegenden Verordnung können die Bezeichnungen gemäß
Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auf
verarbeiteten Futtermitteln verwendet werden, sofern

"a) das verarbeitete Futtermittel die Anforderungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere von
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern iv und v (Tiere)
und Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d (Aquakulturtiere)
sowie Artikel 18 der genannten Verordnung erfüllt: ":

1\,

1rj"lI"[M1"Ef¡¡:rbmmrcrt'Œ!'In"\l.'reI-clte-An~eFeJ 'tel-
ordnung (EG) Nr. 834;.l2.Q.o.z-.trrrd msbesondere von
Artikel l.1--A.bstttZ-Tîftichstabe d Ziffern iv und v und
Kt'fi'lëè'fiïräer genannœn-Vererelf11:tng-erfi:i.Ht;

c) mindestens 95 % der Trockenmasse ökologischen/biologi-
schen Ursprungs ist.

b) das verarbeitete Futtennittel die Vorschriften der vor-
liegenden Verordnung und insbesondere der Artikel 22
und 26 der vorliegenden Verordnung erfüllt;

(2) Vorbehaltlich der Anforderungen gemäß Absatz l Buch-
staben a und b ist bei Erzeugnissen, die Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse aus ökologischer/biologischer Produktion und/oder
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus Erzeugnissen der Umstel-
lung auf die ökologische/biologische Produktion und/oder
nichtökologische/nichtbiologische Futtermittel-Ausgangserzeug-
nisse in unterschiedlichen Mengen enthalten, folgende Angabe
zulässig;

"kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den
Verordnungen (EG)Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwen-
det werden".



Artikel 61

Bedingungen für die Verwendung von Angaben auf
verarbeiteten Puttermirteln

(1) Die Angabe gemäß Artikel 60 muss folgende Anforde-
rungen erfüllen:

a) Sie muss getrennt von den Angaben gemäß ArtikelSder
Richtlinie 79/373/EWG des Rates (19) oder Artikel 5
Absatz 1 der Richtlinie 96/2S/EG des Rates eU) sein;

b) sie darf durch Farbe, Format oder Schrifttyp nicht stärker
hervorgehoben werden als die Beschreibung oder die
Bezeichnung des Futtermittels gemäß ArtikelSAbsatz 1
Buchstabe a der Richtlinie 79/373/EWG bzw. gemäß
ArtikelSAbsatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 96/2S/EG;

c) sie muss im selben Sichtfeld mit einem Hinweis auf die
Trockenmasse versehen sein, bezogen auf

i) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus ökologischer/biologischer Produk-
tion,

ü) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s) aus Umstellungserzeugnissen,

iii) den Prozentanteil der (des) Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse(s), die nicht unter die Ziffern i und ii
fallen,

iv) den Gesamtprozentanteil der Futtermittel landwirt-
schaftlichen Ursprungs;

d) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischer/biologi-
scher Produktion versehen sein;

e) sie muss mit einer Auflistung der Bezeichnungen der
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus der Umstellung auf
die ökologische/biologische Produktion versehen sein.

KAPITEL 3

(2) Die Angabe gemäß Artikel 60 kann auch mit einem
Hinweis auf die Verbindlichkeit der Verwendung der Futtermittel
gemäß den Artikeln 21 und 22 versehen werden.

Sonstige spezifische Kennzeichnungsvorschrijten

Artikel 62

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

Umstellungserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs können mit
dem Hinweis "Erzeugnis aus der Umstellung auf den ökologi-
schen Landbau" oder "Erzeugnis aus der Umstellung auf die
biologische Landwirtschaft" versehen sein, sofern

a) ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf Monaten
vor der Ernte eingehalten wurde,

(19) ABl. L 86 vom 6.4.1979, S. 30.
(20) ABJ.L 125 vorn 23.5.1996, S. 35.



b) der Hinweis hinsichtlich Farbe, Größe und Schrifttyp nicht
stärker hervortritt als die Verkehrsbezeichnung des Erzeug-
nisses, wobei die Buchstaben in dem gesamten Hinweis die
gleiche Größe aufweisen müssen;

c) das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaft-
lichen Ursprungs enthält;

d) der Hinweis mit einem Bezug zur Codenummer der
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde gemäf Artikel 27
Absatz Iû der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verbunden
ist.

TITEL IV

KONTROLLE

KAPITEL 1

Mindestkontrollvorschriften

Artikel 63

Kontrollvorkehrungen und Verpflichtung des
Unternehmers

(1) Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens stellt der Unter-
nehmer folgende Beschreibung/Maßnahmen auf, die er anschlie-
ßend auf aktuellem Stand hält:

a) eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der
Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit;

b) alle konkreten Maßnahmen, die auf Ebene der Einheit und/
oder der Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit zu treffen
sind, um die Einhaltung der ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften zu gewährleisten;

c) die Vorkehrungen. zur Minimierung' des Risikos einer
Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe
und die Reinigungsmaßnahmen, die an Lagerstätten und in
der gesamten Produktionskette des Unternehmers durch-
zuführen sind.

Die Beschreibung und die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1
können gegebenenfalls Teil eines Qualitätssicherungssystems des
Unternehmers sein.

(2) Die Beschreibung und die Maßnahmen/Vorkehrungen
gemäß Absatz 1 sind in einer von dem verantwortlichen
Unternehmer unterzeichneten Erklärung festzuhalten. Ferner
muss sich der Unternehmer in dieser Erklärung verpflichten,

a) alle Arbeitsgänge gemäß den ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften durchzuführen;

b) im Fal! eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die
Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu
akzeptieren;

c) die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b
schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die
Bezüge auf die ökologische/biologische Produktion VOll den
Erzeugnissen entfernt werden.



Die Erklärung gemäß Unterabsatz l wird von der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde überprüft, die in einem Bericht etwaige
Mängel und Abweichungen von den ökologischen/biologischen
Produktionsvorschriften festhält. Der Unternehmer zeichnet den
Bericht gegen und trifft alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen.

(3) Zur Anwendung von Artikel 28 Absatz 1 der Verord-
nung (EG)Nr. 834/2007 teilt der Unternehmer der zuständigen
Behörde Folgendes mit:

a) Namen und Anschrift seines Unternehmens:

b) Lage seiner Betriebe und gegebenenfalls der Parzellen
(Katasterangaben), auf denen die Arbeitsgänge stattfinden
werden:

Artikel 64

c) Art der Arbeitsgänge und der Erzeugnisse:

d) seine Verpflichtung, die Arbeitsgänge nach MafSgabe der
Vorschriften der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und der
vorliegenden Verordnung durchzuführen:

e) im Falle eines landwirtschaftlichen Betriebs: das Datum, an
dem der Erzeuger aufgehört hat, nicht für die ökologische/
biologische Produktion zugelassene Mittel auf den betref-
fenden Parzellen auszubringen:

~ den Namen der zugelassenen Stelle, die er mit der Kontrolle
seines Betriebes betraut hat, sofern der Mitgliedstaat für die
Durchführung des Kontrollsystems entsprechende Stellen
zugelassen hat.

Änderung der Kontrollvorkehrungen

Der verantwortliche Unternehmer teilt der Kontrollbehörde oder
Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder
der Maßnahmen/Vorkehrungen gemäß Artikel 63 sowie der
ursprünglichen Kontrollvorkehrungen gemäß den Artikeln 70,
74, 80, 82, 86 und 88 mit.

Artikel65

Kontrollbesuche

(1) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle führt mindestens
einmal jährlich einen Inspektionsbesuch bei allen Unternehmern
durch.

(2) Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kann Proben für
Untersuchungen auf in der ökologischen/biologischen Produk-
tion unzulässige Mittel oder zur Feststellung von nicht mit den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften konformen
Produktionsverfahren entnehmen. Proben können auch ent-
nommen und untersucht werden, um etwaige Spuren von
Mitteln nachzuweisen, die für die ökologische/biologische
Produktion nicht zugelassen sind. Diese Untersuchungen werden
jedoch auf jeden Fall durchgeführt, wenn der Verdacht auf
Verwendung nicht für die ökologische/biologische Produktion
zugelassener Mittel besteht.



(3) Über jeden Kontrollbesuch ist ein Kontrollbericht zu
erstellen, der von dem für die Einheit verantwortlichen Unter-
nehmer oder seinem Bevollmächtigten gegenzuzeichnen ist.

(4) Darüber hinaus führt die Kontrollbehörde oder Kontroll-
steIle Stichprobenkontrollbesuche durch, die in der Regel
unangekündigt erfolgen und auf einer allgemeinen Bewertung
des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschriften für die
ökologische/biologische Produktion beruhen; sie trägt dabei
zumindest den Ergebnissen früherer Kontrollen, der Menge der
betreffenden Erzeugnisse und dem Risiko des Vertauschens von
Erzeugnissen Rechnung.

Artikel 66

Buchführung

(1) In der Einheit oder in den Betriebsstätten sind Bestands-
und Finanzbücher zu führen; sie dienen dem Unternehmer und
der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle dazu, Folgendes aufzu-
zeichnen bzw. zu überprüfen:

a) den Lieferanten und, soweit es sich um eine andere Person
handelt, des Verkäufers oder Ausführers der Erzeugnisse;

b) die Art und die Mengen der an die Einheit gelieferten
ökologischen/biologischen Erzeugnisse und gegebenenfalls
aller zugekauften Materialien sowie deren Verwendung und
gegebenenfalls die Zusammensetzung der Mischfuttermit-
tel;

c) die Art und die Mengen der in den Betriebsstätten
gelagerten ökologischen/biologischen Erzeugnisse;

d) die Art, die Mengen und die Empfänger sowie, falls es sich
um andere Personen handelt, die Käufer, ausgenommen die
Endverbraucher, aller Erzeugnisse, die die Einheit verlassen
haben oder aus den Betriebs- oder Lagerstätten des ersten
Empfängers abgegangen sind;

e) im Falle von Unternehmern, die derartige ökologische/
biologische Erzeugnisse weder lagern noch körperlich mit
ihnen umgehen: die Art und die Mengen gekaufter und
verkaufter ökologischer/biologischer Erzeugnisse sowie die
Lieferanten und, falls es sich um andere Personen handelt,
die Verkäufer oder Ausführer sowie die Käufer und, soweit
es sich um andere Personen handelt, die Empfänger,

(2) Die Bücher müssen .auch die Ergebnisse der Überprüfung
bei der Annahme ökologischer/biologischer Erzeugnisse und alle
anderen Informationen umfassen, die die Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle für eine wirksame Kontrolle benötigt. Die Angaben
in den Büchern sind durch entsprechende Belege zu dokumen-
tieren. Aus den Büchern muss das Mengenverhältnis zwischen
den eingesetzten Ausgangsstoffen und den erzeugten Produkten
hervorgehen.

(3) Betreibt ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten ill
ein und demselben Gebiet, so unterliegen auch die Einheiten für
nichtökologischejnichtbiologische Erzeugnisse, einschließlich der
Lagerstätten für Betriebsmittel, den Mindestkontrollvorschríften.



Artikel67

Zugang zu Anlagen

(1) Der Unternehmer

.a) gewährt der Kontrollbehärde oder KontrollsteIle zu Kon-
trollzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit und zu
allen Betriebsstätten sowie zu den Büchern und allen
einschlägigen Belegen;

Artikel 68

b) erteilt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle alle für die
Kontrollen zweckdienlichen Auskünfte;

c) legt auf verlangen der Kontrollbehörde oder der Kontroll-
steIle die Ergebnisse seiner eigenen Qualitätssicherungs-
programme vor.

(2) Zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäß Absatz 1 legen
Einführer und Erster Empfänger die Angaben über Einfuhr-
sendungen gemäß Artikel 84 vor.

Bescheinigungen

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 29 Absatz 1 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 verwenden dieKontrollbehörden
und KontrollsteIlen das Bescheinigungsmuster gemäß Anhang XII
der vorliegenden Verordnung.

Artikel 69

Bestätigung des Verkäufers

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 9 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kann der Verkäufer zur
Bestätigung, dass die gelieferten Erzeugnisse nicht aus oder
durch GVO hergestellt wurden, das Muster gemäß Anhang XIII
der vorliegenden Verordnung verwenden.

Spezifische Kontrollvorschriften für P.fln.nzenund pflanzliche
Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion oder aus

der Sammlung von Wildp.fln.nzen

Artikel70

Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe a muss

a) auch in Fällen erstellt werden, in denen der Unternehmer
seine Tätigkeit auf die Sammlung von Wildpflanzen
beschränkt;

b) Aufschluss geben über die Lager- und Produktionsstätten,
die Parzellen und/oder Sammelgebiete und gegebenenfalls
die Betriebsstätten, an denen bestimmte Arbeitsgänge der
Verarbeitung und/oder Verpackung stattfinden und



c) das Datum enthalten, an dem auf den betreffenden
Parzellen und/oder in den betreffenden Sammelgebieten
letztmals Mittel ausgebracht wurden, eieren Verwendung
nicht mit den Vorschriften für die ökologische/biologische
Produktion vereinbar ist.

Artikel 71

(2) Im Falle der Sammlung von Wildpflanzen müssen die
konkreten Magnahmen gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b
auch jegliche Garantien von Dritten umfassen, die der Unter-
nehmer beibringen kann, um zu gewährleisten, dass die
Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllt sind.

Mitteilungen

Artikel72

Der Unternehmer legt der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
jedes Jahr vor dem von dieser Behörde oder Stelle angegebenen
Zeitpunkt seine nach Parzellen aufgeschlüsselte Anbauplanung
vor.

Buchführung über die pflanzliche Erzeugung

Es werden Bücher über die pflanzliche Erzeugung in Form eines
Registers geführt, das den zuständigen Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen am Standort des Betriebs zur Verfügung gehalten
wird. Zusätzlich zu der Bestimmung gemäß Artikel 71 müssen
diese Bucheintragungen mindestens folgende Angaben umfassen:

a) zur Verwendung von Düngemitteln: das Datum der
Ausbríngung, die Art und Menge des verwendeten Mittels,
die betroffenen Parzellen;

b) zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln: den Grund
und das Datum der Ausbringung, die Art des Mittels, die
Ausbringungsmethode;

Artikel 73

c) zum Zukauf von Betriebsmitteln: das Datum, die Art und
die Menge des zugekauften Erzeugnisses;

d) zur Ernte: Datum, Art und Menge der ökologischen/
biologischen Produkte oder der Umstellungsprodukte.

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Betreibt ein Unternehmer in ein und demselben Gebiet mehrere
Produktionseinheiten, so unterliegen die nichtökologische/nicht-
biologische Kulturen produzierenden Einheiten und die Lager-
stätten für Betriebsmittel ebenfalls den allgemeinen und den
spezifischen Kontrollvorschriften von Kapitellund dem
vorliegenden Kapitel.



"KAPITEL 2a

Spezifische Kontrollvorschriften für Meeresalgen

Artikel 73a
Kontrollvorkehrungen für Meeresalgen

Bei Aufnahme des speziell für Meeresalgen geltenden Kon-
trollverfahrens muss die vollständige Beschreibung der Ein-
heit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende An-
gaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

c) gegebenenfalls den
Artikel 6b Absatz 4;

Nachhaltigkeitsplan gemäß

d) für wilde Meeresalgenbestände eine vollständige Be-
schreibung einschließlich Übersichtskarten der Sammel-
flächen an der Küste und im Meer sowie der Landflå-
chen, an denen nach der Sammlung weitere Arbeits-
gänge stattfinden.

Alt.ikel 73b
Buchführung über die Meeresalgenproduktion

(1) Unternehmer führen Buch über die Meeresalgenpro-
duktion in Form eines Registers, das für Kontrollbehörden
oder Kontrollstellen jederzeit an den Betriebsstätten zur
Verfügung gehalten wird. Die Aufzeichnungen umfassen
mindestens folgende Angaben:

a) Artenliste, Erntedatum und Erntemenge;

b) Datum der Ausbringungen, Art und Menge verwendeter
DüngemitteL

(2) Für gesammelte Meeresalgen aus Wildbeständen ent-
hält das Register außerdem:

a) eine chronologische Aufzeichnung der Erntetätigkeit für
jede Art auf namentlich bezeichneten AIgenbänken;

b) geschätzte Erntemengen pro Saison;

c) Quellen möglicher Verschmutzung der beernteten Al-
genbänke;

d) den im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung höchst-
möglichen Dauerertrag für jede Algenbank."



KAPITEL 3

Kontrollvorschrïften für Tiere und tierische Erzeugnisse aus
der Tierproduktion

Artikel 74

Kontrollvorkehrungen

(1) Bei Aufnahme des speziell für die tierische Erzeugung
geltenden Kontrollverfahrens muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende
Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Haltungsgebäude, Wei-
den, Auslaufflächen usw. und gegebenenfalls der Stätten fur
die Lagerung, Verpackung und Verarbeitung der Tiere,
tierischen Erzeugnisse, Rohstoffe und Betriebsmittel;

b) eine vollständige Beschreibung der Lagerstätten für die
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft.

(2) Die in Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehenen
konkreten Maßnahmen müssen Folgendes umfassen:

Artikel 75

a) einen mit der Kontrollstelle oder Kontrol1behörde verein-
barten Plan fur die Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, zusammen mit einer vollständigen
Beschreibung der der pflanzlichen Erzeugung gewidmeten
Anbauflächen,

b) in Bezug auf die Ausbringung der Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft, soweit zutreffend, die schriftlichen
Vereínbarungen mit anderen Betrieben gemäß Artikel 3
Absatz 3, die den ökologischen/biologischen Produktions-
vorschriften genügen;

c) einen Bewirtschaftungsplan für die ökologische/biologische
Tierproduhionseinheit.

Artikel 76

Tierkennzeichnung

Die Tiere müssen dauerhaft mit einer artgerechten Kennzeich-
nung versehen sein, einzeln bei großen Säugetieren und einzeln
oder partienweise bei Geflügel und kleinen Säugetieren.

Haltungsbücher

Es sind Haltungsbücher in Form eines Registers zu führen, die
der Kontrollbehörde oder Kontrol1stelle an den Betriebsstätten
jederzeit zur Verfügung gehalten werden. Diese Bücher, die
lückenlos Aufschluss über die Bestands- oder Herdenführung
geben sollen, müssen zumindest die folgenden Angaben
umfassen:

a) Tierzugänge: Herkunft und Zeitpunkt des Zugangs, Umstel-
lungszeitraum, Kennzeichen, tierärztliche Vorgeschichte;



b) Tierabgänge: Alter, Anzahl der Tiere, Gewicht im Fall der
Schlachtung, Kennzeichen und Empfänger;

c) Einzelheiten über Tierverluste und deren Gründe;

d) Futter: Art des Futtermittels, einschließlich der Futter-
zusätze, Anteil der verschiedenen Bestandteile der Futter-
rationen, Auslaufperioden, Zeiten der Wandertierhaltung
für den Fall von Beschränkungen;

e) Krankheitsvorsorge, therapeutische Behandlung und tier-
ärztliche Betreuung: Datum der Behandlung, Einzelheiten
der Diagnose, Dosierung; Art des Behandlungsmittels,
Angabe des pharmakologischen Wirkstoffes, Behandlungs-
methode und tierärztliche Verschreibung für veterinär-
medizinische Behandlungen unter Angabe von Gründen
und der Wartefristen, die eingehalten werden müssen, bevor
Tiererzeugnisse als mit einem Bezug auf die ökologische/
biologische Produktion gekennzeichnet vermarktet werden
können.

Arti/¡e/ 77-

Kontrollvorschriften für Tierarzneimittel

Wann immer Tierarzneimittel eingesetzt werden, sind der
Kontrollbehörde oder Komrollstelle die Angaben gemäß Arti-
kel 76 Buchstabe e mitzuteilen, bevor die Tiere oder tierischen
Erzeugnisse mit einem Bezug auf die ökologische/biologische
Produktion gekennzeichnet vermarktet werden können. Behan-
delte Tiere sind deutlich zu kennzeichnen, d. h. einzeln im Falle
großer Tiere sowie einzeln, partienweise oder stockweise im Falle
von Geflügel, kleinen Tieren bzw. Bienen.

Artikel78

Spezifische Kontrollvorschriften für die Bienenhaltung

(1) Der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ist vom Bienen-
halter eine Karte in einem geeigneten Maßstab vorzulegen, auf
der der Standort der Bienenstöcke eingezeichnet ist. Lassen sich
keine Gebiete gemäß Artikel 13 Absatz 2 ausweisen, so muss der
Bienenhalter der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle geeignete
Unterlagen und Nachweise, gegebenenfalls mit geeigneten
Analysen, vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die seinen
Bienenvölkern zugänglichen Gebiete den Anforderungen dieser
Verordnung genügen.

(2) In Bezug auf die Fütterung sind die folgenden Angaben in
das Bienenstockverzeichnis einzutragen: Art des Erzeugnisses,
Fütterungsdaten, Mengen und betroffene Bienenstöcke.

(3) Müssen Tierarzneimittel verwendet werden, so sind die Art
des Mittels (einschließlich des pharmakologischen Wirkstoffs)



sowie die Einzelheiten der Diagnose, die Dosierung, die Art der
Verabreichung, die Dauer der Behandlung unci die gesetzliche
Wartezeit genau anzugeben und der Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle mitzuteilen, bevor die Erzeugnisse als mit einem
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion gekennzeich-
net vermarktet werden dürfen.

(4) Das Gebiet, in dem sich die Bienenstöcke befinden, ist
zusammen mit Angaben zu ihrer Identifizierung in einem
Register festzuhalten. Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle
muss binnen einer mit ihr vereinbarten Frist über die Versetzung
von Bienenstöcken unterrichtet werden.

(5) Es ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten, dass eine
sachgerechte Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung von
Imkereierzeugnissen gewährleistet ist. Alle Maßnahmen zur
Erfüllung dieser Anforderung sind aufzuzeichnen.

Artikel 79

(6) Die Entnahme der Honigwaben sowie die Vorgänge der
Honiggewinnung sind in dem Bienenstockverzeichnis zu ver-
merken.

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch ein
und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinheiten
gemäß Artikel 17 Absatz l und Artikel 41, so unterliegen die
Einheiten, die nichtökologische/nichtbiologische Tiere .oder
nichtökologische/nichtbiologische tierische Erzeugnisse produ-
zieren, ebenfalls der Komrollregelung gemäß Kapitel I und dem
vorliegenden Kapitel dieses Titels.

"KAPITEL 3a

Spezifische Kontrollvorschriften für die Produktion von
Tieren in Aquakultur

Artikel 79a

Kontrollvorkehrungen für die Produktion von Tieren
in Aquakultur

BeiAufnahme des speziell für die Produktion von Tieren in
Aquakultur geltenden Kontrollverfahrens muss die vollstän-
dige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1
Buchstabe a folgende Angaben umfassen:

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und
im Meer;

c) gegebenenfalls den
Artikel 6b Absatz 4;

Nachhaltigkeitsplan gemäß

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü-
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3;

d) im FaUder Weichtierproduktion eine Zusammenfassung
des betreffenden Kapitels im Nachhaltigkeitsplan gemäß
Artikel 25q Absatz 2.



A11ikel 79b

Buchführung über die Produktion von Tieren in
Aquakultur

Die Unternehmer maehen die nachstehenden Aufzeichnun-
gen in Form eines Registers, halten sie regelmäßig auf dem
neuesten Stand und stellen sie den Kontrollbehörden oder
KontrollsteIlen jederzeit in den Betriebsstätten zur Ver-
fügung:

a) Ursprung, Ankunftsdatum und Umstellungszeitraum der
in den Betrieb eingebrachten Tiere;

b) Nummer der Lose, Alter, Gewicht und Empfänger der
den Betrieb verlassenden Tiere;

c) Angaben zu entwichenen Fischen;

d) Art und Menge der für Fische eingesetzten Futtermittel
und im Falle von Karpfen und verwandten Arten Auf-
zeichnungen über die im Rahmen der Zufütterung ver-
abreichten Futtermittel:

e) tierärztliche Behandlungen mit Angabe des Behand-
lungszwecks sowie Datum der Verabreichung,. Verabrei-
chungsmethode, Art des verabreichten Mittels und War-
tezeit; .

f) Maßnahmen zur Krankheitsvorsorge mit Angaben zu
Ruhezeiten, Reinigung und Wasserbehandlung ..

A11ikel 79c

Spezifische Kontrollbesuche bei Muschelkulturen

Kontrollbesuche bei Muschelkulturen finden vor und wäh-
rend der maximalen Bestandsgröße (maximale Biomasseer-
zeugung) statt.

A11ike1 79d

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch
ein und denselben Unternehmer

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinhei-
ten gemäß Artikel 25c, so unterliegen die Einheiten, in
denen Tiere in Aquakultur nichtökologisch/nichtbiologisch
produziert werden, ebenfalls der Kontrollregelung gemäß
Kapitel 1 und dem vorliegenden Kapitel."



KAPITEL 4

"Kontrollvorschriften fûr Einheitetl zur Aufbereitu~g ~o~
Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugniss~n SOWle nerr-
schen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmttteln aus sol-
chen Erzeugnissen"

K-ontl'ollvo1'8ehl'iften-für-Ei,.heilien-2íur-Aufo..~~
pflanzlichCi:'.!!11ILtier.isGhen-Erz1mgniSSén und von

L-ebe'tïSififtté~us-p.flanfjlic-hen-und-U6I'ÍtJc-hen-EreeI:lgnfssett-

Artikel 80

Kontrollvorkehrungen

Im Falle von Einheiten, die auf eigene oder fremde Rechnung
Erzeugnisse aufbereiten, einschließlich und insbesondere Ein-
heiten, die Erzeugnisse verpacken und/oder umverpacken, oder
Einheiten, die Erzeugnisse etikettieren und/oder neu etikettieren,
muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe a Angaben zu den Anlagen, die für die
Annahme, Verarbeitung, Verpackung, Kennzeichnung und Lage-
rung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor und nach den sie
betreffenden Arbeitsgängen verwendet werden, sowie über die
Verfahren fur den Transport der Erzeugnisse umfassen.

KAPITEL 5

"Kontrollvorschriften fûr die Einfuhr von ökologischen.J
biologischen Erzeugnissen aus Drittländern"

.Kontronvor.schr;iften1ür...dW.,ni~~~
Erzeugnissen, Tieren, tierischen E~m und
Lebensmitteln aus Pflg,l3ZUc-heríüñiI./odertierischen

Erzeu~~,..von"'FíiUeTmitteln, Mischfuttermitteln und
-Ftrrférmttæl:::A:nsgzmgseT'Zf?Ugnissen-am-Britt/iim1:errr

Artikel 81

Geltungsbereich

Dieses Kapitel betrifft jeden Unternehmer, der als Einführer und/
oder erster Empfänger auf eigene oder fremde Rechnung an der
Einfuhr undjeder Annahme von ökologischen/biologischen
Erzeugnissen beteiligt ist.

------------------------------------



Artikel 82

Kontrollvorkehrungen

(1) Im Falle des Einführers muss die vollständige Beschreibung
der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a Aufschluss
geben über den Betrieb des Einführers und seine Einfuhr-
tätigkeiten sowie Angaben zu den Orten des Eingangs der
Erzeugnisse in das Gebiet der Gemeinschaft und etwaigen
anderen Einrichtungen enthalten, die der Einführer zur Lagerung
der Einfuhrerzeugnisse bis zu ihrer Lieferung an den ersten
Empfänger zu beanspruchen beabsichtigt.

Artikel 83

Darüber hinaus muss sich der Einführer in der Erklärung gemäß
Artikel 63 Absatz 2 verpflichten, dass von ihm zur Lagerung von
Erzeugnissen verwendete Einrichtung entweder von der Kontroll-
behörde oder KontrollsteIle oder, wenn diese Lagerstätten in
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region liegen,
von einer von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der
betreffenden Region für derartige Kontrollen zugelassenen oder
befugten Kontrollbehörde oder KontrollsteIle kontrolliert wird.

(2) Im Falle des ersten Empfängers sind in der vollständigen
Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a
die Einrichtungen anzugeben, die für die Annahme und Lagerung
verwendet werden.

(3) Handelt es sich bei Einführer und erstem Empfänger um ein
und dieselbe juristische Person, die in einer Einheit tätig sind, so
können die in Artikel 63 Absatz 2 Unterabsatz 2 vorgesehenen
Berichte in einem einzigen Bericht zusammengefasst werden.

Buchfiihrung

Einführer und erster Empfänger führen separate Bestands- und
Fínanzbücher, es sei denn, sie sind in ein und dieselben Einheit
tätig.

Auf Anfrage der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde sind alle
Angaben über die Beförderung vom Ausfuhrbetrieb im Drittland
zum ersten Empfänger und von den Betriebs- oder Lagerstätten
des ersten Empfängers zu den Empfängern innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft mitzuteilen.

-~---~-------------- -----~_ .._._-_.



Artikel84

Angaben übel' Einfuhrsendungen

Der Einführer informiert die Kontrollstelle oder die Kontrollbe-
hörde rechtzeitig über jede Sendung, die in die Gemeinschaft
eingeführt werden soll, und übermittelt insbesondere folgende
Angaben .

a) Namen und Anschrift des ersten Empfängers;

b) alle von der Kontrollstelle oder der Kontrollbehörde
verlangten Angaben, bei denen es plausibel ist, dass sie
für eine ordnungsgemäße Kontrolle benötigt werden,

i) d. h. im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 32
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 eingeführt wer-
den: die in dem genannten Artikel vorgesehene
Bescheinigung;

ii) im Falle von Erzeugnissen, die gemäß Artikel 33 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 eingeführt werden:
eine Kopie der in dem genannten Artikel vorge-
sehenen Kontrollbescheinigung.

Artikel 85

Auf Verlangen der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde des
Einführers leitet letzterer die Angaben gemäß Absatz 1 an die
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde des ersten Empfängers
weiter.

Kontrollbesuche

a) eine Liste der Subunternehmer mit einer Beschreibung ihrer
Tätigkeiten und Angaben zu den Kontrollstellen oder
Kontrollbehörden, denen sie unterstehen;

Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle prüft die Bücher gemäß
Artikel 83 der vorliegenden Verordnung und die Bescheinigung
gemäß Artikel 33 Absatz l Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 oder die Bescheinigung gemäß Artikel 32 Absatz l
Buchstabe c der genannten Verordnung.

Soweit der Einführer seine Einfuhrvorgänge über .mehrere
Einheiten oder Betriebsstätten abwickelt, muss er auf verlangen
für jede dieser Einrichtungen die Berichte gemäß Artikel 63
Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung vorlegen.

KAPITEL 6

Kontrollvorschriften für Einheiten, die ökologische/biologische
Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einführen und einen
Teiloder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte

vergeben haben

Artikel 86

Kontrollvorkehrungen

Hinsichtlich der Arbeitsgänge, die an Dritte vergeben werden,
muss die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe a Folgendes umfassen:



b) eine schriftliche Zustimmung der Subunternehmer; dass ihr
Betrieb dem Kontrollverfahren gemäß Titel V der Ver-
ordnung (EG)Nr. 834/2007 unterstellt wird;

c) alle konkreten Maßnahmen, die unter anderem ein ange-
messenes Buchführungssystem umfassen, die auf Ebene der
Einheit zu treffen sind, um sicherzustellen, dass für die vom
Unternehmer in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse soweit
erforderlich die Lieferanten, Verkäufer, Empfänger und
Käufer festgestellt werden können.

KAPITEL 7

Kontrollvorschriften für Futtermittel aufbereitende Einheiten

Artikel87

Geltungsbereich

Dieses Kapitel gilt für Einheiten, die auf eigene oder fremde
Rechnung Erzeugnisse im Sinne von ArtikellAbsatz 2
Buchstabe c der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 aufbereiten.

Artikel 88

Kontrollvorkehrungen

(1) Die vollständige Beschreibung der Einheit gemäß Arti-
kel 63 Absatz 1 Buchstabe a muss Folgendes umfassen

a) Angaben über die Einrichtungen für die Annahme, Auf-
bereitung und Lagerung der für Futtermittel bestimmten
Erzeugnisse vor und nach den sie betreffenden Arbeits-
gängen;

b) Angaben über die Einrichtungen, in denen andere zur
Aufbereitung von Futtermitteln verwendete Erzeugnisse
gelagert werden;

c) Angaben über die Einrichtungen, in denen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel gelagert werden;

d) erforderlichenfalls eine Beschreibung der Mischfuttermittel,
die der Unternehmer gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a
der Richtlinie 79/373/EWG herzustellen beabsichtigt, sowie
Angabe der Tierart oder der Tierkategoríe, für die das
Mischfuttermittel bestimmt ist;

e) erforderlichenfalls die Bezeichnung der Puttermittel-Aus-
gangserzeugnisse, die der Unternehmer aufzubereiten beab-
sichtigt.

(2) Die Maßnahmen, die Unternehmer gemäß Artikel 63
Absatz 1 Buchstabe b treffen müssen, um die Einhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zu
gewährleisten, umfassen auch die Maßnahmen gemäß Artikel 26.

(3) Die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle stützt sich auf diese
Maßnahmen, um eine allgemeine Bewertung der Risiken durch-
zuführen, die mit den einzelnen Aufbereitungseinheiten ver-
bunden sind, und erstellt einen Kontrollplan. Dieser Kontrollplan
muss eine den potenziellen Risiken angepasste Mindestanzahl
Zufallsstichproben vorsehen.

---~---_.



Artikel 89

Buchführung

Zur ordnungsgemäßen Kontrolle cler Arbeitsgänge müssen die
Bücher gemäß Artikel 66 Angaben über Ursprung. Art und
Mengen der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse. der Zusatzstoffe,
der Verkäufe und cler Enclerzeugnisse umfassen.

Artikel 90

Kontrollbesuche

Der Kontrollbesuch gemäß Artikel 65 beinhaltet eine voll-
ständige Betriebsinspektion. Darüber hinaus führt die Kontroll-
behörde oder KontrollsteIle auf Basis einer allgerneinen
Bewertung cler potenziellen Risiken der Nichteinhaltung der
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion zielge-
richtete Besuche durch.

Die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle konzentriert sich dabei
besonders auf die für den Unternehmer ermittelten kritischen
Stellen. um festzustellen. ob die Arbeitsgänge ordnungsgemäß
überwacht und kontrolliert werden.

Alle Betríebsstätten, an denen der Unternehmer seine Tätigkeiten
ausübt. können so häufig kontrolliert werden, wie dies angesichts
der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Risiken gerechtfertigt ist.

KAPITEL 8

Verstöße und Injonnatúmsaustausch

Artikel 91

Maßnahmen bei Verdacht auf Verstöße und
Unregehnäßigkeiten

(1) Ist ein Unternehmer der Auffassung oder vermutet er. dass
ein von ihm produziertes. aufbereitetes. eingeführtes oder von
einem anderen Unternehmer bezogenes Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt. so leitet er Verfahrensschritte ein. um entweder jeden
Bezug auf die ökologische/biologische Produktion von dem
betreffenden Erzeugnis zu entfernen oder das Erzeugnis aus-
zusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Der Unter-
nehmer kann das Erzeugnis erst verarbeiten oder verpacken oder
in den Verkehr bringen, wenn die betreffenden Zweifel aus-
geräumt wurden. es sei denn, das Erzeugnis wird ohne Bezug auf
die ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht.
In derartigen Zweifelsfällen unterrichtet der Unternehmer unver-
züglich die KontrollsteIle oder Kontrollbehörcle. Letztere können
verlangen, dass das Erzeugnis erst dann mit einem Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden darf. wenn sie sich anhand von Informationen des
Unternehmers oder aus anderer Quelle vergewissert haben. dass
die Zweifel ausgeräumt sind.

(2) Hegt eine Kontrollbehörde oder KontrollsteIle begründeten
Verdacht, dass ein Unternehmer beabsichtigt, ein Erzeugnis mit
einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion, das
nicht den Vorschriften für die ökologische/biologische Produk-
tion genügt. in den Verkehr zu bringen, so kann diese



Kontrollbehörde oder Kontrollstelle verlangen, dass der Unter-
nehmer das diesen Bezug tragende Erzeugnis für einen von ihr
festzusetzenden Zeitraum vorläufig nieht vermarktet. Bevor sie
einen solchen Beschluss fasst, gibt die Kontrollbehörde oder
KontrollsteIle dem Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme.
Sie verpflichtet den Unternehmer augerdem, jeden Bezug auf die
ökologische/biologische Produktion von dem Erzeugnis zu
entfernen, wenn sie sieher ist, dass das Erzeugnis den Vor-
schriften für die ökologische/biologische Produktion nicht
genügt.

Bestätigt sich der Verdacht innerhalb des genannten Zeitraums
jedoch nicht, so wird der Beschluss gemäß Unterabsatz l
spätestens am Datum des Ablaufs der genannten Frist wider-
rufen. Der Unternehmer leistet der KontrolIsteIIe oder Kontroll-
behörde zur Klärung des Verdachts jede erforderliche
Unterstützung.

(3) Die Mitglíedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen
und Sanktionen, um den Missbrauch der in Titel IV der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007, sowie in Titel III und/oder in
Anhang XI der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Angaben
zu verhindern.

Artikel92

Infonnationsaustausch

(1) Werden der Unternehmer und seine Subunternehmer von
verschiedenen Kontrollstellen oder Kontrollbehörden kontrol-
liert, so muss die Erklärung gemäß Artikel 63 Absatz 2 eine
Zustimmung des Unternehmers in seinem Namen und im
Namen seiner Subunternehmer dahingehend enthalten, dass die
verschiedenen KontrollsteIlen oder Kontrollbehörden Informa-
tionen über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge aus-
tauschen können sowie dahingehend, wie dieser
Informationsaustausch erfolgen kann.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat bei einem Erzeugnis aus einem
anderen Mitgliedstaat, das die Angaben gemäß Titel IV der
Verordnung (EG)Nr. 8}4/2007 und Titel III und/oder Anhang XI
der vorliegenden Verordnung aufweist, Unregelmäßigkeiten oder
Verstöße gegen diese Verordnung fest, so informiert er den
Mitgliedstaat, der die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
benannt hat, und die Kommission entsprechend.

(') ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31."

TM7 "Al1ikel 92a

Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten maehen der Öffentlichkeit mit geeigneten
Mitteln einschließlich der Veröffentlichung im Internet die
aktualisierten Verzeichnisse gemäß Artikel 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 mit den aktualisierten Be-
scheinigungen für die einzelnen Unternehmer gemäg
Artikel 29 Absatz l der genannten Verordnung nach dem
Muster in Anhang XII der vorliegenden Verordnung zugäng-
lich. Die Mitgliedstaaten beachten dabei die Anforderungen
an den Schutz personenbezogener Daten gemäß der Rícht-
linie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (").



T1TEL V

MIITEILUNGEN AN DIE KOMMISSION, ÜBERGANGS- UND
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL 1

Mitteilungen an die Kommission

Artikel93

Statistische Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem
1. Juli jeden Jahres anhand des von der Kommission (General-
dírektion Eurostat) bereitgestellten elektronischen Datenaus-

tauschsystems für Dokumente und Informationen die statisti-
schen Jahresangaben über die ökologische/biologische Produk-
tion gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007.

(2) Die statistischen Angaben gemäß Absatz 1 umfassen
insbesondere folgende Daten:

a) die Zahl der ökologischen/biologischen Erzeuger, Verarbeí-
ter, Einführer und Ausführer; .

b) die ökologische/biologische Pflanzenproduktion und
Anbaufläche in Umstellung und in ökologischer/biologi-
scher Produktion;

c) den ökologischen/biologischen Tierbestand und die ökolo-
~ischen/biologischen Tierprodukte;

.g) fakultativ die Anzahl ökologischer/b~.ologis~her Me~res-
algeneinheiten und den Umfang der okologlschen/blolo-
gisehen Meeresalgenproduktion."

d) die Daten über die gewerbliche. ökologische/biologische
Produktion, aufgeschlüsselt nach Tätigkeiten.

"e)die Anzahl ökologischer/biologischer Einheiten für die
Produktion von Tieren in Aquakultur; .

~ den Umfang der ökologischen/biologischen Produktion
von Tieren in Aquakultur;

(4) Die Merkmale der statistischen Daten und Metadaten
werden im Rahmen des statistischen Programms der Gemein-
schaft auf Basis von Formularen oder Fragebögen, die über das
System gemäß Absatz 1 zugänglich sind, vorgegeben.

T!! (3) Für die Übermittlung der statistischen Angaben gemäß den
Absätzen 1 und 2 verwenden die Mitgliedstaaten die zentrale
Dateneingangsstelle ("Single Entry point") der Kommission
(Eurostat).

\



Artikel 94

Sonstige Angaben

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die
folgenden Angaben unter Verwendung des von der Kommission
(Generaldirektion Landwirtschaft und Entwicklung des länd-
lichen Raums) bereitgestellten elektronischen Datenaustausch-
systems für Dokumente und andere Informationen als
statistische Angaben:

a) vor dem 1. Januar 2009 die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 sowie anschließend jede Änderung dieser Informatio-
nen, sobald sie erfolgt;

c) vor dem 1. Juli jeden Jahres alle anderen Informationen, die
nach Maßgabe dieser Verordnung vorgeschrieben sind oder
benötigt werden.

b) bis 31. März jeden Jahres die Informationen gemäß
Artikel 35 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 834/
2007 über die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen, die
am 31. Dezember des Vorjahres zugelassen waren;

(2) Die Daten werden unter der Verantwortung der zuständigen
Behörde gemäß Artikel 35 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007
von dieser Behörde selbst oder von der Stelle, der diese Funktion
iibeltragen "TUrde, über das System gemäß Absatz 1 mitgeteilt,
eingetragen und aktualisiert.

\



(5) Bis zur Aufnahme ausführlicher Verarbeitungsvorschriften
für Heimtierfutter gelten. einzelstaatliche Vorschriften oder -
faUs solche Vorschriften nicht bestehen - von den Mitglied-
staaten akzeptierte oder anerkannte private Standards.

,,(6) Zum Zwecke von Artikel 12 Absatz l Buchstabe j
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und bis zu Aufnahme
spezifischer Stoffe gemäß Artikel 16 Absatz l Buchstabe f
der Verordnung dürfen nur Mittel verwendet werden, die
von den zuständigen Behörden genehmigt wurden. "

(.67_.~ht1'm.~wee¡'e-..v(.m.-M~t¡'el.-l~-A-];¡f:l&t~-ß.¡,¡cl;w;~~...4er-
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und ~!§_Zu-Aufr¡â11mespezifi-
scher Stoffe gemäß j~E5.ikel-~1-6-Biréfistabef der Verordnung
dürfe9..DJJT•.Mittel-véÍwendet werden, die von den zuständigen
'll'~f8trl'e1i-gerrel'fl11lgt WUi oen.

(7) Genehmigungen nichtökologischer/nichtbiologischer Zuta-
ten landwirtschaftlichen Ursprungs, die von den Mitgliedstaaten
im Rahmen der Verordnung (EWG)Nr. 207/93 erteilt wurden,
können als Genehmigungen im Rahmen der vorliegenden
Verordnung angesehen werden. Genehmigungen, die jedoch
gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EWG)Nr. 207/93
erteilt wurden, laufen am 31. Dezember 2009 ab.

(8) Für eine am 1. Juli 2010 ablaufende Übergangszeit können
Unternehmer bei der Kennzeichnung weiter die Bestimmungen
im Sinne der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 anwenden für:

i) das System der Berechnung des Prozentanteils von
ökologischen/biologischen Zutaten von Lebensmitteln,

ii) die Codenummer undjeder den Namen der Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde.

,,(9) Vorräte von Erzeugnissen, die vor dem 1. Juli 2010
nach Maßgabe der Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 oder der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert, verpackt und
gekennzeichnet wurden, können weiterhin mit einer Bezug-
nahme auf die ökologische/biologische Produktion in den
Verkehr gebracht .werden, bis die Vorräte aufgebraucht sind.

(10) Verpackungsmaterial, das mit der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 oder der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 im
Einklang steht, kann bis zum 1. Juli 2012 für Erzeugnisse
weiterverwendet werden, die mit einer Bezugnahme auf die
ökologische/biologische Produktion in den Verkehr gebracht
werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen den Anforde-
rungen der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 entsprechen."



'f'M6

(g)~/(5]'t"1!Œvmrm'&1]'tliS!err,"d¡1! Vdl' dem 1. Jaftuai' 2009 turen
Maßgabe der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 Fl. cru'ziert,
verpackt und gekennzeichnet wurden, können íterhin mit
einem Bezug auf die ökologíschejbíologíschgf oduktion in den
Verkehr gebracht werden, bis die Vo~fgebraucht sind.

(10) V"'''k"ng,m,,,,¿ VorschriftenderVererd-
nung (EWG)NrJE$2/9l genügt, kann bis zum 1. Januar 2012
für Erzeugnis,se-weiterverwendet werden,' die mit einem Bezug
auf dje.",0j(~logische/biologische Produktion in den Verkehr
g~1?Jatht werden, soweit diese Erzeugnisse im Übrigen den
Kfrförd1!f'Oltgerrrle!-vemrd~1WO '? eílLSprethen.

,,(lOa) Bei Wein endet die Übergangszeit gemäg Absatz 8
am 31. Juli 2012.

Bestände von Wein, die vor dem 31. Juli 2012 nach Maß-
gabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 oder der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 produziert, verpackt und gekenn-
zeichnet wurden, können weiterhin in den Verkehr gebracht
weiden, bis die Bestände aufgebraucht sind."

,,(11) . Für eine am 1. Juli 2013 ablaufende Übergangszeit
kann die zuständige Behörde Aquakulturproduktionseinhei-
ten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung nach
anerkannten einzelstaatlichen Regeln Meeresalgen und Tiere
ökologisch/biologisch produzieren, genehmigen, während
der Anpassung an die vorliegende Verordnung den Status
ökologischer/biologischer Produktionseinheiten aufrecht-
zuerhalten, wenn die Gewässer nicht ungebührlich durch
Stoffe verunreinigt werden, die für die ökologische/biologi-
sche Produktion unzulässig sind. Unternehmer, die von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen, melden der zuständi-
gen Behörde die betreffenden Fischteiche, Netzkäfige oder
Meeresalgenplätze. "

Artikel 96

Aufhebung

Die Verordnungen (EWG) NI'. 207/93, (EG) NI'. 223/2003 und
(EG)Nr. 1452/2003 werden aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen und die Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2092/91 gelten als Verweise auf die
vorliegende Verordnung und sind nach der EntsprechungstabeIIe
gemäß Anhang XIV zu lesen.

I

I

I

I
I

I
~~~--~~~~~~~~~~~_--~~~_I
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Artikel 97

Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 58 gelten jedoch ab dem 1. ]uli 2010.

Für die Kommission

Brüssel, den 5. September 2008

Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission



Alllllcrkllngcn:

ANHANG I

"Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe gemäß Artikel 3 Absatz l und Artikel 6d Absatz 2"

f)üngemittehtnd"'ßrrdl!'tlV'erbesserer-ge~

A: zugelassen gemäß der Verordnung (EWG)NI'. 2092/91 und übernommen durch Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007
B: zugelassen gemäß der Verordnung (EG) NI'. 834/2007

..Zulassung

Gemisch aus tierischen Exkrementen und
pflanzlichem Material (Einstreu)

Produkt darf nicht aus der índusrríellen
Tierhaltung starnmen.'

Bezeichnung
Erzeugnisse. die nul' nachstehende Stoffe

enthalten oder Gemische daraus

Beschreibung. Anforderung an die
Zusammensetzung. Verwendungsvorschriften

A Stallmist

A

~ ...._-
Erzeugnisse, die nachstehende Stçff~- _Ge!T!tsëñ-aus tierischen Exkrementen und pflanzlichem
enthalten oder ~lisc;¡he-da:fäüs: Material (Einstreu).

.•.._._ -Sta'ltffiiStli5U-;g) Produkt darf nicht aus der índustríellen Tierhaltung_.=:.::::::: __ . .•_ ·-stilmmea,.···--· ..---------------

A Getrockneter Stallmist und getrockne-
ter Geflügelmist

Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
stammen.

A Kompost aus tierischen Exkrementen,
einschließlich Geflügelmist und kom-
postierter Stallmist

Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
stammen.

A Flüssige tierische Exkremente Verwendung nach kontrollierter Fermentation und/oder
geeigneter Verdünnung.
Produkt darf nicht aus der industriellen Tierhaltung
stammen.

A Kompostierte oder fermentierte Haus-
haltsabfälle

Erzeugnis aus getrennt gesammelten Haushaltsabfällen,
gewonnen durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei
der Erzeugung von Biogas.
Nur pflanzliche und tierische Haushaltsabfälle.
Gewonnen in einem geschlossenen und kontrollierten, vom
Mitgliedstaat zugelassenen Samrnelsystem.
Höchstgehalt der Trockenmasse in mg/kg: Cadmium: 0,7;
Kupfer: 70; Nickel: 25; Blei: 45; Zink: 200; Quecksilber: 0,4;
Chrom (insgesamt): 70; Chrom (VI):O.

A Torf Nur für Gartenbauzwecke (Gemüsebau, Ziergartenbau,
Gehölze, Baumschulen).

A Substrat von Champignonkulturen Das Ausgangssubstrat darf nur aus den nach diesem Anhang
zulässigen Produkten bestehen.

A Exkremente von Würmern (Wurm-
kompost) und Insekten

A Guano

A Kompostiertes oder fermentiertes
Gemisch aus pflanzlichem Material

Erzeugnis aus gemischtem pflanzlichem Material, gewonnen
durch Kompostierung oder anaerobe Gärung bei der
Erzeugung von Biogas.



A Nachstehende Produkte oder Neben-
produkte tierischen Ursprungs:
Blutmehl
Hufmehl
Hornmehl
Knochenmehl bzw. entleimtes Kno-
chenmehl
Fischmehl
Fleischmehl
Federn- und Haarmehl, gemahlene
Fell- und Hautteile
Wolle
Walkhaare (Filzherstellung), Fellteile
Haare und Borsten
Milcherzeugnisse

"Fell: Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in mg/kg: O"



Zulassung Bezeichnung Beschreibung. An[ordmlllg lm di" Zusammensetzung. Verwen-
dungsvorschrii'tcll

A Produkte und Nebenprodukte pflanz .. Beispiele: Hlrcrkuchcn von Ölfrüchten, Kakaoschalen.
lichen Ursprungs für Düngezwecke Malzkeime

A Algen und Algenerzeugnisse Ausschlleííllch gewonnen durch
i) physikalische Verfahren einschllelslich Dehydrarisie-

rung. Gefrieren oder Mahlen
ii) Extraktion mit WHSSeI' oder sauren und/oder alkali-

sehen wässrigen Lösungen
iii) Fcnncntarion.

A Sägemehl und Holzschnitt Von Holz. das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Rindenkompost Von Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Holzasche Von Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt
wurde.

A Weicherdiges Rohphosphat Produkt gemiig Anhang I Abschnitt A.2 Nummer ï der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates e) über Düngemittel.
Cadmiumgehalt höchstens 90 mg/kg Pps.

A Aluminíurncalciumphosphate Produkt gemä(ç Anhang I Abschnitt A.2 Nummer 6 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003.
Cadrníumgehalr höchstens 90 mg/kg P2O,.
Nur auf alkalischen Böden zu verwenden (pH> 7,5).

A Schlacken der Eisen- und Stahlbercl- Produkt gemäß Anhang j Abschnitt A.2, Nummer 1 der
tung Verordnung(EG) Nr. 2003/2003.

A Kalirohsalz oder Kainit Produkt gemäß Anhang I Abschnírr A.3. Nummer l der
Verordnung (EG) NI'. 2003/2003.

A Kaliumsulfat, möglicherweise auch Aus Kalirohsalz durch physikalische Extraktion gewonnen.
Magnesiumsalz enthaltend möglicherweise auch Magncsiumsalz enthaltend.

A Schlempe und Schlempeextrakt Keine Ammoniakschlempe.

A Calciumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs.
(z. ß. Kreide. Mer~e1, Kalksteímnehl,
Algenkalk. Phosp ratkreide usw.)

A Calcium- und Magnesiumcarbonat Nur natürlichen Ursprungs.
(z, B. Magnesiumkalk. Magnesiumkalksteinmehl, Kalkstein
usw.).

r\ Magnesiumsulfat (Kieserit) Nur natürlichen Ursprungs.

A Calciumchloridlösung Blattbehandlunr. bei Apfelbäumen bei nachgewiesenem
Calciummange .

r\ Calciumsulfat (Gips) Produkte gemä(~ Anhang ID Nummer l del' Vererd-
nung (EG) NI'. 2003/2003.
Nur natürlichen Ursprungs.

A lndustriekalk aus der Zuckerherstellung Nebenprodukt der Zuckerherstellung aus Zuckerrüben

A Industriekalk aus der Sledesalzherstel- Nebenprodukt der Sledesalzhersrcllung aus Sole, die berg-
lung männisch gewonnen wird.

A Elementurer Schwefel Produkte rmäfS Anhang ID.3 der Verordnung (EG)
Nr. 2003 2003.

A Spurennährstoffe Mlnerallsche Spurennährstoffe ~el11ä(çAnhang I Abschnitt E
der Verordnung (EG) NI'. 2003 2003

A Natriumchlorid Ausschließlich Steinsalz.

"Gesteinsmehl und Ton".

A I Iiteill1JIc.1t I dnc! T~;let!~
(I) AllI. I. 304 VOIll 21.11.2003, S. J.



ANHANG II

Pestizide - Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 5 Absatz l

Anmerkullgell

A"' zugelassengemäß der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 und übernommen durch Artlkel l ö Absatz 3 Buchstabec der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

B" zugelassengemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

1. Pflanzliche und tierische Substanzen

Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschrífren

A Azadirachtin aus Azadiraclita indica Insektizid
(Neembaum)

A Bienenwachs Einsatz beim Baumschnitt

A Gelatine Insektizid

A Hydrolysiertes Eiweiß Lockmittel, nur in zugelassenen Anwendungen in Ver-
bindung mit anderen geeigneten Erzeugnissen dieses
Anhangs

A Lecithin Fungizid

A Pflanzenöle (z. B. Minzöl, Kienöl. Insektizid, Akarizid, Fungizid und Keimhemmstoff
Kümmelöl)

A Pyrethríne aus Chrysanthemum cinera- Insektizid
riaefolium

A Quassia aus Quassia amara. Insektizid, Repellent

A Rotenon aus Derris spp. und Loncho- Insektizid
carpus spp. und Terplirosia spp.

Zulassung Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschríften

2. Mikroorganismen zur biologischen Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Bezeichnung

A Mikroorganismen (Bakterien, Viren und
Pilze)

A

Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschriften

3. Von Mikroorganismen erzeugte Substanzen

Zulassung Bezeichnung

Insektizid
Nur wenn Magnahmen getroffen werden, um die Risiken
für Hauptparasitoiden und das Risiko einer Resistenzent-
wicklung möglichst gering zu halten

Spinosad

4. Substanzen, die nur in Fallen undloder Spendern verwendet werden dürfen

Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschriften

A Diammoniumphosphat Lockmittel, nur in Fallen



Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschriften

A Pheromone Lockstoff; sexuelle Verwirrmethocle; nur in Fallen und
Spendern

A Pyrethroide (nur Deltarnethrin oder Insektizid, nur in Fallen mit spezifischen Lockmitteln; nur
Lambda-Cyhalothrin) gegen Befall mit Bac!rocera o/cae und Ceratitis capitata Wied,

Zulassung Beschreibung,Anforderungan die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschrífren

5. Präparate, die zwischen die Kulturpflanzen flächig ausgestreut werden

Bezeichnung

MolluskizidA Eisen-III-Phosphat (Eisen-III-0rtho-
phosphat)

6. Andere Substanzen, die traditionell im ökologischen Landbau verwendet werden

Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderungan die Zusammensetzung, Verwen-
dungsvorschriften

A Kupfer in Form von Kupferhydroxid, Fungizid
Kupferoxichlorid, (dreíbasíschem) Kup- Bis zu 6 kg Kupfer je Hektar und Jahr.
fersulfat. Kupferoxid, Kupferoktanoat Bei mehrjährigen Kulturen können die Mitgliedstaaten

abweichend vom vorherigen Absatz vorsehen, dass die
ö-kg-Begrenzung für Kupfer in einem gegebenen Jahr
überschritten werden kann, sofern die über einen Fünf-
jahreszeitraum. der das betreffende Jahr und die vier
vorange~angenen Jahre umfasst, tatsächlich verwendete
Durchsc mittsmenge 6 kg nicht überschreitet

A Ethylen Nachreifun~von Bananen, Kiwis und Kakis; Nachreifung
von Zitrus ..chten nur als Teil einer Strategie zur Ver-
rneídung von Schäden durch Fruchtfliegen; Blüteninduktion
bei Ananas; Keimverhinderung bei Kartoffeln und Zwiebeln

A Kaliseife (Schmierseife) Insektizid

A Kalialaun (Kalinit) Verzögerung der Reifung von Bananen

A Schwefelkalk (Calciumpolysulfid) Fungizid, Insektizid, Akarizid

A Paraffinöl Insektizid, Akarizid

A Mineralöle Insektizid, Fungizid
Nur bei Obstbäumen, Reben, Olivenbäumen und tropischen
Kulturen (z. B. Bananen)

A Kaliumpermanganat Fungizid, Bakterizid; nur bei Obstbäumen, Olivenbäumen
und Reben

A Quarzsand Repellent

A Schwefel Fungizid, Akarizid, Repellent

7. Andere Substanzen

Zulassung Bezeichnung Beschreibung,Anforderung an die Zusammensetzung, Verwen-
durigsvorschríften

A Calciumhydroxid Fungizid
Nur bei Obstbäumen, einschließlich in Obstbaumschulen.
zur Bekämpfung der Nectria gal/igena

A Potassiumbicarbonat Fungizid



ANHANG JI[

Mindeststall-und -freiflächen und andere Merlanale der Unterbringung gemäß ArtikellO Absatz 4, aufgeschlüsselt
nach Tier- und Produktionsarten

1. runder, Equiden, Schafe und Schweine

Stallflâche Außenfläche

(den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche)
(Freilandflächen. ausgenommen Wei-

deflächen)

Mindestlebendgewicht m2/Tier ml/Tier
(kg)

Zucht- und Mastrinder und bis zu 100 1,5 1,1
-equiden

bis zu 200 2.5 1,9

bis zu 350 4.0 3

über 350 5, mindestens l m2/IOO kg 3,7, mindestens 0,75 m2/IOO kg

Milchkühe 6 4.5

Zuchtbullen 10 30

Schafe und Ziegen 1,5 Schaf/Ziege 2,5

0,35 Lamm/Zickel 0,5

Führende Sauen mit bis zu 7,5 Sauen 2,5
40 Tage alten Ferkeln

Mastschweine bis zu 50 0,8 0,6

bis zu 85 1,1 0,8

bis zu 110 1.3 1
,- lU 11,2"

--
\ "über 110 kg

---
Ferkel über 40 Tage alt 0,6 0,4

und bis 30 kg

Zuchtschweine 2,5 weibliche Tiere 1,9

6 männliche Tiere 8,0
Wenn die natürliche Paa-
rung in Buchten erfolgt:
10 m2/Eber



2. Geflügel

Stallfläche
(denTieren zur Verfügungstehende Nettofliiche) Aufsenfläche

cm Sitz-
(bei Fliichenrotationr Tier zur Verfügung

AnzahlTiere1m2 stangel Nest
stehende F äche in m2)

Tier

Legehennen 6 18 7 Legehennen je 4, sofern die Obergrenze von 170 kg
Nest oder im Fall N/halJahr nicht überschritten wircl
eines gemeinsamen
Nestes 120 cm21
Tier

Mastgeflügel (in fes- 10, höchstzulässi- 20 (nur 4 Masthähnchen unci Perlhühner

ten Ställen) ges Lebendgewícht Perl- 4,5 Enten
21 kg je m- hühner) 10 Truthühner

15 Gänse
Bei allen vorerwähnten Arten darf die
Obergrenze von 170 kg N/halJahr
nicht überschritten werden.

(') Nur in beweglichenStällenmit einer Bodenflächevon höchstens 150 m2
•

Stallfläche
(denTieren zur Verfügungstehende Nettofläche) Außenfläche

cm Sitz-
(bei Flächenrotation je Tier zur Verfügung

Anzahl Tierelm 2 stangel Nest
stehende Flächein m2)

Tier

Mastgeflügel (in 16 e) in bewegli- 2,5, sofern die Obergrenze von 170 kg

beweglichen Ställen) chen Geflügelstäl- N/halJahr nicht überschritten wird
len mit einem
höchstzulässigen
Lebendgewicht von
30 kg je m?



ANHANG IV

Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar gemäß Artikel 15 Absatz 2

Klasse oder Arr
Höchstzulässige Anzahl von Tieren je Hektar

Äquivalent von 170 kg N/halJahr

Equiden ab6 Monaten 2

Mastkälber 5

Andere Rinder unter einem Jahr 5

Männliche Rinder zwischen l und 2 Jahren 3,3

Weibliche Rinder zwischen l und 2 Jahren 3,3

Männliche Rinder ab 2 Jahren 2

Zuchtfärsen 2,5

Mastfärsen 2,5

Milchkühe 2

Merzkühe 2

Andere Kühe 2,5

Weibliche Zuchtkaninchen lOO

Mutterschafe 13,3

Ziegen 13,3

Ferkel 74

Zuchtsauen 6,5

Mastschweine 14

Andere Schweine 14

Masthühner 580

Legehennen 230



ANHANG Y

~ M2 "Futterrnittelausgangserzeu~sse gemäß Artikel 22 Absätze l, 2 und 3, Artikel 25k Absatz l Buchstabe d
,.. und Artikel25m Absatz l

T~ ··Futterrnittel.A:usgangserzeugnisse-gemäfbtrtikel"'22-:A:bsätze-l, 2: und 3

1. NICHTÖKOLOGISCHE/NICHTBlOLOGISCHE FlJTTERMITTELAUSGANGSERZEUGNISSE PFLANZLICHEN UR-
SPRUNGS .

1.1. Getreide, Körner, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Hafer in Fonn von Körnern, Flocken, Futtermehl. Schälkleie

Gerste in Form von Körnem, Eiweiß- und Futtermehl

Reiskeimkuchen

Rispenhirse in Form von Körnern

Roggen in Form von Körnern und Futtermehl

Sorghum in Form von Körnern

Weizen in Form von Körnern, Futtermehl. Kleie, Kleberfutter, Kleber und Keime

Spelz in FOlTIlvon Körnern

Triticale in Form von Körnern

Mais in Form von Körnern, Kleie, Futtermehl, Keimkuchen und Kleber

Malzkeime

Biertreber

1.2. Ölsaaten, Ölfrüchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Rapssaat. Rapskuchen und Rapsschalen

Sojabohnen, dampferhitzt

Sojakuchen und Sojabohnenschalen

Sonnenblumensaat und Sonnenblumenkuchen

Baumwollsaat und Baumwollsaatkuchen

Leinsaat und Leinkuchen

Sesamkuchen

Palmkernkuchen

Kürbiskernkuchen

Oliven, Oliventrester

Pflanzenöle (aus mechanischer Extraktion)

1.3. KörnerIegurninosen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Kichererbsen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie

Erven in Form von Samen, Futtermehl, Kleie

Platterbsen in Form von Samen, die einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, Futtermehl und Kleie

Erbsen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie

Puffbohnen in Form von Samen, Futtermehl. Kleie



Ackerbohnen in Form von Samen, Futtermehl, Kleie

Wicken in Form von Samen, Futtermehl. Kleie

Lupinen in Form von Samen, Puttermehl. Kleie

lA. Knollen, Wurzeln, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Zuckerrübenschnitzel

Kartoffeln

Bataten in Form von Knollen

Kartoffelpülpe (Nebenerzeugnis, das bei der Srärkegewinnung anfällt)

Kartoffelstärke

Kartoffeleiweiß

Maniok

Walnusskuchen

Haselnusskuchen

Kakaoschalen und -kuchen

Eicheln

1.5. Andere Samen und Fruchte, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Johannnisbrot

[ohannnísbrotschoten (ganz oder gemahlen)

Kürbisse

Zirrustrester

Äpfel. Quitten, Birnen, Pfirsiche, Feigen, Trauben und Traubentrester

Kastanien

1.6. Grünfutter und Raufutter:

Luzerne

Luzernegrünmehl

Klee

Kleegrünmehl

Grünfutter (gewonnen von Futterpflanzen)

Grünmehl

Heu

Silage

Getreidestroh

Wurzelgemüse für Grünfutter



Melasse I
!

I

1.7. Andere Pflanzen, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Algenmehl (gewonncn durch Trocknen und Zerkleinern von Seealgen und anschließendes Waschen zur
Verringerung des jodgehalts)

Pulver und Extrakte von Pflanzen

pflanzliche Eiweißextrakte (nur für jungtiere)

Gewürze

Kräuter

2. FUITERMIITEL-AUSGANGSERZEUGNISSETJEIUSCHENURSPRUNGS

2.1. Milch und Milcherzeugnisse:

Rohmilch

Milchpulver

Magermilch, Magennilchpulver

Burtermllch, Butrermilchpulver

Molke, Molkepulver. teilentzuckertes Molkepulver. Molkeneiweißpulver (durch physikalische Behandlung
extrahiert)

e¡;¡;¡;ymatisGh-gawol1nenflorlëSliGhe..ød&1 •.a,;¡.lë9liehe-Mydrøly&ate-uflà-PF6~eC)lySl!~e:-aussehHeßHefr-fttl""}1mgriere--

Fischmehl

Kaseinpulver

Milchzuckerpulver

Quark (fop fen) und Sauermilch

2.2. Fische, andere Meerestiere, deren Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse:

Mit folgenden Einschränkungen: Nur Erzeugnisse aus der nachhaltigen Fischerei, die nur fur andere Arten als
Pflanzenfresser verwendet werden dürfen

Fisch

Fischöl und Kabeljaulebertran. nicht raffiniert

Autolysate von Fischen, Weichtieren oder Krebstieren

,,- enzymatisch gewonnene, lösliche oder unlösliche Hydrolysate und Proteolysate, ausschließlich fur Aquakultur-
tiere und jungríere"

,,- Krebstiennehl"



2.3. Eier und Eiprodukte

Eier und Eiprodukte zur Verfütterung an Geflügel, vorzugsweise aus dem eigenen Betrieb

3. FUITERMIITEL-AUSGANGSERZEUGNISSE MINERALISCHEN URSPRUNGS

3.1. Natrium:

unraffiniertes Meersalz

rohes Steinsalz

Natriumsulfat

Natriumcarbonat



Natriumbicarbonat

Natriumchlorid

3.2. Kalium

Kaliumchlorid

3.3. Calcium:

Lithotamne (Algenkalk) und Märl

Schalen von Wassertieren (einscWießlich Schulp von Kopffüßern)

Calciumcarbonat

Calciumlaktat

Calcíurngluconat

3.4. Phosphor:

entfluoríertes Dicalciumphosphat

entfluoriertes Monocalciumphosphat

Mononatriumphosphat

Calcium-Magnesium-Phosphat

Calcium-Natrium-Phosphat

3.5. Magnesium:

Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia)

Magnesiumsulfat

Magnesíumchlorid

Magnesiumcarbonat

Magnesiumphosphat

3.6. Schwefel:

Natriumsulfat



ANHANG ,rI

"Futtermittelzusatzstoffe und bestimmte Substanzen für die Tierernährung gemäß Artikel 22 Absatz 4 und
Artikel25m Absatz 2"

'PuttermltteIZtrsatzstuffe-urrd~besrimmte-5ubstllMell-ffir-die-J;ieI'OFDälu:uA~mäß Atrike1 72 Aboatz 4

l. FUITERMIITELZUSATZSTOFFE

Die aufgelisteten Zusatzstoffe müssen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen
Parlaments und des Rates über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1) zugelassen sein.

1.1. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

a) Vitamine

von Rohstoffen stammende Vitamine, die in natürlicher Weise in Futtermitteln enthalten sind;

,,- naturidentische synthetische Vitamine mr Monogastriden und Aquakulturtiere"

naturidentische synthetische Vitamine A, D und E mr Wiederkäuer mit vorheriger Genehmigung der
Mitgliedstaaten auf Basis der Prüfung der Möglichkeit, dass ökologisch/biologisch erzeugte Wiederkäuer
die notwendige Menge der genannten Vitamine über ihre Futten-ation erhalten.

---naiul'illeftl'¡sefl~et;isehe-AAtamifi~ga5tfièe!¥,

b) Spurenelemente

El Eisen:

Eisen(lI)-carbonat

Eisen(lI)-sulfat, Monehydrat und/oder Heptahydrat

Eisen(I1I)-oxid

E2 Jod:

calciumjodat, Anhydrid

Calciumjodat, Hexahydrat

Natriumjodid

E3 Kobalt:

Kobalt(II)-sulfat, Monehydrat und/oder Heptahydrat

Basisches Kobalt(II)-carbonat, Monohydrat

E4 Kupfer

Kupfer (lI)-oxid

basisches Kupferûll-carbonat, Monohydrat

Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat

E5 Mangan:

Mangan(II)-carbonat

Manganoxid

Mangan(II)-sulfat, Mono- und/oder Tetrahydrat

E6 Zink:

Zinkcarbonat

Zinkoxid

Zinksulfat, Mono- und/oder Heptahydrat

E7 Molybdän:

Amrnoniummolybdat, Natriummolybdat

E8 Selen:

Natriumselenat

Natriumselenit

(') ABI. l. 268 vom 18.10.2003, S. 29.



Enzyme und Mikroorganismen

1.2. Zooteclmische Zusatzstoffe

1.3. Technologische Zusatzstoff'e

a) Konservierungsmiuel

E 200 Sorbinsäure
E 236 Ameisensäure (*)
E 260 Essigsäure (*)
E 270 Milchsäure (*)
E 280 Propionsäurc (*)
E 330 Zitronensäure (*)
(*) Für Silage: nur dann zulässig, wenn eine angemessene Gärung auígrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

_ natürliche Stoffe mit antioxidierender Wirkung (ausschließlich für Futtennittel für die Aquakul-
tur)"

"b) Stoffe mit antioxidierender Wirkung

E306 - Tocopherol-haltige Extrakte natürlichen Ursprungs als Antioxidantien

c) Bindemittel lind Fliçßhilfsstoffc

E 470
E 551b
E 551c
E 558
E 559
E 560
E 561
E 562
E 599

Calciumstearat natürlichen Ursprungs
Kolloidales Siliciumdioxid
Kieselgur
Bentonit
Kaolinit-Tone
Natürliche Mischungen von Steatiten und Chlorit
Vermiculit
Sepiolit
Perlit

d) Silicrzusatzstoffe

Enzyme, Hefen und Bakterien können als Silage-Zusatzstoffe verwendet werden.

Bei der Erzeugung von Silage sind Milch-, Ameisen-, Propion- und Essigsäure nur dann zulässig, wenn cinc
angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

"e) Emulgatoren und Stabilisatoren
Lecithin aus .ökologisch/biologisch erzeugten Rohstoffen (ausschließlich für Futtermittel für die Aquakultur)"



2. BESTIMMTE STOFFE IN DER TlERERNÄHRUNG

Die aufgelisteten Stoffe müssen nach Maßgabe der Verordnung (nG) NI'. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung (') zugelassen sein.

Bierhefen:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3. STOFFE FÜR DIE SILAGEERZEUGUNG

Meersalz

rohes Steinsalz

Molke

Zucker

Zuckerrübenschnitzel

Getreidemehl

Melassen

(1) ABI. l. 213 vom 21.7.1982. S. 8.



,.ANHANG VII

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

1. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion gemäß Artikel 23
Absatz 4:

- Kali- und Natronseifen

- Wasser und Dampf

- Kalkmilch

- Kalk

- Branntkalk

- Narriumbypochlorit (z. B. als Lauge)

- Ätznatron

- Ätzkali

- Wasserstoffperoxid

- natürliche Pflanzenessenzen

_ Zitronensäure, Peressigsäure. Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure

- Alkohol

- Salpetersäure (Melkausrüstungen)

- Phosphorsäure (Melkausrüstungen)

- Formaldehyd

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte

- Natriumcarbonat



2. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Anlagen für die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresalgen
gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a:

2.1. Stoffe zur Reinigung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakulturtleren:

- Ozon

- Natriumchlorid

- Natriumhypochlorit

- Calciumhypochlorit

- Kalk (CaD, Calciumoxid)

- Natriumhydroxid

- Alkohol

- Wasserstoffperoxid

- organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure)

- Huminsäure

- Peroxyessigsäure

- Iodophore

- Kupfersulfat: nur bis 31. Dezember 2015

- Kaliumpermanganat

- Peressig- und Peroctansäuren

- Kamelienölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht)

2.2. zulässige Stoffe bei Anwesenheit von Aquakulturtieren:

- Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle

- Dolomit zur pH-Korrektur (ausschließlich für die Garnelenzucht)"



ANf·IANG VII !
Relnlgungs- und Desinfekrionsmiuel gemäß Artike 23 Absatz 4

Mittel Hil' die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen Iü die Tierproduktion:

Kali- und Natronselfen

Wasser und Dampf

Kalkmilch

Kalk

Branntkalk

Natríumhypochlorír (z. Il. als Lauge)

Ätznatron

Ärzkall

Wasserstoffperoxid

natürliche Pflanz¡messen, n

Z· " I' 1/ A . .. ...·1I" O I" I E . ..irronensaure. (~reygsuure, meisensaure. lVjl cnsaure, xu saure unc .ssigsaure

/
Alkohol /.

Salpctersäuy (Melkausrüstungen)

Phosph ~lIrt~ (Melkausrüstungen)

For aldehyd

jReinigungS- und Desinfektionsmittel flir Zitzen und Melkgeräte

. Natriumcarbonat



ANHANG VIII

"Bestimmte Erzeugnisse und Stoffe zur Herstellung von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebens-
mitteln sowie Hefe und Hefeprodukten gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 27a Buch-
stabe a".

"Be'gtltniiïte"-Efzetl'!l'ffl~ë'1iIfil-Sröffe-'zûr-'ff~ürl!l ~rm . vernlreiteren-ökolegiseheR/-biglggi,chen.
L-ebensmittehr'gemäfh\.Ttikel"'2:'7 Absatz i Bm:hstabe a und"'1\.~Hi!tt-BtIeHsta911 a"

BeStinnnte-ErzeugniSSe-11nd-5toffe"2U1'"Herstenung-'l'(:)n-vel'ftl'hejteten.ökolegisehenfèi61egiseh~~
'gemiiß-tatikd 2i' t\:bsarz-l-Buehstabe-a

Anmerkungen:

A: zugelassengemäß Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 2l Absatz 2 der Verordnung (EG)NI'. 83412007

B: zugelassengemäß Verordnung (EG)Nr. 83412007

Aufbereitung von Lebens-

Genehmi-
mitteln

Code Bezeichnung Anwendungsbedingungen
gung pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A E 153 Pflanzenkohle X Geaschter Ziegenkäse
Morbier-Käse

A E 160b' Annatto, Bixin, X Roter Leicester-Käse
Norbixin Double-Gloucester-Käse

Cheddar
Mimolette-Käse

A E 170 Calcium-carbonat X X Darf nicht als Farb- oder Calciumzusatz
verwendet werden

A E 220 Schwefeldioxid X X Obstweine (') ohne Zuckerzusatz (einschI.

oder
Apfel- und Birnenwein) sowie Met:
50 mg (**)

E 224 Kalíurn-metabísul- X X Bei Apfel- und Birnenwein unter Zusatz

fit
von Zucker oder Fnlchtsaftkonzentrat
nach der Fermentierung: 100 mg ('*)

(*) Als Obstwein gilt in diesem Zusam-
menhang Wein aus anderem Obst als
Weintrauben

(") Höchstwerte beziehen sich auf die in
allen Bestandteilen enthaltene
Gesamtmenge, ausgedrückt in
mg/1 S02

"B Î E 223 I Natriummetabisulfit I Ix I Krebstiere er

ABSCHNITf A - LEBENSMITfELZUSATZSTOFFE, EINSCHLIESSLICH TRÄGER

Zur Berechnung flir die Zwecke von Artikel 23 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden
Lebensmittelzsatzstoffe, die in der Spalte "Code" mit einem Sternchen ausgewiesen sind, zu den Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs gerechnet.



A E 250 Natriumnitrit X Fleischerzeugnisse (1):

oder

E 252 Kaliumnitrat X E 250: Richtwert für die Zugabemenge,
ausgedrückt in NaN02: 80 mg/kg
E 252: Richtwert für die Zugabemenge,
ausgedrückt in NaNO): 80 mg/kg
E 250: Rückstandshöchstmenge, ausge-
drückt in NaN02: 50 mg/kg
E 252: Rückstandshöchstmenge, ausge-
drückt in NaN03: 50 mg/kg

A E 270 Milchsäure X X

A E 290 Kohlendioxid X X

A E 296 Äpfelsäure X

A E 300 Ascorbinsäure X X Fleischerzeugnisse e)

A E 301 Natriumascorbat X Fleischerzeugnisse e) in Verbindung mit
Nitrit oder Nitrat



Aufbereitung von Lebens-

Genehmi-
mitteIn

Code Bezeichnung
Anwendungsbedingungen

gung pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A E 306' Stark tocopherol- X X Antioxidans für Fette und Öle
haltíge Extrakte

A E 322' Lecithin X X Milcherzeugnisse e)

A E 325 Natriumlactat X Milch- und Fleischerzeugnisse

A E 330 Zitronensäure X

"B E 330 Zitronensäure X Krebs- und
Weichtiere e)"

~M6

._. .-

A E 331 Natriumcitrat X

A E 333 Calciumcitrat X

A E 334 Weinsäure (L(+)-) X

A E 335 Natriumtartrat X

A E 336 Kaliumtartrat X

A E 341 (i) Monocalcium- X Triebmittel als Mehlzusatz
phosphat

.. ...._ ..... ._---

"B E 392' Extrakt X X Nur aus ökologl-
aus Ros- scher/biologischer
malin Produktion und nur

, bei Verwendung von
Ethanol als Extraktí-
onsmíttel"



Aufbereitung von Lebens-
Cenehmi- Code

mitteln
Bezeichnung Anwendungsbedingungen

gung pflanzlichen tierischen
Ursprungs Ursprungs

A E 400 Alginsäure X X Milcherzeugnisse e)

A E 401 Natriumalginat X X Milcherzeugnisse (2)

A E 402 Kaliumalginat X X Milcherzeugnisse (2)

A E 406 Agar-Agar X X Milch- und Fleíscherzeugnísse (")

A E 407 Carrageen X X Milcherzeugnisse (2)

A E 410' [ohnnnísbrotkern- X X
mehl

A E 412* Guarkcmmchl X X

A E 414* Gummi arabicum X X

A E 415 Xanthan X X

A E 422 Glycerin X Für Pflanzenextrakte

A E 440* (i) Pektin X X Milcherzeugnisse (2)

A E 464 Hydroxypropyl- X X Herstellung von KapselhüJlen
methylcellulose

A E 500 Natriumcarbonat X X "Dulce de leche" e) und Sauerrahmbutter
und Sauermilchkäse (2)

A ESDI Kaliumcarbonat X

A E 503 Ammoniumcar- X
bonat

A E 504 Magnesiumcarbo- X
nat

A E 509 Calciumchlorid X Milchgerinnung

A E 516 Calciumsulfat X Träger

A E 524 Natriumhydroxid X Oberflächenbehandlung von Laugerige-
bäck

A E 551 Sûiciumdioxid X Rieselhilfsstoff für Kräuter und Gewürze

A E 553b Talkum X X Überzugmittel für Fleischerzeugnisse

A E 938 Argon X X

A E 939 Helium X X

A E 941 Stickstoff X X

A E 948 .Sauerstoff X X

(IJ DieserZusatzstoff darf nur verwendet werden. wenn der zuständigen Behördeglaubhaft nachgewiesenwurde. dass keine technologische
Alternative zur Verfügung steht, die dieselben Garantien bietet undlader die es gestattet, die besonderen Merkmale des Erzeugnisses
beizubehalten.ej Die Einschränkunggilt nur für tierische Erzeugnisse.ej "Dulcedi leche" ist eine geschmeidige,wohlschmeckende Creme von brauner Farbe aus gesüßter, eingedickterMilch.



"ABSCHNITI B - VERARBEITUNGSHILFSSTOFFEUND SONSTIGE ERZEUGNISSE, DIE BEI DER VERARBEITUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN

DÜRFEN

Anmerkungen:
A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007

B: zugelassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Aufbereitung von Aufbereitung von
Genehmi- Bezeichnung

Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungen
gung pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Wasser X X Trinkwasser im Sinne der
Richtlinie 98/83/EG des Rates

A Calciumchlorid X Koagulationsmittel

A Calciumcarbonat X

Calciumhydroxid X

A Calciumsulfat X Koagulationsmittel

A Magnesiumchlorid (Nigari) X Koagulationsmittel

A Kaliumcarbonat X Trocknen von Trauben

A Natriumcarbonat X Zuckerherstellung

A Milchsäure X Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellung (I)

A Zitronensäure X X Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Käseher-
stellung (I)
Ölgewinnung und Stärkehydro-
lyse (2)

A Natriumhydroxid X Zuckerherstellung Herstellung
von öl aus Rapssaat (Brassica
spp)



Aufbereitung von Aufbereitung von
Genehmi- Bezeichnung Lebensmitteln Lebensmitteln Anwendungsbedingungengung pflanzlichen tierischen

Ursprungs Ursprungs

A Schwefelsäure X X Gelatineherstellung (I)
Zuckerherstellung (2)

A Salzsäure X Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pH-Wertes
des Salzbades bei der Herstel-
lung yon Gouda-, Edamer und
Maasdamer Käse, Boerenkaas,
Friese und Leidse NageIkaas

A Ammoniumhydroxid X Gelatineherstellung

A Wasserstoffperoxid X Gelatineherstellung

A Kohlendioxid X X

A Stickstoff X X

A Ethanol X X Lösemittel

A Gerbsäure X Filtrierhilfe

A Eiweißalbumin X

A Kasein X

A Gelatine X

A Hausenblase X

A Pflanzenöle X X Schmier- bzw. Trennmitteloder
Schaumverhüter

A Siliciumdioxid als Geloder kolloi- X
dale Lösung

A Aktivkohle X

A Talkum X In Einklang mit den spezi-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 553b

A Bentonit X X Verdickungsmittel rul' Met (1)
In Einklang mit den spezí-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 558

A Kaolin X X Propolis (1)
In Einklang mit den spezí-
fischen Reinheitsnormen für
den Lebensmittelzusatzstoff
E 559

A Cellulose X X Gelatineherstellung (1)

A Kieselgur X X Gelatineherstellung (1)

A Perlit X X Gelatineherstellung (I)

A Haselnussschalen X

A Reismehl X

A Bienenwachs X Trennmittel

A Carnaubawachs X Trennmittel

(I) Die Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse.
(2) Die Einschränkung gilt nur für pflanzliche Erzeugnisse."



ABSCI-INIIT B - VERARBEITUNGSHILFSSTOFFEUND SONSTIGE ERZEUGNISSE, DIE BEI DER VERARBEITUNG
ÖKOLOGISCHER/BIOLOGISCHER ZUTATEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN URSPRUNGS VERWENDET WERDEN

DÜRFEN

/
A: zugelassen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 und übernommen durch Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EG)/

Nr. 834/2007 /'
B: zugelassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007 II

AnmcrkllllgclI:

Aufbereitung Aufbereitung /'
Genehrni- Bezeichnung von Lebensmir- von Lebensmit- Anwendungsbedíngungen
gung teln pflanzlichen teln tierischen .i

Ursprungs Ursprungs /
A Wasser X X Trinkwasser im S.i£ne der

Richtlinie 98/8'}1EG des
Rates e) ./

Calciumchlorid
/

A X Koagula ti~.n'smittel
I

A Calciumcarbonat X ,/
Calciumhydroxid X

/
/

A Calciumsulfat X ~6~gulationsmittel

A Magnesiumchlorid (Nigari) X J ,I Koagulationsmittel,
A Kaliumcarbonat X / Trocknen von Trauben/
A Natriumcarbonat X

/ Zuckerherstellung.I
A Milchsäure X / Zur Regulierung des pl-l-Wertes:/

J des Salzbades bei der Käseher-
/ stellung (1)
"
I

A Zitronensäure X l Zur Regulierung des pH-Wertes
r des Salzbades bei der Käseher-
/ stellung (I)

;
/ Ölgewinnung und Stärkehydro-
l lyse,.

A Natriumhydroxid X i/ Zuckerherstellung Herstellung

! von Ol aus Rapssaat (Brassica
spp)

A Schwefelsäure y' X Gelatineherstellung (1)
Zuckerherstellung (2)

A Salzsäure / X Gelatineherstellung
Zur Regulierung des pH-Wertes

I des Salzbades bei der Herstel-
l Jung von Gouda-, Edamer und, Maasdamer Käse, Boerenkaas,/ Friese und Leidse Nagelkaas

A Ammoniumhydroxid /1 X Gelatineherstellung

A Wasserstoffperoxid / X Gelatineherstellung
",

A Kohlendioxid / X X

A Stickstoff
-li'

X X,
<'

A Ethanol./' X X Lösemittel
I

A Gerbs¡¡~re X Filtrierhilfe
:

A Eileißalbumin
l

A /Kasein X

A .•.l/ Gelatine X
l

A
~;.

Hausenblase X~.fl
I

Pflanzenöle Schmier- bzw. TrennmitteloderAl X
/ Schaumverhüter

ABI. L 330 vom 5.12.1998, S, 32,



Aufberelrung Aufbereitung
Genehmí- Bezeichnung von Lebensmlt- von Lebensmit- Anwendungsbedingungen
gung rein pflanzlichen rein tierischen ."'~'Ursprungs Ursprungs

"

A Siliciumdioxid als Gel oder kol- X X
loidale Lösung

"

A Aktivkohle X
~

"

A Talkum X In Einklarig mil den spezifi-
f;?ln;Reinheitsnormen für den
L nsmittelzusatzstoff E 55 3b

,/
V

A Bentonit X Verdickungsmittel für Met (1)

~/ In Einklang mit den spezífí-
sehen Reinheitsnormen für den

,,/ Lebensmittelzusatzstoff E 558
./

Propolis (1)A Kaolin X ~'X..- In Einklang mit den spezífí-,,/
" sehen Reinheitsnormen für den

,,.l" Lebensmittelzusatzstoff E 559
/'

A Cellulose 4~"" X Gelatineherstellung (')"

/

A Kieselgur .../ X X Gelatineherstellung (1)./
/'

A Perlit .r'" X X Gelatineherstellung (1)
/'
/

A Haselnussschalen /'" X X
.'

A Reismehl
/'

X.,.'
,<'

A Bienep.*~'~hs X Trennmittel
.'

A ..,ei~aubawachs X Trennmittel

A // X

,./

{') ,··iSie Einschränkung gilt nur für tierische Erzeugnisse,",er Die Einschränkung gilt nur für pflanzliche Erzeugnisse,



"ABSCHNITT C -

"VERARBEITUNGSHILFSSTOFFE",

ç M¡{Rtlllll Olq("klllnN FÜR DIE HERSTELLUNG VON HEFE UND HEFEPRODUKTEN

Name Helezllbereitungen!
M(ol'mlJlienlng~11

I'rimiirhC(c

"Calciumchlorid",

....Ml
, - Itul:dll mehlmirl- x

"Anwendungsbedingungen" ,

Kohlendioxid X X
______ '.__ 00 ._0__000. 0..._ . .__ -0.00-00..0--0.-00-----.-- ...----.0.---0

Zitronensäure X zur Regulierung des pli-Weris bei der Hefeher-
stcllung

Milchsäure X zur Rt!gulil!J1Jl1gdes pH-Werts bd der Hefeher-
steltung

f-oo

Stickstoll X X

Saucrstoff X X

Kartoffelstärke X X zur Filterung

"Natriumcarbonat",

·'Natril1íi Ik~tJbot lat

X

X X
-----------·----------------4----------------~-------------------------------
Pflanzenöle X

zur Regulierung des pli-Weris

Schmier- bzw, Trennmittel oder Schaurnverhü-
ter"



ANHANG IX

Nichtökologische/nichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel ZB

1. UNVERARBEITETE PFL/\NZLlCHE ERZEUGNISSE UND DARAUS HERSTELLTE VERARllEITUNGSERZEUGNISSE

1.1. Essbare Früchte, NUsse und Samen

Eicheln QuerClis spp.

Colanüsse Colli aallilillata

Stachelbeeren Ribcs /lva-crispa

Maracuja (Passionsfrucht)

Hímbceren (getrocknct)

Rote johannisbeercn (getrocknet)

PassijJora edulis

nubus idncus

Ribes rubrulll

Pfeffer (peruanisch) Schinus malle L

1.2. Essbare Gewürze und Kräuter

Meerrertichsamen Al'lIloracia mçt.icana

Kleiner Galgant All'inin officinal1l1l1

CarthalIlus tinctoriusSaflorblüten

Brunnenkresse Nast.urtium officinale

1.3. Verschiedenes

Algen. dnschlieIWch Seetang, die für die Herstellung nichtökologischer/nichtbiologischer Lehensmittel verwendet
werden dürfen.

2. PFLANZLICHE ERZEUGNISSE

Kakao 'f1teobroma cacao

Kokosnüssen Cocos nuclfera

Oliven O {ea europaca

Sonnenblumen HelialltilUs annuus

Palmen Elaeis guineensis

Raps Brassica Ilapus. rapa

Saflor Carthamus tinctorius

Sesam SesarnwlI inclicrtm

Soja G~'d"e Ilta.~

2.1. Fette und Öle, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch verändert, aus Pflanzen mit Ausnahme von

2.2. Folgende Zucker, Stärken und sonstige Erzeugnisse aus Getreide und Knollen

Fructose

Reispapier

Oblaten

Reis- lind Wachsmaisstärke. nicht chemisch verändert



2,). Verschiedenes

Erbsenprorein PiSlIllI spp.

Rum: nur aus Rohrzuckersaft gewonnen.

Kirsch, hergestellt auf Basis von Früchten und Ceschmackssroffen gCl11ä¡~Artikel 27 Absatz I Buchstabe c.

3. TIERISCHE ERZEUGNISSE

Wasserorganlsrnen, nicht aus der Aquakultur, die bei der Herstellung nichtökologischer/nichtbiologischer
herkömmlicher Lebensmittel verwendet werdcn dürfen.

Gelatine

Molkenpulver .Herasuola"

Narurdärrnc



ANHANG X

Arten, für die in allenTeilen der Gemeinschaft ökologisch/biologisch erzeugtes Saatgut oder ökologisch/biologisch
erzeugte Pflanzkartoffeln gemäß Artikel45 Absatz 3 in ausreichenden Mengen und für eine signifikante Anzahl

Sorten zur Verfiigung stehen



ANHANG

"ANI-lANG Xl

A. EU-Bia-Logo gemäß Artikel 57

1. Das EU-Bia-Logo muss dem nachstehenden Muster entsprechen:

2. Die Referenzfarbe in Pantone ist Green Pantone Nr. 376 und Green [50 % Cyan + 100 % Yellow], wenn ein Vier-
farbendruck verwendet wird.

3. Das EU-Bia-Logo kann auch in Schwarz-Weiß ausgeführt werden, allerdings nur dann, wenn eine Umsetzung in Farbe
nicht zweckmäßig wäre:

4. Ist die Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts dunkel, so können die Symbole unter Verwendung der
Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts im Negativfonnat ausgeführt werden.

5. Bei Verwendung eines farbigen Symbols auf einem farbigen Hintergrund, der es schwer erkennbar macht, kann das
Symbol mit einer umlaufenden Konturlinie versehen werden, damit es sich von den Hintergrundfarben besser abhebt.

6. Wenn die Angaben auf einer Verpackung in besonderen Fällen in einer einzigen Farbe gehalten sind, kann das EU-Bio-
Logo in derselben Farbe ausgeführt werden.

7. Das EU-Bia-Logo muss eine Mindesthöhe von 9 mm und eine Mindestbreite von 13,5 mm haben; das Verhältnis
Höhe/Breite beträgt stets 1:1,5. Bei sehr kleinen Verpackungen kann die Mindestgröße ausnahmsweise auf eine Höhe
von 6 mm verringert werden.

8. Das EU-Bia-Logo kann mit grafischen Elementen oder Textelementen, die auf den ökologischen Landbau/die biologi-
sche Landwirtschaft Bezug nehmen, kombiniert werden, sofern diese den Charakter des EU-Bia-Logos oder die
Angaben gemäß Artikel 58 nicht verändern. Bei einer Kombination mit nationalen oder privaten Logos, die in einem
anderen Grün als der in Nummer 2 genannten Referenzfarbe ausgeführt sind, kann das EU-Bia-Logo in dieser Nicht-
Referenzfarbe ausgeführt werden.

~M6 für geistiges Eigentum sowie im eme' en an e smarkenregistern als Kollektivmarke



B. Codenummern gemäß Artikel 58

Die Codenummern weisen das nachstehende allgemeine Format auf:

AB-CDE-999

Dabei ist

a) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörden oder KontrollsteIlen, denen sie gemäß
Artikel 27 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 Kontrollaufgaben übertragen hat;

1. ,AB' der ISO-Code gemäß Artikel 58 Absatz l Buchstabe a des Landes, in dem die Kontrollen stattfinden,

2. ,CDE' eine von der Kommission oder jedem Mitgliedstaat festgelegte Bezeichnung in drei Buchstaben wie z. B. ,bio',
.öko', ,arg' oder .eko', die auf die ökologische/biologische Produktion Bezug nimmt (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b),

3. ,999' die höchstens dreisteIlige Úferenznummer (Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c), die vergeben wird von

b) der Kommission an

i) die Kontrollbehörden und KontrollsteIlen gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 der Kommission (*), die in Anhang I der genannten Verordnung aufgeführt sind,

ii) die zuständigen Drittlandsbehörden oder -konrrollstellen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung
(EG) Nr. 1235/2008, die in Anhang lI! der genannten Verordnung aufgeführt sind,

iii) die Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) NI'.
1235/2008, die in Anhang IV der genannten Verordnung aufgeführt sind;

c) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle, die auf Vorschlag der
Kommission ermächtigt wurde, bis zum 31. Dezember 2012 gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 4 der
Verordnung (EG)NI'. 1235/2008 Kontrollbescheinigungen (Einfuhrgenehmigungen) auszustellen.

Die Kommission macht die Codenummem der Öffentlichkeit durch geeignete technische Hilfsmittel, einschließlich der
Veröffentlichung im Internet, zugänglich.

(*) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25."



ANHANGXI

Gemeinschaftslogo gemäß Artikel 57 _ ...
.......~, ..,...~

,.,.~....."",...." ""...., .... ,.
.......

A. GEMEINSCHAFfSLOGO "~' •• 1

1. Bedingungen für die Gestaltung und Verwendung des Gemeinschaftslogos
.....~,,'~~,.'.........~

1.1. Das Gemeinschaftslogo muss einem der Muster in Teil B.2 dieses Anhangs' entsprechen,
O" ,.,., ..

1.2. Die Angaben, die das Logo enthalten musasíndinTell B.3 dieses Anhangs vorgegeben. Das Logo kann mit der Angabe gemäß dem Anhang der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007. des-Rates kombiniert werden.

1.3. Bei der.Verwendung des Gemeinschaftslogos und der Angaben gemäß Teil B.3 dieses Anhangs sind die Reproduktionsanweisungen des grafischen
" ." d' Handbuchs in Teil B.4 dieses Anhangs zu beachten. .......

-"",,,,.



Bo2o Muster

Français ol
/'

./
/

Italiano

Magyar



Nederlands

Slovenéina (slovensky jazyk)

Svenska

Polski

Slovenséina (slovenski jezík)

Portugués /

}~omi
,-'



Tl! B.3. Angaben, die das Gemeinschaftslogo enthalten muss

B.3.1. Einzelangabcn:

BG: ¡;/IIOnOrW!HO 3EME)lEJI/IIE",

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMÉDELSTVi ,-

"//
I/~
..'

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LA~BAU. !

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

/",;
- .. -;

ET: MAHEPOLLUMAJANDUS, OKOLOOGILINE POLLUMi)JANDUS
!
l
/
./
"/

"¡/
EL: BIOAOrJKH Œ1PrJA

EN: ORGANIC FARMING
Il
/

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
:'

/¡
IT: AGRICOLTURA BlOLOGICA /

fr
s

LV: BIOLOGISKA LAUKSAIMNIECIB'A
,/
/e

LT: EKOLOGINIS ZEMÉS ÜKlS/
f¡
¡

HU: ÖKOLÓGIAI GAZD1{KODÁS
/,-

"

MT: AGRIKULTURA/d~GANIKA
i

,/'
NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

"!
r'

PL: ROLNI¢WO EKOLOGICZNE
r/
/ .

PT: AGRICULTURA BIOLOGICA
i
.'.'

RClAGRICULTURÁ ECOLOGICÁ".
/,

./ SK: EKOLOGICKÉ POLNOHOSPODÁRSTVO

i, SL: EKOLOSKO KMETIJSTVO

j,.
// Fl: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK



B.3.2. Kombillation zweier Angaben:

Kombinationen zweier Angaben in den Sprachen gemäß Abschnitt B.3.1 sind zulässig. soweit sie wie folgt gestaltet sind:

NLIFR: BIOLOGISCHE LANDBOU\V - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FIlSV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK

FRIDE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

.l
/~
,/

,/1/
I

/"
/
/

Besondere Bedingungen fdr die Verwendung des Logos
¡

/
/

Originalreprovorla¡¡én

B.4. Grafisches Handbuch

INHALT

1. Einleitung

2. Allgemeine Verwendung des Logos

2.1. Farblogo (Referenzfarben)

2.2. Einfarbige Ausführung: Logo in Schwarz-Weiß

2.3. Kontrast zu den Hintergrundfarben

2.4. Schriftbild

2.5. Sprachversion

2.6. Verkleinerte Formate

2.7.

3.
//'

/,,,

3.1. zweifarbig~;"¡.\.Îlsführung

!s

Konturli~ien

Il
Einfarbige Ausführung: Logo in Schwarz-Weiß

3.2.

3.3.

3.4. Farbmusterbögen

1. EINLEITUNG

Das Grafikhandbuch soll den Marktteilnehmern bei der Reproduktion des Logos als Anleitung dienen.



2. ALLGEMEINE VERWENDUNG DES LOGOS

2.1. Farblogo (Referenzfarben)

Bei Farblogos sind entweder Pantone-Sonderfarben oder ein herkömmlicher Vierfarbendruck zu verwenden. Die Referenzfarben sind
nachstehend vorgegeben.

Logo in pantone

,/
/
;'

GREEN: Pantane 367

l

_/ BUJE: Pantone Reflex Blue
/ Text in blue

il
.I
I
il

.ll,
./ Logo in four-colour process
/

l~l'
/...

GREEN: 30,5 % cyan + 60 % yellow

BLUE: 100 % cyan + 80 % magenta
Text in blue

.'
"

2.2. Einfarbig/Ausführung: Logo in Schwarz-Weiß
I

l/o
Das .I:ogo in Schwarz-Weiß kann wie folgt verwendet werden:

"./
,l'

/./



2.3. Kontrast zu den Hintergrundfarben

Bei Verwendung des Farblogos auf einem farbigem Hintergrund, der das Lesen der Schrift erschwert, empfiehlt sich eine Abgrenzung durch
eine umlaufende Konturlinie, wie nachstehend gezeigt, um das Logo besser vom Hintergrund abzuheben.

Logo mit farbigem Hintergrund

"
//
/
/'

.../l'
2.4. Schriftbild ___

....l
/
,!

Für den Text empfiehlt sich der Schriftsatz "Fl'Uti~pi'Bold Condensed" oder "Myriad Bald condensed" in Großbuchstaben .
.I'/

J:/

Die Buchstabengröße ist nach den vorgab~rÍ"unter Abschnitt 2.6 zu verkleinern.
/

A~'

i'
/

2.5. Sprachversion .•~</l

,".<
"..1

Es kann (können) die Sprachversionïen) gemäß Teil B.3 ausgewählt werden.
~./'

"/
/,
,/

Ver1deínerti'~ormate
".
s

;/
Sollte.die Verwendung des Logos auf verschiedenen Etiketten eine Verkleinerung erfordern, so sind folgende Mindestdurchmesser einzuhalten:

,/

/

2.6.

a) bei Logos mit Einzelangabe: mindestens 20 mm Durchmesser

20mm 20mm



7
b) bei Logos mit einer Kombination von zweíer Angaben: Mindestgröße 40 mm Durchmesser.

4001111 / 4001m..'
.....l~.('

,,'
J'

2.7. Besondere Bedingungen für die Verwendung'des Logos
.1'
il

Das Logo soll die Erzeugnisse aufwerten. 91s'halb sollte die Umsetzung möglichst in Farbe erfolgen, damit das Logo besser ins Auge fällt und
vom Verbraucher leíchter und schneller.erkannr werden kann .

..""r
Aus diesem Grunde sollten einfargjg~ Logos (Schwarz-Weiß) gemäß Abschnitt 2.2lediglich verwendet werden, wenn eine Umsetzung in Farbe
unpraktischist. /.

i
.<'
..l

3. ORIGINALREPROVOR~Æ;EN
/'

3.1. Zweifarbige A/!Jil~~ung

Einzela9g'ábe in allen Sprachen
••.t';'¥'

Beíspíele von Sprachkombinationen gemäß B.3.2
..$.'

I'

".. /1
../
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Beispiele von Sprachk l.om rinati IOnen gemäß B.3.2

I
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Konturlinien3.2.



i
!
; PANTONE 367

3.3. Einfarbige Ausführung: Logo in Schwarz-Weiß

3.4. Farbmusterbögen ..'
i
¡rANTONE REFLEX BLUE
i



"ANHANG XIJ

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung für den
Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung

3. Name, Anschrift und Codenummer der Kontrollstelle/
Kontrollbehörde:

Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

1. Nummer der Bescheinigung:

2. Name und Anschrift des Unternehmers:
Haupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

6. definiert als:

ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungser-
zeugnisse und ebenfalls nicht- ökologische/nichtbiol·
ogische Erzeugnisse, soweit eine parallele
Produktion/Verarbeitung im Sinne von Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 stattfindet

4. Erzeugnisgruppenrrätigkeit:

- Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse:

- Meeresalgen und Meeresalgenerzeugnisse:

- Tiere und tierische Erzeugnisse:

- Aquakulturtiere und tierische
Aquakulturerzeugnisse:

- Verarbeitete Erzeugnisse:

6. Gültigkeitsdauer:

Pflanzliche Erzeugnisse von bis ..

Meeresalgenerzeugnisse von bis ..

Tierische Erzeugnisse von bis ..

Tierische Aquakulturerzeugnisse von bis ..

Verarbeitete Erzeugnisse von bis .

7. Datum der Kontrolle(n):

8. Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle
unterstellt und erfüllt die Anforderungen der beiden vorgenannten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:"



Dem Unternehmer auszustellende Bescheinigung gemäß Artikel 29 Absatz."
Nr. 834/2007 ..,..'

Nummer der Bescheinigung: ..•..../

).
~.~~

../-;:'
Muster der in Artike129 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigun""'r den

Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung ..'

ANHANGXII

Name und Anschrift des Unternehmers:
Haupttätigkeit (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

.,..'
Name, Anse, 't und Codenummer der Kontrollstellej
Kontrollbg . rde:

Erzeugnisgruppen/Tätigkeit:
Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse
Tiere und tierische Erzeugnisse:
Verarbeitete Erzeugnisse:

de. ' iiert als:
.' /Ókologische/bio)ogische Erzeugnisse, Umstellungserzeug-
. nísse und ebenfalls níchtökologíschejníchtbtologísche

Erzeugnisse, soweit eine paralleie Produktion/Verarbeitung
im Sinne von Artikel nder Verordnung (EG) Nr. 834(
2007 stattfindet

Gültigkeitsdauer "
Pflanzliche Erzeugnisse: von ~. < ..
Tierische Erzeugnisse: von IS ..

Verarbeitete Erzeugnisse: '..... bis .

Datum der Kontrolle{n):

Diese Bescheínígun urde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und der Verordnung
(EG) Nr. 889/29' ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt
die Anforde: •gen der beiden vorgenannten Verordnungen.
Datum,", 'r:
Unt : chtift für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:

/



ANHANG XIII

Muster einer Verkäuferbestätigung gemäß Artikel 69

Verkäuferbestätigung gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Name und Anschrift des Verkäufers:

Kennzeichnung (z. B. Nummer der Partie oder des Produktbezeichnung:
Bestands)

Bestandteile:
(Alle Produktbesrandteílejalle während des Produktionsprozesses zuletzt verwendeten Bestandteile angeben)
................
................
................
................
................

Der Unterzeichnete bestätigt, dass dieses Erzeugnis weder "aus" noch "durch" GVO im Sinne der Verwendung diese¡'
Begriffe in den Artikeln 2 und 9 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 hergestellt wurde, und keine Informationen
vorliegen, die darauf schließen lassen, dass diese Erklärung falsch ist.
Der Unterzeichnete bestätigt, dass das vorstehend bezeichnete Erzeugnis die Anforderunf¡en von Artikel 9 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007 hinsichtlich des Verbots der Verwendung von GVO erfü It.
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, seinem Kunden und der für ihn zuständigen Kontrollstelle/Kontrollbehörde
unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn diese Bestätigung widerrufen oder geändert wird oder wenn Informationen
bekannt werden, die die Richtigkeit der Bestätigung in Frage stellen.
Der Unterzeichnete ermächtigt die für die Kontrolle des Kunden zuständige Kontrollstelle/Kontrollbehörde im Sinne von
Artikel 2 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007, die Richtigkeit dieser Bestätigug zu prüfen und erforderlichenfalls Proben
für den analytischen Nachweis zu ziehen. Ferner stimmt der Unterzeichnete zu, dass diese Aufgabe von einer
unabhängigen Stelle vorgenommen werden kann, die von der Kontrollstelle schriftlich benannt wurde.
Der Unterzeichnete haftet für die Richtigkeit der Angaben dieser Bestätigung.

Land, Ort, Datum und Unterschrift des Verkäufers: I (ggf) Firmenstempel des Verkäufers:
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Abschnitt 1

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden in Süßwasser:

Forelle (Salmo tTUtta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) - Bachsaibling (Salvelinus Iontinalis) - Lachs (Salmo salar)
_ Seesaibling (Salvelinus alpinus) - Äsche (Thymal/us thymal/us) - Arnerikanischer Seesaibling (Salvelinus l1amaycush) -
Huchen (Hucho hucho)

Die Produktion muss in offenen Systemen erfolgen. Die Wasserwechselrate
muss eine Sauerstoffsättigung von mindestens 60 % bewirken, auf die Bedürf-
nisse der Tiere abgestimmt sein und einen ausreichenden Abfluss des Haltungs-
wassers sicherstellen.

Produktionssystem

Maximale Besatzdichte andere als die nachstehend genannten Salmoniden: unter 15 kg/m3

Lachs: 20 kg/m3

Bachforelle und Regenbogenforelle: 25 kg/m3

Seesaibling: 20 kg/m>

Abschnitt 2

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden im Meer:

Lachs (Salmo salar), Forelle (Salmo trutta) - Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)

Maximale Besatzdichte 10 kg/m3 in Netzgehegen

Abschnitt 3

Ökologische/biologische Produktion von Kabeljau (Gadus mOJ'hua) und anderen Dorschfischen (Gadidae), Seebarsch
(Dicentrarchus labrax), Goldbrassen (Sparus aurata), Adlerfisch (Argyrosomus regius), Steinbutt (Psetta maxima [= Scopthal-
mus maximus)), Gemeinen Meerbrassen (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus)), Rotem Trommler (Sciaenops oeel/aM) und
anderen Meerbrassen (Sparidae) sowie Kaninchenfischen (Siganus spp)

Abschnitt 4

Haltungssysteme im offenen Meer (Netzgehege/Netzkäfige), mit geringer Mee-
resströmung für ein optimales Wohlbefinden der Fische, oder in offenen Hal-
tungssystemen an Land

Produktionssystem

Maximale Besatzdichte andere Arten als Steinbutt: 15 kg/m3

Steinbutt: 25 kg/m2

Ökologische/biologische Produktion von Seebarschen, Goldbrassen, Adlerfischen. Meeräschen (Liza, Mllgil) und Aal
(Anguilla spp) in Erdteichen in Gezeitenbereichen und Lagunen

Es muss ein ausreichender Wasseraustausch stattfinden, um das Wohlergehen
der betreffenden Art(en) zu gewährleisten.

Mindestens 50 % der Dämme müssen mit Pflanzen bewachsen sein.

Absetzteiche mit Feuchtbiotop sind vorgeschrieben.

Haltungssystem Ehemalige Salzbecken. die in Produktionseinheiten für Aquakultur umgewan-
delt wurden, und ähnliche Erdteiche in Gezeitenbereichen

Produktionssystem

Maximale Besatzdichte



Abschnitt 5

Ökologische/biologische Produktion von Stören (Acipenseridae) in Süßwasser

Produktionssystem Die Wasserströmung in jeder Haltungseinheit muss den physiologischen Be-
dürfnissen der Tiere entsprechen.

Das ablaufende Wasser muss eine äquivalente Qualität aufweisen wie das zu-
laufende Wasser.

Maximale Besatzdichte 30 kg/m3

Abschnitt 6

Ökologische/biologische Fischproduktion in Binnengewässern

Karpfenfische (Cyprinidae) und andere vergesellschaftete Arten in Polykultur, einschließlich Barsch, Hecht, Wels, Fell-
chen, Stör

Produktionssystem In Fischteichen, die in regelmäßigen Abständen vollständig abgelassen werden,
und in Seen. Seen müssen ausschließlich der ökologischen/biologischen Erzeu-
gung dienen, einschließlich Ackerbau in ihren trocken liegenden Bereichen.

Der Abfíschbereích muss einen Frischwasserzufluss haben und so groß sein,
dass die Tiere in ihrem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt sind. Die Fische
werden nach der Ernte in frischem Wasser gehältert.

Eine organische und mineralische Düngung der Teiche und Seen in Überein-
stimmung mit Anhang I der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 mit einer Höchst-
gabe von 20 kg Stickstoff/ha ist zulässig.

Der Einsatz chemísch-svnthetíscher Mittel zur Kontrolle des Pflanzenwuchses
in den Produktionsgewässern ist verboten.

Streifen mit natürlicher Vegetation um die Binnengewässeranlagen herum die-
nen als Pufferzonen zu angrenzenden Flächen, die nieht nach den Vorgaben
ökologischer/biologischer Produktion bewirtschaftet werden.

Bei Polykultur in Abwachsteiehen muss den Bedürfnissen aller Besatzarten
gleichermaßen Rechnung getragen werden.

Ertrag Die Gesamtproduktion ist auf 1 500 kg Fisch (alle Arten) pro Hektar und Jahr
begrenzt.

Abschnitt 7

Ökologische/biologische Produktion von Geißelgamelen (Penaeidae) und Süßwassergarnelen (Macrobracllium spp)

Einrichtung von
Produktionseinheiten

Ansiedlung in Gebieten mit unfruchtbaren Lehmböden, um die Umweltbelas-
tung durch den Teichbau auf ein Mindestmaß zu beschränken. Teichbau mit
dem vorhandenen Lehm. Die Zerstörung von Mangrovenbeständen ist nicht
erlaubt.

Umstellungszeit Sechs Monate je Teich entsprechend der üblichen Lebensspanne von Garnelen
in Aquakultur

Herkunft der Elterntiere Mindestens die Hälfte der Eltemtiere muss nach drei Jahren Betrieb der Anlage
aus Nachzucht stammen. Der restliche Eltembestand muss von pathogenfreien
Wildbeständen aus nachhaltiger Fischerei stammen. Die erste und zweite Ge-
neration muss vor Einsetzen in die Anlagen einem Screening unterzogen wer-
den.

Entfernen von Augenstielen ist verboten

Maximale Besatzdichten und
Produktionsmengen

Anzucht: höchstens 22 Postlarvenjrnê

Maximale Haltungsdichte. 240 gfm2



Absclmitt 8

Weichtiere lind Stachelhäuter

Leinen, Flöße, Kultivierung am Meeresboden, Netzsäcke. Käfige, Kästen, Later-
nennetze, Muschelpfähle und andere Haltungssysteme.

Bei der Miesmuschelproduktion an Flößen wird maximal ein Seil pro Quadrat-
meter Oberfläche ins Wasser gehängt. Die Seile sind höchstens 20 Meter lang.
Ein Ausdünnen der Seile im Laufe des Produktionszyklus ist nicht zulässig,
aber die Seile dürfen - wenn die anfängliche Besatzdichte nicht erhöht wird -
unterteilt werden.

Produktionssysteme

Abschnitt 9

Tropische Süßwasserfische: Milchfisch (Chanos chanos), Buntbarsche (Oreochromis sp.), Haiwelse (pangasil¡s sp.)

Absclmitt 10

Produktionssysteme

Haiwelse: 10 kg/m3

Buntbarsche: 20 kg/m3

Teiche und Netzkäfige

Maximale Besatzdichte

Andere Aquakulturtíere: keine"
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Entsprechungstabelle gemäß Artikel 98

(1) Verordnung (EWG)Nr. 207/93
Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 (2) Verordnung (EG)Nr. 223/2003 Vorliegende Verordnung

m Verordnung (EG)Nr. 1452/2003

- Artikel l

- Artikel 2 Buchstabe a

Artikel 4 Nummer 15 Artikel 2 Buchstabe b

Anhang III Abschnitt C (erster Gedan- Artikel 2 Buchstabe c
kensrrích)

Anhang III Abschnitt C (zweiter Artikel 2 Buchstabe d
Gedankenstrich)

- Artikel 2 Buchstabe e

- Artikel 2 Buchstabe f

- Artikel 2 Buchstabe g

- Artikel 2 Buchstabe h

Artikel 4 Nummer 24 Artikel 2 Buchstabe i

- Artikel 3 Absatz l

Anhang I Abschnitt B Nummern 7.1 Artikel 3 Absatz 2
und 7.2

Anhang I Abschnitt B Nummer 7.4 Artikel 3 Absatz 3

Anhang I Abschnitt A Nummer 2.4 Artikel 3 Absatz 4

Anhang I Abschnitt A Nummer 2.3 Artikel 3 Absatz 5

- Artikel 4

Artikel 6 Absatz 1, Anhang I Artikel 5
Abschnitt A Nummer 3

Anhang I Abschnitt A Nummer 5 Artikel 6

Anhang I Abschnitte B und C (Titel) Artikel 7

Anhang I Abschnitt B Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 1

Anhang I Abschnitt C Nummer 3.1 Artikel 8 Absatz 2

Anhang I Abschnitt B Nummern 3.4, Artikel 9 Absätze 1 bis 4
3.8,3.9,3.10,3.11

Anhang I Abschnitt C Nummer 3.6 Artikel 9 Absatz 5

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.1.1 Artikel l OAbsatz 1

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.2.1 Artikel 10 Absatz 2

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.2.2 Artikel 10 Absatz 3

Anhang I Abschnitt B Nummer S.2.3 Artikel 10 Absatz 4

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.3.5 Artikel 11 Absatz 1

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.3.6 Artikel Ll Absatz 2

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.3.7 Artikel 11 Absatz 3

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.3.8 Artikel 11 Absätze 4 und 5

Anhang I Abschnitt B Nummern 6.1.9, Artikel 12 Absätze 1 bis 4
8.4.1 bls 8.4.5

Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.9 Artikel 12 Absatz 5



(1) Verordnung (EWG) Nr. 207/93
Verordnung (EWG)Nr. 2092/91 (2) Verordnung (EG) Nr. 223/2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG) Nr. 1452/2003

Anhang J Abschnitt C Nummern 4, 8.1 Artikel 13
bis 8.5

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.1.2 Artikel 14

Anhang I Abschnitt B Nummern 7.1, Artikel 15
7.2

Anhang I Abschnitt B Nummer 1.2 Artikel 16

Anhang I Abschnitt B Nummer 1.6 Artikel 17 Absatz l

Anhang J Abschnitt B Nummer 1.7 Artikel 17 Absatz 2

Anhang J Abschnitt B Nummer 1.8 Artikel 17 Absatz 3

Anhang I Abschnitt B Nummer 4.1O Artikel 17 Absatz 4

Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.2 Artikel 18 Absatz l

Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.3 Artikel 18 Absatz 2

Anhang I Abschnitt C Nummer 7.2 Artikel 18 Absatz 3

Anhang J Abschnitt B Nummer 6.2.1 Artikel 18 Absatz 4

Anhang J Abschnitt B Nummer 4.3 Artikel 19 Absatz l

Anhang J Abschnitt C Nummern 5.1, Artikel 19 Absätze 2 bis 4
5.2

Anhang J Abschnitt B Nummern 4.1, Artikel 20
4.5, 4.7 und 4.11

Anhang J Abschnitt B Nummer 4.4 Artikel 21

Artikel 7 Artikel 22

Anhang I Abschnitt B Nummern 3.13, Artikel 23
5.4, 8.2.5 und 8.4.6

Anhang I Abschnitt B Nummern 5.3, Artikel 24
5.4, 5.7 und 5.8

Anhang J Abschnitt C Nummer 6 Artikel 25

Anhang III Abschnitt E Nummer 3 and Artikel 26
Abschnitt B

Artikel 5 Absatz 3 und Anhang VI Artikel 27
Teile A und B

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 28

Artikel 5 Absatz 3 (1): Artikel 3 Artikel 29

Anhang III Abschnitt B Nummer 3 Artikel 30

Anhang III Nummer 7 Artikel 31

Anhang III Abschnitt E Nummer 5 Artikel 32

Anhang III Nummer 7 Buchstabe a Artikel 33

Anhang III Abschnitt C Nummer 6 Artikel 34

Anhang III Nummer 8 und Abschnitt Artikel 35
A Nummer 2.5

Anhang J Abschnitt A Nummern 1.1 Artikel 36
bis 1.4

Anhang I Abschnitt B Nummer 2.1.2 Artikel 37

Anhang J Abschnitt B Nummern 2.1.1, Artikel 38
2.2.1, 2.3 und Anhang I Abschnitt C
Nummern 2.1, 2.3

Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.6 Artikel 39

Anhang III Abschnitt Al Nummer 3 Artikel 40
und Buchstabe b

Anhang J Abschnitt C Nummer 1.3 Artikel 41



(l) Verordnung (EWG)NI'. 207/93
Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (2) Verordnung (EG)Nr. 223/2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG)Nr. 1452/2003

Anhang J Abschnitt B Nummer 3.4 Artikel42
(erster Gedankenstrich) und Num-
mer 3.6 Buchstabe b

Anhang J Abschnitt B Nummer 4.8 Artikel43

Anhang J Abschnitt C Nummer 8.3 Artikel44

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 45

(3): Artikel 1 Absätze 1 lind 2 Artikel 45 Absätze 1 lind 2

(3): Artikel 3 Buchstabe a Artikel 45 Absatz 1

(3): Artikel 4 Artikel 45 Absatz 3

(3): Artikel 5 Absatz l Artikel 45 Absatz 4

(3): Artikel 5 Absatz 2 Artikel 45 Absatz 5

(3): Artikel 5 Absatz 3 Artikel 45 Absatz 6

(3): Artikel 5 Absatz 4 Artikel 45 Absatz 7

(3): Artikel 5 Absatz 5 Artikel 45 Absatz 8

Anhang J Abschnitt B Nummer 8.3.4 Artikel46

Anhang J Abschnitt B Nummer 3.6 Artikel 47 Absatz 1
Buchstabe a

Anhang J Abschnitt B Nummer 4.9 Artikel 47 Absatz 2

Anhang J Abschnitt C Nummer 3.5 Artikel 47 Absatz 3

(3): Artikel 6 Artikel48

(3): Artikel 7 Artikel49

(3): Artikel 8 Absatz l Artikel 50 Absatz 1

(3): Artikel 8 Absatz 2 Artikel 5OAbsatz 2

(3): Artikel 9 Absatz 1 Artikel 51 Absatz l

(3): Artikel 9 Absätze 2 und 3 Artikel 51 Absatz 2

Artikel 51 Absatz 3

(3): Artikel io Artikel 52

(3): Artikel Il Artikel53

(3): Artikel l 2 Absatz l Artikel 54 Absatz 1

(3): Artikel 12 Absatz 2 Artikel 54 Absatz 2

(3): Artikel 13 Artikel 55

(3): Artikel 14 Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

(2): Artikel 1 lind Artikel 5 Artikel 59

(2): Artikel 5 und 3 Artikel 60

(2): Artikel 4 Artikel 61

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 62

Anhang III Nummer 3 Artikel 63

Anhang III Nummer 4 Artikel 64



(I) Verordnung (EWG) Nr. 207/93
Verordnung .(EWG) NI'. 2092/91 (2) Verordnung (EG) NI'. 223/2003 Vorliegende Verordnung

(3) Verordnung (EG) Nr. 1452/2003

Anhang JIj Nummer 5 Artikel 65

Anhang III Nummer 6 Artikel 66

Anhang III Nummer IO Artikel 67

- Artikel 68

- Artikel 69

Anhang JIj Abschnitt A Nummer 1 Artikel 70

Anhang III Abschnitt A Nummer 1.2. Artikel 71

- Artikel 72

Anhang III Abschnitt A Nummer 1.3 Artikel 73

Anhang III Abschnitt A Nummer 2.1 Artikel 74

Anhang III Abschnitt A Nummer 2.2 Artikel 75

Anhang III Abschnitt A Nummer 2.3 Artikel 76

Anhang I Abschnitt B Nummer 5.6 Artikel 77

Anhang I Abschnitt C Nummern Artikel 78
5.5,6.7 ,7.7,7.8

Anhang III Abschnitt A Nummer 2.4 Artikel 79

Anhang III Abschnitt B Nummer 1 Artikel 80

Anhang III Abscnitt C Artikel 81

Anhang III Abschnitt C Nummer 1 Artikel 82

Anhang III Abschnitt C Nummer 2 Artikel 83

Anhang JIj Abschnitt C Nummer 3 Artikel 84

Anhang III Abschnitt C Nummer 5 Artikel 85

Anhang III Abschnitt D Artikel 86

Anhang III Abschnitt E Artikel 87

Anhang III Abschnitt E Nummer 1 Artikel 88

Anhang 1IIAbschnitt E Nummer 2 Artikel 89

Anhang III Abschnitt E Nummer 4 Artikel 90

Anhang III Nummer 9 Artikel 91

Anhang III Nummer 11 Artikel 92

Artikel 93

- Artíkel 94

Anhang I Abschnitt B Nummer 6.1.5 Artikel 95 Absatz l

Anhang I Abschnitt B Nummer 8.5.1 Artikel 95 Absatz 2

- Artikel 95 Absätze 3-8

- Artikel 95

- Artikel 96

- Artikel97

Anhang II Teil A Anhang I
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~B VERORDNUNG (EG) Nr. 1235/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der:
Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern

(ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25)

Geändert durch:

Amtsblatt

Nr. Seite Datum

~ Ml Verordnung (EG) Nr. 537/2009 der Kommission vom
19. Juni 2009 L 159 6 20.06.2009

~ M2 Verordnung (EU) Nr. 471/2010 der Kommission vom
31. Mai 2010 L 134 1 01.06.2010

~ M3 Verordnung (EU) Nr. 590/2011 der Kommission vom
20. Juni 2011 L 161 9 21.06.2011

~ M4 Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1084/2011 der
Kommission vom 27. Oktober 2011 L281 3 28.10.2011



YB
VERORDNUNG (EG) Nr. 1235/2008 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2008

mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der
Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung Vall ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2, Artikel 3g Buchstabe d
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Grunde:

(1) Mit den Artikeln 32 und 33 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 sind die allgemeinen Vorschriften für die Ein-
fuhr von ökologischen/biologischen Erzeugnissen festge-
legt worden. Um zu gewährleisten, dass diese Vorschrif-
ten ordnungsgemäß und einheitlich angewendet werden,
sind Durchführungs- und Verfahrensvorschriften dazu
festzulegen.

(2) Da seit 1992 beträchtliche Erfahrungen mit der Einfuhr
von Erzeugnissen mit gleichwertigen Garantien gesam-
melt wurden, sollte den Kontrollstellen und Kontrollbe-
hörden ein relativ kurzer Zeitraum eingeräumt werden,
um ihre Aufnahme in das Verzeichnis der im Hinblick
auf die Gleichwertigkeit anerkannten Kontrollstellen und
Kontrollbehörden gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 zu beantragen. Da jedoch mit der direkten
Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die öko-
logische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen außerhalb
des Gebiets der Gemeinschaft noch keine Erfahrungen
vorliegen, sollte den KontrollsteIJen und Kontrollbehör-
den, die ihre Aufnahme in das Verzeichnis der im Hin-
blick auf die Konformität anerkannten Kontrollstellen
und Kontrollbehörden gemäß Artikel 32 der Verordnung
(EG) NI'. 834/2007 beantragen wollen, mehr Zeit gege-
ben werden. Daher ist für die Übermittlung der Anträge
und ihre Prüfung ein längerer Zeitraum vorzusehen.

(3) Für gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 eingefühlte Erzeugnisse sollten die betreffen-
den Unternehmer eine geeignete Bescheinigung vorlegen
können. Hierfür ist ein Muster zu erstellen. Gemäß Arti-
kel 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eingeführte
Erzeugnisse sollten von einer KontroJlbescheinigung ab- .
gedeckt sein. Für die Ausstellung der Bescheinigung sind
die Einzelheiten festzulegen. Außerdem ist ein Verfahren
festzulegen, um bestimmte Kontrollen der aus Drittlän-
dern eingeführten Erzeugnisse, die in der Gemeinschaft
als ökologisch/biologisch vermarktet werden sollen, auf
Gemeinschaftsebene zu koordinieren.

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.



(4) Argentinien, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Neu-
seeland und die Schweiz waren bisher in der Verordnung
(EG)Nr. 345/2008 der Kommission vom 17. April 2008
mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Ein-
fuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel e) als Drittlän-
der aufgeführt, aus denen eingeführte Erzeugnisse in der
Gemeinschaft als ökologisch/biologisch vermarktet wer-
den können. Die Kommission hat die Lage dieser Länder
gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
überprüft und dabei die angewendeten Produktionsvor-
schriften und die bisherigen Erfahrungen mit der Einfuhr
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus diesen
bisher im Verzeichnis gemäß Artikel 11 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 aufgeführten Ländern
berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wurde der Schluss
gezogen, dass die Bedingungen für die Aufnahme Argen-
tiniens, Australiens, Costa Ricas, Indiens, Israels und Neu-
seelands in das Verzeichnis der im Hinblick auf die
Gleichwertigkeit anerkannten Drittländer gemäß Arti-
kel 33 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
erfüllt sind.

TB

(5) Die Europäische Gemeinschaft und die Schweizerische
Eidgenossenschaft haben ein Abkommen über den Han-
del mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (3) geschlossen,
das mit dem Beschluss 2002/309/EG des Rates und der
Kommission (4) genehmigt wurde. Anhang 9 des Abkom-
mens betrifft landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebens-
mittel aus ökologischem Landbau und bestimmt, dass die
Parteien die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit
ökologische/biologische Erzeugnisse, die den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der jeweils anderen Partei
entsprechen, eingeführt und in den Verkehr gebracht
werden können. Im Interesse der Klarheit ist die Schweiz
ebenfalls im Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleich-
wertigkeit anerkannten Drittländer gemäß Artikel 33 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 aufzuführen.

(6) Die Behörden der Mitgliedstaaten besitzen umfangreiche
Erfahrungen und Fachkenntnisse in dem Bereich, einge-
führten ökologischen/biologischen Erzeugnissen Zugang
zum Gebiet der Gemeinschaft zu gewähren. Um die Ver-
zeichnisse der Drittländer sowie der Kontrollstellen und
Kontrollbehörden zu erstellen und auf dem neuesten
Stand zu halten, ist auf diese Erfahrungen zurückzugrei-
fen und sollte die Kommission die Berichte der Mitglied-
staaten und anderer Sachverständiger zugrunde legen
können. Die diesbezüglichen Aufgaben sind auf gerechte
und angemessene Weise aufzuteilen.

(2) ABI. L 108 vom 18.4.2008, S. 8.
(3) ABI. L 114 vom 30.4.2002, S. 132.
(4) ABI. L 114 vom 30.4.2002, S. 1.
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(7) Für Anträge von Drittländern, die vor dem 1. Januar

2009, dem Zeitpunkt, ab dem die Verordnung (EG) Nr.
834/2007 gilt, bei der Kommission eingegangen sind,
sind außerdem Übergangsmaßnahmen vorzusehen.

(8) Zur Vermeidung von Störungen im internationalen Han-
del und zur Erleichterung des Übergangs von den Vor-
schriften der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 zu den-
jenigen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 muss den
Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit gegeben wer-
den, den Einführern je nach Fall Genehmigungen für
das Inverkehrbringen von Erzeugnissen auf dem Gemein-
schaftsmarkt zu erteilen, bis die für das Funktionieren der
neuen Einfuhrvorschriften erforderlichen Maßnahmen
eingeführt worden sind, insbesondere hinsichtlich der
Anerkennung der KontrollsteIlen und Kontrollbehörden
gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007. Diese Möglichkeit sollte im Zuge der Erstel-
lung des Verzeichnisses der KontroJlstellen gemäß dem
genannten Artikel schrittweise abgebaut werden.

(9) Um die Transparenz zu verbessern und die Anwendung
dieser Verordnung zu gewährleisten, ist ein elektronisches
System für den Informationsaustausch zwischen der
Kommission, den Mitgliedstaaten, den Drittländern sowie
den Kontrollstellen und KontroJlbehörden vorzusehen.

(10) Die Durchführungsvorschriften der vorliegenden Verord-
nung ersetzen diejenigen der Verordnung (EG) Nr.
345/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 605/2008 der
Kommission vom 20. Juni 2008 mit Durchführungsbe-
stimmungen zu den Vorschriften für die Kontrollbeschei-
nigung für Einfuhren aus Drittländem gemäß Artikel 11
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeich-
nung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebens-
mittel (l). Die genannten Verordnungen sind daher auf-
zuheben und durch eine neue Verordnung zu ersetzen.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stel1ungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:



DlE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFfEN -

Exkurs: Erwägungsgründe der ...

TMI VERORDNUNG (EG) Nr. 537/2009 DER KOMMISSION"

vom 19. Juni 2009

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich des Verzeichnisses der Drittländer, "
aus denen bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ökologischerjbiologischer Produktion zur

Vermarktung in der Gemeinschaft stammen müssen

(Text von Bedeutung für den EWR)

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 wurde in
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der
Kommission vom 8. Dezember 2008 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007
dès Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittlän-
dern (2) ein Verzeichnis der Drittländer erstellt, deren Pro-
duktionsregelung und Kontrollmaßnahmen "für die öko-
logische/biologische Produktion als gleichwertig aner-
kannt worden sind. Aufgrund neuer Anträge und Infer-
mationen aus Drittländern, die bei der Kommission seit
der letzten Veröffentlichung des Verzeichnisses eingegan-
gen sind, sollten bestimmte Änderungen in Erwägung
gezogen und in das Verzeichnis an- oder eingefügt wer-
den.

(2) Die Behörden Australíens und Costa Ricas haben bei der
Kommission beantragt, jeweils eine neue Kontroll- und
bescheinigungserteilende Stelle in das Verzeichnis aufzu-
nehmen. Die Behörden Australiens und Costa Ricas ha-
ben der Kommission die erforderlichen Garantien dafür
gegeben, dass die neuen Kontroll- und bescheinigungs-
erteilenden Stellen die Bedingungen von Artikel 8 Absatz
2 der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 erfüllen.

(3) Die Aufnahme Indiens in das Verzeichnis von Anhang III
der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 ist bis zum 30. Juni
2009 befristet. Um Störungen des Handels zu vermeiden,
muss die Aufnahme Indiens in das Verzeichnis verlängert
werden, Die indischen Behörden haben bei der Kommis-
sion beantragt, vier neue Kontroll- und bescheinigungs-

(') ABJ. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABJ. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
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erteilende Stellen in das Verzeichnis aufzunehmen. Die
indischen Behörden haben der Kommission die erforder-
lichen Garantiendafür gegeben, dass die neuen Kontroll-
und bescheinigungserteilenden Stellen die Bedingungen
von Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 erfüllen. Die indischen Behörden haben der
Kommission mitgeteilt, dass eine Kontrollstelle ihren Na-
men geändert hat.

(4) Die israelischen Behörden haben der Kommission mitge-
teilt, dass eine Kontrollstelle ihren Namen geändert hat.

(5) Bestimmte aus Tunesien eingeführte landwirtschaftliche
Erzeugnisse werden zurzeit nach den in Artikel 19 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 vorgesehenen Über-
gangsbestimmungen in der Gemeinschaft vermarktet. Tu-
nesien hat bei der Kommission die Aufnahme in das
Verzeichnis in Anhang III der genannten Verordnung be-
antragt und die gemäß den Artikeln 7 und 8 der ge-
nannten Verordnung erforderlichen Informationen vorge-
legt. Die Prüfung dieser Informationen und anschließende
Erörterungen mit den tunesisehen Behörden haben erge-
ben, dass die in diesem Land geltenden Vorschliften über
die Erzeugung und Kontrolle von Agrarerzeugnissen den
in der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 festgelegten Vor-
schriften gleichwertig sind. Die Kommission hat gemäß
Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
eine Vor-Ort-Prüfung der in Tunesien tatsächlich ange-
wandten Produktionsvorschriften und Kontrollmalsnah-
men vorgenommen.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNGERLASSEN:
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------------------------- --------------- -----

Exkurs: Erwägungsgründe der ...

VERORDNUNG (EU) Nr. 471/2010 DER KOMMISSION

vom 31. Mai 2010

zurÄnderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 hinsichtlich des Verzeichnisses der Drittländer.
aus denen bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ökologischer/biologischer Produktion zur -

Vermarktung in der Union stammen müssen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) NI'. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artíkel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 wurde in Anhang III der Verordnung
(EG) Nr. 1235/2008 der Kommission vom
8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich
der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen aus Drittländern e) ein Verzeichnis
der Drittländer erstellt, deren Produktionsregelung und
Kontrollrnaßnahmen für die ökologische/biologische Pro-
duktion von Jandwhtschafrlichen Erzeugnissen als gleich-
wertig mit denen nach der genannten Grundverordnung
anerkannt worden sind. Aufgrund eines neuen Antrags
und Informatíonen aus Drittländern, die bei der Kommis-
sion seit der letzten Veröffentlichung des Verzeichnisses
eingegangen sind, sollten bestimmte Änderungen Berück-
sichtigung finden und in das Verzeichnis eingefügt wer-
den.

(2) Die Behörden Australiens haben der Kommission mit-
geteilt, dass eine ihrer KontrollsteIlen umstrukturiert wor-
den ist und einen neuen Namen erhalten hat. Die austra-
líschen Behörden haben der Kommission die erforderli-
chen Garantien dafür gegeben, dass die umstrukturierte

(1) ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. lo
(2) ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
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der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 erfüllt.

(3) Bestimmte aus Japan eingeführte landwírtschaftliche Er-
zeugnisse werden zurzeit nach den in Artikel 19 der
Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 vorgesehenen über-
gangsbestimmungen in der Union vermarktet. Japan hat
bei der Kommission die Aufnahme in das Verzeichnis in
Anhang J1l der genannten Durchführungsverordnung be-
antragt und die gemäß den Artikeln 7 und 8 derselben
Verordnung erforderlichen lnformatíonen vorgelegt. Die
Prüfung dieser Informationen und anschließende Erörte-
rungen mit den japanischen Behörden haben ergeben,
dass die in diesem Land geltenden Vorschriften über
die Erzeugung und Kontrolle der ökologischen/biologi-
schen Produktion denen in der Verordnung (EG)
NI'. 834/2007 gleichwertig sind. Die Kommission hat
gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 eine Vor-Ort-Prüfung der in Japan tatsäch-
lich angewandten Produktionsvorschriften und Kontroll-
maßnahmen vorgenommen. Die Kommission sollte Japan
demzufolge in das Verzeichnis in Anhang III der Vererd-
nung (EG) Nr. 1235/2008 aufnehmen.

(4) Die Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen MaíSnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Exkurs: Erwägungsgründe der .....

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 590/2011 DER KOMMISSION

vom 20. Juni 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mirDurchführungsvorschrifren zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von ökologischen/biologischen

Erzeugnissen aus Drittländem

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROri\IsCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 38
Buchstabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In cler Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommis-
sion (2) wurde den KontrollsteIlen und Kontrollbehörden
ein relativ kurzer Zeitraum für die Beantragung der An-
erkennung im Hinblick auf die Konformität gemäß
Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gesetzt.
Da mit der direkten Anwendung der EU-Vorschriften
über die ökologische/biologische Erzeugung und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeug-
nissen außerhalb des Gebiets der Europäischen Union
noch keine Erfahrungen vorliegen, sollte den Kontroll-
stellen und Kontrollbehörden. die ihre Aufnahme in das
Verzeichnis im Hinblick auf die Konformität beantragen
wollen, mehr Zeit eingeräumt werden.

(2) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 wurde in Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 ein Verzeichnis der Drittländer erstellt,
deren Produktionsregelung und Kontrollmaßnahmen für
die ökologische/biologische Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen als denen der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 gleichwertig anerkannt wurden. Da
die Kommission seit der letzten Veröffentlichung des Ver-
zeichnisses einen neuen Antrag und Informationen aus
Drittländern erhalten hat, sollten bestimmte Änderungen
Berücksíchtlgung finden, und das Verzeichnis sollte ent-
sprechend angepasst werden.

(3) Bestimmte aus Kanada eingeführte landwirtschaftliche Er-
zeugnisse werden zurzeit nach den in Artikel 19 der
Verordnung (EG) NI'. 1235/2 00 8 vorgesehenen Über-
gangsbestimmungen in der Union vermarktet. Kanada
hat bei der Kommission die Aufnahme in das Verzeichnis
in Anhang nr der Verordnung beantragt. Es hat die nach
Artikel 7 und 8 der Verordnung verlangten lnformatío-
nen übermittelt. Die Prüfung dieser lnfcrrnatíonen und

(1) ABI. l. 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
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anschließende Erörterungen mit den kanadischen Behör-
den haben ergeben, dass die in diesem Land geltenden
Vorschriften über die Erzeugung und Kontrolle Von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen den in der Verordnung
(EG)NI'. 834/2007 festgelegten Vorschriften gleichwertig
sind. Die.Kommission bat gemäß Artikel 33 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 eine Vor-Ort-Prüfung der
in Kanada tatsäcblich augewandten Erzeugungsvorschrif-
ten lind Kon trollmaßnahmen vorgenommen.

(4) Die Behörden Costa Ricas, Indiens, Israels, Japans und
Tunesiens haben bei der Kommission die Aufnahme
neuer Kontrollstellen und bescheinigungserteilender Stel-
lell beantragt und die erforderlichen Garantien dafür ge-
geben, dass diese Stellen die Voraussetzungen von
Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
erfüllen.

(5) Die Aufnahme Costa Ricas und Neuseelands in das Ver-
zeichnís von Anbang III der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 ist bis zum 30. Juni 2011 befristet. Um
Störungen im Handel zu vermeiden, ist die Aufnahme
Costa Ricas und Neuseelands zu verlängern. Angesichts
der bisherigen Erfahrungen sollte die Aufnahme für einen
unbegrenzten Zeitraum verlängert werden,

(6) Neuseeland bat redaktionelle Änderungen der einschlägi-
gen Angaben in Anhang III der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 gemeldet, nachdem vor kurzem das Ministry
of Agriculture and Forestry und die neuseeländísche Food
Safety Authority zusammengelegt wurden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 sollte daher ent-
sprechend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen MafSnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Y'M4 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1084/2011 DER KOMMISSION

VOm 27. Oktober 2011

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungs-
vorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der

Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern
I

. I

I

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 38 Buch-
stabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
der Kommission (2) sieht vor, dass das Verzeichnis der
anerkannten Drittländer für jedes Drittland alle Informa-
tionen enthält, die erforderlich sind, um überprüfen zu
können, ob die in der Gemeinschaft in Verkehr gebrach-
ten Erzeugnisse dem Kontrollsystem des gemäß
Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
anerkannten Drittlands unterworfen wurden. Tunesien
hat nach Bildung einer neuen Generaldirektion fur den
ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft in-
nerhalb des Landwirtschaftsministeriums, die nun die
neue, für das Kontrollsystem in Tunesien zuständige Be-
hörde ist, eine Änderung der zugehörigen Spezifikationen
in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 über-
mittelt.

(2) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 590/2011
der Kommission e) wurde in Anhang III der Verordnung
(EG)Nr. 1235/2008 ein neuer Eintrag betreffend Kanada
eingefügt. Nummer ,,1. Erzeugniskategorien" enthält ei-
nen Fehler, da "Futtermittel" unter Buchstabe c als eine
dieser Kategorien gesondert genannt werden, obwohl da-
mit nur eine der möglichen Verwendungen der unter
Buchstabe b dieses Textes genannten "verarbeiteten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse" erfasst ist.

(3) Kanada hat der Kommission mitgeteilt, dass das Verzeich-
nis der Kontrollstellen in Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 einen weiteren Fehler enthält; da die
Kontrollstelle "Control Union Certifications" nicht von
der Canadian Food Inspection Agencyals Erbringerin
von Zertifizierungsdiensten in Kanada zugelassen ist.

(1) ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. l.e) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
(3) ABI. L 161 vom 21.6.2011, S. 9.
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(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1235{2008 ist daher entspr~-
chend zu ändern und zu berichtigen.

(5) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Berichti-
gungsbestimmung dieser Verordnung ab dem Datum
des Inkrafttretens der Verordnung (EU) NI'. 590{2011
gelten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen l}'laßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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TB TITEL I

EINLEITENDE VORSCHRIFTEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung werden die Durchfühnmgsvorschriften für die
Einfuhr konformer Erzeugnisse und die Einfuhr von Erzeugnissen mit
gleichwertigen Garantien gemäß den Artikeln 32 und 33 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 festgelegt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet

1. "Kontrollbescheinigung": die für eine Sendung geltende; in Artikel 33
Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 genannte
Kontrollbescheinigung;

2. "Bescheinigung": die in Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 der Kommission (2) und Artikel 6 der vorliegenden Ver-
ordnung genannte Bescheinigung, deren Muster in Anhang II der
vorliegenden Verordnung festgelegt ist;

3. "Sendung": eine Menge von Erzeugnissen unter einem oder mehre-
ren KN-Code(s), die unter eine einzige Kontrollbescbeinigung fallen,
mit demselben Transportmittel befördert werden und aus demselben
Drittland eingeführt werden;

4. "erster Empfänger": die natürliche oder juristische Person gemäß der
Begriffsbestimmung in Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008;

5. "Prüfung der Sendung": diePrlifung der Kontrollbescheinigung
durch die betreffenden Behörden der Mitgliedstaaten, um Artikel 13
der vorliegenden Verordnung zu entsprechen, und, sollten die Be-
hörden dies für nötig halten, die Prüfung der Erzeugnisse selbst
hinsichtlich der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
834/2007, der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und der vorliegenden
Verordnung;

6. "betreffende Behörden der Mitgliedstaaten": die Zollbehörden oder
die vom Mitgliedstaat bestimmten anderen Behörden;

(1) ABI. L 166 vom 27.6.2008, S. 3.
e) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.
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7. "Bewertungsbelicht": der Bewertungsbericht gemäß Artikel 32 Ab-
satz 2 und Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,
der von einem unabhängigen Dritten, der die Anforderungen der
ISO-NanTI 170 I 1 erfüllt, oder einer einschlägig zuständigen Behörde
erstellt wird und Informationen über Dokumentenkontrollen ein-
schließlich der Beschreibungen gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe
b und Artikel I I Absatz 3 Buchstabe b der vorliegenden Vererd-
nung, über Office-Audits einschließlich der "critical locations" und
über in repräsentativen Dritt1ändern durchgeführte risikoorientierte
Witness-Audits umfasst.

TITEL II

EINFUHR KONFORMER ERZEUGNISSE

KAPITEL 1

Verzeichnis der im Hillblick auf die Konformität anerkannten
Kontrollstellen und Kontrollbehôrden

Artikel S

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der im Hinblick auf die
Konformität anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

(1) Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der im Hinblick auf die
Konformität anerkannten KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gemäß
Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Das Verzeich-
nis ist in Anhang I der vorliegenden Verordnung zu veröffentlichen. Die
Verfahren für die Erstellung und Änderung des Verzeichnisses sind in
den Artikeln 4, 16 und 17 der vorliegenden Verordnung aufgeführt. Das
Verzeichnis wird der Öffentlichkeit gemäß Artikel 16 Absatz 4 und
Artikel 17 der vorliegenden Verordnung im Internet zugänglich ge-
macht.

(2) Das Verzeichnis enthält alle erforderlichen Informationen für jede
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde, damit überprüft werden kann, ob
die in der Gemeinschaft in Verkehr gebrachten Erzeugnisse von einer
gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aner-
kannten KontrollsteIle oder Kontrollbehörde kontrolliert worden sind,
und insbesondere:

a) Namen und Anschrift der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde, ein-
schließlich der E-MaiJ- und Internet-Adresse und ihrer Codenummer;

b) die betreffenden Drittländer, in denen die Erzeugnisse ihren Ur-
sprung haben;

c) die betreffenden Erzeugniskategorien fiir jedes Drittland;

d) die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis;

e) die Internet-Adresse, unter der das Verzeichnis der unter das Kon-
trollsystem fallenden Unternehmer einschließlich ihres Beseheini-
gungsstatus und der betreffenden Erzeugniskategorien sowie der Un-
ternehmer und Erzeugnisse, für die die Bescheinigungen ausgesetzt
oder aufgehoben worden sind, eingesehen werden kann.

Artikel4

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis
der im Hinblick auf die Konformität anerkannten KontrollsteIlen

und Kontrollbehörden

(I) Die Kommission prüft, ob sie eine KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde anerkennt und in das Verzeichnis gemäß Artikel 3 aufnimmt,



nachdem sie einen Antrag auf Aufnahme in dieses Verzeichnis vom
Vertreter der betreffenden KantTOllstelle oder KontTOllbehörde erhalten
hat. Nur vollständige, vor dem

~M3 ,,31. Oktober 2014",

~, 6kwbCi ZEll 1 eingegangene Anträg~
werden auf der Grundlage des von der Kommission gemäß Artikel 17
Absatz 2 zur Verfügung gestellten Antragsmusters bei der Erstellung
des ersten Verzeichnisses berücksichtigt. Für die folgenden Kalender-
jahre werden nur vollständige, vor dem 31, Oktober jedes Jahres ein-
gegangene Anträge berücksichtigt.

(2) Der Antrag kann von in der Gemeinschaft oder in einem Dritt-
land niedergelassenen KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gestellt

werden.

(3) Der Antrag besteht aus einem technischen Dossier, das alle In-
formationen enthält, über die die Kommission verfügen muss, um zu
gewährleisten, dass die Bedingungen von Artikel 32 Absätze 1 und 2
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei allen zur Ausfuhr nach der
Gemeinschaft bestimmten ökologischen/biologischen Erzeugnissen er-

füllt sind, nämlich

a) eine Übersicht über die Tätigkeiten der Kontrollstelle oder Kontro11-
behörde in dein/den betreffenden DrittlandlDlittländern, einschließ-
lich einer Schätzung der Anzahl der beh'effenden Unternehmer und
eine Angabe der voraussichtlichen Art und Mengen landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse und Lebensmittel, die ihren Ursprung in dem/den
betreffenden Drittland/DIittländem haben und zur Ausfuhr nach der
Gemeinschaft gemäß den VorschIiften von Artikel 32 Absätze I und
2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bestimmt sind;

b) eine genaue Beschreibung der Anwendung der Titel Il, III und TV
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der Bestimmungen der
Verordmmg (EG) Nr. 889/2008 in dem betreffenden Drittland oder
jedem der betreffenden Drittländer;

c) eine Ausfertigung des Beweltungsberichts gemäß Artikel 32 Absatz
2 Unterabsatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,

i) aus dem hervorgeht, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die Bedingungen von Artikel 32
Absätze I und 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einzuhalten,
zufriedenstellend bewertet wurde;

ii) der Garantien hinsichtlich der Elemente gemäß Artikel 27 Ab-
sätze 2,3,5,6 und 12 der Verordnung (EG) Nr, 834/2007 bietet;

iii) der gewährleistet, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
den Kontrollvorschriften und Vorkehrungen gemäß Titel JV der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 genügt; und

iv) in dem bestätigt wird, dass die KontrollsteIle oder Kontrollbe-
hörde ihre KontroJltätigkeiten tatsächlich gemäß diesen Vor-
sclniften und Anforderungen durchgeführt hat;

d) den Nachweis, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde den Be-
hörden des betreffenden Drittlands ihre Tätigkeiten und ihre Ver-
pflichtung mitgeteilt hat, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen,
die ihnen von den Behörden des betreffenden DIittlands auferlegt

werden;

e) die Intemet-Adresse, unter der das Verzeichnis der unter das Kon-
trollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden kann, sowie
eine Kontaktstelle, bei der Infonnationen über ihren Bescheinigungs-
status und die betreffenden Erzeugniskategorien sowie die Untemeh-
mer und Erzeugnisse, flir die die Bescheinigungen ausgesetzt oder
aufgehoben worden sind, jederzeit verfiigbar sind;

f) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel 5 der vorliegenden
Verordnung einzuhalten;
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g) alle sonstigen Informationen, die von der Kontrollstelle oder Kon-
rrollbehörde oder der Kommission flir zweckdienlich gehalten wer-
den,

(4) Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufnahme in das Verzeichnis
der Kontrollstellen oder Kontrollbehörden sowie jederzeit nach der Auf-
nahme kann die Kommission jegliche weiteren Jnfonnationen ein-
schließlich der Vorlage eines oder mehrerer durch unabhängige Sach-
verständige erstellter Berichte über Prüfungen vor Or! anfordern. Außer-
dem kann die Kommission auf der Grundlage einer Risikoanalyse und
im Falle des Verdachts einer Unregelmäßigkeit eine Prüfung vor Ort
durch von ihr bezeichnete Sachverständige durchführen lassen,

(5) Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Ab-
satz 3 und die Informationen gemäß Absatz 4 zufriedenstellend sind,
und kann anschließend beschließen, eine KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde anzuerkennen und in das Verzeichnis aufzunehmen, Dieser Be-
schluss erfolgt nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr, 834/2007,

Artikel 5

Verwaltung und Überprüfung des Verzeichnisses der im Hinblick
auf die Konformität anerkannten KontrollsteIlen und

Kontrollbehörden

(1) Eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde darf in das Verzeichnis
gemäß Artikel 3 nur aufgenommen werden, wenn sie den folgenden
Verpflichtungen nachkommt:

a) Werden die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde durchge-
fühlten Maßnahmen nach Aufnahme der KontrollsteIle oder Kon-
trollbehörde in das Verzeichnis geändert, so muss die Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde dies der Kommission mitteilen; Anträge auf
Änderung der Infonnationen über eine Kontrollstelle oder Kontroll-
behörde gemäß Artikel 3 Absatz 2 müssen der Kommission ebenfalls
mitgeteilt werden;

b) eine im Verzeichnis aufgeführte Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
muss alle Informationen über ihre Kontrolltätigkeiten in dem Dritt-
land zur Verfügung halten und auf einmalige Aufforderung übermit-
teln; sie gewährt den von der Kommission benannten Sachverständi-
gen Zugang zu ibren Büros und Anlagen;

c) bis zum 31. März jedes Jahres übermittelt die Kontrollstelle oder
Kontrollbehörde der Kommission einen kurzen Jahresbericht; in
dem Jahresbericht sind die Informationen des teclmischen Dossiers
gemäß Artikel 4 Absatz 3 auf den neuesten Stand zu bringen; ins-
besondere sind darin die von der KontrollsteIle oder Kontrollbehörde
in den Drirtländem im Vorjahr durchgeführten Tätigkeiten, die er-
zielten Ergebnisse, die festgestellten Unregelmäßigkeiten und Ver-
stöße und die getroffenen Abhilfemaßnahmen zu beschreiben; der
Bericht enthält außerdem den jüngsten Bewertungsbericht oder die
Aktualisierung dieses Berichts, der die Ergebnisse der regelmäßigen
Evaluierung vor Ort, Überwachung und melnjährigen Wiederbewer-
tung ihrer Tätigkeiten gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr, 834/2007 enthält; die Kommission kann alle sonstigen
Informationen anfordern, die sie fur zweckdienlich hält;

d) in Anbetracht der erhaltenen Informationen kann die Kommission
die Spezifikationen für die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde jeder-
zeit ändern und den Eintrag der Stelle oder Behörde im Verzeichnis
gemäß Artikel 3 aussetzen; ein ähnlicher Beschluss kann ergehen,
wenn eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde angeforderte Informa-
tionen nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nicht zugestimmt
hat;



TITEL III

EINFUHR VON ERZEUGNISSEN MIT
GARANTIEN

GLEICHWERTIGEN
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e) die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde macbt den Interessenten auf
einer Website ein ständig aktualisiertes Verzeichnis der als biologi-
sch/ökologisch bescheinigten Unternehmer unci Erzeugnisse zugäng-
lich.

(2) Wenn eine Kontrollstelle oder Kontrollbehörcle cien in Absatz 1
Buchstabe c genannten Jahresbericht nicht übermittelt, clic Informatio-
nen zu ihrem technischen Dossier und ihrem Kontrollsystem oder das
aktualisierte Verzeichnis der als ökologisch/biologisch bescheinigten
Unternehmer und Erzeugnisse nicht zur Verfügung hält oder nicht über-
mittelt oder einer Prüfung vor Ort nach Aufforderung durch die Kom-
mission innerbalb einer Frist, die die Kommission der Bedeutung des
Problems entsprechend festsetzt und die im allgemeinen nicbt weniger
als dreißig Tage betragen darf, nicht zustimmt, dann kann diese Kon-
trollstelle oder Kontrollbehörde nach dem Verfahren des Artikels 37
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aus dem Verzeicbnis
der Kontrollstellen und Kontrollbehörden gestrichen werden.

Versäumt eine Kontrollstelle oder Kontrollbehörde, rechtzeitig geeignete
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, so wird sie von der Kommission un-
verzüglich aus dem Verzeichnis gestrichen.

KAPITEL 2

Für die Einfuhr konformer Erzeugnisse erforderliche Bescheinigung

Artikel 6

Bescheinigung

Cl) Die für die Einfuhr konfonner Erzeugnisse gemäß Artikel 32
Absatz I Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erforderliche
Bescheinigung wird gemäß Artikel 17 Absatz 2 der vorliegenden Ver-
ordnung anhand des Musters in Anhang II der vorliegenden Verordnung
ausgestellt und enthält zumindest alle Elemente, die Teil des Musters
sind.

(2) Das Original der Bescheinigung wird von einer Kontrollbehörde
oder der KontrollsteIle ausgestellt, die durch einen Beschluss gemäß
Artikel 4 in Bezug auf die Ausstellung der Bescheinigung anerkannt
worden ist.

(3) Die die Bescheinigung ausstellende Behörde oder Stelle richtet
sich nach den Vorschriften, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 und in dem
Muster, den Mitteilungen und den Leitlinien festgelegt sind, die von der
Kommission über das EDV -System für elektronischen Dokumentenaus-
tausch gemäß Artikel 17 Absatz 1 zur Verfügung gestellt werden.

KAPITEL 1

Verzeichnis der anerkannten Drittländer

Artikel 7

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der Drittländer

Cl) Die Kommission erstellt ein Verzeichnis der anerkannten Dritt-
länder gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.
Das Verzeichnis der anerkannten Länder ist in Anhang III der vorlie-
genden Verordnung aufgeführt. Die Verfahren zur Erstellung und Än-
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derung des Verzeichnisses sind in den Artikeln 8 und 16 der vorliegen-
den Verordnung dargelegt. Änderungen des Verzeichnisses werden der
Öffentlichkeit gemäß Artikel 16 Absatz 4 und Artikel J 7 der vorliegen-
den Verordnung im Internet zugänglich gemacht.

(2) Das Verzeichnis enthält für jedes Drittland alle Informationen, die
erforderlich sind, um überprüfen zu können, ob die in der Gemeinschaft
in Verkehr gebrachten Erzeugnisse dem Kontrollsystem des gemäß Ar-
tikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannten Dritt-
lands unterworfen wurden, insbesondere lnformationen über

a) die betreffenden Erzeugniskategorien;

b) den Ursprung der Erzeugnisse;

c) eine Bezugnahme auf die im Drittland geltenden Produktionsregeln;

d) die im Drittland für das Kontrollsystem zuständige Behörde, ihre
Anschrift einschließlich der E-Mail- und Internet-Adresse;

e) die Kontrollbehörde oder -behörden in dem Drittland und/oder die
von der genannten zuständigen Behörde für die Durchführung der
Kontrollen anerkannte(n) KontrollsteIle oder -stellen und ihre An-
schrift, gegebenenfalls einschließlich der E-Mail- und Internet-Ad-
resse;

f) die Behörde oder Behörden oder die KontrollsteIle oder -stellen, die
in dem Drittland für die Ausstellung der Bescheinigungen für die
Einfuhr in die Gemeinschaft zuständig ist oder sind und ihre An-
schrift und Codenummer sowie gegebenenfalls die E-Mail- und In-
ternet-Adresse;

g) die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis.

Artikel8

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis
der Drittländer

(1) Die Kommission prüft die Möglichkeit der Aufnahme eines Dritt-
lands in das Verzeichnis gemäß Artikel 7 nach Eingang eines Aufnah-
meantrags von einem Vertreter des betreffenden Drittlands.

(2) Die Kommission muss einen Aufnahmeantrag nur priifen, wenn
er folgende Bedingungen erfüllt:

Der Aufnahmeantrag wird durch ein technisches Dossier ergänzt, das
alle Informationen enthält, über die die Kommission verfügen muss, um
zu gewährleisten, dass die Bedingungen von Artikel 33 Absatz I der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei den zur Ausfuhr nach der Gemein-
schaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt sind, nämlich

a) allgemeine Informationen liber die Entwicklung der biologischen/-
ökologischen Produktion in dem Drittland, die erzeugten Produkte,
die Anbaufläche, die Produktionsgebiete, die Anzahl Erzeuger, die
vorhandene Lebensrnittelverarbeitung;

b) Angabe der voraussichtlichen Art und Mengen der biologischen/ö-
kologischen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel, die
zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft bestimmt sind;

c) die im Drittland geltenden Produktionsregeln sowie eine Beurteilung
ihrer Gleichwertigkeit mit den in der Gemeinschaft geltenden Re-
geln;

d) das im Drittland angewendete Kontrollsystem einschließlich der Vall
den zuständigen Behörden im Drittland durchgeführten Überwa-
chungs- und Aufsichtstätigkeiten sowie eine Beurteilung der Gleich-
wertigkeit seiner Wirksamkeit im Vergleich zu dem in der Gemein-
schaft angewendeten Kontrollsystem;



Artikel 9

Verwaltung und Überprüfung des Verzeichnisses der Drittländer
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e) die Internet- oder eine andere Adresse, unter der das Verzeichnis der
unter das Kontrollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden
kann, sowie eine Kontaktstelle. bei der Infonnationen über ihren
Besoheinigungsstatus und die betreffenden Erzeugniskategorien je-
derzeit verfügbar sind;

f) die Informationen, deren Aufnahme ill das Verzeiclmis gemäß Arti-
kel 7 vom Drittland vorgeschlagen werden;

g) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel 9 einzuhalten;

h) a1le sonstigen Informationen, die vom Drittland oder Vall der Kom-
mission für zweckdienlich gehalten werden.

(3) Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufnahme in das Verzeichnis
der anerkannten Drittländer sowie jederzeit nach der Aufnahme kann die
Kommission jegliche weiteren Informationen einschließlich der Vorlage
eines oder mehrerer durch unabhängige Sachverständige erstellter Be-
richte über Prüfungen vor Ort anfordern. Außerdem kann die Kommis-
sion auf der Grundlage einer Risikoanalyse und im Falle des Verdachts
einer Unregelmäßigkeit eine Prüfung vor Ort durch von ihr bezeiclmete
Sachverständige durchfiihren lassen.

(4) Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Ab-
satz 2 und die Informationen gemäß Absatz 3 zufriedenstellend sind,
und kann anschließend beschließen, ein Drittland anzuerkennen und in
das Verzeichnis aufzunehmen. Dieser Beschluss erfolgt nach dem Ver-
fahren des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

Cl) Die Kommission muss einen Aufnahmeantrag nur prüfen, wenn
sich das Drittland verpflichtet, folgende Bedingungen zu erfüllen:

a) Werden die im Drittland geltenden Maßnahmen oder ihre Durchfüh-
rung und insbesondere das Kontrollsystem nach Aufnahme des Dritt-
lands in das Verzeichnis geändert, so muss das Drittland dies der
Kommission mitteilen; Anträge auf Änderung der Informationen
über ein Drittland gemäß Artikel 7 Absatz 2 müssen der Kommis-
sion ebenfalls mitgeteilt werden;

b) in dem Jahresbericht gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 sind die Informationen des technischen Dossiers
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung auf den
neuesten Stand zu bringen; insbesondere sind darin die von der zu-
ständigen Behörde des Drittlands durchgeführten Überwachungs-
und Aufsichtstätigkeiten, die erzielten Ergebnisse und die getroffe-
nen Abhilfemaßnahmen zu beschreiben;

c) in Anbetracht der erhaltenen Infonnationen kann die Kommission
die Spezifikationen für das Drittland jederzeit ândern und den Ein-
trag des Landes im Verzeichnis gemäß Artikel 7 aussetzen; ein ähn-
licher Beschluss kann ergehen, wenn ein Drittland angeforderte In-
fermationen nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nicht zu-
gestimmt hat. .

(2) Wenn ein Drittland den Jahresbericht gemäß Artikel 33 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 83412007 nicht übermittelt, die Informationen
zu seinem technischen Dossier oder seinem Kontrollsystem nicht zur
Verfügung hält oder nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nach
Aufforderung durch die Kommission innerhalb einer Frist, die die Kom-
mission der Bedeutung des Problems entsprechend festsetzt und die im
AIlgemeinen nicht weniger als dreißig Tage betragen darf, nicht zu-
stimmt, dann kann dieses Drittland nach dem Verfahren des Artikels
37 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aus dem Verzeichnis
der Kontrollstellen und Kontrollbehörden gestrichen werden.



Artikel JO

VB

KAPITEL 2

Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit al/erkannten
Kontrollstellen und Kontrollbehôrden

Erstellung und Inhalt des Verzeichnisses der im Hinblick auf die
Gleichwertigkeit anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden

(I) Die Kommission erstellt ein Verzeichnis cler im Hinblick auf die
Gleichwertigkeit anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehörden ge-
mäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Das
Verzeichnis ist in Anhang IV der vorliegenden Verordnung zu veröf-
fentlichen. Die Verfahren für die Erstellung und Änderung des Ver-
zeichnisses sind in den Artikeln 11, 16 und 17 der vorliegenden Ver-
ordnung aufgeführt. Das Verzeichnis wird der Öffentlichkeit gemäß
Artikel16 Absatz 4 und Artikel 17 der vorliegenden Verordnung im
Internet zugänglich gemacht.

(2) Das Verzeichnis enthält alle erforderlichen lnformationen für jede
KontrollsteIle oder Kontrollbehörde. damit überprüft werden kann, ob
die in der Gemeinschaft in Verkehr gebrachten Erzeugnisse von einer
gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 aner-
kannten Kontrollstelle oder Kontrollbehörde kontrolliert worden sincl,
und insbesondere:

a) Namen, Anschrift und Codenummer der KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde sowie gegebenenfalls ihre E-Mail- und Internet-Adresse;

b) die im Verzeichnis gemäß Artikel 7 nicht aufgeführten Drittländer, in
denen die Erzeugnisse ihren Ursprung haben;

c) die betreffenden Erzeugniskategorien für jedes Drittland;

d) die Befristung der Aufnahme in das Verzeichnis; und

e) die Internet-Adresse, unter der das Verzeichnis der unter das Kon-
trollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden kann, sowie
eine KontaktsteIle, bei der Informationen über ihren Bescheinigungs-
status und die betreffenden Erzeugniskategorien sowie die Untemeh-
mer und Erzeugnisse, für die die Bescheinigungen ausgesetzt oder
aufgehoben worden sind, leicht verfügbar sind.

(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b können Erzeugnisse, die
ihren Ursprung in Drittländem haben, die im Verzeichnis der anerkann-
ten Drittländer gemäß Artikel 7. aufgeführt sind, und Z11 einer Kategorie
gehören, die nicht in demselben Verzeichnis genannt ist, im Verzeichnis
gemäß diesem Artikel aufgeführt werden.

Artikel 11

Verfahren für die Beantragung der Aufnahme in das Verzeichnis
der im Hinbiick auf die Gleichwertigkeit anerkannten

KontrollsteIlen und Kontrollbehörden

(1) Die Kommission prüft, ob sie eine KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde in das Verzeichnis gemäß Artikel 10 aufnimmt, nachdem sie
einen Aufnahmeantrag vom Vertreter der betreffenden Kontrollstelle
oder Kontrollbehörde auf der Grundlage des von der Kommission ge-
mäß Artikel 17 Absatz 2 zur Verfügung gestellten Antragsmusters er-
halten' hat. Nur vollständige, vor dem 31. Oktober 2009 eingegangene
Anträge werden bei der Erstellung des ersten Verzeichnisses berücksich-
tigt. Für die folgenden Kalenderjahre bringt die Kommission das Ver-
zeichnis gegebenenfalls auf der Grundlage von vor dem 31. Oktober
jedes Jahres eingegangenen vollständigen Anträgen auf den neuesten
Stand.
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(2) Der Antrag kann von in der Gemeinschaft oder in einem Dritt-
land niedergelassenen KontrollsteIlen und Kontrollbehörden gestellt
werden.

(3) Der Aufnahmeantrag besteht aus einem technischen Dossier, das
alle Infonnationen enthält, über die die Kommission verfügen muss, um
zu gewährleisten, dass die Bedingungen von Artikel 33 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bei allen zur Ausfuhr nach der Gemein-
schaft bestimmten Erzeugnissen erfüllt sind, nämlich

a) eine Übersicht über die Tätigkeiten der KontrollsteIle oder Kontroll-
behörde in dem Drittland/den Drittländem, einschließlich einer
Schätzung der Anzahl der betreffenden Unternehmer unci eine An-
gabe der voraussichtlichen Art unci Mengen landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse unci Lebensmittel, die zur Ausfuhr nach der Gemeinschaft
gemäß den Vorschriften von Artikel 33 Absätze 1 und 3 cler Ver-
orclnung (EG) Nr. 834/2007 bestimmt sind;

b) eine Beschreibung der in den Drittländern geltenden Prcduktionsre-
geln unci Kontrollrnaßnahmen, einschließlich einer Beurteilung ihrer
Gleichwertigkeit mit den Titeln III, N und V der Verorclnung (EG)
Nr, 834/2007 sowie mit den diesbezüglichen Durchführungsbestim-
mungen in der Verordnung (EG) Nr, 889/2008;

c) eine Ausfertigung des Bewertungsberichts gemäß Artikel 33 Absatz
3 Unterabsatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007:

i) aus dem hervorgeht, dass die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde
hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, die Bedingungen von Artikel 33
Absätze I und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 einzuhalten,
zufriedenstellend bewertet wurde;

ii) in dem bestätigt wird, dass die Kontrollste11e oder Kontrollbe-
hörde ihre Tätigkeiten tatsächlich gemäß diesen Bedingungen
durchgeführt hat; und

iii) in dem die Gleichwertigkeit der Produktionsregeln und Kontroll-
maßnahmen gemäß Buchstabe b dieses Absatzes nachgewiesen
und bestätigt wird;

d) den Nachweis, dass die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde den Be-
hörden jedes der betreffenden Drittländer ihre Tätigkeiten und ihre
Verpflichtung mitgeteilt hat, die gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen, die ihnen von den Behörden jedes der betreffenden Drittlän-
der auferlegt werden;

e) die Internet-Adresse, unter derdas Verzeichnis der unter das Kon-
trollsystem fallenden Unternehmer eingesehen werden kann, sowie
eine Kontaktstelle, bei der Informationen über ihren Bescheinigungs-
status und die betreffenden Erzeugniskategorien sowie die Unterneh-
mer und Erzeugnisse, für die die Bescheinigungen ausgesetzt oder
aufgehoben worden sind, jederzeit verfiigbar sind;

f) die Verpflichtung, die Bestimmungen von Artikel 12 einzuhalten;

g) alle sonstigen Informationen, die von der Kontrollstelle oder Kon-
trollbehörde oder der Kommission für zweckdienlich gehalten wer-
den,

(4) Bei der Prüfung eines Antrags auf Aufnahme in das Verzeichnis
der Kontrollstellen oder Kontrollbehörden sowie jederzeit nach der Auf-
nahme kann die Kommission jegliche weiteren Informationen ein-
schließlich der Vorlage eines oder mehrerer durch unabhängige Sach-
verständige erstellter Berichte über Prüfungen vor Ort anfordern. Außer-
dem kann die Kommission auf der Grundlage einer Risikoanalyse und
im Falle des Verdachts einer Unregelmäßigkeit eine Priifung vor Olt
durch von ihr bezeichnete Sachverständige durchführen lassen,

(5) Die Kommission beurteilt, ob das technische Dossier gemäß Ab-
satz 2 und die Informationen gemäß Absatz 3 zufriedenstellend sind,
und kann anschließend beschließen, eine Kontrollstelle oder Kontroll-



belrörde anzuerkennen und in das Verzeichnis aufzunehmen. Dieser Be-
schluss erfolgt nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007.
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Artikel 12

Verwaltung und Überprüfung des Verzeichnisses der im Hinblick
auf die Gleichwcrtigkeit anerkannten Kontrollstellen und

Kontrollbehörden

(1) Eine KontrollsteJle oder KontroJlbehörde darf in das Verzeichnis
gemäß Artikel 10 nur aufgenommen werden, wenn sie den folgenden
Verpflichtungen nachkommt:

a) Werden die von der KontroJlstelle oder Kontrollbehörde durchge-
führten Maßnahmen nach Aufnahme der KontrollsteIle oder Kon-
troIlbehörde in das Verzeichnis geändert, so muss die KontrollsteJle
oder KorJtrollbehörde dies der Kommission mitteilen; Anträge auf
Änderung der Informationen Über eine KontroIlsteIle oder Kontroll-
behörde gemäß Artikel 10 Absatz 2 müssen der Kommission eben-
falls mitgeteilt werden;

b) bis zum 31. März jedes Jahres übermittelt die KontroIlstelle oder
Kontrollbehörde der Kommission einen kurzen Jahresbericht. In
dem Jahresbericht sind die Informationen des technischen Dossiers
gemäß Artikel Il Absatz 3 auf den neuesten Stand zu bringen;
insbesondere sind darin die von der Kontrollstelle oder Kontrollbe-
hörde in den Drittländern im Vorjahr durchgeführten Tätigkeiten, die
erzielten Ergebnisse, die festgestellten Unregelmäßigkeiten und Ver-
stöße und die getroffenen Abhilfemaßnahmen zu beschreiben; der
Bericht enthält außerdem den jüngsten Bewertungsbericht oder die
Aktualisierung dieses Berichts, der die Ergebnisse der regelmäßigen
Evaluierung vor Ort, Überwachung und mehrjährigen Wiederbewer-
tung ihrer Tätigkeiten gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 enthalten; die Kommission kann aIle sonstigen
Informationen anfordern, die sie für zweckdienlich hält;

c) in Anbetracht der erhaltenen Informationen kann die Kommission
die Spezifikationen flir die KontrollsteIle oder Kontrollbehörde jeder-
zeit ändern und die Aufnahme der Stelle oder Behörde in das Ver-
zeichnis gemäß Artikel 10 aussetzen; ein ähnlicher Beschluss kann
ergehen, wenn eine Kontrollstelle oder KontroIlbehörde angeforderte
Informatíonen nicht übermittelt oder einer Prüfung vor Ort nicht
zugestimmt hat;

d) die Kontrollstelle oder Kontrollbehörde macht den Interessenten auf
elektronischem Wege ein ständig aktualisiertes Verzeichnis der als
biologisch/ökologisch bescheinigten Unternehmer und Erzeugnisse
zugänglich.

(2) Wenn eine KontrollsteIle oder Kontrollbehörde den in Absatz l
Buchstabe b genannten Jahresbericht nicht übermittelt, die Informatio-
nen zu ihrem technischen Dossier und ihrem Kontrollsystem oder das
aktualisierte Verzeichnis der als ökologisch/biologisch bescheinigten
Unternehmer und Erzeugnisse nicht zur Verfügung hält oder nicht über-
mittelt oder einer Pri.ifung vor Ort· nach Aufforderung durch die Kom-
mission innerhalb einer Frist, die die Kommission der Bedeutung des
Problems entsprechend festsetzt und die im Allgemeinen nicht weniger
als dreißig Tage betragen darf, nicht zustimmt, dann kann diese Kon-
trollstelle oder Kontrollbehörde nach dem Verfahren des Artikels 37
Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 aus dem' Verzeiclmis
der Kontrollstellen und Kontrollbehörden gestrichen werden.

Versäumt eine KontrollsteJle oder Kontrollbehörde, rechtzeitig geeignete
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, so wird sie von der Kommission un-
verzüglich aus dem Verzeichnis gestrichen.
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KAPITEL 3

Artikel 13

Ûberfûhrung VOll gem¡~ß Artikel 33 der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 eingefiihrten Erzeugnissen in deli zollrechtlich freien

Verkehr

Kontrollbescheinigung

(1) Eine Sendung von in Artikel I Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 genannten Erzeugnissen, die gemäß Artikel 33 derselben
Verordnung eingeführt werden,kann in der Gemeinschaft nur in den
zollrechtlich freien Verkehr überführt werden, wenn

a) der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats ein Original der Kon-
trollbescheinigung vorgelegt wird und

b) die Sendung durch die betreffende Behörde des Mitgliedstaats über-
prüft und die Kontrollbescheinigung gemäß Absatz 8 des vorliegen-
den Artikels mit einem Sichtvermerk versehen wird.

(2) Das Original der Kontrollbescheinigung ist gemäß Artikel 17 Ab-
satz 2 sowie den Absätzen 3 bis 7 des vorliegenden Artikels sowie dem
Muster und den Anweisungen in Anhang V auszufüllen. Die Anweisun-
gen zum Muster und die in Artikel 17 Absatz 2 genannten Leitlinien
werden von der Kommission über das EDV-System für elelctronischen
Dokumentenaustausch gemäß Artikel 17 zur Verfügung gestellt.

(3) Um akzeptiert zu werden, muss die Kontrollbescheinigung aus-
gestellt worden sein von

a) der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle. die gemäß Artikel 7 Absatz
2 für die Ausstellung der Kontrollbescheinigung aus einem gemäß
Artikel 8 Absatz 4 anerkannten Drittland akzeptiert worden ist, oder

b) der Kontrollbehörde oder KontrollsteIle im aufgeführten Drittland.
die für das betreffende Drittland gemäß Artikel l I Absatz 5 aner-
kannt worden ist.

(4) Die Behörde oder Stelle, die die Kontrollbescheinigung ausstellt,
stellt die Kontrollbescheinigung erst dann aus und versieht sie mit ei-
nern Sichtvermerk in Feld 15, wenn sie

a) eine Dokumentenprüfung auf der Grundlage aller einschlägiger Kon-
trollunterlagen, einschließlich und insbesondere des Produktionsplans
für die betreffenden Erzeugnisse, aller Beförderungspapiere und Han-
delspapiere, vorgenommen hat und

b) entweder eine Warenkontrolle der Sendung vorgenommen oder eine
ausdrückliche Erklärung des Ausführers erhalten hat, aus der hervor-
geht, dass die betreffende Sendung gemäß Artikel 33 der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 erzeugt und/oder aufbereitet worden ist; sie
hat eine risikoorientierte Überprüfung der Glaubwürdigkeit dieser
Erklänmg durchzuführen.

Außerdem gibt sie jeder ausgestellten Bescheinigung eine laufende
Nummer und führt in chronologischer Reihenfolge über die erteilten
Bescheinigungen Buch.

(5) Die Kontrollbescheinigung ist in einer der Amtssprachen der
Gemeinschaft zu erstellen und mit Ausnahme der Stempel und Unter-
schriften ausschließlich in Großbuchstaben oder ausschließlich in Ma-
schinenschrift auszufüllen.

Die Kontrollbescheinigung ist in einer der Amtssprachen des Bestim-
mungsmitgliedstaats zu erstellen. Erforderlichenfalls können die betref-
fenden Behörden des Mitgliedstaats eine Übersetzung der Kontrollbe-
scheinigung in eine ihrer Amtssprachen verlangen.
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Nicht beglaubigte Änderungen oder Streichungen maehen die Beschei-
nigung ungültig.

(6) Die Kontrollbescheinigung wird in einem einzigen Original er-
stellt.

Der erste Empfånger oder gegebenenfalls der Einführer kann zur Unter-
richtung der Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Artikel 83 der
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 eine Kopie anfertigen. Jede solche Ko-
pie muss mit dem Aufdruck bzw. Stempelaufdruck "KOPIE" oder
"DUPLIKA T" versehen sein.

(7) Für Erzeugnisse, die im Rahmen der Übergangsvorschriften ge-
mäß Artikel 19 dervorliegenden Verordnung eingeflihrt werden, gilt
Folgendes:

a) Die in Absatz 3 Buchstabe b genannte Kontrollbescheinigung enthält
zum Zeitpunkt ihrer Vorlage gemäß Absatz 1 in Feld 16 die Er-
klärung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die die Geneh-
migung nach dem Verfahren des Artikels 19 erteilt hat;

b) die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, die die Genehmigung
erteilt hat, kann die Zuständigkeit fiir die Erklärung in Feld 16 der
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle übertragen, die den Einführer
gemäß den Kontrollmaßnahmen in Titel V der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 kontrolliert, oder den Behörden übertragen, die als
betreffende Behörden der Mitgliedstaaten bestimmt sind;

c) die Erklärung in Feld 16 ist nicht notwendig, wenn

i) der Einführer eine Originalbescheinigung vorlegt, die von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die die Genehmigung
gemäß Artikel 19 der vorliegenden Verordnung erteilt hat, aus-
gestellt wurde und aus der hervorgeht, dass die Sendung unter
diese Genehmigung fällt, oder

ii) die Behörde des Mitgliedstaats, die die in Artikel 19 genannte
Genehmigung erteilt hat, der flir die Priifung der Sendung zu-
ständigen Behörde direkt und glaubwürdig nachgewiesen hat,
- dass die Sendung unter diese Genehmigung fällt; dieses Verfah-
ren des direkten Nachweises ist für den Mitgliedstaat, der die
Genehmigung erteilt hat, fakultativ;

d) die Unterlage, die die Nachweise gemäß Buchstabe c Ziffern i und ii
enthält, muss folgende Informationen umfassen:

i) Bezugsnummer der Einfuhrgenehrnigung und Datum des Ablaufs
der Genehmigung;

ii) Name und Anschrift des Einfiihrers;

iii) Ursprungsdrittland;

iv) Einzelheiten der ausstellenden Stelle oder Behörde und Einzel-
heiten der KontrollsteIle oder -behörde im Drittland, falls sie
nicht identisch sind;

v) Bezeichnungen der betreffenden Erzeugnisse.

(8) Bei der Prüfung einer Sendung versehen die betreffenden Behör-
den des Mitgliedstaats das Original der Kontrollbescheinigung in Feld
17 mit einem Sichtvermerk und geben es an die Person zurück, die es
eingereicbt bat.

(9) Nach Annahme der Sendung füllt der erste Empfänger Feld 18
des Originals der Kontrollbescheinigung aus, UÍ11 zu bescbeinigen, dass
die Annahme der Sendung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008 erfolgt ist.

Anschließend sendet der erste Empfänger das Original der Bescheini-
gung an den in Feld Il der Bescheinigung genannten Einführer, um die
Anforderung von Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung
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(EG) Nr. 83412007 zu erfiillen, es sei denn, die Bescheinigung muss die
Sendung gemäß Absatz I des vorliegenden Artikels weiter begleiten.

(J O) Die Kontrollbescheinigung kann auf elektronischem Wege nacb
einem Verfahren ausgestellt werden, elas der betreffende Mitglieelstaat
elen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen zur Verfügung gestellt bat.
Die zuständigen Behörelen eies Mitgliedstaats können vorschreiben, dass
die elektronische Kontrollbescheinigung von einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richt-
linie 1999/93ÆG des Europäischen Parlaments und des Rates (I) be-
gleitet wird. In allen anderen Fällen fordern die zuständigen Behörden
eine .elektronische Signatur, die insofern gleichwertige Garantien in Be-
zug auf die einer Signatur zugewiesen Funktionen bietet, als Regeln und
Bedingungen angewendet werden, die denjenigen in den Vorschriften
der Kommission über elektronische und digitalisierte Dokumente in dem
Beschluss 2004/563ÆG, Euratom der Kommission (2) entsprechen.

Artikel 14

Besondere Zollverfahren

(J) Wird eine Sendung aus einem Drittland in das Zolllagerverfahren
oder in den aktiven Yeredelungsverkehr (Nichterhebungsverfahren) ge-
mäß der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates (3) überführt und
einer oder mehreren Aufbereitungen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe i
der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 unterzogen, so ist sie vor Durch-
führung der ersten Aufbereitung den Maßnahmen gemäß Artikel 13
Absatz l der vorliegenden Verordnung zn unterziehen.

Die Aufbereitung kann folgende Vorgänge umfassen:

a) Verpackung oder Umpackung oder

b) Etikettierung hinsichtlich der Form des Hinweises auf die ökologí-
sehe/biologische Produktion.

Nach dieser Aufbereitung hat das mit einem Sichtvermerk versehene
Original der Kontrollbescheinigung die Sendung zu begleiten und ist
der betreffenden Bebörde des Mitgliedstaats vorzulegen, die die Sen-
dung im Hinblick auf ihre Überfiihrung in den zollrechtlich freien Ver-
kehr überprüfen muss.

Im Anschluss an dieses Verfahren wird das Original der Kontrollbe-
scheinigung gegebenenfalls zur Erfüllung der Bedingung von Artikel 33
Absatz l Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 an den in
Feld 11 der Bescheinigung genannten Einführer der Sendung zurückge-
sandt.

(2) Soll eine Sendung aus einem Drittland in einem Mitgliedstaat,
bevor sie in der Gemeinschaft in den zollrechtlich freien Verkehr über-
führt wird, im Rahmen eines Nichterhebungsverfahrens gemäß der Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2913/92 in mehrere Partien aufgeteilt werden, so ist
sie vor dieser Aufteilung den in Artikel 13 Absatz 1 der vorliegenden
Verordnung genannten Maßnahmen zu unterziehen.

Für jede der Partien, die sich aus der Aufteilung ergeben, wird der
betreffenden Behörde des Mitgliedstaats eine Teilkontrollbescheinigung
vorgelegt, wobei das Muster der Bescheinigung und die Anweisungen
des Anhangs yr eingehalten werden müssen. Die Teilkontrollbescheini-
gung wird von der betreffenden Behörde des Mitgliedstaats in Feld 14
mit einem Sichtvennerk versehen.

Eine Kopie jeder mit einem Sichtvermerk versehenen Teilkontrollbe-
scheinigung wird zusammen mit dem Original der Kontrollbescheini-
gung von der Person aufbewahrt, die als der ursprüngliche Einfiihrer der

(I) ABJ. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.
e) ABJ. L 251 vom 27.7.2004, S. 9.
r) AB!. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
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Sendung identifiziert wurde und in Feld I l der Kontrollbescheinigung
genannt ist. Diese Kopie muss mit dem Aufdruck bzw. Stempelaufdruck
"KOPIE" oeler "DUPLIKAT" versehen sein.

Nach eler Aufteilung hat das mit einem Sichtvermerk versehene Original
jeder Teilkontrollbescheinigung die betreffende Partie zu begleiten unci
ist cler betreffenden Behörde des Mitgliedstaats vorzulegen, die die be-
treffende Partie im Hinblick auf ihre Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr überpriifen muss.

Der Empfänger einer Partie hat bei ihrer Annahme Feld 15 des Origi-
nals der Teilkontrollbescheinigung auszufüllen, um zu bescheinigen,
dass elie Annahme der Partie gemäß Artikel 34 der Verorelnung (EG)
Nr. 889/2008 erfolgt ist.

Der Empfänger einer Partie hält die Teilkontrollbescheinigung den Kon-
trollbehörden und/oder Kontrollstellen mindestens zwei Jahre lang zur
Verfügung.

(3) Die Aufbereitung und die Aufteilung gemäß Absatz l bzw. Ab-
satz 2 sind nach den einschlägigen Bestimmungen von Titel V der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Titel TV der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 durchzuführen.

Artikel 15

Nichtkonforme Erzeugnisse

Unbeschadet etwaiger Maßnahmen oder Aktionen gemäß Artikel 30 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und/oder Artikel 85 der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 dürfen Erzeugnisse, die mit den Anforderungen
der vorgenannten Verordnung nicht übereinstimmen, nur dann in der
Gemeinschaft in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden,
wenn in der Kennzeichnung, der Werbung und den Begleitpapieren
alle Bezüge auf die biologische/ökologische Produktion entfernt werden.

TITEL rv
GEMEINSA.l\1E VORSCHRIFTEN

Artikel 16

Prüfung der Anträge und Veröffentlichung der Verzeichnisse

(l) Die Kommission prüft die gemäß den Artikeln 4, 8 und Il ein-
gegangenen Anträge mit Unterstützung des Ausschusses für ökologi-
sche/biologische Produktion im Sinne von Artikel 37 Absatz l der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 (nachstehend "der Ausschuss" genannt).
Für diesen Zweck gibt sich der Ausschuss eine besondere Geschäfts-
ordnung.

Zur Unterstützung der Kommission bei der Prüfung der Anträge sowie
der Verwaltung und Überarbeitung der Verzeichnisse setzt die Kommis-
sion eine Sachverständigengruppe ein, die aus behördlichen und priva-
ten Sachverständigen besteht.

(2) Für jeden eingegangenen Antrag benennt die Kommission nach
angemessener Konsultation der Mitgliedstaaten gemäß der besonderen
Geschäftsordnung zwei Mitgliedstaaten, die als gemeinsame Berichter-
statter fungieren. Die Kommission teilt die Anträge nach Maßgabe der
Stimmen jedes Mitgliedstaats im Ausschuss für ökologische/biologische
Produktion auf die Mitgliedstaaten auf. Die gemeinsam Bericht erstat-
tenden Mitgliedstaaten prüfen die sich auf den Antrag beziehenden
Unterlagen und Infonnationen gemäß den Artikeln 4, 8 and 11 und
erstellen einen Bericht. Für die Verwaltung und Überarbeitung der Ver-
zeichnisse prüfen sie auch die Jahresberichte und etwaige sonstige sich



TB
auf die Einträge in den Verzeichnissen beziehende Infonnationen gemäß
den Artikeln 5, 9 und 12.

(3) Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Priifung durch die
gemeinsam Bericht erstattenden Mitgliedstaaten beschließt die Kornmis-
sion nach dem Verfahren des Artikels 37 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 über die Anerkennung der Drittländer, KontrollsteIlen
oder Kontrollbehörden, ihre Aufnahme in die Verzeichnisse und etwaige
Änderungen der Verzeichnisse einschließlich der Erteilung einer Coden-
ummer an diese Stellen und Behörden. Die Beschlüsse werden im Amts-
blat/ der Europäischen Union veröffentlicht.

(4) Die Kommission veröffentlicht die Verzeichnisse mit geeigneten
technischen Mitteln, auch im Internet.

Artikel 17

Mitteilungen

(l) Zur Übennittlung· von Unterlagen oder anderen Informationen
gemäß den Artikeln 32 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
und gemäß der vorliegenden Verordnung an die Kommission und die
Mitgliedstaaten setzen die zuständigen Behörden der Drittländer, die
Kontrollbehörden oder Kontrollstellen die elektronische Datenübermitt-
lung ein. Stellen die Kommission oder die Mitgliedstaaten besondere
elektronische Datenübennittlungssysteme zur Verfügung, so sind diese
von den Behörden und Stellen zu nutzen. Auch die Kommission und die
Mitgliedstaaten nutzen diese Systeme, um sich gegenseitig die betref-
fenden Unterlagen zu übermitteln.

(2) Für Fonn und Inhalt der Unterlagen und Informationen gemäß
den Artikeln 32 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß
der vorliegenden Verordnung erstellt die Kommission Leitlinien, Muster
und gegebenenfalls Fragebogen und macht sie über das Computersys-
tem gemäß Absatz J dieses Artikels zugänglich. Diese Leitlinien, Mus-
ter und Fragebogen werden von der Kommission angepasst und aktuali-
siert, nachdem sie die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden der
Drittländer sowie die gemäß der vorliegenden Verordnung anerkannten
Kontrollbehörden und Kontrollstellen unterrichtet hat

(3) In dem Computersystem gemäß Absatz 1 müssen die einschlägi-
gen Anträge, Unterlagen und Informationen gemäß der vorliegenden
Verordnung einschließlich der gemäß Artikel 19 gewährten Genehmi-
gungen gesammelt werden können.

(4) Die Bescheinigungen und Belege gemäß den Artikeln 32 und 33
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und gemäß der vorliegenden Ver-
ordnung, insbesondere den Artikeln 4, 8 und 11, sind von den zuständi-
gen Behörden der Drittländer, den Kontrollbehörden und den Kontroll-
stellen nach dem Jahr, in dem die Kontrollen stattgefunden haben oder
die Kontrollbescheinigungen und sonstigen Bescheinigungen ausgestellt
wurden, noch mindestens weitere drei Jahre lang zur Verfügung der
Kommission und der Mitgliedstaaten zu halten.

(5) Erfordert eine Unterlage oder ein Verfahren gemäß den Artikeln
32 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 oder den dazugehöligen
Durchführungsbestimmungen die Unterschrift einer ermächtigten Person
oder die .Zustimmung einer Person auf einer oder mehreren Stufen des
Verfahrens, so muss es mit den für die Übermittlung dieser Unterlagen
eingerichteten computergestützten Systemen möglich sein, jede Person
zweifelsfrei zu identifizieren und im Einklang mit den Gemeinschafts-
vorschriften und insbesondere mit dem Beschluss 2004/563/EG, Eura-
tom der Kommission ausreichende Gewähr für die Unveränderbarkeit
des Inhalts der Unterlagen auch während der verschiedenen Phasen des
Verfahrens zu bieten.
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TITEL V

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 18

Übergangsbestimmungen fiir das Verzeichnis der Drittländer

Aufnahmeanträge, die von Drittländern gemäß Artikel 2 der Verordnung
(EG) Nr. 345/2008 vor dem l. Januar 2009 eingereicht worden sind,
gelten als Anträge im Sinne von Artikel 8 der vorliegenden Verordnung.

Das erste Verzeichnis der anerkannten Länder umfasst Argentinien,
Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Neuseeland und die Schweiz.
Es enthält nicht die Codenummern gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe
f der vorliegenden Verordnung. Diese Codenummern werden vor dem
1. Juli 2010 durch eine Aktualisierung des Verzeichnisses gemäß Arti-
kel 17 Absatz 2 hinzugefügt.

Artikel 19

Übergangsbestimmungen fiir die gleichwertige
Erzeugnissen, die ihren Ursprung nicht in einem

aufgefiihrten Drittland haben

Einfuhr von
im Verzeichnis

(1) Gemäß Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kann ei-
nem Einflihrer in dem Mitgliedstaat, in dem er seine Tätigkeit gemäß
Artikel 28 derselben Verordnung gemeldet hat, von der zuständigen
Behörde dieses Mitgliedstaats die Genehmigung erteilt werden, Erzeug-
nisse aus Drittländern in Verkehr zu bringen, die nicht in dem Ver-
zeichnis gemäß Artikel 33 Absatz 2 derselben Verordnung aufgeführt
sind, sofern der Einfiihrer hinreichende Nachweise dafiir erbringt, dass
die Bedingungen von Artikel 33 Absatz I Buchstaben a und b derselben
Verordnung erfüllt sind.

Ist der Mitgliedstaat, nachdem er dem Einführer oder jeder anderen
betroffenen Person Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat, der Auffas-
sung, dass diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, so zieht er die
Genehmigung zurück.

Die Genehmigungen erlöschen spätestens 24 Monate nach der Veröf-
fentlichung des ersten Verzeichnisses der gemäß Artikel 10 der vor-
liegenden Verordnung anerkannten Kontrollstellen und Kontrollbehör-
den.

Für die eingeführten Erzeugnisse müssen Kontrollbescheinigungen ge-
mäß Artikel 13 vorliegen, die von der Kontrollbehörde oder Kontroll-
stelle ausgestellt wurden, die von der zuständigen Behörde des geneh-
migenden Mitgliedstaats als für die Ausstellung der Kontrollbescheini-
gungzuständig anerkannt worden ist. Das Original der Bescheinigung
muss der Ware bis zum Betrieb des ersten Empfångers beigefiigt sein.
Anschließend muss der Einführer die Bescheinigung mindestens zwei
Jahre lang flir die KontroJlstelle und gegebenenfalls die Kontrollbehörde
zur Verfligung halten.

(2) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und
die Kommission über jede gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigung,
wobei auch Informationen über die betreffenden Produktionsvorschriften
und Kontrollvorkehrungen übermittelt werden.

(3) Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Veranlassung der Kom-
mission wird eine gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigung vom
Ausschuss für ökologische/biologische Produktion geprüft, Stellt sich
bei dieser Prüfung heraus, dass die Bedingungen von Artikel 33 Absatz
I Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht erfiillt
sind, so fordert die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat auf,
seine Genehmigung zuriickzuziehen.



(4) Die Mitgliedstaaten dürfen die Genehmigungen gemäß Absatz I
dieses Artikels nach Ablauf einer Frist von zwölf Monaten ab dem Tag
der Veröffentlichung des ersten Verzeichnisses der Kontrollstellen und
Kontrollbehörden gemäß Artikel Il Absatz 5 nicht mehr erteilen, es sei
denn, bei den eingefiihrten Erzeugnissen handelt es sich Ulll Waren,
deren Erzeugung im Drittland durch eine KontrollsteIle oder KontTOII-
behörde kontrolliert wurde, die nicht in dem gemäß Artikel lOerstellten
Verzeichnis aufgeführt ist.

(5) Ab dem I . Januar 2013 dürfen die Mitgliedstaaten keine Geneh-
migungen gemäß Absatz I mehr erteilen.

(6) Jede Genehmigung zum Inverkehrbringen von aus einem Dritt-
land eingeführten Erzeugnissen, die einem Einführer von der zuständi-
gen Behörde eines Mitgliedstaats gemäß Artikel Il Absatz 6 der Ver-
ordnung (EWG) NI'. 2092/91 vor dem 31. Dezember 2008 erteilt wor-
den ist,erlischt bis spätestens zum 31. Dezember 2009.

Artikel20

Aufhebung

Die Verordnungen (EG) NI'. 345/2008 und (EG) Nr. 60512008 werden
aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf
die vorliegende Verordnung nach der Entsprechungstabelle in Anhang
VII.

Artikel21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem I. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.



TB

ANHANG J

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE KONFORMITÄT
ANElU(ANNTEN KONTROLLSTELLEN UND KONTROLLBEHÖRDEN

UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFn(ATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 3



ANHANG Il

BESCHEINIGUNGSMUSTER

gemäß Artikel 6 Absatz 1

Dem Unternehmer gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr, 834/2007 auszustellende
Bescheinigung, die fOr die Einfuhr von konformen Erzeugnissen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr, 1235/2008 ertordertlch Ist

1. Nummer der Bescheinigung:

3. Neme, Anschrift und Codenummer der I(antrollstelle/l(ontrallbehörde:2. Name und Anschrift des Unternehmers:

Haupttiitigkelt (Erzeuger, Verarbeiter, Einführer usw.):

4. Erzeugnlsgruppenrrätigkelt: 5. definiert als:

- Pllanzen und pflanzliche Erzeugnisse:

- Tiere und tierische Erzeugnisse:

- Verarbeitungserzeugnisse:

ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und
auch nichtökolagische/niehtbiologisehe Erzeugnisse, soweit eine
parallels ProduktionNerarbeliung Im Sinne von Artikel 11 der
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 statHindet

6. GüJtigkeitsdauer: 7. Datum der Kontrolle(n):

Pflanzliche Erzeugnisse: vom ... bis ...

Tierische Erzeugnisse: vom o •• bis o ••

Verarbeitungserzeugnisse: vom ... bis ...

8. Diese Bescheinigung wurde gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellI und erfüllt die Anfor-
derungen der vorgenennten Verordnungen.

Datum, Ort:

Unterschrift für die ausstellende Kontrollstelle/Kontrollbehörde:



TB

TB

ANHANG III

VERZEICHNIS DER DRITILÄNDER UND ZUGEHÖRIGE SPEZIFIKATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 7

ARGENTINIEN

i. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut fur
den Anbau, ausgenommen

_ Tiere und tierische Erzeugnisse, die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet sind oder ge-
kennzeichnet werden sollen;

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, ausgenommen

_ tierische Erzeugnisse, die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet

werden sollen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Argentinien

erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: Ley 25 127 sobre "Producción ecológica, biológica y orgánica"

4. zuständige Behörde: Servicio Nacional de Sanidad)' Calidad Agroalimcntaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5. KontrollsteIlen:

_ Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

_ lnstítuto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRl (Argencert),

"'''h''h'.argencert.com

- Letis SA, www.letis.com.ar

_ Organización Internacional Agropecuaria (OlA), www.oia.cöm.ar

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufuahme: 30. Juni 2013.

AUSTRALIEN

l. Erzeugniskategorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau;

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
aus einer odermehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategolie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Australien

erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: National standard for organic and biD-dynamic produce

4. Zuständige Behörde: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5. KontrollsteIlen und -behörden:

_ Australian Certified Organic Pt)'. Ltd., www.australianorganic.com.au

_ Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), W\'''''.aqis.gov.au

_ Bio-d)'namic Research Institute (BDRl),www.demeter.org.au

,,_ NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au ".
j .

_ 'Natiomrl-7Œscrci<rtion-of-5ttstail~l'iettlt1jI~~alia (NASAlq, w" ¡f.llaS!(a"_·,,r~~,;

Organic Food Chain Pt)' Ltd (OFC), ,vww.organicfoodchain.com.au

~Ml " AUS-QUAL Ply Ltd, www.ausqual.corn.au".



7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

TB 6. Bescheinigungserteilende Stellen und Behörden: siehe Nummer 5.

TM3 ,.KANADA

l. Erzeugniskatcgoricn:
a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmarerial und Saatgut

Iür den Anbau,

~M4 "b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmitteloder Futtermittel bestimmt
sind;".

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

TM3
b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind,

c) Futtermittel.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe a tind die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Kanada
erzeugt worden sei n.

3. Produktionsvorschriften: Organic products Regulation.

4. Zuständige Behörde: Canadian Food Inspection Agency (CFlA), www.inspection.gc.ca

5. Kontrollstellen und -behörden:

_ Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

_ British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.ccntiflcdorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.corn

Consorzio per il Cont1·01Io dei Prodotti Blelogiet Società a responsabilità lirnitara (CCPB SRL), www.ccpb.it

~M4

TM3

..--l.:e-nLiôl U,tióli CCltifieatiöiu (CUE), hh\\.COJlllOllilitol1.con¡

Eeccert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valle)' Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.corn

I.F.TISS.A., www.letís.com.ar

Organic Certifiers, www.organicccltifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic. Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca

_ Quality Assurance International Incorporated (Q/\I), www.qai-inc.com

_ Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

_ Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

_ SAl Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2014."



TB COSTA ruCA

1. Erzeugniskategorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetarives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Costa
Rica erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: Reglamento sobre la agricultura orgánica

- BCS Oka-Garantie. www.bcs-oeko.corn

4. Zuständige Behörde: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5. Kontrollsrellerr

- Eco-LOGICA, www.eco-logíca.corn

~Ml ,,- Control Union Certifications, www.cuperu.com",

~M3 ,,- Mayacert, www.mayacert.corn"

TB 6. Bescheinigungserteilende Behörde: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

,,7. Befristung der Aufnahme: unbefristet."

,,- Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

TB 7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2011.

INDIEN

1. Erzeugniskategorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

b) fur die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen. .

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Indien
erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: National Programme for Organic Production

4. Zuständige Behörde: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA,
www.apeda.comjorganíc

5. KontrollsteIlen und -behörden:

TMl

- APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

- Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

- ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

- Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

- IMO Control Private Limited, www.imo.ch



TMl - Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

- ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

- Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

- Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

- OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.ln

- SGS India Pvt. Ltd, www.ín.sgs.corn

- Uttaranchal Stare Organic Certification Agency (USOCA),
\\'WW.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

- Vedic Organic certification Agency, www.vediccertlfícation.corn

- Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),
http://www.rajasthankrishLgov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp";

TM3

4. In dem Indien betreffenden Eintrag werden unter Nummer 5 folgende Gedankenstriche angefügt:

..- Chharrisgarh Certification Society (CGCERT), \\'WW.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Lrd., www.ruvindia.co.in/O_mngmr_sys_cert/orgcerr.htm

Inrenek India Pvt. Ltd.. www.interrek.corn ..

TB

- Control Union Certifications, www.controlunion.co

- APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

ral Organic Certification Association, www.nocaindia.com

- OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasía.ín

- SGS India Pvt. Ltd, www.ín.sgs.com

- Uttaranchal State Organic Certifi~ergâniêuttarakhand.org/Products_certification.htm

- Rajasthan Organi~.ienL'i:gency (ROCA),
~lbi-rw::w-:raj~ankrishLgoV.in/DepartmentsISeedCert/index_eng.asp

6. Bescheinigungserteilende Stellen und Behörden: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni

~Ml
..2014"

~B



ISRAEL

l. Erzeugniskategorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer I Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Bestandteile der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer I Buchstabe b müssen in Israel
erzeugt oder nach Israel eingeführt worden sein

- aus der Gemeinschaft

_ oder aus einem Drittland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen von Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 als gleichwertig anerkannten Regelung.

3. Produktionsvorschrifren: National Standard for organically grown plants and their products

4. Zuständige Behörde: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. Kontrollstellen und -behörden:

- AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.íl

- IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

- Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

~Ml

~M3

,,_ Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il ..;

,,_ LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.i1 ..



'f B - ~l~l'flel-J.Hspee~Î0Il-R'-C--eI'l;if.iéat·i<:tfl,WW-l\~l,æ'¡'¡.·

6. Bescheinigungserteilende Stellen und Behörden: 'el Nn. SI' le unimer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.

b) flir die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirt,chaftliche Erzeugnisse, die im Wesentli-
chen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

TM2 "JAPAN

1. Erzeugniskategorien:

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives VemlehlUngsmatelial und Saatgut flir den Anbau,

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b mlissen in Japan

erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF
of October 27, 2005) sowie japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of
MAFF of October 27, 2005).

Organic Certification Association, www.yuuklnin.jimdo.com

4. Zuständige Behörden: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jpfj/jas/index.html sowie Food and Agricultural Materials In-
spection Center (FAMlC), www.famic.go.jp

5. KontrollsteIlen:

_ Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

- AFAS Certification Center Co., Ltd., www.afasseq.corn

_ NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

- Center of japan Organic Farmers Group, ·www.yu-ki.or.jp

_ Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

- Ecocert-QAI Japan Ltd., http://ecocert.qaLjp

- japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

- OCIA japan, www.ocia-jp.com

_ Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en

_ Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/-yusuikyo

_ ASAC Axis' System for Auditing and Certification und Association for Sustainable Agricultural Certification,

www.axis-asac.net

_ Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

_ Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jpjoitayuki

,,- AlNOU, wlVw.ainou.or.jp/ainohtm/disciosure/nintei-kollhyou.htmTM3
SGS japan Incorporation., \Vww.jp.sgs.com/ja/homejp_vl.htm

Ehíme Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/-aiYllken/ninntei201 J.0201.html

Center for Eco-design Certification Co. Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html

Japan Eco-system Farming Association. www.npo-iefa.corn

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jpJjigyofjigyo_05A.htI1l1

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainabílity, www.accis.jp

Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco45.net ..



TM3 6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013."

- Erzeugnisse, die während des Umstellungszeitraums erzeugt wurden, und Erzeugnisse, die einen während des
Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteil landwirtschaftlichen Ursprungs enthalten.

TB SCHWEIZ

1. Erzeugniskaregorien: lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmate-
rial, für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, Futterrnitrel und
Saatgut für den Anbau, ausgenommen

- aus der Gemeinschaft.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse und die aus ökologischerjbiologischer Produktion stammenden Bestandteile von Erzeug-
nissen müssen in der Schweiz erzeugt oder in die Schweiz eingeführt worden sein

- oder aus einem Drittland. dessen l'roduktions- und Kontrollvorschriften von der Schweiz als denen des schweize-
risehen Rechts gleichwertig anerkannt worden sind.

3. Produktionsvorschriften: Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch pro-
duzierter Erzeugnisse und Lebensmittel

4. Zuständige Behörde: Bundesamt für Landwirtschaft ELW,
hrrp:jjwwVI·.bJw.admin.chjthemen/00013/0008S/00092/index.html?Jang=de

5. Kontrollstellen:

- Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

- bio.inspecta AG, www.bio-ínspecta.ch

- Institut für Marktökologie (IMO), www.imo.ch

- ProCert Safety AG, www.procert.ch

6. Bescheinigungserreilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2013.



.. Ml "TUNESIEN

a) unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau,

1. Erzeugniskategorien:

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im Wesentlichen
aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehen.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologischer/biologischer
Produktion stammenden Bestandteile der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in
Tunesien erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: Loi n'' 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de
l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le
mode bíologíque ..

TM4 ,,4. Zuständige Behörde: Direction générale de l'Agriculture
Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environne-
ment); www.agriportail.tn",

TMI ~. :bttstihldige BEhölde. DjrecLioll génétalc ele la Ptedtte:tiefi .\gFi6iQle umm, agriport9il tn

5. Kontrollstellen:

- Eeccert S.A. en Tunisie, www.ecocert.corn

- Istiruto Mediterraneo di Certifícazione IMC, www.imcert.it

- BCS, www.bcs-oeko.corn

- Lacon, www.lacon-institute.com

~M3 ,,- Institute per la certíficazione etica e arnblentale (ICEA), www.icea.info ..

TMI
6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer ;

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2012"



YB NEUSEELAND

TM3

l. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse und vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für
den Anbau, ausgenommen

_ Tiere und tierische Erzeugnisse, die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet sind oder ge-
kennzeichnet werden sollen,

- Erzeugnisse der Aquakultur:

b) für die Verwendung als Lebensmittel bestimmte verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, ausgenommen

- tierische Erzeugnisse, die mit einem Hinweis auf die Umstellung gekennzeichnet sind oder gekennzeichnet
werden sollen,

- Erzeugnisse, die Erzeugnisse der Aquakultur enthalten.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe a und aus ökologischer/biologischer Procluktion
stammende Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer l Buchstabe b müssen in Neuseeland erzeugt oder
nach Neuseeland eingeführt worden sein

- aus der Gemeinschaft

_ oder aus einem Drittland im Rahmen einer gemäß den Bestimmungen von Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung
(EG)Nr. 834/2007 als gleichwertig anerkannten Regelung

_ oder aus einem Drittland, dessen Produktions- und Kontrollvorschriften auf der Grundlage der Garantien und
Informationen, die von der zuständigen Behörde des betreffenden Landes gemäß den von cler MAF aufgestellten
Vorschriften geliefert wurden, als dem MAF-Programm "Food Official Organic Assurance Programme" gleichwertig
anerkannt worden sind, wobei nUT die aus ökologischer/biologischer Produktion stammenden Zutaten, die mit
einem Höchstanteil von 5 % in Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs in den in Neuseeland aufbereiteten
Erzeugnissen der Kategotie unter Nummer l Buchstabe b eingehen sollen, eingeführt werden dürfen.

Unter Nummer 2 des Neuseeland betreffenden Eintrags wird "MAF Food Official Organic Assurance Programme"
ersetzt durch "MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production".

TB

,,3. Produktionsvorschriften: MAF Official Organic Assurance Prograrnme Technical Rules for Organic Production.

4. Zuständige Behörde: Mínistry of Agriculture and Forestry (MAP),http://v,'\V'w.foodsafety.govt.nz/industIy/secrorsl
organics

5. Kontrollsrellen und -behörden:

- Asureoualtry Limited, w\\'\v.organiccertification.co.nz

.- BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6. BescheinigungserteíIende Behörde: Ministry of l\gIiculture and Forestry (MAF).

7. Befristung der Aufnahme: linbefrístet,"

4. Zuständige Behörde: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.

5. KontrollsteIlen:

- AsureQuality, v,,\vw.organiccertification.co.nz

6. of Agriculture and Forestry (MAF) - New Zealand Food Safety



ANHANG IV

VERZEICHNIS DER IM HINBLICK AUF DIE GLEICHWERTIGKEIT
ANEIUCANNTENKONTROLLSTELLEN UND KONTROLLBEHÖRDEN
UND ZUGEHÖR1GE SPEZIFllCATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 10



VB
ANHANG JI

MUSTER DER KONTROLLßESCHEINIGUNG

für die Einfuhr VOll Erzeugnissen aus ökologischer/biologischer Produktton ill die Europäische
Gemeinschaft gemäß Artikel 13

Das Muster der Bescheinigung ist bindend hinsichtlich:

- Wortlaut,

- Formal (auf einem einzigen Blatt),

- Layout und Größe der Felder.



TB

KONTAOLLBESCHEINIGUNG FDA DIE EINFUHA VON EAZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHEA LANDWIATSCHAFT
IN DIE EUAOPÄISCHE GEMEINSCHAFT

1. Ausstellende Stelle oder Be~örde (Name und Anschrift) 2. Verordnung Nr. 834/2007 des Aates Artikel 33 Absatz 2 D
oder Absatz 3 D oder Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der
Kommission ArtiKel 19 D

3. Laufende Nummer der Kontrolloeschelnlgung 4. Bezugsnummer der Ermächtigung gemäß Artikel 1e

5. Ausführer (Name und Anschrift) 6. KontrollsteIle oder -behörde (Name und Anschrift))

7. Erzeuger oder Aulbereller des Erzeugnisses (Name und AnschrIIt) 8. Versandiand

9. Bestimmungsland

10. Erster Empfänger in der Gemeinschalt (Name und Anschrift) 11. Name und Anschrift des Einführers

12. Kennzeichnungen und Nummern, Container-Nr., Anzahl und Art, Verkehrs- 13. KN-Codes 14. Gemeidete Menge
bezeichnung der Ware

15. Erkiärung der In Feid 1 angegebenen Stelle oder Behörde

Hiermit wird bescheinigt. dass diese Bescheinigung auf der Grundlage der Kontrollen gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
ausgestellt worden ist, und die vorstehenden Erzeugnisse gemäß den Erzeugungs- und Kontrollregein fOr den ökologischen Landbau gewonnen
wurden, die gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als gieichwertig gellen.

Datum

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten Stempel der ausstellenden Stelle oder Behörde



TB

Name und Unterschrift des Bevollmäclitigten Stempel

16. Erklärung der zusländigen Behörde des Mllglledstaats der Europiilschel) Union. die die Elnfuhrermiichtlgung erteilt hat, odor der von Ihr damit
beeultragten SleIle,

HiermIl Yllrd bescheinigt, dess fOr die VEirmarklungder vorstehenden Erzeugnisse In der Europäischen Gemeinseheft eine Ermächtigung nach dem
Verfahren von Arokel 19 der Verordnung (EG) 1235/2008 erteilt wurde, die die in Feld 4 aufgeführte Nummer der Ermächtigung trägt.

Datum

Name LIndUnterschrift des Bevollmächtiglen Stempel der zuständigen Behörde oder Ihres Stellvertreters Im Mitgliedstaat

17. PrOfungdel Sendung durch die betreffende Behörde des Mllglledstaats

Mitgliedstaet: .

Elnfuhrregistrlerung (Typ, Nummer, Datum und AusstellungsbOrDder Zollanmeldung): .

Datum: ..

18. Erklärung des ersten Empfängers

Hiermit wird bescheinigt, dass die Annahme der Waren gemäß Artikel 34 Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erfolgt ist.

Name des Unternehmens DalUm

Name und Unterschrift des Bevollmächtigten
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4nweisungen

Feld 1: Behörde oder Stelle oder sonstige bezeichnete Behörde oder Stelle gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) 1235/2008. Diese Stelle
fülll auch die Felder 3 und 15 aus.

Feld 2: In diesem Feld sind die EG-Verordnungen aufgeführt, die für die Ausslellung und Verwendung dieser Bescheinigung maßgeblich sind; es ist die
jeweils zulreflende Vorschrift anzugeben.

Feld 3: Laufende Nummar der Kontrollbeschainigung, die von der ausstellenden Stelle oder Bellörde gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 ertellI wurde.

Feld 4: Nummer der Ermächtigung im Falle der Einfuhr gemäß Artikel 19. Dieses Feld wird von der ausstellenden Stelle oder. wenn die Angaben zu
dem Zeitpunkt, zu dem die ausstellende Stelle Feld 15 mil Ihrem SIchIvermerk versiehl, noch nichI verfügbar sind, vom Einführer ausgefüllt.

Feld 5: Name und AnschrIll des Ausführars.

Feld 6: Konlrollbehörde oder -stelle zur Überwachung der Einhaltung der Regeln des ökologischen Landbaus im Versanddrltlland beim letzten Arbeits-
vorgang (Erzeugung und Aufbereitung, einschließlich Verpackung und EtikeUierung) vorgenommen hat.

Feld 7: Unlernehmen, das In dem in Feld 8 genannlen Drlltland die letzte Bearbeitung der Sendung (Erzeugung, Aufbereitung, einschließlich Ver-
packung und Kennzeichnung) vorgenommen hat.

Feld 9: Das Beslimmungsland Ist das Land des erslen Empfängers in der GemeinschafI.

Feld 10: Name und Anschrilt des ersten Empfängers der Lieferung in der Gemeinschaft. Der erste Empfänger isl die nalürlicne oder juristische Person,
an die die Sendung geliefert wird und bei der mit Ihr Im Hinblicl< auf die wellere Behandlung und/oder Vermarklung umgegangen wird. Der erste
Empfänger muss auch Feld 18 ausfüllen.

Feld 11: Name und AnschrIfl des Einführers. Der Einführer isl die natürliche oder jurisllsehe Person In der Europäischen Gemeinschaft, die die Sendung
zur Abfertigung zum zollrechllichen freien Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft entweder selber oder über einen Vertreter vorlegl.

Feld 13: KN-Codes der betreffenden Erzeugnisse.

Box 14: Gemeldete Menge, ausgedrückt in enlsprechenden Einheilen (kg Nettogewichl, Liter usw.).

Feld 15: Erklärung der die Bescheinigung ausslellendan Stelle ode, Behörde. Unterschrift und Slempel müssen sich tarblloh von der Druckfarbe der
Bescheinigung unierscheiden.

Feld 16: Nur für Einfuhren nach dem Vertahren des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008. Auszufüllen von der zuständigen Behörde des
Mllglledstaats, die die El111ächligung erteilt hal, oder Im Fall der ZUGtändigkeitsüberfragung von der SleIle oder Behörde, der die ZuständigkeIl
gemäß Artikel13 Absatz 7 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 übertragen wurde. Nicht auszufüllen, wenn die Ausnahme gemäß
Artikel13 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 Anwendung findel.

Feld 17: Von der belreffenden Behörde des MItglIedstaais entweder bel der Prüfung der Sendung gemäß Artikel 13 Aosatz lader vor der Aufbereitung
oder Aufteilung unter den Umständen von Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 auszufüllen.

Feld 18: Auszufüllen vom ersten Empfänger bei der Annahme der Erzeugnisse, wenn er die Kontrollen gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr.
889/2008, durchgeführt hat.
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ANHANG VI

MUSTER DER TEILKONTROLLBESCHEIN1GUNG

gemäß Artikel 14

Das Muster der Teilbescheinigung ist bindend hinsichtlich

- Wortlaut,

__ o Format,

~ Layout und Größe der Felder.



TEILKONTROLLBESCHEINIGUNG Nr. ... FOR DIE EINFUHR VON ERZEUGNISSEN AUS ÖKOLOGISCHEM LANDBAU/BIOLOGISCHER
LANDWIRTSCHAFT IN DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

TB

1. Stelle ode' Behörde. die die zugrunde liegende Konlrollbesoheinlgung aus· 2. Verordnung Nr. 834/2007 des RaIes Artikel 33 Absatz 2 O
geslelll hal (Name und Ansohrl1t) oder Absatz 3 O oder Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 der

Kommission ArliKal 19 O

3. Laufenda Nummer der zugrunda liegenden Konlrollbesollelnigung 4. Bezugsnummer der Ermäohtlgung gamäß Artikel 19

5. Uniemehmen. das die ursprüngliohe Sendung in Parlien eufgatelll hal (Name 6. Kontrollstehe oder -behörde (Name und Anschrift)
und Anschrift)

7. Name und Anschrift des Einführars dar Llrsorüngllchen Sandung 8. Versandland dar ursprünglI· 9. Gem aid eta GesamImange
chan Sendung der ursprüngliohen Sendung

10. Empfänger der durch die Aufteilung erhaltenen Partie (Name und Anschrift)

11. Kennzeiohnungen und Nummern. Contalner·Nr .• Anzahl und Art. Verkehrs- 12. KN·Code 13. Gemeldete Menge der Par-
bezeichnung der Partie He

14. Erklärung der betreffenden Sehörde des Mitgtiedstaals. die die Teilbescheinigung mil einem Sichtvennerk versehen hat.

Diese Teilbesoheinigung gill lar dia vorsIehend beschriebene Partie. die sich aus der Auftellung der Sendung ergibI. fOr die eine ursprüngliche
Konlrollbeschelnigung mit der In Feld 3 aufgeführten laufenden Nummer gill.

Milgliedstaat: ...................................................................

Dalum: .............................................................................

Name und Unterschrift des BevollmächHgten Stempel

15. Erklärung des Empfängars der Partie

Hiermit wird bescheinigt. dass die Annahme der Partie gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 88912008 erfolgt lst,

Name des Untemehmens

DalUm:

Name und Unlerschrlft des Bevollmächögten
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4nweisungen

Tellkonlrollbeschelnigung Nr.... : Die Nummer der TeIlbescheinigung entspricht der Nummer der Partie. die durch die AUlieliung der ursprünglichen
'Sendung erhalten wurde.

Feld 1: Name der Stelle oder Behörde im DrIllland, die die zugrunde hegende Kontrollbescheinigung ausgeslelll hat.

Feld 2: In diesem Feld sind dia EG·Varordnungen aUfge[[jhrt, die für die Ausslellung und Verwendung dieser Teilkontrollbe-
schelnigung maßgeblich sind; es ist die Regelung anzugeben. gemäß der die zugrunde liegenda Sendung eingeführl
wurde; vgl. Feld 2 der zugrunde liegenden Konlrollbescheinigung.

Lautende Nummer der zugrunde liegenden Konlrollbeschelnigung, die Ihr die aussiellende SleIle oder Behörde gemäß
Artll<el 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 gegeben hat.

Feld 3:

Feld 4: Bezugsnummer der gemäß Artikel 19 de, Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ertellIen Ermächtigung: vgl. Feld 4 der
zugrunde liegenden Konlrollbeschelnigung.

Kontrollstefle oder -bshörde. die das Unternehmen kontrolIieri. das die Sendung aufgeleIlI hat.Feld 6:

Feld 7. B. 9: Siehe die ainschlägigen Angaben in der zugrunde liegenden Kontrollbescheinigung.

Feld IO: Empfänger der (durch die AUfieilung erh.llenen) Partie in der Europäischen Gemeinschall.

Feld 12: KN-Codes der Partie der betrellenden Erzeugnisse.

Feld 13: Gemeidele Menge. ausgedruckl In entsprechenden Einheilen (kg Nettogewlchl. Lller usw.).

Feld 14; Von der betrellenden Behörde des MItglIedstaats lür jede Partie auszufüllen, die durch eine Auftellung gemäß Artikel 14
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 erhalten wurde.

Feld 15: Auszufüllen bei der Annahme der Partie, wenn der Empfänger die Kontrollen gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr.
8B9/200B durchgeführt hat.
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ANHANG VII

Entsprechungstabelle gemäß Artikel 20

Verordnung (EG) NI'. 345/2008 Verordnung (EG) NI'. 60512008 Vorliegende Verordnung

- Artikell Absatz l Artikel I

- Artikel I Absatz 2 -

- Artikel 2 einleitender Satz unci Artikel 2 einleitender Satz und
Nummer I Nummer I

- Artikel 2 Nummer 2

Artikel 2 Nummer 2 Artikel 2 Nummer 3

Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Nummer 4

Artikel 2 Nummer 4 -
Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Nummer 5

- - Artikel 3

- - Artikel4

- - Artikel5

- - Artikel6

Artikel I - Artikel7

Artikel 2 Absatz l - Artikel 8 Absatz l

Artikel 2 Absatz 2 - Artikel 8 Absatz 2

Artikel 2 Absatz 3 - Artikel 8 Absatz 3

Artikel 2 Absatz 4 - Artikel 8 Absatz 3 und 9 Ab-
satz 2

- - Artikel 8 Absatz 4

Artikel 2 Absatz 5 Artikel 9 Absatz I

Artikel 2 Absatz 6 Artikel 9 Absätze 3 und 4

- - Artikel IO

- - Artikel 11

- - Artikel 12

- Artikel 3 und 4 Artikel 13

- Artikel 5 Artikel 14

- Artikel6 Artikel 15

- - Artikel 16

- - Artikel 17

- Artikel 7 Absatz 1 -

- Artikel 7 Absatz 2 -
- - Artikel 18

- - Artikel 19

Artikel3 Artikel 8 Artikel 20

Artikel4 Artikel 9 Artikel 21

Anhang II - -

- - Anhang I

- - Anhang 11



Verordnung (EG) NI'. 345/2008 Verordnung (EG) Nr. 60512008 Vorliegende Verordnung

Anhang r - Anhang III

- - Anhang IV

- Anhang] Anhang V

- Anhang li Anhang Vl

Anhang III Anhang lY Anhang Vl!
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG(EU) Nl'. 344/2011 DER KOMMISSION

vom 8. April 2011

zur Änderung der Verordnung (EG)Nr, 889/2008 mit Durchführungsvorschrifren zur Verordnung
(EG) Nr, 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion tind die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPJ\ISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 25 Absatz 3, Artikel 38 Buchstabe b
und Artikel 40,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bio-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäf~ Artikel 23 Absatz 1 mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 darf das EU-Bio-Logo in der Kennzeich-
nung, Aufmachung und Werbung von anderen Erzeug-
nissen verwendet worden, sofern diese die Vorschriften
der genannten Verordnung erfüllen.

(2) Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass öko-
logische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung mit
den Anforderungen der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
und der Verordnung (EG) NI'. 889/2008 der Kommis-
sion e) hergestellt wurden. Für jedes mit dem EU-Bio-
Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückverfolgbar-
keit auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung
und des Vertriebs ein wichtiger Faktor. Es sollte daher
präzisiert werden, dass nur Unternehmer, die ihren Be-
trieb dem Kontrollsystem für die ökologische/biologische
Landwirtschaft unterstellt haben, das EU-Bia-Logo zu
Kennzeichnungszwecken verwenden dürfen.

(3) Die Eintragung des EU-Bio-Logos als Handelsmarke in
EU- und intetnationalen Registern erfolgt unabhängig
von den Vorschriften der Verordnungen (EG)
Nr. 834/2007 und (EG) Nr. 889/2008, die sich auf die

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.

Verwendung des Logos an sich beziehen. Um die Eigen-
ständigkeit dieser Regeln zu verdeutlichen, sollte die Ver-
bindung zwischen diesen Regeln und den Eintragungen
aufgehoben werden.

(4) Nach Änderung des Kennzeichnungssystems für ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse und bis zur Aufnahme be-
sonderer EU-Vorschriften über die ökologische/biologi-
sche Weinbereitung bestand in dem Sektor große Unsi-
cherheit hinsichtlich der Möglichkeit, Wein mit dem Hin-
weis auf ökologische/biologische Erzeugungsverfahren zu
produzieren. Damit Wein, der in den Weinwirtschafts-
jahren 2010/11 und 2011/12 aus ökologischenjbiologí-
sehen Trauben gewonnen wurde, ohne die obligatori-
sehen Angaben gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 verkauft werden kann, sofern die betref-
fenden Erzeugnisse die Vorschriften der Verordnung
(EWG) NI'. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel e) oder der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
erfüllen, sollte die Übergangszeit gemä(~ Artikel 95 Ab-
sätze 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hin-
sichtlich bestimmter Kennzeichnungsvorschriften für
diese Erzeugnisse bis zum 31. Juli 2012 verlängert wer-
den. Die Verlängerung der Übergangszeit sollte ab dem
1. Juli 2010 gelten.

(5) Aufgrund eines Gutachtens der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA)über die Verwendung von
Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff (4) wurde der
Stoff "Extrakt aus Rosmarin" für die Verwendung als An-
tioxidationsmittel zugelassen und einer E-Nummer in An-
hang III Teil D der Richtlinie 95/2/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Februar 1995 über
andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und SÜ-
ßungsmittel (5) zugeordnet. Daher ist die Verwendung
von Rosmarinextrakt als Lebensmittelzusatzstoff bei der
Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel
durch Aufnahme dieses Erzeugnisses in Anhang VIII
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zuzulassen.

(6) Die Verordnung (EG) NI'. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

(3) ABI. L 198 vom 22.7.1991, S. l.
(4) The EFSA Journal (2008) 721. S. 1.
(5) ABI. L 61 vom 18.3.1995, S. 1.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Arti/¡el .J

Die Verordnung (EG) NI'. 889/2008 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 57 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"Zu Kennzeichnungszwecken darf das EU-Bio-Logo nur für
Erzeugnisse verwendet werden, die im Einklang mit den An-
forderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1235/2008 der Kommission (') und der
vorliegenden Verordnung von Unternehmen produziert wur-
den, die die Anforderungen an das Kontrollsystem gemäß
den Artikeln 27, 28, 29, 32 und 33 cler Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllen.

(*) ABt L 334 vom 12.12.2008, S. 25."

2. In Artikel 95 wird folgender Absatz 1Da eingefügt:

,,(lOa) Bei Wein endet die Übergangszeit gemäf Absatz 8
am 31. Juli 2012.

Bestände von Wein, die vor dem 31. Juli 2012 nach Maß-
gabe der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 oder der Verord-
nung (EG) NI'. 834/2007 produziert, verpackt und gekenn-
zeicbnet wurden, können weiterhin in den Verkehr gebracht
werden, bis die Bestände aufgebraucht sind."

3. In Anhang VIII Abscbnitt A wird nach dem Lebensmittel-
zusatzstoff E 341 (i) (Monocalcíumphosphat) folgende Zeile
eingefügt:

"B E 392* Extrakt X X Nur aus ökologt-
aus Ros- scher/biologischer
marin Produktion und nur

bei Verwendung von
Ethanol' als Extraktí-
onsmitrel"

4. Nummer 9 von Anbang Xl Teil A wird gestrichen.

Altikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Jedoch gilt Artikel l Nummer 2 ab dem 1. Juli 20 l O.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. April 2011

Pür die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO
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(RecIltsakte ohne Gesetzescharakter)

II

VERORDNUNGEN

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr e) zugänglich machen.

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG(EU) Nr. 426/2011 DER KOMMISSION

vom 2. Mai 2011

zur Ånderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion,

Kennzeichnung und Kontrolle

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG)Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 28 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Cründe:

(1) Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007
gehört das Logo der Europäischen Union für ökologi-
sche/biologische Produktion (nachstehend "EU-Bio-Logo")
zu den verbindlichen Angaben bei vorverpackten Lebens-
mitteln, die gemäß Artikel 23 Absatz l mit Bezeichnun-
gen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produk-
tion versehen sind, während die Verwendung des Logos
bei aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen fakultativ
ist. Die Verbraucher müssen die Gewissheit haben, dass
ökologische/biologische Erzeugnisse in Übereinstimmung
mit den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) NI'. 889/2008
der Kommission (2) hergestellt wurden. Für jedes mit dem
EU-Bio-Logo versehene Erzeugnis ist daher die Rückver-
folgbarkeit auf allen Stufen der Produktion, der Aufberei-
tung und des Vertriebs ein wichtiger Faktor.

(2) Damit sich die Verbraucher überdie Unternehmer und
deren Erzeugnisse, die dem Kontrollsystem für die öko-
logische/biologische Landwirtschaft unterliegen, informie-
ren können, sollten die Mitgliedstaaten die entsprechen-
den Inforrnatíonen über die dieser Regelung unterliegen-
den Unternehmer mit geeigneten Mitteln unter Beach-
tung der Anforderungen an den Schutz personenbezoge-
ner Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995

(1) AB!. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) AB!. L 250 vom 18.9.2008, S. 1.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Magnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Altikel l

Dem Titel IV Kapitel 8 der Verordnung (EG)Nr. 889/2008 wird
folgender Artikel 92a angefügt:

"Artikel 92a

Veröffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten maehen der Öffentlichkeit mit geeigneten
Mitteln einschließlich der Veröffentlichung im Internet die
aktualisierten Verzeichnisse gemäg Artikel 28 Absatz 5 der
Verordnung (EG) NI'. 834/2007 mit den aktualisierten Be-
scheinigungen für die einzelnen Unternehmer gernëf
Artikel 29 Absatz 1. der genannten Verordnung nach dem
Muster in Anhang XII der vorliegenden Verordnung zugäng-
lich. Die Mitgliedstaaten beachten dabei die Anforderungen
an den Schutz personenbezogener Daten gemäß der Richt-
linie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes ("),

(') ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31."

Artikel2

Diese Verordnung tritt am Tag nacb ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Jedoch gilt Artikel l ab dem 1. Januar 2013.

e) ABJ. l. 281 vom 23.11.1995. S. 31.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 2. Mai 2011

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 590/2011 DER KOMMISSION

vom 20. [uni 2011

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr, 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren VOll ökologischen/biologischen

Erzeugnissen aus Drittländern

(Text von Bedeutung für cien EWR)

DIE EUROpA¡SCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) NI'. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (I),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 38
Buchstabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 der Kommis-
sion e) wurde den Kontrollstellen und Kontrollbehörden
ein relativ kurzer Zeitraum für die Beantragung der An-
erkennung im Hinblick auf die Konformität gemäß
Artikel 32 der Verordnung (EG) NI'. 834/2007 gesetzt.
Da mit der direkten Anwendung der EU-Vorschriften
über die ökologische/biologische Erzeugung und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeug-
nissen außerhalb des Gebiets der Europäischen Union
noch keine Erfahrungen vorliegen, sollte den Kontroll-
steIlen und Kontrollbehörden. die ihre Aufnahme in das
Verzeichnis im Hinblick auf die Konformität beantragen
wollen, mehr Zeit eingeräumt werden.

(2) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) NI'.
834/2007 wurde in Anhang III der Verordnung (EG)
NI'. 1235/2008 ein Verzeichnis der Drittländer erstellt,
deren Produktionsregelung und Kontrollmaßnahmen für
die ökologische/biologische Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen als denen der Verordnung
(EG) NI'. 834/2007 gleichwertig anerkannt wurden. Da
die Kommission seit der letzten Veröffentlichung des Ver-
zeichnisses einen neuen Antrag und Informationen aus
Drittländern erhalten hat, sollten bestimmte Änderungen
Berücksichtigung finden, und das Verzeichnis sollte ent-
sprechend angepasst werden.

(3) Bestimmte aus Kanada eingeführte landwirtschaftliche Er-
zeugnisse werden zurzeit nach den in Artikel 1~. der
Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 vorgesehenen Über-
gangsbestimmungen in der Union vermarktet. Kanada
hat bei der Kommission die Aufnahme in das Verzeichnis
in Anhang III der Verordnung beantragt. Es hat die nach
Artikel 7 und 8 der Verordnung verlangten Informatio-
nen übermittelt, Die Prüfung dieser Informationen und

(1) ABI. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
e) ABI. L 334 vom 12.12.2008, S. 25.

anschließende Erörterungen mit den kanadischen Behör-
den haben ergeben, dass die in diesem Land geltenden
Vorschriften über die Erzeugung und Kontrolle von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen den in der Verordnung
(EG)Nr. 834/2007 festgelegten Vorschriften gleichwertig
sind. Die Kommission hat gemäß Artikel 33 Absatz 2 der
Verordnung (EG)NI'. 834/2007 eine Vor-Ort-Prüfung der
in Kanada tatsächlich angewandten Erzeugungsvorschrif-
ten lind Kontrollmaßnahmen vorgenommen.

(4) Die Behörden Costa Ricas, Indiens, Israels, Japans und
Tunesiens haben bei der Kommission die Aufnahme
neuer Kontrollstellen und bescheinigungserteilender Stel-
len beantragt und die erforderlichen Garantien dafür ge-
geben, dass diese Stellen die Voraussetzungen von
Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008
erfüllen.

(5) Die Aufnahme Costa Ricas und Neuseelands in das Ver-
zeichnis von Anhang III der Verordnung (EG) NI'.
1235/2008 ist bis zum 30. Juni 2011 befristet. Um
Störungen im Handel zu vermeiden, ist die Aufnahme
(osta Ricas und Neuseelands zu verlängern. Angesichts
der bisherigen Erfahrungen sollte die Aufnahme für einen
unbegrenzten Zeitraum verlängert werden,

(6) Neuseeland hat redaktionelle Änderungen der einschlägi-
gen Angaben in Anhang III der Verordnung (EG) Nr.
1235/2008 gemeldet, nachdem vor kurzem das Ministry
of Agriculture and Forestry und die neuseeländísche Food
Safety Authority zusammengelegt wurden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 sollte daher ent-
sprechend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HATFOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikell

Die Verordnung (EG) NI'. 1235/2008 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 4 wird ,,31. Oktober 2011" ersetzt durch
,,31. Oktober 2014".

2. Anhang III wird gemäfS dem Anhang der vorliegenden Ver-
ordnung geändert.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsbl,¡tt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in alIen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 20. Juni 2011

Für die Kommission
Der Präsident

JoséManuelBARROSO
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Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 wird wie folgt geändert:

1. Nach dem Australien betreffenden Eintrag wird folgender Wortlaut eingefügt:

"KANADA

1. Erzeugniskategorien:

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse tind vegetatíves Vermehrungsmaterial tind Saatgut
flir den Anbau,

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind,

c) Futtermittel.

2. Ursprung: Die Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe a und die aus ökologíscherjbíologíscher
Produktion stammenden Zutaten der Erzeugnisse der Kategorie unter Nummer 1 Buchstabe b müssen in Kanada
erzeugt worden sein.

3. Produktionsvorschriften: Organic Products Regulation.

4. Zuständige Behörde: Canadian Food Inspection Agency (CFlA), www.inspection.gc.ca

5. KontrollsteIlen und -behörden:

- Atlantic Certilled Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlantíccerríûedorganíc.ca

- British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCAM), www.cenrifíedorganíc.bc.ca

- Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

- Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.corn

- Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità Iimitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

- Control Union Certifications (CUC), www.contrcluníon.corn

- Ecoeert Canada, www.ecocertcanada.corn

- Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA).www.fvopa.ca

- Global Organic Alliance, www.goa-online.org

- International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

- LETISS.A., www.letis.com.ar

- Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

- Organic Certifiers, www.organíccerríflers.com

- Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

- Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.corn

- Pacific Agricultural Certification Society (PACS),www.pacscertíûedorganic.ca

- Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca

- Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-lnc.com

- Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

- Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

- SAl Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6. Bescheinigungserteilende Stellen: siehe Nummer 5.

7. Befristung der Aufnahme: 30. Juni 2014."

2. In dem Costa Rica betreffenden Eintrag wird tinter Nummer 5 folgender Gedankenstrich angefügt:

,,- Mayacert, www.mayacert.com ..

3. In dem Costa Rica betreffenden Eintrag erhält Nummer 7 erhält folgende Fassung:

,.7. Befristung der Aufnahme: unbefristet,"
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4. In dem Indien betreffenden Eintrag werden unter Nummer 5 folgende Gedankenstriche angefiigt:

,,- Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Lrd., www.tuvindia.co.injO_mngmt_sys_certjorgcert.htm

Intenek India Pvt. Ltd., www.intertek.corn u

5. In dem Israel betreffenden Eintrag wird unter Nummer 5 folgender Gedankenstrich angefügt:

,,- LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il u

6. In dem Japan betreffenden Eintrag werden unter Nummer 5 folgende Gedankenstriche angefügt:

,,- AlNOU, www.ainou.or.jpjainohtmjdisclosurejnintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.comfjajhomejp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jpj-aiyukenjninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co. Ltd, http://www.eco-de.eo.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinín.jimdo.corn

Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.corn

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jpfjigyofjigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainabllity, www.accís.jp

Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco-t î.net ..

7. In dem Tunesien betreffenden Eintrag wird unter Nummer 5 folgender Gedankenstrich angefügt:

,,- Institute per la certificazione erica e arnbientale (ICEA),www.ícea.ínfo ..

8. Unter Nummer 2 des Neuseeland betreffenden Eintrags wird "MAF Food Official Organic Assurance Programme"
ersetzt durch "MAF Offícial Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production".

9. In dem Neuseeland betreffenden Eintrag erhalten die Nummern 3 bis 7 folgende Fassung:

,,3. Produktionsvorschriften: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4. Zuständige Behörde: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF),http://www.foodsafet}..govt.nz/industly/sectors/
organics

5. KontrollsteIlen und -behörden;

- AsureQuality Limited, www.organíccertiflcatlon.co.nz

- BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6. Bescheinigungserteilende Behörde: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7. Befristung der Aufnahme: unbefristet,'
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DURCHFÛHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1084/2011 DER KOMMISSION

vom 27. Oktober 2011

zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungs-
vorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der

Einfuhren von ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittländern

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (1),
insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 und Artikel 38 Buch-
stabe d,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008
der Kommission e) sieht vor, dass das Verzeichnis der
anerkannten Drittländer für jedes Drittland alle Informa-
tionen enthält, die erforderlich sind, um überprüfen zu
können, ob die in der Gemeinschaft in Verkehr gebrach-
ten Erzeugnisse dem Kontrollsystem des gemäß
Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007
anerkannten Drittlands unterworfen wurden. Tunesien
hat nach Bildung einer neuen Generaldirektion für den
ökologischen Landbau/die biologische Landwirtschaft in-
nerhalb des Landwírtschaftsrníuísteriums, die nun die
neue, für das Kontrollsystem in Tunesien zuständige Be-
hörde ist, eine Änderung der zugehörigen Spezifikationen
in Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 über-
mittelt.

(2) Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 590/2011
der Kommission (3) wurde in Anhang III der Verordnung
(EG) NI'. 1235/2008 ein neuer Eintrag betreffend Kanada
eingefügt. Nummer ,,1. Erzeugniskategorien" enthält ei-
nen Fehler, da "Futtermittel" unter Buchstabe c als eine
dieser Kategorien gesondert genannt werden, obwohl da-
mit nur eine der möglichen Verwendungen der unter
Buchstabe b dieses Textes genannten "verarbeiteten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse" erfasst ist.

(3) Kanada hat der Kommission mitgeteilt, dass das Verzeich-
nis der KontrollsteIlen in Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 1235/2008 einen weiteren Fehler enthält, da die
KontrollsteIle "Control Union Certifications" nicht von
der Canadian Food Inspection Agencyals Erbringerin
von Zertiflzíerungsdíensten in Kanada zugelassen ist.

(1) ABI.L 189 vom 20.7.2007, S. 1.
(2) ABI.L 334 vom 12.12.2008, S. 25.
(J) ABI. L 161 vom 21.6.2011, S. 9.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 ist daher entspre-
chend zu ändern und zu berichtigen.

(5) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte die Berichti-
gungsbestimmung dieser Verordnung ab dem Datum
des Inkrafttretens der Verordnung (EU) NI'. 590/2011
gelten.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für ökologische/biologische Produktion -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderungsbestimmungen

In Anhang III der Verordnung (EG)Nr. 1235/2008 erhält Num-
mer 4 des Tunesien betreffenden Eintrags folgende Fassung:

,,4. Zuständige Behörde: Direction générale de l'Agriculture
Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environne-
ment); www.agriportall.tn".

Artikel 2

Berichtigungsbestimmungen

In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 wird der
Kanada betreffende Eintrag wie folgt geändert:

1. Nummer 1 Buchstaben b und c werden wie folgt ersetzt:

"b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmitteloder Futtermittel bestimmt
sind;".

2. Unter Nummer 5 wird der sechste Gedankenstrich "Control
Union Certifications CUC), www.controlunion.com" gestri-
chen.

Artikel3

Diese Verordnung hitt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 2 gilt jedoch ab dem 28. Juni 2011.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Oktober 2011

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO

..
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Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union auf dem Gebiet des ökologischen landbaus
(Öko-landbaugesetz - ÖlG)
ÖlG

Ausfertigungsdatum: 07.12.2008

Vollzitat:

"Öko-landbaugesetz vom 7. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2358), das durch Artikel 33 des Gesetzes vom9. Dezem-
ber 2010 (BGBI. I S. 1934) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 33 G v. 9.12.2010 I 1934

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2009 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:

Durchführung der
EGV 834/2007 (CELEX Nr: 32007R0834) vgl. § 1 +++)

Überschrift: Bezeichnung idF d. Art. 33 Nr. 1 G v. 9.12.2010 11934 mWv 15.12.2010

Das G wurde als Artikel1 des G v. 7.12.2008 12358 vom Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit
Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 5 Satz 1 dieses G mWv 1.1.2009 in Kraft getreten.

§ l Anwendungsbereich

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. EU Nr. l 189 S. 1) sowie der zu ihrer Durchführung erlasse-
nen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union.

§ 2 Durchführung

(1) Die Durchführung einschließlich der Überwachung der Einhaltung der in § 1 genannten Rechtsakte, dieses Ge-
setzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt den nach landesrecht zustän-
digen Behörden, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Bundesanstalt für landwirtschaft und Ernährung ist zuständig für

1. die Zulassung der KontrollsteIlen nach Artikel 27 Abs. 4 Buchstabe b Satz 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007,

2. den Entzug der Zulassung nach Artikel 27 Abs. 9 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nach Maß-
gabe des § 4 Abs. 5,

3. die Erteilung einer Codenummer an KontrollsteIlen nach Artikel 27 Abs. 10 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,

4. die Erteilung einer Genehmigung für die Vermarktung von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen, so-
weit Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 dies vorsehen, sowie

5. die Erteilung einer vorläufigen Zulassung für die Verwendung von Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs
nach Artikel19 Abs. 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 834/2007.

- Seite l von 7 -
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(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsvero~dnung

1. Aufgaben nach Absatz 1, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1, ganz oder teilweise auf
zugelassene KontrollsteIlen zu übertragen (Beleihung) oder sie daran zu beteiligen (Mitwirkung).

2. die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung und der Mitwirkung zu regeln.

Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigungnach Satz 1 durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise
auf andere Behörden des Landes zu übertragen.

§ 3 Kontrollsystem

(1) Vorbehaltlich einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird das Kontrollverfahren nach Artikel 27 Abs. 1
in Verbindung mit Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 von zugelassenen KontrollsteIlen durchgeführt,
soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht mit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden ist.

(2) Unternehmer, die Erzeugnisse im Sinne von Artikell Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 als ökologi-
sche/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse direkt an Endverbraucher oder -nutzer abgeben, sind
von dem Einhalten der Pflichten nach Artikel 28 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 freigestellt, soweit sie
diese Erzeugnisse nicht selbst erzeugen oder erzeugen lassen, aufbereiten oder aufbereiten lassen, an einem an-
deren Ort als einem Ort in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder lagern lassen oder aus einem Drittland
einführen oder einführen lassen.

§ 4 Zulassung der KontrollsteIlen und Entzug der Zulassung

(1) Eine KontrollsteIle ist auf Antrag zuzulassen, wenn

1. sie die Anforderungen nach Artikel 27 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 er-
füllt,

2. sichergestellt ist, dass sie die Kontrollen nach Maßgabe von Artikel 27 Abs. 2, 3 und 12 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 ordnungsgemäß durchführt,

3. die für die Zulassung erhobenen Gebühren entrichtet worden sind und

4. sie eine Niederlassung im Inland hat.

(2) Im Falle einer KontrollsteIle mit Sitz oder Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on ist die in diesem Mitgliedstaat erteilte Zulassung im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 1 zu berücksichti-
gen, Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht. Diese KontrollsteIle muss jedoch nachweisen, dass sie in dem anderen Mitgliedstaat
zugelassen ist und dass sie über das geeignete Personal und die geeignete Infrastruktur für die Erfüllung der Kon-
trollaufgaben verfügt.

(3) Die Zulassung wird für das gesamte Bundesgebiet erteilt. Auf Antrag kann die Zulassung auf einzelne Länder
beschränkt werden.

(4) Die Zulassung kann mit Befristungen, Bedingungen und Auflagen oder einem Vorbehalt des Widerrufs verse-
hen werden, soweit es die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems oder Belange des Ver-
braucherschutzes, des Tierschutzes oder des Umweltschutzes hinsichtlich der Voraussetzungen nach Absatz 1
Nr. 1 und 2 erfordern. Unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche Aufnahme oder Änderung von
Auflagen zulässig.

(5) Die Tåtigkeit einer KontrollsteIle wird im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz 1 und Abs. 9 Buchstabe a bis d, aus-
genommen die Entscheidung über den Entzugihrer Zulassung, der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 von der zustän-
digen Behörde des Landes, in dem die KontrollsteIle ihre jeweilige Tåtigkeit ausübt, überwacht. Stellt die nach
Satz 1 zuständige Behörde Tatsachen fest, die den Entzug der Zulassung begründen oder die Aufnahme oder Än-
derung von Auflagen zur Zulassung erforderlich machen können, so hat sie,

1. a) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der Niederlassung der Kon-
trollstelle in demselben Land liegen oder

b) wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit im Inland und des Sitzes oder der Niederlassung
der KontrollsteIle in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union liegt,

die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unter Mitteilung dieser Tatsachen zu ersuchen, ein Ver-
fahren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Änderung von Auflagen einzuleiten oder,
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2. wenn der Ort der zu beanstandenden Kontrolltätigkeit und des Sitzes oder der Niederlassung der KontrollsteI-
le in unterschiedlichen Ländern liegen, der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Sitz oder die Nieder-
lassung der KontrollsteIle liegt, die Tatsachen mitzuteilen.

Gelangen der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Sitz oder die Niederlassung der KontrollsteIle liegt,
Tatsachen nach Satz 2 Nr. 2 zur Kenntnis, so hat sie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung unter
Mitteilung dieser Tatsachen zu ersuchen, ein Verfahren zum Entzug der Zulassung oder zur Aufnahme oder Ände-
rung von Auflagen einzuleiten. .

§ 5 Pflichten der KontrollsteIlen

(1) Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Tåtigkeit jedes Unternehmers im Sinne des Artikels 28 Abs. l der Verord-
nung (EG)Nr. 834/2007 und des § 6 Abs. 2 gegen angemessene Vergütung in ihre Kontrollen einzubeziehen,so-
weit der Unternehmer die Einbeziehung verlangt und seine Tåtigkeit in dem Land ausübt, in dem die KontrollsteI-
le zugelassen ist. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann auf Antrag der KontrollsteIle eine Ausnahme
von der Verpflichtung nach Satz 1 zulassen, soweit

1. die KontrollsteIle zurGewährleistung objektiver und wirksamer Kontrollen ein berechtigtes Interesse hat, die
Tåtigkeit des Unternehmens nicht in ihre Kontrollen einzubeziehen und

2. das Durchführen der Kontrollen für das Unternehmen durch eine andere KontrollsteIle sichergestellt ist.

(2) Die KontrollsteIle hat ein Verzeichnis der in ihre Kontrollen einbezogenen Unternehmen mit den Angaben nach
Satz 3 zu führen, die in der Kennzeichnung oder Werbung oder den Geschäftspapieren für ihre Erzeugnisse im
Sinne des Artikels l Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nach den Maßgaben dieser Verordnung oder der
zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf
die ökologische oder biologische Produktion eines Erzeugnisses Bezug nehmen dürfen. Die KontrollsteIle hat das
Verzeichnis laufend zu aktualisieren und den für die Durchführung der in § l genannten Rechtsakte und dieses
Gesetzes zuständigen Behörden, den Wirtschaftsbeteiligten und Verbrauchern im Internet verfügbar zu machen.
Das Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten:

1. Name und Anschrift des Unternehmens,

2. eine diesem Unternehmen durch die KontrollsteIle zugeordnete alphanumerische Identifikationsnummer,

3. Name oder Codenummer der KontrollsteIle nach Artikel 27 Abs. 10 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,

4. Art der Tåtigkeit des Unternehmens nach Artikel 28 Abs. l der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,

5. die Informationenüber das Sortiment der Erzeugnisse nach Artikel 29 Abs. l in Verbindung mit Abs. 3 der
Verordnung (EG)Nr. 834/2007.

Weitere Angaben darf das Verzeichnis nicht enthalten.

(3) Die KontrollsteIlen erteilen einander d'i:e für eine ordnungsgemäße Durchführung der in § 1 genannten Rechts-
akte und dieses Gesetzes notwendigen Ausküntte. Stellt eine KontrollsteIle bei ihrer Tätigkeit Unregelmäßigkei-
ten oder Verstöße der in Artikel 30 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 genannten Art fest, so unterrichtet
sie hiervon unverzüglich die für den Ort der Tätigkeit des betroffenen Unternehmens nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde. Soweit eine KontrollsteIle im Rahmen der von ihr durchgeführten Kontrollen Tatsachen feststellt, die
einen hinreichenden Verdacht auf Unregelmäßigkeiten oder Verstöße der in Satz 2 genannten Art begründen, der
ein nicht von der KontrollsteIle kontrolliertes Unternehmen betrifft, so teilt die KontrollsteIle die Tatsachen unver-
züglich der KontrollsteIle mit, deren Kontrolle das betroffene Unternehmen untersteht. Handelt es sich im Falle
des Satzes 3 um ein Unternehmen mit Sitz im Ausland, so unterrichtet die KontrollsteIle auch die für den Ort der
Tatsachenfeststellung nach Landesrecht zuständige Behörde über die den Verdacht begründenden Tatsachen.

(4) Beabsichtigt eine KontrollsteIle, ihre Tätigkeit - auch im Falle einer Insolvenz - einzustellen, unterrichtet sie
hiervon

1. spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende ihrer Tåtigkeit oder

2. im Falle eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich

die von ihr kontrollierten Unternehmen, die nach Landesrecht für den Ort der Tätigkeit der Unternehmen zustän-
digen Behörden sowie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die KontrollsteIle darf, soweit insol-
venzrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, ihre Tåtigkeit erst einstellen, wenn für alle von ihr kontrollier-
ten Unternehmen das weitere Durchführen der Kontrollen sichergestellt ist.

§ 6 Vorschriften für gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen
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(1) Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union sind auf Arbeitsgänge in gewerbsmäßig betriebe-
nen, gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Artikels 2 Doppelbuchstabe aa der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 anzuwenden, wenn hierbei Erzeugnisse imSinne des Artikels 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 aufbereitet werden, die mit Bezug auf die ökologische oder biologische Produktion im Sinne des Artikels
23 Abs. 1 Satz loder 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gekennzeichnet und in den Verkehr gebracht werden.

(2) Unternehmer, die gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 gewerbsmäßig be-
treiben, stehen Unternehmern im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gleich.

(3) Erzeugnisse nach Absatz 1 dürfen mit Bezug auf die ökologische oder biologische Produktion nur in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn die Voraussetzungen für die Bezugnahme auf die ökologische oder biologische Pro-
duktion nach Artikel 23 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfüllt sind.

(4) Abweichend von Absatz 3 dürfen Erzeugnisse nach Absatz 1 auch dann in den Verkehr gebracht werden,
wenn bei der Kennzeichnung dieser Erzeugnisse Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische oder biologi-
sche Produktion verwendet werden, die sich auf die zur Zubereitung aller Speisen verwendeten landwirtschaftli-
chen Ausgangsstoffe oder Zutaten einer Art oder einzeln zubereitete Komponenten zusammengesetzter Gerich-
te beziehen, soweit diese Ausgangsstoffe, Zutaten oder Komponenten die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 und der zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Euro-
päischen Union erfüllen.

§ 7 Mitwirkung der Zollbehörden

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten Zolldienststellen wirken bei der Überwa-
chung der Einfuhr von nach Artikel 23 Abs. 1 und 4 Satz 1 in Verbindung mit Artikell Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 gekennzeichneten Erzeugnissen aus Drittländern mit. Die genannten Behörden können

1. Sendungen der in Satz 1 genannten Art sowie deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Verpackungs-
mittel zur Überwachung anhalten,

2. den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
oder nach den zu deren Durchführung erlassenen Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Eu-
ropäischen Union, der sich bei der Abfertigung ergibt, den nach Landesrecht zuständigen Behörden sowie
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitteilen,

3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass die Sendungen der in Satz 1 genannten Art auf Kosten und Ge-
fahr des Verfügungsberechtigten der nach Landesrecht zuständigen Behörde vorgeführt werden.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die
Einzelheiten des Verfahrens nach Absatz 1 zu regeln. Es kann dabei insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmel-
dungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiensten sowie zur Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapie-
re und sonstige Unterlagen und zur Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher Muster und
Proben vorsehen.

§ 8 Überwachung

(1) Unternehmer im Sinne des Artikels 28 Abs. 1 der Verordnung (EG)Nr. 834/2007 und des § 6 Abs. 2, natürliche
und juristische Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, die nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 1 und 2
in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gekennzeichnete Erzeugnisse erzeugen, auf-
bereiten, lagern, einführen, ausführen, innergemeinschaftlich verbringen oder in den Verkehr bringen, sowie Kon-
trollstellen im Sinne des § 3 Abs. 1 haben den zuständigen Behörden auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die
zur Durchführung der den zuständigen Behörden durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes übertrage-
nen Aufgaben erforderlich sind.

(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauftragt sind, dürfen im Rahmen des Absatzes 1 Betriebsgrund-
stücke, Geschäfts- oder Betriebsräume, Verkaufseinrichtungen oder Transportmittel des Auskunftspflichtigen
während der Geschäfts- oder Betriebszeit betreten und dort

1. Besichtigungen vornehmen,

2. Proben gegen Empfangsbescheinigung ohne Entschädigung entnehmen,
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3. Geschäftsunterlagen einsehen und prüfen.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 ist auf Verlangen des Betroffenen ein Teil der Probe oder, falls diese unteilbar ist, eine
zweite Probe amtlich verschlossen und versiegelt zurückzulassen. Diese Probe ist vom Betroffenen sachgerecht
zu lagern und aufzubewahren.

(3) Der Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1zu dulden und auf Verlangen die zu besich-
tigenden Erzeugnisse selbst oder durch andere so darzulegen, dass die Besichtigung ordnungsgemäß vorgenom-
men werden kann, selbst oder durch andere die erforderliche Hilfe bei Besichtigungen und Probenahme zu lei-
sten sowie die geschäftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme und Prüfung vorzulegen.

(4) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunftauf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1Nr.lbis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr .
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen wür-
de.

§ 9 Datenübermittlung, Außenverkehr

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einander die zurÜberwachung der kontrollstellen notwendigen Auskünfte.
Stellt eine Behörde Mängel im Sinne des Artikels 27 Abs. 8 Satz 2 und3 und Abs. 9 Buchstabe a bis d der Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 bei der Durchführung der von einer KontrollsteIle wahrzunehmenden Aufgaben fest, so
unterrichtet sie hiervon unverzüglich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

(2) Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission, insbe-
sondere die Unterrichtung nach Artikel 30 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über festgestell-
te Unregelmäßigkeiten oder Verstöße oder die Mitteilungen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007,
obliegt dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Es kann diese Befugnis
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung übertragen. Ferner kann es diese Befugnis durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf
die nach Landesrecht zuständigen Behörden übertragen.

§ 10 Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen der zuständigen Behörden, die nach den Artikeln 27 und 30 der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zu Kontroll- und Überwachungszwecken vorzunehmen sind, sowie für Amtshandlungen nach § 2 Abs. 2
können kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben werden.

(2) Die nach Absatz 1 kostenpflichtigen Tatbestände werden durch Landesrecht bestimmt, soweit die Amtshand-
lungen nicht durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung vorgenommen werden. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, für Amtshandlungen nach § 2
Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührenhöhe und die Auslagenerstattung zu bestim-
men und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen.

§ 11 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zur Durchführung der in § 1 genannten Rechtsakte er-
forderlich ist,

1. die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen im ökologischen/biologischen Landbau für die Zwecke nach
Artikel 16 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu regeln,

2. die erforderlichen Maßnahmen im Sinne des Artikels 23 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu treffen,
um die Einhaltung des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sicherzustellen,

3. nähere Bestimmungen zu den Meldungen nach Artikel 28 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 zu erlassen,

4. nähere Einzelheiten bezüglich der Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Überwachung der
anerkannten Kontrollbehörden und KontrollsteIlen in Drittländern nach Artikel 32 Abs. 2 Satz 7 und Artikel
33 Abs. 3 Satz 8 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie bei der Überwachung der anerkannten Drittländer
nach Artikel 33 Abs. 2 Satz 6 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu regeln,

5. nähere Bestimmungen zu den Übergangsmaßnahmen gemäß Artikel 40 zu erlassen, soweit das Gemein-
schafts- oder das Unionsrecht dies erfordert,
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6. die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Zulassung nach § 4 Abs. 1 bis 4
sowie das Verfahren des Entzugs der Zulassung nach § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 zu regeln.

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ferner ermächtigt, durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sowie der zu ihrer Durchführung erlassenen
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union in diesem Gesetz zu ändern, soweit
. es zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich ist,

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden Anwendungsbereich
anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender Vorschriften in Verordnungen der Europäischen Uni-
on unanwendbar geworden sind.

§ 12 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gegendie Verordnung (EG) Nr.
834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökcloqlschen/bloloqlschen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr; 2092/91 (ABI. EU Nr. L189
S. 1) verstößt, indem er .

1. eine in Artikel 23 Abs. 1 Satz loder 2 genannte Bezeichnung in der Verkehrsbezeichnung eines Erzeugnisses
nach Artikel 1 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b verwendet, obwohl die Anforderungen des Artikels 23 Abs. 4 Satz 1
Buchstabe a nicht erfüllt werden,

2. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz 1 eine BezeiChnung nach Artikel 23 Abs. 1 Satz loder 2 bei der Kennzeich-
nung oder Werbung oder in den Geschäftspapieren für ein Erzeugnis verwendet, das die Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht erfüllt,

3. entgegen Artikel 23 Abs. 2 Satz 2 eine Bezeichnung oder Kennzeichnungs- oder Werbepraktiken verwendet,
die den Verbraucher oder Nutzer irreführen können, oder

4. entgegen Artikel 23 Abs. 3 eine Bezeichnung nach Artikel 23 Abs. 1 Satz loder 2 für ein Erzeugnis verwen-
det, das eine dort genannte Kennzeichnung oder einen dort genannten Hinweis tragen muss.

(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen § 6 Abs. 3 ein Erzeugnis in den Verkehr bringt.

§ 13 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 12 bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verstößt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig

1. eine in Artikel 23 Abs. 1 Satz loder 2 genannte Bezeichnung im Verzeichnis der Zutaten und im selben
Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung eines Erzeugnisses nach Artikell Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b verwen-
det, obwohl die Anforderungen des Artikels 23 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe c nicht erfüllt werden,

2. eine in Artikel 23 Abs. 1 genannte Bezeichnung verwendet, obwohl die Anforderungen des Artikels 24 Abs. 1
Satz 1 nicht erfüllt werden,

3. entgegen Artikel 23 Abs. 4 Satz 1 Buchstabe b eine Bezeichnung nach Artikel 23 Abs. 1 Satz loder 2 nicht
nur im Verzeichnis der Zutaten verwendet,

4. entgegen Artikel 27 Abs. 5 Buchstabe d eine Mitteilung auf Ersuchen der Behörde nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig macht oder die Behörde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-
richtet,

5. entgegen Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3 oder einer Rechtsver-
ordnung nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht oder

6. entgegen Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, sein Unternehmen
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dem Kontrollsystem nach Artikel 27 unterstellt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,
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2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 2 oder 4 oder Abs. 4 Satz 1 die zuständige Behörde, ein Unternehmen oder die .
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

3. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht val/ständig oder nicht rechtzeitig macht,

4. entgegen § 8 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht val/ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder

5. entgegen § 8 Abs. 3 eine Maßnahme nicht duldet, ein Erzeugnis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig dar-
legt, die erforderliche Hilfe nicht oder nicht rechtzeitig leistet oder eine Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig
vorlegt.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann ih den Fäl/en des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in
den übrigen Fäl/en mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausendEuro geahndet werden.

§ 14 Einziehung

Ist eine Straftat nach § 12 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 begangen worden, so können
Gegenstände, auf die sich die Straftat oder die Ordnungswidrigkeit bezieht, und Gegenstände, die zu ihrer Bege-
hung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. § 74a des Strafge-
setzbuchs und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

§ 15 Übergangsvorschriften

Kontrol/stel/en, die am 31. Dezember 2008 nach § 4 Abs. 1 des Öko-Landbaugesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. August 2005 (BGB!. I S. 2431), das durch Artikel 205 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGB!. I S. 2407) geändert worden ist, zugelassen waren, gelten als vorläufig nach § 4 Abs. 1 dieses Geset-
zes zugelassen. Die vorläufige Zulassung erlischt,

1. wenn nicht bis zum Ablauf des 31. Juli 2010 die Erteilung der Zulassung beantragt wird oder

2. im Fal/e rechtzeitiger Antragstel/ung mit Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Antrag.

§ 16 Ausschluss des Abweichungsrechts

Abweichungen von den in § 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 und § 9 Abs. 1 Satz 2 enthaltenen Regelungen des Verwaltungs-
verfahrens durch Landesrecht sind ausgeschlossen.

- Seite 7 von 7 -



8



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammen-
arbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

Gesetz zur Einführung und Verwendung eines
Kennzeichens für Erzeugnisse des ökologischen
Landbaus (Öko-Kennzeichengesetz - ÖkoKennzG)
ÖkoKennzG

Ausfertigungsdatum: 10.12.2001

Vollzitat:

"Öko-Kennzeichengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 2009 (BGBi. I S. 78)., das durch Arti-
kel 29 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBi. I S. 1934) geändert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 20.1.2009 I 78;
geändert durch Art. 29 G v. 9.12.2010 11934

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22..Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für
die Dienste der Informationsgesellschaft (ABi. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/96/
EGdes Rates vom 20. November 2006 (ABi. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 15.12.2001 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:

Beachtung der
EGRL 34/9B (CELEX Nr: 3199BL0034)

Durchführung der
EWGV 2092/91 (CELEX Nr: 31991R2092) +++)

§ 1 Öko-Kennzeichen

(1) Mit einem Kennzeichen nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 (Öko-Kennzeichen)
darf nur in den Verkehr gebracht werden

1. ein Erzeugnis im Sinne des Artikels 1 Abs. 2 Satz lader 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologi-
schen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABi. EU Nr. L 189 S. 1), wenn die
Voraussetzungen für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische Produktion nach Ar-
tikel 23 Abs. 2 Satz lader Abs. 4 Satz 1 Buchstabe a, jeweils in Verbindung mit Abs. 3, der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 erfüllt sind,

2. ein Erzeugnis aus Arbeitsgängen in gewerbsmäßig betriebenen, gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtun-
gen im Sinne des Artikels 2 Doppelbuchstabe aa der Verordnung (EG) Nr. 834/2007, wenn die Voraussetzun-
gen für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische oder biologische Produktion nach
§ 6 Abs. 3, auch in Verbindung mit Abs. 4, des Öko-Landbaugesetzes erfüllt sind.

(2) Es ist verboten,

1. andere als die in Absatz 1 bezeichneten Erzeugnisse mit dem Öko-Kennzeichen,

2. ein Erzeugnis oder einen sonstigen Gegenstand mit einer dem Öko-Kennzeichen nachgemachten Kennzeich-
nung, die zur Irreführung über die Art der Erzeugung, die Zusammensetzung oder andere verkehrswesentli-
che Eigenschaften des gekennzeichneten Erzeugnisses oder Gegenstandes geeignet ist,

in den Verkehr zu bringen.

(3) Sonstige Vorschriften über die Kennzeichnung oder Etikettierung von Saatgut, Futtermitteln oder Lebensmit-
teln bleiben unberührt.
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§ 2 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten der Verwendung des Öko-Kennzeichens zu regeln, so-
weit dies erforderlich ist, um eine einheitliche Kennzeichnung oder eine eindeutige Erkennbarkeit der Erzeugnisse
zu gewährleisten.

(2) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. die Gestaltung des Öko-Kennzeichens,

2. die Anzeige der Verwendung des Öko-Kennzeichens an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

zu regeln. In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 kann die Aufgabe der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung einer sachkundigen, unabhängigen und zuverlässigen Person des Privatrechtsübertragenwerden.

(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in diesem Gesetz zu ändern, soweit es zur
Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich ist,

2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleibenden Anwendungsbereich
anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender Vorschriften in Verordnungen der Europäischen Uni-
on unanwendbar geworden sind.

§ 3 Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 1 Abs. lader 2 Nr. I, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr.
I, ein Erzeugnis in den Verkehr bringt oder

2. entgegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 ein Erzeugnis oder einen Gegenstand in den Verkehr bringt.

§ 4 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine der in § 3 bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. lader 2 Satz 1
Nr. 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

§ 5 Einziehung

Ist eine Straftat nach § 3 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 4 begangen worden, so können

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder Ordnungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzu-
wenden.

§ 6 (Inkrafttreten)

- Seite 2 von 2 -
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Verordnung zur Gestaltung und Verwendung des
Öko-Kennzeichens (Öko-Kennzeichenverordnung -
ÖkoKennzV)
ÖkoKennzV

Ausfertigungsdatum: 06.02.2002

Vollzitat:

"Öko-Kennzeichenverordnung vom 6. Februar 2002 (BGB/. I S. 589), die durch Artikell der Verordnung vom 30.
. November 2005 (BGB/. I S. 3384) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 1 Vv. 30.11.2005 13384

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (AB/. EG.Nr. L 204 S.
37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (AB/.
EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 16.2.2002 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:

Beachtung der
EGRL 34/98 (CELEX Nr: 31998L0034) +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 2 Abs. 1 des Öko-Kennzeichengesetzes vom 10. Dezember 2001 (BGB/. I S. 3441) verordnet das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft:

§ 1 Gestaltung des Öko-Kennzeichens

(1) Das Öko-Kennzeichen nach § 1 Abs. 1 des Öko-Kennzeichengesetzes besteht nach Maßgabe des Musters und
der technischen Beschreibung der Anlage l aus einem umrandeten Sechseck und trägt als Inschrift den Schrift-
zug "Bio" und darunter den Schriftzug "nach EG-Öko-Verordnung". Der Schriftzug "nach EG-Öko-Verordnung"
kann

1. auch in einer der anderen Sprachen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet werden oder

2. entfallen, soweit auch durch eine Vergrößerung des Schriftzuges nach Absatz 3 Satz 2 die Lesbarkeit nicht
gewährleistet werden kann.

(2) Das Öko-Kennzeichen darf zwischen der linken und rechten äußeren Ecke des grünen Rands

1. eine Breite von zehn Millimeter nicht unterschreiten und

2. vorbehaltlich des Satzes 3 eine Breite von bis zu 33 Millimeter erreichen, soweit die Größe des Schriftzuges
"Bio" unter Beachtung des Absatzes 3 nicht mehr als 60 vom Hundert der Größe des Schriftzuges der Pro-
duktbezeichnung des gekennzeichneten Erzeugnisses beträgt.

Es darf um höchstens 15 Grad gedreht werden. Bei einer Verwendung im Sinne des § 2 Abs. 2 darf die höchstzu-
lässige Breite des Öko-Kennzeichens nach Satz 1 Nr. 2 überschritten werden.

(3) Das Größenverhältnis und das räumliche Verhältnis der Wort- und Grafikbestandtei/e des Öko-Kennzeichens
zueinander darf nicht verändert werden. Eine unverhältnismäßige Vergrößerung des Schriftzuges "nach EG-Öko-
Verordnung" innerhalb der höchstzulässigen Breite des Öko-Kennzeichens ist zulässig, soweit dies erforderlich ist,
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um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 darf von Satz 1 abgewichen werden, so-
fern dies auf Grund der Übersetzung erforderlich ist.

(4) Abweichend von den in Anlage 1 festgelegten Farbkombinationen darf das Öko-Kennzeichen auch einfarbig in
Schwarz oder in angepasster Farbe verwendet werden. Als Fond und Kontur ist Weiß oder der jeweils vorhandene
Untergrund zulässig.

(5) Regionale oder andere Herkunftsangaben dürfen im unmittelbaren Umfeld des Öko-Kennzeichens angebracht
werden. Die zusätzliche Verwendung sonstiger Kennzeichen; die auf eine Herkunft des gekennzeichneten Erzeug-
nisses aus dem ökologischen Landbau oder der biologischen Landwirtschaft hindeuten, ist zulässig.

(6) Das Weglassen oder Hinzufügen von Bestandteilen oder sonstige Änderungen des Öko-Kennzeichens sindvor-
behaltlich der Absätze 1 bis 5 verboten.

§ 2 Verwendung des Öko-Kennzeichens

(1) Das Öko-Kennzeichen ist

1. bei der Abgabe verpackter Erzeugnisse auf der Verpackung

a) durch Aufdruck, Aufkleber oder einem auf sonstige Weise mit der Verpackung verbundenen Etikett,

b) an gut sichtbarer Stelle, deutlich lesbar und unverwischbar oder

2. bei der Abgabe unverpackter Erzeugnisse unmittelbar auf dem Erzeugnis oder auf einem Schild unmittelbar
neben dem Erzeugnis nach Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe b

anzubringen.

(2) Die Verweridung des Öko-Kennzeichens für Zwecke der Werbung oder der sonstigen Unterrichtung des Ver-
brauchers ist zulässig, soweit

1. ein Erzeugnis, das mit dem Öko-Kennzeichen gekennzeichnet werden darf, oder

2. unabhängig von einem Erzeugnis der ökologische Landbau .

angepriesen wird.

§ 3 Anzeigepflicht

(1)Wer für Erzeugnisse nach § 1 Abs. 1 des Öko-Kennzeichengesetzes das Öko-Kennzeichen verwenden will, hat
dies der Bundesanstalt für landwirtschaft und Ernährung vor dem erstmaligen Verwenden anzuzeigen. Die Anzei-
ge ist nach dem Muster des Formblattes in Anlage 2 vorzunehmen.

(2) Wer vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Register-
nummer 30141473 eingetragene Öko-Kennzeichen verwendet hat, hat die Anzeige nach Absatz 1 bis zum 1.Ju-
ni 2002 zu erstatten.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 4 Abs. 2 des Öko-Kennzeichengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 3 Abs. 1 Satz loder Abs. 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet.

§ 5 Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)
Öko-Kennzeichen
Muster

(Inhalt: nicht darstellbares Muster Öko-Kennzeichen;
FundsteIle: BGB!. 12002, 591)
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Technische Beschreibung:

a) Das Kennzeichen ist vierfarbig mit weißem Fond und weißer Kontur in der Stärke des grünen Rahmens zu
drucken,
Rahmen, Buchstabe "i" und Bogen sind in Grün, Buchstaben "B", l-Punkt und "Q" sowie "nach EG-Öko-Verord-
nung" sind in Schwarz zu drucken,
Für die Farbanwendungen gilt:
Vierfarbig nach Euroskala (4c):
Grün-Anteil (cyan = 60%, magenta= 0%, yellow = 100%, black = 0%),
Schwarz-Anteil (black = 100%).
Pantone (pant):
Grün-Anteil (Pantone 375).
Schwarz-Anteil (black = 100%).
HKS (hks):
Grün-Anteil (HKS66).
Schwarz-Anteil (black = 100%).

b) Das Öko-Kennzeichen ist in der Version mit Verlauf zu verwenden (Schwarz-Anteil bei Verlauf: black = 100%,
black = 65%; bei angepassten Farben ist der Verlauf in den entsprechenden Farbanteilen einzufärben):
Bei einfarbiger Verwendung des Kennzeichens im Sinne von § l Abs. 4 ist die Strich-Version des Öko-Kennzei-
chens zulässig (Schwarz-Anteil bei Strich: black = 100% bzw. in der entsprechenden Farbe eingefärbt);

(nicht darstellbares Formblatt;
FundsteIle: BGB!. I 2005, 3384 - 3385)

Anlage 2 (zu § 3 Abs. 1)
Formblattmuster für die Anzeige
VERPFLICHTENDE ANGABEN!

- Seite 3 von 3 -



10



LOK- Sitzung vom 18.01. bis 19.01.2011 TOP
im Hause des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 7

Verbraucherschutz, Bonn

Gäste:
Eingereicht von: BÖlW IZI KdK

IZI BÖlW
D ..

Betreff: Genehmigungspraxis der Kontrollbehörden bei Ausnahmegenehmigungen

Rechtlicher Bezug:
D va 834/07 Art D va 889/08 Art. 18, 42, 95......... D ÖlG § D ..

Mit lnkrafttreten der Verordnungen 834/2007 und 889/2008 ist die Zuständigkeit für die Ge-
nehmigung von Eingriffen nach Art. 18 va 889/2008 oder Ausnahmen wie dem Zukauf von
Küken (nach Art. 42 va 889/2008) von den KontrollsteIlen zu den Kontrollbehörden überge-
gangen. Auch sind die Behörden für die Verlängerungen der Ausnahmen bei der Anbindehal-
tung in Altgebäuden nach Art. 95 (1) und für nach die Ausnahmen bei Unterbringung und Be-
satzdichte nach Art. 95 (2) va 889/2008 neu zuständig, die bis zum Jahresende vorliegen
müssen. Betriebe, Verbandsberater und KontrollsteIlen berichten von unterschiedlichen Erfah-
rungen und Verfahren der länderbehörden bei der Genehmigung dieser Ausnahmen.

Bewertung:

Die Genehmigungspraxis der länderbehörden bei Ausnahmen hat unmittelbare Auswirkungen
auf die wirtschaftliche oder rechtliche Situation der Betriebe und kann zu unterschiedlichen
Wettbewerbssituationen in den Bundesländern führen. Umso wichtiger ist es, bei der Erteilung
der Ausnahmegenehmigungen zu nachvollziehbaren und harmonisierten Abläufen in den
Bundesländern zu kommen.

Schlussfolgerung:

Der BÖlW bittet die Länderbehörden darum, die Kriterien und Abläufe sowie den Stand der
Genehmigungspraxis zu den Ausnahmen in den einzelnen Bundesländern transparent und
jederzeit nachvollziehbar offen zu legen. Aus dieser Übersicht können ggf. weitere Schritte zur
Harmonisierung der Genehmigungspraxis in den Ländern abgeleitet werden.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

Ergebnis:

Rheinland-Pfalz erstellt eine Liste aller Ausnahmegeriehmigungen mit verschiedenen Abfra-
geparametern (zunächst v.a. Zuständigkeiten, evt. Vorgaben), die von den zuständigen Be-
hörden der Länder ausgefüllt werden wird.



lof "1

Zuständigkeit im Bundesland:

Geselzesbezug: Baden.Württemberg Vorgaben durch Behörde:

Beleihung oder Mitwirkung;

Art. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde Antragsformular

Art. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren Behörde Antragsformular

Art. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

Art. 25 s Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde Aligemeinverftlgung

Buchst. a) Allgemeinverfügung beabsichtigt;
Buchst. b) für Streuobstflächen

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten Behörde Aligemeinverftlgung beabsichtigt, für andere
als StreuobstflMhen mit Ahtragsformular und

Mitwirkung der KS

\
Art. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde Antragsformular und Mitwirkung der KS

Antragsformular; max. 35 RGV; bei Öko-VO-
~. 39 OVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde konformer Haltung der gesamten Nachzucht

max. 35 Kühe + anteilige Nachzucht

Art. 40 Abs. 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben mit . Behörde Antragsformular
Dauerkulturen
Art. 40 Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen In Betrieben der Behörde Antragsformular
Agraíiorschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder für Ausbiidungsmaßnahmen

Art. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) Behörde

Art. 42 b) OVO: Zukauf nicht-ökologischer legehennen Behörde Antragsformular

Art. 45 Abs. 1 b) OVO; nicht-ökologisches Saaigut und Kartoffelptlanzgut KontrollsteIle Allgemeinverfügung. Anpassung beabsichtigt

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer KontrollsteIle Allgemeinverfogung, Anpassung beabsichtigt
KartoffelpfJanzgut)
Art. 45 Abs. 5 dlDVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelptlanzgut fOr Behörde Antragsformular
Forschung. Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde Buchst. c) Antragsformular und Mitwirkung
derKS

, r-"~' 95 Abs. 1 OVO; Anbindung Rinder Behörde
Antragsformular, Mitwirkung der unteren

\ Landwirtschaftsbehörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen Behörde· Antragsformular. Mitwirkung der unteren
Landwirtschaftsbehörde

Anhang VI Nr. 1.1 OVO: Verwenclung der Vitamine A, D und E in der Behörde Ailgemeinverfügung, Anpassung beabsichtigt
Wiederkauerfutterung



Zuständigkeit im Bundesland:

Geselzesbezug: Bayern Vorgaben durch Behörde:

Beleihung oder Mitwirkung: Beleihung

Art. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf . KontrollsteIle

Art. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren KontrollsteIle Merkbiatt TVT, verpflichtender Einsatz von
, Schmerz- und Betäubungsmittel

Art. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur KontrollsteIle

Art. 25 s Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur KontrollsteIle

Art. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde Aligemeinverfogung

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten Kontroilstelle

. .
Art. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur KontrollsteIle

Antragsformuiar; max. 35 RGV; bei Öko-VO-
Art. 39 OVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde konformer Haltung der gesamten Nachzucht

max. 35 KOhe + anteilige Nachzucht

I '0 Abs. 1 al vI OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben mit Behörde
D_rkulluren
Art. 40 Abs. 1 blOVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 al ovo: Zukauf nicht-ökoiogischer Tiere (Gefügei) KontrolIsleIIe

Art. 42 b) OVO:· Zukauf nicht-ökologischer Legehennen KontrollsteIle

Art. 45 Abs. 1 blOVO: nichl-ökologisches Saalgut und Kartoffeipflanzgut KontrollsteIle

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nichl-ökologisches Vermehrungsmalerial (außer KontrollsteIle
Kartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 dl OVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut fOr Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder Behörde Antragsformular

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haitungsbedlngungen Behörde Antragsformular

Å,,--,ng VI Nr. 1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A, D und E in der Behörde AligemeinverfOgung
Wiederkäuerfütterung



Zuständigkeit im Bundesland:

3esetzesbezug: Brandenburg Vorgaben durch Behörde:

:lelelhung oder Mitwirkung: Mitwirkung (noch in
Bearbeitung)

Il.rt. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde

Il.rt. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren Behörde

II.rt. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

I'.rt. 25 s Abs. 3 aj OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

1I.rt.27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde

().rt.36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten KontrollsteIle Buchstabe b) Zustimmung der Behörde
einholen

Art. 36 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

Art. 39 OVO: Anbindehallung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde max. 20 KOhe + Nachzucht

Art. 40 Abs. 1 a) v} OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben mil Behörde
Dauerkulturen
Art. 40 Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen In Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder für Ausbiidungsmaßnahrnen

Art. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) Behörde

Art. 42 blOVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde

Art. 45 Abs. 1 bl OVO: nicht-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut KontrollsteIle Allgemeinvertogung

Art. 45 Abs. 1 bl OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer KontrollsteIle Aligemeinveriogung
Kartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) OVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut für Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder Behörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlangerung Haltungsbedingungen Behörde

Anhang VI Nr. 1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A, D und E in der. KontrollsteIle Aligemeinvertogung
!WlederkaueriOtterung

i



Zuständigkeit im Bund!§li!ng:

iesetzesbezug: Bremen Vorgaben durch Behörde:

Ie lei hung oder Mitwirkung:

Irt. 9 Abs. 4 ova: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde

trt, 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren Behörde

lrt. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

lrt. 25 B Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

~rt. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde

'rt. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung ven VOrbewirtschaftungszeiten Behörde

,rt. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

,rt. 39 DVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetñeben Behörde

~rt.40 Abs. 1 a} v} OVO: Parallelproduktion ven Pflanzen In Betrieben mit Behörde
)auerkulturen
~rt.40 Abs:1 b) ova: Parallelprodukti.on von Pflanzen in Betrieben der Behörde
~grarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen
,rt. 40 Abs. 2 ova: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
r..grarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

'rt. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) Behörde

1I,rt.42. b) DVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut Behörde

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Vennehrungsmaterial (außer Behörde
Kartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) ova: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut für Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO; Katastrophenfalle Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder Behörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingl1ngen Behörde

Anhang VI Nr.1.1 OVO: Verwendunq derVitamine A, D und E in der Behörde
Wiederkiluerfütterung



Zuständigkeit im Bundesland:

iesetzesbezug: Hessen Vorgaben durch Behörde:

elølhung oder Mitwirkung: Beleihung

rt, 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim TIerzukauf Kontrollsteile

rt, 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren KontrollsteIle Detaillierte Verfahrensvorgaben;
Änderung geplant

,rt. 25 c Abs, 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

,rt. 25 s Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde'

,rt. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde AligemeinveñOgung

,rt. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten KontrollsteIle Detaillierte Verfahrensvorgaben

rt, 38 8 Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

,rt, 39 OVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetrieben KontrollsteIle Def. Kleinbetrieb'" max. 20 KOhezzgl,
Nachzucht

,rt. 40 Abs, 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen In Betrieben mit KontrollsteIlelauerkulturen
.rt, 40 Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben der Behörde.grarforschung oder filr Ausbildungsmaßnahmen
,rt. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde.grarforschung oder fOrAusbildungsmaßnahmen

,ri. 42 a) OVO:Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) KontrollsteIle

Irt. 42 b) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen KontrollsteIle

.rI. 45 Abs. 1 blOVO: nicht-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut Konlrollstelle . AligemeinveñOgung + Verfahrensvorgaben

•r!. 45 Abs, 1 b) OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer KontrollsteIle Detallierte Verfahrensvorgaben:artoffelpflanzgut)
\rt. 45 Abs. 5 d) OVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgul für Behörde:orschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

lrt. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde

lrt. 95 Abs, 1 OVO: Anbindung Rinder Kontrollsteile

lrt. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen KontrollsteIle .

,nhang VI Nr.1.1 OVO: VelWendung derVitamine A, D und E in der Behörde AllgemeinveñOgung
Viederkäuerflltterung



Zuständigkeit im Bundesland:

Gesetzesbezug: Niedersachsen Vorgaben durch Behörde:

:Beleihung oder Mitwirkung:

,
I

Art. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde

Art. 18 Abs.1 OVO: Eingriffe an Tieren Behörde

Art 25 c Abs. 1 und 2 OVO ParelIeiproduktion Aquakultur Behörde

Art. 25 s Abs. 3 aj OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewlrtschañungazeiten Behörde

Art. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

Art. 39 OVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde

Art. 40 Abs. 1 aj vJ OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Belrieben mit Behörde
Dauerkulturen
i¡¡ J Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pfianzen In Betrieben der Behörde
Ag'¡:¡írforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 aj OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (GefUgel) Behörde

Art. 42 b) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Saatgút und Kartoffelpflanzgut Behörde Mitwirkung der KontrollsteIlen

Art. 45 Abs. 1 bJ OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer Behörde
Kartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) OVO: nicht-ökologisches Saatgut. Karloffelpflanzgut für Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfalle Behörde soweit der Katastrophenfall ausgerufen wurde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung R.inder Behörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen
'0'

Behörde Frist ist abgelaufen

Anhang VI Nr. 1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A. D und E ill der Behörde

~'-
1rkäuerfOtterung



Zuständigkeit Im Bundesland:

Geselzesoozug: Nordrhein-Westfalen Vorgaben durch Behörde:

Beleihung oder Mitwirkung: Mitwirkung

~rt. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde

~rt. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren Behörde PrOfung:AlIgemeinverfOgung fOr Enthomung

~rt. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

Art. 25 s Abs. 3 a) ovo Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde AligemeinverfOgung

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten Behörde

A,rt. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewlrtschaftungszelten Aquakultur Behörde

Art. 39 OVO: Anbindehallung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde A1lgemeinverfúgung: max. 20 Kühe +
Nachzucht

Art. 40 Abs. 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pfianzen In Betrieben mit BehördeDauerku~uren
Art. 40 Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben der BehördeAgrarfonschung oder fOrAusbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Paralielproduktion bei Tieren in Betrieben der BehördeAgrarfonschung oder fOrAusbIldungsmaßnahmen

Art. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (GefOgei) Behörde

Art. 42 b) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde

Art. 45 Abs. 1 blOVO: nicht-ökologisches Saatgut und Karloffelpflanzgut KontrollsteIle Allgemeinverfügung

Art.45 Abs. 1 bl OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer KontrollsteJle AllgemeinverfügungKartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) OVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut fOr BehördeFonschung, Feldvensucheoder Sortenerhaltung

Art. 41 OVO: Katastrophenfälle Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder Behörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Hallungsbedingungen Behörde

Anhang VI Nr. 1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A, D und E in der Behörde AligemeinverfOgungWiederkäuerfOl1erung



Zuständigkeit im Bllm!esland:

Gesetzesbezug: Rheinland-Pfalz Vorgaben durch Behörde:

Beleihung oder Mitwirkung: Beleihung

Art. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung cler Prozentsätze beim Tierzukauf KontrollsteIle

Art. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren Konlrollstelle in Planung

Art. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Paraäelprodukñon Aquakultur Behörde

Art. 25 IlAbs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben Behörde

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirlschaftungszeiten KontrollsteIle einschränkende Vorgaben

Art. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

Art. 39 OVO: Anbindeha~ung bei Rindern in Kleinbetrieben KontrolIstefIe max. 20 Kühe + Nachzucht

Art. 40 Abs. 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen In Betrieben mit KontrollsteIle
Dauerkulturen
Art. 40 Abs. 1 blOVO: Parallelprocluktion von Pflanzen in Betrieben der BehördeAgrarforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen
Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben cler BehörneAgrarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (GefOgei) KontrollsteIle

Art. 42 blOVO: Zukauf nichl-ökologischer Legehennen KontrollsteIle

Art. 45 Abs. 1 blOVO: nicht-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut KontrollsteIle AlIgemeinverfOgung

Art. 45 Abs. 1 blOVO: nichl-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer KontrollsteIle AllgemeinverfOgung
Kartoffelpflanzgutl
Art. 45 Abs. 5 dIDVO: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut fOr Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde Antragsformular

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder KontrolIsleIIe

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen KontrollsteIle

Anhang VI Nr.1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A, D und E in der KontrollsteIle AllgemeinverfOgung
Wiederkäuerfütterung
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Zuständigkeit im Bundesland:

Geset:zesbezug: Sachsen Vorgaben durch Behörde:

Beleihung oder Mitwirkung: Beleihung

Art. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf KontrollsteIle

Art. is Abs.1 ova: Eingriffe an Tieren Kontrol/stel/e Verfahrensanweisung an Kontrol/stel/en
geplant

Art. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Paral/elproduktion Aquakultur Behörde

Art. 25 s Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 1 a) i. V. m. Anh. vm ova Verwendung E 250 und E 252 Kontrol/stelle

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszelten KontrollsteIle

Art. 38 a Abs. 2 ova: Anerk~nnung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

Art 39 OVO: .f\nbindehalîung bei Rindern in Kleinbetrieben Behörde Verfahrensanweisung an Konlrollstellen

Art. 40 Abs. 1 al v) ovo; Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben mit Behörde Vorlage Umstellungsplan durch Kontrollstel/e
Q.auerkulturen
AL OAbs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der BehördeAgrarforschung oder fOr Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 a) ova; Zukauf nicht-ökologischer Tiere (GefOgei) Behörde Verfahrensanweisung an Kontrol/stel/en

Art. 42 b) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde Verfahrensanweisung an Kontrol/stellen

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut KontrollsteIle organicXseeds und AligemeinverfOgung

Art. 45 Abs. 1 bl OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer Behörde Ve,rfahrensanweisung an Kontrol/stellen
Kartoffelpflanzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) ova: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut fOr Behörde
Forschung, Feldversuche oder Sortenemaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde

Art. 95 Abs: 1 OVO: Anbindung Rinder KontrollsIeIIe

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen KontrollsteIle

Anhang VI Nr. 1.1 OVO: Verwendung der Vitamine A, D und E in der KontrollsteIle Verfahrensanweisung an Kontrollstel/en
Wiederkäuerfütterung
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Zuständigkeit Im Bl!ndesland:

Gesotzosbøzug: Sachsen-Anhalt Vorgaben durch Behörde: .

Beleihung oder Mitwirkung: Mitwi.-Kungsverordnung

Art. 9 Abs. 4 OVO; Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf Behörde

Art.i8 Abs.i OVO: Eingriffe an Tieren Behörde

Art. 25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur Behörde

Art. 25 8Abs. 3 a) DVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen Aquakultur Behörde

Art. 27 Abs. 4 OVO: Oslereierfarben Behörde

Art. 36 Abs. 2 OVO: Anerkennuno von Vorbewirtschaftunaszeiten Behörde

Art. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungszeiten Aquakultur Behörde

Art. 39 OVO: Anbindehaltung bel Rindern In Kleinbetrieben Behörde
Art. 40 Abs. 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in Betrieben mit Behörde
Dauerkulturen I
Art. 40 Abs. 1 b} OVO: Parallelproduklion von Pflanzen in Betrieben der I
Aorarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

Behörde

'__ .40 Abs. 2 ova: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der Behörde
Agrarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 aj ova: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) Behörde

Art. 42 b) ova; Zukauf nicht-ökologischer Legehennen Behörde

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nichl-ökologisches Saatgut und Kartoffelpflanzgut KontrollsteIle AligemeinverfOgung

Art. 45 Abs. 1 b) DVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial (außer Konlrollstelle Allgemeinverfügung
Kartoffelpflenzgut)
Art. 45 Abs. 5 d) ova: nicht-ökologisches Saatgut, Kartoffelpflanzgut fOr Behörde
Forschung. Feldversuche oder Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder Behörde

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen Behörde

Anhang VI Nr.1.1 OVO: Verwendung derVitamine A, D und E in der Behörde AlIgemeinverfOgung
Wiede.-KäuerfOtterung

-_._----------



TH - Regelung der Zuständigkeiten

Zuständigkeit im Bundesland: Stand: Januar 2011

¡esetzesbezug: Thüringen Vorgaben durch Behörde:

leleihung oder Mitwirkung: Beleihung geplant

.rt. 9 Abs. 4 OVO: Erhöhung der Prozentsätze beim Tierzukauf zuständige Behörde

.rt. 18 Abs. 1 OVO: Eingriffe an Tieren zuständige Behörde

~rt.25 c Abs. 1 und 2 OVO Parallelproduktion Aquakultur zuständige Behörde

~rt. 25 s Abs. 3 a) OVO Ruhezeiten Haltungseinrichtungen zuständige Behörde
\quakultur

~rt. 27 Abs. 1 a) i. V. m. Anh. VIII OVO Verwendung E 250 und E zuständige Behörde
~52

rt.rt. 27 Abs. 4 OVO: Ostereierfarben zuständige Behörde

6.ri_, Abs. 2 OVO: Anerkennung von Vorbewirtschaftungszeiten zuständige Behörde

rut. 38 a Abs. 2 OVO: Anerkennung Vorbewirtschaftungsieiten zuständige Behörde
tl.quakultur

Art. 39 OVO: Anbindehaltung bei Rindern in Kleinbetrieben zuständige Behörde max. 20 Kühe + Nachzuchten

Art. 40 Abs. 1 a) v) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in zuständige Behörde
Betrieben mit Dauerkulturen

Art. 40 Abs. 1 b) OVO: Parallelproduktion von Pflanzen in zuständige Behörde
Betrieben der Agrartorschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

Art. 40 Abs. 2 OVO: Parallelproduktion bei Tieren in Betrieben der zuständige Behörde
Agrarforschung oder für Ausbildungsmaßnahmen

Art. 42 a) OVO: Zukauf nicht-ökologischer Tiere (Gefügei) zuständige Behörde

Art. 42 b) OVO: Zukauf njcht-ökologischer Legehennen zuständige Behörde

Art. 45 Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Saatgut und KontrollsteIle Allgemeinverfügung
Kartnffelpflanzgut
¡A~,-j Abs. 1 b) OVO: nicht-ökologisches Vermehrungsmaterial KontrollsteIle AligemeinverfOgung
(außer Kartoffelpflanzgut)

Art. 45 Abs. 5 d) OVO: nicht-ökologisches Saatgut,
Kartoffelpflanzgut für Forschung, Feldversuche oder zuständige Behörde

Sortenerhaltung

Art. 47 OVO: Katastrophenfälle zuständige Behörde

Art. 95 Abs. 1 OVO: Anbindung Rinder zuständige Behörde Verlängerungsanträge

Art. 95 Abs. 2 OVO: Verlängerung Haltungsbedingungen zuständige Behörde Verlängerungsanträge

Anhang VI Nr.1.1 OVO: Verwendung derVitamineA, D und E in zuständige Behörde
der Wiederkäuerfütterung
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Länder-Arbeitsgemeinschaft zur Verordnung (EG) Nr.834/2007
über den

ökologischen Landbau (LÖK)

Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Hause des Bundesministeriumsfür Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz,
Bonn

Ergebnisvermerk
zur Information der KontrollsteIlen und des SÖLW

Vorsitz: Herr Stefan Geisthardt, ADD, Rheinland-Pfalz

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Anlagen zum Protokoll:

Teilnehmerliste
Anlage TOP 6 (Evaluierung Maßnahmenkatalog KdK)
3 Anlagen TOP 7

gez.
Stefan Geisthardt

gez.
Dr. Elke Losand
(für den Ergebnisvermerk)



lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011 TOP
im Amt für Ernährung, landwirtschaft und Forsten, Würzburg 1

Gäste:
Eingereicht von: Vorsitzender ~KdK

~BälW
D ...........

Betreff: Begrüßung, Herstellung des Einvernehmens zur Tagesordnung

Ergebnis:
1. Top 2. und 4. wurden von der Tagesordnung gestrichen
2. Keine weiteren Ergänzungswünsche durch die Teilnehmer zur Ta

lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011 TOP
im Amt für Ernährung, landwirtschaft und Forsten, Würzburg 2

Gäste:
Eingereicht von: Vorsitzender ~KdK

~BälW
D ...........

Betreff: Bericht des BMElV

Rechtlicher Bezug:
Dvo 834/07 Art ............ Dvo 889/08 Art .............. D öi.c § ...........D ..............

Ergebnis:

TOP gestrichen, da kein Vertreter des BMElV anwesend



Betreff: Bericht der BLE

Gäste:
cg¡ KdK
cg¡ BÖlW
D .

LOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
3

Eingereicht von: Vorsitzender

Rechtlicher Bezug:
D vo 834/07 Art D vo 889/08 Art. .. D ÖlG § D .
Ergebnis:
Berichterstattung: Frau Backes, Frau Wachenfeld

1. Bericht aus Brüssel:
- KOM hat eine Expertengruppe mit Beratungsfunktion einberufen, die die Änderungen
der Anhänge fachlich prüfen soll.

Liste der als äquivalent zur EG-Öko-Verordnung anerkannten KontrollsteIlen im Drittland:
- insgesamt haben 72 KontrollsteIlen Anträge auf Aufnahme in die Liste gestellt,

die Prüfung durch die Mitgliedstaaten wurde fortgesetzt.
Über aktuelle und kurz vor dem Abschluss stehende Aufnahmeanträge weiterer
Drittländer (Kanada; USA) auf die Liste wurde berichtet
- derzeit erfolgt alle 6 Jahre eine erneute Verifizierung - diskutiert wurde in der letzten
SCOF-Sitzung, diese Begrenzung zukünftig nur noch nach Neuaufnahme eines
Drittlandes beizubehalten und danach eine unbefristete Aufnahme zu ermöglichen.
Einflussmöglichkeit von Seiten KOM/MS besteht über die jährlich von den Drittländern
vorzulegenden Berichte, auf deren Vorlage und Auswertung künftig verstärkt
Augenmerk gelegt werden soll.

2. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1236/2008:
Es ist beabsichtigt, das derzeitige Importverfahren von Ökoerzeugnissen aus nicht
gelisteten Drittländern über Vermarktungsgenehmigungen um mindestens 1 Jahr zu
verlängern,
-In der SCOF-Sitzung am 22.6.11 können die Mitgliedsstaaten weitere Vorschläge für das
zukünftige Verfahren einbringen.

3. Diskussion im SCOF zur weiteren Begrenzung des Einsatzes konventioneller Futtermittel -
Arbeitsdokument wurde vorgelegt. .

4. Information über Einzelheiten zum BTSF-Training (Better Training for Safer Food):
- diese Fortbildung richtet sich an erfahrenes Kontrollpersonal,
- 2011 sind für die Überwachungskräfte (Behörden und KS) im Bereich des Öl Seminare
in Paris und Warschau vorgesehen; Sprache englisch

6. Anträge auf Vermarktungsgenehmigung nach Verordnung (EG) Nr. 1236/2008 Art. 19:
- die Anzahl der Anträge ist gegenüber 2010 erneut gestiegen,
- Strukturierung der Produkte und der Hauptimportstaaten unverändert; div. neue
Importeure,
- in 2011 wurden bisher 40 Fälle von Unregelmäßigkeiten, die andere Mitgliedstaaten
betreffen, von Deutschland über die gemeinsame Datenbank OFIS gemeldet; in der
Arbeltsoruope auf MS-Ebene findet reqelmäßiq der Austausch über Unreqelmäßiqkeiten



und die Abstimmung bzgl. Vorgehensweise, Verbesserung des Verfahrens etc. statt,
- aus DriUlandimporten resultierten bisher 28 Fälle von Unregelmäßigkeiten, die von der
BLE nachverfolgt wurden.

6. Zusammenfassende Information und Analyse des Vorgangs Öko-Linsen aus der Türkei
mit Rückständen an Glyphosat (von Niedersachsen gemeldet):
- gesamter Linsenmarkt der EU letztlich beeinträchtigt,
- gute Zusammenarbeit der Behörden,
- Marktrücknahme hat funktioniert,
- am 5.7.11 Auswertungstermin zwischen BLE, weiteren betroffenen MS (Niederlande,
Belgien, ggf. Frankreich) und KontrollsteIle IMO vorgesehen.

7. China:
- KOM hat von China im Rahmen des Antrags zur Aufnahme auf die DriUlandliste eine
Auflistung der dort im ökologischen Landbau zulässigen Betriebsmittel sowie
Erläuterungen zu verschiedenen Fragen zu den bisher vorgelegten Unterlagen von der
chinesischen Fachbehörde erhalten. Die mit der Bewertung des Antrages betrauten MS
Niederlande und Deutschland wurden zu einer kurzfristigen Stellungnahme aufgefordert.
BLE hat diese STN verfasst und an die KOM versendet;
- KOM plant im November 2011 eine Bereisung von China.

8. Biosiegel:
- derzeit sind 3 890 Unternehmen und 63 511 Produkte gemeldet

9. Bericht über Zulassungen KST, Akkreditierung, Statistik:
- seit Januar 2011 2 KS endgültig zugelassen, eine befristete Zulassung erteilt; dem
Einsatz von 35 Kontrolleuren zugestimmt;
- im Rahmen der Akkreditierung 5 Witness-Audits und 6 Office-Audits durchgeführt;
zukünftig werden die Betriebsprüfer der BLE-Außenstelien zunehmend die
Akkreditierungsaudits übernehmen,
- Jahresmeldung der Bundesländer wird z.Zt. zusammengestellt und in den MNKP-Bericht
eingearbeitet.

10. Erweiterung der Anhänge:

- Antrag über die Verwendung von Hefenährsalzen (Diammoniumhydrogenphospat und
Thiaminium-Dichlorhydrat) zur Vergärung von Fruchtweinen und Met ist an die
Kommission weitergeleitet worden.
- Antrag auf Zulassung von Flüssigraucharomen ruht derzeit; da die Sicherheitsbewertung
der Raucharomen von der EFSA noch nicht abgeschlossen ist. Die horizontale Regelung
zu Flüssigraucharomen wird voraussichtlich Ende 2011 veröffentlicht.



LOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
4

Gäste:
Eingereicht von: NRW ~ KdK

~BÖLW
D .

Betreff: Nutzung von Gärresten aus Biogasanlagen, die gemeinsam von
konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Betreiben stammen

Rechtlicher Bezug:
D vo 834/07 Art. 12 Abs. 1 Buch. a, b und c D vo 889/08 Art. 3 D ÖlG § .. D
Die Verwendung von konventionellen Kosubstraten in Biogasanlagen in Ökobetrieben wurde
im September 2009 von der LÖK unter TOP 7.14 behandelt. Ergebnis war:

"Der Import von konventionellem Mais als Düngemittel über eine Biogasanlage in einen
ökologisch wirtschaftenden Betrieb ist zulässig, soweit der Nährstoffbedarf die
Möglichkeiten nach Anhang I Teil A Nr. 2.1. EG-Öko-VO übersteigt.
Der Export von Öko-Nährstoffen aus einer von ökologisch und konventionell
wirtschaftenden Betrieben gemeinsam betriebenen Biogasanlage aus der ökologischen
Betriebseinheit in einen konventionellen Betrieb ist nicht zulässig, da in diesem Fall die
Bestimmungen des Anhang I Teil A Nrn. 2.1. u. 2.2. bzg/. des Vorrangs der
Pflanzenernährung mit eigenen Nährstoffen oder Nährstoffen aus anderen Bio-
Betrieben nicht eingehalten werden.
Diesbezüglich wird auf den mit E-mail vom 22.09.2004 an die zuständigen Behörden
der Länder, BMVEL und BLE versandten Vermerk der LEJ, NRW, verwiesen."

Der erwähnte Vermerk des LEJ-NRW vom 22.09.2004 ist als Anlage beigefügt.

Seither wird in NRW gegenüber Anfragern die Auffassung vertreten, dass gemeinsame
Biogasanlagen von Öko- und konventionellen Landwirten nicht möglich sind, vg/. auch
beigefügte Information von der Internet-Seite des LANUV; die hier interessierende Passage
lautet:

.Fallbelsplel: Ein Öko-Landwirt betreibt eine Biogasanlage und setzt neben seinem
betriebseigenem Wirtschaftsdünger auch konventionelle Wirtschaftsdünger (z.B. eines
konventionellen Nachbarbetriebes ) ein. Der Gärrest geht anteilmäßig wieder an beide
Betriebe zurück. Ist die Verwendung des Substrates als Düngemittel im ökologischen
landbau möglich?

Im Fallbeispiel werden ökologische und konventionelle Düngemittel gemischt. Das
bedeutet, dass im Ökobetrieb auch konventionelle Düngemittel eingesetzt werden, ein
gewisser Anteil an Ökodüngemittel durch die Abgabe an den konventionellen
Nachbarlandwirt hingegen exportiert wird. Dies widerspricht der Forderung der Öko-
Verordnung, dass konventionelle Dünger nur dann zulässig sind, wenn der
Nährstoffbedarf der Pflanzen nicht allein über die Fruchtfolge oder den Einsatz von
Düngern aus Ökobetrieben gedeckt werden kann. Daher ist der Export von Öko-
Nährstoffen in konventionell wirtschaftende Betriebe, die zum Teil aus dem eigenen
Öko-Betrieb und der dort gemischt betriebenen Biogasanlage stammen, nicht zulässig:
der Vorrang der Pflanzenernährung mit eigenen Nährstoffen oder Nährstoffen aus
anderen Öko-Betrieben wird dabei verletzt."

In NRW wird aktuell eine von 30 Erzeugern gemeinschaftlich zu beschickende Biogasanlage
geplant. Jeweils etwa 1/3 der Landwirte betreiben Öko-Landbau, sind .Extenslvlerer' bzw.
"normale" konventionelle Betriebe. Die Anlage soll vor allem mit Stallmist und Gras /
Grassilage, also relativextensiverzeugten Rohstoffen betrieben werden; der Anteil der



Düngenährstoffe der Ökolandwirte aber unterproportional sein wird. Die Interessenten
verweisen darauf, dass in anderen Bundesländern der gemeinsame Betrieb einer solchen
Anlage möglich sei und verlangen Gleichbehandlung: es sei ausreichend, wenn ein.Öko-
Landwirt die gleiche Nährstoffmenge zurück erhalte, die er in die Anlage geliefert hat, die Öko-
Herkunft sei nachrangig, insbesondere wenn es sich um relativextensiverzeugte Stoffe
handele.

Bewertung:

Auch nach der Neufassung der EG-ÖKO-VO hat sich an dem Grundgedanken, dass vorrangig
im Öko-Betrieb bzw. in verbundenen Öko-Betrieben vorhandene Düngenährstoffe einzusetzen
sind und erst bei zusätzlichem Nährstoffbedarf konv. Düngenährstoffe des Anhang I zugeführt
werden dürfen, nichts geändert. Der möglichst geschlossene Nährstoffkreislauf ist einer der
Eckpunkte des ökologischen Landbaus. Dass die konventionell erzeugten Rohstoffe für die
Biogasanlage im Durchschnitt relativextensiverzeugt sind, ist nicht relevant. Die Verordnung
sieht bezogen auf die geplanten Rohstoffe - außer bei Wirtschaftsdüngern aus industrieller
Tierhaltung - weder eine Bevorzugung noch einen Ausschluss aufgrund der Intensität des
Herstellungsprozesses vor.

Schi ussfolgerung:

• Die Feststellung aus 2004 sollte bestätigt werden.
• Sofern von der Auffassung aus 2004 künftig abgewichen werden soll, ist dies durch eine

Feststellung der Kommission bzw. eine KlarsteIlung der EG-ÖKO-VO abzusichern, um den
Betrieben Rechssicherheit für ihre Investitionen geben zu können.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

• Vermerk LEJ-NRW vom 22.09.2004
• Auszug aus Internet-Auftritt des LANUV aus 2010

Ergebnis:

TOP wurde gestrichen, da von der von den Länderreferenten eingesetzten Arbeitsgruppe noch
kein Ergebnis vorgelegt wurde.



LOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
5

Gäste:
Eingereicht von: Vorsitzender / NRW / Aoel IZI KdK

IZI BÖlW
D .

Betreff: Fragen zur Verwendung des EU-Logos (TOP 6 der LOK-Sitzung 06/2010)

Rechtlicher Bezug:
IZI VO 834/07 Art.19 (2)b) & Art. 24 (1) b) IZIVO 889/08 D ÖlG § D ..

E-Mail Aoel vom 29.10.2010: "Auf der LåK-Sitzung im Juni 2010 wurde die Anwendung der
neuen Kennzeichnungselemente diskutiert und Einzelfragen dazu entschieden.

Wir haben uns mit den Anforderungen der Kennzeichnung nach der EU- V0834/2007 und ihrer
Durchführungsbestimmung 889/2008 intensivauseinander gesetzt. Insbesondere die
Herkunftskennzeichnung ist sehr schwierig und aufwändig umzusetzen. Die Herstel/er müssen
in schlechesten Fal/e mehrere Varianten von Verpackungsmaterial vorrätig halten, was sich
als sehr kostenintensiv ist.

Wir meinen, dass klar unterschieden werden muss, zwischen Umverpackungen die als
Verkaufsverpackungen (gegenüber Endverbraucher oder gemeinschftliche Einrichtungen)
dienen und Umverpackungen die Transportverpackungen (Kartonagen, Trays) genutzt
werden. Die Abgrenzung ist gemäß der Umsetzung der Richtlinie 2000/13
(LebensmittelkennzeichnungsRL) vorzunehmen. Dort erfolgt in Artikel 13 wie in der Bio va
eine klare Zusweisung der nach Artikel 3 zwingenden Angaben auf "vorverpackte
Lebensmittel". O.h. auf den Verpackungen auf denen sich die zwingenden Angaben nach
Artikel 3 der Richtlinien 2000/13 befinden müssen auch die verbildlichen Angaben gemäß
Artikel 24 der EG va 834/2007 aufgebracht werden.

Wir haben dazu eine kurze Darstellung verfasst, die wir Ihnen in der Anlage beigelegt haben
und bitten Sie im Hinblick auf Art. 24 (1) 834/2007 und die praktische Umsetzung und
Handhabbarkeit für die Unternehmen, Ihren Beschluss zu überdenken. "

Bewertung:

zusätzlich vorgelegte Unterlagen: ...Anlage Aoel-Stellungnahme

Ergebnis:

1. Das EU-logo auf der Umverpackung ersetzt nicht die Pflichtangaben auf der
Einzelverpackung.

2. Erfolgt die Angabe des EU-logos zusätzlich auf einer Umverpackung, dann ist dabei
die Angabe des Ortes der Erzeugung der landw. Ausgangsstoffe nicht verpflichtend.

3. Unabhängig von dem EU-logo auf der Umverpackung ist eine korrekte Durchführung
der Wareneingangskontrolle erforderlich, ein logo auf der Umverpackung ist nicht
zwingend eine ausreichende Grundlage für die Wareneingangskontrolle.



Gäste:
~KdK
~BÖlW
D .

lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
6

Eingereicht von: KdK

Betreff: Evaluierung der Maßnahmen zur Verbesserung des Kontrollverfahrens

Rechtlicher Bezug:
D va 834/07 Art.27 (9b) D va 889/08 Art. D ÖlG § D .

Die Maßnahmen zur "Maßnahmen zur Aktualisierung der Qualitätssicherung des "Öko-
Kontrollverfahrens" in Deutschland" wurden für das Kontrolljahr 2010 eingeführt. Nachdem nun
hinreichend Erfahrungen in der Umsetzung vorliegen, sollte in Hinblick auf das Kontrolljahr
2011 die einzelnen Maßnahmen evaluiert werden und ggfl. Anpassungen vorgenommen
werden. Die KdK wird zur Sitzung die Erfahrungen der MitgliedskontrollsteIlen aus dem
Kontrolljahr 2010 zusammenfassen und vorstellen.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

Ergebnis:

Berichterstattung KdK Herr lettenmeier:

- Die Ergebnisse einer Auswertung von 12 beteiligten KontrollsteIlen (von insgesamt 21)
wurden in Form eines Berichtes vorgestellt.

- Es wurden Kritikpunkte herausgefunden, in deren Auswertung eine Evaluierung des
.Schweriner Papiers" für erforderlich gehalten wird.

- Ein leitfaden für die KS zur einheitlichen Beurteilung der Kontrollergebnisse wird als
hilfreich erachtet.

- Die KdK bittet die Behörden, im Zuge der Evaluierung zu prüfen, wie das
Kontrollverfahren im Blick auf einheitliche Wettbewerbsbedingungen gestärkt werden
kann.

Die schriftliche Zusammenfassung der Abfrage ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.



LOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
7

Gäste:
IZI KdK
IZI BÖLW
D .

Eingereicht von: KdK

Betreff: Prüfung des europäischen Rechnungshofes

Rechtlicher Bezug:
D va 834/07 Art D va 889/08 Art. D ÖlG § D .

Die KdK bittet um einen Bericht über die (ersten) Ergebnisse aus der Prüfung des
europäischen Rechnungshofes und die sich ggfl. daraus ergebenden/abzusehenden
Konsequenzen für das Kontrollverfahren.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

Ergebnis:
Gegenstand der Kontrolle war eine Prüfung der Zahlstellen.
Der bisher vorliegende Berichtsentwurf hat vorläufigen Charakter; die Beteiligten hatten
Gelegenheit zur Stellungnahme an den ERH.
Derzeit sind noch keine Konsequenzen für das Kontrollverfahren in Deutschland abzusehen.
Realistischerweise ist mit einem Abschluss des Verfahrens in 2011 nicht mehr zu rechnen.
Eine Auswertung der Prüfung des europäischen Rechnungshofes erfolgt auch auf Ebene der
länderreferenten.

Der Vermerk von Herr Dr. Waltering über die beispielhafte Rückverfolgung im Rahmen der
Prüfung liegt dem Protokoll als Anlage bei.



Gäste:
~KdK
~BÖlW
D .

lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
8

Eingereicht von: KdK

Betreff: Kontrollrecht von "privaten" Gebäuden, Fotos zur Dokumentation von Män-
geln / Abweichungen

Rechtlicher Bezug:
D vo 834/07 Art D vo 889/08 Art. 63, 66, 67........ D ÖlG § .8.... D .

1. Darf der Kontrolleur den Zutritt in Gebäuden oder Gebäudeteilen einfordern, die vom
Betriebsleiter gemäß Betriebsbeschreibung nicht zum Betrieb gehörend bezeichnet
werden (z. B. alte Ställe, Scheunen)?

2. Darf der Kontrolleur Mängeln/Abweichungen auch mit Fotos dokumentieren?

Bewertung durch KdK:

1. Die KontrollsteIle hat kein Kontrollrecht für Betriebsteile, die gemäß Betriebsbeschreibung
nicht der ökologischen oder konventionellen Betriebseinheit zugeordnet sind.

2. Eine Dokumentation von Mängeln/Abweichung durch Fotos, kann durch den Betriebsleiter
nicht abgelehnt werden.

Ergebnis:

Zu Nr. 1: Der Unternehmer hat eine Darlegungspflicht bzgl. der Beschreibung seiner
Einheiten, Betriebsstätten und Tätigkeiten (Art. 63 (1) va 889/2008); dies schließt
insbesondere auch die Abgrenzung zu nicht-ökologischen Betriebsteilen ein, zu
denen der KontrollsteIle kein Kontroll- und Betretungsrecht zustehen soll. Um ein
wirksames Kontrollverfahren zu gewährleisten, hat die KontrollsteIle bei Zweifeln an
der Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Beschreibung und Abgrenzung dem
Unternehmer diese Zweifel begründet darzulegen. Soweit der Unternehmer die
Zweifel nicht ausräumt, hat die KontrollsteIle dies als Mangel im Bericht nach Art. 63
(2) va 889/2008 festzuhalten und erforderliche Abhilfemaßnahmen einzufordern. Bei
Bedarf kann die zuständige Behörde mit einbezogen werden (siehe auch lÖK-
Sitzung im November 2008, TOP 6 a), Thema 20)

Zu Nr. 2: Zustimmung zu der Bewertung durch die KdK.



Gäste:
¡:g] KdK
¡:g] BÖlW
D .

lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
9

Eingereicht von: BÖlW e.V.

Betreff: Dokumentationspflichten für Imker

Rechtlicher Bezug:
D va 834/07 Art.14 ... ¡:g] va 889/08 Art. 78.. D ÖlG ~.. ¡:g] leitlinien zur Zulassunq d. Kst.
Bewertung:

In den BlE-leitlinien zur Zulassung der KontrollsteIlen wurden Dokumentationspflichten für
Bio-Imkereien festgelegt, die über die Anforderungen in Art. 78 va 889/2008 deutlich
hinausgehen, von den Bio-Imkern nur mit erheblichem Mehraufwand umgesetzt werden
können und die den Kontrollaufwand erheblich erhöhen. Obwohl die leitlinien schon länger
gelten,

So findet sich darin die Auflage, dass .Jmkerliche Maßnahmen und Eingriffe mit Datum,
Angaben über Brut, Weisel, Futtervorräte" sowie die Anzahl der entnommenen und
zugegebenen Waben aufzuzeichnen sind. Aus den Reihen der Imker wird berichtet, dass
gefordert wurde, diese Angaben wabenweise für jeden einzelnen Bienenstock lückenlos zu
dokumentieren. In Artikel 78 (2) und (4) va 889/2008 ist hingegen nur von allgemein von
Fütterungsdaten, Mengen und betroffenen Bienenstöcken und der Entnahme von Honigwaben
die Rede, die im Bienenstockverzeichnis einzutragen sind; Brut und Weisel sind nicht erwähnt.
Das Bienenstockverzeichnis ist jedoch nicht als Verzeichnis eines einzelnen Bienenstockes
(Stockkarte), sondern als .Bienen-Standverzelchnls" zu sehen, in dem die imkerlichen Eingriffe
verzeichnet werden. Es geht also um die Imkerei als Ganzes oder um Bienenstände, nicht um
einzelne Bienenstöcke.

Die Anforderungen in den BlE-leitlinien stellen eine erhebliche Verschärfung der
Dokumentationspflichten dar, denn sie fordern im Unterschied zur bisherigen Praxis, dass die
Imker regelmäßig aufwändige Zählungen in jedem einzelnen Bienenstock vornehmen. Bisher
reichte es aus, die Fütterungsdaten sowie die Futtermenge und die Zu- und Abgänge bei
Bienenvölkern, Weiseln und Schwärmen für die Imkerei insgesamt oder für die Bienenstände
aufzuzeichnen.

Folgende Gründe sprechen für eine Überarbeitung der Dokumentationspflichten:
- Die detaillierten Anforderungen gehen über die Regelungen in Art. 78 va 889/2008 hinaus

und sind damit nicht von der Verordnung gedeckt.
- Sie erhöhen nicht die Sicherheit der Kontrolle, weil Aufzeichnungen über Brut, Weisel und

Futtervorräte pro Bienenvolk gegenüber den bisherigen Aufzeichnungen keine
zusätzlichen Erkenntnisse zur Einhaltung der Bio-Richtlinien bringen.

- Die aufwändige Dokumentation ist ein extremer Mehraufwand, der von den Imkereien aus
Zeitgründen nicht geleistet werden kann. Damit ist sind die neuen Anforderungen
praxisfern und stellen eine unzumutbare Härte für Bio-Imker dar.

- Brut, Honig und Futtervorräte unterliegen im Jahreslauf starken Schwankungen, so dass
eine lückenlose Dokumentation die Nachvollziehbarkeit bei der Kontrolle eher erschwert
als erleichtert. Zudem wird auch der Kontrollaufwand erheblich erhöht, was sich in den
Kontrollkosten niederschlägt.

- Die Aufzeichnungspflichten bedingen eine hohe Zahl von Eingriffen in die Bienenvölker, da
sie ein regelmäßiges Zählen und Abschätzen des Brutstandes erfordern, was sonst nur
Bieneninstitute zu wissenschaftlichen Arbeiten tun. Eingriffe sollten jedoch aus Sicht der



ökologischen Imkerei so klein wie möglich gehalten werden.

Schlussfolgerung:

Aufzeichnungen sollten nur in dem Umfang gemacht werden, dass Rückschlüsse über die
Einhaltung der Richtlinien möglich sind und sie zu einer effektiven Kontrolle beitragen. Daher
sprechen wir uns dafür aus, zu der bisherigen Dokumentationspraxis für Bio-Imker
zurückzukehren und keine gesonderten Aufzeichnungen zu Brut, Weisel, Futtervorräten,
Honig- und anderen Waben für die einzelnen Bienenstöcke oder gar wabenweise zu fordern.
Aus diesem Grund schlagen wir eine Änderung der BLE-Leitlinien vor und bitten die
Länderbehörden ggf. um Anpassung ihrer Anforderungen. Gerne legen wir auch detaillierte
Vorschläge zur Änderung der Leitlinien zur Kontrolle vor.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

Ergebnis:

TOP 9 und TOP 10 wurden gemeinsam erörtert, Ergebnis siehe TOP 10.



lOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
10

Eingereicht von: Bayern
Gäste:
~KdK
~BÖlW
D .

Betreff: leitlinien der BLE im Bereich Imkerei

Das Standardkontrollprogramm der BLE sollte noch einmal in folgenden Bereichen
überarbeitet werden:
Betriebsbeschreibung Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse.
Inspektionsbericht Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse.
Hintergrund ist eine Anpassung an die va (EG) Nr. 834/2007 und die va (EG) Nr. 889/2008.
Bewertung:

Schlussfolgerung:
Die leitlinien sollten im Bereich Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse nochmals überarbeitet
und an die va (EG) Nr. 834/2007 und va (EG) Nr. 889/2008 angepasst werden.

Rechtlicher Bezug:
D va 834/07 Art. ·14 D va 889/08 Art. 78 D ÖlG § ~ leitlinien BLE

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:
Auszug .Leítlinien der BLE", Anhang B Mindestkontrollanforderungen an das
Standardkontrollprogramm, Bienenhaltung

Ergebnis:

Der Vorschlag wurde angenommen; die BLE wird gebeten, die leitlinien im Bereich
Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse in Bezug auf die va (EG) Nr. 834/2007 und va (EG)
Nr. 889/2008 nochmals zu überarbeiten.



Gäste:
¡g) KdK
~BÖLW
D .

LOK- Sitzung vom 07.06. bis 08.06.2011
im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg

TOP
11

Eingereicht von: NRW

Betreff: Bio-Hinweis im Unternehmensnamen - Verwendung irreführender Begriffe

Rechtlicher Bezug:
~ va 834/07 Art. 23 Abs. 1 und 2, Art. 27 Abs. 1, 2 und 6 a), Art. 30
~ va 889/08 Art. 63 (1) b D ÖLG § ..::::::.D .
Über das Thema wurde in mehreren Sitzungen der LÖK über die Beratungen zu diesem
Thema im SCOF in Brüssel berichtet:
TOP 2 vom 27.01.2009

Öko/Bio im Unternehmensnamen -
ein Bezug auf den ökologischen Landbau darf nach Auffassung der KOM im Namen eines
Unternehmens, das unter die EG-Öko-Basis-VO fallende Erzeugnisse in Verkehr bringt,
nach dem Gemeinschaftsrecht nur verwendet werden, wenn es sich dabei tatsächlich um
ökologische Erzeugnisse handelt. Sollte im Ausnahmefall aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit unter sehr restriktiven Bedingungen davon abgewichen werden
müssen, so ist alles zu unternehmen, um Verbraucherirrtum auszuschließen (z. B. durch
deutlichen Hinweis auf dem Produkt, dass es sich nicht um ein Öko-Produkt handelt).
Nachdem mehrere MS auf sparsamste Anwendung dieser Praxis drängten, bekräftigte
KOM, dass es sich hierbei lediglich um einen hypothetischen Sonderfall handele, der in
der Praxis nur im Äußersten denkbar ist.

TOP 2 vom 25.03.2009
Verwendung eines "geschützten Öko-Bezugs" im Namen des Unternehmens bei der
Kennzeichnung Vail .Nicht-Ökoprodukten"
- KOM stellt auf Anfrage eines MS klar, dass die Verwendung eines Bezugs auf den

ökologischen Landbau im Unternehmensnamen bei der Kennzeichnung von
nichtökologischen Erzeugnissen, soweit diese in den Anwendungsbereich der EG-
Öko-Basisverordnung fallen, mit den EG-Vorschriften über den ökologischen
Landbau kollidiert. Eine Abhilfe in Form eines speziellen Hinweises (Disclaimer)
sollte streng auf Einzelfälle begrenzt werden, die anders nicht geheilt werden können.
(: "Produkt ist kein Ökoerzeugnis", um Irrtum der Verbraucher zu vermeiden)

- Die Verwendung eines solchen Hinweises sollte nach Auffassung der KOM allerdings
nicht die Regelmaßnahme zur Heilung solcher Fälle darstellen (Missbrauch sollte
ausgeschlossen bleiben. Disclaimer löst nicht alle Fragen).

TOP 2 vom 22.06.2010
Begriff "Bio" oder "Öko" in Handelsnamen
KOM verwies hierzu auf ihr Schreiben aus Oktober 2008 (Schreiben ist diesem Protokoll
beigefügt). KOM hob hervor, dass vor einem ggf. Verbot der Verwendung die
Verhältnismäßigkeit zu prüfen sei und auf jeden Fall eine Verbrauchertäuschung
vermieden werden muss.

In NRW sind in letzter Zeit mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Unternehmen das
Kürzel Bio oder Ähnliches im Namen tragen, obwohl sie sowohl konventionelle wie auch
ökologische Produkte herstellen und/oder vermarkten. Beispiele sind "... Bio Feinkost" oder
"Natur- und Bio-Fleischerei"; vergleichbares gibt es auch in der Bäckereibranche. Der Bio-
Hinweis taucht dann oft auch in den Internet-Adressen der Unternehmen auf, der in
Suchmaschinen gefunden wird.
Die Anteile der Öko-Produkte am Produktions- oder Handelsumfang sind zum Teil gering und
lieQen unter 50 %, teilweise nur bei unter 10 %. Wenn eine Streichuna des Bio-Hinweises im



Unternehmensnamen verlangt wird, wird argumentiert, dass andere Unternehmen dies dürfen
oder andere KontrollsteIlen vergleichbare Fälle akzeptieren.

Bewertung:
Auf Grund der bekannt gewordenen Fälle bestehen Zweifel, dass die in den oben genannten
Beratungen als gewollt angesehene restriktive Handhabung in Deutschland gleichmäßig
umgesetzt wird. Vor dem Hintergrund der Wetlbewerbsrelevanz sowohl zwischen den
KontrollsteIlen wie auch zwischen den Unternehmen und zur Erreichung des Ziels der EG-
ÖKO-Va im Verbraucherschutz ist es erforderlich, die oben genannten Ausführungen zu
konkretisieren.

Ergebnis:

Sobald ein Bio-Hinweis im Unternehmensnamen auftaucht oder sich in generellen
Werbeaussagen oder Bezeichnungen eines Ladengeschäftes pauschal auf Produkte des
Unternehmens bezieht, kann der Verbraucher erwarten, dass das Unternehmen bezogen auf
Erzeugnisse, die in den Anwendungsbereich der EG-ÖKO-VO fallen, zu 100 % diese Produkte
anbietet oder vertreibt. Im Falle von Abweichungen ist einzelfallbezogen zu prüfen, ob durch
geeignete Maßnahmen sichergestellt werden kann, dasseine Verbrauchertäuschung
verhindert wird.



Version für Verbände - Teil A des LÖK-Vermerks
(Nicht für die Veröffentlichung im Internet)

LANUV NRW Juni 2011

Zusammenfassung zum Ablauf der Rückverfolgung beim Besuch des ERH im November 2011

• Die Erläuterung zum Verlauf im Rundschreiben des LANUV zu Beginn wurde von KontrollsteIlen
unterschiedlich verstanden. Speziell war nicht klar, dass LANUV in sämtliche Korrespondenz
einzubeziehen war und auch Zwischenstufen des Warenwegs zu benennen waren. Die Tabelle mit
den einzufügenden Lieferdaten wurde nicht von allen Unternehmen bzw. KontrollsteIlen genutzt. Die
Tabelle scheint verbesserungswürdig hinsichtlich der Eindeutigkeit der gewünschten Daten. Eine
englische Fassung wäre hilfreich gewesen. Das Rundschreiben und die Tabelle sind beigefügt.

• Teilweise wurde die Tabelle mit den Lieferdaten in der weiteren Kette weiter gereicht und jeweils
ergänzt: Es stellt sich die Frage, ob Kunden damit Probleme haben, wenn ihre Daten an
Vorlieferanten weiter gegeben werden.

• Aufgrund der Masse und der Vorgabe einer möglichst raschen Rückverfolgung liegen nicht für alle
Produkte die Lieferunterlagen / Rechnungen beim LANUV vor und wurden nicht mehr nachgefordert.
Die Rückverfolgung erfolgt im Normalfall bei den KontrollsteIlen. Es ist davon auszugehen, dass die
Kontrollsteilen diesbezüglich korrekte Daten lieferten. Eine Überprüfung der Schlüssigkeit der
Unterlagen erfolgte daher beim LANUV nicht durchgängig.

Anmerkungen zu den KontrollsteIlen:
• Einige KontrollsteIlen bezweifelten den Sinn und Zweck einer ihnen vom Umfang her völlig

praxisfremd erscheinenden "Übung", die teils mit enormem zusätzlichem Aufwand verbunden war.
• Interessante Punkte im Verlauf:

o KlarsteIlung, das Lieferkette zurück ermittelt werden soll - nicht die Kunden
o KontrollsteIlen kannten teils die Lieferbeziehungen, so dass Angaben entstanden, ohne dass

Dokumente vorhanden waren
o In Einzelfällen keine automatische Weitergabe an die KontrollsteIle des Lieferanten
o Bei Übergabe an eine weitere KontrollsteIle wurde teils Tabelle nicht mitgeliefert
o Sofern die beteiligten Unternehmen der gleichen KontrollsteIle angehören, erfolgt eine rasche

Klärung des Warenweges
o Teilweise war eine Aufforderung / Erinnerung zum rascheren Agieren notwendig.
o In der Regel mussten Zertifikate gesondert nachgefragt werden

Mitarbeit der KontrollsteIlen:
• Der Aufwand zwischen den KontrollsteIlen und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit waren unterschiedlich.

Vereinzelt wurde zunächst bei grenzüberschreitender Verfolgung auf eine Übersetzung des
Rundschreibens gewartet, während andere KontrollsteIlen keine Probleme damit hatten.

• Es besteht der Eindruck, dass Warenrückverfolgung teilweise keine Routine bzw. Neuland darstellí-
es fragt sich, ob dies auch bei der Durchführung von Cross Checks gilt.

• Insgesamt arbeiteten die KontrollsteIlen mit - teils nach nochmaliger Erläuterung, was genau
gewünscht wird.

• Wie erwartet, stellen mitgliedsstaatenübergreifende Nachfragen oder Zusammenarbeit in manchen
Fällen eine gewisse Schwelle dar - u. a. wegen der Verständigung

• Kontrollsteilen im Drittland musste erst die Sachlage erläutert werden
• Im Ernstfall empfiehlt es sich, bei Bedarf Frist zur Beantwortung anzugeben.
• Der Abbruch einiger Rückverfolgungsfälle, die in Abstimmung mit dem ERH erfolgte, lässt in einigen

Rückverfolgungsfällen keine abschließende Bewertung zu.
• Die Zusammenarbeit der Kontrollsteilen in D und über Grenzen hinweg ist unterschiedlich gut. Eine.

Verbesserung sollte im Bereich Europa und Drittlandslistenländer geschehen

Woltering/Henniger



Rückverfolgung der Proben

Art des
Lieferanten Chargen-I

ggf. andere (Verarbeitung, KontrollsteIle des Mengen- Partie-Nr. ggf. andere Daten zur

Probe Erzeugnis bzw. Bezeichnung Handel, Lieferanten (Code-Nr. Liefer- Lieferschein- Rechnungs- Rechnungs- Liefer- einheit (z. B. des Identifizierung der Ware

Nr. Zutat (Marke) Lieferant Name Adresse Erzeugung o. ä.) und Adresse) datum Nr. datum Nr. menge kg) Lieferanten (z. B. MHO)

DE-OB



Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

LANUV NRW, Postfach 10 1052,45610 Recklinghausen

An die zuständigen Behörden
des Öko-Landbaus
und zugelassenen Öko-Kontrollstellen
It. Email-Verteiler

Besuch des Europäischen Rechnungshofes in NRW
Rückverfolgung von Erzeugnissen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auskunft erteilt:

Pia Henniger

Direktwahl 0211/1590-2171

Fax 0211/1590-2501

pia.henniger@lanuv.nrw.de

Aktenzeichen

82-03.04.01- ERH

bei Antwort bilte angeben

Ihre Nachricht vom:

Ihr Aktenzeichen:

Datum: 11.11.2010

Hauptsitz:

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

Telefon 02361 305-0

Fax 02361 305-3215

poststelle@lanuv.nrw.de

wie ich Ihnen bereits mitteilte, sucht vom 8. bis 16. November der Europäische www.lanuv.nrw.de

Rechnungshof (ERH) Deutschland auf, um sich ein Bild über die Umsetzung
des Kontrollverfahrens im Ökologischen Landbau zu machen. Dienstgebäude:

Düsseldorf (1), Auf dem Draap

Im Rahmen des Besuchs sind am 10. November im Einzelhandel mehrere 25

Öko-Produkte erworben werden. Außerdem wurden bei einer vergleichbaren
Prüfung in Großbritannien Proben von Erzeugnissen erworben, die die Öffentliche Verkehrsmiltel:

Codenummer einer deutschen KontrollsteIle in der Kennzeichnung enthalten. Ab Düsseldorf Hbf mit

Anhand einiger dieser Produkte wurde die Aufgabe gestellt, dass das Öko- Straßenbahn 704 oder 709

Kontrollsystem demonstriert, wie gut die Rückverfolgbarkeit funktioniert. Es Richtung Neuss bis "Josef

soll gezeigt werden, dass auf allen vorangehenden Ebenen gewährleistet ist, Kardinal Frings Brücke", weiter

dass es sich um Öko-Produkte handelt. Schnelligkeit und Genauigkeit dieser 15 Min. Fußweg über den

Rückverfolgung für die oben genannten Produkte stellt nach Auskunft des Rheindeich Richtung Süden

ERH ein Prüfkriterium für die Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems dar.

Bei Produkten, die mehrere Zutaten enthalten, bezieht sich die
Rückverfolgung auf die beiden mengenmäßig gewichtigsten Zutaten. Sofern
der Erzeuger aus einem anderen EU-Land oder in einem Drittland stammt, ist
die Rückverfolgung auch bis dorthin durchzuführen.

Bankverbindung:
Landeskasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 41 00012
West LB AG
(BLZ 300 500 00)
BIC-Code: WELADEDD
IBAN-Code: DE 41 3005
0000 0004 1000 12



Sofern die Kennzeichnung eine eindeutige Partie- oder Chargennummer Seite 2/11.11.2010

enthält, auf deren Basis die Rückverfolgung vorgenommen werden kann, kann
darauf verzichtet werden, die Lieferkette ausgehend vom Einzelhandel bis
zum gelabelten Hersteller nachzuvollziehen. Sofern es für den gelabelten
Inverkehrbringer aber hilfreich ist, Informationen aus diesem Lieferweg bis in
den Einzelhandel zu bekommen, um die Partie für die Rückverfolgung zu den
eigenen Vorlieferanten einzugrenzen, können diese Informationen durch
LANUV ermittelt werden; dies wird aber nur auf einen Hinweis des

Unternehmens veranlasst.

Das LANUV muss dem ERH über das Ergebnis der Rückverfolgung berichten.
Inhalt des Berichts ist eine Auflistung aller Unternehmen, die von der
Herstellerstufe bis zur Erzeugerstufe im Rahmen des Öko-Kontrollverfahrens
beteiligt waren. Für diese Unternehmen müssen außerdem die
Bescheinigungen nach Anhang XII der va 889/2008 vorgelegt werden.

Aus verschiedenen Vorgängen ist Ihnen die Vorgehensweise bezüglich der
Rückverfolgung von Erzeugnissen vertraut. Um eventuelle Unklarheiten vorab
zu begrenzen und ein rasches Handeln zu ermöglichen, schlage ich für die
Meldungen in dieser besonderen Situation folgende Vorgehensweise vor:



1. LANUV informiert die betreffenden Kontrollsteilen über die Probendaten.

2. Die KontrollsteIle veranlasst das entsprechende Unternehmen,

unverzüglich:
o die Lieferunterlagen (Lieferschein, Rechnung) des Vorlieferanten
o die mit den Daten des Vorlieferanten ausgefüllte, jeweils beiliegende

Liste
gleichzeitig an folgende Adressaten zu senden:
o eigene Kontrollsteile des Unternehmens
o an das LANUV (Adressaten siehe unten)mailto:
o an die KontrollsteIle des Vorlieferanten der Zutat bzw. des Produktes
(diese setzt die weitere Rückverfolgung entsprechend dem
geschilderten Schema fort).

Die KontrollsteIle überprüft die tatsächliche Durchführung der Information
durch das Unternehmen.

3. Im Fall von grenzüberschreitenden Vermarktungswegen innerhalb
Deutschlands informiert die jeweilige KontrollsteIle die zuständige
Behörde des betroffenen Bundeslandes. Sollten Bedenken bestehen, ob
die Informationen an das LANUV weitergegeben werden dürfen, bitte ich,
sich mit der jeweils zuständigen Behörde für das Unternehmen

abzustimmen.

4. Die weitere Information bzw. Rückverfolgung über die Grenzen
Deutschlands hinaus übernimmt zunächst die jeweilige KontrollsteIle nach
Art. 31 va 864/2007 in der geschilderten Weise. Sollte innerhalb drei
Tagen keine Rückmeldung der ausländischen Kontrollsteile mit den Daten
des Lieferanten erfolgen, bitte ich um Mitteilung zur eventuellen Übergabe

an die BLE.

5. Die jeweilige KontrollsteIle eines in der Lieferkette beteiligten
Unternehmens wird gebeten, die Bescheinigung des Unternehmens nach
Anhang XII va 889/2008 an LANUV zu senden und dies auch dem
Bundesland mitzuteilen, in dem das Unternehmen angesiedelt ist.

Das LANUV ist aufgefordert, die gewonnenen Erkenntnisse
zusammenzufassen und dem ERH zu übermitteln. Ich bitte deshalb darum,
das LANUV in sämtliche Korrespondenz hinsichtlich der Rückverfolgung der
Proben nachrichtlich einzubinden.
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Die Proben haben vom ERH eine Nummer erhalten, die sich aus der Kennung
des Mitgliedstaats, in dem die Probe gekauft wurde, und einer fortlaufenden
Nummer besteht. Bei der Korrespondenz bitte ich darum, diese Nummer
sowie die Benennung des Erzeugnisses und ggf. der Zutat in jedem Fall
mitzuteilen.

Im Hinblick auf das gemeinsame Interesse, die Funktionsfähigkeit der
Rückverfolgbarkeit für Öko-Produkte in Deutschland und anderen Staaten zu
zeigen, bitte ich um Unterstützung und bevorzugte Bearbeitung, auch wenn es
sich nicht um den "Ernstfall" einer Verbrauchertäuschung handelt.

Sollten Fragen zum Verfahren bestehen, können Sie sich gerne an
mich (antonius.woltering@lanuv.nrw.de),
Frau Henniger (pia.henniger@lanuv.nrw.de) oder
Herrn Tesching (wolfgang.tesching@lanuv.nrw.de) wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Gez.
Dr. Waltering
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Zusammenfassung zum Ablauf der Rückverfolgung beim Besuch des ERH im November 2011

• Die Erläuterung zum Verlauf im Rundschreiben des LANUV zu Beginn wurde von KontrollsteIlen
unterschiedlich verstanden. Speziell war nicht klar, dass LANUV in sämtliche Korrespondenz
einzubeziehen war und auch Zwischenstufen des Warenwegs zu benennen waren. Die Tabelle mit
den einzufügenden Lieferdaten wurde nicht von allen Unternehmen bzw. KontrollsteIlen genutzt. Die
Tabelle scheint verbesserungswürdig hinsichtlich der Eindeutigkeit der gewünschten Daten. Eine
englische Fassung wäre hilfreich gewesen. Das Rundschreiben und die Tabelle sind beigefügt.

• Teilweise wurde die Tabelle mit den Lieferdaten in der weiteren Kette weiter gereicht und jeweils
ergänzt: Es stellt sich die Frage, ob Kunden damit Probleme haben, wenn ihre Daten an
Vorlieferanten weiter gegeben werden.

• Aufgrund der Masse und der Vorgabe einer möglichst raschen Rückverfolgung liegen nicht für alle
Produkte die Lieferunterlagen / Rechnungen beim LANUV vor und wurden nicht mehr nachgefordert.
Die Rückverfolgung erfolgt im Normalfall bei den Kontrollsteilen. Es ist davon auszugehen, dass die
KontrollsteIlen diesbezüglich korrekte Daten lieferten. Eine Überprüfung der Schlüssigkeit der
Unterlagen erfolgte daher beim LANUV nicht durchgängig.

Anmerkungen zu den Kontrollsteilen:
• Einige Kontrollsteilen bezweifelten den Sinn und Zweck einer ihnen vom Umfang her völlig

praxisfremd erscheinenden "Übung", die teils mit enormem zusätzlichem Aufwand verbunden war.
• Interessante Punkte im Verlauf:

o KlarsteIlung, das Lieferkette zurück ermittelt werden soll - nicht die Kunden
o Kontrollsteilen kannten teils die Lieferbeziehungen, so dass Angaben entstanden, ohne dass

Dokumente vorhanden waren
o In Einzelfällen keine automatische Weitergabe an die KontrollsteIle des Lieferanten
o Bei Übergabe an eine weitere KontrollsteIle wurde teils Tabelle nicht mitgeliefert
o Sofern die beteiligten Unternehmen der gleichen Kontrollsteile angehören, erfolgt eine rasche

Klärung des Warenweges
o Teilweise war eine Aufforderung / Erinnerung zum rascheren Agieren notwendig.
o In der Regel mussten Zertifikate gesondert nachgefragt werden

Mitarbeit der KontrollsteIlen:
• Der Aufwand zwischen den Kontrollsteilen und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit waren unterschiedlich.

Vereinzelt wurde zunächst bei grenzüberschreitender Verfolgung auf eine Übersetzung des
Rundschreibens gewartet, während andere Kontrollsteilen keine Probleme damit hatten.

• Es besteht der Eindruck, dass Warenrückverfolgung teilweise keine Routine bzw. Neuland darstellt-
es fragt sich, ob dies auch bei der Durchführung von Cross Checks gilt.

• Insgesamt arbeiteten die KontrollsteIlen mit - teils nach nochmaliger Erläuterung, was genau
gewünscht wird.

• Wie erwartet, stellen mitgliedsstaatenübergreifende Nachfragen oder Zusammenarbeit in manchen
Fällen eine gewisse Schwelle dar - u. a. wegen der Verständigung

• Kontrollsteilen im Drittland musste erst die Sachlage erläutert werden
• Im Ernstfall empfiehlt es sich, bei Bedarf Frist zur Beantwortung anzugeben.
• Der Abbruch einiger Rückverfolgungsfälle, die in Abstimmung mit dem ERH erfolgte, lässt in einigen

Rückverfolgungsfällen keine abschließende Bewertung zu.
• Die Zusammenarbeit der KontrollsteIlen in D und über Grenzen hinweg ist unterschiedlich gut. Eine

Verbesserung sollte im Bereich Europa und Drittlandslistenländer geschehen

Woltering/Henniger
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Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe "Betrugsabwehrtl

Wozu dient dieses Dokument?

In der Arbeitsgruppe Betrugsabwehr kooperieren Öko-Kontrollstellen und zuständige

Behörden mit dem Ziel, ein effektives Kontrollverfahren nach den EU-Rechtsvorschriften

zum Ökologischen Landbau zu gewährleisten. Die Diskussion wird auf der Grundlage von

Problemfällen geführt. Es werden Maßnahmen zur guten fachlichen Praxis von Bio-

Kontrollen und zur Verbesserung der Effektivität des Kontrollverfahrens abgeleitet.

Die Arbeitsgruppe wurde von der KdKinitiiert und ist zeitlich unbefristet eingerichtet.

Dieses Dokument stellt die Ergebnisseund Schlussfolgerungen der ersten vier Sitzungen der

Arbeitsgruppe zusammenfassend dar. Die von der AG abgeleiteten, ebenfalls in diesem

Dokument vorgestellten Handlungsempfehlungen sollen von den Mitgliedern der

Arbeitsgruppe in den BÖLW,die KdKund die LÖKgetragen werden.

Was für Fälle wurden durch die Arbeitsgruppe analysiert?

Die Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf die Auswertung von Fällen schwerwiegender

Unregelmäßigkeiten und Verstöße.

Hierbei wurde folgende Systematik zu Grunde gelegt:

Der in der Norm EN 45011 verwendete Begriff ,,Abweichung" findet in den EU-

Rechtsvorschriften zum Ökologischen Landbau in den Begriffen "Unregelmäßigkeit",

"schwerwiegender Verstoß" und "Verstoß mit Langzeitwirkung" seine Entsprechung.

Die Abweichungen bestimmen bei der EN 45011 die Zertifizierungsentscheidung. Bei

geringfügigen Abweichungen kann diese Entscheidung positiv getroffen werden, wobei

festgestellte Abweichungen dann in der Regel mit Auflagen versehen werden. Eine

Abweichung, die als Nichtkonformität eingestuft wird, führt jedoch zur Nichterteilung, zur

Aussetzung oder zum Entzug der Zertifizierung, bis entsprechende Korrekturmaßnahmen

nachgewiesen wurden.
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,,Abweichungen" im Sinne der EN45011 sind "Unregelmäßigkeiten" gemäß Artikel 30 Absatz

1 der va (EG) Nr. 834/2007. Unregelmäßigkeiten können geringfügig oder schwerwiegend

sein. Bei geringfügigen Unregelmäßigkeiten kann eine positive Zertifizierungsentscheidung

gefällt werden, die in der Regel mit Auflagen zu versehen ist. Schwerwiegende

Unregelmäßigkeiten und Verstöße sind dagegen Nichtkonformitäten im Sinne der EN45011.

Ohne nachgewiesene Korrekturmaßnahmen ist keine positive Zertifizierungsentscheidung

möglich.

Betrug ist im strafrechtlichen Sinn ein Vermögensdelikt, bei dem der Täter in rechtswidriger

Bereicherungsabsicht das Opfer durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen

gezielt so irreführt, dasses sich selbst oder einen Dritten am Vermögen schädigt.

Im Rahmen der AG wurden bislang acht Fälle schwerwiegender Unregelmäßigkeiten im

Detail besprochen, die querschnittsartig Fälle schwerwiegender Unregelmäßigkeiten und

Verstöße für die Bereiche der landwirtschaftlichen Erzeugung,der Verarbeitung, des Imports

und des Handels von Öko-Produkten abbilden. Die aus Sicht der Arbeitsgruppe

erforderlichen Konsequenzen wurden fallbezogen abgeleitet. Auf eine detaillierte

Erläuterung der individuellen Fallkonstellationen wird in diesem Dokument aus

Datenschutzgründen verzichtet.

Das Kontrollverfahren nach den EU-Rechtsvorschriften zum Ökologischen Landbau wurde in

Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Dies wird beispielsweise

durch die steigende Zahl von zusätzlich durchgeführten, risikoorientierten Inspektionen,

durch vermehrte unangekündigte Kontrollen, durch verstärkt durchgeführte Probenahmen,

die Einführung von Kontrollmitteilungen zur stufenübergreifenden Prüfung des Warenflusses

und internetgestützte Zertifikatsdatenbanken belegt. In der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit,

dass das Kontrollverfahren nach den EU-Rechtsvorschriften zum Ökologischen Landbau

effektiv und wirksam ist.

Wie beurteilt die Arbeitsgruppe das aktuell durchgeführte Kontrollverfahren?

Um auch weiterhin der hohen Verbrauchersensibilität zu entsprechen, istes bei einem stetig

weiter wachsenden Bio-Markt mit steigendem Importanteil geboten, das Kontrollverfahren

stetig innovativ fortzuentwickeln, um die Verbraucher vor Täuschung zu schützen.
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Welche Maßnahmen zur Betrugsabwehr sind aus Sicht der Arbeitsgruppe erforderlich?

2009 verabschiedeten die zuständigen Behörden der Bundesländer ein Maßnahmenpaket als

ein Beitrag zur Verbesserung des Kontrollverfahrens. Diese Maßnahmen werden seit Anfang

2010 von den Öko-Kontrollstellen umgesetzt. Nachfolgend wird zunächst die Relevanz der

von den zuständigen Behörden festgelegten Maßnahmen für die in der Arbeitsgruppe

besprochenen Fälle erörtert. Anschließend werden aus Sicht der AG erforderliche,

zusätzliche Maßnahmen dargestellt.

Welchen Beitrag können die "Maßnahmen zur Verbesserung des Kontrollverfahrens" zur

Vermeidung der durch die Arbeitsgruppe diskutierten Fälle leisten?

Die durch die Bundesländer vorgegeben Maßnahmen beinhalten die Einführung

1) einer Mindestquote für unangekündigte Kontrollen

2) einer Mindestquote für betriebsübergreifende Warenflusskontrollen

3) der Notwendigkeit von kostenpflichtigen Nachkontrollen bei schwerwiegenden

Abweichungen

4) der obligatorischen Verwendung eines Formulars Abweichungsbericht

5) der Erstellung von Auswertungsschreiben

6) des Austauschs von Kontrollergebnissen bei mehreren Unternehmen mit

einheitlicher Leitung

7) der Notwendigkeit von Warenflusskontrollen bei relevanten Erzeugnissen

8) der Durchsetzung von Prüfterminen

9) einer Mindestquote für risikoorientierte Probenahmen bei landwirtschaftlichen

Kulturen und bei Erzeugnissen

Für die in der AG diskutierten Fälle sind die Maßnahmen 3), 4) und 7) von Relevanz und

daher positiv zu bewerten. Auch unangekündigte Inspektionen, Cross Checks und

probenahmen sind sinnvoll (Maßnahme l, 2 und 9). Eine Mindestqquoteierung von

Kontrollmaßnahmen kann zur Vereinheitlichung der Kontrollpraxis einen Beitrag

(Maßnahme l, 2 und 9), zur Betrugabwehr muß jedoch eine Risikoorientierung im

Vordergrund stehen.
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Welche zusätzlichen Maßnahmen sind aus Sicht der Arbeitsgruppe geboten?

Die von der Arbeitsgruppe abgeleiteten, zusätzlichen Handlungsempfehlungen sind

nachfolgend dargestellt:

1 Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der hausinternen Qualitätssicherung der

Wirtschaftsbeteiligten

1.1 Grundinformation und Schulung

Zur Aufnahme des Kontrollverfahrens sollen sich die am Kontrollverfahren teilnehmenden

Betriebe und Unternehmen umfassend über die Anforderungen informieren. Eine Hilfe

können Merkblätter sein, wie sie von einigen Öko-Kontrollstellen und Behörden schon seit

längerer Zeit verwendet werden. Auch der vom Land Nordrhein-Westfalen publizierte,

erläuternde Leitfaden kann zu diesem Zweck genutzt werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am Kontrollverfahren teilnehmenden Betriebe und

Unternehmen sollten im Hinblick auf die für sie relevanten Inhalte der EU-Rechtsvorschriften

zum Ökologischen Landbau umfassend und regelmäßig geschult werden. Dies gilt besonders

bei Mitarbeiterwechsel.

1.2 Betriebsbeschreibung und kritische Punkte für die Öko-Integrität

Die Betriebsbeschreibung muss - insbesondere bei komplexen Betriebs- und

Unternehmensstrukturen - einen ausreichenden Detaillierungsgrad aufweisen. Sie soll

vollständig und für externe Prüfer transparent und nachvollziehbar sein. Eine fortlaufende

Aktualisierung ist erforderlich, wesentliche Änderungen sind zu melden.

Kritische Bereiche im Betrieb bzw. Unternehmen sind bei der Aufnahme des

Kontrollverfahrens systematisch darzustellen und zu evaluieren. Hierzu gehören

beispielsweise Betriebsteilungen im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugung,

Reinigungsmaßnahmen bei Parallelproduktion im Verarbeitungsbereich oder der Nachweis

der Unbedenklichkeit von für die Lagerung von Bio-Ware vorgesehenen Lagereinrichtungen.
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Aus den identifizierten, kritischen Punkten werden spezifische Maßnahmen zur Einhaltung

der EU-Rechtsvorschriften zum Ökologischen Landbau vereinbart. Hierzu gehören

beispielsweise eigene Rückstandsanalysen bei sensiblen Produktkategorien (z.B.

Importware, Obst und Gemüse, Saatgut).

1.3 Transparente und nachvollziehbare Dokumentation

Betriebe und Unternehmen müssen die nach den EU-Rechtsvorschriften zum Ökologischen

Landbau geforderten Dokumentationen führen. Diese müssen den gesetzlichen

Anforderungen entsprechen, andererseits jedoch auch an die tägliche Realität des Betriebes

bzw. Unternehmens angepasst sein. Dies stellt Akzeptanz und Transparenz her, die

besonders bei komplexen Betriebs- und Unternehmensstrukturen von großer Bedeutung

sind. Betriebe und Unternehmen mit erheblichen Dokumentationsmängeln dürfen nicht

zertifiziert werden.

2. Maßnahmen zur verbesserten Risikoorientierung des Kontrollverfahrens der Öko-

KontrollsteIlen

2.1 Kompetenz und Weiterbildung der KontrollsteIlenpersonal

Die spezifische Qualifikation der Kontrolleure ist im Kontrollverfahren von zentraler

Bedeutung. Wichtig ist zunächst, dass neue Kontrolleure eine systematische Einschulung

erhalten. Die Arbeitsgruppe befürwortet eine gemeinsame, kontrollsteIlenübergreifende

Basisausbildung von neuen Inspekteuren.

Auch erfahrenes Kontrollsteilenpersonal müssen von den Öko-Kontrollstellen regelmäßig

hinsichtlich ihrer Leistung bewertet werden. Die Ergebnisse dieser Leistungsbewertung

bilden die Grundlage für die Schulungsinhalte der Öko-Kontrollstellen. Erkannte Defizite sind

über gezielt ausgerichtete Schulungsangebote zu beheben. Ein gemeinsames Curriculum der

Öko-Kontrollstellen für die Kontrolleursqualifikation mit Abschlussprüfung kann einen

wertvollen Beitrag zur Harmonisierung des Kontrollverfahrens leisten.
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Eine effektive Überwachung der Öko-Kontrollstellen erfordert, dass das Personal der

überwachenden Behörden und der Akkreditierungsstelle mindestens über eine

entsprechende Qualifikation wie das der Öko-Kontrollstellen verfügt. Es muss daher in

gleicher Art und Weise geschult und fortgebildet werden.

2.2 Risikoorientierte Festlegungvon Kontrollintervalle

In der Arbeitsgruppe wurden Fallbeispiele besprochen, die verdeutlichten, dass bei

komplexen Betriebs- oder Unternehmenskonstellationen zeitnahe Folgekontrollen nach der

Erstkontrolle und im weiteren Verfahren Mehrfachinspektionen im Jahresverlauf sinnvolle

Maßnahmen sind, um mögliche Fälle von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten und

Verstößen rascher feststellen zu können.

Die Ergebnisse der Analysen, die von am Kontrollverfahren teilnehmenden Betrieben und

Unternehmen durchgeführt werden, sind bei den Inspektionsbesuchen zu prüfen.

Positivbefunde im Rahmen der hausinternen Qualitätssicherung der Betriebe und

Unternehmen müssen an ihre Öko-Kontrollstelle gemeldet, dort zu bearbeitet und bewertet

werden. Entsprechende Informationen sind an relevante Öko-Kontrollstellen und zuständige

Behörden weiter zu übermitteln (vergI. 3.1).

2.3 Einbeziehungder hausinternen Analytik in das Kontrollverfahren

Positivbefunde aus der hausinternen Qualitätssicherung und aus den Probenahmen der Öko-

Kontrollstellen sollen zudem bei der Risikobewertung von Betrieben und Unternehmen

durch die Öko-Kontrollstellen berücksichtigt werden.
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2.4 Ermittlung von Warenflüssen

Für die Berechnung von Warenflüssen sollten warenbegleitende Papiere einschließlich

dokumentierter Wareneingangsprüfung, Original-Buchführungsdokumente und EDV-

Dokumentationen herangezogen werden. Dann, wenn Unterlagen vom Unternehmen oder



Betrieb vor dem Inspektionsbesuch bereits vorbereitet wurden, muss ein stichprobenartiger

Abgleich zur Reproduzierbarkeit dieser Unterlagen erfolgen.

2.5 Maßnahmen bei Abweichungen (Sanktionierung)

Die Zuordnung bestimmter Maßnahmen (bzw. Sanktionen) wie z.B. der Entfernung des

Hinweises auf den ökologischen Landbau zu bestimmten Arten von Unregelmäßigkeiten

oder Verstößen wird begrüßt. Eine statische Zuordnung wird von der AG nicht als zielführend

angesehen, da sie die flexiblen Handlungsoptionen der Öko-Kontrollstellen bei

schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten und Betrug einschränkt.

3 Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsflusses

3.1 Unmittelbarer Informationsaustausch zwischen Öko-Kontrollstellen

In Verdachtsfällen soll der Informationsaustausch mit Hilfe der standardisierten

Informationsmeldung direkt zwischen den beteiligten Öko-Kontrollstellen via e-mail

erfolgen, die beteiligten Behörden sind in "cc" zu setzen. Dies dient der Vermeidung von

Verzögerungen.
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3.2 Zweifel an Unterlagen und Dokumenten

Bei Zweifeln an zu Kontrollbesuchen vorgelegten Unterlagen und Dokumenten ist immer

eine Kontrollmitteilung auszulösen.

3.3 Sperrung bei Verdachtsfällen

In der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit darüber, dass in Verdachtsfällen möglichst rasch das

weitere Inverkehrbringen der betroffenen Öko-Partien bis zur weiteren Klärung durch das

betroffene Unternehmen, ggf. durch die Behörden, gestoppt werden muss. Eine Information

der Abnehmer ist im Verdachtsfall nicht erforderlich.



l.;

3.4 Verhalten bei Statusänderungen

Bestätigt sich ein Verdacht und der Status einer Partie wird durch das Unternehmen

geändert, sind die Maßnahmen gemäß Artikel30 Nr. 2 durchzuführen.

3.5 Europaweite elektronische Zertifikatsdatenbanken

Die Arbeitsgruppe befürwortet den raschen Ausbau auch eines grenzüberschreitenden

Systems zum Abruf von Bescheinigungen nach Anhang XII der va (EG)Nr. 889/2008.

3.6 Vereinfachung des Meldewesents

Die Arbeitsgruppe stimmt überein, dass das deutsche Berichtwesen zum Öko-

Kontrollverfahren auf die von der EU-Kommission geforderten Informationen beschränkt

werden sollte und Änderungen an den Berichtspflichten rechtzeitig eingeleitet werden

müssen.
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LOK-Sitzung vom 18.10.bis 19.10.2011 TOP
im Hause des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 5

Verbraucherschutz, Bonn
Gäste:

Eingereicht von: NRW IZI KdK
IZI BÖLW
D ..

Betreff: Nutzung von Gärresten aus Biogasanlagen, die gemeinsam von
konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Betreiben stammen

Rechtlicher Bezug:
Dva 834/07 Art. 12 Abs. 1 Buch. a, b und c D va 889/08 Art. 3 D ÖLG §.. D

Die Verwendung von konventionellen Kosubstraten in Biogasanlagen in Okobetrieben wurde
im September 2009 von der LÖK unter TOP 7.14 behandelt. Ergebnis war:

"Der Import von konventionellem Mais als Düngemittel über eine Biogasanlage in einen
ökologisch wirtschaftenden Betrieb ist zulässig, soweit der Nährstoffbedarf die
Möglichkeiten nach Anhang I Teil A Nr. 2.1. EG-Öko-VO übersteigt.
Der Export von Öko-Nährstoffen aus einer von ökologisch und konventionell
wirtschaftenden Betrieben gemeinsam betriebenen Biogasanlage aus der ökologischen
Betriebseinheit in einen konventionellen Betrieb ist nicht zulässig, da in diesem Fall die
Bestimmungen des Anhang I Teil A Nrn. 2.1. u. 2.2. bzgl. des Vorrangs der
Pflanzenernährung mit eigenen Nährstoffen oder Nährstoffen aus anderen Bio-
Betrieben nicht eingehalten werden.
Diesbezüglich wird auf den mit E-mail vom 22.09.2004 an die zuständigen Behörden
der Länder, BMVEL und BLE versandten Vermerk der LEJ, NRW, verwiesen."

Der erwähnte Vermerk des LEJ-NRW vom 22.09.2004 ist als Anlage beigefügt.

Seither wird in NRW gegenüber Anfragern die Auffassung vertreten, dass gemeinsame
Biogasanlagen von Öko- und konventionellen Landwirten nicht möglich sind, vgl. auch
beigefügte Information von der Internet-Seite des LANUV; die hier interessierende Passage
lautet:

.Fallbelspiel: Ein Öko-Landwirt betreibt eine Biogasanlage und setzt neben seinem
betriebseigenem Wirtschaftsdünger auch konventionelle Wirtschaftsdünger (z.B. eines
konventionellen Nachbarbetriebes) ein. Der Gärrest geht anteilmäßig wieder an beide
Betriebe zurück. Ist die Verwendung des Substrates als Düngemittel im ökologischen
Landbau möglich?

Im Fallbeispiel werden ökologische und konventionelle Düngemittel gemischt. Das
bedeutet, dass im Ökobetrieb auch konventionelle Düngemittel eingesetzt werden, ein
gewisser Anteil an Ökodüngemittel durch die Abgabe an den konventionellen
Nachbarlandwirt hingegen exportiert wird. Dies widerspricht der Forderung der Öko-
Verordnung, dass konventionelle Dünger nur dann zulässig sind, wenn der
Nährstoffbedarf der Pflanzen nicht allein über die Fruchtfolge oder den Einsatz von
Düngern aus Ökobetrieben gedeckt werden kann. Daher ist der Export von Öko-
Nährstoffen in konventionell wirtschaftende Betriebe, die zum Teil aus dem eigenen
Öko-Betrieb und der dort gemischt betriebenen Biogasanlage stammen, nicht zulässig:
der Vorrang der Pflanzenernährung mit eigenen Nährstoffen oder Nährstoffen aus
anderen Öko-Betrieben wird dabei verletzt."

In NRW wird aktuell eine von 30 Erzeugern gemeinschaftlich zu beschickende Biogasanlage
geplant. Jeweils etwa 1/3 der Landwirte betreiben Öko-Landbau, sind "Extensivierer" bzw.
"normale" konventionelle Betriebe. Die Anlage soll vor allem mit Stallmist und Gras /
Grassilage, also relativextensiverzeugten Rohstoffen betrieben werden; der Anteil der



Ergebnis:

Düngenährstoffe der Ökolancwlrte aber unterproportional sein wird. Die Interessenten
verweisen darauf, dass in anderen Bundesländern der gemeinsame Betrieb einer solchen
Anlage möglich sei und verlangen Gleichbehandlung: es sei ausreichend, wenn ein Öko-
Landwirt die gleiche Nährstoffmenge zurück erhalte, die er in die Anlage geliefert hat, die Öko-
Herkunft sei nachrangig, insbesondere wenn es sich um relativextensiverzeugte Stoffe
handele.

Bewertung:

Auch nach der Neufassung der EG-ÖKO-VO hat sich an dem Grundgedanken, dass vorrangig
im Öko-Betrieb bzw. in verbundenen Öko-Betrieben vorhandene Düngenährstoffe einzusetzen
sind und erst bei zusätzlichem Nährstoffbedarf konv. Düngenährstoffe des Anhang I zugeführt
werden dürfen, nichts geändert. Der möglichst geschlossene Nährstoffkreislauf ist einer der
Eckpunkte des ökologischen Landbaus. Dass die konventionell erzeugten Rohstoffe für die
Biogasanlage im Durchschnitt relativextensiverzeugt sind, ist nicht relevant. Die Verordnung
sieht bezogen auf die geplanten Rohstoffe - außer bei Wirtschaftsdüngern aus industrieller
Tierhaltung - weder eine Bevorzugung noch einen Ausschluss aufgrund der Intensität des
Herstellungsprozesses vor.

Schlussfolgerung:

• Vermerk LEJ-NRW vom 22.09.2004
• Auszug aus Internet-Auftritt des LANUV aus 2010

• Die Feststellung aus 2004 sollte bestätigt werden.
• Sofern von der Auffassung aus 2004 künftig abgewichen werden soll, ist dies durch eine

Feststellung der Kommission bzw. eine KlarsteIlung der EG-ÖKO-VO abzusichern, um den
Betrieben Rechssicherheit für ihre Investitionen geben zu können.

zusätzlich vorgelegte Unterlagen:

Zusätzliche Information: Die zur Klärung der rechtlichen Lage im Januar 2011 eingesetzte
AG der Referenten hat bis zum Zeitpunkt der Verschickung dieser Ta kein Ergebnispapier
vorgelegt.
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LEITLINIEN ZUM ZULASSUNGSVERFAHREN
DER PRIVATEN KONTROLLSTELLEN

gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die
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(LF. EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau)
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Die Leitlinien wurden von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter
Mitwirkung der Länder-Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (LÖK) zu den EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau erarbeitet. Die Leitlinien sind Bestandteil des
Antrages auf Zulassung als private Kontrollstelle.

Diese Leitlinien zum Zulassungsverfahren konkretisieren die Anforderungen nach Art. 27
Abs.5 und 6 der va (EG) Nr. 83412007. Gesetzliche Grundlagen sind die EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau sowie das Öko-Landbaugesetz vom
.07.12.2008 (ÖLG).
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Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung

Leitlinien zum Zulassungsverfahren der privaten KontrollsteIlen gemäß den EG-Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau

1. Zulassung von KontroIIsteIIen

Die Zulassung wird von der BLE für das gesamte Bundesgebiet erteilt, wenn die
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 äLG erfüllt sind. Für Kontrollstellen mit Sitz oder
Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft ist § 4 Abs. 2
äLG zu berücksichtigen. Die Leitlinien dienen der Auslegung dieser Voraussetzungen durch
die BLE. Auf Antrag kann die Zulassung auf einzelne Bundesländer beschränkt werden.

Die Landesregierungen sind ermächtigt, durch Rechtsverordnung Aufgaben nach § 2 Abs. 1·
äLG, ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1, ganz oder teilweise auf
zugelassene Kontrollstellen zu übertragen (Beleihung) oder sie daran zu beteiligen
(Mitwirkung) .

Die nachfolgenden Anforderungen betreffen die bundesweite Zulassung durch die BLE.
Rechtsverordnungen der Bundesländer, die z.B. im Rahmen der Beleihung oder Mitwirkung
weitere Anforderungen enthalten, sind zu beachten.

1.1. Antrags- und Zulassungsverfahren
AnhangA

Die Kontrollstelle stellt bei der BLE den Antrag auf Zulassung.

Der Antrag auf Zulassung hat folgende Dokumente zu enthalten:

L Antragsunterlagen gern. Anhang A dieser Leitlinien

II. In Anhang A der Leitlinien geforderte Dokumente

III. Unterlagen über das einzusetzende Kontrollpersonal (Anhang C dieser Leitlinien
i.V.m. Ziffer 1.2.1 dieser Leitlinien)

IV. Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH) mit Verfahrensanweisungen und
Formblättern, das den Anforderungen der EN 45011 entspricht

Die Kontrollstelle muss ein Standardkontrollprogramm vorlegen, welches den Anforderungen
der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau genügt. Diese Anforderungen werden
im Anhang B dieser Leitlinien konkretisiert. Die in den EG- Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau beschriebenen Tätigkeitsbereiche werden aufgrund eines Ergebnisses
der LäK-Sitzung vom November 2008 in Anlehnung an die bis zum 31.12.2008 gültige
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 auch weiterhin mit den im Folgenden dargestellten
Buchstaben A-E abgekürzt:

A Landwirtschaftliche Erzeugung:
Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion
oder aus der Sammlung von Wildpflanzen, Erzeugung von Meeresalgen; Tiere
und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion, Bienenhaltung, Erzeugung von
Aquakulturtieren.
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B Herstellung verarbeiteter Lebensmittel:
Einheiten zur Aufbereitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen und von
Lebensmitteln aus pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen. Unter den
Kontrollbereich B fallen auch Betriebe die ausschließlich ökologisch/biologisch
produzierte und aufbereitete Erzeugnisse lagern und in Verkehr bringen.

e Handel mit Drittländern (Import)
Einfuhr von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren, tierischen
Erzeugnissen und Lebensmitteln aus pflanzlichen und/oder tierischen
Erzeugnissen, von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen aus Drittländern.

D Vergabe an Dritte
Einheiten, die ökologische/biologische Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder
einführen und einen Teiloder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte
vergeben.

E Herstellung von Futtermitteln
Einheiten zur Aufbereitung von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und
Futtermittel-Aus gangserzeugnissen.

Zur Kennzeichnung der Tätigkeitsbereiche siehe auch Kapitel 2.3.
Die BLE führt im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine Begehung der Geschäftsräume der
KontrollsteIle durch und prüft dort die Einhaltung der Anforderungen von § 4 Abs. 1 ÖLG.

Nach Abschluss der Antragsprüfung erläßt die BLE einen Zulassungs- oder
Ablehnungsbescheid (Ziffer 1.9 dieser Leitlinien). Wenn die Voraussetzungen vorliegen,
erfolgt die Zulassung einer KontrollsteIle entsprechend der beantragten Tätigkeitsbereiche.

Die Bearbeitung eines Antrages auf Zulassung ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren
für die Antragsbearbeitung ergibt sich aus der vom Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung festgelegten Gebührenordnung
(Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung nach §2 Abs.2 des Öko-Landbaugesetzes, BLEÖLGKostV).

1.2. Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Objektivität der Kontrollstelle
(EN 45011, Ziffer 4.2 aj

Zur Sicherung der Unabhängigkeit und Objektivität als KontrollsteIle haben diese gemäß
IAF-Guide zur Anwendung der EN 45011 regelmäßig eine Analyse von mit ihnen
verbundenen Stellen durchzuführen und zu dokumentieren. Wenn landwirtschaftliche,
verarbeitende oder vermarktende Unternehmen, ein Verband des ökologischen Landbaus oder
andere Branchenverbände Träger der KontrollsteIle sind, ist im Rahmen dieser Analyse
ausführlich darzustellen, wie Auswirkungen auf Objektivität, der Neutralität und
Unvoreingenommenheit ausgeschlossen werden.
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1.3. Ausstattung der KontrollsteIle
(Anhang A, Formularblätter 6 bis 9 und Anhang C, Formularblätter l bis 5)

Die VO (EG) Nr. 834/2007 legt fest, dass die Kontrollstelle personell, technischund
organisatorisch so ausgestattet sein muss, dass hinsichtlich ihrer Aufgaben nach Art und
Umfang ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb sichergestellt ist.

1.3.1. Mindestanforderungen an diePersonalausstattung

Eine ganzjährige personelle Verfügbarkeit einschließlich Vertretung ist erforderlich. Die

Personalausstattung umfaßt mindestens eine Person mit einer Qualifikation nach Ziffer

1.3.1.1 (Kontrollstellenleiterin oder -leiter) utid zwei Personen je Kontrollbereich, die eine

Qualifikation nach Ziffer 1.3.1.2 (Kontrolleure) nachweisen können. Bei entsprechender

Qualifikation ist Personengleichheit zulässig. Für den Bereich Aquakultur ist eine qualifizierte
Person ausreichend.

Personen, deren Qualifikationen (Ausbildungsabschluss, Berufserfahrung und weitere
Kenntnisse/Erfahrungen im Bereich ökologischer Landbau lLebensmittelverarbeitung und
Zertifizierung) mit den unter Ziffer 1.3.1.1 und 1.3.1.2 gleichwertig sind, können für die
jeweiligen Aufgaben berücksichtigt werden. Die Kontrollste1le muss eine Vertreterin/einen
Vertreter für die Kontrollstellenleitung benennen.

Die Kontrollstellen sind für Auswahl und Einsatz des Kontrollpersonals verantwortlich. Die
folgenden Mindestanforderungen sind dabei zu beachten. Sie informiert die BLE mit Hilfe der
nachfolgend genannten Unterlagen und der dazugehörigen Zeugnisse und
Qualifikationsnachweise über die Qualifikation.

Nachweise der Oualifikation des Personals (Anhang C. Formularblätter l bis 5):

• Formblatt über die fachliche Kompetenz des Kontrollpersonals

• Fragebogen zur Objektivität des Kontrollpersonals

• Kopie der Niederschrift über die förmliche Verpflichtung des Kontrollpersonals
• Dokumentation der Einarbeitung

Personen, die die Grundqualifikation für den jeweiligen Kontrollbereich besitzen, aber noch
keine Erfahrung in der Auditierung von Unternehmen haben, müssen von der Kontrollstelle in
das Kontrollverfahren des jeweiligen Kontrollbereiches eingewiesen werden. Dies geschieht
durch

• Begleitung eines/einer zugelassenen KontrolleurslKontrolleurin bei wenigstens 5
Kontrollen im Kontrollbereich (mindestens 3 begleitete Kontrollen für den
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Kontrollbereich C und 2 in den Spezialgebieten des Kontrollbereichs A (Imkerei,
Mikroalgen und Aquakultur)) innerhalb der letzten 12Monate und

• Durchführung von wenigstens 3 Kontrollen im Kontrollbereich (mindestens 2 für den
Kontrollbereich .C und 1 in den Spezialgebieten des Kontrollbereichs A (Imkerei,
Mikroalgen und Aquakultur)) unter Begleitung einer/eines für diesen Kontrollbereich
zugelassenen Kontrolleurs/Kontrolleurin. Die Kontrollen werden von der
Kontrollstelle mit dem/der begleitenden Kontrolleur/Kontrolleurin zeitnah besprochen
und anschließend bewertet.

Ein Einsatz des Kontrolleurs/der Kontrolleurin in den ausgewählteri Kontrollbereichen kann
erst nach schriftlicher Zustimmung durch die BLE erfolgen. Je nach Qualifikation des
Kontrollpersonals ist auch eine Einschränkung der Kontrolltätigkeit möglich.

Die KontrollsteIlen informieren die BLE über alle Änderungen, die die Tätigkeit des
Kontrollpersonals betreffen, insbesondere Änderungen des Tätigkeitsumfanges und
Abmeldungen von Kontrolleuren. Die zuständigen Länderbehörden werden über die
Zustimmung zum Einsatz des Kontrolleurs/der Kontrolleurin von der BLE informiert.

1.3.1.1 LeiterinlLeiter der KontrollsteIle und ihr/sein VertreterN ertreterin
Anhang C, Formularblatt 1 und 2

• Erfüllung der Anforderung für Kontrolleure/Kontrolleurinnen für mind. einen
Kontrollbereich,

• Hochschulabschluß (Diplom, Master oder höherwertig) im Fachgebiet
Agrarwissenschaften, Haushalts- und Ernährungswissenschaft 'oder
Lebensmitteltechnologie oder gleichwertiger Hochschulabschluss,

• mehrjährige Berufserfahrung im ökologischen Landbau und/oder in der ökologischen
Lebensmittelverarbeitung und in der Zertifizierung,

• detaillierte Kenntnisse in betrieblicher Organisation, Finanzverwaltung, Betriebsbuch-
führung und Qualitätsmanagement sowie der betreffenden Rechtsvorschriften
(insbesondere der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau) und des
Verwaltungsrechts sowie

• polizeiliches Führungszeugnis

1.3.1.2 KontrolleurinnenIKontrolleure
Anhang C, Formularblatt 3

Die Bezeichnung der Kontrollbereiche erfolgt gemäß der Tätigkeitsbereiche der EG-
Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau (siehe 1.1 dieser Leitlinien). Die Kontroll-
stelle stellt für die einzelnen Kontrollbereiche sicher, dass KontrolleurinnenlKontrolleure nur
in Kontrollbereichen eingesetzt werden, für die sie hinreichend aus- bzw. weitergebildet sind.
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Kontrollbereich Landwirtschaftliche Erzeugung (A)

• Abschluss eines Studiums der Agrarwissenschaften oder gleichwertiger Abschluss
oder

• staatlich geprüfte Technikerinnen oder Techniker für den ökologischen Landbau oder

• Meisterinnen oder Meister in der landwirtschaftlichen Erzeugung mit mindestens
zweijähriger Berufserfahrung im ökologischen Landbau oder

• Landwirt mit langjähriger (mindestens 5-jähriger) Berufserfahrung im ökologischen
Landbau sowie

• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere· EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau) und Normen.

Kontrollbereich Landwirtschaftliche Erzeugung (A) - Imkerei:

• Imkermeisterin oder -meister mit Erfahrungen in der ökologischen Bienenhaltung oder
gleichwertige Erfahrungen oder

• Qualifikation im Kontrollbereich A mit nachgewiesener mindestens einjähriger
Erfahrung im Imkereiwesen und

• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau) und Normen.

Kontrollbereich Landwirtschaftliche Erzeugung (A) - Meeresalgen und Aquakultur:
• Abschluss eines Studiums mit Schwerpunkt der Fischereibiologie, Fischwirtschaft,

Fischerei und Aquakultur oder gleichwertiger Abschluss oder
• Fischwirtschaftsmeister/in oder
• Ausbildung zum Fischwirt/in und mind. 1-jährige Berufserfahrung (praktische

Ausbildung evtl, werden staatlich anerkannte Praktika anerkannt) und
• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere EG-

Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau) und Normen.

Kontrolleure/Kontrolleurinnen, die bis zum 01.01.2010 im Bereich Aquakultur tätig waren
und eine 2-jährige Kontrollerfahrung und mind. 4 Kontrollen im Bereich Aquakultur
eigenständig durchgeführt haben, können in diesem Bereich weiterhin kontrollieren.

Kontrollbereich Verarbeitung (auch Kontrolle von Handelsbetrieben) (ß):

• Studium der Ernährungswissenschaften (Oecotrophologie), Lebensmitteltechnologie
oder gleichwertiges Studium oder gleichwertiger Abschluss oder
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• Meisterinnen oder Meister des Lebensmittelhandwerks mit mindestens zweijähriger
Berufserfahrung in der Verarbeitung ökologischer Lebensmitteloder

• Personen aus der staatlichen Lebensmittelkontrolle oder

• abgeschlossene Ausbildung im Lebensmittelhandwerk-und langjährige (mindestens 5-
jähige) Berufserfahrung in der Verarbeitung ökologischer Lebensmittel und

• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (EG-Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau) und Normen sowie in EDV-gestützter Buchführung und
Lagerhaltung).

Die Kontrollstelle gewährleistet, dass Kontrolleure nur in Betrieben eingesetzt werden, für die'
sie ausreichend qualifiziert sind.

Kontrollbereich Handel mit Drittländern (C):

• Qualifikation und Kontrollerfahrung in den Kontrollbereichen A, B oder E und die
spezielle Erfahrung und Sachkenntnis durch:

• eine mindestens einjährige Erfahrung in der Qualitätssicherung von unter den
Anwendungsbereich der va (EG) Nr. 834/2007 fallenden Erzeugnissen aus
Drittländern oder

• eine mindestens einjährige Erfahrung in der Inspektion, Auditierung oder Bewertung
von Inspektionen und/oder Audits von EU-Importeuren, Betrieben und/oder
Unternehmen mit Sitz in Drittländern und

• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften (EG-Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau), Normen und anderer zollrechtliehen Vorschriften sowie in
EDV-gestützter Buchführung und Lagerhaltung.

Kontrollbereich Vergabe an Dritte (D):

Keine besonderen Anforderungen notwendig, Voraussetzung sind die Zulassungen für einen
oder mehrere Kontrollbereiche (A, B, C oder E).

Kontrollbereich Herstellung von Futtermitteln (E):

• Qualifikation und Berufserfahrung in den Kontrollbereichen A oder B und
Grundkenntnisse in der tierischen Erzeugung und in der Lebensmittel- oder
Futtermittelherstellung oder

• Personen mit Berufserfahrung aus der staatlichen Futtermittelkontrolle oder

• gleichwertige Kenntnisse und
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• gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtvorschriften (Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau), Normen und in EDV-gestützter Buchführung und
Lagerhaltung.

1.3.1.3 Anforderungen an die Aneignung einer Kontrollkompetenz in einem zusätzlichen
Kontrollbereich

Im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Qualifikation ist es möglich, dass erfahrene
Kontrolleurinnen / Kontrolleure sich in zusätzlichen Kontrollbereichen eine Kompetenz
aneignen. Der BLE ist hierüber eine Dokumentation der Schulung und Einarbeitung in dem
neuen Kontrollbereich vorzulegen. Die Dokumentation ist in der Kontrollstelle .in den
Personalunterlagen aufzubewahren. Schulungen und begleitete Kontrollen können ggf. auch
in anderen Kontrollstellen durchgeführt werden.

Die KontrolleurinIder Kontrolleur muss folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

a) erfolgreiche Tätigkeit im ursprünglichen Kontrollbereich über eine Dauer von
wenigstens zwei Jahren oder 40 nachgewiesene vollständige Betriebskontrollen gemäß
der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau,

b) Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, in denen das Kontrollverfahren sowie die
Produktions- und Verarbeitungsverfahren im zusätzlichen Kontrollbereich Inhalt sind,

c) Begleitung eines/einer zugelassenen Kontrolleurs/Kontrolleurin bei wenigstens 4
Kontrollen im neuen Kontrollbereich innerhalb der letzten 12 Monate und

d) Durchführung von wenigstens fünf Kontrollen im neuen Kontrollbereich unter
Begleitung einer/eines für diesen Kontrollbereich zugelassenen
Kontrolleurs/Kontrolleurin. Die Kontrollen werden von der Kontrollstelle mit dem/der
begleitenden Kontrolleur/Kontrolleurin zeitnah besprochen und anschließend
bewertet.

Spezifische Anforderungen für einzelne Kontrollbereiche:

e) Für den Kontrollbereich A Spezialgebiet Imkererzeugnisse:

für zugelassene Kontrolleur/innen im Kontrollbereich A:

Teilnahme an 2 zweitägigen Lehrgängen mit den Inhalten Anfängerlehrgang für
die Imkerei, Bienenkrankheiten, Honig, Zucht und Bienenweide und einer
Teilnahme an einem zusätzlichen Lehrgang "ökologische Bienenhaltung"

2 begleitete Kontrollen innerhalb der letzten 12 Monate und

Durchführung einer eigenständigen Kontrolle in Begleitung einer/eines für diesen
Kontrollbereich zuständigen Kontrolleurs/Kontrolleurin.

f) Für den Kontrollbereich A Spezialgebiet Aquakultur und Produktion von
Meeresalgen:

für zugelassene Kontrolleur/innen im Kontrollbereich A:
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Teilnahme an mind. 2 einschlägigen Lehrgängen, in denen das Kontrollverfahren
sowie die Produktions-und Verarbeitungsverfahren im Bereich Aquakultur und.
Produktion von Meeresalgen Inhalt sind,

Teilnahme an mind. 4 Kontrollen (davon mind. 2 eigenständig durchgeführte
Kontrollen in Begleitung einer/eines für diesen Kontrollbereich zuständigen
Kontrolleurs/Kontrolleurin).
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g) Für die Erweiterung um den Kontrollbereich C als Tätigkeitsfeld der KontrollsteIle,
muss in der beantragende Kontrollstelle mindestens eine zugelassene Kontrolleurinlein
zugelassener Kontrolleur tätig sein, die/der die Qualifikation aufweist, die unter
1.3.1.2 für den Kontrollbereich Handel mit Drittländern (C) genannt sind.

h) Für den Kontrollbereich E: Bei vorhandener Kontrollerfahrung im Kontrollbereich B
sowie Schulungen zu den Rechtsvorschriften für den Kontrollbereich E reicht der
Nachweis von wenigstens 1 Kontrollbegleitung und 1Kontrolle in Begleitung aus.

1.3.1.4 Qualifikationsanforderungen für das für die Zertifizierung zuständige
KontrollsteIlenpersonal
Die Qualifikationsanforderungen, die an das Personal gestellt werden, das die
Zertifizierungsentscheidung trifft, entsprechen den Anforderungen, die die Kontrolleure in
den jeweiligen Kontrollbereichen erfüllen müssen.

1.3.1.5 Besondere Anforderungen zur Sicherung der Objektivität, Neutralität und
Unvoreingenommenheit
EN 45011 Ziffer 4.2 o), Anhang A der Leitlinien, Formularblatt 9 und Anhang C der Leitlinien, Formularblatt 5

Personen, die mit Kontrollaufgaben im Rahmen der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen
Landbau befasst sind, dürfen keine weiteren Tätigkeiten ausüben, die mit dem Erfordernis der
Objektivität, der Neutralität und Unvoreingenommenheit unvereinbar sind.

Hierunter fallen insbesondere:

• Tätigkeiten in landwirtschaftlichen, verarbeitenden und vermarktenden Unternehmen,
bei denen Interessenkollisionen auftreten können. Ist der Kontrolleur/die Kontrolleurin
selber in einem zu zertifizierenden Unternehmen tätig oder Eigentümer eines zu
zertifizierenden Unternehmens, darf dieses nicht durch die KontrollsteIle kontrolliert
werden, für die der Kontrolleur/die Kontrolleurin die Kontrollaufgabe ausübt.

• Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten bei einem Interessensverband des
ökologischen Landbaus, sofern der zu kontrollierende Betrieb Mitglied dieses
Verbandes ist.

• Tätigkeiten als Beraterin bzw. Berater in Betrieben, die dem Kontrollverfahren nach
der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau unterstehen, sofern nicht eine
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klare regionale oder sachliche Trennung zwischen Kontrolle und Beratungstätigkeit
vorgenommen wird.

Wenn Interessenskonflikte bestehen, müssen durch die Kontrollstelle Maßnahmen ergriffen
werden, die z.B. eine ausreichende räumliche und sachliche Trennung der betreffenden
Tätigkeiten gewährleisten. Die Maßnahmen sind zu dokumentieren und der BLEvorzulegen.

1.3.2. Sonstige Ausstattung
AnhangA, Formularblätter 6 und 9

Separate Büroräume ohne Zugang unbefugter Dritter und eigene technische Ausstattung
einschließlich gesicherter Kommunikationstechnik und ordnungsgemäße Dokumentation sind
nachzuweisen. Im Antrag auf Zulassung ist darzustellen, wie der Datenschutz sichergestellt
ist.

Ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb setzt voraus, dass die Kontrollstelle montags bis
freitags während üblicher Geschäftszeiten erreichbar ist, so dass sie erforderlichenfalls
unverzüglich wirkungsvolle Maßnahmen bezogen auf die von ihr kontrollierten Betriebe
einleiten und unverzüglich Auskünfte gegenüber den zuständigen Behörden erteilen kann.

1.4.1. Qualitätsmanagement-System der KontrollsteIle
(Anhang A, Formularblatt 10)

Die Kontrollstelle hat ein dokumentiertes Qualitätsmanagement-System (QMS) zu führen
(EN 45011 Ziffer 4.5). Die Dokumentation besteht aus einem Qualitätsmanagement-
Handbuch (QMH) und mitgeltenden Dokumenten, insbesondere Verfahrensanweisungen und
Formblätter. Die vollständige Dokumentation ist Bestandteil der Antragsunterlagen gern.
Anhang A. Sie muss der BLE und den zuständigen Länderbehörden jederzeit auf Anfrage
vorgelegt werden.

1.4.2. Kontrollvertrag

Die Kontrollstelle legt der BLE ein Muster des Kontrollvertrages/der Kontrollverträge für
jeden beantragten Kontrollbereich vor. Die Kontrollstelle darf nur Kontrollverträge
abschließen, die eine Verpflichtung des Unternehmens enthalten, wonach das Unternehmen
nach Beendigung des Kontrollverhältnisses seine Produkte nicht mehr mit einem Hinweis auf
den ökologischen Landbau vermarkten und die Code. Nr. der Kontrollstelle verwenden darf;

1.4.3. Maßnahmenkatalog

Die Kontrollstelle hat einen abgestuften Maßnahmenkatalog nachzuweisen, der bei
Feststellung von Unregelmäßigkeiten und/oder Verstößen anzuwenden ist. Die zu
verhängenden Maßnahmen sind auf den Einzelfall auszurichten, wobei die Schwere der
Verfehlung zu berücksichtigen ist. Folgende Abstufung von Maßnahmen ist anzuwenden:
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• schriftlicher Hinweis

• verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht

• Nachkontrolle

• Abmahnung

• vorläufiges Verbot der Vermarktung für Produkte, die unter dem Verdacht stehen, den
Vorschriften für die ökologische Produktion nicht zu genügen, gemäß Art. 91 der va
(EG) Nr. 88912008

• Entfernung des Hinweises auf den ökologischen Landbau gemäß Art. 30 Absatz 1 Satz 1
. der va (EG) Nr. 83412007 für die gesamte betroffene Partie

• Vermarktungsverbot für den betreffenden Unternehmer gemäß Art. 30 Absatz 1 Satz 2 der
VO (EG) Nr. 834/2007

In der Regel erfolgt in Betrieben, die eine Abmahnung erhalten, eine kostenpflichtige
unangekündigte Nachkontrolle. Die Nachkontrolle hat zeitnah zu erfolgen.

In den Maßnahmenkatalog ist ein Hinweis auf die Straf- und Bußgeldvorschriften gern. §§ 12
und 13 des ÖLG aufzunehmen.

Je nach Regelungen der Länder obliegt die Durchführung der Maßnahmen nach Artikel 30 der
va (EG) Nr. 83412007 den Kontrollstellen oder den zuständigen Behörden.

1.4.4. Standardkontrollprogramm

Die Kontrollstelle dokumentiert in einem Standardkontrollprogramm die Verfahren, wonach
die Erfüllung der' EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau in den kontrollierten
Betrieben sichergestellt wird. Ein Standardkontrollprogramm besteht aus

• Betriebsbeschreibung

• Inspektionsbericht, Abweichungsberichte und Auswertungsschreiben

• ggf. präzisierende Verfahrensanweisungen und Checklisten.

Einzelheiten des Standardkontrollprogrammes sind in Ziffer 4 und Anhang B dieser Leitlinien
sowie in der va (EG) Nr. 88912008 geregelt.

1.5. Ausreichender Versicherungsschutz
EN 45011 Ziffer 4.2 h

Die Kontrollstelle hat die Risiken, welche durch ihre Tätigkeit und ihre Maßnahmen
entstehen, durch einen ausreichenden Versicherungsschutz abzudecken; die Versicherungs-
summe ist ständig den sich verändernden Risiken anzupassen. Eine angemessene Erhöhung
der Versicherungssumme hat insbesondere dann zu erfolgen, wenn die Geschäftstätigkeit auf
weitere Kontrollbereiche erweitert wird. Der Versicherungsvertrag oder eine Bestätigung über
den Versicherungsschutz, aus dem sich ergibt, dass die Anforderungen gern. EN 45011
(insbesondere Ziffer 4.2 h) erfüllt sind, ist in Kopie dem Antrag beizufügen.
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Weder die Bundesrepublik Deutschland, die BLE noch die Bundesländer übernehmen eine
Haftung für Schäden, die der Kontrollstelle oder deren Erfüllungsgehilfen in Wahrnehmung
ihrer Aufgaben entstehen.

1.6. Verpflichtung des Kontrollpersonals

Nach erfolgter Zulassung durch die BLE muss der/die gerichtliche und außergerichtliche
Vertreter/in der Kontrollstelle durch die BLE förmlich nach dem Gesetz über die förmliche
Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 02. März 1974 (BGBl.
Teil IS. 547) in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet werden. Wenn der/die gerichtliche
und außergerichtliche Vertreterlin förmlich verpflichtet worden ist, hat sie die
Kontrollstellenleitung und das Kontrollpersonal förmlich zu verpflichten.

Die Niederschriften über die förmliche Verpflichtung der Kontrollstellenleitung und des
Kontrollpersonals (Anhang C Formularblatt 4) sind der BLE vorzulegen; auf Anforderung
sind diese Niederschriften auch den zuständigen Landesbehörden vorzulegen.

1.7. Kontrollbereiche

Die Kontrollstelle erhält von der BLE entsprechend ihrer personellen und technischen
Ausstattung unter Berücksichtigung des vorgelegten Standardkontrollprogramms eine
Zulassung über die Kontrollbereiche Landwirtschaft (A), Verarbeitung (B), Handel mit
Drittländern (C) und/oder Herstellung von Futtermitteln (E). Die Zulassung kann auf Antrag
eingeschränkt werden.

1.8. Codenummer

Im Rahmen der Zulassung wird der KontrollsteIle durch die BLE eine Codenummer nach dem
Muster "DE-999-Öko-Kontrollstelle" (ab dem 01.07.2010: DE-ÖKO-999) mitgeteilt. Zur
Verwendung der Codenummer sind die Vorgaben des Artikels 58 der va (EG) Nr. 889/2008
in Verbindung mit Verordnung (EU) Nr. 271/2010 einzuhalten.

1.9. Zulassungsbescheid

Der Zulassungsbescheid kann gemäß §4 Abs. 4 ÖLG mit Befristungen, Bedingungen und
Auflagen oder einem Vorbehalt des Widerrufs versehen werden, soweit es die
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Kontrollsystems oder Belange des
Verbraucherschutzes, des Tierschutzes oder des Umweltschutzes hinsichtlich der
Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 erfordern. Unter denselben Voraussetzungen ist
auch die nachträgliche Aufnahme oder Änderung von Auflagen zulässig.

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 4 ÖLG tritt die Zulassung mit Zahlungseingang der für die Zulassung
erhobenen Gebühren in Kraft.
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Die zuständigen Länderbehörden . werden von der BLE ca. zwei Wochen vor der
beabsichtigten Zulassung informiert mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.

Die BLE informiert die zuständigen Länderbehörden weiterhin über die Erfüllung der
Auflagen im Zulassungsbescheid sowie alle anderen Tatsachen, die den Status der Zulassung
betreffen.
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1.10. Entzug der Zulassung

Das Verfahren zum Entzug der Zulassung kann entsprechend §4 Abs. 5 Satz 2 und 3 ÖLG bei
der BLE eingeleitet werden.

Nach Prüfung des Sachverhaltes und eingereichter StellungnahmeIl der zuständigen Behörden
erläßt die BLE ggf. einen Bescheid über den Entzug der Zulassung der Kontrollstelle.

Die BLE informiert die zuständigen Länderbehörden über die Einleitung des Verfahrens und
über dessen Abschluss.

2. Anforderungen an die Kontrollstellen nach der Zulassung

Jede Änderung der für die Zulassung der Kontrollstelle maßgeblichen Tatsachen bedarf der
vorherigen Unterrichtung durch die Kontrollstelle und der vorherigen Bewertung und
Zustimmung durch die BLE. Die Unterrichtung hat rechtzeitig zu erfolgen, so dass die Bewer-
tung durch die BLE vor der Umsetzung erfolgen kann. Auf Anforderung der BLE ist die
Kontrollstelle verpflichtet weitere Dokumente vorzulegen, die hinreichend nachweisen, dass
die EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau, die Anforderungen der EN 45011 und
des ÖLG eingehalten werden..

Änderungen im Qualitätsmanagement und Standardkontrollprogramm sind der BLE laufend
mitzuteilen. Änderungen in der Kontrollstellenleitung und beim Kontrollpersonal sind der
BLE ebenfalls mitzuteilen und bedürfen der Zustimmung der BLE. Diese informiert die
Länderbehörden über die Änderungen. Zustimmungen der BLE bei Änderungen der
KontrollsteIlenleitung erfolgen ggf. nach Rücksprache mit der Sitzlandbehörde.

2.1. Jährliche Berichtspflicht

Die Kontrollstellen informieren die zuständigen Landesbehörden und die BLE über ihre
Kontrolltätigkeit entsprechend deren Vorgabe.

Die Kontrollstelle übersendet der zuständigen Landesbehörde bis zum 31. Januar eines
jeden Jahres gemäß Art. 93 Abs. 2 Buchstabe der VO (EG) Nr. 889/2008:

a) ein Verzeichnis der Unternehmen, die am 31.12. des Vorjahres ihrer Kontrolle im
Zuständigkeitsbereich dieser Behörde unterstanden haben mit Angaben zu den
bewirtschafteten Flächen für jeden Erzeuger (gesamt und davon ökologisch, inklusive
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Umstellungsfläche), dabei sind im selben Jahr an- und abgemeldete Unternehmen
gesondert auszuweisen,

b) einen zusammenfassenden Bericht über die der Kontrolle unterstehenden Unternehmen
und die Kontrollrnaßnahmen der Kontrollstelle (Anhang E, .Teil I dieser Leitlinien).

c) sofern sie bei der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen beteiligt war, einen Bericht
über die erteilten Ausnahmegenehmigungen nach:

• Artikel 9 Absatz 4 der va (EG) Nr. 889/2008
• Artikel18 Abs. 1 der vo (EG) Nr. 889/2008
• Artikel 36 Abs. 2 der VO(EG) Nr. 889/2008

• Artikel 39 der va (EG) Nr. 889/2008
• Artikel40 Abs. 1 Buchst. a Unterbuchst. v der va (EG) Nr. 889/2008
• Artikel42 der va (EG) Nr. 889/2008
• Artikel45 Abs. 1Buchst. b der va (EG) Nr. 889/2008
• Artikel 95 Abs. 1 und 2 va (EG) Nr. 889/2008
Fehlanzeige ist erforderlich

Neben der unter b) genannten Jahresmeldung berichtet die Kontrollstelle der zuständigen
Landesbehörde für deren Zuständigkeitsbereich, in dem Turnus, der von dieser gefordert ist,
über den aktuellen Umfang der Vertragsverhältnisse, die im vergangenen Zeitraum erfolgte
Kontrolltätigkeit sowie über die dabei festgestellten Unregelmäßigkeiten und die verhängten
Maßnahmen nach dem Muster des Anhang E, Teil 1 dieser Leitlinien. Fehlanzeige ist
erforderlich.

Die Kontrollstelle übersendet der BLE jährlich:

d) die ausgefüllten Tabellen des Anhangs E, Teil II bis zum 15. April

e) bis zum 31. Januar eine aktualisierte Übersicht über das Kontrollpersonal nach den
Vorgaben von Anhang F dieser Leitlinien.

2.2. Melde- und Informationspflichten bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit

Soweit seitens der zuständigen Landesbehörden keine anderen Vorgaben bestehen, gilt
bezüglich der Berichte über festgestellte Unregelmäßigkeiten und Verstöße mit den daraufhin
von der Kontrollstelle getroffenen Maßnahmen (Art. 30 va (EG) Nr. 834/2007 und Artikel
91 VO (EG) Nr. 889/2008) folgendes:

Bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit übermittelt die Kontrollstelle der zuständigen
Landesbehörde unverzüglich einen Bericht, wenn die Kontrollstelle anordnet, die Hinweise
auf den ökologischen Landbau von der gesamten von der Unregelmäßigkeit betroffenen Partie
oder Erzeugung zu entfernen oder wenn die Kontrollstelle von dieser Anordnung unter dem
Gesichtspunkt der Vermeidung eines unverhältnismäßigen Eingriffs absieht und auch bei
Feststellung eines schwerwiegenden Verstoßes oder eines Verstoßes mit Langzeitwirkung,
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. wenn die KontrollsteIle es für richtig hält, dem betroffenen Unternehmen die mit dem
Hinweis auf den ökologischen Landbau verbundene Vermarktung für die Dauer einer mit der
zuständigen Behörde zu vereinbarenden Frist zu untersagen oder wenn sie von dieser
Untersagung nur unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung eines unverhältnismäßigen
Eingriffs absehen würde.

Dieser Bericht muss den vollständigen Namen und die Adresse des kontrollunterworfenen
Unternehmens (Vorname und Nachname sowie ladungsfähige Adresse der Betriebsleitung
und, soweit vorhanden, des gesetzlichen Vertreters) enthalten.

Der Bericht enthält ferner eine genaue Beschreibung der Unregelmäßigkeiten unter Angabe,
was wer pflichtwidrig getan oder unterlassen hat und was die Folge dieser Pflichtwidrigkeit
war. Wenn Erzeugnisse betroffen sind, werden sie nach ihrer Art, dem Zeitpunkt der
Produktion und ihrer Lot-Kennzeichnung beschrieben. Sind Flächen betroffen, werden ihre
genaue Lage, ihr Erscheinungsbild in der Flur und die vollständige Bezeichnung im
Grundbuch einschließlich der Flurstücksnummern angegeben. Ist die betroffene Ware
weitergeliefert worden, werden Zeitpunkte der Weiterlieferung und deren Umstände sowie die
Empfänger mit vollständigem Namen und vollständiger Postadresse angegeben. Soweit die
Feststellung der KontrollsteIle auf den Beobachtungen ihrer eigenen Mitarbeiter beruhen,
fertigen diese einen Aktenvermerk über die Beobachtungen an, wobei sie mit eigenen Worten
die beobachteten Umstände schildern. Für die Feststellung werden, soweit vorhanden,
prüffähige Belege, insbesondere Kopien von Lieferpapieren, Rechnungen, Fotos, Skizzen,
usw. vorgelegt. Die KontrollsteIle stellt ihre Bewertung der Unregelmäßigkeit und die Gründe
dafür sowie einen Vorschlag der entsprechenden Maßnahme(n) in einer schriftlichen
Stellungnahme dar. Der Schriftwechsel zwischen KontrollsteIle und dem betroffenen
Unternehmen ist beizufügen.
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2.3. Meldung der Unternehmen nach Artikel 28 VO (EG) Nr. 834/2007
Anhang D

Die Meldung erfolgt mit dem Formular gemäß Anhang D dieser Leitlinien an die zuständige
Behörde des Landes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Mit der Meldung bestätigt das
Unternehmen, dass es seine Tätigkeit einem Kontrollverfahren, das mindestens den An-
forderungen und Vorkehrungen des Titel IV der VO (EG) Nr. 889/2008 entspricht, unterstellt
hat.

Nach Abschluss des Kontrollvertrages teilt die KontrollsteIle dem Unternehmen die
Codenummer entsprechend Ziffer 1.8 dieser Leitlinien mit. Sie ist bei der Kennzeichnung zu
verwenden, jedoch nur für die von dieser Betriebseinheit erzeugten oder aufbereiteten
Erzeugnisse, die dem Kontrollverfahren unterliegen.

Die KontrollsteIle teilt jedem Unternehmen, in dessen Meldung gemäß Artikel 28 Abs. 1 VO
(EG) Nr. 834/2007 sie als zuständig genannt ist, eine alphanumerische Identifikationsnummer
zu. Diese Nummer wird von der Kontrollstelle auf dem Meldeformular eingetragen. Diese
Nummer besteht aus:

• DE für EU-Mitgliedstaat Deutschland
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• Kürzel des Landes der zuständigen Behörde, in deren Bereich die Betriebseinheit gelegen
ist.

Baden- Württemberg BW Niedersachsen NI

Bayern BY Nordrhein- Westfalen NW

Berlin BE Rheinland-Pfalz RP

Brandenburg BB Saarland SL

Bremen HB Sachsen SN

Hamburg HH Sachsen-Anhalt ST

Hessen HE Schleswig-Holstein SH

Mecklenburg- Vorpommern MV Thüringen TH

• dem Zahlenteil der Codenummer der KontrollsteIle,
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• einer ganzzahlig fünfstelligen, von der KontrollsteIle zu erteilenden, unternehmens-
spezifischen Identifikationsnummer, die in der Ziffernfolge auch von der Zahl Null
angeführt werden kann (z.B. 00123),

• der oder die Buchstaben der Kontrollbereiche A, B, C, D, E (siehe Kapitel L'l dieser
Leitlinien) in denen das Unternehmen kontrolliert wird:

Kontrollpflichtige Unternehmen, die Erzeugnisse gemäß Artikell der va (EG) Nr. 83412007
lediglich lagern oder vermarkten, sind mit der Kennzeichnung "H" zu versehen.

Beispielhaft: AB, AC, BC, ABC, BD für Mischbetriebe

Zur besseren Lesbarkeit hat eine Abgrenzung der Bestandteile der Nummer durch " " zu
erfolgen.

Beispiel: DE-BW-099-09999-A

Die KontrollsteIle leitet die Meldung der Unternehmen nach positiver Prüfung auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit unverzüglich an die zuständige Landesbehörde weiter. Stimmt
der Vertrag mit dem vorgelegten Muster des Kontrollvertrages wörtlich überein, genügt die
Angabe des Datums, zu dem der Kontrollvertrag mit dem Unternehmen geschlossen wurde.
Soll von dem grundsätzlich zu verwendenden Kontrollvertrag in besonders begründeten
Ausnahmefällen abgewichen werden, ist vor Vertragsabschluss die Zustimmung der
zuständigen Landesbehörde einzuholen. Unternehmen mit mehreren Betriebseinheiten,
Filialen/ Niederlassungen sind bei der zuständigen Behörde zu melden, in deren Land die
Zentrale des Unternehmens sitzt. Es wird nur eine Kontrollnummer vergeben. Alle weiteren
Länder, in denen eine Tätigkeit ausgeübt wird, erhalten eine Durchschrift der Meldung.
Betriebseinheiten, die in anderen Bundesländer liegen und auf Wunsch des Unternehmens
einen eigenen Kontrollvertrag abgeschlossen haben, werden in dem jeweiligen Bundesland
als Unternehmen erfasst und an die EU gemeldet. Für Betriebseinheiten von Unternehmen,
deren Hauptsitz in einem anderen Mitgliedsstaat liegt und die dort dem Kontrollverfahren
unterliegen, muß ein eigner Kontrollvertrag . mit einer in Deutschland zugelassenen
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KontrollsteIle abgeschlossen werden. Diese Betriebseinheiten werden der zuständigen
Behörde als Unternehmen gemeldet mit der Angabe des Unternehmenssitzes in dem
Mitgliedsstaat, der zertifizierenden KontrollsteIle und der Unternehmensnummer.

Bei Unternehmen des Kontrollbereiches A entscheidet grundsätzlich der Ort des Betriebes
von dem aus die Bewirtschaftung der Flächen und anderer unselbständiger
landwirtschaftlicher Betriebsteile erfolgt, über die Zuordnung zur zuständigen Behörde. Über
die Flächen und andere unselbständige landwirtschaftliche Betriebsteile in einem anderen
Bundesland wird deren Behörde durch die Kontrollstelle mit Angabe der
Unternehmensnummer unterrichtet.
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2.4. . Meldung über das Ende des Kontrollvertrags, Kontrollstellenwechsel

Bei Beendigung des Kontrollvertrags mit einem Unternehmen hat die KontrollsteIle dies der
zuständigen Landesbehörde unverzüglich und möglichst unter Angabe des Grundes mitzu-
teilen und das Datum der Beendigung des Kontrollverhältnisses sowie ggf. die neue
Kontrollstelle des Unternehmens anzugeben.

Für den Fall eines KontrollsteIlenwechsels ist in den Standardkontrollvertrag ein Passus
aufzunehmen, der die Übergabe von Informationen zwischen den KontrollsteIlen gemäß Art.
31 der va (EG) Nr. 834/2007 sicherstellt. Das Unternehmen muss sich für den Fall, dass es
bereits früher am Kontrollverfahren gemäß der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen
Landbau teilgenommen hat, verpflichten, es der damals beauftragten KontrollsteIle zu
gestatten, alle Unterlagen - insbesondere über verhängte Maßnahmen und Auflagen - sowie
alle sonstigen Informationen, die im Rahmen der Kontrolle des Unternehmens gemäß EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau erhoben wurden, der neu beauftragten
KontrollsteIle auszuhändigen oder mitzuteilen. Die neue KontrollsteIle führt die Maßnahmen
und Auflagen für den Betrieb fort. Sofern sie davon zugunsten des Unternehmens abweichen
will, unterrichtet sie hierüber unter Beifügung einer Begründung die zuständige
Landesbehörde. Wenn ein Unternehmen sich weigert, einer Übergabe von Unterlagen und
Informationen zwischen den KontrollsteIlen zuzustimmen, ist die zuständige Landesbehörde
hierüber zu unterrichten.

Das weitere Vorgehen obliegt der zuständigen Landesbehörde.

2.5. Verzeichnis der der Kontrolle unterstehenden Betriebe

Die KontrollsteIle hat ein Verzeichnisaller Betriebe zu führen, die der Kontrolle unterstehen
(gern. §5 Abs. 2 äLG). Diese Verzeichnis ist im Internet ohne Zugangsbeschränkung (u.a.
durch eine benutzerfreundliche Suchmaske) zu veröffentlichen. Aus Gründen einer
effektiveren Nutzung, besseren Handhabbarkeit und Erhöhung der Transparenz zur Senkung
eines möglichen Betrugsrisikos sollte hierfür die Datenbank www.bioc.info genutzt werden.
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2.6. Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kontrollkompetenz

Zur Aufrechterhaltung der Kontrollkompetenz hat eine Kontrolleurin/ein Kontrolleur jährlich
mindestens 5 vollständige Kontrollen pro Kontrollbereich, jedoch nicht weniger als 20
vollständige Kontrollen insgesamt durchzuführen. Ein entsprechender Nachweis ist den
zuständigen Länderbehörden und der BLE vorzulegen und über die Jahresmeldung gemäß
Anhang F dieser Leitlinien zu dokumentieren.

Ist einer Kontrolleurin/einem Kontrolleur die Durchführung der oben geforderten Kontrollen
in einem Jahr nicht möglich, ist der zuständigen Länderbehörde und der BLE auf Anfrage
nachzuweisen, wie die Kontrollkompetenz auf andere Weise aufrechterhalten wurde.
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3. Überwachung der KontrollsteIlen

Die va (EG) Nr. 83412007 legt fest, dass die zuständige Behörde bei der Überwachung von
Kontrollstellen nach der Zulassung überprüft, ob die Anforderungen gemäß Art. 27 der va
(EG) Nr. 834/2007 an die Kontrollstellen weiterhin erfüllt sind und das Kontrollverfahren in
geeigneter Form durchgeführt wird.

Zuständig für die Überwachung der Kontrollstellen nach deren Zulassung durch die BLE sind
gern. § 2 Abs. 1 ÖLG die zuständigen Länderbehörden.

3.1. Überprüfung der Tätigkeit des Kontrollpersonals im Rahmen des Artikels 27
Absatz 9 der va CEG)Nr. 834/2007

Nach der Zustimmung zum Einsatz durch die BLE wird die Kompetenz der Kontrollpersonen
sowie deren Erfahrung und Zuverlässigkeit von der zuständigen Landesbehörde im Zuge von
Kontrollbegleitungen oder Nachkontrollen risikoorientiert und stichprobenartig überprüft.
Dabei können auch die Eignung und Verwendung des vorgelegten Standardkontrollpro-
gramms für den Kontrollvollzug gemäß Titel V der va (EG) Nr. 83412007 überprüft werden.

3.2. Inspektion in den Diensträumen der KontrollsteIlen

Die BLE und die zuständige Landesbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Kontrollstelle
ihre Niederlassung(en) hat, können die Kontrollstelle in deren Geschäftsräumen auf
Einhaltung der Anforderungen von Artikel 27 Abs. 9 der va (EG) Nr. 83412007 überprüfen.
Eine Überprüfung erfolgt durch die zuständige Landesbehörde nach Möglichkeit jährlich. Ge-
gebenenfalls können Überprüfungen aus einer Akkreditierung berücksichtigt werden. Im
Rahmen der Prüfung des Antrags auf Zulassung erfolgt die Überprüfung durch die BLE.
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4. Verfahren bei der Kontrolle von Unternehmen

Die Kontrollstelle führt die Kontrolle nach dem von ihr vorgelegten und von der BLE
genehmigten Standardkontrollprogramm durch. Das Standardkontrollprogramm hat den
Anforderungen zu genügen, welche in den EG-Rechtsvorschriften für den ökologischen
Landbau niedergelegt und in Anhang B der Leitlinien konkretisiert sind.
Sämtliche erhobene Unterlagen im Rahmen eines Kontrollverfahrens sind von der Kontroll-
stelle mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

4.1. Allgemeine Anforderungen in allen Kontrollbereichen

Sofern in den EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau auf die Zuständigkeit von
"Kontrollbehörden bzw. KontrollsteIlen" verwiesen wird und die Länder nichts anderes
bestimmt haben, erfolgt die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen durch die
Kontrollstellen. Diese haben dabei die Vorgaben der zuständigen Landesbehörde zu beachten.

Bei der vollständigen Besichtigung der Betriebseinheit durch die Kontrollstelle werden die
erforderlichen Unterlagen und Angaben erstellt. Weiterhin werden die vom Betrieb vorab
bereitzustellenden Unterlagen sowie die Betriebsbeschreibung mit verpflichtender Erklärung
geprüft. Erforderlichenfalls werden Korrekturen der Beschreibung und der betrieblichen
Maßnahmen festgelegt. Die Kontrollstelle prüft außerdem, dass der Betrieb seine
Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung (§ 238
Abs. 1 und § 243 Abs. 1 HGB) so führt, dass alle Warenflusskontrollen und -bilanzierungen
in dem Unternehmen ohne erheblichen eigenen Datenerfassungsaufwand möglich sind. Die
Kontrollstelle kann erforderlichenfalls verlangen, dass Schnittstellen zum elektronischen
Datenexport aus der Unternehmens-EDV an die KontrollsteIle eingerichtet werden. Die
Auswahl der bei der Warenflusskontrolle betrachteten Erzeugnisse erfolgt risikoorientiert
(z.B. teuer, hoher Preisunterschied zwischen Bio und Konventionell, keine kontinuierliche
Verfügbarkeit gewährleistet, Komponenten mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung).

Die Kontrollstelle ist zudem verpflichtet, jährlich je 100 Kontrollen gemäß Artikel 65 Absatz
1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 88912008 bei mindestens 30 Betrieben und Unternehmen
risikoorientierte, unternehmensübergreifende Prüfungen des Warenflusses und/oder der
Betriebsmittelzukäufe, sogenannte Cross-Checks durchzuführen. Hierbei werden Abgleiche
von Warenanlieferungen und Warenausgängen mit denjenigen annehmender und abgebender
Unternehmen geprüft. Hierfür ist das Formular gemäß Anhang G zu verwenden.

Die KontrollsteIle stellt sicher, dass in Betrieben, in denen die Unterlagen nicht vollständig in
ausreichender Qualität und Umfang aufbereitet sind, die Prüfdauer so weit verlängert wird,
dass dieselbe Prüftiefe wie bei einer ordnungsgemäßen Aufbereitung erfolgt.
Soweit nicht der Betriebsinhaber verantwortlicher Leiter der Betriebseinheit ist, muss eine
schriftliche Erklärung zur Bestimmung des verantwortlichen Leiters vorgelegt werden.

Im Regelfall nimmt die KontrolleurinIder Kontrolleur die Prüfungen und Kontrollgänge in der
Betriebseinheit gemeinsam mit dem verantwortlichen Leiter der Betriebseinheit vor bzw. wird
durch ihn unterstützt. Der verantwortliche Leiter der Betriebseinheit kann einen anderen
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sachkundigen Betriebsangestellten bestimmen, der an seiner Stelle die KontrolleurinIden
Kontrolleur begleitet bzw. unterstützt.

4.1.1. Anforderungen an vollständige Betriebsbesichtigungen und an den .'
Inspektionsbericht

Die Mindestanforderungen an das Standardkontrollprogramm gemäß Anhang B dieser
Leitlinien sind zu beachten. Die Inhalte des Anhangs B der Leitlinien sind von den
Kontrollstellen in den von ihnen verwandten Formblättern als Mindestangaben einzuarbeiten.
Die Kontrollstellen können in ihren Formblättern weitere Angaben und Verpflichtungenvon .
den Unternehmen einfordern.

Die Kontrollstellen erstellen mindestens einmal jährlich eine Risikoanalyse für alle der
Kontrolle unterstehenden Betriebe. Das Verfahren der Risikoanalyse ist zu dokumentieren.
Bei der Risikobewertung sind insbesondere die Marktbedeutung und -reichweite, die Struktur
und Komplexität, das Ausmaß der Verknüpfung mit Kunden, eine Parallelproduktion von
konventionellen und ökologischen Produkten, das Haftungsrisiko der Unternehmensführung
und in der Vergangenheit festgestellte Unregelmäßigkeiten der Unternehmen und Betriebe zu
berücksichtigen. Das Ergebnis dieser Risikoanalyse ist Grundlage für die Intensität der
Jahreskontrolle, die Festlegung der Kontrollintervalle bei Händlern abgepackter Produkte und
für die Durchführung unangekündigter oder angekündigter Zusatzkontrollen.

Jede Probenahme ist im Inspektionsbericht zu dokumentieren und durch eine Niederschrift
über die Probenahme zu begleiten, die Ort, Art, Zeitpunkt, Menge, geschätzte Restmenge und
ggf. weitere Umstände zur Probenahme ausweist. Die Kontrollstellen sollen die Probenahme-
vorschriften der amtlichen Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung berücksichtigen. In ca.
5% der Betriebe, die keine Dokumentation der entsprechenden Selbstkontrolle nachweisen,
muss jährlich mindestens eine Probe gezogen werden. Die Auswahl erfolgt risikoorientiert.

Die getroffenen Maßnahmen und ggf. die Hinweise zur Einhaltung der EG-Rechtsvorschriften
zum ökologischen Landbau sind schriftlich festzuhalten. Der Inspektionsbericht ist
unmittelbar nach Abschluss der Inspektion von der/dem Verantwortlichen des Betriebes
sowie von der KontrolleurinIdem Kontrolleur zu unterschreiben. Für jede Abweichung ist ein
Abweichungsbericht zu erstellen, in dem die Abweichung beschrieben, eine Gewichtung (z.B.
gering, bedeutend, schwerwiegend) vorgenommen und ein Vorschlag zur Korrektur der
Abweichung durch das Unternehmen festgehalten wird. Eine Kopie des. gesamten
Inspektionsberichtes inkl. Abweichungsberichte verbleibt auf dem Betrieb. Die festgestellten
Abweichungen werden im Rahmen der Bewertung und Zertifizierung beurteilt. In Form eines
Bewertungsschreiben informiert die Kontrollstelle das Unternehmen über das Ergebnis der
Kontrolle, möglicherweise festgestellte Verstöße und Unregelmäßigkeiten und daraus
resultierende Auflagen. Die Kontrollstelle hat dem Unternehmen aufzuerlegen, dass die
Kontrollunterlagen mindestens 5 Jahre aufbewahrt und der zuständigen Landesbehörde bei
Kontrollen vorgelegt werden.

4.1.2. Stichprobenkontrollen

Neben den jährlichen Betriebsinspektionen ist die Kontrollstelle verpflichtet, auf der
Grundlage einer Risikoanalyse (siehe 4.1.1 dieser Leitlinien) zusätzliche
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Stichprobenkontrollen durchzuführen. Diese haben jährlich mindestens zehn Prozent aller
Betriebe zu umfassen. Sie können angekündigt oder unangekündigt sein. Von 100 Kontrollen
gemäß Artikel 65 Abs. 1 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 88912008 werden mindestens 20 %
unangekündigt durchgeführt. Bei Verdacht von Zuwiderhandlungen sind unangemeldete
Inspektionen in erforderlichem Maße durchzuführen. Diese können sich auf Teilbereiche des
Unternehmens/der Betriebseinheit beschränken.

4.2. Besondere Anforderungen in den Kontrollbereichen

Die besonderen Kontrollanforderungen in den Kontrollbereichen Landwirtschaftliche
Erzeugung (A), Herstellung verarbeiteter Lebensmittel (B), Handel mit Drittländern (C),
Vergabe an Dritte (D) und Herstellung von Futtermitteln (E) wie sie unter 1.1 dieser
Leitlinien beschrieben sind, sind im Anhang B dargestellt.

5. Abwicklung von Beschwerden in Bezug auf die Durchführung
von Kontrollen nach den EG-Rechtsvorschriften für den
ökologischen Landbau
EN 45011, Ziffer 7, Ziffer 4.2 p

Die Behandlung von Einsprüchen und Beschwerden ist im Qualitätsmanagement-System zu
beschreiben. Alle eingegangenen Einsprüche und Beschwerden sowie deren Bearbeitung sind
zu dokumentieren. KontrollsteIlenpersonal sollte nicht dazu eingesetzt werden Einsprüche
und Beschwerden zu untersuchen, wenn es Beziehungen gibt, die die Unparteilichkeit bei der
Beschwerdebearbeitung gefährden können. Allen interessierten Kreisen ist das Vorhandensein
des Beschwerdeverfahrens zur Kenntnis zu bringen. Falls keine Einigung erzielt werden kann,
ist die zuständige Landesbehörde einzuschalten.

Dem Kontrollpersonal ist im Arbeitsvertrag die Möglichkeit einzuräumen, sich an die
zuständige Behörde zu wenden, falls es der Auffassung ist, dass eine positive
Zertifizierungsentscheidung der zugrundeliegenden Kontrolltätigkeit nicht dem Ergebnis der
Kontrolle entspricht. Nachteile für das Kontrollpersonal müssen ausgeschlossen sein.



AnhangA

TEIL I DER ANTRAGSUNTERLAGEN

AnhangA:

Formularblätter für die Antragsunterlagen
Formularblätter 1 bis 10

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 512. Ökologischer Landbau. 53168 Bonn

Tel.: 0228-68 45 2944
Fax: 0228-68 45 2907

Wird von der BLE ausgefüllt:

Stand: Nov. 2010
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IAktenzeichen:

Codenummer (ggf.): .

Name der Kontrollstelle

ANTRAGSUNTERLAGEN
ZUR

ZULASSUNG VON PRIVATEN
KONTROLLSTELLEN

Stand: November 20 10 (geänderte Haftungsregelung) 2

nach Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
in Verbindungmit § 2 Abs. 2 des Öko-Landbaugesetzes

ist die

Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung

die zuständige Behörde für die Zulassung der
privaten KontrollsteIlen.

Gesetzliche Grundlagen

• Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologischelbiologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 in der jeweils gültigen Fassung (EG-Öko-Basis-VO)

• Verordnung (EG) Nr. 88912008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologischelbiologische Produktion und die Kennzeichnung
von ökologischenlbiologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischenlbio1ogischen Produktion,
Kennzeichnung und Kontrolle (Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007) und die
dazugehörigen Änderungsverordnungen.

• Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus
(Öko-Landbaugesetz - ÖLG) vom 07.12.2008

• DIN EN 45011 / ISO Guide 65: Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Produktzertifizierungssysteme
betreiben

Im Folgenden werden die va (EG) Nr. 834/2007 im Zusammenhang mit ihren Durchführungsvorschriften u.a. va
(EG) Nr. 889/2008 als EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau genannt.
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Formularblatt l
Antrag auf Zulassung als private KontrollsteIle

gemäß Art. 27 Abs. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in Verbindung mit EN 45011 sowie § 4 Abs. 1
bis 4 des ÖLG
(D Zutreffendes bitte ankreuzen

Straße:

PLZ: Ort: Postfach / PLZ:

E-Mail:Telefon: Fax:

Leiter der Kontrollstelle:

Stellvertretender Leiter:

Tel.:

Tel.:

E-Mail:

E-Mail:

D A* Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion oder aus der Sammlung
von Wildpflanzen (Kontrollbereich A)

D Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion

einschließlich Aquakultur und Meeresalgen
einschließlich Bienen- und Imkereierzeugnisse

B* Einheiten zur Aufbereitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen und von Lebensmitteln aus
pflanzlichen und tierischen ErzeugnissenD

D
C* Einfuhr von Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnissen, Tieren, tierischen Erzeugnissen und Lebensmitteln

aus pflanzlichen und/oder tierischen Erzeugnissen, von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen aus Drittländern

D D* Einheiten, die ökologische Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einführen und einen Teil oder alle
damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte vergeben

D E*: Einheiten für Futtermitteln aufbereitende Einheiten

* Die in der EG-Öko-Basis-VO in Titel III beschriebenen Tätigkeitsbereiche werden aufgrund eines Ergebnisses der LÖK vom Dezember 2008
in Anlehnung an die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 auch weiterhin mit den im Folgenden dargestellten Buchstaben A-E abgekürzt.

D Beantragt wird die Zulassung für das gesamte Bundesgebiet

Beantragt wird die Zulassung für folgendes Bundesland / für folgende Bundesländer:

D Baden- Württemberg D Hamburg D Hessen
D Bayern D Mecklenburg-Vorpommern D Saarland
D Berlin D Niedersachsen D Sachsen
D Brandenburg D Nordrhein-Westfalen D Sachsen-Anhalt
D Bremen D Rheinland - Pfalz D Schleswig-Holstein

D Thüringen

Ort, Datum Unterschrift

Formularblatt 2

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 3
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VERPFLICHTUNGS- und EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Antragsteller:

Mit diesem Antrag verpflichten wir uns,

die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und ihrer Durchführungsvorschriften in der jeweils
geltenden Fassung und weitere Rechtsnormen, die diese Verordnung unmittelbar berühren unddie Vorschriften
des ÖLG sowie die Leitlinien zum Zulassungsverfahren und die ergänzenden Anordnungen der zuständigen
Länderbehörden zu beachten, .

die in der EN 45011 in der jeweils geltenden Fassung aufgestellten .Allgemeinen Anforderungen an Stellen die
Produktzertifizierungssysteme betreiben" zu erfüllen,

jede Änderung gegenüber diesem Antrag, insbesondere jede Änderung der für die Erfüllung der EN 45011
bedeutsamen Tatsachen sowie des Standardkontrollprogramms der BLE unverzüglich und vor der Umsetzung
mitzuteilen,

gemäß Ziffer 4.2 h) der EN 45011 über einen ausreichenden Versicherungsschutz zu verfügen. Eine Kopie des
Versicherungsvertrags oder eine Bestätigung über den Versicherungsschutz ist als Anlage beigefügt (Anlagen-
Nr.r J.

Die KontrollsteIle erklärt sich damit einverstanden,

dass die BLE die mit dem Antrag übermittelten Daten speichert und den zuständigen Landesbehörden für
deren Überwachungsaufgaben zur Verfügung stellt sowie Informationen bei den zuständigen
Länderbehörden einholt und

dass weder die Bundesrepublik Deutschland, die BLE noch die Bundesländer eine Haftung für Schäden
übernehmen, die der KontrollsteIle oder deren Erfüllungsgehilfen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben
entstehen.

Ort, Datum Unterschrift KontrolIstelIenleiter/in

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 4
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Formularblatt 3
Allgemeine Angaben:

Sitz und Niederlassung der Kontrollstelle in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat:

Name:

Straße:

PLZ:. Ort: Postfach / PLZ:

Weitere Niederlassungen der Kontrollstelle in Deutschland:

Name:

Straße:

PLZ:. Ort: Postfach / PLZ:

Weitere Niederlassung der Kontrollstelle in anderen EU-Mitgliedstaaten oder Drittländem:

Name:

Land:

Straße:

Ort: Postfach /PLZ:PLZ:

Wurde der Antragsteller bereits akkreditiert? JaD NeinD

Wurde im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens die Einhaltung der EN 45011 in
Verbindung mit der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau geprüft? JaD NeinD

Die Akkreditierungsurkunde und der Akkreditierungsbericht liegen als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Eine von der Akkreditierungsstelle ausgestellte Bestätigung des Antrages
Akkreditierung liegt als Anlage bei.

zur Anlagen-Nr.:

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 5
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Formularblatt 4

Rechtsform

(Art. 27 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007; Ziffer 4.2 b), 4.2 d), 4.5.3 b), 4.5.3 d) der EN 45011)

Der Auszug aus dem HandelsregisterN ereinsregister liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Der Gesellschaftsvertrag/die Satzung der KontrollsteIle liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr. :

Das Organigramm liegt als Anlage bei.

Die Beschreibung der Organisation der KontrollsteIle liegt als Anlage bei.

Anlagen-Nr.:

Anlagen-Nr.:

Ein Muster des Zeichens der KontrollsteIle inkl. Nutzungsregelungen
als Anlage bei.

Muster der Bescheinigung gemäß Anhang XII der VO (EG) Nr. 889/2008.

etc. liegt AnI N'agen- r..

Anlagen-Nr.:

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 6
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Formularblatt 5

Finanzielle Basis

(Art. 27 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007; Ziffer 4.2. i), 4.2. m) der EN 45011)

Die entsprechenden Bilanzen der Kontrollstelle liegen als Anlage bei.

Wegen Neugriindung der Kontrollstelle liegt nur die Eröffnungsbilanz als Anlage bei.

'Anlagen- Nr.:

Anlagen-Nr.:

Die Kopie der Anmeldung als Arbeitgeber beim Finanzamt liegt als Anlage bei.

Eine Kopie des Bescheides zur Vergabe der Ust.-Id.-Nr. liegt als Anlage bei.

Anlagen-Nr.:

Anlagen-Nr.:

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 7
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Formularblatt 6

Sächliche Ausstattung der KontrollsteIle

(Art. 27 Abs. 5 b) derVerordnung (EG) Nr. 834/2007)

Technische Ausstattung der KontrollsteIle

Folgende Geräte besitzt die Kontrollstelle zur Abwicklung des Geschäftsverkehrs, zur Dokumentation und zur
Speicherung von Daten:

D
D

D
D

Anrufbeantworter Fax

weitereEDV-Anlage

Folgende Geräte werden noch von folgenden weiteren Institutionen
genutzt: .

Eine Sicherung der Daten ist durch folgende Maßnahmen gewährleistet:

Geschäftsbetrieb

Die Kontrollstelle ist zu folgenden Zeiten (Wochentage, Ubrzeiten)
regelmäßig besetzt:

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 8
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Formularblatt 7 (112)
Personal der KontrollsteIle

(Art. 27 Abs. 5 b der Verordnung (EG) Nr. 834/2007; Ziffer 4.2. f), 4.2. j), 4.2. m), 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 der EN
45011)

Die KontrollsteIle versichert, dass das jetzige und künftige Personal den Anforderungen entspricht, welche in den
oben genannten Vorschriften und in den BLE Leitlinien zum Zulassungsverfahren privater KontrollsteIlen
aufgestellt sind.
Insbesondere muss die KontrollsteIle folgende Personalausstattung aufweisen:

Die KontrollsteIle muss einen ganzjährig angestellten KontrollsteIlenleiter haben.
Die KontrollsteIle muss über weiteres angestelltes, hinreichend qualifiziertes Kontrollpersonal
verfügen, so dass in allen beantragten / bearbeiteten Kontrollbereichen ständig eine qualifizierte
Kontrolltätigkeit sichergestellt ist.
Eine ganzjährige qualifizierte Vertretung ist in allen Bereichen sicherzustellen.

Zusätzlich zu den Formularblättern zum Nachweis der fachlichen Kompetenz (Fonnularblätter 1, 2 und 3 'des
Anhanges C der Leitlinien) sind die Formularblätter 4 und 5 des Anhanges C der Leitlinien zu berücksichtigen.

Niederschrift der förmlichen Verpflichtung (Fonnularblatt 4 des Anhanges C der Leitlinien)
Fragebogen zur Objektivität (Fonnularblatt 5 des Anhanges C der Leitlinien)

Im Teil ID der Antragsunterlagen sind für alle Mitarbeiter, die am Kontroll- und Zertifizierungsverfahren beteiligt
sind (Leiter, Vertreter und Kontrolleure) Akten anzulegen. Die Akten enthalten die oben genannten
Formularblätterdes Anhangs C und die geforderten Anlagen.

Anzahl der festangestellten Kontrolleure: I
davon:

Vollzeit: Teilzeit::

Anzahl der freien Mitarbeiter: I
1. Verträge

Die Arbeitsverträge der Kontrolleure müssen

• eine Niederschrift über die förmliche Verpflichtung enthalten (vgl. Formularblatt 4 des Anhangs C der
Leitlinien). Sie ist für jeden Mitarbeiter, der am Kontroll- und Zertifizierungsverfahren beteiligt ist, im Teil III
der Antragsunterlagen den Personalbögen beizulegen und

• Regelungen enthalten, welche es dem KontrollsteIlenpersonal gestatten, sich an die zuständigen Behörden zu
wenden, falls es der Auffassung ist, dass eine positive Zertifizierungsentscheidung der zugrundeliegenden
Kontrolltätigkeit nicht dem Ergebnis der Kontrolle entspricht. Nachteile für das Kontrollpersonal müssen
ausgeschlossen sein.

Ein Muster des Arbeitsvertrages für festangestellte Kontrolleure/innen und
ein Muster des Arbeitsvertrages für freie Mitarbeiter/innen liegen als Anlagen bei.

Anlagen-Nr.:
Anlagen-Nr.:

2. Dokumentation der Kompetenz und Einarbeitung des Kontrollpersonals

Die KontrollsteIle muss
über ein dokumentiertes System zur Aufzeichnung und Aktualisierung der Kompetenz des Kontrollpersonals
verfügen,
über ein dokumentiertes Verfahren zur Einarbeitung des Kontrollpersonals und zur Einarbeitung in einen
weiteren Kontrollbereich verfügen.

Ein Muster des Aufzeichnungssystems liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Das dokumentierte Verfahren zur Einarbeitung liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Das dokumentierte Verfahren zur Einarbeitung in einen weiteren Kontrollbereich liegt
als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Formularblatt 7 (2/2)

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 9
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3. Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten

Das Personal muss für jeden Tätigkeitsbereich über eindeutig dokumentierte Anweisungen verfügen, die seine
Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten regeln.

Eine unabhängige Zertifizierungsentscheidung muss sichergestellt sein.

Eine Stellenbeschreibung für Leitung und Personal bezüglich deren Rechte, Pflichten
und Verantwortlichkeiten sowie die Sicherstellung einer unabhängigen Anlagen-Nr.:
Zertifizierungsentscheidung liegt als Anlage bei.

4. Meldung des Kontrollpersonals

Für die Meldung des KontrollsteIlenpersonals sind die Formularblätter 1-5 des Anhanges C des Merkblattes/der
Leitlinien mit den geforderten Anlagen als Teil III der Antragsunterlagen beizufügen.

Stand: November 2010 (geänderte Haftungsregelung) 10
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Formularblatt 8

Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Objektivität

(Art. 27 Abs. 5 b) der Verordnung (EG) Nr. 834/2007; Ziffer 4.2 a), 4.2 e), 4.21), 4.2 m), 4.2 n), 4.2 o) der EN 45011)

1. Personen, die mit dem Vollzug der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau befasst sind, dürfen
keine weiteren Tätigkeiten ausüben, die nicht mit dem Erfordernis der Objektivität, Neutralität und
Unvoreingenommenheit vereinbar sind.

Hierunter fallen insbesondere:

Tätigkeiten in herstellenden, verarbeitenden und vermarktenden Unternehmen, bei denen Interessens-
konflikte auftreten können; Ist der Kontrolleur/die Kontrolleurin selber in einem zu zertifizierenden
Unternehmen tätig oder Eigentümer eines zu zertifizierenden Unternehmens, darf dieses nicht durch die
Kontrollstelle kontrolliert werden, für den der Kontrolleur/die Kontrolleurin die Kontrollaufgabe
ausüben;

Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten bei den Verbänden des ökologischen Landbaus oder
anderer Branchenverbände;

Tätigkeiten als Berater landwirtschaftlicher Betriebe oder aufbereitender Unternehmen, sofern nicht
eine klare regionale Trennung zwischen Kontrolle und Beratungstätigkeit vorgenommen wird.

Der Neutralitätsfragebogen (Fonnularblatt 5 des Anhangs C der Leitlinien) ist von jeder in der
Kontrollstelle beschäftigen Person vollständig auszufüllen. Die Bögen sind als Teil III der
Antragsunterlagen den Personalbögen beizulegen.

2 Die Kontrollstelle darf für Unternehmen, die sie nach den EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen
Landbau kontrolliert, keine Tätigkeiten durchführen, die nicht mit dem Erfordernis der Objektivität,
Neutralität und Unvoreingenommenheit vereinbar sind. Sie muss unparteiisch sein.

Dazu dienen folgende Nachweise über:

einen eigenen Namen der Kontrollstelle

eigene Geschäftsräume (abgeschlossene Einheit)

eigenes Konto

eigene Buchführung

Der Grundriss der Geschäftsräume mit Flächenangabe liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Der Mietvertrag über die Geschäftsräume liegt in Kopie als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Der Nachweis über ein eigenes Konto liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Der Nachweis über eine ordnungsgemäße Buchführung liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr. :

3. Die Kontrollstelle darf den Unternehmen nicht vorschreiben oder auf andere Weise Druck ausüben, oder
durch Dritte ausüben lassen, dass die Kontrolle Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in einer Organisation
(z.B. Verbände des ökologischen Landbaus) oder für andere vertragliche Bindungen (z.B. Logonutzung) ist.

Stand: Mai 2010
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Formularblatt 9 (1/5)
Qualitätsmanagementsvstem, Bewertung 1Kontrolle der Unternehmen
(Art. 27 Abs. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 in Verbindung mit Ziffer 4.2 k), 4.2 p), 4.4,4.5,4.6, 7 bis 15
der EN 45011)

Die Kontrollstelle muss gem. EN 45011 Ziffer 4.2 Buchstabe k) über ein Qualitätsmanagementsystem verfügen, das
geeignet ist, Vertrauen in ihre Fähigkeit zu vermitteln, ein Zertifizierungssystem zu betreiben.

Gem. EN 45011 Ziffer 4.5.3 muss das Qualitätsmanagementsystem in einem Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH)
und in damitzusammenhängenden Verfahrensanweisungen dokumentiertsein.

Das QMH der Kontrollstelle muss in seinerVollstândigkeit die Anforderungen der EN 45011 erfüllen, insbesondere
die Anforderungen,we1che in den Ziffern 4.2. e), 4.2 p), 4.5.3 und 4.6 der EN 45011 niedergelegt sind.

Das darin beschriebene Verfahren für die Bewertung von Produktionsverfahren und die Durchführung der
entsprechenden Zertifizierungsverfahren (Standardkontrollprogramm) wird unter den inhaltlichen Vorgaben des
Anhanges B derLeitlínien erstellt.

Das QMH liegt als Teil IV den Antragsunterlagen bei.

Die zum QMH gehörigen Verfahrensanweisungen liegen als Teil IV den Antragsunterlagen bei.

Für die Vergabe von Unteraufträgen muss eine vorbereitete, ausreichend dokumentierte Vereinbarung vorliegen,
welche die Anforderungen der EN 45011 in Ziffer 4.4 erfüllt.

Ein Muster der Vereinbarung liegt als Anlage bei.

Die Kontrollverträge mit den Unternehmen müssen die von Ziffer 4.6, und Ziffer 8 der EN 45011 an einen Antrag auf
Zertifizierung gestellten Anforderungen erfüllen.

Im Rahmen des Kontrollvertrages muss dem Unternehmen zur Pflicht gemacht werden, dass es die Kontrollstelle über
alle in Ziffer 4.6.2 c) der EN 45011 genannten Veränderungen informiert und dass es It. Ziffer 15 der EN 45011
Aufzeichnungen führt über alle Beanstandungen seiner Produkte, soweit diese Beanstandungen die EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau betreffen, ihre Behebung aufzeigt und diese Aufzeichnungen bei der
jährlichen vollständigen Kontrolle vorlegt.

Weiterhin muss der Kontrollvertrag für den Fall einer gleichzeitigen Kontrolle der Einhaltung von
Verbandsrichtlinien eine Einverständniserklärung des Unternehmens (Datenschutzvereinbarung Formularblatt 9
(4/5) zur Verwendung der im Zuge der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau gesammelten Daten
enthalten.

Die Datenschutzvereinbarung (vgl. Formularblatt 9 (4/5) muss ein Bestandteil des Kontrollvertrags sein.

Ein Muster des Kontrollvertrags liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Die Kosten/Gebühren sind aufwandsbezogen und nurfür die Kontrollen im Vollzug der EG-Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau zu berechnen. Sie sind für das Unternehmen erkennbar in Verwaltungs- und Kontrollkosten
aufzuschlüsseln. Die Kontrollstelle darf nicht bei einzelnen Unternehmen von der Kosten-IGebührenordnung
abweichen.

Ein Muster der Kosten-IGebührenordnung liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:
Formularblatt 9 (2/5)
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Eine Verfahrensanweisung, wie vorzugehen ist, wenn Unregelmäßigkeiten bei einem
Unternehmen festgestellt worden sind, liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Der Maßnahmenkatalog muss abgestufte Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten/Verstößen enthalten.

Der Maßnahmenkatalog der Kontrollstelle liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Ein dokumentiertes Verfahren der Kontrollstelle zur Behandlung von Beschwerden
der Unternehmen gegen eine Entscheidung der Kontrollstelle liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Stand: November 2010 13
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Formularblatt 9 (3/5)
Dokumentation, Aufzeichnungen

(Ziffer4.8, 4.9, 6 derEN 45011)

Die in Ziffer 4.8.1 der EN 45011 geforderte Dokumentation liegt in aktueller Fassung Anlagen-Nr.:
als Anlage bei.

Es muss ein Verfahren zur Lenlcung aller Dokumente und Vorlagen vorliegen.

Der Verteiler muss sicherstellen, dass die BLE in den Änderungsdienst mit einbezogen wird. Vor Freigabe von
zulassungsrelevanten Dokumenten sind diese der BLE zur Begutachtung vorzulegen.

Die Kontrollstellen müssen die Unternehmen rechtzeitig über Änderungen der EG-Rechtsvorschriften zum
ökologischen Landbau, des ÖLG und des Kontrollverfahrens unterrichten. Verbandsmitteilungen sind dafür nicht
ausreichend.

Das Verfahren zur Len1cung aller Daten und Dokumente (Verteiler) ist eingerichtet und
dokumentiert. Die Beschreibung des Verfahrens liegt als Anlage bei.

Ein Muster des vorgesehenen Infonnationsdienstes an die Unternehmen liegt als Anlage
bei.

Anlagen-Nr.:

Anlagen-Nr.:

Die Kontrollstelle muss über ein Aufzeichnungssystem verfügen, welches den Anforderungen der EN 450 Il Ziffer 4.9
entspricht.

Das Aufzeichnungssystem der Kontrollstelle muss so angelegt sein, dass Auskünfte über die jährliche Kontrolltätigkeit
ihres Kontrollpersonals, getrennt nach Person, Kontrollbereichen und Ländern möglich sind, ebenso über die von der
Kontrollstelle erteilten Ausnahmegenehmigungen.

Diese Dokumente sind fünf Jahre lang aufzubewahren.

Die Kontrollstelle verfügt über ein Aufzeichnungssystem, das den Anforderungen der
EN 45011 Ziffer 4.9 entspricht. Die Beschreibung des Systems liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Von der Kontrollstelle sind Regelungen zu Datenschutz und Datensicherung und Festlegungen, um die Vertraulichkeit
der gewonnenen Informationen auf allen Organisationsebenen sicherzustellen, zu treffen.

Regelungen zu Datenschutz und -sicherung und Festlegungen zur Vertraulichkeit sind
dokumentiert und liegen als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Formularblatt 9 (4/5)
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Datenschutzvereinbarung zwischen KontrollsteIle und Unternehmen
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

1. Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbehörden und die KontrollsteIlen einschlägige
Infonnationen über die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und
KontrollsteIlen austauschen, soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist zu gewährleisten, dass ein
Erzeugnis nach den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hergestellt wurde. Sie können diese
Infonnationen auch von sich aus austauschen (Art. 31 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007).

2. Das sich der Kontrolle gemäß der Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau unterwerfende Unternehmen erklärt
sich damit einverstanden, dass die beauftragte KontrollsteIle betriebs- und personenbezogene Daten, die im Rahmen
der Kontrolle gemäß der Verordnung (EG) Nr. '.834/2007 und deren Durchführungsvorschriften erhoben wurden, nach
den Vorschriften dieser und des ÖLG (in der jeweils geltenden Fassung) an die für die Überwachung zuständigen
Behörden übermittelt,

3. Das sich der Kontrolle gemäß der EG-Rechtsvorschrîften zum ökologischen Landbau unterwerfende Unternehmen ist
Mitglied des Verbandes des ökologischen Landbaus:

Stand: November 2010 15

Verband des Ökologischen Landbaus

Zum Zwecke der Überprüfung auf Einhaltung der Richtlinien dieses Verbandes oder der Anforderungen für die
Führung seines Zeichens willigt das Unternehmen ausdrücklich in folgende Ausnahmen ein:

Daten, die von der KontrollsteIle zur Überprüfung der Einhaltung der EG-Rechtsvorschrîften zum ökologischen
Landbau erhoben wurden, dürfen von ihr auch als Grundlage für die Überprüfung der Einhaltung der jeweiligen
Anbau- und/oder Verarbeitungsrichtlinien des oben genannten Verbandes des ökologischen Landbaus
verwendet werden und

personen- oder betriebsbezogene Daten, die im Rahmen der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau
erhoben werden, können an den oben bezeichneten Verband des ökologischen Landbaus übermittelt und dort
für verbandseigene Zwecke verarbeitet und genutzt werden.

Ich willige in die Verwendung und Übermittlung der Daten ein.

Ich willige nicht in die Verwendung und Übermittlung der Daten ein.

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

4.

Hinweis:
Die Einwilligung in die Verwendung und Übermittlung von Daten - wie unter Nummer' 3 dargelegt - ist
freiwillig und kann jederzeit gegenüber der KontrollsteIle schriftlich widerrufen werden. Erfolgt keine
Einwilligung, so wird nur die staatliche Kontrolle durchgeführt. Für die Kontrolle der Richtlinien des Vereins
/ des Verbandes ist dann ein gesondertes Verfahren durchzuführen.

Das sich der Kontrolle gemäß der EG-Rechtsvorschrîften zum ökologischen Landbau unterwerfende Unternehmen
ermächtigt die beauftragte KontrollsteIle, betriebs- und personenbezogene Daten, die im Rahmen der vereins-
/verbandsinternen Kontrolle erhoben wurden, zum Zwecke der Kontrolle nach der EG-Rechtsvorschrîften zum
ökologischen Landbau einzusehen oder an sich übermitteln zu lassen, um sie dort zu verarbeiten und zu nutzen. Es
wird darauf hingewiesen, dass eine Übermittlung dieser Daten gemäß der EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen
Landbau an die Kontrollbehörde möglich ist.

Das Untemehmen gibt Wirtschaftsdünger an andere Betriebe ab oder nimmt Wirtschaftsdünger von anderen
Betrieben im Sinne des Art. 74 Abs. 2 b) der VO (EG) Nr. 889/2008 auf. Es willigt ein, dass die KontrollsteIlen aller
beteiligten Betriebe die erforderlichen Daten austauschen, um sicherzustellen, dass die Bedingungen des Art. 3 Abs.
2 der VO 889/2008 eingehalten werden.

Von der vorstehenden Vereinbarung bleiben die allgemeinen und ggf. landesspezifischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
im Übrigen unberührt.

Ort, Datum Unterschrift (Kontrollstelle ) Unterschrift (Unternehmen)

Formularblatt 9 (5/5)
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Interne Kontrolle und Qualitätsmanagement-Bewertung

(Art. 27 Abs. 5 c) der Verordnung.(EG) Nr. 83412007; Ziffer 4.5.1, 4.5.2, 4.7 der EN 45011)

Die Leitung der Kontrollstelle muss sicherstellen, dass ihre Qualitätspolitik auf allen Stufen der Organisation
verstanden, verwirklicht und aufrechterhalten wird. Die wirksame Umsetzung der in den Dokumenten des
Qualitätsmanagementsystems festgelegten Verfahren und Anweisungen ist sicherzustellen ..-,...--.,.....,--,--

Die von der Kontrollstelle zur Durchführung des Internen Audits vorbereiteten Arbeits-
anweisungen und Dokumente liegen als Anlage bei.' Anlagen-Nr.:

Stellung und Befugnisse dieses Mitarbeiters müssen aus dem Organigramm und der Stellenbeschreibung für den

Qualitätsbeauftragten ersichtlich sein.

Folgende/r Mitarbeiter/in wurde mit der
Durchführung dieser Überprüfungen
beauftragt (Qualitätsbeauftragte/r):

Stand: November 2010
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Fonnularblatt io (1/2

Antragsteller:

Verzeichnis der Anlagen
zum Antrag vom:

Reihenfolge der Anlagen entsprechend der Reihenfolge der Fonnularblätter (mit Ausnahme des QMH und der

Verfahrensanweisungen)

r/.U··.·.ji, .•....·

....... ly~~:7.tdcr
~

.... I

> ..••.••. • 'r;> iC.\ .. ir iii.i: ¡i.L 1·(~CllC~)F·

2 Verpflichtungs- Einverständniserklärung

2-1. Kopie des Versicherungsvertrags oder Bestätigung über den Versicherungsschutz

3 Allgemeine Angaben

3-1. Akkreditierungsurkunde

3-2. Akkreditierungsbericht

3-3. Ggf. Bestätigung des Antrages auf Akkreditierung von der Akkreditierungsstelle

4 Rechtsform

4-1. Auszug aus dem HandelsregisterN ereinsregister

4-2. Gesellschaftsvertrag/Satzung der Kontrollstelle

4-3. Organigramm

4-4. Beschreibung der Organisation

5 Finanzielle Basis

S-l. Bilanzen/Eröffnungsbilanz

5-2. Anmeldung beim Finanzamt

7 Personal der Kontrollstelle

7-1. Muster des Arbeitsvertrags für festangestellte Mitarbeiter und

Muster des Arbeitsvertrags für freie Mitarbeiter

7-2. Muster des Aufzeichnungssystems über die fachliche Kompetenz des

Kontrollpersonals

7-3. Beschreibung des Verfahrens zur Einarbeitung des Kontrollpersonals

7-4. Dokumentiertes Verfahren zur Einarbeitung in einen weiteren Kontrollbereich

7-5. Stellenbeschreibung für Leitung und Personal bezügl. Rechte, Pflichten und

Verantwortlichkeiten und Sicherstellung einer unabhängigen

Zertifizierungsentscheidung

7-5. Muster eines Personalbogens

Fonnularblatt io (212)

Stand: November 2010
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8 Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Objektivität

8-l. Grundriss der Geschäftsräume

8-2. Mietvertrag über die Geschäftsräume (Kopie)

8-3. Nachweis über eigenes Konto

8-4. Nachweis über eine ordnungsgemäße Buchführung

9 Qualitätsmanagement, Bewertung und Kontrolle der Unternehmen;

Da tenschu tzvereinb arung

9-l. Vereinbarung zur Vergabe von Unteraufträgen

9-2. Muster des Kontrollvertrags

9-3. Muster der Gebührenordnung

9-4. Muster des Maßnahmenkataloges der Kontrollstelle

9-5. Dokumentation des Verfahrens zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen
des Maßnahmenkataloges

9-6. Dokumentation des Verfahrens zur Behandlung von Beschwerden gegen eine

Entscheidung der Kontrollstelle

Dokumentation, Aufzeichnung

9-7. Dokumentation nach Ziffer 4.8.1 der EN 45011

9-8. Beschreibung des Verfahrens zur Lenkung aller Daten und Dokumente

9-9. Muster des vorgesehenen Informationsdienstes an die Unternehmen

9-10. Beschreibung des Aufzeichnungssystems der EN 45011 in Ziffer 4.9

9-1l. Regelungen und Festlegungen zu Datenschutz und Datensicherung

Interne Kontrolle und Qualitätsmanagement-Bewertung

9-12. Arbeitsanweisungen zur Durchführung von internen Audits

Stand: November 2010
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TEIL II DER ANTRAGSUNTERLAGEN

AnhangB:

Mindestkontrollanforderungen an das Standardkontrollprogramm

MINDESTKONTROLLANFORDERUNGEN AN DAS STANDARDKONTROLLPROGRAMM

Stand: Mai 2010
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Standardkontrollprogramm

gemäß Art. 27 Abs. 6 Buchst. a) der va (EG) Nr. 83412007 (EG-Öko-Basis-VO) und der ihr zuge- .
ordneten Durchführungsvorschriften (VO (EG) Nr. 88912008; VO (EG) Nr. 123512008)

Maßgeblich für das Standardkontrollprogramm sind die Anforderungen, welche in der EG-Öko-
Basis- va und in den Durchführungsvorschriften niedergelegt sind. Im folgenden werden einige
Anforderungen konkretisiert.

Betriebsbeschreibung

a) Landwirtschaftliche Erzeugung (Kontrollbereich A)

Stand: Mai 2010 2

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

Name und Anschrift des Betriebes, Selbstverpflichtung des Landwirts/Sammlers zur Einhaltung
aller Vereinbarungen,
verantwortlicher Betriebsleiter, Sammelpersonal und seine Qualifikation,
Angaben zur Trennung der nach den Regeln der EG-Rechtsvorschriften fur den ökologischen
Landbau wirtschaftenden Betriebseinheit von einer konventionell bewirtschafteten Einheit,

Beziehungen zwischen dem kontrollierten Betrieb und Betriebseinheiten desselben Unterneh-
mens, die dem Kontrollverfahren nicht unterliegen,
eine Beschreibung der Vermarktungswege des Unternehmens,
parzellenweiser Nachweis der Betriebs-/Sammelflächen, des Umstellungsbeginns und Doku-
mentation der Bewirtschaftung (z.B. durch Schlagkartei),
Nachweis, dass das Sammeln auf denjeweiligen Sammelflächen naturschutzrechtlich zulässig
ist. Dieser Nachweis ist z.B. durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Na-
turschutzbehörde zu erbringen, die bei Aufnahme des Kontrollverfahrens nicht älter als zwei
Monate sein darf. Die Bescheinigung hat auch Angaben über die Art und die sammelbare Men-
ge der essbaren Wildpflanzen und deren Teile zu enthalten und muss zum Zeitpunkt des Sam-
melns gültig sein. Sie istjährlich neu beizubringen.
die bewirtschaftete Fläche der unterstellten Betriebseinheit ist im Flurplan zu markieren. Sam-
melgebiete sind in Plänen deutlich zu kennzeichnen. Diese Pläne müssen mit einem Sichtver-
merk der Stelle versehen sein, welche die Unbedenklichkeit des Sammelns bescheinigt hat.
Hof- und Gebäudeplan mit Markierung der Lagerplätze und der Produktionsstätten der unter-
stellten Betriebseinheit,
Besonderheiten der Lage der Betriebseinheit bzw. der Sammelplätze (Dorflage, Lage zu Natur-
und Wasserschutzgebieten, Verkehrswege, Industrieanlagen usw.),

Dokumentation zum Wareneingang (Betriebsmittel, Produkte anderer Unternehmen, Prüfver-
merk über Wareneingang),
Sammelbuch (Angaben zu Sarnmelgebiet, Datum, Art und Menge der gesammelten Wild-

pflanz- en),
Dokumentation zum Warenausgang nach Produktart, Menge, Verpackungsart
• Direktvermarktung auf dem Hof mit täglicher Auflistung der verkauften Mengen,
• Verkaufüber Verkaufswagen, Wochenmärkte bzw. Hofladen mit Aufschreibung der an

diese Verkaufsstätte gelieferten Mengen,
• Verkauf an Weiterverarbeiter und Händler (mit/ohne Liefervertrag),
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Verarbeitung, Verpackung in der Betriebseinheit, soweit diese Tätigkeit auf die eigene land-
wirtschaftliche Erzeugung beschränkt ist (Produktbeschreibung, Verarbeitungsprotokolle, Re-
zepturen),
Wenn zusätzlich eine Betriebseinheit des unterstellten Unternehmens in demselben Gebiet exi-
stiert, für die Art. 28 der va (EG) Nr. 834/2007 nicht zutrifft, sind die dort durchgeführten
Kontrollen hinreichend und mit Datum zu dokumentieren.

aal Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion oder
aus der Sammlung von Wildpflanzen

eine Schlagkartei, die für den Zeitraum der letzten drei Jahre vor der Umstellung auf den ökolo-
gischen Landbau folgende Nachweise zur Vorgeschichte der Bewirtschaftung enthält:

• . letzte Anwendung nicht zugelassener Betriebsstoffe,

• Intensität der Bewirtschaftung,

• Fruchtfolge vor der Umstellung auf den ökologischen Landbau

Weiter enthält die Schlagkartei Angaben über die

• Erfassung der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Betriebes,

• Erfassung der ökologisch bewirtschafteten Fläche des Betriebes,

• den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Düngemitteln und Bodenverbesserern ge-
mäß Anhang I und IIder vo (EG) Nr. 889/2008,

• Fruchtfolge

ab) Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens eine vollständige Beschreibung:

der Haltungsgebäude, der Ställe (Stallplan),
der Weiden, der offenen Auslaufflächen, sowie der Freiflächen,
der Einrichtungen zur Lagerung des tierischen Dungmaterials,
der Lagerräume :fürProduktionsmittel und Tierarzneimittel,
der Lager- Pack- und Verarbeitungsräume für Tiere und tierische Erzeugnisse und Rohwaren,

einen Ausbringungsplan:für das tierische Dungmaterial gemäß Art. 74 Abs. 2 Buchstabe a) der
VO (EG) Nr. 88912008,
falls zutreffend, schriftliche Vereinbarungen mit anderen Betrieben gemäß Art. 74 Abs. 2
Buchstabe b) der va (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich der Ausbringung von Dungmaterial,

einen Bewirtschaftungsplan zur ökologischen tierischen Erzeugung gemäß Art. 74 Abs. 2
Buchstabe c) der vo (EG) Nr. 88912008,
• dieser enthält die Planungenfür die Bereiche Fütterung, Haltung, Zucht, Gesundheit
usw. (z. B. auch Bauabsichten),

Haltungsbücher in Form von Registern, die lückenlos Aufschluss über die Herdenbetreuung
geben und folgende Angaben enthalten:
Zugänge aufgeschlüsselt nach Arten und Rassen, deren Herkunft und dem Zeitpunkt des Neu-
zuganges, evtl. nötigen Umstellungszeitraum, Kennzeichnung der Tiere, tierärztliche Vorge-

Stand: Mai 2010
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schichte, (vorgenommene Eingriffe an Tieren wie Enthomung, Kastration, Schnabelkürzen
usw.)
Tierabgänge aufgeschlüsselt nach Arten und Rassen, deren Alter, Anzahl, Kennzeichnung,
Empfånger sowie das Schlachtgewicht,
Tierverluste aufgeschlüsselt nach Arten und Rassen sowie Angabe der Grunde,

Futter mit Angaben zur Art des betriebseigenen Futters und Art, Menge sowie Herkunft von
Zukaufsfuttermitteln, den verwendeten Ergänzungsfuttermitteln und dem Anteil der verschie-
denen Bestandteile in der Futterration, über Auslaufperioden, Weidezeiten und im Falle V0l1
Beschränkungen die Zeiten der Wandertierhaltung,
Krankheitsvorsorge mit Angaben über therapeutische Eingriffe, tierärztliche Behandlungen, den
Zeitpunkt der Behandlungen, deren Dauer, den Befund durch den Tierarzt, die Art des Be-
handlungsmittels, die Behandlungsmodalitäten, zu tierärztlichen Verschreibungen veterinänne-
dizinischer Behandlungen mit Begründung, einzuhaltende Wartezeiten bezüglich des Inver-
kehrbringens der tierischen Erzeugnisse sowie Verschreibung und Einsatz von allopathischen
Tierarzneimitteln und Antibiotika.

abn Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens eine vollständige Beschreibung:

der Haltungseinrichtungen (Bienenhäuser, Freistände, Einzelaufstellung),

• und einer Karte mit den Standorten der Bienenstöcke, ggf. auch der Wandergebiete in
geeignetem Maßstab,

• von Trachtangebot und evtl. problematischen Intensiv-Kulturen und nicht-
landwirtschaftlichen Verschmutzungsquellen im Umkreis von 3 km um den Standort der
Bienenstöcke,

• des Schleuderraumes, der Lager-, Pack- und Verarbeitungsräume rur Honig und Imke-. .reierzeugrnsse,

• der Lagerräume fur Produktionsmittel und der Räume zur Wachsaufbereitung,

einen Bewirtschaftungsplan (Planungen zur Betriebsweise, Wanderung, Zucht, Gesundheit,
Fütterung etc.),
Herkunft der Bienenvölker und Einhaltung des Umstellungszeitraumes gemäß Artikel 17 der
vo (EG) Nr. 834/2007 und Artikel 38 der vo (EG) Nr. 889/2008,
Haltungsbücher (Stockkarten), die lückenlos folgende Angaben enthalten:

• Standorte der Bienenstöcke,

• Identifizierung der Bienenstöcke,

• imkerliehe Maßnahmen und Eingriffe mit Datum, Angaben über Brut, Weisel, Futtervor-
räte,

• Fütterung,
• entnommene Honigwaben, andere zugegebene und entnommene Waben,

• Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge, verwendete Tierarzneimittel,

• Verluste,

• die Einhaltung von Umstellungszeiten

Stand: Mai 2010
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ab2) Erzeugung von Meeresalgen und Aquakulturproduktion (yO (EG) Nr. 710/2009)

Die vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und im Meer (Art. 73a und 79a) beeinhaltet
mindestens folgende Angaben:

die Haltungseinrichtungen (Teiche, Fließgewässer, Zuchtbecken, Kulturflächen. fur Muscheln
etc.), inkl. der Gestaltung und Konstruktion derAnlagenje nach Art der Zuchttiere (Art. 25g
undh),
die Lagerstätten (Futtermittel, Betriebsmittel, Düngemittel, Arzneimittel, Roh- und

.Verarbeitungsware)
die Pack- und Verarbeitungsräume
ggf. die Vorlage der Ergebnisse der Umweltprüfung nach Art. 6b Abs. 3, im Falle der Weich-
tierproduktion eine Zusammenfassung gemäß Art. 25q Abs. 2
ggf. die Vorlage eines Nachweises über die Nachhaltígkeitsprüfung bei Algen und Aquakultur
nach Art. 6b Abs. 4 bzw. Art. 25b
einen Bewirtschaftungsplan (dieser enthält Planungen fur die Bereiche Fütterung, Haltung,
Zucht/Aufzucht, Gesundheit (auch Bauabsichten). Aus ihm muss auch hervorgehen, dass die
Produktion nachhaltig im Sinne des Art. 6 b bzw. 25 b erfolgt. Der Plan ist jährlich zu aktuali-
sieren)
ProduktionsaufzeiChnungen in Fonn eines Registers

Für Wildalgen enthält die vollständige Beschreibung:

die Angabe der Algensammelfàchen an Land und im Meer sowie

Übersichtskarten der Sammelflächen an der Küste und im Meer

der Landflächen, an denen nach der Sammlung weitere Arbeitsgänge stattfinden.

Produktionsaufzeichnungen in Form eines Registers (siehe unten)

• Ursprung, Ankunftsdatum und Umstellungszeitraum der in den Betrieb verbrachten
Tiere

• Bezeichnung der Chargen, Alter, Gewicht und Bestimmung der den Betrieb verlassen-
de Tiere

• Angaben zu entwichenen Fischen

• Art und Menge der fur die Fütterung oder Zufutterung der Fische eingesetzten Fut-
termittel,

• Tierärztliche Behandlungen mit Angabe des Behandlungszwecks sowie Datum der
Verabreichung, Verabreichungsmethode, Art des verabreichten Mittels und Wartezeit

• Maßnahmen zur Krankheitsvorsorge mit Angaben zu Stillegungen, Reinigung und
Wasserbehandlung

• Vorlage des Nachweises der Gesundheitsberatung gemäß Art. 25s Abs. 1

Buchführung über die Produktion von Tieren in Aquakultur (Art. 79 b) mit Aufzeichnungen
über:

Stand: Mai 2010
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_ Buchführung über die Meeresalgenproduktion (Art. 73b) mit Aufzeichnungen über folgende
Angaben:
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• Artenliste, Emtedatum, Emtemengen; Datum der Ausbringung, Art und Menge ver-
wendeter Düngemittel;

• Bei Wildalgen zusätzlich: chronologische Aufzeichnung der Emtetätigkeit für jede Art
aufnamentlich bezeichneten Algenbänken, geschätzte Emtemenge pro Saison, mögli-
che Verschmutzungsquellen der beemteten Algenbänke, höchstmöglicher Dauerertrag
für jede Algenbank (im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung);

b) Einheiten zur Aufbereitung von Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugnissen sowie tieri-
schen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmitteln aus solchen Erzeugnissen (Kontrollbe-
reich B)

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

Name und Anschrift des Unternehmens und aller Betriebsstätten; Selbstverpflichtung des Un-
ternehmens zur Einhaltung aller Vereinbarungen,

Organigramm mit Verteilung der funktionsbezogenen Verantwortlichkeiten,

Grundrissplan der Wareneingangslager,

Fertigungsstätten einschließlich schematischer Darstellung der Produktionslinien, ggf. Dia-
gramm des Warenflusses in der Betriebsstätte,

Verpackungsstätten,

Auslieferungslager,

Gesonderte Darstellungen der

• deutlichen räumlichen Trennung der Stoffe, Betriebsmittel und Erzeugnisse,

• Trennung der Arbeitsgänge (z. B. durch Zwischenreinigung),

• Art der Reinigung von Räumen und Anlagen,

• Detailliertes Produktionsprogramm, getrennt nach ökologischer und nicht-
ökologischer Produktion,

• Unterlagen betreffend die Kennzeichnung der Produkte auch in der Werbung und den
Geschäftspapieren,

• Eingangsbücher (Herkunft ökologisch/biologisch bzw. nichtökolo-
gisch/nichtbiologisch, Art und Menge, ggf. Verkehrsbezeichnung). Dokumentation
der Eingangsprüfung mit Name bzw. Handzeichen des Verantwortlichen,

• Agrar-(Roh-) Erzeugnisse, Halb- und Fertigerzeugnisse, Zusatzstoffe, Fertigungshilfs-
stoffe,

• Lagerbuchhaltung (Artikel-Nr. je Roh- und Hilfsstoff),

• Verarbeitungsprotokolle /Rezepturenbuch,

• Ausgangsbücher (Abnehmer, Art und Menge ggf. Verkehrsbezeichnung),

• Unterlagen der betriebseigenen Qualitätssicherung (Probena1unen, Rückstandsuntersu-
chungen, Labore),

• Liste aller Lieferanten,

• ggf. erteilte Zulassungen zur Verwendung nichtökologischer/ nichtbiologischer Zuta-
ten.
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•
c) Einfuhr von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern (Kontrollbereich C)

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

Name und Anschrift des Importeurs und aller BetriebseinheiteniEinrichtungen in der EG, über
die Importe in die EG abgewickelt werden sollen (Import, Lagerung bis 1. Vertrieb); Selbstver-
pflichtung des Unternehmens zur Einhaltung aller Vereinbarungen,

Organigramm mit Verteilung der funktionsbezogenen Verantwortlichkeiten, ggf. einschließlich
der Benennung der ersten Empfånger in anderen Unternehmen, .

Grundrissplan aller Betriebseinheiten und Einrichtungen, die der Einführer für die Lagerung der
Importe im Ramnen der VO zu verwenden gedenkt:

.W areneingangslager ,

• Auslieferungslager,

Gesonderte Darstellung der:

• deutlichen Trennung der Erzeugnisse (Herkunft ökologisch bzw. nichtökologisch), .

• Art und Reinigung von Räumen und Anlagen, .

• Lagerbuchhaltung,

Eingangsbücher (Herkunft ökologisch bzw. nichtökologisch, Art und Menge, Erntejahr, ggf.
Verkehrsbezeichnung. Im Zusammenhang damit:

• Register der Warenbegleitpapiere,

• Nachweis der Unterrichtung der KontrollsteIle für jede eingeführte Partie gemäß Art. 84
VO (EG) Nr. 889/2008,

• Ergebnis der Eingangsprüfung gemäß Artikel33 der VO (EG) Nr. 889/2008,

• Genehmigungen nach Artikel19 der va (EG) Nr. 1235/2008,
Ausgangsbücher (Abnehmer, Art und Menge, ggf. Verkehrsbezeichnung)
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Sofern im gleichen Unternehmen eine Verpackung, Verarbeitung oder Kennzeichnung erfolgt, ist
diese gemäß Titel IV der VO (EG) Nr. 889/2008 zu kontrollieren.

d) Einheiten, die ökologische/biologische Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einfüh-
ren und einen Teil oder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte vergeben haben
(Kontrollbereich D)

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

Name und Anschrift des Unternehmens sowie aller BetriebseinheiteniEinrichtungen in der EG,
die Tätigkeiten an Dritte weitergeben; Selbstverpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung
aller Vereinbarungen, Einverständniserklärung des/der Subunternehmens/Subunternehmer zur
Einhaltung aller Vereinbarungen,

Organigramm mit Verteilung der funktionsbezogenen Verantwortlichkeiten,

Liste der Subunternehmen mit ggf. Angaben zu den kontrollierenden KontrollsteIlen und zu-
ständigen Behörden,
Beschreibung der Tätigkeiten der einzelnen Subunternehmen,
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Buchführung, um die Rückverfolgbarkeit der Lieferanten, Verkäufer, Empfänger und Käufer
sicherzustellen,
Je nachTätigkeitist die entsprechende Betriebsbeschreibung des/der ausgelagerten Kontrollbe-
reiche e)s anzuwenden.

e) Futtermittel aufbereitende Einheiten CKontrollbereich E)

Die Betriebsbeschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

über alle Betriebsstätten, an denen das Unternehmenseine Tätigkeit ausübt,

Organigramm mit Verteilung der funktionsbezogenen Verantwortlichkeiten,

Name und Anschrift des Betriebes, Selbstverpflichtung des Unternehmens zur Einhaltung aller
Vereinbarungen,

Grundrissplan der

• Einrichtungen für die Annahme, Aufbereitung und Lagerung der für die Futtermittel be-
stimmten Erzeugnisse,

• Einrichtungen, in denen andere zur Aufbereitung der Futtermittel verwendete Erzeugnis-
se gelagert werden,

• Einrichtungen, in denen Erzeugnisse zur Reinigung und Desinfektion gelagert werden,

• Verpackungsstätten,

• Auslieferungslager,

Beschreibung der Mischfuttermittel gemäß Art. 5 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie
79/373/EWG(entspricht § 12 Abs. 1 der deutschen Futtermittelverordnung), die das Unterneh-
men herzustellen beabsichtigt, sowie Angabe der Tierart oder Tierkategorie für die das Misch-
futtermittel bestimmt ist,

ggf. eine Angabe der Bezeichnung der Futtermittel-Ausgangerzeugnisse entsprechend § 5 Abs.
1 Nr. 2 der deutschen Futtermittelverordnung, die das Unternehmen aufzubereiten beabsichtigt,

Gesonderte Darstellung

• zur deutlichen Trennung der hergestellten verschiedenen Futtermittel,

• zur Trennung der Anlagen die zur Aufbereitung der unter die EG- Rechtsvorschriften für
den ökologischen Landbau fallenden Mischfuttermittel verwendet werden, von Anlagen,
die zur Aufbereitung von nicht unter diese Verordnung fallenden Mischfuttennitte1 ver-
wendet werden,

• zur Trennung der Arbeitsgänge bei Verwendung gleicher Anlagen (z. B. zur Zwischen-
reinigung),

Detailliertes Produktionsprogramm, getrennt nach ökologischer und nichtökologischer Produk-
tion,

Unterlagen betreffend die Kennzeichnung der Erzeugnisse auch in der Werbung und in den Ge-
schäftspapieren,

Angaben zur betriebseigenen Qualitätssicherung:

• Angaben über die durchzuführenden Reinigungsmaßnahmen und die Überwachung ihrer
Wirksamkeit,
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• Festlegung und Durchführung, Einhaltung und Aktualisierung geeigneter Kontrollverfahren
auf der Grundlage des HACCP-Konzeptes (Schwachstellenanalyse, Festlegung von Kon-
trollpunkten),

• Risikoanalyse des Unternehmens hinsichtlich der Kontamination durch unzulässige Stoffe
oder Erzeugnisse,

Eingangsbücher: Ursprung, Art, und Menge, ggf. Verkehrsbezeichnung der Futtermittel-
Ausgangerzeugnisse und der Zusatzstoffe; Prüfvermerk des Verantwortlichen,

Lagerbuchhaltung,

Verarbeitungsprotokolle,

Ausgangsbücher: Abnehmer, Art und Menge, Verpackungsart, ggf. Verkehrsbezeichnung,

eine Beschreibung der Absatzstruktur des Unternehmens,

Angaben zum Transport der verschiedenen Futtermittel; Auslieferungsprotokolle,

el) Heimtierfutíermitíel

Wird eingefügt.

Die zuständigen Behörden können den Inhalt der Angaben und Darstellungen nach den vor-
stehenden Buchstaben a, b, c, d und e, das Verfahren sowie die erforderlichen N achweise nä-
her bestimmen.
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Standardkontrollprogramm
gemäß Art. 27 Abs. 6 Buchst. a) der va (EG) Nr. 834/2007 und deren Durchführungsvorschriften

Inspektionsbericht

Der Inspektionsbericht beinhaltet als Deck- oder als Abschlussblatt eine "Betriebsbeurteilung
mit Prüfvermerk" .

Weiter enthalten die Inspektionsberichte für die einzelnen Kontrollbereiche grundsätzlich minde-
stens folgende Feststellungen:
_ über die Einhaltung der Anforderungen der VO (EG) Nr. 834/2007 und der va (EG) Nr.
889/2008 (prüft die Kontrollstelle gleichzeitig die Einhaltung der Richtlinien von Verbänden des
ökologischen Landbaus, muss dies im Formblattsatz eindeutig getrennt aufgeführt werden),

zur Aktualität der Betriebsbeschreibung,

zur Überprüfung der in der Betriebsbeschreibung gemachten Angaben und ihrer Anwendung im
Betriebsablauf,
ob das Unternehmen eine Liste mit den Beanstandungen seiner Produkte, soweit die Beanstan-
dungen die Übereinstimmung mit den Anforderungen der va (EG) Nr. 834/2007 und der va
(EG) Nr. 889/2008 betreffen, führt und die zur Behebung der Beanstandungsgründe eingeleiteten
Maßnahmen ordnungsgemäß dokumentiert,

über das Ergebnis der Prüfung der Kennzeichnung und Bewerbung gemäß Titel IV der va (EG)
Nr. 834/2007 an den Produkten, der Verpackung, den Lieferscheinen, Rechnungen usw.,

über alle im Verlauf der Kontrolle eingesehenen Unterlagen, inkl. der Finanzbücher des Betrie-
bes, die der Kontrolleur/die Kontrolleurin mit Handzeichen und Kontrolldatum versehen hat,

zur Überprüfung, ob in der gemäß der genannten Verordnungen bewirtschafteten Betriebseinheit
nur Betriebsmittel aufbewahrt werden, deren Verwendung den Anforderungen der EG-
Rechtsvorschriften zum ökologischen Landbau entspricht,

über Unregelmäßigkeiten, bei denen im Bedarfsfall eine Beweissicherung bzw. Probenahme er-
folgte,

_ über eine unangekündigte Inspektionsbesichtigung, die sich aufTeilbereiche des Betriebes/der
Betriebseinheit beschränken kann. Der Bericht über diese Kontrollmaßnahme enthält mindestens
Angaben über

• alle bei der Prüfung eingesehenen und mit Handzeichen des Prüfers/der Prüferin verse-
henen Unterlagen des Betriebes,

• Unregelmäßigkeiten, bei denen im Bedarfsfall eine Beweissicherung bzw. Probenahme
durch die Kontrollstelle erfolgte,

_ die Festlegung konkreter Maßnahmen zur Einhaltung der EG-Rechtsvorschriften zum ökologi-
schen Landbau,

- über mögliche Ausnahmen gemäß Art. 22 der va (EG) Nr. 834/2007,
_ über das Verwendungsverbot gentechnisch veränderter Organismen (GVO) gemäß Art. 9 der va
(EG) Nr. 834/2007,

_ über das Verbot der Verwendung ionisierender Strahlung gemäß ArtikellOder va (EG) Nr.
834/2007.
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a) Landwirtschaftliche Erzeugung (Kontrollbereich A)

Der Inspektionsbericht beinhaltet mindestens folgende Feststellungen:

- über eine eventuell vorhandene konventionelle Betriebseinheit gemäß Artikel 11 der va (EG)
Nr. 834/2007 über das Vorhandensein der vorgeschriebenen Betriebsbuchfiihrung und ihre Voll-
ständigkeit und Richtigkeit gemäß Artikel 66 der VO (EG) Nr. 889/2008,

- über die Überprüfung, ob die ökologischen Erzeugnisse gemäß Artikel 31 der va (EG) Nr.
889/2008 zu anderen Betriebseinheiten, einschließlich Großhändlern und Einzelhändlern, nur in "
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen befördert werden und ob diese so verschlossen.sind,
dass ihr Inhalt nicht ausgetauscht werden kann,

- über die Überprüfung, ob die Begleitpapiere von nicht verpackter Ware bzw. die Etiketten auf
den abgegebenen verpackten Erzeugnissen die nach Artikel 31 der va (EG) Nr. 889/2008 gefor-
derten Angaben enthalten,

- überdie Überprüfung der täglichen Aufschreibungen bei Direktvermarktern nach Artikel 66 der
vo (EG) Nr. 889/2008, und zwar

• bei gelegentlicher Vermarktung unmittelbar an Endverbraucher durch eine Auflistung
der täglich vermarkteten Gesamtmenge, getrennt nach Produktgruppen,

• bei Verkaufüber Verkaufswagen, Wochenmärkte oder Hofladen durch Auflistung der an
diese Verkaufsstätte gelieferten Erzeugnisse, mit Angabe von Liefertag, Produktart und
Menge.

aal Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion oder aus
der Sammlung von Wildpflanzen

über eine eventuell vorhandene Parallelproduktion,

über die Überprüfung der Fruchtfolge durch die jährliche Vorlage der Anbauplanung gemäß
Artikel 71 der va (EG) Nr. 889/2008, sowie deren tatsächliche Durchfiihrung im Betrieb,

über einen Nachweis gemäß Art. 9 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 834/2007, dass das eingesetzte
Saatgut oder Vermehrungsmaterial ohne Verwendung von genetisch veränderten Organismen
oder auf deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen erzeugt wurde,

über die Verwendung von Saatgut, das nicht gemäß den Produktionsvorschriften von Kapitel 2
der va (EG) Nr. 834/2007 gewonnen wurde, sowie das Vorliegen einer entsprechenden Ge-
nehmigung der verantwortlichen Kontrollstelle bzw. zuständiger Behörde bei behandeltem
Saatgut oder Vennehrungsmaterial,

über den Einsatz von Düngemitteln und Bodenverbesserern nach Anhang I der va (EG) Nr.
889/2008,

über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemäß Anhang II der va (EG) Nr. 889/2008, die
Beachtung der darin formulierten Verwendungsvorschriften.

ab) Tiere und tierische Erzeugnisse aus der Tierproduktion (ohne Bienen)

über vom Betrieb in Anspruch genommene Ausnahmeregelungen und ggf. deren notwendige
Zustimmung der Kontrollstelle/zuständige Behörde und die Einhaltung der in den EG-
Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau dazu getroffenen eingrenzenden Bestimmun-
gen und deren Fristen
• Art. 9 Abs. 2 der va (EG) Nr. 889/2008: Aufbau eines Bestandes mit Tieren, die nicht

aus ökologischem Landbau stammen,
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• Art. 9 Abs. 3 und 4 der VO (EG) Nr. 88912008: Erneuerung oder Wiederaufbau des Be-
standes, wenn Tiere aus ökologischem Landbau nicht verfugbar sind, bzw. in den Son-
derfållen des Absatzes 4,

• Art. 17 der VO (EG) Nr. 889/2008: gleichzeitige Haltung ökologischer und nichtökolo- .
giseher Tiere,

• Art. 18 der VO (EG) Nr. 889/2008 Eingriffe an Tieren,
• Art. 39 der VO (EG) Nr. 889/2008: Beibehaltung der Anbindehaltung,
• Art. 95 Abs. 1 und 2 der VO (EG) Nr. 88912008: Übergangsmaßnahmen (Anbindehal-

tung, Ausnahmen fur die Unterbringung und Besatzdichte),

über die Überprüfung
• der Herkunft der Tiere gemäßArt. 8Abs. 1 der VO (EG) Nr. 88912008,
• der Einhaltung der Umstellungsfristen gemäß Art. 38 der VO (EG) Nr. 889/2008,

• der Tierhaltungspraktiken gemäß Art. 10 bis 12 der va (EG) Nr. 889/2008,
• der Stallgebäude, Ausläufe und Weiden gemäß Art. 14, 15, Anhang III und IV der VO

(EG) Nr. 889/2008,
• von Lagereinrichtungen fur Futtermittel, Tierarzneimittel und Reinigungs- und Desin-

fektionsmittel,
• der Futterration und Futterplanung gemäß Art. 19 bis 22 i.V.m. Anhang V und VI der

VO (EG) Nr. 889/2008
• der Herkunft und Art der Einstreu gemäß Art. 11 Abs. 2 der va (EG) Nr. 889/2008,
• des Fassungsvermögens von Lagereinrichtungen fur Wirtschaftsdünger tierischer Her-

kunft ,
• der Lager-, Pack- und Verarbeitungsräume fur tierische Erzeugnisse und Rohwaren,

über abgegebenes oder angenommenes Pensionsvieh,

zur Handhabung des mit der Kontrollstelle vereinbarten Ausbringungsplanes fur Wirtschafts-
dünger und/oder das Vorliegen von schriftlichen Vereinbarungen mit anderen Betrieben hin-
sichtlich der Ausbringung des Dungmaterials gemäß Art. 74 der VO (EG) Nr. 889/2008,

über den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln gemäß Art. 23 Abs. 4 Satz 2 der VO
(EG) Nr. 889/2008 i.V.m. Anhang II der VO (EG) Nr. 889/2008,

über Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion im Betrieb gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchstabe
f) i.V.m. Art. 16 der VO (EG) Nr. 83412007,

über tierärztliche Behandlungen, die Verwendung von Tierarzneimitteln gemäß Art. 14 Abs. 1
Buchstabe e) der VO (EG) Nr. 83412007 i.V.m. Art. 23 und 24 der VO (EG) Nr. 889/2008 und
die Einhaltung von Wartezeiten bei der Vermarktung tierischer Erzeugnisse (Eintrag in Hal-
tungsbuch, Register Krankheitsvorsorge).

abI) BienenhaItung und Imkereierzeugnisse

- über Ausnahmeregelung, die in Art. 22 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 834/2007 i.V.m Art. 41 der VO
(EG) Nr. 889/2008 sowie in Art. 9 Abs. 5 und Art. 19 Abs. 3 der VO (EG) Nr. 889/2008 aufge-
führt sind und ob die von VO (EG) Nr. 88912008 dazu getroffenen eingrenzenden Bestimmun-
gen eingehalten werden,

- .über die Überprüfung

• der Bienenstände und der Standorte der Bienenstöcke gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchstabe
b) ix) der der VO (EG) Nr. 83412007 sowie Art. 13 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 889/2008,
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• der Stockkarten,

• des verwendeten Futters (Winterfütterung) gemäß Art. 19 Abs. 2 der va (EG) Nr.
889/2008,

• der Lagerplätze für Beuten, Rahmen, Waben, Futter, Arzneimittel,

• der Wachsaufbereitung,
• der Räume zur Honiggewinnung, der Lager-, Pack- und Verarbeitungsräume für Imke-
reierzeugnisse,

• der Eingangsbücher mit Angaben zu Menge und Herkunft von zugekauften.Futtermit-
teln, Honig, Wachs, Weiseln, Schwärmen, Völkern etc. und der getroffenenMaßnahmen
zur Sicherheit, dass die zugekauften Erzeugnisse rückstandsfrei und frei von genetisch
veränderten Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen
sind,

• . der Verkaufsbücher,
• der verwendeten Etiketten,

über den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln gemäß Art. 23 Abs. 42. Abschnitt der
va (EG) Nr. 889/2008 i.V.m. Anhang II der vo (EG) Nr. 889/2008,
über die Verwendung von Tierarzneimitteln gemäß Art. 14 Abs. 1 Buchstabe e) der va (EG)
Nr. 834/2007 i.V.m. Art. 25 der va (EG) Nr. 889/2008 über Untersuchungen von Wachs auf
Rückstände von Varroaziden (mit Ausnahme der in Art. 25 Abs. 6 der va (EG) Nr. 889/2008
genannten Mittel), Schädlingsbekämpfungsmitteln (Para-di-chlorbenzol gegen Wachsmotten)
oder Umweltgifte.
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ab2) Erzeugung von Meeresalgen und Aquakulturproduktion evo (EG) Nr. 710/2009)
über die Überprüfung

• einer eventuell vorhandene Parallelerzeugung (Trennung der Einheiten und der Wasser-
versorgung bei Aquakultur; Art. 25d)

• Eignung der Gewässer (Art. 6b, 25b)

• Reinigung von Haltungssystemen, Ausrüstung, Geräte sowie Anlagen:für Algen; Anti-
foulingmaßnahmen (Art. 6e, 25t Abs. 2)

• Herkunft der Tiere (öko/nichtöko) (Art. 25d und 25e)

• Artgerechte Haltung gemäß Art. 25fund 25g, Umgang mit Tieren (Art. 25i)

• Hormonverbot (Art. 25i)

• Fütterung (Nichtpflanzenfresser, Pflanzenfresser) gemäß Art. 25j bis 25m, Art. 43a

• Meeresalgenproduktion (Art. 6c und d)

• Ruhezeiten (gilt nicht für Muscheln), Art. 25s

• Verwendung allopathischer Arzneimittel, Wartezeiten (Art. 25t Abs. 2 und 4)

• Transport von Fischen (Art. 32a)

• Umstellungszeiträume (Art. 36a, 38a)

• Kontrolle der Besatzdichten (Art. 6d, 25t) und der Biomasse in Muschelzuchtanlagen
(Art. 79c)

• Kontrolle der spezifische Vorschriften für Algen (Art. 29a)
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• Kontrolle der spezifische Vorschriften für Mollusken (Abschnitt 6 der VO (EG) Nr.
71012009)

• Möglichkeit der Polykultur (= Haltung mit Tieren der Aquakultur oder Algen);

• Ausschluss von Gefahren fur andere, unter Schutz gestellte Arten;

• Verwendung von nicht ökologischer Muschelsaat bis 31.12.2013;

• Verwendung wilder Muschelsaat;

• Besatzdichte;

• spezifische Vorschriften für Mies- und Venusmuschln sowie Austern beachten! Art.
250 Abs. 2 und Art. 25r).

b) Einheiten zur Aufbereitung von Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugnissen sowie tie-
rischen Aquakulturerzeugnissen und von Lebensmitteln aus pflanzlichen und tierischen
Erzeugnissen (Kontrollbereich B)

Der Inspektionsbericht beinhaltet mindestens folgende Feststellungen: .

über das Vorhandensein der vorgeschriebenen Betriebsbuchführung und ihre Vollständigkeit
und Richtigkeit,

über die Verarbeitung, Verpackung und Lagerung von konventionellen Erzeugnissen im Unter-
nehmen,

über die Trennung zu konventionellen Erzeugnissen, einschließlich der Reinigung der Produk-
tionsanlagen,

über den vom Kontrolleur getätigten Abgleich von eingesetzten Rohstoffen und hergestellten
Fertigprodukten,

über die Aufzeichnungen der Überprüfung der Verpackung gemäß Art. 31 der VO (EG) Nr.
889/2008,

über die Eingangsprüfung des Unternehmens bei der Annahme von Öko-Produkten gemäß Art.
33 der VO (EG) Nr. 889/2008,

über das Ergebnis einer stichprobenweise Überprüfung der Etikettierung gemäß Titel IV der
VO (EG) Nr. 83412007 sowie Art. 62 der VO (EG) Nr. 88912008,

zur Sicherstellung durch den Verarbeiter, dass die Erzeugnisse ohne Verwendung von genetisch
veränderten Organismen und/oder von auf deren Grundlage hergestellten Erzeugnissen herge-
stellt werden,

über das Ergebnis der Überprüfung, ob der Verarbeiter sichergestellt hat, dass das Erzeugnis
oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wurde.

c) Einfuhr von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern (Kontrollbereich C)

Der Inspektionsbericht beinhaltet mindestens folgendeFeststellungen:

über das Vorhandensein der nach Artikel 83 der VO (EG) Nr. 889/2008 vorgeschriebenen Be-
triebsbuchführung und ihre Vollständigkeit und Richtigkeit,

über das Vorliegen gültiger Vermarktungsgenehmigungen nach Artikel19 der VO (EG) Nr.
123512008, soweit die Einfuhren aus Drittländern nicht ausschließlich aus Listenländern gemäß
Artikel33 der VO (EG) Nr. 834/2007 getätigt wurden,

über die Prüfung der Kontrollbescheinigungen :fürImporte aus Drittländern,
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über die vollständige Unterrichtung der Kontrollstelle über alle eingehenden Sendungen,

ob die zu anderen Betriebseinheiten beförderten Öko-Erzeugnisse gemäß Artike131 der va
(EG) Nr. 889/2008 verschlossen und vorschriftsmäßig etikettiert sind,

über die Aufzeichnungen der Überprüfung der Verpackung gemäß Artike133 der va (EG) Nr.
889/2008 bei Almahme der Ware,

über die getrennte Lagerung der ökologischen Einfuhrerzeugnisse und über die ausreichende
Kennzeichnung zur Identifizierung der Öko-Ware,

ob Proben zur Sicherung der Öko-Herkunft genommen wurden und über die Dokumentation
deren Ergebnisse.

d) Einheiten, die ökologische/biologische Erzeugnisse produzieren, aufbereiten oder einfüh-
ren und einen Teil oder alle damit verbundenen Arbeitsgänge an Dritte vergeben haben
(Kontrollbereich D)

Der Inspektionsbericht beinhaltet mindestens folgende Feststellungen:

über die Liste der Subuntemehmen mit ggf. Angaben zu den kontrollierenden Kontrollstellen
und zuständigen Behörden,

über das Vorhandensein der vorgeschriebenen Betriebsbuchführung und ihre Vollständigkeit
und Richtigkeit,

über die Erklärung zum Informationsaustausch der beteiligten Kontrollstellen denjeweiligen
Kontrollbereich betreffend,

e) Einheiten zur Aufbereitung von Futtermitteln (Kontrollbereich E)

Der Inspektionsbericht beinhaltet mindestens folgende Feststellungen:

über das Vorhandensein der nach Artikel 89 der va (EG) Nr. 889/2008 vorgeschriebenen Be-
triebsbuchführung und ihre Vollständigkeit und Richtigkeit,

über Maßnahmen auf Grundlage der betriebseigenen Qualitätssicherung wie Z.B.

• Trennung von Produktionslinien und/oder Arbeitsgängen,

• Vorkehrungen zur Identifizierung von Partien/Lose,

• Vorkehrungen zur Vermeidung von Vermischung oder Austausch,

• Durchführung und Aufzeichnung von Reinigungsmaßnahmen,

• über Proben zur Qualitätssicherung,

über die Aufzeichnungen des Kontrolleurs über den von ihm getätigten Abgleich von herge-
stellten Mischfuttennitteln, eingesetzten Futtermittel - Ausgangserzeugnissen und Zusatzstoffen
und hergestellten Enderzeugnissen,

über Lagerung, Lagerplätze,

über Angaben zur Sicherstellung, dass die Bedingungen nach Artikel 7 der va (EG) Nr.
834/2007 eingehalten werden,

über die Aufzeichnung der Überprüfung der Verpackung oder Behältnisse gemäß Artikel 32 der
VO (EG) Nr. 889/2008,

ob die Beförderung der ökologischen Futtennittel zu anderen Produktions-
/Aufbereitungseinheiten oder Lagereinrichtungen gemäß Artike130 und 31 der VO (EG) Nr.
889/2008 erfolgte,
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über die Einhaltung der Kennzeichnungsvorschriften gemäß Artikel59, 60 und 61 der va (EG)
Nr. 88912008.
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Deckblatt der Betriebsbeschreibung für die Kontrollbereiche A, B, C, D, E

In das Deckblatt der Betriebsbeschreibung sind folgende Infonnationen einzuarbeiten:

1. Name, Codenummer und ggf. Zeichen der KontrollsteIle

Name und Anschrift des Unternehmens

Name und Qualifikation des Ider für die Betriebseinheit Verantwortlichen
2. Name des Verbandes des ökologischen Landbau und Beginn der Mitgliedschaft

Datum der Umstellung des Betriebes aufBewirtschaftungsregeln des ökologischen Land-
baus nach Titel III der va (EG) Nr. 834/2007 (Kontrollbereich A)

3. Datum der Meldung des Unternehmens nach Artike128 Absatz 1 der va (EG) Nr.
834/2007 mit allen erforderlichen Angaben bei der zuständigen Behörde

Datum des Abschlusses des Kontrollvertrages des Unternehmens bei der zuständigen Be-
hörde

4. Verpflichtung des Unternehmens bei Meldung.an die zuständige Länderbehörde:

- bei Betriebskontrollen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einblick in alle ein-
schlägigen Informationsquellen und Datensammlungen zu geben;

- Betriebskontrollen außer von der betrauten Kontrollstelle und der zuständigen Behörde
auch von deren Beauftragten beziehungsweise zugelassenen Erfüllungsgehilfen durchfüh-
ren zu lassen.

5. Verpflichtung des Unternehmens gemäß Artike163 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 889/2008 je
nach Tätigkeit (entsprechend den Kontrollbereichen) :

a) alle Arbeitsgänge gemäß den ökologischenlbiologischen Produktionsvorschriften
durchzuführen;

b) im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die Durchsetzung der in den Vor-
schriften für die ökologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu akzeptieren;

c) die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b) schriftlich zu informieren, um
sicherzustellen, dass die Bezüge auf die ökologische/biologische Produktion von den
Erzeugnissen entfernt werden;

d) dafür Sorge zu tragen, dass alle verwendeten Lagereinrichtungen der Kontrolle unter-
stellt sind und falls diese Einrichtungen in einem anderen Mitgliedstaat oder einer ande-
ren Regionliegen, einer Kontrollstelle zugänglich sind, die in diesem Mitgliedstaat bzw.
dieser Region für derartige Kontrollen zugelassen ist.

6. Verpflichtung des Unterne1unens seiner Mitteilungspflicht gemäß Artike164 der va (EG)
Nr. 88912008 nachzukommen.

7. Unterschrift des Unternehmens und der Kontrollstelle mit Angabe von Ort und Datum.
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Standardkontrollprogramm
Beispiel zur Gestaltung des Deck- oder Abschlussblattes .Betriebsbeurteilung und Prüfvennerk"
Der Inhalt ist in die von der KontrollsteIle verwendeten Formblätter einzuarbeiten.

Deck- oder Abschlussblatt "Betriebsbeurteilung und Prüfvermerk" des Inspektionsberichtes

Bei dem jährlichen Inspektionsbesuch/unangekündigten Inspektionsbesuch am
gendes festgestellt:

wurde.fol-

D Keine Abweichung

D Geringe Abweichungen: lfd. Nummerierung

D Unregelmäßigkeiten/Verstöße in folgenden Bereichen:

Für jede festgestellte Abweichung, die über den schriftlichen Hinweis hinaus geht, wird ein geson-
dertes Fonnular ausgefüllt (siehe Abweichungsbericht).

Das Doppel des ausgefüllten Inspektionsberichtes wurde dem Betrieb ausgehändigt.

Ort Datum

Kontrolleur/in Verantwortlicher/e für die Betriebseinheit
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Abweichungsbericht:
Beispiel zur Gestaltung des Abweichungsberichtes. Der Inhalt ist in die von der KontrollsteIle ver-
wendeten Formblätter einzuarbeiten.

[\~aJlledesUntemehn1e~S:[ ----J

Ifd.Nummer:Festgestellte Abweichung:

Erforderliche .Maßnahlllen,. ulll.dieEinb.altuIlg'd~rEG~R~çhtsvo~schrif:tenzull1ökolggisCheIJ. •..•
. 'Làndbau'zú.èrreichén: . . . ... ,... .. . .

. '.:':,::.;:':,:':.'::;:::::,:::..:'.::::.':'<:::: :;.:::;:;,':.::.::.:<.;':é:';,:,:::::::.::'

]Jatum·der Umsetzungder ..
erforderlicheIl Maßnahme:· ..

Ja D nein

D nein D Auflage

Ggf. Bemerkung:

Ort Datum

KontrolleurIin Verantwortlicherle für die Betriebseinheit
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TEIL III DER ANTRAGSUNTERLAGEN

Anhang C:

Nachweis der Qualifikation des Personals
Formblätter 1 bis 5
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Formularblatt 1 (112)

Anhange

Nachweis über die fachliche Kompetenz des Leiters/der Leiterin der KontrollsteIle
(Ziffer 5.2.3,9.3 EN 45011, Leitlinien zum Zulassungsverfahren, Punkt 1.3.1.1)

Qualifikationsnachweise sind immer beizufügen

Name:

Vomame:
Adresse:

Titel:

Geburtsdatum:

Nationalität:

1. Angaben zur Person (bitte ausfûllen bzw. Zutreffendes ankreuzen)

DDas aktuelle (maximal 2 Monate alte) polizeiliche Führungszeugnis
lie als Anla e bei.

Anlagen-Nr. :

Arbeitgeber wesentliche Tätízkeíten

2. Ausbildung

DDas Zeugnis über den höchsten Abschluss liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Schul- von - bis Fachrichtung Abschluss
/Hochschulausbildung

3. Beruflicher Werdegang

DDie relevanten Zeugnisse zum Nachweis der fachlichen Kompetenz
lie en als Anla e bei.

Anlagen-Nr.:

von- bis (Jahr) Position
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Formularblatt 1 (2/2)
4. Weitere Qualifikationen

4.1 im Bereich der ökologischen/biologischen AgrarwirtschaftlV erarbeitung/Import

D Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. 1Anlagen-Nr.:
4.2 insbesondere im Kontrollverfahren gemäß EG- VO

D Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. IAnlagen-Nr.:

von- IS C U ungsorgamsa IOn 1 e es rreic er sc uss
Schulunzskurses Qualifikation

1.;3~~weit zutreffend: sonstige Erfahrungen im Qualitätswesen, besonders des ökologischen
an aus

D
Mitarbeit in nationalen und internationalen Organisationen, die sich mit dem Qualitätswesen
in der ökologischenlbiologische Produktion befassen

D
Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Qualitätswesens in der ökologischen/biologischen
Produktion

D Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. IAnlagen-Nr.:

S, Beschreibung der derzeitigen haul2tberuflichen (nebenberuflichen) Tätigkeit:

Ist ein eigener, ökologisch bewirtschafteter Betrieb vorhanden? Oja Onein
Wennja, von welcher KontrollsteIle wird dieser geprüft?

Die Erläuterung der Erfahrung in der ökologi-
Soweit aus D schenlbiologischen Produktion liegt als Anlage Anlagen-Nr. :
Nummer 2 und 3 bei.
nicht ersichtlich:

D
Erläuterung der Erfahrungen im
Kontrollverfahren liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

6. Beantragte Kontrollbereiche

Der/Die Leiter/in soll als Kontrolleur/in in folgenden Kontrollbereichen tätig werden:

Kontrolleur/in bei Betriebsinspektion in den Bereichen:

A*D B*D C*O D*D E*O

Einsatz des Kontrolleurs in folgenden Bundesländern:

D Bei weiteren Aufgaben im Zertifizierungsverfahren liegt die Anlagen-Nr.:
Beschreibung der Tätigkeit ggf. als Anlage bei.

*A= Erzeugung B= Verarbeitung/Aufbereitung C= Einfuhr aus Drittländem D= Abgabe an Dritte E= Verarbeitung/Aufbereitung von Futtennittel
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Formularblatt 2 (1/2)

Nachweis über die fachliche Kompetenz der ständigen Vertretung des Leiters/der Leiterin
der KontrollsteIle
(Ziffer 5.2.3, 9.3 EN 45011, Leitlinien zum Zulassungsverfahren, Punkt 1.3.1.1)

Qualífíkationsnachweíse sind immer beizufügen

Name:

Vorname:
Adresse:

Titel:

Geburtsdatum:

1. Angaben zur Person (bitte ausfiillen bzw. Zutreffendes ankreuzen)

Nationalität:

von - bis Abschluss

Anlagen-Nr.:

2. Ausbildung

DDas Zeugnis über den letzten Abschluss liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Schul-
/Hochschulausbildung

Fachrichtung

3. Beruflicher Werdegang

DDie relevanten Zeugnisse zum Nachweis der fachlichen Kompetenz
lie en als Anla e bei.

Anlagen-Nr. :

von-bis (Jahr) Arbeitgeber Position wesentliche Tätiakeiten
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Formularblatt 2 (2/2)

4. Weitere Qualifikationen

4.1 im Bereich der ökologischen/biologischen AgrarwirtschaftN erarbeitung/lmport

O Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

4.2 insbesondere im Kontrollverfahren gemäß EG- VO

O Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

von-bis Schulungsorganisation Titel des Erreichter Abschluss/
Schulungskurses Qualifikation

4.3 Soweit zutreffend: sonstige Erfahrungen im Qualitätswesen, besonders des ökologischen
Landbaus
O Mitarbeit in nationalen und internationalen Organisationen, die sich mit dem Qualitätswesen

im ökologischen Landbau befassen

O Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Qualitätswesens im ökologischen Landbau

O Die Bescheinigungen/Zeugnisse liegen als Anlage bei. Anlagen-Nr. :

5. Beschreibung der derzeitigen hauptberuflichen (nebenberuflichen) Tätigkeit:

Ist ein eigener, ökologisch bewirtschafteter Betrieb vorhanden?
Wennja, von welcher KontrollsteIle wird dieser geprüft?

Da Onein

Anlagen-Nr.:

O Die Erläuterung der Erfahrung in der ökologi-
schen/biologischen Produktion liegt als Anlage bei.

Anlagen-Nr.:Soweit aus
Nummer2 und
3 nicht
ersichtlich:

O Erläuterung der Erfahrungen im Kontrollverfahren
liegt als Anlage bei.

6. Beantragte Kontrollbereiche

Der/Die Vertreter/in soll als KontrolleurIin in folgenden Kontrollbereichen tätig werden:

Kontrolleur/in bei Betriebsinspektion in den Bereichen:

B*O c*O D*O E*OA*O
Einsatz des Kontrolleurs in folgenden Bundesländern:

O Bei weiteren Aufgaben im Zertifizierungsverfahren liegt die
Beschreibung der Tätigkeit zzf als Anlage bei.

Anlagen-Nr.:

*A= Erzeugung B= Verarbeitung/Aufbereitung C= Einfuhr aus Drittländem D= Abgabe an Dritte E= Verarbeitung/Aufbereitung von Futtennittel
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Formularblatt 3 (l/2)

Nachweis über die fachliche Kompetenz des KontrollsteIlenpersonals der weiterenin der
KontrollsteIle am Kontroll- und ZertifIzierullgsverfahren beteiligten Personen
(Ziffer 5.2.3,9.3 EN 45011, Leitlinien zum Zulassungsverfahren, Punkt 1.3.1.2. und 1.3.1.4)

Für jede Person ist ein gesondertes Blatt zu verwenden
Qualifikationsnachweise sind immer beizufügen

Angaben zur Person (bitte ausfùllen bzw. Zutreffendes ankreuzen)

Titel:

Geburtsdatum:

Nationalität:

Name:

Vomame:
Adresse:

2. Ausbildung

DDas Zeugnis über den höchsten Abschluss liegt als Anlage bei. Anlagen-Nr.:

Schul- von- bis Fachrichtung Abschluss/Hochschulausbildung

r:

3. Beruflicher Werdegang

DDie relevanten Zeugnisse zum Nachweis der fachlichen Kompetenz Anlagen-Nr.:liegen als Anlage bei.

von-bis (Jahr) Arbeitgeber Position wesentliche
Tätigkeiten
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4. Darlegung der bisherigen Erfahrung in der ökologischen/biologischen Produktion und im
Kontrollverfahren gemäß EG-Öko-VO:

5. Beschreibung der derzeitigen hauptberuflichen (nebenberuflichen) Tätigkeit:

Ist ein eigener, ökologisch bewirtschafteter Betrieb vorhanden?
Wenn ja, von welcher Kontrollstelle wird dieser geprüft?

Onein

6. Beantragte Kontrollbereiche

Die Person soll als Kontrolleur/in in folgenden Kontrollbereichen tätig werden:

Kontrolleur/in bei Betriebsinspektion in den Bereichen:

A*D B*D c*D D*D E*D
Einsatz des Kontrolleurs in folgenden Bundesländern:

DBei weiteren Aufgaben im Zertifizierungsverfahren liegt die Beschreibung
der Tätigkeit ggf. als Anlage bei.

Anlagen-Nr.:

*A= Erzeugung B= Verarbeitung/Aufbereitung C= Einfuhr aus Drittländern D= Abgabe an Dritte E= Verarbeitung/Aufbereitung von Futtennittel
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Forrnularblatt 4 (1/4)

Niederschrift über die förmliche Verpflichtung

des Kontrolleurs/der Kontrolleurin durch den gerichtlichen und außergerichtlichen Vertreter der
KontrollsteIle im Vollzug der VO (EG) Nr. 834/2007 und der VO (EG) Nr. 889/2008 in den
jeweils geltenden Fassungen

Vor dem gerichtlichen und außergerichtlichen Vertreter der Kontrollstelle
zum Zwecke der

, erschien heute

Ort, Datum

Verpflichtung

nach § 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974
(BGBl. Teil IS. 469, 547) geändert durch § 1Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S.
1942) der Kontrolleur/die Kontrolleurin

HerrIFrau
geb. amName, Vorname

Der/Die Erschienene ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner/ihrer Obliegenheiten verpflichtet
worden. Auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung wurde hingewiesen und über den
Inhalt und die Anwendbarkeit der folgenden Vorschriften des Strafgesetzbuches informiert:

§ 133 Abs. 3
§ 201 Abs. 3
§ 203 Abs. 2,4,5
§ 204
§§ 331, 332
§ 335
§ 336
§ 338
§ 353 b
§ 355
§ 358
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 97 b Abs. 2
§ 120 Abs. 2

Verwahrungsbruch,
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes,
Verletzung von Privatgeheimnissen,
Verwertung fremder Geheimnisse,
Vorteilsannahme und Bestechlichkeit,
Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung,
Unterlassen der Diensthandlung,
Verrnögensstrafe und Erweiterter Verfall,
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht,
Verletzung des Steuergeheimnisses,
Nebenfolgen,
Landesverrat,
Offenbaren von Staatsgeheimnissen,
Landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen,
Preisgabe von Staatsgeheimnissen,
Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses,
Gefangenenbefreiung.

Der/Die Erschienene wurde daraufhingewiesen, dass die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund
der Verpflichtung für ihn/sie anzuwenden sind.

Er/Sie erklärt, numnehr von dem Inhalt der genannten Bestimmungen unterrichtet zu sein. Er/Sie
unterzeic1met dieses Protokoll nach Vorlesen zum Zeichen der Genehmigung und bestätigt
gleichzeitig den Empfang einer Abschrift der Niederschrift und der obengenannten Vorschriften.

vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben

Unterschrift des gerichtlichen und außergerichtlichen
Vertreters der Kontrollstelle

Unterschrift des Kontrolleurs/der Kontrolleurin
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Formularblatt 4 (2/4)

§ 133
Verwahrungsbruch

Auszug aus dem Strafgesetzbuch
(geltender Fassung)

(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher
Verwahrung befinden oder ihm oder einem anderen dienstlich in Verwahrung
gegeben worden sind, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der
dienstlichen Verfügung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Dasselbe gilt für Schriftstücke oder andere bewegliche Sachen, die

sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder anderen
Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem
Täter oder einem anderen amtlich in Verwahrung gegeben worden sind,
(3) Wer die Tat an einer Sache begeht die ihm als Amtsträger oder für

den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten anvertraut worden oder
zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 201
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu.drei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer unbefugt
I. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger
aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich
macht.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort
eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder
2. das nach Absatz I Nr. I aufgenommene oder nach Absatz 2
Nr. I abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichenInhalt nach
öffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz I Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung
geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist
nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung
überragender öffentlicher Interessen gemacht wird.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,

wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze I und 2).

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Die Tonträger und Abhörgeräte. die der Täter oder Teilnehmer

verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.

§ 203
Verletzung von Privatgeheimnissen

(I) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
I. Arzt. Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen

Heilberufs. der für die Berufsausübung oder die Führung der
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher
Abschlussprüfung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar; Verteidiger in einem gesetzlich
geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer,
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied
eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-,
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder
Steuerberatungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für
Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt
ist.

4.a Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach
den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,
5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem

Sozialpädagogen oder
6. Angehörigen eines Unternelnnens der privaten Kranken-, Unfall- oder

Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,

namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheinmis
oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als
1. Amtsträger,
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personal-
vertretungsrecht wahrnimmt,

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes
tätigen Untersuchungsausschusses. sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht
selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist oder als Hilfskraft eines solchen
Ausschusses oder Rates,

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen. der auf die gewissenhafte Erfüllung
seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden
ist, oder

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei
der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines
Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des
Satzes I stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines
anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind;
Satz I istjedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden
oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
(3) Einem in Absatz I Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz I und Satz I Genannten stehen ihre
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz I und den in Satz I und 2
Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten
ferner gleích, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass
erlangt hat.
(4) Die Absätze I bis 3 sind auch anzuwenden, wenn derTäter das fremde

Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbefugt offenbart.
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen

zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 204
Verwertung fremder Geheimnisse

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist,
verwertet. wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 331
Vorteilsannahme

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,
der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich
versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten

als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist
strafbar.
(3) Die Tat ist nicht nach Abs. I strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm

geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde
im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der
Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annalune genehmigt.

§ 332
Bestechlichkeit

(l) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,
der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich
versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder
künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen
würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In
minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten

als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine
richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine
richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, so sind die Absätze I und 2 schon dann
anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,
1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens
durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.
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§ 335
Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung

(1) In besonders schweren Fällen wird
1. eine Tat nach
a) § 332 Abs. 1 Satz 1. auch in Verbindung mit Abs. 3, und
b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2., jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3.,

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und
2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3. mit

Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.
(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel

vor. wenn
1. die Tat sich aufeinen Vorteil großen Ausmaßes bezieht,
2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt. die er als Gegenleistung dafiir

gefordert hat, dass er eine Diensthandlung künftig vornehme, oder
3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt,die sich

zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

§ 336
Unterlassen der Diensthandlung

Der Varnainne einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im
Sinne der §§ 331 bis 335 steht das Unterlassen der Handlung gleich.

§ 338
Vermögensstrafe und Erweiterter Verfall

(1) In den Fällen des § 332, auch in Verbindung mit den §§ 336 und 337, ist
§ 73d anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat.

(2) Inden Fällen des § 334, auch in Verbindung mit den § 336 und 337, sind
die §§ 43a, 73d anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied einer Bande
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden
hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig
handelt.

§ 353b
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer

besonderen Geheimhaltungspflicht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. Amtsträger,
2. fiir den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht
wahrnimmt,
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und
dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat
fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefåhrdet. so wird er mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen
Gegenstand oder eine Nachricht; zu deren Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder
eines Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der
Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist,
an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht und
dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird
erteilt

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans
a) in den Fällen des Absatzes 1, werm dem Täter das Geheimnis während
seiner Tätigkeit bei einem oder flir ein Gesetzgebungsorgan des Bundes
oder eines Landes bekanntgeworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;
2. von der obersten Bundesbehörde
a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während
seiner Tätigkeit sonst bei einer oder fiir eine Behörde oder bei einer
anderen amtlichen Stelle des Bundes oder fiir eine solche Stelle bekannt-
geworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen
Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und
2Nr.2.

Formularblatt 4 (3/4)

§ 355
Verletzung des Steuergeheimnisses

(1) Wer unbefugt
lVerhältnisse eines anderen. die ihm als Amtsträger
a) in einem Verwaltungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in
Steuersachen.

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in einem
Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrigkeit,

c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die
gesetzlich vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheides oder einer
Bescheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen
bekanntgeworden sind. oder

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis. das ihm als Amtsträger in einem
der in Nummer 1 genannten Verfahren bekanntgeworden ist.
offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich

1. die fiir den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
2. amtlich zugezogene Sachverständige und
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des-Dienstvorgesetzten oder des Verletzten
verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener Sachverständiger ist der Leiter der
Behörde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt.

§ 358
Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat
nach den §§ 332,335,339,340,343,344,345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b
Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu
bekleiden (§ 45 Abs. 2) aberkennen.

§ 94
Landesverrat

(l) Wer ein Staatsgeheimnis
1. einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt oder
2. sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht, um die

Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu
begünstigen,

und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils fiir die äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem
Jahr bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder

Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fallliegt in der
Regel vor, wenn der Täter

1. eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ilm zur Wahrung von
Staatsgeheimnissen besonders verpflichtet, oder

2. durch die Tat die Gefahr eines besonders schweren Nachteils für die äußere,
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeifiihrt.

§ 95
Offenbaren von Staatsgeheimnissen

(1) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren
Veranlassung geheimgehalten wird, an einen Unbefugten gelangen lässt oder
öffentlich bekanntrnacht und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils flir
die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, wenn die Tat
nicht in § 94 mit Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis

zu zehn Jahren. § 94 Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

§ 96
Landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen

(1) Wer sich ein Staatsgeheimnis verschafft, um es zu verraten (§ 94), wird mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer sich ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren
Veranlassung geheimgehalten wird, verschafft, um es zu offenbaren (§ 95),
wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.Der
Versuch ist strafbar.
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§ 97
Preisgabe von Staatsgeheimnissen

(l) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren
Veranlassung geheimgehalten wird, an einen Unbefugten gelangen
lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch fahrlässig die
Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

(2) Wer ein Staatsgeheimnis, das von einer amtlichen Stelle oder auf deren
Veranlassung geheimgehalten wird und das ihm kraft seines Amtes,
seiner DienststeIlung oder eines von einer amtlichen Stelle erteilten
Auftrags zugänglich war, leichtfertig an einen Unbefugten gelangen
lässt und dadurch fahrlässig die Gefahr eines schweren Nachteils für
die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland verursacht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft

(3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der Bundesregierung verfolgt

§ 97b
Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses

(l) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 94 bis 97 in der irrigen
Annahme, das Staatsgeheimnis sei ein Geheimnis der in § 97a
bezeichneten Art, so wird er, wenn

L dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist,
2, er nicht in der Absicht handelt, dem vermeintlichen Verstoß

entgegenzuwirken, oder
3, die Tat nach den Umständen kein angemessenes Mittel zu diesem

Zweckist,
nach den bezeichneten Vorschriften bestraft, Die Tat ist in der Regel kein
angemessenes Mittel, wenn der Täter nicht zuvor ein Mitglied des
Bundestages um Abhilfe angerufen hat
(2) War dem Täter als Amtsträger oder als Soldat der Bundeswehr das

Staatsgeheimnis dienstliche anvertraut oder zugänglich, so wird er
auch dann bestraft, wenn nicht zuvor der Amtsträger einen
Dienstvorgesetzten, der Soldat einen Disziplinarvorgesetzten um
Abhilfe angerufen hat Dies gilt für die für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten und für Personen, die im Sinne des § 353b
Abs. 2 verpflichtet worden sind, sinngemäß,

§ 120
Gefangenenbefreiung

(1) Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder
dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft,

(2) Ist der Täter als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteter gehalten, das Entweichen des Gefangenen
zu verhindern, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
Geldstrafe,

(3) Der Versuch ist strafbar,
(4) Einem Gefangenen Im Sinne der Absätze I und 2 steht gleich, wer

sonst auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird,
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Formularblatt 5 (1/1)

Kontrollstelle:

Fragebogen zur Objektivität des KontrollsteIlenpersonals

Nach Art. 27 Abs. 5 Buchstabe b, Ziffer iii und Abs. 9 Buchstabe a der va (EG) Nr. 834/2007
sowie Nr. 4.2 Buchstabe o der EN 45011/ISO Guide 65 arbeitet die Kontrollstelle unparteiisch,
objektiv und frei vonjeglichen Interessenskonflikten. Das Personal darfkeine Tätigkeiten ausüben,
die mit einer unparteiischen und objektiven Arbeit unvereinbar sind.
Die folgenden Angaben und Fragen sind von der Person, die in der oben genannten Kontrollstelle
als Kontrolleurin/Kontrolleur tätig ist bzw. tätig werden will, auszufüllen:

Ich berate ökologisch wirtschaftende Betriebe oder
aufbereitende Untemehmen

Land oder Länder in denen eine Tätigkeit
beabsichtigt ist

JaD NeinD

Name:
Kontrollbereich( e):

Vomarne:

Ich übe eine leitende Funktion als Geschäftsführer oder
Vorstandstätigkeitsmitglied bei einem Verband des
ökologischen Landbaus oder andere Branchenverbände
aus.

JaD NeinD

Wennja, Name des Verbandes:

Ich übe Tätigkeiten m (einem) herstellenden,
verarbeitenden und/oder vermarktenden Untemehmen
aus, bei denen Interessenskollisionen mit memer
Inspektorentätigkeit auftreten können (z.B. in einem
Weinbaubetrieb durch Einsicht in die Kundenkarte des
kontrollunterworfenen Betriebes)

JaD NeinD

Wennja, Name des/der Untemehmen:
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Art der Betriebe, bei denen die Tätigkeit
beabsichtigt ist:

Ich werde Änderungen zu den oben gemachten Angaben unverzüglich mitteilen.

Untersc1uift der/des Kontrolleurin/Kontrolleurs, Wiederholung in
Druckbuchstaben

Datum
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AnhangD:

Formulannuster: Meldung der Unternehmen
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Meldung gemäß Artikel28 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 83412007
des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 i.V.m. Art.
63 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007

Bitte ausfiillen und jeweils Zutreffendes ankreuzen *ggf. weitere Angaben auf einem Zusatzblatt
Name(n) und Anschrift des Unternehmens (inkl. Telefon-
Nummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse), falls abweichend
zusätzlich Postanschrift sowie weitere zum Unternehmen
gehörende Betriebe, sofern abweichend vom Sitz des
Unternehmens mit eigenem Kontrollvertras=:

Anschriften weiterer zum gemeldeten Unternehmen
gehörigen Betriebe (mit Ortsteil), sofern abweichend vom
Sitz des Unternehmens ohne eigenen Kontrollvertrag*:

Datum Unterschrift

Wird von der KontrollsteIle ausgefüllt:
Der Vertrag nach Nr. 5.3 dieser Meldung stimmt mit dem im
Antrag auf Zulassung als private KontrollsteIle vorgelegten
Muster überein:
D ja, daher keine eigene Vorlage
D nein, Vertrag ist beigefügt.~--~~~~~--~~~~--~--~~~~~

Nameund ;Anschrift.der ..zuständigenBehörde:* Datum des Vertragsbeginns: .
f--------"---"-------------------~-__1Datum der (geplanten) Erstkontrolle gem. Art. 63, Abs. I und

2 der va (EG) Nr. 889/2008: .

Landkreis des Unternehmenssitz:

Dem Unternehmen wird folgende Nummer zugeteilt:

DE- .

(Wiederholung in Druckbuchstaben)

1. In unserem Unternehmen werden Produkte rm Smne des Art. 1 der va (EG) Nr. 83412007 mit dem ZIel des
Inverkehrbringens

D erzeugt oder gesammelt, Kennzeichnung A
D Das Unternehmen verfügt auch über mindestens eine nicht ökologische Produktionseinheit.

D als Lebensmittel aufbereitet (verarbeiten und/oder haltbar maehen ökologischer Erzeugnisse,
einschließlich schlachten und zerlegen tierischer Erzeugnisse, mit Hinweis auf die ökologische Produktionsweise
kennzeichnen oder verpacken), Kennzeichnung B
D Das Unternehmen bereitet auch nicht ökologische Lebensmittel auf.

D eingeführt (aus einem Land außerhalb der Europäischen Union (Drittland)), Kennzeichnung C
DDas Unternehmen führt auch nicht ökologische Lebensmittel ein.

D als Futtermittel aufbereitet, Kennzeichnung E
DDas Unternehmen stellt auch nicht ökologische Futtermittel her.

D gelagert und/oder in den Verkehr gebracht, Kennzeichnung H
D Das Unternehmen lagert/bringt auch nicht ökologische Produkte in den Verkehr.

D Vorgenannte Tätigkeiten werden ganz oder teilweise an Dritte vergeben, Kennzeichnung D

2. Nur von landwirtschaftlichen Betrieben auszufüllen (jeweils gesamt und nach Bundesländern):

Gesamt Bundesland: Bundesland: Bundesland:

Landwirtschaftliche Nutzfläche ha ha ha ha

davon ökologisch bewirtschaftet ha ha ha ha
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Gemäß Art. 63 Abs. 3 Buchstabe e der va (EG) Nr. 889/2008 ist von landwirtschaftlichen Betrieben offen zu legen, seit
wann (Datum) keine Mittel mehr verwendet werden, die nicht für die ökologische/biologische Produktion zugelassen sind.
Wir maehen dazu folgende Angaben:
DAuf ha der ökologisch bewirtschafteten Fläche unseres Betriebes wurden in den letzten zwei Jahre nicht
zugelassene Mittel verwendet.

DSeit (Monat/Jahr) werden auf den ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw.
Sammelflächen ausschließlich für die ökologische Produktion zugelassene Mittel verwendet (d.h. insbesondere nul' Dünge-
und Pflanzenschutzmittel, die in Anhang l und II der va (EG) Nr. 889/2008 aufgeführt sind).

3. Gemäß den Anforderungen des Art. 63 Abs. 3 Buchstabe c) der va (EG) Nr. 889/2008 maehen wir folgende Angaben:

D Landwirtschaftlicher Betrieb einschließlich Aquakultur (Kennzeichnung A)

Unser Betrieb erzeugt Produkte in folgenden Produktionszweigen:

D Marktfrucht D Futterbau D Grünland D Veredelung D Gartenbau D Sonderkulturen D Imkerei

D Sammlung von Wildpflanzen D Aquakultur

mit folgenden Hauptprodukten (ggf. auf gesondertem Blatt):

Ort, Datum Unterschrift

D Aufbereitungsbetrieb von Lebensmitteln (Kennzeichnung B)
Unser Unternehmen bereitet Produkte aus folgenden Produktgruppen auf (ggf. auf gesondertem Blatt):

D Einfuhrbetrieb (Kennzeichnung C)
Unser Unternehmen führt Produkte aus folgenden Produktgruppen aus Drittländern ein (ggf. auf gesondertem Blatt):

D Vergabe von Tätigkeiten an Dritte (Kennzeichnung D)
Art der vergebenen Tätigkeit (ggf. auf gesondertem Blatt):

Anschrift und KontrollsteIle des beauftragten Subunternehmens (bei Beauftragung mehrerer Subunternehmen bitte
Anlage verwenden):

D Aufbereitungsbetrieb von Futtermitteln (Kennzeichnung E)
Unser Unternehmen bereitet Produkte aus folgenden Produktgruppen auf (ggf auf gesondertem Blatt):

D Lagerung und/oder in Verkehr bringen von Erzeugnissen im Sinne des Art. I der va (EG) Nr. 834/2007
(Kennzeichnung H)
Unser Unternehmen lagert/vermarktet folgende ProduktelProduktgruppen (ggf auf gesondertem Blatt):

4. Diese Tätigkeit( en) melden wir gemäß Art. 28 der va (EG) NI'. 834/2007 an und unterstellen sie dem Kontrollverfahren
gemäß Art. 27 der va (EG) NI'. 834/2007 i. V. m. Titel IV der va (EG) NI'. 889/2008.

5. Wir geben hierzu folgende Angaben und Erklärungen ab:
5.1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Arbeitsgänge nach Maßgabe der Vorschriften der va (EG) Nr. 834/2007 sowie

ihrer Durchführungsbestimmungen durchzuführen.
5.2 Wir nehmen davon Kenntnis; dass die hier gemachten Angaben aufgrund EG-Rechtsvorschriften zum ökologischen

Landbau erhoben werden und die Erteilung dieser Auskünfte Voraussetzung für die Aufnahme in das
Kontrollverfahren ist.

5.3 Für die vorgeschriebene Kontrolle des/der oben genannten Betriebe(s) wurde mit folgender zugelassener KontrollsteIle
ein Vertrag abgeschlossen (Für Angaben zu Kontrollen im Ausland Anlage verwenden):

Name Anschrift

6. Wir verpflichten uns:
Betriebskontrollen außer von der betrauten Kontrollstelle und von der zuständigen Behörde auch von deren
Beauftragten bzw. von zugelassenen Erftillungsgehilfen durchführen zu lassen,
bei Betriebskontrollen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einblick in alle einschlägigen
Infonnationsquellen und Datensammlungen zu geben.

Wiederholung in Druckbuchstaben

Stand: Mai 2010
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Anhang E der Leitlinien

Teil II: Zusammenfassende Tabellen zu den vall den KontrollsteIlen im Vorjahr durchgeführten Kontrollen der.Unternehmen in Deutschland

KontrollsteIle: Ber'lehtszeítraunu

!ll!illt.sgcl¡itl;

Bitte tragen Sie folgende Daten mr den Berichtszeltraum in die Tabellen cln (Stichtag 31.12.).

Die Unterteilung erfolgt nach dem unten angegebenen Schlüssel. Mehrfachnennungen sind möglich. Ein AB-Betrieb ist also sowohl als Erzeuger als auch als Verarbeiter zu zâhlen,

Bitte senden Sie die ausgefiillten Tabellen des Anhangs E, Teil II, bis ZUnI 15.04. des Folgejahres an die BLE sowie bis zum 31.01. zur Kenntnis an die zuständigen Länderhehörden.

Tabelle I: Inspektionen, bundesweit

Tabelle 2: Probenahmen, Verstöße lind Maßnahmen, bundesweit

Die Zahlen umfassen Mehrfachnenuuugenr

(') Umfasst folgende Betriebsformen: A, AB, AC, AD, AE, ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, ABCDE

e) Umfasst folgende Bctricbsfonnen: B, AB, BC, BD, BE, ABC, ABD, ABE, BCD, BCE, BOE, ABCD, ABCE, ABDE, BCDE, ABCDE

e) Umfasst folgende Betriebsformen: C, AC, BC, CD, CE, ABC, ACD, ACE, BCD, BCE, CDE, ABCD, ABCE, ACDE, BCDE, ABCDE

C> Sonstige Unternehmen, die dem Kontrollsystem uutcrwurfen wurden: umfasst alle reinen 0-, E- und +l-Betriebe



Anhang E der Leitlinien
Teil I: Bericht der KontrollsteIlen über die Kontrolltätigkeit gemäß Art. 36 der va (EG) Nr. 834/2007 i.V.m. Art. 93 und 94 Abs. I Buchst. c der va (EG) Nr. 889/2008

Name der KontrollsteIle:
Codenummer:

Bundesland:
Berichtszeitraum:

2) Fälle von Verstößen/Unregelmäßigkeiten und Maßnahmen gemäß Art. 30 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 83412007

Titel IIva 83412007 Ziele, Grundsätze

Titel IV VO 834/2007, Titel III VO 88912008
3 IKennzeichnung

Titel III VO 83412007 Produktionsvorschriften

4 [Titel VI va 834/2007 Einfuhren, Handel Drittländer
Titel IIvo 88912008 Vorschriften für Produktion,
Verarbeitung, Verpackung, Beförderung u. Lagerung

5lÖko!. Erzeugnisse

6 IAnhang I VO 889/2008 Düngemittel
7 IAnhang IIVO 889/2008 Pflanzenschutzmittel

8
Anhang III va 889/2008 Mindeststall- und freiflächen

Anhang IV va 889/2008 Höchstzulässige Anzahl von
9 ITieren

Anhang V VO 889/2008
10 IFuttennittelausgangserzeugnisse
Il IAnhang VI VO 889/2008 Futtermittelzusatzstoffe

Anhang VII va 889/2008 Reinigungs- und
12 IDesinfektionsmittel

Anhang VIII va 88912008 Best. Erzeugnisse und
13 [Stoffe zur Herst. Verarb. Lebensmittel

Anhang IX va 88912008 Nichtöko!. Zutaten landw.
14 [Ursprungs
15 lArtikel 45 VO 889/2008 Saatgut
16 [Artikel 60 VO 889/2008 Kennzeichnung Futtennittel
17 \Titel IV vo 88912008 Kontrolle
l7a [Kapitel l Mindestkontrollanforderungen
l7b [Kapitel 2 Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse
17c [Kapitel 3 Tiere, tierische Erzeugnisse
17d IKapitel 4 Aufbereitung
17e [Kapitel 5 Einfuhr
17f [Kapitel 6 Vergabe an Dritte
17g [Kapitel 7 Futtennittel

Stand: Mai 2010

18 [Sonstiges (Erläuterung erforderlich)
Summe o o o o

Datum:

o oo o



Anhang E der Leitlinien

Teil I: Bericht der KontrollsteIlen über die Kontrolltätigkeit gemäß Art. 36 der VO (EG) Nr. 834/2007 i.V.m. Art. 93 und Art. 94 Abs. 1 Buchst. c der VO (EG) Nr. 88912008

Name der Kontrollstelle:
Codenummer:

Bundesland:
Berichtszeitraum:

1) Umfang der Kontrolltätigkeit gemäß Art. 27 und 28 der VO (EG) Nr. 834/2007 sowie Titel IV der VO (EG) Nr. 889/2008

Anzahl der Unternehmen gesamt o
neu hinzugekommene
Unternehmen o
abgemeldete Unternehmen o
gesamte Fläche in ha LF

davon ökologisch bewirtschaftet

oZahl vollständige Kontrollen

o
o

Zahl unangekündigte Kontrollen o
davon Verdachtskontrollen

o
o

Anzahl der Probenahmen
davon im Verdachtsfall o

Stand: Mai 2010

Datum:
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Anhang F:

. Meldeverfahren Kontrollstellenpersonal
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AnhangF

Meldeverfahren KontrollsteIlenpersonal

1. Schema zum Verfahrensablauf

Personallisten der
KontrollsteIlen

'Zusarnmenfassen der Listen der .•.
Kontrollstellen zueiner:

Abbildung 1: Verfahrenablauf

2. Jahresmeldungen

Stand: Mai 2010 2

Die KontrollsteIlen melden zum 31. Januar eines jeden Jahres eine Personalliste ihrer Kontrolleure an die
BLE. Verwendet werden soll eine Liste nach dem Muster der Abbildung 2: Meldeliste der KontrollsteIlen
(Gliederungspunkt 4, Anhang F). Die Formatvorlage wird der KontrollsteIle von der BLE zur Verfügung gestellt
und per Mail versandt.

Für jeden Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin sind die durchgeführten Kontrollen des Vorjahres sowie der
beabsichtigte Einsatz in den Bundesländern des laufenden Jahres einzutragen.

Die gemeldeten Personallisten der KontrollsteIlen werden von der BLE zu einer Gesamt-Liste
zusammengefasst. Diese Liste wird den Bundesländern zur Verfügung gestellt.

Ziel dieser zusammengefassten Liste ist es, jeden Kontrolleur in seiner gesamten Kontrolltätigkeit in den
einzelnen Bundesländern und in Deutschland zu erfassen. Die Daten der Liste stellen die Grundlage für eine
harmonisierte Überwachung dar und sollen eine unnötige Mehrbegleitung der Kontrolleure vermeiden. Des
weiteren ersetzen die Listen die jährliche Meldung der durchgeführten Kontrollen zur Aufrechterhaltung der
Kontrollkompetenz an die zuständige Landesbehörde.

In den Meldelisten der KontrollsteIlen (Personallisten) sind folgende Angaben gefordert:
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a) Angaben zum Kontrolleur/zur Kontrolleurin (Name und Vorname, Telefonnummer oder E-Mail,
Qualifikation)

b) Datum der Zustimmung in den Kontrollbereichen (Monat und Jahr)

c) Angaben zum Vertragsverhältnis (Festangestellt oder Freier Mitarbeiter, Angabe der Kontrollstellen in der
Mitarbeiter noch tätig ist, Vertragsverhältnis ruhend/beendet)

d) Datum des Beginn der Prüftätigkeit (Monat und Jahr, Kontrollbereich)

e) Angaben zur Erfüllung bzw. Aneignung der Kontrollkompetenz

f) Angaben zum Einsatz der Kontrolleure/Kontrolleurinnen (in den Bundesländern, Kontrollen des Vor-
jahres in den Bundesländern, geplanter Einsatz für das laufende Jahr)

g) Angaben zur Kontrollbegleitung in den letzten 2 Jahren (31.01.2007)

h) Angaben zu Einschränkungen, Auflagen oder Bemerkungen

i) Ggf. Angabe eines eigenen Bio-Betriebes

j) Ggf. Angabe der Kontrollstelle des eigenen Bio-Betriebes

Nähere Erläuterungen fmden Sie unter Punkt 4: Erläuterung zu der Tabelle: Meldeliste für Kontrollstelle.

3. Aktualitätsmeldungen

3.1 Änderungen desPersonals
Zusätzlich zu den Jahresmeldungen, werden der BLE im laufenden Jahr Änderungen im Personal von den
Kontrollstellen mitgeteilt.

Verwendet werden soll der Personalbogen (Formularblatt 3 des Anhangs C der Leitlinien der BLE oder
Formularblatt 8 der Anlage 3 der ehemaligen Leitlinien der Bundesländer).

Die Qualifikation des Kontrolleurs/der Kontrolleurin muss gemäß den Leitlinien hinreichend und schlüssig
erläutert werden. Bestehende Kontrollbereichszulassungen sind ebenfalls anzugeben. Insbesondere Tätigkeiten
und Schulungen, die eine Qualifikation in den Kontrollbereichen belegen, sind aufzuführen (Zeiten, Bereiche,
Inhalte). Entsprechende Nachweise (Arbeitszeugnisse) können den Unterlagen beigelegt werden. Die
Einzelnachweise der Qualifikation (Hochschulabschluss, Meister-, Gesellenbriefe etc.) verbleiben in der
Kontrollstelle und werden im Rahmen der Überwachung durch die zuständige Behörde stichprobenartig geprüft.
Bei Bedarf kann sich die BLE von der Kontrollstelle auch Einzelnachweise der Qualifikation vorlegen lassen.

Unabhängig davon sind im Rahmen der Neuzulassung der Kontrollstelle durch die BLE die Einzelnachweise der
Qualifikation des Personals vorzulegen.

Die förmliche Verpflichtung und der Fragebogen zur Objektivität sind ebenfalls von der Kontrollstelle
einzureichen.Die Kontrollstelle übersendet die Unterlagen an die BLE.

Nach positiver Prüfung der Unterlagen erteilt die BLE der Kontrollstelle eine formlose Zustimmung über den
Einsatz des Kontrollstellenpersonals. Den Ländern wird eine Kopie der formlosen Zustimmung und der
Personalbogen zur Verfügung gestellt. Die zuständigen Länderbehörden werden über die Zustimmung des
Kontrolleureinsatzes von der BLE informiert. Die zuständigen Länderbehörden können den Einsatz der
Kontrolleurinldes Kontrolleurs im betreffenden Bundesland von ihrer Zustimmung abhängig machen.

Die BLE trägt die Änderungen in der Personalausstattung in die Gesamt-Liste ein und stellt diese als
Aktualitätsmeldung den Bundesländern zur Verfügung (vierteljährlich oder auf Anfrage).

Die Bundesländer können dann die veränderte Personalausstattung in ihre Überwachungstätigkeit mit
einbeziehen.

3.2 Meldung vonKontrollbegleitungendurch dieBundesländer
Im Gegenzug dazu teilen die Bundesländer der BLE mit, welche zugelassenen Kontrolleure die zuständigen
Behörden, in welchem Bundesland begleitet haben. Die BLE trägt die Kontrollbegleitung als
Aktualitätsmeldung in die Gesamt-Liste ein und versendet diese wiederum an alle zuständigen
Landesbehörden (vierteljährlich oder auf Anfrage).

Durch dieAktualität der Gesamt-Liste können geplante Kontrollbegleitungen optimiert werden.

Zum 31. Januar des darauf folgenden Jahres erfolgt dann wiederum die Jahresmeldung durch die Kontrollstellen
an dieBLE.
Stand: Mai 2010 3
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4. Meldeliste der KontrollsteIle
4.1 Muster zur Meldeliste der Kontrollstelle

Meldeliste der KontrollsteIle

Name der Kontrollstelle: .
Codenummer der Kontrollstelle: .

Jahr: .

Muster

II\O

Einschränk-
ungen und
Auflagen;

Bèmerkùngen

BW07/A nur Bienen;
Kontrollstellen-
leiter

*DL: Drittland

Kontroll-
begleitùng

I:';~~/(Dul~n';-I-~n -11~~r~_J';_~,III~I' IUHj ~I~ 1;"1~"ï~~i CI I £' .. , I ror Irnl ....n'-' P~dDL I(BL und Jahr)

0123456 IDip\. Ing. agr.

x Ix

BLEIBLE IBLE I BLEI BLE
20A

x

4.2 Erläuterung zur Meldeliste der Kontrollstelle
Abbildung 2: Meldeliste der Kontrollste

Monat und Jahr sind anzugeben, in dem die Zustimmung zum Einsatz erfolgte. Angabe erfolgt im Fonnat "03/05" flir Monat/Jahr.

Bei Personen, deren Einsatz vor der Übernahme des Verfahrens zur Zustimmung zum Einsatz von Kontrolleurenlinnen durch die BLE in
zumindest einem Land zugestimmt wurde, sind die Daten der frühesten Zustimmung eines Landes flir die o.g. KontrollsteIle einzutrageri. Dies

1 I Zustimmung in den Kontrollbereichen I gilt unabhängig davon, ob dem Einsatz der Person in allen Ländern zugestimmt wurde.

Auch nach einer erneuten Bewertung dieser Kontrolleure im Rahmen einer Zulassung durch die BLE bleiben diese Altdaten erhalten.

Ein Einsatz darf bis zur zentralen Zustimmung flir die Person durch die BLE nur in den Ländern erfolgen, die nach dem jeweiligen alten
Verfahren ihre Zustimmung schon erteilt haben.

2 Es ist anzugeben, ob ein fester Arbeitsvertrag ("fest") mit der meldenden Kontrollstelle vorliegt oder der Kontrolleur als freier Mitarbeiter
("frei ") tätig ist.

Vertragsverhältnis (fest 1frei)

Stand: Mai 2010
4
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neu zuständige KontrollsteIle bereits verhängte Maßnahmen und Auflagen flir das betref-

fende Unternehmen fortflihren wird,

3. die Beendigung des Kontrollvertrags mit einem Unternehmer muss der zuständigen Lan-

desbehörde durch die KontrollsteIle unverzüglich unter Angabe des Datums und des Grun-

des der Beendigung des Kontrollvertrags mitgeteilt werden.

§9

Kontrollbesuche

(2) Im Musterkontrollvertrag nach § 5 Absatz 3 ist eine Verpflichtungserklärung vorzusehen,

wonach der Unternehmer, mit dem die Kontrollstelle einen Kontrollvertrag abschließt, die

Meldung nach Artikel28 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 an die

zuständige Landesbehörde nach Bestätigung der Angaben durch die Kontrollstelle vornimmt.

Mit dem Antrag ist eine Verfahrensanweisung der Kontrollstelle zur Durchführung von Kon-

trollbesuchen vorzulegen, die folgende Anforderungen erfüllt:

1. vereinbarte Kontrolltermine dürfen nur aus wichtigem Grund geändert werden, kann ein

vereinbarter Kontrolltermin von der KontrollsteIle oder dem Unternehmer, bei dem die

Kontrolle vorgesehen ist, nicht eingehalten werden, so ist dies von der Kontrollstelle nach-

vollziehbar zu begründen und in den Unterlagen entsprechend zu dokumentieren, die Kon-

trollstelle vereinbart zeitnah einen neuen Termin. Teilprüfungen ist der Vorrang zu geben,

2. bei unangekündigten Kontrollen werden Prüfungen soweit wie möglich durchgeführt, der

verantwortliche Betriebsleiter oder eine von ihm bestimmte sachkundige Vertretung soll

die Kontrolle begleiten, um die erforderlichen Auskünfte erteilen zu können,

3. über die Änderung eines Kontrolltermins ist die zuständige Landesbehörde von der Kon-

trollstelle unverzüglich zu informieren.

§ 10
Entgelte für Kontrollen

Mit dem Antrag legt die Kontrollstelle eine nachvollziehbare Verfahrensanweisung zurErhe-

bung der von ihr vorgesehenen Entgelte vor.
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§11

Maßnahmenkatalog

(1) Mit dem Antrag legt die Kontrollstelle eine Verfahrensanweisung vor, die mr den Fall der
Feststellung von Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder Verstößen gegen die Verordnung

(EG) Nr. 834/2007 sowie die zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen

Gemeinschaft oder der Europäischen Union die Anwendung des Maßnahmenkatalogs nach

den Vorgaben der Anlage 1 gegenüber den Unternehmern, mit denen die Kontrollstelle einen

Kontrollvertrag abgeschlossen hat, vorsieht.

§ 12
Anforderungen an das KontrollsteIlenpersonal

(2) In der Verfahrensanweisung nach Absatz l ist im Einzelnen darzulegen, wie die Kontroll-

stelle imFalle der Feststellung von Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder Verstößen die

gegebenenfalls getroffenen Abhilfemaßnahmen durchführt.

(1) Für die Zulassung als private KontrollsteIle ist nachzuweisen, dass

l. eine ausreichende Anzahl qualifizierter Personen vorhanden ist,

2. die in der Kontrollstelle tätigen Personen die jeweiligen Qualifikationsanforderungen nach

Anlage 2 Nummer 1 erfüllen,

3. die mr die Kontrolle zuständigen Personen rur die selbständige Durchführung von Kon-

trollen mit der entsprechenden Kontrollbefåhigung nach Anlage 2 Nummer 2 und 3 ausge-

stattet sind und ihre Kontrollbefåhigung nach Anlage 2 Nummer 4 aufrecht erhalten bleibt

und

4. die in der Kontrollstelle tätigen Personen die Anforderungen zur Sicherung der Objektivi-

tät, Neutralität und Unvoreingenommenheit des Kontrollstellenpersonals nach Anlage 2

Nummer 5 erfüllen,

Von einer ausreichenden Anzahl an Personen im Sinne des Satzes l Nummer l wird ausge-

gangen, soweit neben der Kontrollstellenleitung rur jeden Kontrollbereich im Sinne des

Titel IV Kapitel2 bis 7 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008, rur den die Kontrollstelle eine

Zulassung begehrt, mit Ausnahme des Kontrollbereichs Aquakultur, eine ganzjährige perso-

nelle Verfügbarkeit gewährleistet wird.
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(2) Für das Personal der Kontrollstellenleitung ist mit dem Antrag auf Zulassung für jede Per-

son ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der Bundesanstalt zu beantragen. Dies ist bei der .

Antragstellung nachzuweisen.

(3) Bei der Prüfung des Antrags der Kontrollstelle auf Zulassung nach § 2 stehen Nachweise

aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum inländischen Nachweisen gleich,

wenn aus ihnen hervorgeht, dass das Personal die Anforderungen des Absatzes 1 Nummer 2

bis 4 erfüllt oder die auf Grund ihrer Zielsetzung im Wesentlichen vergleichbaren Anforde-

rungen des Ausstellungsstaates erfüllt sind. Nachweise im Sinne des Satzes 1 sind der Bun-

desanstalt bei Antragstellung im Originaloder in Kopie vorzulegen. Eine Beglaubigung der

Kopie sowie eine beglaubigte deutsehe Übersetzung können verlangt werden.

§13
Zulassung

(1) Die Entscheidung über den Antrag der Kontrollstelle ergeht durch schriftlichen Bescheid.

(2) Die Zulassung wird der Kontrollstelle entsprechend ihrem Antrag und ihrer personellen

und technischen Ausstattung sowie dem vorgelegten Standardkontrollverfahren für einen oder

mehrere der in Anlage 3 aufgeführten Kontrollbereiche nach Titel IV Kapitel 2 bis 7 der

Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erteilt.

(3) Im Zulassungsbescheid werden die für einen oder mehrere Kontrollbereiche im Sinne des

Absatzes 2 verantwortlichen Personen bezeichnet. Die für einen Kontrollbereich bezeichneten

verantwortlichen Personen dürfen nur in diesem tätig werden, der im Zulassungsbescheid für

sie zugelassen ist.

(4) Die Bundesanstalt ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich wesentliche Tatbestände,

die die Zulassungsvoraussetzungen betreffen, ändern.

(5) Die Bundesanstalt ist ebenfalls unverzüglich zu unterrichten, wenn eine Änderung hin-

sichtlich der für die Kontrolle verantwortlichen Personen oder hinsichtlich ihres Tätigkeits-

umfangs eintritt.

(6) Den zuständigen Landesbehörden und der Bundesanstalt istjährlich ein Nachweis vorzu-

legen, dass die Kontrollbefåhigung der für die Kontrolle verantwortlichen Personen nach An-

lage 2 Nummer 4 aufrecht erhalten wird. Ist einer für die Kontrolle verantwortlichen Person
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die Durchführung der erforderlichen Anzahl an Kontrollen in einem Jahr nicht möglich gewe-

sen, ist der zuständigen Landesbehörde und der Bundesanstalt nachzuweisen, wie die Kon-

trollbefåhigung auf andere Weise aufrechterhalten wird.

(7) Nach Zulassung einer Kontrollstelle erfolgt die Zulassung weiterer für die Kontrolle vor-

gesehener Personen oder der Änderung des Tätigkeitsumfangs der für die Kontrolle vorgese-.

henen Personen von der Bundesanstalt durch schriftlichen Bescheid. Das Ausscheiden von für

die Kontrolle vorgesehenen Personen wird ebenfalls durch schriftlichen Bescheid festgestellt.

§ 14
Verfahrensvorschriften

Über einen Antrag aufErteilung der Zulassung ist innerhalb einer Frist von drei Monaten,

über einen Antrag nach § 13 Absatz 7 Satz 1 innerhalb einer Frist von sechs Wochen, zu ent-

scheiden; § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fmdet Anwendung.

Für das Verfahren nach Satz 1 gelten die §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes

über eine einheitliche Stelle.

§ 15
Muster, Vordrucke und Formulare

(1) Für die in dieser Verordnung vorgesehenen Anträge, Unterlagen, Formblätter, Schreiben,

Verträge, Verfahrensanweisungen, Berichte, Mitteilungen, Meldungen und Übersichten kann

die Bundesanstalt Muster bekannt geben oder Vordrucke oder Formulare, auch in elektroni-

scher Form, bereithalten. Zur elektronischen Übermittlung der Daten kann die Bundesanstalt

ein zu verwendendes FOlmat vorgeben.

(2) Soweit die Bundesanstalt Muster bekannt gibt oder Vordrucke oder FOlmulare bereit hält,

sind diese zu verwenden.

§ 16
Unterrichtung der Länder

Die Bundesanstalt unterrichtet die zuständigen Landesbehörden über die Erteilung und den

Entzug einer Zulassung sowie über Änderungen, Auflagen oder Nebenbestimmungen.
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§ 17
Übergangsvorschrift

Im Falle einer am ... [Einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] bestehenden Zu-

lassung nach § 4 Absatz 1 des Öko-Landbaugesetzes kann diese, soweit die Voraussetzungen

des § 4 Absatz 4 des Öko-Landbaugesetzes erfüllt sind, mit derAuflage versehen werden, in-

nerhalb einer angemessenen Frist folgende Unterlagen vorzulegen:

1. das Qualitätsmanagement-Handbuch nach § 4,

2. das Standardkontrollverfahren und der Musterkontrollvertrag nach § 5,
3. die Nachweise für die Erfüllung der Anforderungen an das KontrollsteIlenpersonal

nach § 12 sowie

4. die Verfahrensanweisungen

a) zur Durchführung.der Risikoanalyse nach § 6,
b) fur die Durchführung von Probenahmen nach § 7,

c) zu den Informationspflichten nach §8,

d) zur Durchführung von Kontrollbesuchen nach § 9,

e) zur Erhebung der Entgelte nach § 10 und

f) zum Maßnahmenkatalog nach § 11.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.



Anlage 1

(zu § 11)

Maßnahmenkatalog

zur Anwendung bei Unregelmäßigkeiten und Verstößen

A. Vorbemerkungen:

1. Die in diesem Katalog aufgeführten Maßnahmen werden bei Unregelmäßigkeiten und

Verstößen gegenüber Unternehmern, die dem Kontrollverfahren nach den EG-Rechtsvor-

schriften zum Ökologischen Landbau unterliegen, angewendet, soweit die Kontrollstelle

nach den Vorschriften des Landesrechts hierrur zuständig ist.

2. Die Maßnahmen werden unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gestaf-

felt angewendet, d. h. im Wiederholungsfall oder bei schwerwiegenden Fällen ist die

nächst höhere Maßnahmenstufe anzuwenden.

3. Einzelfålle, die in diesem Maßnahmenkatalog nicht geregelt sind, sind von der Kontroll-

steIle in Absprache mit der zuständigen Landesbehörde zu klären.

4. Maßnahmenstufen:

1. Schriftlicher Hinweis/Verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht,

2. Abmahnung; soweit erforderlich mit Auflagenbescheid,

3. Entfernung des Hinweises auf den ökologischen Landbau von der betreffenden Partie,

soweit erforderlich mit Neu-Umstellung verbunden,

4. Befristetes Verbot rur den Unternehmer, Erzeugnisse mit einem Hinweis auf den öko-

logischen Landbau zu vermarkten.

5. Unbeschadet der Anforderung des § 5 Absatz 2 kann zusätzlich zu einer Maßnahme eine

kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgen. Die Bestimmungen des § 7 bleiben von den An-

forderungen, die bei einzelnen Maßnahmen auf die Notwendigkeit einer Probenahme ver-

weisen, unberührt.

6. Ein vorläufiges Vermarktungsverbot nach Artikel91 Absatz 2 der Verordnung (EG)

Nr. 88912008 stellt keine Maßnahmenstufe im Sinne dieses Kataloges dar.

7. Die Straf- oder Bußgeldvorschriften nach den §§ 12 und 13 des Öko-Landbaugesetzes

bleiben von diesem Maßnahmenkatalog unberührt.



8. Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle

Abkürzungen
LW Landwirtschaft
VA Verarbeiter
FM Futtermittelhersteller
IM Einfuhrunternehmen
SUB Subunternehmer
Alle Alle demKontrollverfahren unterliegenden Unternehmensbereiche
WS Wildsammlung
Konv. Konventionell
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B. Maßnahmekatalog:

nman un
1.1 Alle Unzutreffende Kennzeichnung mit Artikel 23 der Ver- Entfernung des Hinweises

Bezug auf die ökologische Produk- ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
tian (Produkt ist konventionell oder 834/2007 bau von der betreffenden
enthält nicht genehmigte konventio- Partie.
nelle Zutaten).

1.2 Alle GVO, nach Anhang VIII der Ver- Artikel 23 der Ver- Entfernung des Hinweises
ordnung (EG) Nr. 889/2008 nicht- órdnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
zulässige Stoffe oder ionisierende 834/2007 i. V. m. bau von der betreffenden
Strahlung verwendet. Anhang VIII der Partie

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

1.3 Alle Zutat in Anhang VIII A oder VIII B Artikel 23 der Ver- Entfernung des Hinweises
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
gelistet, aber in einem unzulässigen 834/2007 i. V. m. bau von der betreffenden
Anwendungsbereich verwendet. Anhang VIII der Partie

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

1.4 Alle Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs Artikel 23 der Ver- Entfernung des Hinweises
nicht in Anhang IX der Verordnung ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 gelistet (keine 834/2007 i. V. m. bau von der betreffenden
Ausnahmegenehrnigung beantragt). Anhang IX der Partie.

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 Ggf. Abmahnung (s. 1.8).

Einzelfallprüfung durch
zuständige Landesbehörde
erforderlich.

1.5 Alle Bestätigung des Verkäufers zur Artikel 9 Absatz 3 Schriftlicher Hinweis ausrei-
GVO-Freiheit fehlt, obwohl sachlich der Verordnung chend, wenn keine Gefahr
notwendig. (EG) Nr. 834/2007 der Verwendung von GVO

besteht.

1.6 Alle Kennzeichnungsmängel: Formfehler, Artikel 24 der Ver- Abmahnung, evtl. mit Auf-
z. B. fehlende Codenummer, Logo, ordnung (EG) Nr. brauchfrist
An abe EU/Nicht EU. 834/2007

1.7 VA Geringfügige Unterschreitung des Artikel 23 Absatz 4 Abmahnung
Mindestgehaltes an ökologischen der Verordnung
Zutaten oder des deklarierten pro- (EG) Nr. 834/2007
zentualen Anteils im Verarbeitungs-
rodukt (Toleranz 1%).

1.8 VA Konv. Zutaten nicht vorher geneh- Artikel28, 29, An- Abmahnung
migt (aber genehrnigungsfåhig). hang IX der Verord-

nung (EG) Nr.
889/2008
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2.1 Dokumentation über Wareneingang
ist unzureichend; die Warenein-
gangskontrolle erfolgtjedoch.

Artikel 33, Artikel
66 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

Schriftlicher Hinweis

l1llllllIlllillllŒlQfttJlmblmlltl~J,m~~ltlmJE~~
3 .1 LW Die Betriebseinheit ist von einer Artikel11 der Ver- Vermarktungsverbot rur

konv. Einheit nicht vollständig ordnung (EG) Nr. bestimmte Zeitdauer oder
getrennt. 834/2007, Artikel Abmahnung

40, 73, 79, 79d der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

Alle

2.2 Alle Wareneingangskontrolle unzurei-
chend.

2.3 Alle Wareneingangskontrolle erfolgt
nicht, unzulässiges Produkt wurde
verwendet.

2.4 Alle Beschreibung der Betriebseinheit
und der Maßnahmen, um die Ein-
haltung der ökologischen Produkti-
onsvorschriften zu gewähren, wurde
unvollständig bzw. nicht korrekt
vor ele t.

3.2 LW Aufzeichnungen über die an den
Endverbraucher verkauften Mengen
sind unvollständig; es besteht aller-
dings kein Anhaltspunkt rur eine
Ume elmäßi keit.

3.3 LW Es wird die Lagerung unzulässiger
Betriebsmittel festgestellt und es
besteht der Verdacht der Verwen-
dung.

Artikel 33, Artikel
66 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008
Artikel 33, Artikel
66 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008
Artikel 63, 64, 70,
73a, 74, 79a, 80, 82
der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008

Abmahnung

Entfernung des Hinweises
auf den ökologischen Land-
bau von der betreffenden
Partie
Schriftlicher Hinweis

Artikel 66 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis
Buchstabe d der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

Artikel35 Absatz 2
der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008

Entfernung des Hinweises
auf den ökologischen Land-
bau von allen möglichen be-
troffenen Partien.
Bei Unternehmen, die erst-
mals auf den ökologischen
Landbau umstellen, im ers-
ten Jahr der Umstellung le-
diglich Hinweis auf Entfer-
nung der Betriebsmittel vom
Betrieb.
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3.4 LW Voraussetzung für Parallelerzeugung Artikel 11 der Ver- Entfernung des Hinweises
oder für die Bewirtschaftung einer ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
konventionellen Produktionseinheit 83412007, Artikel 6b bau von der betreffenden
nicht eingehalten und eine nachvoll- Absatz 2, 25c, 40, Partie.
ziehbare Trennung der Produkte ist 73, 79, 79d der Ver-
nicht gegeben. ordnung (EG) Nr.

88912008
3.5 LW Mängel in der Dokumentation in den Artikel 63, 64, 66, Schriftlicher Hinweis

Bestandsbüchern, ohne Verdacht auf 70, 71, 72, 73a, 73b,
Unregelmäßigkeiten. 74, 76, 77, 79a, 79b

der Verordnung
EG) Nr. 889/2008

4.1 LW Verwendung von konventionellem Artikel12 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
Saat-lPflanzgut, obwohl Öko-Saat- der Verordnung auf den ökologischen Land-
/Pflanzgut verfügbar. (EG) Nr. 834/2007 bau von der betreffenden

Partie.
4.2 LW Verwendung von konventionellem Artikel45 der Ver- Abmahnung

Saatgut ohne erforderliche Einzelge- ordnung (EG) Nr.
nehmigung (Öko-Saatgut nachweis- 889/2008
lieh nicht verfü bar .

4.3 LW Verwendung von genmanipulierten Artikel 9 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
Sorten. der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 834/2007 bau von der betreffenden
Partie.

4.4 LW Umstellungszeitraum für Umstel- Artikel 62 Buchstabe Entfernung des Hinweises
lungserzeugnisse nicht eingehalten; a der Verordnung auf den ökologischen Land-
eine Vermarktung findet statt. (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie.
4.5 LW Umstellungszeitraum für Pflanzen Artikel36 der Ver- Entfernung des Hinweises

und pflanzliche Erzeugnisse nicht ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
eingehalten bzw. nicht ausreichend 889/2008 bau von der betreffenden
bele t. Partie.

4.6 LW Fruchtfolge ungeeignet, um die Artikel12 Buchstabe Schriftlicher Hinweis
Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu b der Verordnung
sichern. (EG Nr. 834/2007

4.7 LW Nicht notwendige Verwendung von Artikel 3 Absatz 1 Abmahnung
zulässigen Düngemitteln und Ba- der Verordnung
denverbesserern. (EG) Nr. 889/2008

4.8 LW Verwendung von unzulässigen Dün- Artikel l Z Absatz 1 Entfernung des Hinweises
gemitteln und Bodenverbesserem. Buchstabe e der Ver- auf den ökologischen Land-

ordnung (EG) Nr. bau von der betreffenden
834/2007, Artikel3 Partie mit Neuumstellung
Absatz 1 der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008, Anhan I

4.9 LW Mängel in der Dokumentation des Artikel 72 Buchstabe Schriftlicher Hinweis
Düngemitteleinsatzes und des Dün- a der Verordnung
gemittelbedarfs; Bodenuntersu- (EG) Nr. 889/2008
chungsergebnisse oder Dokumenta-
tion kann nach ereicht werden.
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4.10 LW Mängel in der Dokumentation des Artikel 72 Buchstabe Schriftlicher Hinweis
Pflanzenschutzmitteleinsatzes; b der Verordnung
Dokumentation kann nachgeholt (EG) Nr. 889/2008
werden und die Anwendung ist
lausibel.

4.11 LW Schädlingsbekämpfung mit Mitteln Artikel12 Buchsta- Schriftlicher Hinweis
aus Anhang II, ohne andere präven- ben g und h, Artikel
tive Maßnahmen ausgeschöpft zu 5 Buchstabe f der
haben. Verordnung (EG)

Nr. 834/2007
4.12 LW Unzulässige chemische Pflanzen- Artikel 5 der Ver- Entfernung des Hinweises

schutzmittel verwendet. ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
889/2008, Anhang II bau von der betreffenden

Partie und Neuumstellun
4.13 LW Unzulässige chemische Pflanzen- Artikel 5 der Ver- Entfernung des Hinweises

schutzmittelrückstände festgestellt, ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
ohne dass aktive Verwendung nach- 889/2008, Anhang II bau von der betreffenden
gewiesen werden kann. Partie.

Über Neu-Umstellung, ist im
Einzelfall zu entscheiden.

4.14 LW Beschränkungen bei Pflanzenschutz- Artikel 5 Absatz 1 Abmahnung
mitteln nicht eingehalten. der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008,
Anhang II der Ver-
ordnung (EG) Nr.
889/2008

4.15 LW Einstreu mit anderen als in Anhang I Artikel 11 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
erlaubten Düngemitteln angereichert. der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie edün te Feldfrucht,

4.16 WS Sammelgebiete entsprechen nicht Artikel12 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
den Vorgaben der Verordnung. der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 834/2007 bau von der betreffenden
Partie

4.17 WS Natürliche Lebensräume und Arten- Schriftl. Hinweis,
erhaltung werden beeinträchtigt. Nachkontrolle

4.18 Pilze, Gar- Substrat für die Pilzerzeugung oder Entfernung des Hinweises
tenbau im Gartenbau entspricht nicht den auf den ökologischen Land-

Bestimmungen der Verordnung. bau von der betreffenden
Partie

5.0.1 LW Konventionelle Betriebseinheit bei Artikel 17Absatz 1 Entfernung des Hinweises
gleicher Tierart. der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

5.0.2 LW Öko-Weideflächen werden von Artikel 17 Absatz 2 Schriftlicher Hinweis
konventionellen Tieren genutzt, die der Verordnung
nicht aus extensiver Haltung stam- (EG) Nr. 889/2008
men.
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5.0.3 LW Die von Öko-Tieren genutzten Ge- Artikel 17 Absatz 3 Entfernung des Hinweises
meinschaftsf1ächen entsprechen der Verordnung auf den ökologischen Land-
nicht den Vorgaben der Verordnung. (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie und Neuumstellun
5.0.4 LW Umstellungszeit nicht eingehalten. Artikel 38 der Ver- Entfernung des Hinweises

ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
889/2008 bau von der betreffenden

Partie

5.1.1 LW Konv. Tiere ohne ausreichende Artikel 9 der Ver- Schriftlicher Hinweis
Dokumentation der Nichtverfügbar- ordnung (EG) Nr.
keit zu ekauft. 889/2008

5.1.2 LW Konv. Tiere ohne vorherige Geneh- Artikel 47, Artikel Verstärkte Aufzeichnung-
migung der Behörde zugekauft, Öko- 42 der Verordnung und Mitteilungspflicht (für
Tiere sind nicht verfü bar. (EG) Nr. 889/2008 alle zu ekauften Tiere)

5.1.3 LW Konv. Tiere ohne Notwendigkeit Artikel9, Artikel42 Abmahnung
zugekauft. der Verordnung

EG Nr. 889/2008
5.1.4 LW Nicht genehmigungsfåhige konv. ArtikeI9, Artikel42 Entfernung des Hinweises

Tiere zugeIcauft. der Verordnung auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie.

5.2.1 LW Zu hoher Anteil an Umstellungsfut- Artikel 21 der Ver- Abmahnung
tennitteln. ordnung (EG) Nr.

889/2008
5.2.2 LW Fütterung von konv. Milchaustau- Artikel 14 Absatz l Entfernung des Hinweises

schern. Buchstabe d Nr. vi auf den ökologischen Land-
der Verordnung bau von der betreffenden
(EG) Nr. 834/2007, Partie.
Anhang V, Artikel
20,22 der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

5.2.3 LW Keine artgerechte Zugabe von Rau- Artikel 20 Absatz 3 Schriftlicher Hinweis
futter in der Tagesration von Pflan- der Verordnung
zenfressern, Schweinen und Geflü- (EG) Nr. 889/2008
el.

5.2.4 LW Zu hoher Anteil an konventionellen Artikel 43 der Ver- Entfernung des Hinweises
Futtermitteln. ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-

889/2008 bau von der betreffenden
Partie

5.2.5 LW Verwendung von konv. Futtermitteln Artikel43 der Ver- Abmahnung
entsprechend Anhang V, obwohl ordnung (EG) Nr.
Öko-Futtermittel verfü bar sind. 889/2008

5.2.6 LW Konv. Futtennittel nach Futterknapp- Artikel 47 Buchstabe Abmahnung
heit nicht vorher genehmigt, aber ge- c der Verordnung
nehmi un sfähi . (EG) Nr. 889/2008
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5.2.7 LW Silierhilfsmittel oder anderer Zusatz- Artike122 Absatz 4, Abmahnung
stoff entspricht nicht den einschlägi- Anhang VI der
gen Vorschriften. Verordnung (EG)

Nr. 889/2008
5.2.8 LW Konventionelle pflanzliche Futter- Artikel 22 Absatz 1 Abmahnung

mittel, nicht in Anhang Vgelistet, der Verordnung
verwendet. EG Nr.88912008

5.2.9 LW Konv. oder ökologische Futtermittel Artikel 22 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
tierischen Ursprungs verwendet, die der Verordnung auf den ökologischen Land-
nicht in Anhang V aufgeführt sind. (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie.
5.2.10 LW Unzulässige Mineralstoffe und Vita- Artikel 22 Absatz 2 Abmahnung

mine verwendet. i. V. m. Anhang V
Nummer 3 und
Artikel 22 Absatz 4
i. V. m Anhang VI
Nummer 1.1
Buchstabe a) der
Verordnung (EG)
Nr. 88912008

5.2.11 LW Futtermittel mit unerlaubten Zusatz- Artikel 22 Absatz 4 Abmahnung
stoffen verwendet (ohne zu erwarten- i. V. m. Anhang VI
den negativen Einfluss auf Öko-Qua- der Verordnung
lität . (EG) Nr. 88912008

5.2.12 LW Antibiotika, Kokzidiostatika in der Artikel14 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
Fütterung, Wachstumsförderer o. ä. Buchstabe d der auf den ökologischen Land-
verwendet. Verordnung (EG) bau von der betreffenden

Nr. 83412007, Arti- Partie
kel 23 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

5.2.13 LW GVa in FuttennitteIn verwendet. Artikel 9 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
und 2der Verord- auf den ökologischen Land-
nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
834/2007 Partie

Erkranktes oder verletztes Tier nicht
unverzüglich behandelt.

5.3.2 LW Chemisch-synthetische allopathische Entfernung des Hinweises
Arzneimitteloder Antibiotika ohne auf den ökologischen Land-
Verschreibung durch den Tierarzt bau von der betreffenden
verabreicht. Partie

5.3.3 LW Präventive chemisch-synthetische al- Artikel 23 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
lopathische Arzneimitteloder Anti- der Verordnung auf den ökologischen Land-
biotika verabreicht (Behandlung bei (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Bestandsproblemen mit Hinzuzie- Partie
hung des Tierarztes gelten nicht als
räventiv.
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5.3.4 LW Mängel in der Dokumentation der Artikel 76 Buchsta- Schriftlicher Hinweis
verwendeten Tierarzneimittel. Die be e der Verordnung
Vorschriften zum Umgang mit Arz- (EG) Nr. 889/2008
neimittein werden ansonsten einge-
halten.

5.3.5 LW Mängel in der Dokumentation der Artikel 76 Buchstabe Abmahnung
verwendeten Tierarzneimittel. Die e der Verordnung
Einhaltung der Vorschriften zum (EG) Nr. 889/2008
Umgang mit Arzneimitteln ist nicht
nachvollziehbar.

5.3.6 LW Behandelte Tiere oder Tiergruppen Artikel 75 der Ver- Schriftlicher Hinweis
sind nicht gekennzeichnet, können ordnung (EG) Nr.
aber glaubwürdig vom Betriebsleiter 889/2008
identifiziert werden.

5.3.7 LW Doppelte Wartezeit wie die gesetz- Artikel 24 Absätze 4 Entfernung des Hinweises
lieh vorgeschriebene nicht eingehal- und 5 der Verord- auf den ökologischen Land-
ten. Umstellungszeit nach mehrmali- nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
gen Behandlungen nicht eingehalten. 88912008 Partie; wenn Partie noch

nicht abverkauft, sonst Ab-
mahnun.

5.4.1 LW Anwendung von Embryotransfer. Artikel 14 Buchstabe Entfernung des Hinweises
c Nr. iii der Vererd- auf den ökologischen Land-
nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
834/2007 Partie (betroffene Tiere).

5.4.2 LW Eingriffe an Tieren wurden routine- Artikel 18 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
mäßig, ohne Betäubungs-/Schmerz- der Verordnung auf den ökologischen Land-
mittel und im ungeeigneten Alter (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
durchgeführt; Genehmigung von der Partie.
Behörde liegt nicht vor.

5.4.3 LW Es liegt keine Genehmigung der Be- Artikel95 Absatz 1, Entfernung des Hinweises
hörde für eine Anbindehaltung vor Artikel39 der Ver- auf den ökologischen Land-
und die Anbindung ist nicht geneh- ordnung (EG) Nr. bau von der betreffenden
migungsfåhig. 889/2008 Partie mit Fristsetzung für

Umbau.
5.4.4 LW Es liegt keine Genehmigung der Be- Artikel95 Absatz 1, Abmahnung

hörde für eine Anbindehaltung vor, Artikel39 der Ver-
die Anbindung ist aber genehmi- ordnung (EG) Nr.
un sfåhi . 88912008

5.4.5 LW Ausnahmegenehmigung für Anbin- Artikel39 der.Ver- Entfernung des Hinweises
dehaltung liegt vor, aber Sommer- ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
weide oder 2mal wöchentlicher Aus- 889/2008 bau von der betreffenden
lauf wird nicht durch eführt, Partie.

5.4.6 LW Mindestschlachtalter bei Geflügel Artikel12 Absatz 5 Entfernung des Hinweises
nicht eingehalten oder keine lang- der Verordnung auf den ökologischen Land-
samwachsende Rasse verwendet. (EG) Nr. 88912008 bau von der betreffenden

Partie oder soweit bereits
abverkauft Abmahnung und
verstärkte Aufzeichnungs-
und Mitteilun s flicht.



SEITE 22 VON 53

5.4.7 LW Transport oder Schlachtung nicht Artikel 14 Absatz 1 Abmahnung
tiergerecht. Nr. vii der Verord-

nung (EG) Nr.
834/07,
Artikel18 Absatz 4
der Verordnung
(EG Nr. 88912008

5.4.8 LW Tiere sind nicht ausreichend zu iden- Artikel 75 der Ver- Schriftlicher Hinweis; soweit
tifizieren (Identifizierung kann aber ordnung (EG) Nr. keine Identifizierung durch
durch Betriebsleiter vollzogen wer- 88912008 Betriebsleiter möglich, Ent-
den). femung des Hinweises auf

den ökologischen Landbau
von der betreffenden Partie.

5.5.1 LW Stickstoffeintrag über 170 kg NIa/ha Artikel 3 Absatz 2 Abmahnung
LN aus Wirtschaftsdünger tierischer der Verordnung
Herkunft (Überschreitung unter (EG) Nr. 88912008
15% .

5.5.2 LW Lagerstätten fur Wirtschaftsdünger Artikel 74 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis mit
sind nicht angegeben. Buchstabe b der Fristsetzung und Nachkon-

Verordnung (EG) trolle
Nr. 889/2008

5.5.3 LW Ausbringung von tierischen Wirt- Artikel14 Absatz 1 Abmahnung
schaftsdüngern entgegen der guten Nr. iv der Verord-
landwirtschaftlichen Praxis. nung (EG) Nr.

834/07

5.6.1 LW Unterbringung der Tiere ist nicht art- Artikel14 Absatz 1 Abmahnung
gerecht (z.B. Stall zu dunkel, wenig Buchstabe b der
Einstreu). Verordnung (EG)

Nr. 834/2007, Arti-
kellOder Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

5.6.2 LW Mindeststallf1äche entspricht nicht Artikel10 Absatz 4 Entfernung des Hinweises
Anhang III, keine Ausnahmegeneh- i. V. m. Anhang III auf den ökologischen Land-
migung möglich. der Verordnung bau von der betreffenden

(EG) Nr. 88912008 Partie (bei kurzfristiger
Überbelegung ist eine
Abmahnun ausreichend)

5.6.3 LW Mindestfreif1äche entspricht nicht Artikel 10 Absatz 4 Entfernung des Hinweises
Anhang III, keine Ausnahmegeneh- i. V. m. Anhang III auf den ökologischen Land-
migung möglich. der Verordnung bau von der betreffenden

(EG) Nr. 889/2008 Partie
(bei kurzfristiger Überbele-
gung ist eine Abmahnung
ausreichend

5.6.4 LW Boden aufWeiden zertrampelt oder Artikel14 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis und
überweidet. Nr. iv der Verord- Nachkontrolle

nung (EG) Nr.
83412007
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LW Schriftlicher Hinweis und
Nachkontrolle

5.6.5 Artikel 23 Absätze 4
und 5 der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

Stallungen, Buchten, Einrichtungen
und Gerätschaften werden nicht aus-
reichend gereinigt und desinfiziert.

5.6.6 LW Reinigung und Desinfektion der Stal- Artikel 14 Absatz I Abmahnung
lungen erfolgt mit unerlaubten Mit- Buchstabe f der
teln. Verordnung (EG)

Nr. 834/2007,
Artikel23 Absatz 4,
Anhang VII der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

5.6.7 LW Insekten- und Parasitenbekämpfung Artikel 23 Absatz 4 Abmahnung
im Stall mit unerlaubtem Mittel. i. V. m. Anhang II

und VII der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

5.6.8 LW Endmast von Rindern zur Fleisch- Artikel46 der Ver- Entfernung des Hinweises
erzeugung im Stall überschreitet die ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
erlaubte Zeit. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie.
5.6.9 LW Zu hoher Spaltenanteil . Artikel 11Absatz 1 Entfernung des Hinweises

Satz 2 der Verord- auf den ökologischen Land-
nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
889/2008 Partie.

5.6.10 LW Rutschige Böden. Artikel 11 Absatz 1 Abmahnung
Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

5.6.11 LW Keine ausreichenden Artikelll Absatz 2 Abmahnung
LiegelRuheflächen. der Verordnung

(EG Nr. 889/2008
5.6.12 LW Haltung von Kälbern über 1.Lebens- Artikel 11 Absatz 3 Abmahnung

woche in isolierten Einzelboxen oh- der Verordnung
ne besondere Gründe (z. B. Erkran- (EG) Nr. 889/2008
kun des Kalbes.

5.6.13 LW Haltung von Kälbern entspricht nicht Artikel 11 Absatz 3 Entfernung des Hinweises
der Richtlinie 9l/629/EWG über der Verordnung auf den ökologischen Land-
Mindestanforderungen für den (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Schutz von Kälbern. Partie

5.6.14 LW Schweinehaltung entspricht nicht ArtikellO, Artikel Entfernung des Hinweises
den Mindestanforderungen der 11 der Verordnung auf den ökologischen Land-
Richtlinie 9l/6301EWG rur den (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Schutz von Schweinen. Partie

5.6.l5 LW Sauen werden nicht oder zu kurze Artikel l l Absatz 4 Schriftlicher Hinweis und
Zeit in Gruppen gehalten. der Verordnung Fristsetzung mit Nachkon-

(EG Nr. 889/2008 trolle, evtl. Abmahnun
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5.6.17 LW Stallungen für Geflügel entsprechen Artikel 12, Artikel Abmahnung oder Entfernung
nicht den einschlägigen Vorschriften. 14 der Verordnung des Hinweises auf den öko-

(EG) Nr. 889/2008 logischen Landbau von der
betreffenden Partie (wenn
die Mindestanforderungen
der Tierschutz-Nutztierhal-
tungs-VO nicht eingehalten
werden)

5.6.18 LW Zu lange tägliche Beleuchtungsdauer Artikel12 Absatz 4 Abmahnung
bei Geflügel. der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008
5.6.19 LW Auslauff1ächen für Geflügel entspre- Artikel 10 Absatz 4, Abmahnung

chen nicht den einschlägigen Vor- Artikel14 der Ver-
schriften. ordnung (EG) Nr.

889/2008
5.6.20 LW Ruhezeit flir Auslaufflächen nicht Artikel 23 Absatz 5 Verstärkte Aufzeichnungs-

eingehalten oder Reinigung und Des- der Verordnung und Mitteilungspflicht, Frist-
infektion der Geflügelstallung und (EG) Nr. 889/2008 setzung mit Nachkontrolle
Einrichtun en nicht ausreichend.

5.6.21 LW Ausnahmegenehmigung nach Art. 95 Artikel95 Absatz 2 Schriftlicher Hinweis
Absatz 2 nicht rechtzeitig beantragt der Verordnung
und lie t nicht vor. EG Nr. 889/2008

6.1 Bienen Umstellungszeit nicht eingehalten. Artikel 38 der Ver- Entfernung des Hinweises
ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
889/2008 bau von der betreffenden

Partie
6.2 Bienen Wachs während der Umstellungszeit Artikel 38 Absatz 5, Abmahnung inkl. Probenah-

nicht ausgetauscht oder keine Ana- Artikel 44 der Ver- me
lyseergebnisse, die Kontamination ordnung (EG) Nr.
mit unzulässi en Staffen ausschließt. 889/2008

6.3 Bienen Zukauf von mehr als 10% konventi- Artikel 9 Absätze 1 Abmahnung
onelle Weiseln und Schwärme jw- und 5 der Verord-
Iich zur Bestandserneuerung. nung (EG) Nr.

889/2008
6.4 Bienen Standort der Bienenstöcke entspricht Artikel 13 Absatz 1 Entfernung des Hinweises

nicht den einschlägigen Vorschriften. der Verordnung auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie
6.5 Bienen Verwendung von konventionellem Artikel19 Absatz 3 Entfernung des Hinweises

Zucker zur Winterfütterung. der Verordnung auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie und Neuumstellung
der Bienenvölker

5.6.16 LW Artikel 11 Absatz 6
der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008

Schriftlicher Hinweis und
Fristsetzung mit
Nachkontrolle

Keine Bewegungsflächen zum Mis-
ten und Wühlen für Schweine vor-
handen.
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6.6 Bienen Verwendung von konventionellem Artikel 19 Absatz 3 Entfernung des Hinweises
Honig zur Trachtlückenfütterung. der Verordnung auf den ökologischen Land-
Zulässiger Fütterungszeitraum über- (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
schritten. Partie.

6.7 Bienen Dokumentation der Fütterung unzu- Artikel 78 Absatz 2 Schriftlicher Hinweis
reichend. der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008
6.8 Bienen Bienenvölker werden bei Krankheit Artikel 14 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis

nicht rechtzeitig behandelt. Buchstabe e Nr. ii
der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007,
Artikel 25 Absatz 4
der Verordnung
EG Nr. 889/2008

6.9 Bienen Krankheitsvorsorge und tierärztliche Artikel25 der Ver- Entfernung des Hinweises
Behandlung nicht gemäß den ein- ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
schlägigen Vorschriften durchgeführt 889/2008 bau von der betreffenden
Andere als die erlaubten Tierarznei- Partie.
mittel verwendet, dabei Trennung,
Wachsaustausch, Umstellungszeit
nicht ein ehalten.

6.10 Bienen Dokumentation über Behandlungen Artikel 78 Absatz 3 Schriftlicher Hinweis
mit Tierarzneimitteln unzureichend, der Verordnung
ohne Verdacht auf Verwendung un- (EG) Nr. 889/2008
zulässi er Mittel.

6.11 Bienen Bienenhaltungspraktiken entspre- Artikel l S Absatz 3, Abmahnung
chen nicht den einschlägigen Vor- Artikel 25 der Ver-
schriften. ordnung (EG) Nr.

889/2008
6.12 Bienen Während der Honiggewinnung Artikel 13 Absatz 6 Abmahnung

chemisch synthetische Repellents der Verordnung
verwendet. EG Nr. 889/2008

6.13 Bienen Standorte der Völker nicht dokumen- Artikel 78 Absatz 1 Abmahnung
tiert, Kontrollstelle nicht unterrichtet. der Verordnung

EG Nr. 889/2008
6.14 Bienen Dokumentation über Gewinnung, Artikel78 der Ver- Schriftlicher Hinweis

Verarbeitung, Lagerung von Imke- ordnung (EG) Nr.
reierzeugnissen, entnommene Honig- 889/2008
waben, ist nicht ausreichend.

6.15 Bienen Beuten aus unzulässigem Material Artikel13 Absatz 3 Entfernung des Hinweises
(gilt nicht für Begattungskästchen der Verordnung auf den ökologischen Land-
etc.). (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie.
6.16 Bienen Unzulässige Substanzen in den Bie- Artikel13 Absatz 5, Entfernung des Hinweises

nenstöcken verwendet. Artikel 25 der Ver- auf den ökologischen Land-
ordnung (EG) Nr. bau von der betreffenden
889/08 Partie.
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6.17 Bienen Konventionelles Wachs ohne vorhe- Artikel 13 Absatz 4, Probenalnne und bei
rige Analyse verwendet. Artikel 44 Buchstabe positivem Analysebefund

b der Verordnung Entfernung des Hinweises
(EG) Nr. 889/08 auf den ökologischen Land-

bau von der betreffenden
Partie, anderenfalls
Abmahnung und
Nachkontrolle mit Probe-
nahme

6.18 Bienen Säuberung und Desinfizierung mit Artikel 25 Absätze 1 Entfernung des Hinweises
unzulässigen Stoffen. und 2 der Vererd- auf den ökologischen Land-

nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
889/2008 Partie

7.1 Aquakul- Artikel 25 b der Ver- Abmahnung
tur allg. ordnung (EG) Nr.

889/2008 i. V. m.
Artikel 6 b

7.2 Aquakul- Artikel 25 b Absatz Abmahnung
tur allg. 4 der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008
7.3 Aquakul- Mit Schadstoffen oder mr den Öko- Artikel 6 b Absatz 1 Entfernung des Hinweises

tur allg. landbau nicht zugelassenen Stoffen der Verordnung auf den ökologischen Land-
kontaminierter Standart (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie
7.4 Aquakul- Die umweltbezogene Prüfung mr Artikel 6 b Absatz 3 Abmahnung

tur allg. Neuanlagen > 20 t liegt nicht vor der Verordnung
(EG Nr. 889/2008

7.5 Algen Register belegt nicht die nachhaltige Artikel 6 c Absatz 4 Abmahnung
Nutzung wilder Meeresalgen- i.V. m. Artikel 73 b
bestände Absatz 1 und 2 der

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

7.6 Algen Verwendung unzulässiger Dünge- Artikel 6 d Absatz 1 Entfernung des Hinweises
mittel und 2 der Verord- auf den ökologischen Land-

nung (EG) Nr. bau von der betreffenden
88912008 Partie

7.7 Algen Verwendung unzulässiger Reini- Artikel6 ei. V. m. Abmahnung
gungs- und Desinfektionsmittel Anhang VII der

Verordnung (EG)
Nr. 88912008

7.8 Algen Weitere Aufbereitung der Algen Artikel 29 a der Schriftlicher Hinweis
nicht entsprechend den Vorgaben Verordnung (EG)

Nr. 889/2008
7.9 Algen Umstellungszeitraum unterschritten Artikel 36 a der Entfernung des Hinweises

Verordnung (EG) auf den ökologischen Land-
Nr. 88912008 bau von der betreffenden

Partie
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7.10 Aquakul- Unregelmäßigkeiten in der Doku- Artikel 79 b der Ver- Abmalmung
turtiere mentation des Bestandsregisters der ordnung (EG) Nr.

Tiere 889/2008
7.11 Aquakul- Keine ausreichende Trennung/Unter- Artikel25 c der Vermarktungsverbot

turtiere scheidbarkeit von ökologischen und Verordnung (EG)
nichtökologischen Produktions- Nr. 889/2008
einheiten

7.12 Aquakul- Konventionelle Tiere zugekauft ohne Artikel 25 d und 25 e Schriftlicher Hinweis
turtiere ausreichende Dokumentation der der Verordnung

Nichtverfü barkeit (EG) Nr. 889/2008
7.13 Aquakul- Konventionelle Tiere trotz Verfüg- Artikel 25 d und 25 e Abmalmung

turtiere barkeit von Öko-Tieren zugekauft der Verordnung
EG Nr. 889/2008

7.14 Aquakul- Nicht genehmigungsfåhige konven- Artikel 25 d und 25 e Entfernung des Hinweises
turtiere tionelle Tiere zugekauft der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

7.15 Aquakul- Unerlaubte Methoden bei der Artikel 15 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
turtiere Fortpflanzung Buchstabe c Num- auf den ökologischen Land-

mer i der Verord- bau von der betreffenden
nung (EG) Nr. Partie
834/2007

7.16 Aquakul- Tierbesatzdichte erhöht Artikel 25 f Absatz Abmalmung
turtiere 2, Artikel 25 p

Absatz 1 i. V. m.
Anhang XIII a der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

7.17 Aquakul- Wasserqualität mangelhaft Artikel 25 f Absatz 1 Schriftlicher Hinweis
turtiere Buchstabe b und

Absatz 3 der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

7.18 Aquakul- Licht- und Temperaturverhältnisse Artikel 25 f Absatz 1 Schriftlicher Hinweis
turtiere nicht der Art angepasst; abrupte Buchstabe c und

Lichtwechsel Artikel 25 h Absatz
2 Buchstabe a und b

7.19 Aquakul- Bodenverhältnisse entsprechen nicht Artikel 25 f Absatz 1 Abmalmung
turtiere den Vorgaben Buchstabe d und e

der Verordnung
EG Nr. 889/2008

7.20 Aquakul- Mangelhafter Schutz vor Entweichen Artikel 25 f Absatz 4 Schriftlicher Hinweis
turtiere der Tiere der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008
7.21 Aquakul- Unzulässige Aufzucht in geschlos- Artikel 25 g Absatz Entfernung des Hinweises

turtiere senen Kreislaufanlagen 1 der Verordnung auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie
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7.22 Aquakul- Weniger als 5% natürlicher Artikel 25 g Absatz Schriftlicher Hinweis
turtiere Teichrandbewuchs 2 Buchstabe b der

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

7.23 Aquakul- Künstliche Erwärmung des Gewäs- Artikel 25 g Absatz Entfernung des Hinweises
turtiere sers außerhalb der Brut- und Jung- 4 der Verordnung auf den ökologischen Land-

tieranlagen (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

7.24 Aquakul- Einsatz von Sauerstoff, obwohl Ver- Artikel 25 h Absatz Schriftlicher Hinweis
turtiere wendungsmöglichkeit nicht zulässig 4 der Verordnung

(EG Nr. 889/2008
7.25 Aquakul- Kein Tierschutz gerechter Umgang Artikel 25 h Absatz Abmahnung

turtiere (unerlaubte Eingriffe an den Tieren, 1 i. V. m. Artikel
keine optimalen Schlachtmethoden, 32 a der Verordnung
man elhafte Trans ortbedin un en (EG) Nr. 889/2008

7.26 Aquakul- Einsatz von Hormonen und Hormon- Artikel 25 i der Entfernung des Hinweises
turtiere derivaten Verordnung (EG) auf den ökologischen Land-

Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

7.27 Karnivore Mehr als 3O% der Futtermittel stam- Artikel 25 k Absatz Abmahnung
Arten men aus Speisefischabfållen aus 2 der Verordnung

nichtökologischer Aquakultur oder (EG) Nr. 889/2008
aus nicht nachhalti er Fischerei

7.28 Karnivore Mehr als 60 % pflanzliche Futter- Artikel 25 k Absatz Abmahnung
Arten anteile ökolog. Herkunft; konven- 3 der Verordnung

tionelle flanzliche Futteranteile (EG) Nr. 889/2008
7.29 Karnivore Verwendung von Astaxanthin aus Artikel 25 k Absatz Abmahnung

Arten nicht ökologischen Quellen, obwohl 4 der Verordnung
aus ökolo iseher Herkunft verfü bar EG Nr. 889/2008

7.30 Aquakul- Überhöhte Zufütterung nicht- Artikel 25 I der Abmahnung
turtiere pflanzlicher Futtermittel in Teichen Verordnung (EG)

Nr. 889/2008
7.31 Aquakul- Unzulässige Futtermittelausgangs-, Artikel 25 m i. V. m. Entfernung des Hinweises

turtiere Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe Anhang V und VI auf den ökologischen Land-
der Verordnung bau von der betreffenden
EG Nr. 889/2008 Partie

7.32 Aquakul- Verwendung von Wachstumsförde- Artikel 15 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
turtiere rem und synthetischen Aminosäuren Buchstabe d der auf den ökologischen Land-

Verordnung (EG) bau von der betreffenden
Nr. 834/2007 Partie

7.33 Aquakul- Umstellungszeiträume unterschritten Artikel 38 a der Entfernung des Hinweises
turtiere Verordnung (EG) auf den ökologischen Land-

Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

7.34 Aquakul- Konventionelle Betriebseinheiten Artikel 79 d der Abmahnung
turtiere sind nicht dem Kontrollsystem Verordnung (EG)

unterstellt Nr. 889/2008
7.35. Aquakul- Tiergesundheitsplan nicht aktuell, Artikel25s Absatz 1 Schriftlicher Hinweis

turtiere unvollständig (ohne Verdacht einer
unzulässi en Behandlun
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7.36 Aquakul- Keine ordnungsgemäße Reinigung Artikel 25 s Absatz 2 Schriftlicher Hinweis
turtiere von Haltungssystemen, Ausrüs-

tun en und Geräten
7.37 Aquakul- Fischfutterreste, Ausscheidungen Artikel 25 s Absatz 4 Abmahnung

turtiere und tote Tiere nicht entfernt
7.38 Aquakul- UV-Licht oder Ozon außerhalb der Artikel 25 s Absatz 5 Abmahnung

turtiere Brut- und Jungtierstationen verwen-
det.

7.39 Aquakul- Tierärztliche Behandlungen nicht Artikel 25 t der Abmahnung
turtiere dokumentiert oder entsprechen nicht Verordnung (EG)

den Vor aben Nr. 889/2008
7.40 Aquakul- Mehr als 2 allopathische Behand- Artikel 25 t Absatz 2 Entfernung des Hinweises

turtiere lungen pro Jahr bzw. bei einem Pro- der Verordnung auf den ökologischen Land-
duktionszyklus von bis zu 12 Mona- (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
ten mehr als 1 allopathische Behand- Partie
lun

7.41 Aquakul- Mehr als 2 Parasitenbehandlungen Artikel 25 t Absatz 3 Entfernung des Hinweises
turtiere pro Jahr bzw. bei einem Produk- der Verordnung auf den ökologischen Land-

tionszyklus von bis zu 18 Monaten (EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
mehr als 1 Parasitenbehandlun Partie

7.42 Aquakul- Wartezeit nach Medikamentengabe Artikel 25 t Absatz 4 Entfernung des Hinweises
turtiere nicht eingehalten der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

7.43 Aquakul- Keine Meldung über den Einsatz von Artikel 25 t Absatz 5 Abmahnung
turtiere Medikamenten an KontrollsteIle vor der Verordnung

der Vermarktun EG Nr. 889/2008
7.44 Aquakul- Keine eindeutige Identifizierung von Artikel 25 t Absatz 5 Schriftlicher Hinweis

turtiere behandelten Tieren mö lich
7.45 Aquakul- Nicht dokumentierte Lagerung von Artikel35 Absatz 3 Abmahnung

turtiere allopathischen Medikamenten der Verordnung
(EG Nr. 889/2008

7.46 Aquakul- Nicht zulässige Betriebsmittel in der Artikel35 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
turtiere Produktionseinheit der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie

8.1 Alle Betrieb nicht oder nicht rechtzeitig Artikel 28 der Ver- Entfernung des Hinweises
gemeldet. ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-

834/2007 bau von der betreffenden
Partie

8.2 Alle KontrollsteIle oder Kontrollbehörde Artikel 64 der Ver- Verstärkte Aufzeichnungs-
wurde nicht über Änderungen der ordnung (EG) Nr. und Mitteilungspflicht
Betriebsbeschreibun informiert. 889/2008

8.3 Alle Mängel in der Buchfiihrung, aber Artikel 66 der Ver- Verstärkte Aufzeichnungs-
kein Verdacht aufVerwendung un- ordnung (EG) Nr. und Mitteilungspflicht
zulässi er Produkte. 889/2008
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8.4 Alle Gravierende Mängel in der Buchfüh- Artikel 66 der Ver- Abmahnung, ggf. Entfernung
rung, Verwendung unzulässiger Pro- ordnung (EG) Nr. des Hinweises auf den
dukte ist nicht auszuschließen. 889/2008 ökologischen Landbau von

der betreffenden Partie
8.5 Alle Mengenabgleich ist nur einge- Artikel 66 Absatz 2 Verstärkte Aufzeichnungs-

schränkt möglich, aber kein Ver- der Verordnung und Mitteilungspflicht
dacht auf Verwendung unzulässiger (EG) Nr. 889/2008
Produkte.

8.6 Alle Mengenabgleich ist nicht möglich. Artikel 66 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
der Verordnung auf den ökologischen Land-
(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden

Partie; evtl. zunächst vorläu-
figes Vermarktungsverbot
nach Artikel 91 Absatz 2
der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

8.7 Alle Mengenabgleich ergibt Abweichun- Artikel 66 Absatz 2 Entfernung des Hinweises
gen. der Verordnung auf den ökologischen Land-

(EG) Nr. 889/2008 bau von der betreffenden
Partie; evtl. zunächst vorläu-
figes Vermarktungsverbot
nach Artikel 91 Absatz 2
der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

8.8 Alle Erzeugnisse werden nicht in geeig- Artikel30, Artikel Abmahnung
neten, verschlossenen Behältnissen 31, Artikel 32 der
transportiert oder Bedingungen für Verordnung (EG)
den offenen Transport werden nicht Nr. 889/2008
erfüllt.

8.9 Alle Etikett oder Begleitpapier enthält Artikel 31 der Ver- Schriftlicher Hinweis, evtl.
nicht die erforderlichen Angaben. ordnung (EG) Nr. mit Aufbrauchfrist oder

889/2008 zunächst vorläufigem Ver-
marktungsverbot nach
Artikel 91 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

8.10 Alle Gelagerte Erzeugnisse können nicht Art. 35 (1) Schriftlicher Hinweis, evtl.
sicher identifiziert werden. 889/2008 zunächst vorläufiges Ver-

marktungsverbot nach
Artikel 91 Absatz 2 der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

8.11 Alle Bei gelagerten Erzeugnissen besteht Artikel35 Absatz 1 Probenalune, schriftlicher
die Gefahr der Verunreinigung oder der Verordnung Hinweis, evtl. zunächst
Vermischung. (EG) Nr. 889/2008 vorläufiges Vermarktungs-

verbot nach Artikel 91
Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008
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8.12 Alle Erzeugnisse wurden vermarktet, ob- Artikel 91 Absatz 1 Abmahnung
wohl ein eindeutiges Verdachtsmo- der Verordnung
ment vorlie t. (EG) Nr. 889/2008

8.13 Alle Verdächtige Erzeugnisse wurden Artikel 91 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis
nicht vermarktet, aber die Kontroll- der Verordnung
stelle wurde nicht unterrichtet. (EG Nr. 889/2008

8.14 Alle Es besteht der begründete Verdacht, Artikel 91 Absatz 2 Vorläufiges Vermarktungs-
dass verdächtige Erzeugnisse ver- der Verordnung verbot nach Artikel 91
marktet werden sollen. (EG) Nr. 889/2008 Absatz 2 der Verordnung

(EG) Nr. 889/2008, evtl.
Entfernung des Hinweises
auf den ökologischen Land-
bau von der betreffenden
Partie

8.15 Alle Zugang zu den Anlagen wird ver- Artikel 67 Absatz 1 Abmahnung mit
weigert. der Verordnung mehrmaliger Nachkontrolle

EG Nr. 889/2008 oder f. Aufla enbescheid
8.16 Alle Es wurden falsche oder bewusst Artikel 67 Absatz 1 Abmahnung

lückenhafte Angaben gemacht. Buchstabe b der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

8.17 Alle Ergebnisse der Eigenkontrolle und Artikel 67 Absatz 1 Schriftlicher Hinweis,
Probenahme werden nicht vollstän- Buchstabe c der verstärkte Aufzeichnungs-
dig vorgelegt. Verordnung (EG) und Mitteilungspflicht,

Nr. 889/2008 Nachkontrolle
····'mW .

9.1 VA Artikel 19Absatz 1 Abmahnung
der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007,
Artikel35 der Ver-
ordnung (EG) Nr.
889/2008 ist in Pkt.
7.10-7.11

9.2 VA Reinigung der Lagerstätten nicht Artikel35 Absatz 4 Schriftlicher Hinweis und
ausreichend. der Verordnung Nachkontrolle

(EG) Nr. 889/2008
9.3 VA Reinigungsmaßnahmen nicht ausrei- Artike135 Absatz 4 Schriftlicher Hinweis

chend dokumentiert. der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008

9.4 VA Keine ausreichende Trennung oder Artikel30 der Ver- Schriftlicher Hinweis und
Dokumentation bei Sammeltranspor- ordnung (EG) Nr. Nachkontrolle
ten. 889/2008

10.1 SUB Liste der Subunternehmer ist unvoll- Artikel 86 Buchstabe Entfernung des Hinweises
ständig - Verarbeitungsschritte un- a del' Verordnung auf den ökologischen Land-
terlagen nicht dem Kontrollverfah- (EG) Nr. 889/08 bau von der betreffenden
ren. Partie

10.2 Alle Schriftliche Zustimmung zum Kon- Artikel 86 Buchstabe Schriftlicher Hinweis und
trollverfahren der Subunternehmer b der Verordnung Nachkontrolle
fehlt. (EG) Nr. 889/2008
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10.3 SUB Lieferanten und Käufer können nicht Artikel 86 Buchs- Schriftlicher Hinweis
zweifelsfrei festgestellt werden (Ver- stabe c der Verord-
dacht der falschen Warendeklaration nung (EG) Nr.
besteht nicht). 889/2008

11.1 FM Geringfügige Unterschreitung des Artikel59, Artikel Abmahnung
Öko-Anteils .. 60, Artikel 61 der

Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

11.2 FM Gleiche Zutat ökologisch/aus Um- Artikel 18 Absatz 2 Abmahnung
stellung und konv. enthalten, aber der Verordnung
korrekt etikettiert. (EG Nr. 834/2007

11.3 FM Unzulässige Zutaten (Futtermittel- Artikel18 der Ver- Entfernung des Hinweises
Ausgangserzeugnisse, Zusatzstoffe, ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
Hilfsstoffe oder sonstige). 834/2007, bau von der betreffenden

Artike122, Anhang Partie
V/VI der Verord-
nung (EG) Nr.
889/2008

11.4 FM Futtermittel enthält GVO (0,9% Artikel 9 der Entfernung des Hinweises
Grenze überschritten). Verordnung (EG) auf den ökologischen Land-

Nr. 834/2007 bau von der betreffenden
Partie

11.5 FM Maßnahmen zur Vermeidung von Artikel 18 der Ver- Schriftlicher Hinweis, Nach-
Kontaminationen sind unzureichend ordnung (EG) Nr. kontrolle
bzw. die Dokumentation hierüber ist 834/2007,
unzureichend. Artike126 der Ver-

ordnung (EG) Nr.
889/2008

11.6 FM Kein HACCP-Konzept bzw. lücken- Artikel 26 Absätze 2 Schriftlicher Hinweis
hafte Durchführung. und 3 der Verord-

nung (EG) Nr.
889/08

11.7 FM Trennung zu konventionellen Pro- Artikel 18 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
dukten unzureichend; eine Vermi- der Verordnung auf den ökologischen Land-
schung kann nicht ausgeschlossen (EG) Nr. 834/2007, bau von der betreffenden
werden. Artikel 26 Absatz 5 Partie

der Verordnung
EG Nr. 889/2008

11.8 FM Informationen über Arbeitsgänge Artikel 26 Absatz 5 Schriftlicher Hinweis
und verarbeitete Mengen werden Buchstabe c der
nicht umfassend/aktuell an die Kon- Verordnung (EG)
trollstelle weiter eleitet. Nr. 889/2008

11.9 FM Dokumentation über Auslieferung Artikel 32 Buchstabe Schriftlicher Hinweis
unvollständig. d der Verordnung

(EG Nr.889/2008
11.10 FM Verwendung von ionisierender Artikel 10der Ver- Entfernung des Hinweises

Strahlung. ordnung (EG) Nr. auf den ökologischen Land-
834/2007 bau von der betreffenden

Partie
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11.11 FM Vorschriften zur Herstellung von Artikel18 der Ver- Abmahnung
Futtennitteln werden nicht einge- ordnung 834/2007,
halten. Artikel 26 der Ver-

ordnung (EG) Nr.
889/2008

11.12 FM Futtennittelausgangserzeugnisse, die ist im Pkt. 10.124 Abmahnung
unter Einsatz von chemisch syntheti- mit enthalten
sehen Lösungsmitteln hergestellt
wurden, verwendet.

11.13 FM Etikettierung in Bezug auf die An- Artikel61 der Ver- Abmahnung
teile an konventionellen, ökologi- ordnung (EG) Nr.
sehen oder Umstellungs-Erzeugnis- 889/2008
sen ist nicht korrekt.

11.14 FM Futtennittel enthalten Wachstums- Artikel 14 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
förderer oder synthetische Amino- Buchsstabe d Nr. v auf den ökologischen Land-
säuren der Verordnung bau von der betreffenden

(EG) Nr. 834/2007, Partie
Artikel 60 Absatz 1
Buchstabe a der
Verordnung (EG)
Nr. 889/2008

12.1 IM Das eingeführte Erzeugnis entspricht Artikel 32 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
nicht den Erzeugungsvorschriften Buchstabe a der auf den ökologischen Land-
der EG-Rechtsvorschriften zum Verordnung bau von der betreffenden
Ökologischen Landbau. 834/2007, Partie.

Artikel 15 der Ver-
ordnung (EG) Nr.
1235/2008

12.2 IM Importeure, Erstempfånger und Artikel 32 Absatz 1 Entfernung des Hinweises
Exporteure unterliegen nicht dem Buchstabe b der auf den ökologischen Land-
Kontrollverfahren. Verordnung (EG) bau von der betreffenden

Nr.834/2007, Partie.
Artikel15 der Ver-
ordnung (EG) Nr.
1235/2008

12.3 IM Vermarktungsgenehmigung und Artikel33 der Ver- Entfernung des Hinweises
Originalbescheinigung sowie Kon- ordnung 834/2007, auf den ökologischen Land-
trollbescheinigung liegen nicht vor, Artikel 13, Artikel bau von der betreffenden
die Ware wird nicht verzollt. 19 der Verordnung Partie.

(EG) Nr. 1235/2008
12.4 IM Vermarktungsgenehmigung und Ori- Artikel33 derVer- Vorläufige Entfernung des

ginalbescheinigung sowie Kontroll- ordnung (EG) Nr. Hinweises auf den ökologi-
bescheinigung liegen nicht rechtzei- 834/2007, sehen Landbau von der
tig vor. Artikel13, Artikel betreffenden Partie; Ab-

19 der Verordnung mahnung.
EG) Nr. 889/2008

12.5 IM Betriebsbeschreibung enthält nicht Artikel 82 der Ver- Abmahnung
alle Einrichtungen zur Lagerung von ordnung (EG) Nr.
Einfuhrerzeu nissen. 88912008
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12.6 IM KontrollsteIle wurde über einge-
führte Sendungen nicht rechtzeitig
und vollständi unterrichtet

Artikel 84 der Ver- Schriftlicher Hinweis
ordnung (EG) Nr.
889/2008



Anlage 2

(zu § 12)

Anforderungen an das KontrollsteIlenpersonal

1. Anforderungen an die Qualifikation der in der KontrollsteIle tätigen Personen

1.1 Leiterin/Leiter der KontrollsteIle und Vertreterln/Vertreter

_ Erfüllung der Anforderungen für Kontrolleurinnen/Kontrolleure für mindestens

einen Kontrollbereich gemäß Nummer 1.2.1 bis 1.2.7,
_ Hochschulabschluß (Diplom, Master) im Fachgebiet Agrarwissenschaften, Haus-

halts- und Ernährungswissenschaft oder Lebensmitteltechnologie oder gleichwerti-

ger Hochschulabschluss,
_ zweijährige Berufserfahrung im ökologischen Landbau oder in der ökologischen

Lebensmittelverarbeitung und in der Zertifizierung und
_ detaillierte Kenntnisse in betrieblicher Organisation, Finanzverwaltung, Betriebs-

buchführung und Qualitätsmanagement sowie der einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten, insbesondere der Rechtsvorschriften der Europäischen Union für den ökologi-

schen Landbau und des Verwaltungsrechts.

1.2.1 Kontrollbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung
_ Abschluss eines Studiums der Agrarwissenschaften oder gleichwertiger Abschluss

und mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung, wobei staatlich anerkann-

te Praktika angerechnet werden, oder
Abschluss einer zweijährigen landwirtschaftlichen Fachschule und mindestens

zweijährige Berufserfahrung im ökologischen Landbau oder

Abschluss einer Meisterprüfung im BerufLandwirtin oder Landwirt und mindes-

tens zweijährige Berufserfahrung im ökologischen Landbau oder
Landwirtinnen oder Landwirte mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung im

ökologischen Landbau und
gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union für den ökologischen Landbau.

1.2 Kontrolleurinnen/Kontrolleure

Anforderungen für die Kontrollbereiche nach § 13 Absatz 2:
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1.2.2 Kontrollbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung - Imkerei:
_ Abschluss einer Meisterprüfung im Bereich Imkerei mit Erfahrungen in der ökolo-

gischen Bienenhaltung oder
_ Qualifikation gemäß Kontrollbereich A und nachgewiesene einjährige Erfahrung

im Imkereiwesen und
_ gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union fur den ökologischen Landbau.

1.2.3 Kontrollbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung - Meeresalgen und Aquakul-

tur:
_ Abschluss eines Studiums mit Schwerpunkt Fischereibiologie, Fischwirtschaft und

Gewässerbewirtschaftung, marine Aquakultur oder vergleichbaren Schwerpunkten

oder
_ Fischwirtschaftsmeisterinnen oder -meister oder

- Fischwirtinnen oder Fischwirte und
_ mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung oder praktische Ausbildung,

wobei staatlich anerkannte Praktika angerechnet werden, und

_ gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union fur den ökologischen Landbau.

1.2.4 Kontrollbereich B. Herstellung verarbeiteter Lebensmittel:
- Abschluss eines Studiums der Ernährungswissenschaften (Oecotrophologie), Le-

bensmitteltechnologie oder gleichwertiger Abschluss und mindestens einjährige

einschlägige Berufserfahrung, wobei staatlich anerkannte Praktika angerechnet

werden, oder
_ Meisterinnen oder Meister des Lebensmittelhandwerks mit zweijähriger Berufser-

fahrung in der Verarbeitung ökologischer Lebensmitteloder

- Personen aus der staatlichen Lebensmittelkontrolle oder

_ abgeschlossene Ausbildung im Lebensmittelhandwerk und fiinfjährige Berufs-

erfahrung in der Verarbeitung ökologischer Lebensmittel und

_ gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union fur den ökologischen Landbau, sowie in EDV-

gestützter Buchführung und Lagerhaltung.
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1.2.5 Kontrollbereich C. Handel mit Drittländern (Import):
Qualifikation und Kontrollerfahrung in den Kontrollbereichen A, B oder E und spezielle Er-

fahrung und Sachkenntnis durch:
- Einjährige Erfahrung in der Qualitätssicherung von unter den Anwendungsbereich

der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 fallenden ökologischen Erzeugnissen aus Dritt-

ländern oder
_ einjährige Erfahrung in der Kontrolle oder Bewertung von Kontrollen oder Audits

von Importeuren ökologischer Erzeugnisse in der Europäischen Union oder von im

ökologischen Landbau tätigen Unternehmen mit Sitz in Drittländern und

- gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union für den ökologischen Landbau, und anderer zoll-

rechtlicher Vorschriften sowie in EDV -gestützter Buchführung und Lagerhaltung.

1.2.6 Kontrollbereich D. Vergabe an Dritte:
Voraussetzung ist die Erfüllung der Anforderungen an das Kontrollpersonal für den von der

Vergabe betroffenen Kontrollbereich.

1.2.7 Kontrollbereich E. Herstellung von Futtermitteln:
_ Qualifikation und Berufserfahrung in den Kontrollbereichen A oder B und Kennt-

nisse in der tierischen Erzeugung und in der Lebensmittel- oder Futtermittelherstel-

lung oder
- Personen mit Berufserfahrung aus der staatlichen Futtermittelkontrolle und

- gute Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Rechtsvor-

schriften der Europäischen Union für den ökologischen Landbau, und in EDV -ge-

stützter Buchführung und Lagerhaltung.

1.3Personal für die Durchführung der Bewertungen und Zertífizierungen
Die Qualifikation des Personals, das die Bewertung durchführt oder die Zertifizierungsent-

scheidungen trifft, muss den Anforderungen an die KontrolleurinnenlKontrolleure der jewei-

ligen Kontrollbereiche entsprechen.

2. Anforderungen an die Aneignung einer Kontrollbefåhigung
Personen, die die Qualifikation für denjeweiligen Kontrollbereich gemäß Nummer 1.2.1 bis

1.2.7. besitzen, aber noch keine Erfahrung in der Kontrolle von Unternehmen haben, müssen

von der Kontrollstelle in das Kontrollverfahren des jeweiligen Kontrollbereiches eingewiesen

werden. Dies geschieht durch
- Begleitung einer/eines von der Bundesanstalt zugelassenen KontrolleurinlKontrol-

leurs bei fünf Kontrollen imjeweils beantragten Kontrollbereich, soweit die Kon-

trollbereiche A. Landwirtschaftliche Erzeugung, B. Herstellung verarbeiteter Le-
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bensmittel oder.E. Herstellung von Futtermitteln betroffen sind, oder bei drei Kon-

trollen, soweit der Kontrollbereich C. Handel mit Drittländern betroffen ist, oder

bei zwei Kontrollen in den Spezialbereichen Imkerei sowie Mikroalgen und Aqua-

kultur des Kontrollbereichs A. Landwirtschaftliche Erzeugung innerhalb der letzten

12 Monate und

- Durchführung von drei Kontrollen im jeweiligen Kontrollbereich, soweit die Kon-

trollbereiche A. Landwirtschaftliche Erzeugung, B. Herstellung verarbeiteter Le-

bensmitteloder E. Herstellung von Futtermitteln betroffen sind, oder zwei Kontrol-

len, soweit der Kontrollbereich C. betroffen ist, oder einer Kontrolle, soweit die

Spezialbereiche Imkerei sowie Milcroalgen und Aquakultur des Kontrollbereichs A.

Landwirtschaftliche Erzeugung betroffen sind, unter Begleitung einer/eines für die-

sen Kontrollbereich von der Bundesanstalt zugelassenen KontrolleuriniKontrol-

leurs. Die Kontrollen werden von der Kontrollstelle mit der/dem begleitenden Kon-

trolleuriniKontrolleur zeitnah besprochen und anschließend bewertet.

3. Anforderungen an die Aneignung einer Kontrollbefåhigung in einem zusätzlichen
Kontrollbereich

Erfahrene KontrolleurinnenlKontrolleure können sich in zusätzlichen Kontrollbereichen eine

Kontrollbefåhigung aneignen. Der Bundesanstalt ist hierüber eine Dokumentation der Schu-

lung und Einarbeitung für den neuen Kontrollbereich vorzulegen. Die Dokumentation ist in

der Kontrollstelle in den Personalunterlagen aufzubewahren. Schulungen und begleitete Kon-

trollen können auch in anderen Kontrollstellen durchgeführt werden.

Die Kontrolleurinlder Kontrolleur muss folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:

a) Erfolgreiche Tätigkeit im ursprünglichen Kontrollbereich über eine Dauer von zwei Jah-

ren oder 40 nachgewiesene vollständige Betriebskontrollen in diesem Kontrollbereich,

b) Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, in denen das Kontrollverfahren sowie die Pro-

duktions- und Verarbeitungsverfahren im zusätzlichen Kontrollbereich Inhalt sind,

c) Begleitung einer/eines von der Bundesanstalt zugelassenen KontrolleuriniKontrolleurs bei

vier Kontrollen im neuen Kontrollbereich innerhalb der letzten 12 Monate und

d) Durchführung von wenigstens fünf Kontrollen im neuen Kontrollbereich unter Begleitung

einer/eines für diesen Kontrollbereich von der Bundesanstalt zugelassenen Kontrolleurinl-

Kontrolleurs. Die Kontrollen werden von der Kontrollstelle mit der/dem begleitenden

KontrolleuriniKontrolleur zeitnah besprochen und anschließend bewertet.

Spezifische Anforderungen für einzelne Kontrollbereiche:

e) Kontrollbereich E. Herstellung von Futtermitteln: Bei vorhandener Kontrollerfahrung im
Kontrollbereich B. sowie Schulungen zu den Rechtsvorschriften für den Kontrollbe-
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reich E. reicht der Nachweis je einer Kontrollbegleitung und einer Kontrolle in Begleitung

aus.

t) Kontrollbereich A Landwirtschaftliche Erzeugung - Imkerei:

Von der Bundesanstalt zugelassene Kontrolleurinnen/Kontrolleure im Kontrollbe-

reich A:
Teilnahme an zwei zweitägigen Lehrgängen mit den Inhalten Grundlagen der Im-

kerei, Bienenkrankheiten, Honig, Zucht und Bienenweide und Teilnahme an einem

zusätzlichen Lehrgang zur ökologischen Bienenhaltung,

zwei begleitete Kontrollen innerhalb der letzten 12 Monate und

- Durchführung einer eigenständigen Kontrolle in Begleitung einer/eines für diesen

Kontrollbereich zuständigen KontrolleuriniKontrolleurs.

g) Kontrollbereich A Landwirtschaftliche Erzeugung - Meeresalgen und Aquakultur:

Von der Bundesanstalt zugelassene KontrolleurinneniKontrolleure im Kontrollbe-

reich A:
- Teilnahme an zwei einschlägigen Lehrgängen, in denen das Kontrollverfahren so-

wie die Produktions- und Verarbeitungsverfahren im Bereich Aquakultur und Pro-

duktion von Meeresalgen Inhalt sind und

Teilnahme an vier Kontrollen, davon zwei eigenständig durchgeführte Kontrollen

in Begleitung einer/eines für diesen Kontrollbereich zuständigen Kontrolleurin/-

Kontrolleurs.

4. Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Kontrollbefåhigung

Zur Aufrechterhaltung der Kontrollbefåhigung in einem Kontrollbereich hat eine Kontrolleu-

rin/ein Kontrolleur jährlich mindestens fünf vollständige Kontrollen in diesem Kontrollbe-

reich durchzuführen, Für die Spezialbereiche Imkerei sowie Meeresalgen und Aquakultur des

Kontrollbereichs A sind zwei vollständig durchgeführte Kontrollen pro Jahr ausreichend. Ins-

gesamt muss jede Kontrolleurinljeder Kontrolleur mindestens 20 vollständige Kontrollen pro

Jahr durchführen.

5. Anforderungen zur Sicherung der Objektivität, Neutralität und Unvoreingenommen-

heit

Personen, die mit Kontrollaufgaben im Rahmen der Rechtsvorschriften der Europäischen

Union für den ökologischen Landbau befasst sind, dürfen keine weiteren Tätigkeiten ausüben,

die mit dem Erfordernis der Objektivität, der Neutralität und Unvoreingenommenheit unver-

einbar sind.
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Hierunter fallen insbesondere:

Tätigkeiten in landwirtschaftlichen, verarbeitenden und vermarktenden Unternehmen, bei

denen Interessenkollisionen auftreten können. Ist die Kontrolleurinlder Kontrolleur selbst

in einem zu kontrollierenden Unternehmen tätig oder Eigentümer eines zu kontrollieren-

den Unternehmens, darf dieses nicht durch die Kontrollstelle kontrolliert werden, für die

die Kontrolleurinlder Kontrolleur die Kontrolltätigkeit ausübt,

Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten bei einem Interessensverband des ökologi-

schen Landbaus, sofern das zu kontrollierende Unternehmen Mitglied dieses Verbandes

ist,

Tätigkeiten als Beraterin bzw. Berater in Betrieben, die dem Kontrollverfahren nach den

Rechtsvorschriften der Europäischen Union rur den ökologischen Landbau unterstehen,

sofern nicht eine klare regionale oder sachliche Trennung zwischen Kontrolle und Bera-

tungstätigkeit vorgenommen wird.

Um Interessenskonflikten vorzubeugen, müssen durch die Kontrollstelle ggf. Maßnahmen er-

griffen werden, die unter anderem eine ausreichende räumliche und sachliche Trennung der

betreffenden Tätigkeiten gewährleisten. Die Maßnahmen sind zu dokumentieren und der Bun-

desanstalt vorzulegen.

Dem Kontrollstellenpersonal muss es gestattet sein, sich an die zuständige Behörde zu wen-

den, falls es die Auffassung vertritt, dass eine positive Zertifizierungsentscheidung nicht dem

Kontrollergebnis entspricht. Nachteile für das KontrollsteIlenpersonal müssen insoweit ausge-

schlossen sein. Eine entsprechende Regelung muss Bestandteil der Arbeitsverträge sein.



Anlage 3
(zu § 13 Absatz 2)

Kontrollbereiche nach Titel IV Kapitel2 bis 7 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008, für
die eine Zulassung nach § 13 Absatz 2 erteilt wird

1. Kontrollbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten zur Produktion von Pflanzen und pflanzlichen Er-

zeugnissen aus der landwirtschaftlichen Erzeugung oder aus der Sammlung von Wild-

pflanzen, ohne Meeresalgen, sowie von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus der Tier-

produktion, ohne Bienenhaltung und ohne Produktion von Tieren inAquakultur,

2. KontroIIbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung - Imkerei
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten zur Produktion von Tieren und tierischen Erzeug-

nissen aus der Bienenhaltung,

3. Kontrollbereich A. Landwirtschaftliche Erzeugung - Meeresalgen und Aquakultur
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten zur Produktion von Meeresalgen und Tieren in
Aquakultur,

4. Kontrollbereich B. Herstellung verarbeiteter Lebensmittel
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten zur Aufbereitung von Pflanzen-, Meeresalgen- und

Tiererzeugnissen sowie tierischen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmitteln aus solchen

Erzeugnissen sowie Einheiten, die ökologische/biologische Erzeugnisse ausschließlich la-

gern und handeln,

5. KontroIIbereich C. Handel mit Drittländern (Import)
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten flir die Einfuhr von ökologischenlbiologischen Er-

zeugnissen aus Drittländern,

6. Kontrollbereich D. Vergabe an Dritte
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten, die ökologische/biologische Erzeugnisse produ-

zieren, aufbereiten oder einführen und einen Teil oder alle damit verbundenen Arbeitsgän-

ge an Dritte vergeben,

7. Kontrollbereich E. Herstellung von Futtermitteln
Der Kontrollbereich umfasst Einheiten zur Aufbereitung von Futtermitteln.



Begründung

Die Kontrollen im ökologischen Landbau nach Artikel 27 Absatz 1 in Verbindung

mit Absatz 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 83412007 des Rates vom 28. Juni

2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von

ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91 (ABI. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) werden in Deutschland ge-

mäß § 3 Absatz 1 des Öko-Landbaugesetzes (ÖLG) von privaten KontrollsteIlen

durchgeführt. Die privaten KontrollsteIlen werden nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 in

Verbindung mit § 4 Absatz 1 bis 4 ÖLG durch die Bundesanstalt für Landwirt-

schaft und Ernährung (BLE) zugelassen. Die Tätigkeit der Kontrollstellen wird ge-

mäß § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 ÖLG von den Ländern über-

wacht.

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt

Die vorliegende Verordnung basiert auf den Erfahrungen der BLE und der Länder

bei der Zulassung und Überwachung der privaten KontrollsteIlen. Sie dient dem

Ziel, ein im Einklang mit den aufEU- und nationaler Ebene bestehenden Rechts-

vorschriften funktionierendes Kontrollsystem rur den ökologischen Landbau und

damit ein hohes Verbraucherschutzniveau vor dem Hintergrund des seit vielen Jah-

ren außerordentlich stark wachsenden Marktes für Öko-Produkte in Deutschland

sowie einen lauteren Wettbewerb auf angemessenem Niveau zwischen den Kon-

trollstellen dauerhaft sicherzustellen. Dies bewirkt zudem einen Ausgleich der kon-

trollsytemrelevanten Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen in Deutsch-

land, die dem EU-weiten Kontrollverfahren für den ökologischen Landbau unter-

worfen sind. Mit diesem Ziel regelt die Verordnung die näheren Einzelheiten über

die Voraussetzungen sowie das Verfahren der Zulassung derprivaten Kontrollstel-

len, um dem bisher verfügbaren Instrumentarium im Hinblick auf die Durchsetzung

von Mindestanforderungen an eine gute Kontrollpraxis zu größerer Rechtsklarheit

und Rechtsverbindlichkeit zu verhelfen.

Mit der Verordnung werden in Bezug auffür den Verbraucherschutz, die Kontroll-

qualität und den lauteren Wettbewerb relevante Elemente des Kontrollsystems für

den ökologischen Landbau detaillierte Mindestanforderungen an die Kompetenz

der privaten Kontrollstellen festgelegt. Die Anforderungen der EU-weiten und nati-

onalen Rechtsvorschriften an Kontrollstellen im ökologischen Landbau werden
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konkretisiert und die KontrollsteIlen zur Einhaltung bestimmter Verfahrensvorga-

ben verpflichtet. Die tatsächliche Befolgung der betreffenden Verfahrensanweisun-

gen in der Kontrollpraxis soll imWege der Überwachung der Tätigkeit der privaten

KontrollsteIlen durch die Länder durchgesetzt werden.

Neben den Bestimmungen im Hinblick aufbestimmte Verfahrensanweisungen im

Rahmen des Kontrollverfahrens enthält die Verordnung auch Anforderungen, die

durch das in der KontrollsteIle beschäftigte Personal zu erfullen sind.

Die Verordnung dient darüber hinaus der Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie

20061l23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006

über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABI. L 376 vom 27.12.2006, S. 36)

(Dienstleistungsrichtlinie) in Bezug auf die dienstleistungsrelevanten Rechtsnor-

men fur den ökologischen Landbau. Insoweit waren Entscheidungen über die Ver-

fahrensabwicklung über die einheitliche Stelle nach Artike16 Absatz 1 der Dienst-

leistungsrichtlinie, über die elektronische Verfahrensabwicklung nach Artikel 8 der

Dienstleistungsrichtlinie und über Entscheidungsfristen nach Artikel 13 Absatz 3

der Dienstleistungsrichtlinie zu treffen. Zwingende Gründe des Verbraucherschut-

zes gebieten es, von der Anordnung der Genehmigungsfiktion nach Artikel 13 Ab-

satz 4 der Dienstleistungsrichtlinie abzusehen. Anderenfalls könnte der Staat seiner

Überwachungspflicht und seiner Garantiefun1ction hinsichtlich der Einhaltung der

Rechtsvorschriften fur den ökologischen Landbau, die von den zugelassenen pri-

vaten Kontrollstellen kontrolliert werden, nicht sachgerecht nachkommen.

-----_._--_._-------

Schließlich waren die Maßgaben der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-

qualifikationen (ABI. L 255 VOID 30.09.2005, S. 22) hinsichtlich der Anforderun-

gen an die Fachkunde des Personals von Kontrollstellen aus anderen EU-Mitglied-

staaten oder aus anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen

Wirtschaftsraum umzusetzen.

II. Ermächfigungsgrundlagen

Das Bundesministerium fur Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist

nach § 11 Absatz 1 Nummer 6 ÖLG ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates nähere Einzelheiten über die Voraussetzungen sowie

das Verfahren der Zulassung der Öko-Kontrollstellen zu regeln, soweit dies zur

Durchfuhrung der in § 1 ÖLG genannten Rechtsakte erforderlich ist. Insoweit sol-

len die in Deutschlandgeltenden Bestimmungen über das Öka-Kontrollsystem im
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Rahmen der dafür einschlägigen Rechtsvorschriften der EU weiter präzisiert wer-

den.

III. Alternativen

Keine.

1. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

IV. Verordnungsfolgen

Keine.

1.1 Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt

1.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen

Keine.

Neue Sachverhalte, die den Umfang der Überwachungsaufgaben erweitern

würden, werden in der Verordnung nicht geregelt. Die in der Verordnung

geregelten näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen der Zulassung

der privaten KontrollsteIlen im ökologischen Landbau entsprechen der Be-

schlusslage in den einschlägigen Gremien für die Koordinierung der Zusam-

menarbeit der Länder bei der Durchführung der EU-weiten und nationalen

Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau und sind insoweit bereits

Gegenstand der seitens der zuständigen Behörden der Länder durchgeführ-

ten Maßnahmen zur Überwachung der Tätigkeit der zugelassenen privaten

KontrollsteIlen im ökologischen Landbau.

2. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen

Bei einer Reihe von KontrollsteIlen im ökologischen Landbau gehören die

in der Verordnung geregelten Anforderungen insgesamt oder in großen Tei-

len bereits zum üblichen Repertoire der Kontrollpraxis. Die betreffenden

Verfahrensanweisungen sind insoweit bereits Bestandteil der jeweiligen

Standardkontrollprogramme. Für diese KontrollsteIlen ist mit keiner oder

nur einer unwesentlichen Erhöhung des kostenwirksamen Aufwands zu

rechnen. Bei KontrollsteIlen, die die Anforderungen bisher nicht erfüllt ha-

ben, ist mit einem geringen Kostenanstieg zu rechnen. Diese Effekte, die
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sich direkt aus der durch die Verordnung angestrebten Angleichung der

Wettbewerbsbedingungen ergeben, sind nach derzeitigem Stand nicht zu

quantifizieren.

Insgesamt ist jedoch bei den dem Kontrollsystem im ökologischen Landbau

unterworfenen Unternehmen nicht von einer Kostensteigerung infolge der

Verordnung zu rechnen, da der Anteil der Kontrollkosten an den in den Un-

ternehmen anfallenden Gesamtkosten in der Regel sehr gering ist. Auswir-

kungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,

sind insoweit nicht zu erwarten. Der Effekt einer Stabilisierung des Ver-

brauchervertrauens in den Markt rur Öko-Produkte dürfte durch ein weiteres

Wachstum dieses Marktes tendenziell auf lange Sicht eher sinkende Preise

zum Ergebnis haben.

Es entstehen keine neuen Bürokratiekosten fur die Wirtschaft. Die Vorga-

ben in Bezug auf die durch die Kontrollstellen fur den ökologischen Land-

bau im Hinblick auf ihre Zulassung einzureichenden Antragsunterlagen

bewegen sich im Rahmen der bisherigen Zulassungspraxis nach den zwi-

schen der BLE und den zuständigen Landesbehörden abgestimmten Leitli-

nien zum Zulassungsverfahren der privaten Kontrollstellen. Neue Informa-

tionspflichten fur die Wirtschaft werden nicht eingeführt. Vielmehr werden

bereits zumjetzigen Zeitpunkt etablierte und fur ein ordnungsgemäßes

Funktionieren des Kontrollsystems im ökologischen Landbau erforderliche

Informationsverfahren auf Ebene der zugelassenen privaten Kontrollstellen

rechtlich festgeschrieben, um bei diesen Unsicherheiten über den Umfang

der Befugnis zur Weitergabe von Informationen im Rahmen des vorge-

schriebenen Kontrollverfahrens zu beseitigen. Im Übrigen ist davon auszu-

gehen, dass der Aufwand fur die Erfullung der konkretisierten Anforderun-

gen zum Informationsaustausch nach § 8 Absatz l und § 9 Nummer 3 auf-
grund der sehr geringen Fallzahl und des im Wesentlichen geringen Um-

fangs je Fall kaum messbar sein werden.

V. Bürokratiekosten

1. Bürokratiekosten für die Wirtschaft
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2. Bürokratiekosten für die Bürgerinnen und Bürger

Es werden keine Infonnationspflichten rur Bürgerinnen und Bürger einge-

führt, geändert oder aufgehoben.

3. Bürokratiekosten für die Verwaltung

Es entstehen keine neuen Bürokratiekosten rur die Verwaltung.

VI. Befristung

Eine Befristung kommt nicht in Betracht, da die Verordnung der Auskleidung der

auf Dauer angelegten EU-weit und national geltenden Rechtsvorschriften rur den

ökologischen Landbau dient.

Das Verordnungsvorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Der ökolo-

gische Landbau ist eine besonders ressourcenschonende und umweltverträgliche

Wirtschaftsfonn, die sich am Prinzip der N achhaltigkeit orientiert. Die Verordnung

dient der Stärkung des Kontrollsystems für den ökologischen Landbau und trägt

somit zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in den Markt rur Öko-Produkte bei.

Damit wird eine wichtige Voraussetzung rur eine stabile Weiterentwicklung des .

Öko-Marktes geschaffen, die wiederum Voraussetzung rur eine Ausweitung der

ökologisch bewirtschafteten Fläche in Deutschland ist.

VII. Auswirkungen der Verordnung im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung

Eine gleichstellungspolitische Relevanz liegt nicht vor, da von der Verordnung

keine unterschiedlichen unmittelbaren oder mittelbaren Auswirkungen auf Frauen

und Männer zu erwarten sind.

VIII. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen

§ I regelt den Anwendungsbereich der Verordnung.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Anwendungsbereich)
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Zu § 2 (Antrag auf Zulassung)

Satz 1bestimmt, dass der Antrag auf Zulassung von der Kontrollstelle schriftlich oder

elektronisch bei der BLE einzureichen ist. Einige Kontrollstellen haben sich auf die

Durchführung des Kontrollverfahrens in ausgewählten in der Verordnung (EG)

Nr. 889/2008 aufgeführten Kontrollbereichen spezialisiert und sehen dafür ein entspre-

chend eingeschränktes Standardkontrollprogramm sowie entsprechend geschultes Kon-

trollpersonal vor. Satz 2 eröffnet insoweit die Möglichkeit, den Antrag im Zulassungs-

verfahren auf eigenen Wunsch aufbestimmte Kontrollbereiche zu beschränken. Die ein-

schlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union stehen einer solchen Einschrän-

kung nicht entgegen.

Zu § 3 (Antragsinhalt)

Absatz 1 normiert, dass dem Antrag auf Zulassung als KontrollsteIle alle zur Prüfung der

betreffenden Voraussetzungen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäi-

schen Union erforderlichen Unterlagen beizufügen sind. Satz 2 verweist dabei auf die

Vorschriften der §§ 4 bis 12, die nähere Anforderungen zu diesen Unterlagen festlegen.

Absatz 2 bindet die Kontrollstelle an die Befolgung ihrer mit dem Antrag eingereichten

internen Verfahrensanweisungen und Verpflichtungen.

Zu § 4 (Qualitätsmanagement-Handbuch)

In § 4 ist vorgesehen, dass die KontrollsteIlen mit dem Antrag das Qualitätsmanagement-

Handbuch nach DIN EN 45011 einschließlich der damit zusammenhängenden Verfahrens-

anweisungen vorlegen. Das Qualitätsmanagement-Handbuch ist erforderlich, um die Zu-

lassungsvoraussetzungen, insbesondere die Schlüssigkeit des Standardkontrollverfahrens

mit den gesamten internen Abläufen in der KontrollsteIle zu prüfen. Nicht beabsichtigt ist

eine erneute Prüfung der Gegenstände des Qualitätsmanagement-Handbuchs, die bereits

im Zuge des Akkreditierungsverfahrens durch die Akkreditierungsstelle überprüft worden

sind.

Zu § 5 (Standardkontrollverfahren, Musterkontrollvertrag)

§ 5 enthält detaillierte Bestimmungen über das Standardkontrollverfahren und den Muster-

kontrollvertrag. Durch die Normierung in Absatz 1 wird sichergestellt, dass bereits :im
Rahmen der Antragsprüfung durch die Vorlage von Verfahrensanweisungen nachvollzo-

gen werden kann, ob die private KontrollsteIle einen einheitlichen Prüfungsmaßstab und
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eine einheitliche Dokumentation des Kontrollverfahrens anwenden wird. Letzteres betrifft

insbesondere das gemäß Absatz 2 vorzulegende Muster der Formblätter, die von der Kon-

trollstelle bei der Aufnahme des Kontrollverfahrens zu verwenden sind, sowie das nach

Absatz 4 vorzulegende Muster des Auswertungsschreibens, mit dem die KontrollsteIle

dem Unternehmer das Ergebnis der Kontrolle einschließlich eventueller Auflagen mitteilt.

In Absatz 3 wird gefordert, dass jede bei der Kontrolle festgestellte Abweichung von den

einschlägigen Vorschriften zu dokumentieren und zu bewerten ist und Maßnahmen zu

ihrer Abstellung detailliert festgelegt werden. Dabei umfasst der Begriff "Abweichung"

über die in Artikel30 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 verwendeten Begriffe

der "Unregelmäßigkeit" und des "Verstoßes" hinaus jeglichen Mangel in Bezug auf die

Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Auch wenn die Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 in Artikel 30 Absatz 1 Maßnahmen explizit nur bei Verstößen und Unregel-

mäßigkeiten vorsieht, die insbesondere geeignet sind, den ökologischen Status eines Er-

zeugnisses zu beeinträchtigen, müssen die Kontrollstellen in der Lage sein, jegliche Ab-

weichung geordnet festzuhalten und zu bewerten, ob die Art der Abweichung bereits den

Tatbestand von Unregelmäßigkeiten oder Verstößen im Sinne von Artikel 30 Absatz 1 der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfüllt, die eine Aberkennung einer Warenpartie als Öko-

Ware oder ein befristetes Verbot der Vermarktung von Öko-Erzeugnissen zur Folge ha-

ben. Das Maß der Sanktionenin Bezug aufbestimmte Abweichungen wird in § 11 gere-
gelt.

Absatz 5 enthält die Forderung, dass die KontrollsteIlen in ihrem Standardkontrollverfah-

ren vorsehen müssen, dass bei Abweichungen, die wegen ihrer Art und Schwere eine Ab-

mahnung zur Folge haben, die Abstellung der festgestellten Mängel in Form einer zeitna-

hen und kostenpflichtigen Nachkontrolle durch die Kontrollstelle zu überprüfen ist. Damit

wird verhindert, dass die Beseitigung derartiger Mängel erst anlässlich der nächsten fålli-

gen Jahreskontrolle nachgeprüft wird. Im Übrigen wird der Verursacher des betreffenden

zusätzlichen Kontrollaufwands direkt mit den entsprechenden Kosten belastet.

Absatz 6 fordert die Vorlage eines Musters rur den Kontrollvertrag, den die Kontrollstel-

len mit dem Unternehmer abzuschließen beabsichtigen. Der Inhalt des Kontrollvertrags ist

insoweit zulassungsrelevant, da die Rechtsvorschriften der Europäischen Union rur den

ökologischen Landbau eine Reihe von betriebsbezogenen Maßnahmen vorsehen, zu denen

sich der Unternehmer bei Aufnahme des Kontrollverfahrens gegenüber der Kontrollstelle

verpflichten muss. Des Weiteren sind Aufbewahrungsfristen in Bezug auf Kontrollunterla-

gen rur die Unternehmer und KontrollsteIlen geregelt. Gemäß den Aufbewahrungsvor-

schriften rur die Unterlagen rur das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes

(VV -BRO - Anhang zu § 79) sind zahlungsbegründende Unterlagen fünf Jahre aufzube-
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wahren. Ein Hinweis auf gegebenenfalls längere Aufbewahrungsfristen der Kontrollun-

terlagen ist geboten, da verschiedene landwirtschaftliche Förderprogramme, deren Mit-

telbereitstellung vom positiven Öko-Kontrollergebnis abhängig sind, längere Aufbewah-

rungsfristen bedingen (z.B. Kulturlandschaftsprogramm der Länder Brandenburg und

Berlin 2010 10 Jahre).

Zu § 6 (Risikoanalyse)

Durch die Normierung in § 6 wird sichergestellt, dass bereits während der Antragsprüfung

durch die Vorlage von vereinheitlichten Verfahrensanweisungen überprüft werden kann,

dass die KontrollsteIle einheitliche Kriterien und Vorgehensweisen zur Risikoeinstufung .

der Unternehmen anwenden wird.

Absatz 1 enthält die Anforderung, mit dem Antrag entsprechende Verfahrensanweisungen

vorzulegen.

Da die Risikobewertung Grundlage flir die Frequenz und die Art der durchzuführenden

Kontrollen ist, wird durch eine vereinheitlichte Vorgehensweise die Kontrollqualität ver-

bessert. Dies stellt Absatz 2 durch die Vorgabe von Kriterien für die Risikoanalyse sicher.

Absatz 3 gibt Verfahrenselemente vor, die ein einheitliches Niveau der risikoorientierten

Kontrollrnaßnahmen gewährleisten sollen.

Zu § 7 (Durchführung von Probenahmen)

§ 7legt die Anforderungen an die Verfahrensanweisungen flir Probenahmen fest. Mit die-

sen Vorgaben wird die Verlässlichkeit und Verwertbarkeit der Analysedaten der Proben,

insbesondere im Fall der durch die einschlägigen Rechtsvorschriften geregelten Weiter-

gabe der Daten an die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten, sichergestellt. Dabei

geht es jedoch anders als bei der amtlichen Kontrolle von Pflanzenschutzmittelrückstän-

den in und auf Lebensmitteln nicht um die Überprüfung der Verkehrsfåhigkeit der Pro-

dillete in Bezug auf die Einhaltung von gesetzlich festgelegten zulässigen Höchstwerten

flir Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Mit dem Kontrollinstrument der Probenahme

und Analyse kann ermittelt werden, ob in einem Öko-Produkt Spuren im ökologischen

Landbau nicht erlaubter Stoffe als Hinweis auf einen eventuellen Mangel bei der Herstel-

lung eines Erzeugnisses oder seiner Bestandteile nachweisbar sind, denen sodann weiter

nachzugehen ist. Insoweit steht im ökologischen Landbau in der Regel nicht die Repräsen-

tativität der entnommenen Probe flir eine Partie, sondern die risikoorientierte in Abhängig-

keit von der Fragestellung gezielte Entnahme von Einzelproben im Vordergrund. Vor dem

Hintergrund dieser Besonderheit flir die Probenahme im ökologischen Landbau bestimmt
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Nummer l, dass die Vorgaben der Richtlinie 2002/63/EG zu berücksichtigen sind, wobei

insbesondere die sonstigen verfahrensseitigen Anforderungen, wie zum Beispiel in Bezug

auf die Entnahme von Einzelproben, die Verpackung und die Übersendung der Probe so-

wie auf das Probenahmeprotokoll zum Tragen kommen. Die Nummern 2 und 3 enthalten

Anforderungen an die Dokumentation der Probenahme. Nummer 4 regelt die Mindestquo-

te der durch die KontrollsteIlen jährlich risikoorientiert vorzusehenden Probenahmen,

Analysen und Bewertungen.

Zu § 8 (Informationspflichten)

Die Vorschrift sieht in Absatz l die Vorlage von standardisierten Verfahrensanweisungen

zum Informationsaustausch vor, die kontrollrelevante Informationen betreffen. Absatz 2

stellt sicher, dass die zuständige Landesbehörde mit der Meldung eines Unternehmers ge-

mäß Artikel28 Absatz l Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 die Bestätigung

erhält, dass sich der Unternehmer gemäß Artikel 28 Absatz l Buchstabe b der genannten

Verordnung dem Kontrollsystem unterstellt hat. Detaillierte Regelungen über den Weg,

auf dem das Meldeformular die zuständige Behörde erreicht, enthält die Vorschrift nicht.

Zu § 9 (Kontrollbesuche)

§ 9 regelt das Verfahren zur Einhaltung von Kontrollterminen. Dies dient der Sieherstel-

lung, dass Kontrolltermine eingehalten werden und den Unternehmen keine Möglichkeit

zur kurzfristigen Korrektur bestehender Missstände eingeräumt wird.

Zu § 10 (Entgelte für Kontrollen)

Nach § 10 legt die KontrollsteIle eine Verfahrensanweisung vor, aus der die Entgelterhe-

bung für die Kontrolltätigkeit nachvollziehbar hervorgeht. Dadurch wird gewährleistet,

dass die KontrollsteIle für alle von ihr kontrollierten Unternehmen einheitliche Kontroll-

kostensätze anwendet.

Zu § 11 (Maßnahmenkatalog)

Mit Absatz 1 (und dem Verweis auf Anlage l der Verordnung) wird eine bundeseinheitli-

che Regelung geschaffen, die verschiedene von den KontrollsteIlen zu ergreifende Maß-

nahmen vorsieht, soweit dem Kontrollsystem unterstehende Unternehmen beim Umgang

mit ökologischen Produkten von den Rechtsvorschriften der Europäischen Union für den

ökologischen Landbau abweichen. Die Vereinheitlichung der Vorgehensweise verfolgt
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das Ziel der Gleichbehandlung der Unternehmen bei Abweichungen, Unregelmäßigkeiten

und Verstößen und dient zugleich dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Absatz 2 stellt sicher, dass bereits im Rahmen der Antragsprüfung durch die Vorlage von

Verfahrensanweisungen nachvollzogen werden kann, wie die private Kontrollstelle im

Falle der Feststellung von Abweichungen, Unregelmäßigkeiten oder Verstößen intern ver-

fährt, wie sie das betreffende Unternehmen über diese Feststellung sowie die entsprechen-

den Maßnahmen informiert und wie sie für die Durchsetzung der gegebenenfalls getroffe-

nen Abhilfemaßnahmen Sorge trägt.

Zu § 12 (Anforderungen an das Kontrollstellenpersonal)

Die Vorschrift sieht in Absatz 1 als Voraussetzung für die Zulassung als Kontrollstelle

vor, dass ausreichend qualifiziertes Kontrollstellenpersonal zur Verfügung steht. Des Wei-

teren müssen Vertretungsregelungen vorliegen. Die Anforderungen an die Qualifikation

und die Kontrollkompetenz sowie die Bestimmungen im Hinblick auf die Sicherung der

Objektivität, Neutralität und Unvoreingenommenheit der in der Kontrollstelle tätigen Per-

sonen werden durch Verweis auf die Anforderungsprofile nach Anlage 2 der Verordnung

näher konkretisiert. Die Definition von Qualifikationsanforderungen ist erforderlich, da

diese weder in der ISO 65 (DIN EN 45011) noch in den Rechtsvorschriften der EU für

den ökologischen Landbau näher ausgeführt sind.

Absatz 2 enthält eine Regelung über die Vorlage von Führungszeugnissen für das Personal

der Kontrollstellenleitung. Dabei wird es als notwendig erachtet, ein Führungszeugnis zur

Vorlage bei der Bundesanstalt als Nachweis der Unbescholtenheit zu beantragen.

Absatz 3 stellt sicher, dass auch Kontrollstellenpersonal aus anderen Mitgliedstaaten der

Europäischen Union oder aus anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäi-

schen Wirtschaftsraum bei Vorliegen der entsprechenden Nachweise über die notwendi-

gen Qualifikationen tätig werden kann.

Zu § 13 (Zulassung)

Absatz 1 regelt, dass die Zulassung der Kontrollstelle durch schriftlichen Bescheid erfolgt.

In Absatz 2 wird durch Verweis auf die Anlage 3 der Verordnung der Umfang der Kon-

trollbereiche normiert, für die die Kontrollstelle bei Vorliegen der entsprechenden Voraus-

setzungen zugelassen wird. In Absatz 3 erfolgt die Zuordnung der für die Kontrolle ver-

antwortlichen Personen zu den einzelnen Kontrollbereichen.
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In Absatz 4 wird den Kontrollstellen eine Informationspflicht auferlegt, die sicherstellt,

dass die BLE im Fall einer Änderung in Bezug auf die zulassungsrelevanten Infonnati-

onen benachrichtigt wird. Absatz 5 regelt die Informationspflicht der Kontrollstellen bei

Änderungen im Hinblick auf das fur die Kontrolle eingesetzte Personal. Über die Auf-

rechterhaltung der Kontrollkompetenz der für die Kontrolle verantwortlichen Personen

haben die Kontrollstellen nach Absatz 6 jährlich gegenüber den zuständigen Landesbe-

hörden und der BLE Nachweis zu führen.

Absatz 7 normiert, dass die Zulassung weiterer fur die Kontrolle vorgesehener Personen

oder der Änderung des Tätigkeitsumfangs der für die Kontrolle vorgesehenen Personen

nach Zulassung einer Kontrollstelle ebenfalls durch schriftlichen Bescheid erfolgt und das

Ausscheiden von für die Kontrolle vorgesehenen Personen durch schriftlichen Bescheid

festgestellt wird.

Zu § 14 (Verfahrensvorschriften)

Durch Satz 1 wird Artikel 13 Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie umgesetzt, wonach

Genehmigungsanträge der Dienstleistungserbringer binnen einer vorab festgelegten und

bekannt gemachten Frist bearbeitet werden müssen. Der 2. Halbsatz stellt klar, dass fur

diese Fristen die Vorschrift des § 42 a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes Anwendung findet. Satz 2 setzt die Artikel 6 und 8 der Dienstleistungsrichtlinie

um. Er bestimmt, dass das Zulassungsverfahren über eine einheitliche Stelle abgewickelt

werden kann.

Im Übrigen wird von der Umsetzung der Genehmigungsfiktion nach Artikel13 Absatz 4

der Dienstleistungsrichtlinie abgesehen, da "zwingende Gründe des Allgemeininteresses"

entgegenstehen. Der Schutz der Verbraucher ist ein solcher zwingender Grund (Artike14

Nummer 8 der Dienstleistungsrichtlinie).

Der Zulassung der KontrollsteIlen kommt eine zentrale Rolle bei der Gewährung der Ein-

haltung der Vorschriften des ökologischen Landbaus zu. Eine Genehmigungsfiktion könn-

te dazu fuhren, dass KontrollsteIlen tätig werden, die den Anforderungen der Verordnung

(EG) Nr. 83412007 Artikel27 Absatz 5 und 6, Z.B. an Unabhängigkeit und Sachkunde,

nicht entsprechen. In einem solchen Fall bestünde die Gefahr, dass Produkte, die entgegen

den Vorschriften der genannten Verordnung mit einem Hinweis auf den ökologischen

Landbau gekennzeichnet in Verkehr gebracht werden und dadurch zu einer Verbraucher-

täuschung führen könnten, nicht erkannt bzw. nicht beanstandet werden.
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Zu § 15 (Muster, Vordrucke und Formulare)

§ 15 normiert in Absatz 1, dass die BLE fur die in der Verordnung vorgesehenen Anträge,

Unterlagen, Formblätter, Schreiben, Verträge, Verfahrensanweisungen, Berichte, Mittei-

lungen, Meldungen und Übersichten Muster bekannt geben oder Vordrucke oder Formu-

lare, auch in elektronischer Fonn, zur Verfügung stellen kann. Nach Absatz 2 sind diese

Muster, Fonnulare und Vordrucke verpflichtend zu verwenden. Hierdurch wird eine Ver-

einheitlichung der Arbeit der KontrollsteIlen unterstützt, die insgesamt zu einer Sicherung

der Kontrollqualität beiträgt.

Zu § 16 (Unterrichtung der Länder)

§ 16 enthält die Verpflichtung der BLE, die zuständigen Landesbehörden über die Ertei-

lung und den Entzug einer Zulassung sowie über Änderungen, Auflagen oder Nebenbe-

stimmungen zu informieren. Diese Informationen sind zur ordnungsgemäßen Wahrneh-

mung der nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 5 ÖLG geregelten Zuständig-

keit der Länder für die Überwachung der Tätigkeit der zugelassenen Kontrollstellen erfor-

derlich.

Zu § 17 (Übergangsvorschrift)

Mit der Regelung soll den Kontrollstellen, die nach derzeitiger Rechtslage bereits zugelas- .

sen sind, ein angemessener Übergangszeitraum fur die Umsetzung der in dieser Rechts-

verordnung vorgesehenen Anforderungen gewährt werden.

Zu § 18 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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INTRODUCTION

The purpose of this working document is to facilitate a common understanding
between the Member States in the implementation of certain aspects of the control
system for organic production which is set out by the European Union (EU)
legislation, namely by Regulations (EC) No 834/200i, (EC) No 889/20082 and (EC)
No 882/20043•

In particular, it presents the link between the specific legislation on organic
production, i.e. Regulations (EC) No 834/2007 and (EC) No 889/2008, and the more
general legislation on official food and feed controls, i.e. Regulation (EC) No
882/2004.
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In its Special Report No 3/2005 concerning the agri-environment expenditure", the
European Court of Auditors underlined a need for a better coordination and a clear
division of responsibilities between Directorates-General Agriculture and Rural
Development (DG AGRI) and Health and Consumers (DG SANCO) in respect of
organic production. Furthermore, the European Court of Auditors questioned the
functioning of supervision of the private control bodies and the reporting on this
subject. These issues are also covered by the present document in order to strengthen
the supervision and to harmonise the approach of Member States, including the
reporting.

This document is targeted primarily at the Member States, in particular at the
competent authorities for organic production. At a second level, it can be used by
control bodies, by control authorities or by any other interested parties.

The main scope of the present document is the control system for organic production
inside the European Union. Nevertheless, it also applies to controls performed by
control bodies in third countries, being fully applicable for those control bodies
working under compliance and serving as guidance for those control bodies working
under equivalence.

Control and sanction systems set up pursuant to Regulations (EC) No 1290/2005,
(EC) No 1698/2005 and (EC) No 65/2011 for rural development support measures

2

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of
organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91, Official Journal of the European
Union L 189 of20.7.2007, p. 1.

Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of
organic products with regard to organic production, labelling and control, Official Journal of the
European L 250 of 18.9.2008,p. 1.

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
official controls perfonned to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal
health and animal welfare rules, Official Journal of the European Union L 191 of 28.5.2004, p.l.

"Special Report No 3/2005 concerning rural development: the verification of agri-environment
expenditure, together with the Commission's replies"; Official Journal of the European Union C 279
of 11.11.2005, p.l.

4



financed from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) or
from the European Fisheries Fund - EFF (Council Regulation (EC) No 1198/2006)
are excluded from the scope of this working document. However, it is important that
irregularities found on organic farming are systematically communicated to the
relevant authorities in charge of EU Rural Development or EU Fisheries Fund (ex.
Rural Development Paying Agencies or authorities in charge of implementing EFF)
by the organic farming competent authorities.

There is no connection between the present document and the control guidelines
prepared to the Standing Committee for Organic Farming in the year 2001.5 The
purpose and the target group are different; the past guidelines were addressed to
control bodies and aimed mainly at minimum control requirements under Council
Regulation (EEC) No 2092/916 which has been repealed since then.

An overview table listing compulsory reporting requirements of Member States
regarding organic sector deriving from the EU legislation is attached to the present
document. This information has been included to provide Member States with an
easily accessible overview, although the scope of the reported information is wider
than the subject of this document.

This working document serves to facilitate the reading of the legislation on organic
production, i.e. Regulations (EC) No 834/2007 and (EC) No 889/2008 but not to
replace or modify the obligations provided for therein in any way. This document can
not be considered as a binding legal interpretation of the EU legislation, as such
interpretation is the exclusive competence of the Court of Justice of the European
Union.

"Guidelines of inspection of organic operators according to Regulation (EEC) No 2092/91 ", issued on
08.08.2001 by Ecocontrol.

6 Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products
and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, Official Journal of the EC L
198 of22.7.1991, p. 1.
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1. OFFICIAL FOOD AND FEED CONTROLS (OFFC)

General principles and requirements of food law are laid down by Regulation (EC)
No 178/20027, which applies to both organic and non-organic food. This Regulation
establishes the European Food Safety Authority, and lays down procedures in
matters of food safety". The principal aim of this Regulation is to protect human
health and consumers' interests in relation to food. Article 17(2) of Regulation (EC)
No 178/2002 requires that Member States maintain a system of official controls and
other appropriate surveillance and monitoring activities covering all stages of
production, processing and distribution of feed and food.

Official food and feed controls are dealt with by Regulation (EC) No 882/2004,
which covers all types of food and feed, produced in the EU or imported, organic or
non-organic. This regulation was introduced as one of the measures announced in the
White Paper on Food Safety that has been adopted by the Commission in 2000 as a
reaction to series of crises concerning human food and animal feed (BSE, dioxin,
etc.). The White Paper sets out the plans for a proactive new food policy:
modernising legislation into a coherent and transparent set of rules, reinforcing
controls from the farm to the table and increasing the capability of the scientific
advice system, so as to guarantee a high level of human health and consumer
protection.

Regulation (EC) No 882/2004 describes in detail how the official food and feed
controls shall be implemented by Member States. Official controls are defined in
Article 2 of Regulation (EC) No 882/2004 as "any form of control that the
competent authority or the Community performs for the verification of compliance
with the feed and food law, animal health and animal welfare rules".

Official food and feed controls cover food and feed law, animal health law, animal
welfare law and plant health law. Organic production falls within the scope of
Regulation (EC) No 882/2004 and thus the rules on official food and feed controls
apply to the controls in the organic sector. Regulation (EC) No 88212004 refers to
Regulation (EEC) No 2092/91 which has been repealed by Regulation (EC) No
834/20079• From a legal point of view, this reference is now read as a reference to

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002
laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food
Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, Official Journal of the EC L
31 of 1.2.2002, p. 1.

Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishes a coherent traceability system complementing the
provisions contained in Regulation (EC) No 178/2002 - See Council Regulation (EC) No 1224/2009
of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the
rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002,
(EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006,
(EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 130012008, (EC) No 1342/2008
and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006, Official
Journal of the EU L 343 of9 22.12.2009, p. 1.

See article 63(2) ofRegulation (EC) No 882/2004.
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Regulation (EC) No 834/2007, without a need for modification of Regulation (EC)
No 882/2004.

According to Regulation (EC) No 882/2004, Member States shall designate the
competent authorities responsible for performing the official controls for food and
feed (OFFC). The responsibility for the official controls can be shared among several
competent authorities according to the sector or administrative level in one Member
State. However, in this case, an appropriate coordination shall be ensured.

A competent authority responsible for the organisation of controls in the field of
organic production shall also be designated by the Member States, according to
Article 27(1) of Regulation (EC) No 834/2007. This competent authority for organic
controls may be identical or not to the one for food safety or other food law controls.

It is very often the case that the competent authority" for organic production
delegates controls of organic operators to private control bodies. In this case,
controls performed by the private control bodies are also considered as official
controls in the sense of Regulation (EC) No 882/2004.

Member States shall prepare an integrated Multi-Annual National Control Plan
(MANCP) in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 882/2004. The
MANCP shall contain general information on the structure and organisation of the
systems of official controls in the Member State concerned.

One year after the implementation of the MANCP, and subsequently every year,
Member States shall submit to the European Commission an Annual Report on the
implementation of the MANCP in accordance with Article 44 of Regulation (EC) No
882/2004, including results of controls and audits conducted in the previous year and
actions to ensure effective operation of the official controls.

The first MANCP had to be implemented by 1 January 2007 at the latest and the first
Annual Report was due by 1 July 2008.

The European Commission, through the Food and Veterinary Office (FVO) of DG
SANCO, performs general and specific audits in the Member States on a regular
basis to verify that official controls are carried out in accordance with the national
control plans and in compliance with EU law. Reports from these audits are made
publicly available. In the area of aquaculture, inspections may be carried out by EU
inspectors according to the provisions of Regulation (EC) No 1224/2009.

The European Commission has an obligation to submit a report to the European
Parliament and the Council on the application of the Regulation (EC) No 882/2004.
The report was adopted by the Commission Decision COM(2009)334 of 8.7.200911•

IO In this document, "competent authority" means the competent authority for organic farming unless it is
stipulated as competent authority for food safety or other food law controls.

Il Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the application of
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal
health and welfare rules, COM (2009) 334 final of 8.7.2009.
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The European Commission services, in particular DG SANCO, have drawn up
guidelines to assist Member States with the implementation of the requirements of
the official controls. The following Decisions were adopted to this end:

Commission Decision 2006/677/EC of 29 September 2006 setting out the
guidelines laying down criteria for the conduct of audits under Regulation
(EC) No 882/2004.12

Commission Decision 2007/363/EC of21 May 2007 on guidelines to assist
Member States in preparing the single integrated multi-annual national
control plan provided for in Regulation (EC) No 882/2004.13

Commission Decision 2008/654/EC of 24 July 2008 on guidelines to assist
Member States in preparing the annual report on the single integrated
multiannual national control plan provided for in Regulation (EC) No
882/2004.14

12 Official Journal of the European Union L 278 of 10.10.2006, p. 15.

13 Official Journal of the European Union L 138 of30.5.2007, p. 24.

14 Official Journal of the European Union L 214 of9.8.2008, p. 56.
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2. How THE CONTROL SYSTEM FOR ORGANIC PRODUCTION FITS INTO THE GENERAL
SYSTEM OF OFFICIAL FOOD AND FEED CONTROLS

The organic control system as outlined in Title V of Regulation (EC) No 834/2007
stipulates in its Article 27(1) that "Member States shall set up a system of controls
and designate one or more competent authorities responsible for controls in respect
of the obligations established by this Regulation in conformity with Regulation (EC)
No 882/2004".

Regulation (EC) No 882/2004 on the official food and feed control (OFFC) is the
reference legislation. As a general rule, the organic control system should be
established as closely as possible to that Regulation by fulfilling its requirements and
conditions but also by allowing certain discretion in the implementation of the
specific provisions depending on their relevance for the organic control system. For
the latter reason, the organic legislation sets out more specific provisions on organic
controls in Title V of Regulation (EC) No 834/2007 and it repeats the aFFe, where
full compliance in the application of the provisions is required.

Working document on official controls in the organic sector - version 8 July 20 Il - page 8

Three kinds of provisions are identified in the organic production legislation for the
control system:

(1) The basic rule: reference to aFFe, which shall apply in conformity,
Article 27(1) of Regulation (EC) No 834/2007 provides for the designation
of the competent authority, which shall be done in conformity with
Regulation (EC) No 882/2004, where the relevant provisions are laid down in
Article 4.

(2) Provisions in Regulation (EC) No 83412007 repeating aFFe thus ensuring
full compliance with aFFe (Article 27(5)(a),(b),(d) and (e) and Article
27(8)).

(3) Specific detailed organic control provisions in Regulations (EC) No 834/2007
and (EC) No 88912008 to meet the unique organic situation.

The following table provides an overview of control provisions that can be found in
the organic production legislation (Regulations (EC) No 83412007 and 889/2008).

834/2007 889/2008

Set up control system + application of +minimum control
precautionary and control requirements
measures

Title IV
Article 27(1),27(2)

Nature and frequency of controls Article 27(3) Title N, frequency:
Articles 65 and 90

Title V: Article 95(2)



------~------ ._---------------

834/2007 889/2008

Confer control competences to Article 27(4)(a)
control authorities

Delegate control tasks to control Article 27(4)(b)
bodies and designate responsible
authorities for their approval and
supervision

Delegate tasks to control bodies Article 27(5)

whereof Article 27(5)(b),
(d), (e) are in compliance
with Article 5(2)(b),(e)
and (f) of Regulation
882/2004

Criteria for approval of control Article 27(6)
bodies

No delegation for supervision and Article 27(7)
competence for granting
exceptions

Audits of control bodies Article 27(8) is in
compliance with Article
5(3) of Regulation
882/2004

Additional criteria to supervise Article 27(9)
control bodies

Code number, access to control Article 27(10) - (14)
bodies' facilities, report of control
bodies, report on control activities

Specific control requirements for Title IV
plants and plants products, for
livestock and livestock products,
for preparation of products, for
imports, for units using contracts
to third parties and for units
preparing feed
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3. CONTROL SYSTEM FOR ORGANIC PRODUCTION IN THE MEMBER STATES

Regulation (EC) No 834/2007 in its Articles 27 to 31 sets out the fundamentals of
the control system that each Member State has to set up. Compared to the previous
Regulation (EEC) No 2092/91, the nature of the control system has not changed
substantially, except that it is now explicitly linked to the Official Food and Feed
Regulation (see chapters 1 and 2). This entailed a change in the vocabulary: the terms
"inspection body" and "inspection authority" have been replaced by "control body"
and "control authority".

First of all each Member State has to designate one or more competent
authority/ies (CA) responsible for organic controls.

Secondly this competent authority may":
(1) delegate control tasks to one or more control bodies, that it has to approve and

supervise - this is known as 'system A', or
(2) confer its control competence to one or more other control authorities - this is
known as 'system B', or

(3) set up a mixture of these two systems - this is known as 'system C'.

t the tasks the control body may carry out must be described as well as the
conditions,

t proof is required about expertise, equipment, infrastructure, number and
qualification of staff, impartiality and freedom of conflict of interest,

t the control body must be accredited to EN 45011 or ISO Guide 6516 and
must be approved by the competent authority (see chapter 5 of the
document)

t the control body must regularly communicate the results of its control to the
competent authority; when a non-compliance is discovered, or the likelihood
of non-compliance, the control body must inform the competent authority
immediately;

t an effective co-ordination between the competent authority and the control
body is required.

In case the competent authority confers its competence to one or more control
authorities, the requirements for these control authorities are only set out in general
terms: objectivity, impartiality and qualified staff and resources [Article 27(4 )( a)].

In case the competent authority delegates control tasks to control bodies, which are
private entities, the Regulation sets out more detailed requirements and obligations
each control body has to fulfil [Article 27(5)]:

15 This implies that the Competent Authority may also choose not to confer or delegate its control tasks
and thus to carry them out by itself.

16 The current version is EN 45011:1998, which took over the text from ISO/IEC Guide 65:1996. The
latter document is being revised and renamed as ISO/IRC 17065, "Conformity assessment -
Requirements for bodies providing certification of product (including services) and processes".
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The Regulation also indicates which other elements the competent authority has to
take into account when approving (or not) a control body (Article 27(6»:

t the standard control procedure of the control body, and
t the measures the control body will apply where irregularities and/or

infringements are found.

The tasks that cannot be delegated are also indicated by Regulation (EC) No
834/2007 (Article 27(7»:

t supervision and audits of other control bodies
t competence to grant exceptions

Article 5 of Regulation (EC) No 882/2004 stipulates that action in case of non-
compliance, described in Article 54 of Regulation (EC) No 882/2004, cannot be
delegated. However, the provisions of Article 30(1) of Regulation (EC) No
83412007 require control authorities or control bodies to take action in case of
irregularities as regards compliance with the requirements of the organic farming
legislation.

The relation between Article 5 of Regulation (EC) No 882/2004 (actions in case of
non-compliance cannot be delegated) and Article 30(1) of Regulation (EC) No
834/2007 (the control body (CB) has to act in case of irregularities, severe
infringements and infringements with prolong effect) can be understood as follows:

the CB should decide, in accordance with the provisions of Article 30(1) of
Regulation (EC) No 834/2007, to decertify a product/operator when organic law is
breached and the competent authority for food safety or other food law controls shall
act when food and feed law is breached (as Regulation (EC) No 882/2004 defines
"non-compliance" as non-compliance with food and feed law). The relevant
provisions of Regulation (EC) No 834/2007 can be regarded, as also reflected in
recital 9 of Regulation (EC) No 882/2004, as a kind of lex speeialis in relation to the
provisions of Regulation (EC) No 882/2004. Products that are decertified because
they are not compliant with the EU organic farming legislation could still be placed
on the market, without any reference to organic farming production, if still compliant
with all other EU relevant law.

How the competent authority should then supervise control bodies once it has
approved them, is described in chapter 6 ofthis document.

Approval of control bodies already approved in another Member State

The Regulation does not specify where a control body should originate from or
where it should have its offices in order to be approved by a Member State
competent authority. In a number of Member States, control bodies established in
another Member State have been approved.

However, some case-law exists in this regard related to the right of establishment,
contained in Article 49 of the Treaty on the Functioning of the EU. When a control
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body has been approved in one Member State, it cannot be refused approval in
another Member State only because it has no place of business or other permanent
infrastructure in that second Member State (Court cases C-393/05 and C-404/05)I7.

Nevertheless, the control body must fulfil all conditions for delegation of control
tasks to control bodies as laid down by Articles 27 (5) and 27 (6) of Regulation (EC)
No 834/2007. In addition, the scope of the accreditation must be extended to include
the operations in the additional Member State(s).

All control bodies operating in a given Member State must be approved and
supervised by the competent authority of that Member State. In cases where a
control body has been established in and approved by another Member State,
cooperation arrangements for supervision with the competent authority of that
Member State must be made.

In cases where a control body has been approved by more than one Member State, it
must specifically report to the competent authorities of each of the Member State
where it is operating concerning the activities it carries out on their territories.

17 Case C-393/05: Judgment of the Court (First Chamber) of 29 November 2007 - Commission of the
European Communities v Republic of Austria (Regulation (EEC) No 2092/91 - Organic production
of agricultural products - Private inspection bodies ....:...Requirement of an establishment or
permanent infrastructure in the Member State where the services are provided - Justifications -
Connection with the exercise of official authority - Article 55 EC - Consumer protection) OJ C 22,
26.1.2008, p. 3;

Case C-404/05: Judgment of the Court (First Chamber) of 29 November 2007 - Commission of the
European Communities v Federal Republic of Germany (Regulation (EEC) No 2092/91 - Organic
production of agricultural products - Private inspection bodies - Requirement of an establishment
or permanent infrastructure in the Member State where the services are provided - Justifications -
Connection with the exercise of official authority - Article 55 EC - Consumer protection) OJ C 22,
26.1.2008, p. 4.
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4. REQUIREMENTS FOR THE COMPETENT AUTHORITY RESPONSIBLE FOR OFFICIAL
CONTROLS IN THE ORGANIC SECTOR

Regulation (EC) No 882/2004 lists several requirements and operational criteria for
competent authorities with a view to ensure their impartiality and effectiveness.
Additional tasks for the competent authority for the organic production are listed in
Regulation (EC) No 834/2007.

Due to the fact that Regulation (EC) No 882/2004 also applies to the regime of
controls, as provided in Article 27(1) of Regulation (EC) NO 834/2007, the criteria
laid down by Regulation (EC) No 882/2004 have to be also met in that sector.

According to the terminology used in Regulation (EC) No 882/2004, competent
authority means the central authority of a Member State competent for the
organisation of official controls or any other public authority to which that
competence has been conferred (in this case the term control authority is used by the
organic production legislation).

,l
( The competent authority shall ensure the effectiveness and appropriateness of

the controls (Article 4 (2) (a));

Therefore, in case the competent authority for organic production has conferred the
controls of organic operators to public control authorities, the criteria for the
competent authority laid down by Regulation (EC) No 882/2004 must be also met by
these control authorities.

In particular, the following requirements for the competent authority (CA) derive
from Regulation (EC) No 882/200418:

( The competent authority shall ensure that staff carrying out the controls are free
from any conflict of interest (Article 4(2)(b));

( The competent authority must have access to an adequate laboratory capacity
for testing (Article 4 (2) (c));

( The competent authority must have a sufficient number of suitably qualified and
experienced staff (Article 4 (2)(c));

( The competent authority must have appropriate and properly maintained
facilities and equipment (Article 4 (2) (d));

( The competent authority shall have the legal powers to carry out official
controls (Article 4 (2) (e));

( Efficient coordination must be ensured between all the competent authorities
involved in case the competence to carry out controls is conferred to an
authority or authorities other than the central competent authority or more than

18 The list does not aim to be exhaustive.
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one unit within the competent authority is competent to carry out the controls
(Articles 4 (3) and 4 (5));

( The competent authority must carry out internal audits or may have external
audits carried out and the CA must take appropriate measures in the light of
their result (Article 4 (6))19;

( The competent authority must ensure that all the persons performing the
controls receive appropriate training, including an additional training as
necessary (Article 6);

( The competent authority must ensure that it carries out its activities with a high
level of transparency (Article 7 (1));

( The competent authority must take steps to ensure that its staff are required not
to disclose information acquired when undertaking controls (Article 7 (2));

( The competent authority must carry out the controls in accordance with
documented procedures (Article 8 (1));

( The competent authority must have procedures in place to verify the
effectiveness of the controls and to ensure that corrective action is taken when
needed and that the control procedures are updated as appropriate (Article 8
(3));

( The competent authority must draw up reports on the controls it has carried out
(Article 9 (1));

( The competent authority shall establish adequate procedures in order to
guarantee the right of operators whose products are subject to sampling and
analysis to apply for a supplementary expert opinion (Article 11 (5));

( The competent authority shall designate laboratories that may carry out the
analysis of samples taken during the controls (Article12 (1));

( The competent authority shall take action in case of non-compliance of an
operator (Article 54);

( The competent authority shall lay down rules on sanctions applicable to
infringements of food and feed law (Article 55);

19 The purpose of the audit is to verify whether official controls are effectively implemented and are
suitable to achieve the objectives of the relevant legislation. Commission Decision 20061677 lEC of
29 September 2006 contains guidelines laying down criteria for the conduct of audits under
Regulation (EC) No 88212004, Official Journal L 278,10.10.2006, p. 15.

In case the competent authority has delegated controls to private control bodies, an adequate
supervision of the delegated activities has to be carried out by the competent authority (see chapter
6).
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r The operators shall be informed of rights of appeal against the decision of the
competent authority (Article 54 (3) (b».

In addition, the organic legislation requires the competent authority:

r to receive notifications from operators (Article 63 (3) of Regulation 889/2008);

r to ensure that any operator who complies with the organic rules and contributes
to the control expenses is entitled to be covered by the organic control system
(Article 28 (4) of Regulation 834/2007);

r to immediately exchange information in case of irregularities and infringements
(Article 30(2) of Regulation 834/2007).

Remark: when the competent authority delegates specific tasks to control bodies,
the competent authority must respect Article 5 of Regulation (EC) No 882/2004.
(See also chapter 30fthis working document).
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5. ACCREDITATION OF CONTROL BODIES

According to Article 5 (2) (c) of Regulation (EC) No 882/2004, control bodies to
which control tasks have been delegated by the competent authority have to be
accredited to the European Standard EN 4500420 and/or another standard if more
relevant to the delegated tasks in question. For the controls in the organic sector,
the European Standard EN 45011 appears more relevant than the European Standard
EN 45004. Therefore, Article 27(5)(c) of Council Regulation (EC) No 834/2007
stipulates that organic production control bodies have to be accredited to the
European Standard EN 45011. As a consequence, control bodies certifying
exclusively organic production are not obliged to be accredited to Standard EN
45004 but are under the legal obligation to be accredited to Standard EN 45011.

Accreditation is an impartial means of assessing and conveying an authoritative
statement of the technical competence, impartiality and professional integrity of
conformity assessment bodies (CABs). Accreditation is a quality infrastructure tool
which supports the credibility and value of the work carried out by CABs and thus of
the corresponding attestations issued by them (test and inspection reports, calibration
certificates, certifications of management systems, products and personnel and other
attestations). It provides confidence as it assures direct and indirect users of
conformity attestations such as industry, regulators and consumers that they can rely
upon these attestations. A product or service accompanied by a conformity
attestation delivered by an accredited conformity assessment body inspires trust as to
the compliance with applicable specified requirements. It favours the elimination of
technical barriers to trade.

A new legal framework for accreditation was established by Regulation (EC) No
765/200821 (one of the legal texts forming the "Goods Package") setting out
requirements for accreditation and market surveillance. This Regulation embodies the
European policy for accreditation. The Regulation establishes for the first time a
common legal basis for accreditation, providing for a comprehensive horizontal legal
framework regulating the operation and organisation of accreditation in the
European Economic Area applicable as from 1 January 2010. This framework covers
accreditation linked to conformity assessment independently whether the conformity
assessment is performed in the mandatory or voluntary area and independently of the
sector in which they carry out their activity. In the organic sector it is in all cases
mandatory.

Accreditation is recognized as the ultimate level of control of the adequacy of the
conformity assessment services in both the voluntary and mandatory area. The
obligations and requirements set out in the Regulation have been designed so as to
achieve this objective. Accreditation is protected from becoming a commercial
activity, which could undermine the value and credibility of accreditation. Regarding
accreditation the main requirements of Regulation (EC) No 765/2008 are:

20 Replaced by EN ISO/IEC 17020.

21 Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting
out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products
and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (Text with EEA relevance), Official Journal L 218,
13.8.2008, p. 30.



t To have only one accreditation body per Member State, designated as such by the
Member State;

t No competition between accreditation bodies and between accreditation bodies
and conformity assessment bodies;

t The accreditation body to be fully independent of conformity assessment
activities;

t The strict limitations to operation of cross frontier accreditation;

t Accreditation is a public authority activity;

t The accreditation bodies are non-profit, impartial and objective;

t Accountability towards interested parties.

Pursuant to Regulation (EC) No 765/2008, the European Cooperation for
accreditation (EA) is recognised as official European Infrastructure for
Accreditation. EA is the Association of the national European accreditation bodies
providing accreditation of all conformity assessment activities in both voluntary and
mandatory spheres. EA was operationally formed in 1997, following the progressive
merges of pre-existing European co-operations dating back to 1976 and was
established as a legal entity in 2000 as a non-for-profit association. At present EA
has 33 full members, these being accreditation bodies of countries member ofEU and
EFTA or officially candidate to join them." The Commission signed a Memorandum
of understanding with EA in 1999 and a Framework Partnership Agreement in June
2010.

EA will be responsible for the management and ruling of a sound, robust and reliable
peer evaluation whereby the proper control of the competence and functioning of the
national accreditation bodies is exerted and the conformity to the new legal
requirements is verified. More importantly EA, through the peer evaluation
mechanisms, contributes to the equivalence of the quality of the national
accreditation bodies' services and therefore to the mutual acceptance of conformity
certificates throughout the Union and in the rest of the world.

The Commission services, in particular DG Enterprise and Industry, have drawn up
two guideline documents in relation to accreditation.

( General guidelines for the cooperation between the European Co-operation for
Accreditation and the European Commission, the European Free Trade
Association and the competent national authorities."

22 List of members of the EA, including contact details, can be found at http://www.european-
accreditation.org/contentlea/members.htm

23 Official Journal C 116,21.5.2009, p. 6.
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~~~~~~--~~~~------~~~~~-

( Document concerning the interpretation of the cross border accreditation policy
as enshrined in Article 7 of Regulation (EC) No 765/2008 in relation to
multinational conformity assessment bodies."
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6. SUPERVISION OF CONTROL BODIES

In case Member States approve one or more control bodies, the only way to find out
whether they adhere to all the criteria and perform the tasks delegated to them in a
satisfactory matter, is to supervise their activities.

Moreover these bodies nowadays operate in a highly competitive business
environment, involving certain risks. Supervision is meant also to limit those risks, by
verifying whether all control bodies fulfil the requirements.

Article 27(8) of Regulation (EC) No 834/2007 obliges competent authorities to
organise audits or inspections of control bodies as necessary. The scope of this
supervision should be:

t to verify that the control bodies properly carry out the tasks designated to
them,

t to verify the controls are objective, independent, effective,

t to verify that the basic criteria for their approval are still fulfilled (see chapter
30fthis document).

The supervisory activities of the competent authority" shall focus on evaluation of
the operational performance of the control body; it should therefore include:

(1) a document review of the relevant general documents describing the structure,
functioning and quality management of the control body;

(2) an office audit of the control body, including:

(a) checking of operator files and verification of handling of non-conformities
and complaints, including the minimum control frequency, the use of risk
based approach, unannounced and follow-up visits, the sampling policy and
the exchange of information with other control bodies and control
authorities;

(b) an evaluation of the knowledge, qualification, training and experience of
the staff with respect to organic agriculture in general and with the relevant
EU regulations in particular;

(c) the conclusions from interviews with control and certification staff.

(3) The report and conclusions on a representative number of visits to representative"
operators to carry out review audits" and/or witness audits". These visits shall be
geographically scattered within the Member State concerned.

2S According to the provisions of Article 4(6) of Regulation (EC) No 882/2004, the competent authority
for organic farming is itself subject to audit.

26 Representative as regards type of production, range of inspection, size of operations and location of
operators under the control of the control body. Representative is to be understood also as sufficiently
diversified.

27 Review audit: inspection of an operator by the competent authority to verify compliance with the
operating procedures of the control body and to verify its effectiveness.

28 Witness audit: observation by the competent authority of an inspection by an inspector of the control
body.
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The Commission services consider it very important that the competent authority has
a sound knowledge of the activities and performance of all CBs which it has
approved to operate on its territory. Experience has shown that the following
elements contribute to an efficient supervision of the CB:

t Verify sampling policy of the CB and its results in particular for residue analysis;

t Verify decision making process (link between inspection and certification,
measures in case of infringements and irregularities);

t Monitor organisational elements such as budget, tariffs, number of sanctions
applied, working hours, etc.;

t Monitor correct co-operation with other control bodies in MS, EU and non-EU;

t Verify whether the control body has a contact point for complaints from operators
and from the public and verify how complaints have been dealt with;

t Document the supervision activities;

t Verify whether the control body is accredited according to EN 45011. Verify that,
after the initial accreditation, surveillance by the accreditation body is in place;

t Communicate and co-operate with the national accreditation body; agree on a
work plan with it in order not to repeat certain audit tasks.

The competent authority shall ensure that their staff involved in supervising the
control bodies has sufficient knowledge, qualification, training and experience with
respect to organic production and with the EU legislation concerned.

Supervisory activities carried out by the competent authority have to be documented.

Competent Authorities must ensure that all criteria enumerated for control bodies
enumerated in Regulation (EC) No 834/2007 are met all the time and remedy any
failure.
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7. MINIMUM CONTROL REQUIREMENTS

For the adherence of the organic control system minimum control requirements are
set out in Title IV of Regulation (EC) No 889/2008 based on Article 28 of
Regulation (EC) No 834/2007 and completed in Chapter 6 of Title II of Regulation
(EC) No 889/2008 on exceptional production rules. The control requirements are
crystallized in general and specific commitments explicitly laid down for operators,
for control bodies/authorities and for the competent authority of the Member States.
Along these commitments the (physical) inspection of operators is conducted by
control bodies/authorities, which verify the validity, accuracy and completeness of
the control arrangements put in place by the operator.

Working document on official controls in the organic sector - version 8 July 2011 - page 21

The minimum control frequency is fixed with at least one physical inspection every
year (Article 27(3) of Regulation (EC) No 834/2007 and Article 65 of Regulation
(EC) No 889/2008). In addition, the control body is obliged to carry out random
control visits.

For feed preparing units one full physical inspection of all premises per year is
obligatory (Article 90 of Regulation (EC) No 889/2008) and in addition, targeted
visits have to be carried out.

Random visits shall be primarily conducted unannounced and like the targeted visits
of feed preparing units, they shall be based on an evaluation of risk (see chapter 8 of
this document).

Sampling and analysing of products can be used as a supplementary tool to the
physical inspection and to the verification of documentary evidence with the aim to
detect the use of non-authorised products or production techniques. In case the use
of non-authorised products is suspected, sampling becomes obligatory (Article 65 of
Regulation (EC) No 889/2008).

Exemptions from the control system

Member States may decide to exempt from the control system operators who sell
products directly to the final consumer or user, provided that they do not produce,
prepare, store other than in connection with the point of sale or import such products
or have not contracted out such activities to a third party (Article 28(2) of
Regulation (EC) No 834/2007). Recital 32 of Council Regulation (EC) No 834/2007
recognises that it may be disproportionate to apply notification and control
requirements to certain types of retail operators such as those who sell products
directly to the final consumer or user. However, it stipulates that in order to avoid
fraud it is necessary to exclude from the exemption those retail operators who
produce, prepare or store products other than in connection with the point of sale, or
who import organic products or who have contracted out the aforesaid activities to a
third party. In this context, the Commission services consider that storage in
connection with the point of sales should be understood as a physical/material link. In
case of sales by Internet to the final consumer or user (e.g. internet web shop), the
place where the products are physically kept by the operator should be examined.



Hence, in accordance with provisions of Article 28(2) of Regulation (EC) 834/2007,
in practice:

_ If the Member State decides to exempt these operators, they don't have to notify
their activity to the competent authoritv and they don't have to submit their
undertakings to the control system.

_ If the Member State decides not to exempt these operators, they are obliged to
notify their activity to the competent authoritv and they have to submit their
undertakings to the control system. However, these operators can be inspected at a
lesser than once per year frequency, (Article 27(3) of Regulation (EC) No
834/2007), for example every two years.

Furthermore, wholesalers dealing only with pre-packaged products must be subject
to the control system but they could be inspected at a lesser than once per year
frequency (Article 27(3) of Regulation (EC) No 834/2007).

A) Commitments addressing the operator can be classified in (source Regulation
(EC) No 889/2008):

( general obligations for all operators at the initial control (Article 63) and for
follow-up controls (Articles 64, 66, 67)

( specific obligations for operators involved in specific areas including the use
of exceptional provisions (Chapter ó of Title II):

o plant production: Articles 70, 71, 72;

o animal production: Articles 74, 75, 76,77,78;

o preparation of plant and livestock products: Article 80;

o imports: Articles 82, 83, 84;

o in case of contracts with third parties: Article 86;

o preparing feed: Articles 88, 89.

The general control arrangements commit the operator:

( to notify his undertaking to the competent authority including information on
the entrusted control body;

( to sign a declaration that he performs according to the organic rules,
including the acceptance of enforcement of measures in case of infringements
and irregularities, and furthermore his undertaking on information in case of
removal of the organic indication;

( to record and to keep descriptions and documentary accounts of his
operation and any relevant action set in the course of the organic production;
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( to verify the documentary evidence of his suppliers (Article' 29(2) of
Regulation (EC) No 834/2007) and the vendor declaration (Article 9(3) of
Regulation (EC) No 834/2007);

( to notify any relevant change and modification of the organic production to
the control body/authority;

( to allow access to all concerned premises, including non-organic production
units in case of parallel production and provide any relevant information to
the control body/authority;

( to countersign the control report.

The specific control arrangements commit the operator regarding the control
body/authority:

. ( to declare and to describe their specific operations (Articles 70, 72, 74, 75,
76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 89);

( to notify annually the schedule of crop production (Article 71);

( to notify the harvest at least 48 hours in advance and upon the completion
and quantities of the harvest in case of exception for parallel production of
perennial crops (Article 40(1)(a)(iii) and (iv));

o to carry out a physical inspection of the operator at least once a year;

( to notify in advance of appropriate separation, delivery and quantities of
livestock products in case of exception for parallel production of livestock
(Article 40(2)(a) to (c));

( to ask for agreement on a plan to spread the manure (Article 74(2)(a));

( to declare the use of veterinary medicinal products before livestock and
livestock products (including honey, propolis, etc.) are marketed (Articles 77
and 78(3));

( to notify the movements of apiaries (Article 78(4));

( to inform in due time of each consignments to be imported (Article 84).

B) Control commitments addressing the control bodvlauthority:

( obligations for the control body/authority regarding the operator, who has
entrusted the control body/authority:

o to carry out random visits;

o to verify the operators declaration;

o to verify the operators documentary accounts as regards the general
and specific control arrangements with the operator;
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o to take samples and to carry out analysis in case of suspicion of non-
authorised products;

o to draw up a control report;

o to provide the documentary evidence (certificate) to the operator in
case he meets the organic requirements (Article 29 of Regulation
(EC) No 834/2007), or

o to prohibit the operator from marketing products with reference to
organic in case of infringements (depending on the nature and
circumstances of the irregular activities).

( specific control commitments of the control body/authority regarding the
operator, who has entrusted the control body/authority:

o to carry out annually a full physical inspection of all premises of any
feed preparing unit;

o to check the specific documentary accounts for import;

o to keep and to make available an updated list containing names and
addresses of operators under their control (Article 28(5) of
Regulation (EC) No 834/2007).

o to make targeted visits based on potential risks in case of feed
preparing units.

( obligations for the control body/authority regarding interested parties:

( obligations for the control body/authority vis-a-vis the competent authority
and other control bodies/authorities:

o to immediately exchange information in case of irregularities and
infringements (Article 30(2) of Regulation (EC) No 834/2007);

o to exchange, upon duly justified request or on own initiative, relevant
information on control results (Article 31 of Regulation (EC) No
834/2007).

Remark: Article 31 of Regulation (EC) No 834/2007 can be used as
the legal base for "cross-checking"; that is exchanging, on a random
basis, information about traded consignments between control
bodies/authorities. Such cross-checking has proven to be a highly
effective tool in the organic production control system.

The scope of controls carried out by the control bodies/authorities at the organic
operators should be thus primarily aimed at the respect of requirements laid down by
the EU legislation on organic production. However, in case the control
body/authority has doubts concerning the respect of horizontal legislation by an
operator (Le. animal welfare, nitrate directive, EU Rural Development, European
Fisheries Fund etc.), it is important that it informs the competent authority for the
Working document on official controls in the organic sector - version 8 July 2011 - page 24



organic production about its suspicion. The competent authority for the organic
production should communicate the case to the authority competent in the field
concerned.
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8. RISK BASED APPROACH

The general rule, as laid down by Regulation (EC) No 88212004, is that the official
food and feed controls shall be carried out regularly, on a risk basis and with
appropriate frequency.

More specific rules on the nature and frequency of controls of organic operators are
given in the organic production legislation. All operators shall be subject to a
physical inspection at least once per year. Moreover, additional control visits shall be
carried out based on the assessment of the risk of non-compliance with the organic
production rules.

The Commission services consider that the control body or the control authority
should determine the risk of non-compliance with the organic production rules for
each operator based on an objective method. Operators with higher risk will receive
additional controls.

In practice each operator should be assessed against pre-defined risk criteria. The
result of the assessment needs to be quantified, e.g. translated into points. The
scoring per each criterion can be for example as follows: O - no risk, 1 - low risk, 2
_ medium risk, 3 - high risk. In the end, the total amount of points per operator is
calculated. The operators with a total amount of points exceeding a certain amount
are to receive an additional control visit. The control body or the control authority
needs to define from which level of points they consider an operator to represent a
higher risk. The Commission services consider 10% as a minimum of operators to
receive an additional visit to be respected each year in each Member State.

Nature of the additional control visit shall depend on the result of the risk analysis.
The additional control visit should be primarily targeted at the verification of
compliance in the areas where a high risk of non-compliance has been identified
during the risk assessment.

The results of the risk assessment should also be reflected in sampling policy,
resulting in a minimum number of samples taken by the control body or control
authority. It is to be noted that in cases where the use of non-authorised product is
suspected sampling and analysis must be carried out in addition to such a risk based
sampling (Article 65(2) of Regulation (EC) No 889/2008).

There are three risk criteria laid down by Article 65 (4) of Regulation (EC) No
889/2008 that shall be taken into account in the risk assessment in all cases. These
compulsory criteria are as follows:

- the results of previous controls;

- the quantity of products concerned;

- the risk for exchange of products.

Furthermore, the characteristics of the organic market in a given country or region
makes it necessary for additional risk criteria to be taken in the account, examples
include:
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- type of operator (producer, processor, importer, distributor);

_ structure of operator (stages of production, type of staff, number of premises);

- new operators;

- operators with mixed production / processing;

- type and value of products;

- rapid increase of production;

- complaints / denunciations received;

- suspicion of fraud;

- other criteria.

The procedure for risk analysis and its annual implementation should be documented
by the control bodies and authorities.

The competent authority should review the procedure for risk analysis upon approval
of a control body with a view to verify its compliance with the regulatory
requirements and to ensure harmonisation among all control bodies operating in the
Member State. Furthermore, annual implementation and results of the risk analysis
should be monitored by the competent authority during its supervisory activities over
the control bodies.
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The appearance of the documentary evidence" in particular as regards the minimum
information given is harmonized:

9. DOCUMENTARY EVIDENCE

Annex XII of Regulation (EC) No 889/2008 provides for a model containing the
necessary information to demonstrate in writing that the operator has submitted his
activities under control and meets the requirements of the organic legislation.

Both, the verifying control body/authority and the operator have to identify
themselves by identifying their names, addresses, and in case of control bodies, their
code numbers. The document has to be signed by the control body/authority.

Supplementary information such as decorative elements, logos of the signing control
body or other control relevant information may be added, provided it does not
hamper the reading of the document and the visibility of the requested information.

However, adding of supplementary information on the documentary evidence shall
not in any case constitute a barrier to the free movement of organic products as
stipulated in Article 34(1) of Regulation (EC) No 83412007.

Re-issue of documentary evidence when new products are added and validity:

Article 29 of Regulation (EC) No 834/2007 stipulates that the control body/authority
shall provide documentary evidence to any such operator who is subject to control.
Such documentary evidence shall list all activities (and product groups) for which the
operator has made a notification to the competent authority. It is logical to issue one
single document for a given period. However, there is no obligation to issue the
documentary evidence of all products on one single document. By considering their
supervision obligation it is up to the competent authority to decide the appropriate
procedure.

Electronic certification:

Electronic certification is mentioned as a possibility in Article 29 of Regulation (EC)
No 834/2007. This technique uses IT tools and will help rationalising procedures.
For the time being, such systems are offered by some control bodies, but no
harmonized e-certification systems are in place, neither on Member State level nor on
EU-level. In any case it must contain all information required by Annex XII of
Regulation (EC) No 889/2008.
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This chapter consists of an overview of existing provisions on sanctions.

10. SANCTION SYSTEM

I. Provisions in the EU legislation

Regulation (EC) No 834/2007

Article 27(6)

When the competent authority is approving a control body, it shall take into account
the measures that the control body intends to apply where irregularities and/or
infringements are found.

Article 27(9)(c)

When the competent authority is supervising a control body, it shall take cognisance
of any irregularities or infringements found and corrective measures applied.

Article 30(1)

Where an irregularity is found as regards compliance with requirements laid down in
this Regulation, the control authority or control body shall ensure that no reference
to the organic production method is made in the labelling and advertising of the
entire lot of production run affected by this irregularity, where this would be
proportionate to the relevance of the requirement that has been violated and to the
nature and particular circumstances of the irregular activities.

Where a severe infringement or an infringement with prolonged effect is found, the
control authority or control body shall prohibit the operator from marketing organic
products for a period to be agreed with the competent authority.

Article 30(2)

Information on cases of irregularities or infringements shall be immediately
communicated between the control bodies, control authorities, competent authorities
and Member States concerned and, where appropriate, to the Commission. The level
of communication shall depend on severity and the extent of the irregularity or
infringement found.

Regulation (EC) No 889/2008

Article 91(1)

When operator suspects products not to be in compliance with organic production
rules, he has to eliminate doubt before processing or packaging the product. In case
of doubts the operator shall immediately inform the control body or the control
authority.

Article 91(2)
Working document on official controls in the organic sector - version 8 July 2011 - page 29



When control body or authority has a substantiated suspicion that an operator
intends to sell product not in compliance with the organic production rules, it can
stop the operator from doing that.

Regulation (EC) No 882/2004

Article 2(10)

Non-compliance means non-compliance with feed or food law.

Article 5

Activities referred to in Article 54 shall not be delegated to control bodies.

Article 54

Action in case of non-compliance. In case of non-compliance, the competent
authority shall take action to ensure that the operator remedies the situation. The
competent authority has a wide choice, it can take any measure it deems appropriate.
Need to notify the measure to the operator and inform on rights of appeal.
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Article 55(1)

Member States shall lay down rules on sanctions applicable to infringements of feed
and food law. Sanctions must be effective, proportionate and dissuasive.

Article 55(2)

Member States shall notify the provisions applicable to infringements to the
Commission.

II. Other provisions

ISO 17000 series

IAF30 guidance to EN 45011:

Nonconformity = deviation of product from specific requirements, or the absence of,
or failure to implement and maintain, one or more required management system
elements, or a situation which would, on the basis of available objective evidence
raise significant doubts as to the conformity of what the supplier is supplying.

The word or concept "sanction" does not seem to be used. The actions of a
certification body vis-à-vis an operator are only suspension or withdrawal of the
"attestation", which is also known unofficially as "decertification".

30 International Accreditation Forum



IOAS31 accreditation system

non-conformity: an instance where a particular standard is not being met.

Sanctions: measures taken against operators who have failed to comply with the
standards or other requirements of the certification body.

The certification body shall have a documented range of sanctions including
measures to deal with minor-conformities with the standards. Where a non-
conformity that affects organic integrity is found, the certification body shall require
that the certification mark or any other indication is removed from the entire
production run or product affected by the non-conformity concerned. Where a
serious non-conformity is made by the operator, the certification body shall withdraw
certification from the operator for a specified period.

IROCB32

Dealing with non conformities: certification decisions may include requirements for
the correction of minor non-conformities (=breach of certification requirements other
than standard - organic integrity of the product remains unaffected) within a
specified time period. In case of major non-conformities (=breach of applicable
standard), a certificate shall be withheld or suspended until implementation of
corrective actions can be demonstrated. In serious cases certification shall be denied
or withdrawn.

31 International Organic Accreditation Service

32 International Requirements for Organic Certification Bodies
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11. NOTIFICATION OF IRREGULARITIES AND INFRINGEMENTS BETWEEN MEMBER
STATES AND THE COMMISSION

Article 92(2) of Regulation (EC) No 889/2008 requires a Member State that finds an
irregularity (MS l) concerning an organic product coming from another Member
State to notify the Member State which designated the control body or control
authority of the operator involved (MS 2) and the Commission.

According to the procedure that was developed for the purpose of these
notífications", the MS l shall notify the irregularity immediately.

The MS 2 shall investigate the origin of the irregularity. It shall take an appropriate
action immediately and it shall inform the MS l and the Commission of the result of
the investigation and of the action taken by replying to the original notification. The
reply shall be sent within 30 calendar days from the date of the notification.

In case the MS l is satisfied with the reply of the MS 2, it shall accept the reply of
the MS 2 and the case is considered as closed. In case the MS I is not satisfied with
the reply of the MS 2, it may ask the MS 2 for additional information. In any case,
after receiving a reply from the MS 2, the MS l has to take an action (either
accepting the reply or asking additional information).

The same procedure applies for replies to additional question.

All communication between the MS l and the MS 2 shall take place through the
module "Irregularities" of the Organic Farming Information System (aFIS) and the
standardized forms offered for this purpose by the aFIS shall be used.

This procedure applies only to notifications of irregularities between Member States.
Cases originating in and found by the same Member State are not reported through
this system. They are investigated by the competent authority of that Member State
and reported by an e-mail to the Commission and Member States who may be
concerned if the competent authority finds it appropriate.
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33 Procedure to follow-up notifications from Member States according to Article 92(2) of Regulation
(EC) No 889/2008 on measures in case of infringements and irregularities. The latest version of the
procedure was agreed by the Standing Committee for Organic Farming on 28-29 January 2009. It can
be found at Circa, folder 4.



12. REPORTING REQUIREMENTS REGARDING OFFICIAL CONTROLS PERFORMED IN
THE ORGANIC SECTOR

Regulation (EC) No 882/2004 on official food and feed controls (OFFC) also applies
to the regime of controls, as provided in Article 27(1) of Regulation (EC) No
83412007. Therefore the reporting requirements laid down by the OFFC Regulation
apply also to the controls performed in the organic sector.

The organic sector has to be covered by the Multi-Annual National Control Plan
(MANCP) prepared by Member States according to Articles 41-43 of Regulation
(EC) No 88212004. According to Article 44 of the same Regulation, Member States
have to provide the Commission with an annual report on the implementation of the
MANCP. The annual report has to be provided each year within six month of the end
of the year to which the report relates, i.e. by 30 June. The Commission service
responsible for receiving this report is the Food and Veterinary Office of DG
SANCO.

The purpose of the annual report is to outline progress in the implementation of the
MANCP and make an assessment of the effectiveness of the control arrangements
and the control systems based on the results and outcomes of official controls in the
relevant areas in the Member State.

There is no pre-defined template for the MANCP and the annual report. However,
the Commission (DG SANCO) has adopted guidelines to assist Member States in
preparing the MANCP and the annual report. These guidelines contain, amongst
others, general guidance on content and fonnat of the MANCP and the annual report
which should be taken into account by Member States when drafting these
documents.
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Regarding the controls in the organic sector, it is recommended that the following
items are included in the MANCP and in the Annual Report:

Multi-Annual National Control Plan

1) Information on the competent authority (CA) for the organic production

- which body is the CA

- resources available to the CA

- audit of the CA (how, by whom)

- CA has documented procedure in place

2) Description of the control system for organic production

- system of control bodies and / or control authorities

- all registered operators covered by the control system - minimum annual
inspection

- how is the risk based approach applied

- announced / unannounced inspections



3) Information on control bodies / authorities

- which control bodies / authorities

- which tasks

- supervision of delegated control bodies (by whom and how)

- coordination of activities in case of more than one control body / authority

- training of staff performing the controls

Annual Report

l) Information on controls of organic operators

- number of registered operators

- number of annual visits

- number of additional risk based visits

- number of samples analysed

- type and number of non-compliances found

The above listed information is preferably to be divided between categories of
"producers", "processors", "importers", "exporters" and "others".

2) Information on supervision and audits

- results of supervision of control bodies

- results of audits of the competent authority

- results of audits of control authorities

3) Conclusions on the control system for the organic production

- statement of overall performance of the control system for the organic
production

- actions to ensure effective operation of the control system for the organic
production (enforcement)

In most of the Member States usually the responsibility of co-ordinating and drafting
the MANCP and the Annual Report lies within an institution dealing with food
safety, health and consumer protection. Therefore it is very important that a good
communication and co-operation between this institution and the competent
authority for organic production is ensured.

A report on supervision that was submitted by Member States to the Commission
(DG AGR!) according to Article 15 of Regulation (EEC) No 2092/91 is no longer
required. Regulation (EEC) No 2092/91 was repealed by Regulation (EC) No
834/2007 as from 1.1.2009 and the requirement to provide annual report on
supervision is not maintained by the new Regulation. The last supervision report
according to Article 15 of Regulation (EEC) No 2092/91 was provided to DG AGR!
by 1 July 2008. This report related to the control year 2007.
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ANNEX

Notifications and transmissions of information to the Commission and to other Member States according to EU
organic legíslatíon" and Regulation No 882/2004 on OFFC

Note: The following tables list compulsory reporting requirements of Member States regarding organic sector deriving from the EU
legislation. This information is included to provide Member States with an easily accessible overview, although the scope of the reported
information is wider than the subject of the present document.

Table 1. Compulsory notifications and information to the Commission and to other Member States

.Regulation ..I .ftl11Clt:

834/2007
889/2008

Name and address of the competent
authority

Where appropriate the code
numbers and the marks of
conformity of the competent
authorities shall be included

34 Regulations (EC) No 834/2007, No 889/2008 and No 1235/2008

35

To Whom? When?

To the
Commission

Before 1 I Bye-mail
January 2009
and IAGRl-H3@
afterwards at ec.europa.eu
each
modification
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To whom? When? How?.'. :....... ' ....... ,.,..... , ·'.i.':··'.:·. ..:, .: ,:. ··t:' ..•·'··:·,··,··. .....
834/2007 35(b) Lists of control bodies and The general format of the code To the Each yearby Bye-mail
889/2008 94(I)(b) authorities with code numbers and number is as follows: Commission 31 March

were appropriate marks of conformity AGRI-H3@
as approved on 31 December of the AB-CDE-999 ecoeuropa. eu
previous year

889/2008 55 Summary report covering all To the Each year Bye-mail
authorisations on the use of non- Commission and before 31
organic seeds and seed potatoes other Member March AGRI-H3@
during the previous year States ecoeuropa. eu

889/2008 27(4) National authorisations on the Their use must respect general To the Before 1 July Bye-mail
as amended 94(1)(c) traditional decorative colouring of the EUlaw. Commission and 2009 and
by shell of boiled eggs. other Member afterwards at AGRI-H3@
1254/2008 States each ecoeuropa. eu

modification
889/2008 12(5) Definition or a list of slow-growing To the Before 1 July Bye-mail

94(I)(c) poultry strains Commission, and
other Member afterwards at AGRI-H3@
States and each ecoeuropa. eu
operators modification

36



·••Ái~ ....~.. ·••·······
.: -. \L

CC 2 ____cCC i ..

E.èglIlati()1I.
I;., ,¡;. ..<-> , .... _.}- ... ". To'whem? When?., -Ci ... .... . ..

••••••
-c,c'/ . ~- ...........

834/2007 36 Statistical information The statistical information shall To the Each year Directly to
889/2008 93 compnse: Commission before 1 July Eurostat

(a) Number of producers, (Eurostat)
processors, importers and
exporters

(b) Organic crop production and
crop area under conversion
and under organic
production

(c) Organic livestock in numbers
and organic animal products

(d) Data on organic processing
- tvoe and activities

889/2008 48(3) Authority or private body designated To the Before 1 July Bye-mail
to manage the national seed database Commission and 2009 and

other Member afterwards at AGRI-H3@
States each ec.europa.eu

modification
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882/2004 44 Annual report on implementation of The report shall indicate: To the Each yearby Directly to
official controls in the previous year (a) Any amendments made to Commission 1 July DGSANCO

multi-annual national control (DGSANCO)
plans; (by 1 July

(b) The results of controls and 2008 for the
audits conducted; first time)

(c) Type and number of cases of
non-compliances identified;

(d) Actions to ensure the
effective operation of multi-
annual national control plans,
including enforcement action
and its results.

889/2008 36(4) Compulsory disease or pest control To the Immediately Bye-mail
measures Commission and

other Member AGRJ-H3@
States ecoeuropa. eu
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..

889/2008 29(2) t National authorisations of non- Notification shall include : To the Immediately In OFIS
29(3) organic food ingredients of t Date of authorisation and Commission and
29(5) agricultural origin and their where prolonged date of first other Member

prolongations authorisation; States
t Name, address, phone and if
possible fax, e-mail of the
company and name, address
and contact point of the
granting authority;

t Name and if necessary
precise description and
quality requirements of the
ingredient;

t Type of products or
preparation that needs the
ingredient;

t quantities required and its
justification;

t Why and expected storage
time;

t Date of notification.

t Contestation of national In case sufficient supplies of an
authorisations granted by other ingredient are available
Member State Within 15

working days
t Reply to the contestation of the Reply should contain measures following the

Member State who granted the taken or envisage to be taken receipt of the
authorisation contestation

39
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834/2007 30(2) Irregularities or infringements The level of communication shall Communication Immediately AGRI-H3@
affecting the organic status of a depend on the severity and the between the ecoeuropa. eu
product extent of the irregularity or control bodies

infringement. and authorities,
competent
authorities and
Member States
and, where
appropriate, to
the Commission

88912008 92 Irregularities or infringements To the Immediately In aFIS
concerning a product from another Commission and
Member State other Member

States
Reply to such notifications Within 30

days
1235/2008 19(2) Information on each import Including information on the To the Consequently In aFIS

authorisation granted production standards and control Commission and after each
arrangements concerned other Member authorisation

States granted
834/2007 16(4) National rules on the use of Their use must be subject to To the Every time bye-mail

products and substances for objectives and principles laid Commission and new rules are
purposes other than plant protection; down in Title II of Reg. 834/07 other Member issued AGRI-H3@
fertilising and soil conditioning; animal and the general and specific States ecoeuropa. eu
nutrition; feed additives and processing criteria in paragraph 2 of Art. 16
aids; cleaning and disinfecting of of Reg. 834/07 and respect
ponds, cages, buildings and installation general EU law.
for animal production
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889/2008

When? How.?

47 Granted exceptions on the use of
non-organic feedingstuff in
connection with catastrophic
circumstances

Table 2: Information on request

882/2004

31 I Exchange of information on results of controls between control bodies,
control authorities and competent authorities upon request or on their own
initiative

889/2008 56 IDetailed information on authorisations on the use of non-organic seed
shall be made available to the other MS and to the Commission upon
reauest from a MS or the Commission

42(1)(c) I Upon request Member States shall provide the Commission with the latest
version of the multi-annual national control nlan

41

To the
Commission and
other Member
States

Within one Bye-mail
month from its
approval AGRI-H3@

ec.europa.eu
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Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
The Director

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Short Report of the 100th meeting of the
Standing Committee on Organic Farming (SCOF) of 27-28 September 2011

President: Ms M A Benitez Salas, Mr J-F Hulot

27 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers.

Section A - Opinion of the Committee

1. (possibly) Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation
(EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of
organic products from third countries (recognition of control bodies for the
purpose of equivalence)

The draft Commission Implementing Regulation was not presented for the opinion of the
Committee.

2. (possibly) Proposition de décision d'exécution de la Commission relative à la
position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de
l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, sur la
modification de l'annexe 9 de l'accord

The Commission Implementing Decision received a favourable opinion by unanimity: 345
votes in favour.

3. (possibly) Draft Commission Implementing Regulation amending and correcting
Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of
Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports
of organic products from third countries

The draft Commission Implementing Regulation received a favourable opinion by
unanimity: 345 votes in favour.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: L-130 03/180 - Tel. direct line +32 22995472 - Fax +32 22921133
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Section B - Points for information and/or discussion

1. Organic legislation

Information was provided by the Commission and an exchange of views took place
concerning organic wine, animal feed rules and organic shrimp production.

2. Expert Group on Technical Advice for Organic Farming

The state of play concerning the works of the Expert Group was presented together with an
overview of future activities.

3. Reporting and notifications under organic farming legislation

The updated list of EU control authorities and control bodies was presented. A list of EU
organic fanning contact points was presented and the delegations were invited to provide
comments by 7 October 2011. An overview of other notifications according to the organic
fanning legislation was presented.

4. Import regime

An overview of the situation concerning annual reports from Third Countries listed for
equivalence as well as pending requests for recognition was presented.

5. Irregularities and controls

An update on notifications concerning EU irregularities as well as irregularities for products
imported to the EU was presented.

6. OFIS

Information was provided concerning latest developments in OFIS (Organic Fanning
Information System).

7. Miscellaneous:
The Commission provided information concerning different questions related to organic
fanning. It also informed the delegations on the working document concerning controls.

(signed)
María Angeles BENITEZ SALAS



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
The Director

Short Report of the 99th meeting of the
Standing Committee on Organic Farming (SCOF) of7-8 July 2011

President: Mr Hulot

25 Member States were present on the ih and/or on the 8th of July 2011. Norway and
Switzerland were present as observers.

Section A - Opinion of the Committee

1. (possibly) Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation
(EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of
organic products from third countries

The draft Commission Implementing Regulation was not presented for the opinion of the
Committee. '

2. (possibly) Draft rules of procedure for the Standing Committee on Organic
Farming, as required by Article 9 of Regulation (EU) No 182/2011 ("new
Comitology")

The draft rules of procedure were not presented for the opinion of the Committee.

Section B - Points for information and/or discussion

1. Organic legislation

An exchange of views and discussion took place on the basis of working documents
concerning organic wine and animal feed rules.

2. Expert Group on Technical Advice for Organic Farming

The state of play of the requests received by Member States was presented together with
the outcome of the works of the sub-groups on feed and fertilisers as well as planned
future activities.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +3222991111
Office: L-130 03/180 - Tel. direct line +32 2 2995472 - Fax +32 22921133



3. Reporting and notifications under organic farming legislation

The updated list of EU control authorities and control bodies was presented. Delegations
were invited to provide comments by 15 July 2011 at the latest. An overview of other
notifications according to the organic fanning legislation was presented.

4. Import regime

An overview of the situation concerning annual reports from Third Countries listed for
equivalence as well as pending requests for recognition was presented. Information was
also provided on the negotiations with Canada.

5. Codex Alimentarius

The outcome of the meeting of the 39th session of the Codex Alimentarius Committee on
Food Labelling on 9-13 May 2011 was presented together with information on future
works.

6. Ecolabel

The state of play of the Ecolabel for food and feed study was presented.

7. Irregularities and controls

An update of notifications concerning EU irregularities as well as irregularities for
imported to the EU products was presented.

8. Miscellaneous

María Angeles BENITEZ SALAS
(Signed)

The Commission provided information concerning different questions raised by the
delegations. Information was also provided concerning the report to the Council and the
Parliament foreseen by Article 41 of Council Regulation (EC) No 834/2007.
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Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
The Director

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

María Angeles BENITEZ SALAS
(Signed)

Short Report of the 98th meeting of the
Standing Committee on Organic Farming (SCOF) of 22 June 2011

President Mr Hulot

22 Member States were present or represented

Section A - Opinion of the Committee

No subject was proposed for the opinion of the Committee.

Section B - Points for information and/or discussion

1. Import regime

Exchange of views on equivalence with control bodies and control authorities in
the view of establishing Annex IV of Regulation (EC) No 1235/2008.

An exchange of views took place between the Commission and the Delegations on
different issues related to the recognition of control bodies and control authorities for the
purpose of equivalence in view of establishing Annex IV of Regulation (EC) No
1235/2008.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +3222991111
Office: L-130 03/180 - Tel. direct line +32 22995472 - Fax +32 22921133



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
The Director

Short Report of the 97th meeting of the
Standing Committee on Organic Farming (SCOF) of 10 and 11 May 2011

President: Ms Benitez Salas, Mr Hulot

27 Member States were present or represented. Norway and Switzerland were present as
observers.

Section A - Opinion of the Committee

1. Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No
1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation
(EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products
from third countries.

The Commission Regulation received a favourable opinion by unanimity: 345 votes in
favour.

2. (poss.) Draft rules of procedure for the Standing Committee on Organic
Farming, as required by Article 9 of Regulation (EU) No 182/2011 ("new
Comitology").

The draft rules were not presented for the opinion of the Committee as the relevant
document was not ready.

Section B - Points for information and/or discussion

1. Import regime

a) Equivalence with control bodies and control authorities

An exchange of views took place on a working document about the establishment of
Annex IV of Regulation (EC) No 1235/2008.

The Commission provided information on the state of play concerning the applications of
control bodies and control authorities lodged by 31 October 2009 for the purpose of
equivalence. Co-reporting Member States examined additional information provided for
a series of applications and provided comments.

b) Equivalence with third countries

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: L-130 03/234A - Tel. direct line +32 229-57281 - Fax +32229-53676



The Commission presented an overview of the situation concerning the 2010 annual
reports from Third Countries listed for equivalence as well as on pending requests for
recognition. Information was also provided concerning the outcome of the negotiations
by the Commission and the co-reporting Member States concerning Canada.

2. Irregularities and controls

Updated information was provided and an exchange of views took place concerning
irregularities on products from the EU as well as on products from Third Countries.

María Angeles BENITEZ SALAS
(signed)

3. Information on training on organic farming organised under the Better
Training for Safer Food (BTSF) initiative

Information was provided on the state of play of the initiative and the specific sessions
that are foreseen concerning organic farming in 2011-2012.

4. (poss.) Organic legislation

A working document amending Regulation (EC) n° 889/2008 as regards organic feed for
livestock was presented to the delegations.

5. Points raised under Miscellaneous in previous meetings of the Standing
Committee

a) The Commission gave an overview of the information and notifications received
in 2010-2011 according to the organic farming legislation.

b) The Commission informed the delegations on the preparation of a series of
interpretative notes concerning labelling of organic products.

c) A presentation was made by FR concerning the issue of indoor fattening after
transhumance.

d) A presentation was made by SE concerning beekeeping.

6. Miscellaneous

The Commission replied to a number of questions raised by the delegations and provided
information on different issues related to organic farming. Subject to confirmation, the
next meeting of the SCOF will take place on 7 and 8 July 2011.
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
The Director

Short Report of the 96th meeting of the Standing Committee on
Organic Farming (SCOF) of 29 and 30 March 2011

President: Ms Benitez Salas, Mr Hulot

27 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers

Section A - Drafts presented for opinion

1. Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No
889/2008 as regards publication of the list of operators

The Commission Regulation received a favourable opinion by qualified majority: 333
votes in favour, 12 votes against.

Section B - Points for information and/or discussion

1. Information on the new Comitology rules

The delegations received information on the new comitology - Regulation (EU) No
182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying
down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member
States of the Commission's exercise of implementing powers.

2. Update on the preparation of the next Codex Committee on Food Labelling
from 9 to 13 May in Québec, Canada

Information was provided on the different issues that will be on the agenda of the next
meeting of the Codex Committee on Food Labelling.

3. Organic legislation

An exchange of views took place concerning organic wine. The latest available
information on animal feed was presented and the delegations were also informed
concerning the works of the Expert Group on Technical Advice for Organic Farming.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: L-130 03/234A - Tel. direct line +32 229-57281 - Fax +32 229-53676



María Angeles BENITEZ SALAS
Director
(signed)

4. Import regime

The delegations were informed on the state of play concerning the assessment of
applications of control bodies for the purpose of equivalence. Information was also
provided concerning the equivalence with third countries and the follow up including the
need for a future modification of Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the
procedure for requesting inclusion in the list of recognised control bodies and control
authorities for the purpose of compliance and the list of third countries from which
certain agricultural products obtained by organic production must originate to be
marketed within the Union.

5. Report to the Council and the Parliament foreseen by Article 41 of the Council
Regulation (EC) No 834/2007

Information was provided concerning the state of play for the collection of information
and the timeframe for the finalisation of the report.

6. Questionnaire for the collection of organic farming statistics - information on
state of play and follow-up following meeting of the Organic Farming Task
Force of 7-8 March 2011

The delegations were informed on the state of play concerning collection of data and on
the steps for the finalisation of the questionnaire.

7. Irregularities and controls

An overview of the notifications on irregularities on products from the EU as well as on
imported products was provided. A presentation of the Anti Fraud initiative was made.

8. Questions posed under AOB in previous SCOF meetings

An exchange of views took place following presentations by the Swedish delegation on
immunocastration of piglets and by the Italian delegation on accidental presence of
pesticide products.

9. Miscellaneous

The Commission replied to a number of questions raised by the delegations and provided
information on different issues related to organic farming. Subject to confirmation, the
next meeting of the SCOF will take place on 10 and 11May 2011.
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Directorate H. Sustainability and Quality of agriculture and rural development
H.3. Organic farming

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Short report
of the 95th meeting of the Standing Committee on Organic Farming (SCOF) held

on 24 and 25 January 2011

President: Mr. Jean-François Hulot

27 Member States were present. Norway and Switzerland were present as observers.

Section A - Opinion of the Committee

No subject was proposed for the opinion of the Committee.

Section B - Points for information and/or discussion

1. Organic legislation

The Commission presented a working document on the amendment of Regulation (EC)
No 889/2008. It proposed to include further clarifications as regards labelling and
control. The Commission informed that after the positive internal approval, a written
procedure to receive the opinion of the Committee is foreseen.

The Commission gave an overview of the situation concerning the re-examination of the
use of substances mentioned at Article 27(3) of Regulation (EC) No 889/2008.

An exchange of views took place concerning animal feed as well as labelling of organic
products during the transitional period ending I July 2012.

2. Import regime

The Commission presented the situation concerning the assessment of applications of
control bodies for the purpose of equivalence and gave information on the state of play
concerning relations with Third Countries. Member States were asked to provide
information on concrete difficulties the exporters face to export organic products to
Japan.

3. Codex Alimentarius

/D86309 SCOF Short Report_24_24_Jan_2011 rev1.doc
Commission européenne/Europese Commissie. 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUEIBELGIË - Tel. +32 22991111
Office: L-130 03/234A - Tel. direct line +32 229-57281 - Fax +32 229-53676



An update was provided on the preparation of the next Codex Committee on Food
Labelling from 9 to 13May in Québec, Canada.

María Angeles BENÍTEZ SALAS
Director
(signed)

4. Report to the Council and the Parliament foreseen by Article 41 of the Council
Regulation (EC) No 834/2007

The delegations were informed concerning the objectives and scope of the report and the
necessary information to provide to the Commission.

5. Irregularities and controls

The delegations received information and an exchange of views took place on the
notifications of irregularities from EU and from Third Countries.

6. Expert Group for technical advice in organic production

Information was provided to the delegations concerning the state of play and the future
activities of the Expert Group for technical advice in organic production.

7. Miscellaneous

The Commission provided information concerning different requests from the
delegations. Subject to confirmation, the next meeting of the SCOF is scheduled on 29-
30 March 2011.
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• Ref. Ares(2011 )239453 - 03/03/2011

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate H - Sustainablllty and Quality of Agriculture and Rural Development
H.3. Organic farming

Brussels, '~MAfl~ ?n11
AGRI / H.3/MF lú.n 'D{~ölT)104994

Subject: Use of code number

Dear

Following the discussion on various labelling issues in the last meeting of the Standing
Committee for organic fanning (SCOF) you have asked for a written answer as regards
which code number should appear in the labelling of organic products. A Gennan version
of the letter will follow.

The answer given during the meeting follows the approach taken in the Interpretative
note (RIPAC/doc 4219M/99 64229) concerning Regulation (EEC) No 2092/91.and its
Artieles 5(3)(g) and 4. Since the substance of Article 24(1)(a) and 2(i) of Regulation (EC)
No 834/20071 was inspired by Artieles 5(3)(g) and 4 of Regulation (BEC) 2092/91, the
interpretation of this repealed Regulation may be used as an illustration in the reply to
your question. Artiele 24(1)(a) of Regulation (EC) No 834/2007 in connection with
Article 2(i) indicates that the code number of the control body ofthe operator who carries

1 • "Article 24
Compulsory indications
I. Where terms as referredto inArticle 23(1) are used:
(a) the code number referred to in Article 27(10) of the control authority or control body to
which the operator who has carried out the most recent production or preparation operation is
subject, shall also appear in the labelling; C ••• )"

Article 2(i): '''preparation' means the operations of preserving and/or processing of organic
products, including slaughter and cutting for livestock products, and also packaging; labelling
and/or alterations made to the labelling concerning the organic production method; (... ) ti

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic
products and repealing Regulation (EEC)No 2092/91, OJL 189¡ 20.7.200;; p. 1-23

Commission européennelEuropese Comm/ss/e, 1049 Bruxe/leslBrussel, BELG/QUEïBELGrË - Te/. +3222991111
Office: L-130 03/234A - Tel. direct line +32 229-52991 - Fax +32 229-53676
marla.fladl@ec.europa.eu
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out the labelling or makes any alteration to the labelling must appear on the labelling of
the organic product (see footnote).

In light af Artieles 24(1)(a) and 2(i) af Regulation (EC) No 834/2007 (see footnote), I
would like to draw your attention to the following:

In the case where the product, already packed and labelled, is sold by another operator /
company than the operator who was responsible for the labelling, it is not acceptable to
replace the code number of the control body or control authority of the operator who
carried out the final stage of preparation, i.e. the labelling with the code number of the
control body or control authority of the operator who sells the product on the market.

This applies also in the case of sub-contracting i.e. when the legal ownership of the
product in question is moved to the operator selling the product. In such a case it is also
the code number of the control body or control authority carrying out the control of the
final stage of preparation - the labelling or the alteration of the labelling - which has to
appear in the labelling of the product.

The above mentioned information is provided on the basis that in the event of a dispute
arising on the meaning of a provision of EU Law it is, under the European Treaties,
ultimately for the Court of Justice of the European Union, to provide a definitive
interpretation.

;
r

Yours sincerely,

José annel SILVA RODRIGUEZ
Director General
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About the setting up of an independent expert panel for technical advice
With the Communication from the Commission to the Council and to the European. Parliament
on a European action plan for organic food and farming adopted in June2004, the Commission.
intended to assess the. situation and to lay down the basis for policy development, thereby
providing an overall strategic vision for the contribution of organic farming to the common
agricultural policy. In particular, the European action plan for organic food and farming'
recommends, in action 11, establishing an independent expert panel for technical advice. The
Commission may need technical advice to decide on the authorisation of the use of products,
substances and techniques in organic farming and processing, to develop or improve organic
production rules and, more in general, for any other matter relating tothe area of organic
production. By Commission Decision 2009/427ÆCof 3 June 2009, the Commission setup the'
Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP).

v ' '-'~";'j

... '~
EGTOP . .,;
The Group shall provide technical advice. on any matter n~lating to the area of organic production!
and in particular itmust assist the Commission in evaluating products, substances and techniqueª:
which can be used in organic production, improving existing' rules and developing' new]
production rules and in bringing about an exchange of experience and good practices in the fielä
of organic production. . ..

EGTOP Permanent Group ..
Alexander Beck, Jacques Cabaret, Niels Hàlberg, Sonya Ivanova-Peneva, Lizzie Melby
Jespersen, Ursula Kretzschmar, Nicolas Lampkin, Giuseppe Lembo, Mariane Monad, Robin:
Frederik Alexander Moritz, José Luis de la Plaza Pérez, Bernhard Speiser, Fabio Tittarelli . "

The report of the Expert Group presents the views of the independent experts who are members
of the Group. They do not necessarily reflect the views of the European Commission. The
reports are published by the European Commission in their original language only, at the
following webpage:

www.organic-farming.europa.eu

2
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EXECUTIVE SUMMARY

The expert group for technical advice on organic production (EGTOP; thereafter called 'the
Group') has discussed whether the use of the substances/products/techniques mentioned below is
in line with objectives, criteria and principles as well as the general rules laid down in Council
Regulation (EC) 834/2007 and whether they can therefore be authorised in organic production
under the EU legislation. The Group concluded the following:

• Hydrolysed proteins from animal by-product origin are in line with the objectives, criteria
and principles of organic farming and should be included in Annex I to Commission
Regulation (EC) No 889/2008, with the following restrictions: (i) Chemical hydrolysis
only exceptionally acceptable in cases where it is required by Regulation 142/2011; (ii)
not to be applied to edible crop parts.

• Leonardite is in line with the objectives, criteria and principles of organic farming and
should be included in Annex I with the following restriction: only, if obtained as a by-
product of other mining activities.

• Chitin is in line with the objectives, criteria and principles of organic farming and should
be included in Annex L The Group recommends that only chitin products originating
from sustainable fisheries or organic aquaculture should be used.

• Sapropel, as well as similar organic sediments from fresh water bodies, are in line with
the objectives, criteria and principles of organic farming and should be included in Annex
I, with the following restrictions: (i) Only organic sediments that are by-products of water
body management, and which are extracted in ways that cause minimal negative impact
on the aquatic ecosystem, should be used; (ii) Same limits for heavy metals, as given in
Annex I for household waste, should be applied; (iii) Sediments rich in contaminants
such as petrol-like substances should not be used.

• Animal (including wild animals) by-products of category 3 and digestive tract content
(category 2), co-digested with organic materials included in Annex I, are in line with the
objectives, criteria and principles of organic farming and should be included in Annex I
with the following restrictions: (i) animal by-products must not be from factory farming;
(ii) not to be applied to edible crop parts.

• The technique of carbon dioxide enrichment should be considered in general discussions
on a set of standards for organic protected cropping. In the opinion of the group, carbon
dioxide rebalancing, as well as enrichment to elevated levels, is not in contradiction to
the Council regulation. The group concluded that certain forms of carbon dioxide
enrichment techniques could be in line with organic farming principles. However, the
group has not concluded whether carbon dioxide from all origins should be acceptable.

The Group has also drafted the template for the dossier mentioned in Art. 16(3)(b) of Council
Regulation (EC) 834/2007 in relation to fertilizers and soil conditioners.

Finally, the Group noted that the compositional requirements in Annex I of Commission
Regulation (EC) No 889/2008 for 'composted or fermented household waste' and for 'products
and by-products of animal origin [... ]' require a limit of "O" for Cr (VI). The group agreed that it
would be more appropriate to write "not detectable" instead of "O".

s
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1. BACKGROUND

In recent years, several Member States have submitted dossiers under Article 16(3)(b) of Council
Regulation (EC) No 834/2007 concerning the possible inclusion of a number of substances in
Annex I to Commission Regulation (EC) No 889/2008.

In relation to fertilizers and soil conditioners, Italy launched a new request in 2009 concerning
Hydrolysed Proteins. In 2010, France supported a previous request made by Italy on Leonardite,
and submitted a new request on Chitin and on the use of C02 as method to enrich the atmosphere
in glasshouses. Lithuania submitted a dossier on Sapropel in 2009 and in 2010 Sweden presented
a dossier on Digestate from the use ofbiogas where the input is animal by-products.

A need has been identified to provide Member States with a template with a view to facilitate the
elaboration of complete technical dossiers.

6

2. TERMS OF REFERENCE

a) In the light of the most recent technical and scientific information available to the experts, the
Group is requested to answer the following question:

Is the use of the following substances/products/techniques:

Hydrolysed proteins
Leonardite
Chitin
Sapropel
Digestate from the use of biogas where the input is animal by-products
Carbon dioxide enrichment technique in glasshouses

in line with objective, criteria and principles as well as the general rules laid down in Council
Regulation (EC) 834/2007 and can they therefore be authorised in organic production under the
EU legislation?

In preparing its final report, the Group may also suggest amendments to the current list in Annex
I as well as take into account possible alternatives to the substances in question. In such cases,
the proposal(s) should be accompanied by a brief explanation of the reasons.

b) The Group is also requested to draft the template of the dossier mentioned in Art. 16(3)(b) of
Council Regulation (EC) 834/2007 in relation to fertilizers and soil conditioners.
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3. CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS

3.1 Hydrolysed proteins

Identification of substance, terminology, synonyms
Hydrolysed proteins are degraded natural substances. They are a mixture of amino acids,
peptides, polypeptides and denatured proteins of animal by-product origin.

Authorization in general agriculture orfood processing
Authorized in some member states (e.g. Italy (D. Lgs 75/2010), Spain, Germany).

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
The major use is as a nitrogen fertilizer. According to the information provided with the dossier,
it can also be used as a bio-stimulant and as complexing agent. Used mainly in vegetables, fruit
trees and winter cereals (in Mediterranean regions), ornamentals and transplants. Can be applied
on soil or on foliage (bio-stimulant). The bio-stimulant effect claimed in the dossier could not be
verified by the Group.

Necessity of intended use, alternatives
Hydrolysed proteins may be used on crops where there is a high nitrogen demand at specific,
short phases of their life cycle, in order to achieve desired quality. For organic crops, such as
short-cycled vegetables, there are not many materials available which may be used for liquid
fertilization 1 fertigation (see Annex I). In Germany, hydrolysed proteins from plant origin are
available and used as an alternative.

Origin of materials, methods of manufacture
Origin of materials: factory fanning origin cannot be excluded, at least for part of the raw
material. Animal by-products of similar origin are already listed in Annex I under the heading
"products or by-products of animal origin".
Technically, it is possible to manufacture hydrolysed proteins by thermal, enzymatic or chemical
hydrolysis. However, when ruminants' hides and skins are used as raw materials, chemical
hydrolysis is mandatory according to Commission Regulation No 142/2011 and has to take place
together with a thermal treatment specified therein.
The group had no objections to thermal and enzymatic hydrolysis. Chemical hydrolysis was
considered less preferable, but exceptionally acceptable in cases where it is required by
Regulation 142/2011.

7

Environmental issues
N losses should not occur when good agricultural practices are followed.
Thermal and chemical hydrolyses have potential, negative environmental implications such as
energy and chemical use. On the other hand, other materials which are already present in
Annex I such as seaweed products or industrial lime from sugar production are also obtained
with treatments in acidic and alkaline environments.

Animal welfare issues
Factory fanning origin of the raw material cannot be excluded, but the group did not consider
this as a major issue.
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Human health issues
Hydrolysed proteins must be produced in accordance with the prOVISIOns given in Reg.
142/2011. Therefore, the group has no specific concerns on human health issues.

Food quality and authenticity
Hydrolysed proteins may help to achieve desired quality (e.g. protein content of durum wheat).
The group recommends that applications to edible parts of crops should not be allowed for
sanitary and ethical reasons (vegetarians).

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
The recycling of wastes and by-products of plant and animal origin as input in plant and
livestock production is a principle of organic farming (Reg. 834/2007, Art. 5(c)). Chemical
hydrolysis is less in line with the principles of organic production than thermal and enzymatic
hydrolysis.

8

Traditional use and precedents in organic production
(1) Animal by-products of similar origin are already listed in Annex I under the heading
"products or by-products of animal origin". (2) Some plant strengtheners registered in Germany
contain hydrolysed proteins (both plant and animal origin). These may be used in organic
farming. (3) Hydrolysed proteins are used in organic farming in Italy since 1999. (4) They are
authorized as attractants for plant protection (Reg. 889/2008, Annex II (1.)).

Aspects of international harmonization of organic farming standards
USA: Hydrolysed proteins from thermal and microbial hydrolysis are allowed. Hydrolysed
proteins from chemical hydrolysis are not allowed.

Conclusion
The group concluded that hydrolysed proteins from animal by-product origin are in line with the
objectives, criteria and principles of organic farming and should be included in Annex I, with the
following restrictions:

• Chemical hydrolysis only exceptionally acceptable in cases where it is required by
Regulation 142/2011

• not to be applied to edible crop parts
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3.2 Leonardite

Identification of substance, terminology, synonyms
Raw organic sediment rich in humic acids. This evaluation concerns only leonardite, but not
extracted humic-like substances obtained from leonardite.

Authorization in general agriculture or food processing
Its use is authorized in Italy as soil conditioner (legislation D. Lgs 75/2010).

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
Leonardite is used as a soil conditioner. The group assumes that it mainly improves the soil
physical properties. However, the group has doubts whether the intended purpose can be
achieved with the quantities mentioned in the dossier (100 - 500 kg/ha).

Necessity for intended use, alternatives
Leonardite may be useful only in certain soils (e.g. soils with high clay content or sandy soils).
There are alternatives, e.g. compost, stone meal.

Origin of materials, methods of manufacture
In the evaluation, the group assumed that leonardite is obtained as a by-product of mining coal,
and that it undergoes minimal processing, mainly physical.

Environmental issues
No specific concerns.

Animal welfare issues
No specific concerns.

9

Human health issues
No specific concerns (risks for the user are similar to other, powdery substances [dust]).

Food quality and authenticity
No specific concerns.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
Use of a by-product otherwise unused.

Traditional use and precedents in organic production
None.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
USA: allowed.

Conclusion
The Group concluded that leonardite is in line with the objectives, criteria and principles of
organic farming and should be included in Annex I with the following restriction:

• only, if obtained as a by-product of other mining activities
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3.3 Chitin

Identification of substance, terminology, synonyms
Polysaccharide from the shell of crustaceans, fungi etc. It has a similar structure to cellulose, but
it contains also nitrogen. It is the second most frequent biopolymer on earth (after cellulose).
This evaluation concerns only chitin, but not its derivative chitosan.

Authorization in general agriculture or food processing
Products based on chitin are on the market in Germany as "plant strengtheners".

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
Chitin is very stable and breaks down slowly; the nitrogen is therefore not readily available. In
addition, the group assumes that chitin is used at levels too low for it to act as a nitrogen
fertilizer. Chitin is used as a soil conditioner to stimulate microbial activity: the addition of chitin
to the soil will promote chitin-metabolizing micro-organisms. These may thus act against certain
pathogenic fungi, by breaking down their chitin cell walls.
Chitin products often contain high levels ofNa and Cl. This could be a limiting factor, if used in
high quantities in clay and salinized soils.

Necessity for intended use, alternatives
Assumed to specifically stimulate chitin-metabolizing micro-organisms.

Origin of materials, methods of manufacture
Obtained from crab or shrimp shells from wild catch as a by-product of the food industry.

Environmental issues
Products originating from sustainable fisheries or organic aquaculture should be used in
preference.

According to the dossier, shrimps are obtained from wild catch. In this case, the group identified
no negative environmental impacts of the use of chitin. If shrimps from non organic aquaculture
are used for producing chitin, attention should be given to the potential environmental impact
and presence of contaminants, such as antibiotics.

Animal welfare issues
No specific concerns.

Human health issues
There are indications that chitin might cause allergies l. Operators should be aware of this
potential risk. However, the group does not consider this as a major concern in relation to the
question whether chitin should be allowed in organic production.

Food quality and authenticity
No specific concerns.

1 T.A. Reese, H.E. Liang, A.M. Tager, A.D. Luster, N. Van Rooijen, D. Voehringer & R.M. Locksley (2007): Chitin induces
accumulation in tissue of innate immune cells associated with allergy. Nature 447: 92-96.
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Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
The recycling of wastes and by-products of plant and animal origin as input in plant and
livestock production is a principle of organic farming (Reg. 834/2007, Art. S(c)).

Traditional use and precedents in organic production
(1) According to the information provided with the dossier, in fanns near the sea, shrimp or crab
shells are sometimes added to compost. (2) Some plant strengtheners registered in Germany are
based on chitin, which is obtained from shrimp shells. These may be used in organic farming.
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Aspects of international harmonization of organic farming standards
USA: allowed.

Conclusion
The Group concluded that chitin is in line with the objectives, criteria and principles of organic
fanning and should be included in Annex L The Group recommends that only products
originating from sustainable fisheries or organic aquaculture should be used.
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3.4 Sapropel

Identification of substance, terminology, synonyms
Sapropel is an organic-rich sediment formed at the bottom of a body of water under the
exclusion of oxygen.
The request was to allow sapropel from Baltic lakes, but the group does not want to restrict the
regional origin of such materials. Therefore, this evaluation concerns sapropel as well as similar
organic sediments from surface fresh water bodies from all regions. Sediments from the sea
(bottom water) can be associated with petrol formation and were specifically excluded from the
evaluation.
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Authorization in general agriculture or food processing
The Group had no information on this aspect.

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
According to the dossier, sapropel may be added to soil for increasing soil organic matter
content. It is also a fertilizer (P and micro-nutrients; sometimes also N).

Necessity for intended use, alternatives
There are alternatives, e.g. compost and manure.

Origin of materials, methods of manufacture
This organic material is abundant in fresh water bodies in Northern Europe. The abundance in
other regions is unknown to the group.

Environmental issues
To avoid contamination of the soil, sediments with high heavy metal content should not be used
(same limits for heavy metals, as given in Annex I for household waste, should be applied).
Sediments rich in contaminants such as petrol-like substances should not be used.
Only organic sediments that are by-products of water body management, and which are extracted
in ways that cause minimal negative impact on the aquatic ecosystem, should be used.

Animal welfare issues
No specific concerns.

Human health issues
No specific concerns, given that the limitations regarding heavy metals are adhered to.

Food quality and authenticity
No specific concerns.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
Use of a by-product otherwise unused.

Traditional use and precedents in organic production
The group is not aware of traditional uses of sapropel in organic farming.
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Aspects of international harmonization of organic farming standards
Unknown to the group.

Conclusion
The Group concluded that sapropel, as well as similar organic sediments from fresh water
bodies, are in line with the objectives, criteria and principles of organic farming and should be
included in Annex I, with the following restrictions:

• Only organic sediments that are by-products of water body management, and which are
extracted in ways that cause minimal negative impact on the aquatic ecosystem, should be
used

• Same limits for heavy metals, as given in Annex I for household waste, should be applied.
• Sediments rich in contaminants such as petrol-like substances should not be used.

13
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3.5 Digestate containing animal by-products

Identification of substance, terminology, synonyms
The terminology is not standardized across Europe. In this evaluation, the term "digestate" is
used for all liquid and solid end-products of the digestion process. Animal by-products of
category 3 and digestive tract content (category 2), co-digested with organic materials included
in annex I of regulation (EC) no 889/2008, were evaluated.

Authorization in general agriculture orfood processing
Authorized in general agriculture.

14

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
Digestate is used mainly as a fertilizer, and also as a soil conditioner. It contains a mixture of
organically bound and mineral nutrients (ammonia).

Necessity for intended use, alternatives
The use of digestate from production of biogas is an important way of nutrient recycling. Where
animal by-products are added to the raw materials for digestion, organic farmers should still be
allowed to use the digestate. It can be a valuable fertilizer for organic farms, providing
particularly N and P. The Group noted that in organic farming, there is a lack of sources for
phosphorus (soft ground rock phosphate and bone meal are not appropriate for most of the soils).
At the rural community level, the Group acknowledged the potential benefit in promoting co-
operations which combine business opportunities, renewable energy production and the
recycling of wastes at the local scale.

Origin of materials, methods of manufacture
Origin of materials: factory farming origin should be excluded for all materials, in line with the
conditions for use of animal excrements in Annex r. Processes have to be in accordance with Reg
142/2011.

Environmental issues
The potential environmental impact is similar to other permitted N fertilizers, e.g. digestate from
household waste.

Animal welfare issues
No concerns; factory farming origin is excluded for all materials.

Human health issues
No risks ofBSE transmission. Application of Reg 142/2011 is mandatory.

Food quality and authenticity
The group recommends that applications to edible parts of crops should not be allowed for
sanitary and ethical reasons (vegetarians).

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
The recycling of wastes and by-products of plant and animal origin as input in plant and
livestock production is a principle of organic farming (Reg. 834/2007, Art. S(c)). The production
ofbiogas is in line with the principle of environmental sustainability.
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The inclusion of animal by-products for digestion should follow the same principles as for
animal excrements in Annex I (exclusion of factory farming).

Traditional use and precedents in organic production
Digestate from household waste is included in Annex I.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
USA: allowed, if only biological processes involved.

Conclusion
The Group concluded that animal (including wild animals) by-products of category 3 and
digestive tract content (category 2), co-digested with organic materials included in annex I, are in
line with the objectives, criteria and principles of organic farming and should be included in
Annex I with the following restrictions:

• animal by-products must not be from factory farming
• not to be applied to edible crop parts

15
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3.6 Carbon dioxide

Identification of substance, terminology, synonyms
Carbon dioxide, also known as caz, is a stable gas quite abundant in the Earth's atmosphere. It
is necessary for photosynthesis. In this context, "rebalancing" refers to the application of carbon
dioxide up to atmospheric level (350 ppm) while "enrichment" refers to the application of carbon
dioxide above this level.

16

Authorization in general agriculture or food processing
The enrichment of carbon dioxide in greenhouses is generally allowed in agriculture.

Agronomic use, technological or physiological functionality for the intended use
The normal caz concentration in the atmosphere is around 350 ppm, in greenhouses it can be
artificially enriched up to 400-600 ppm (in some cases up to 1000 ppm or more). A higher caz
level compared to the normal concentration in the atmosphere has two effects: it enhances the
growth and the health of the plants (more photosynthesis activity).

Necessity for intended use, alternatives
caz enrichment helps to achieve increased yields and to obtain healthy growing plants.
Origin of materials, methods of manufacture
(1) Combustion fumes from heating (e.g. combined heat/electricity power facilities, gas heating);
(2) bottled (liquid) carbon dioxide.
Prices for bottled carbon dioxide have fallen in recent years, because the capture and bottling of
carbon dioxide in industrial processes is part of carbon sequestration activities, and therefore
financially rewarded. Bottled carbon dioxide may originate from different sources such as (1)
from natural carbon dioxide springs; (2) as a by-product of hydrogen production plants, where
methane is converted to caz; (3) from combustion of fossil fuels and wood; (4) as a by-product
of fermentation of sugar in the brewing of beer, whisky and other alcoholic beverages; (5) from
thermal decomposition of limestone, CaC03, in the manufacture of lime (Calcium oxide, CaO).

Environmental issues
caz is a gas with greenhouse effect (=relevance for global climate change). If the caz used is a
residual from energy consumption, it is generally positive to reuse it for increased crop
production rather than just emitting it to atmosphere. Carbon dioxide enrichment techniques in
protected cropping will not increase the levels in the global atmosphere outside normal ranges.

Animal welfare issues
No specific concerns.

Human health issues
The established maximum occupational exposure limit for safe working conditions is 5000 ppm
carbon dioxide on average. The concentrations used in greenhouses are below this value.

Food quality and authenticity
No specific concerns.
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Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
The group was asked whether rebalancing up to atmospheric levels should be evaluated
differently from enrichment above atmospheric levels. In the opinion of the group, CO2
rebalancing, as well as enrichment to elevated levels, is not in contradiction to the Council
regulation; for the same reasons as other resources (e.g. light, water) are also enriched above
inherent levels.
The group was also asked whether carbon dioxide from different sources should be evaluated
differently. The group has not concluded whether carbon dioxide from all origins should be
acceptable.

Traditional use and precedents in organic production
Traditional use: Carbon dioxide enrichment is in use in organic greenhouse production.
Precedents: (1) "Fertilization" of algae with carbon dioxide in aquaculture. (2) Controlled
atmosphere for storage of fruit. (3) Control of pests with carbon dioxide in storage facilities is in
use for organic products. (4) Authorized for use in organic processing.
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Aspects of international harmonization of organic farming standards
USA: allowed, if "non-synthetic" (depends on manufacturing process).

Further remarks
The Group's opinion is that Carbon dioxide is neither a fertilizer nor a soil conditioner and that
the technique of carbon dioxide enrichment should be considered in general discussions on a set
of standards for organic protected cropping.

Conclusion
The group recommends that this technique should be considered in general discussions on a set
of standards for organic protected cropping. In the opinion of the group, CO2 rebalancing, as
well as enrichment to elevated levels, is not in contradiction to the Council regulation. The group
concluded that certain forms of carbon dioxide enrichment techniques could be in line with
organic farming principles. However, the group has not concluded whether carbon dioxide from
all origins should be acceptable.
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3.7 Template for dossiers concerning fertilizers and soil conditioners

The Group considered that it would be helpful to develop some interpretative guidelines to
support the dossier template. The document presented in Annex I to this report includes in part
A a questionnaire and in part B a section incorporating the criteria for assessment of consistency
with the EU organic regulations.

18

3.8 Suggested amendments to Annex I to Commission Regulation (EC) No 889/2008

During the discussion on heavy metal limits, it was noted that for various substances listed in
Annex I to Commission Regulation (EC) No 889/2008, there is a limit of "O" for Cr (VI). The
group agreed that it would be more appropriate to write "not detectable" instead of "O". This
refers in particular to the compositional requirements in Annex I for 'composted or fermented
household waste' and for 'products and by-products of animal origin [... ]'

4. LIST OF ABREVIATIONS

Carbon dioxide

5. GLOSSARY

Annex I: Annex I of Regulation 889/2008.

Reg 142/2011: Commission Regulation (EU) No 142/2011 of 25 February 2011 implementing
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council
laying down health rules as regards animal by-products and derived products
not intended for human consumption and implementing Council Directive
97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks
at the border under that Directive.

The Group: The expert group for technical advice on organic production (EGTOP)
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Annex 1: Template for dossiers concerning fertilizers and soil conditioners

PartA

DOSSIER CONCERNING THE REQUEST TO AMEND ANNEX I
Fertilizers, soil conditioners and nutrients referred to in Article 3(1) and Article 6d(2) of

Commission Regulation (EC) No 889/2008

conditions for use

Articles 16.3 b and 21.2 sec. par. of Council Regulation (EC) No 834/2007.

"Where a Member State considers that a product or substance should be added to, or withdrawn
from the list referred to in paragraph 1, or that the specifications of use mentioned in
subparagraph (a) should be amended, the Member State shall ensure that a dossier giving the
reasons for the inclusion, withdrawal or amendments is sent officially to the Commission and to
the Member States. "

General information on the request

Nature of the request D Inclusion
D Deletion
D Change of disposition

Request introduced by [Member State]
Contact e-mail:

Date

Please indicate if the material provided is confidential.

Requested inclusion /deletion/amendment

Name

1. Identification
Identification of substance, terminology, synonyms
Chemical name( s)
Other names
Trade name
CAS code (Chemical Abstracts Systematic Names)
Other codees)
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Composition

2. Characterisation
Raw materials, methods of manufacture

Solubility

Relevant nutrients and trace elements content
Physical properties

Origin of raw materials, production methods

3. Specification of use
Agronomic use
Fertiliser or soil conditioner
Application method
Dosage
Stage of plant development
Physiological effect, mode of action

4. Status
Authorization in general agriculture
Historic use
Regulatory status (EU, national, others)

5. Reasons for the inclusion, withdrawal or amendments

Explain the need for the proposed fertilizer or soil conditioner
What alternative solutions are currently authorised or possible?
Is there any traditional use or precedents in organic production?

6. Consistency with objectives and principles of organic production

Please use the checklist in part B of this Annex to indicate consistency with objectives and
principles of organic production, as well as criteria and general rules, laid down in Council
Regulation (EC) 834/2007 Title II and Title III as applicable.

7. Other aspects

Environmental issues relating to production and use
Animal health and welfare issues relating to production and use
Human health issues relating to production and use
Food quality and authenticity
Ethical issues relating to production and use
Socio-economic issues relating to production and use
Various aspects, further remarks

8. References

9. Annexes
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PartB

CHECKLIST FOR CONSISTENCY
with objectives and principles of organic production with reference to specific articles in
the organic regulations

Criteria Specific articles in Fulfilled? Brief qualification
Reg. 834/2007 Yes 1 no 1 not

applicable
enhances the health of soil, Art. 3(a)(i)
water, plants and animals
makes responsible use of Art. 3(a)(iii)
energy and the natural
resources, such as water, soil,
organic matter and air
aim at producing products of Art.3(b)
high quality
exclude the use of GMOs and Art. 4(a)(iii); Art.9(a)
products produced from or by
GMOs
limited to natural or naturally- Art. 4(b )(ii)
derived substances
limited to low solubility Art. 4(b )(iii)
mineral fertilizers
for chemically synthesized Art. 4(c)(i)
inputs: appropriate
management practices do not
exist
for chemically synthesized Art. 4(c)(ii)
inputs: organic, natural or
naturally-derived alternative
substances are not available
on the market
for chemically synthesized Art.4(a)(iii)
inputs: use of organic, natural
or naturally-derived
alternative substances
contributes to unacceptable
environmental impacts
the maintenance and Art. Sea)
enhancement of soil life and
natural soil fertility, soil
stability and soil biodiversity
...
... nourishing of plants Art. Sea)
primarily through the soil
ecosystem
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Criteria
, I

Specific articles in Fulfilled? Brief qualification
Reg. 834/2007 Yes 1 no 1 not

applicable
the recycling of wastes and Art.5(c)
by-products of plant and
animal origin as input in plant
and livestock production
mineral nitrogen fertilizers Art. 12, l.(e)
shall not be used
all plant production Art. 12, l.(í)
techniques used shall prevent
or minimise any contribution
to the contamination of the
environment
the corresponding use is Art. 16, l.
authorised in general
agriculture [... ]
their use is necessary for Art. 16, 2.(a)
sustained production and
essential for its intended use
all products and substances Art. 16, 2.(b)
shall be of plant, animal,
microbial or mineral origin ...
. .. except where products or Art. 16, 2.(b)
substances from such sources
are not available in sufficient
quantities or qualities or if
alternatives are not available
their use is essential for Art. 16, 2.(d)
obtaining or maintaining the
fertility of the soil or to fulfil
specific nutrition requirements
of crops, or specific soil-
conditioning purposes
products and substances used Art. 16, 3.(c)
before adoption of this
Regulation [... ] may continue
to be used [... ]

Others:
please specify
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EXECUTIVE SUMMARY

The expert group for technical advice on organic production (EGTOP; thereafter called 'the
Group') in replying to point a) of the mandate concerning substances assessment concludes on
the basis of the knowledge available in the group and information provided with the dossiers and
by the Commission that:
• E 535 Sodium ferrocyanide anti-caking material, should be approved for use as a feed

additive in salt for organic animal feed, subject to:
o a maximum dose rate of20 mg/kg NaCl (the maximum defined for human food) and
o a limited time period, in order to provide a legal basis for current practice in the short

term and to encourage the adoption of preferred carbonate alternatives longer term.
• E 566 Natrolite-Phonolite anti-caking material should be approved for use as a feed additive

in organic animal feed, subject to the limit of 25,000 mg/kg complete animal feed specified
in EC Reg. 739/2000.

• E 55la Silicic acid by precipitation anti-caking material should not be approved for use as a
feed additive in organic animal feed on the basis of available information about need given
the available, more natural alternatives. Further information on this issue should be provided
to support the application.

• E 568 Clinoptilolite anti-caking material should be approved for use as a feed additive in
organic animal feed, subject to the limit of 20,000 mg/kg complete animal feed and the
livestock classes specified in EC Reg. 1810/2005.

• E 237 Sodium formate preservative should be approved for use as a feed additive in organic
silage, subject to the outcome of the review of the authorisation of this product under Articles
4 and 7 of Regulation 1831/2003 currently in progress.
If approved:

o it should be considered whether formic and propionic acids should be deleted from
Annex VI to Commission Regulation (EC) 889/2008;

o the same restrictions relating to weather conditions and silage quality as currently
apply to formic and propionic acids under the organic regulations should apply;

o the concept of 'difficult' silages and/or 'poor' weather conditions' that would
determine eligibility to use the products should be clarified. Initial dry matter content
or sugar content of the forage might be a basis for this.

• Humic acid substances are not currently authorised as a feed additive under EU regulations
so they cannot be considered for use as such in organic farming. Their classification as feed
material was not considered to be appropriate by the Group, which also noted their current
designation as pharmacologically active substances with possible implications for animal
health.

In reaching these conclusions, the Group considered that compliance with the organic regulation
needs to be assessed according to several criteria which are summarised in Annex 1.

The Group in replying to point b) of the mandate concerning the template for the member states
dossier with respect to animal feed materials, feed additives, certain products used in animal
nutrition and processing aids, developed the document presented in Annex 2 to this report. This
includes a section incorporating the criteria for assessment of consistency with the EU organic
regulations. The Group considered that it would be helpful to develop some interpretative
guidelines to support the dossier template.
The Group in replying to point c) of the mandate concerning technical aspects of transition to
100% organic feed requirements for non-ruminants concluded that while there are technical
solutions that can be implemented in the short to medium term, there is a need for further
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research on alternatives and knowledge transfer, a need to reflect on the nature and principles of
organic non-ruminant production (whether semi-industrial or extensive), and a need to consider
continuing with derogations for a short period limited to specific ages and types of non-
ruminants and specific feedstuffs.
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1 BACKGROUND

In recent years, several Member States have submitted dossiers under Article 16(3)(b) of Council
Regulation (EC) No 834/2007 concerning the possible inclusion of a number of substances in
Annex V and VI to Commission Regulation (EC) No 889/2008.

In relation to feed substances, Germany launched a request concerning E 535 Sodium
ferrocyanide, E 566 Natrolite-Phonolite, E 55la Silicic acid in 2007. In the same year, Austria
made a request concerning E 568 Clinoptilolite. In 2009 Sweden submitted a dossier concerning
E 237 Sodium formate and in 20 IO Slovak Republic submitted a dossier on Humic acid
substances.

The regulatory framework governing animal feed materials and additives is set out in Annex 3 to
this report.

In the light of the changes to organic regulations in recent years, a need has been identified to
provide Member States with an improved template with a view to facilitate the elaboration of
complete technical dossiers.

In addition the issue of the derogation on 100% organic ingredients for monogastric animal feeds
has technical aspects that need to be considered.

For a definition of key terms used in this report, see GLOSSARY.

2 TERMS OF REFERENCE

The EGTOP is asked, in the light of current technical/scientific data and knowledge:

a) to assess if the use of the following substances:
E 535 Sodium ferrocyanide anti-caking material
E 566 Natrolite-Phonolite anti-caking material
E 55la Silicic acid anti-caking material
E 568 Clinoptilolite binder
E 237 Sodium formate preservative
Humic acid substances feed material

is in line with the objectives, criteria and principles as well as the general rules laid down in
Council Regulation (EC) No 834/2007 and therefore if they can be authorised in organic
production under the EU legislation.

In preparing its final report, the Group may also suggest amendments to the current list in
Annex V and VI to Commission Regulation (EC) No. 889/2008 as well as take into account
possible alternatives to the substances in question. In such cases, the proposal(s) should be
accompanied by a brief explanation of the reasons.

b) to draft the template of the dossier mentioned in Art. 16(3(b) of Council Regulation (EC) No
834/2007 in relation to feed additives and processing aids and feed materials.
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c) to examine the technical aspects of the transition to 100 % organic feed for non ruminants
with a view to provide technical advice for meeting animal's nutritional requirements as
stipulated in Art. 14(1(d)(ii) of Council Regulation (EC) No 834/2007.

3 CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS

3.1 E 535 Sodium ferrocyanide anti-caking material

Identification of substance, terminology, synonyms
E 535 Sodium ferrocyanide is used as an anti-caking (free-flow) agent in salt (sodium chloride)
in animal feed. It is sprayed on the salt in an aqueous solution at a maximum dose of 80 ppm.
Sodium ferrocyanide is also known under the names yellow prussiate of soda or sodium
hexacyanoferrate and is registered as E 535, EINECS No 237-081-9 and CAS No 13601-19-9.

Sodium ferrocyanide (E 535) is also authorised for use throughout the European Union as an
anti-caking agent in salt and salt substitutes for human consumption, pursuant to Directive
95/2/EC with a limit of20 mg/kg NaCl. In this context it is also allowed for use in salt for human
consumption under EU organic regulations.

Authorization in general agriculture or feedlfood processing
Its use in animal feed as an anti-caking agent to stop the formation of lumps in salt was
authorised by Commission Regulation (EC) No 256/2002 of 12 February 2002 and Commission
Regulation (EC) No 1810/2005 with a maximum limit 80 mg/kg NaCl (calculated as
ferrocyanide anion).

Technological or physiological functionality for the intended use
Sodium chloride tends to absorb water at a relative humidity of over 75%, leading to secondary
crystallisation and the formation of clumps and blocks of salt. The addition of a small amount of
E 535 is enough to largely prevent the clumping process. The anti-clumping effect of
ferrocyanides is based on two mechanisms: firstly, the growth of NaCl crystals is altered, and
secondly, the tendency to absorb and release water is affected. A monomolecular ferrocyanide
coating on salt crystals is enough to achieve this effect.

Necessity for intended use, alternatives
The Group recognises that salt is used in livestock feedingstuffs to provide sodium, and that an
anti-caking agent is required to prevent the clumping of salt, which can block and damage
processing equipment and prevent uniform mixing of ingredients. Sodium ferrocyanide has no
direct effect on compound feedingstuffs.
The Group considered whether the positive effect on the flow performance of salt could be
achieved by other means:
• Salt could be left out of compound feeds and fed separately by primary producers. However,

blocks are normally manufactured from salt which has been treated with this or other
additives.

• Other products were identified as having a similar function.
o Sodium bicarbonate, calcium carbonate and magnesium carbonate are already

authorised as feed materials under Annex V to Commission Regulation (EC)
889/2008 and are already used in some countries as a standard alternative in salt for
organic processing. However, these are considered by some industry sources to be
less effective than sodium ferrocyanide at preventing clumping of salt, as anti-caking
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efficacy is influenced by the size of particle of the anti-caking substance (as lower
size has better efficacy). These carbonates are also used as primary feed ingredients at
levels higher than the salt additives.

o While sodium ferrocyanide is the most frequently used anti-caking agent, the
following are also permitted for animal feed, but these are not currently approved in
Annex VI to Commission Regulation (EC) 889/2008 :
E536 potassium ferrocyanide
E538 calcium ferrocyanide
E550 sodium silicate
E 552 calcium silicate
E 554 sodium aluminium silicate
E556 calcium aluminium silicate

Materials of origin, methods of manufacture
Sodium ferrocyanide is synthesised from sodium cyanide and iron (II) chloride. The crystalline
product is obtained by concentrating the solution. The production process takes place in
controlled conditions.

Environmental issues
No environmental risk was identified.

Human health issues
Human health risk has been assessed as part of the process of approving this substance as a feed
additive in general agriculture and was not separately reviewed by the Group (ADI 0.0-0.025 mg
ferrocyanide per kg body weight).

Animal welfare issues
Sodium ferrocyanide is added in trace quantities to salt, not to the compound feeding stuff. The
complex ferrocyanide ion is very stable and consequently possesses very low toxicity.

Food quality and authenticity
Not applicable.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex I to this report.

Traditional use and precedents in organic production
Widely used conventionally and is being used inadvertently (i.e. some control bodies and feed
compounders appear unaware that it is not currently permitted) in salt used in organic feedstuffs.
Although allowed for use in salt for human consumption under EU organic regulations, in some
countries (e.g. DE, CH) it is no longer used as carbonates have been the preferred alternatives for
many years.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
Not applicable.
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Further considerations
Taking account of all the issues identified, the Group considered that, if the use of sodium
ferro cyanide is to be permitted, the maximum use limit for salt for human consumption of 20
mg/kg NaCl should be applied and the substance should only be permitted for a limited time
period to allow the industry to adapt to the available, preferred carbonate alternatives currently
permitted under organic regulations.

Conclusion
E 535 Sodium ferrocyanide anti-caking material, should be approved for use as a feed additive in
salt for organic animal feed, subject to:
• a maximum dose rate of20 mg/kg NaCl (the maximum defined for human food) and
• a limited time period, in order to provide a legal basis for current practice in the short term

and to encourage the adoption of the preferred carbonate alternatives longer term.

3.2 E 566 Natrolite-Phonolite anti-caking material

Authorization in general agriculture or feed/food processing
This substance is permitted for use as an anti-caking feed additive in animal feed for all livestock
categories under Regulation (EC) No 2439/1999 (and as amended by Regulation (EC) No
739/2000) subject to a maximum limit of 25,000 mg/kg of complete feedingstuff.

Identification of substance, terminology, synonyms
E 566 Natrolite-phonolite is a finely ground stone meal, the stone being of 100% magmatic
origin.

Technological or physiological functionality for the intended use
The meal is used as a flow modifier in animal feed production. Because it is finely ground, the
meal has a large specific surface and the hollow structure of the natrolite - a hollow-bodied
mineral belonging to the zeolite family of natural ion exchangers - results in high water
adsorption. The addition of 1-2.5% finely ground natrolite-phonolite meal to a compound
mineral feed with added molasses improves the speed of release.

Necessity for intended use, alternatives
Flow modifiers are required in the production of compounded animal feedstuffs. As the use of
compounded feedstuffs as increased in organic farming, so has the need for approved additives.
Various stone meals can be used for this purpose, but each has specific characteristics and may
be preferred for specific purposes. In addition, sources in close geographical proximity may be
preferred for environmental and economic reasons.

Materials of origin, methods of manufacture
The stone is extracted in quarries in certain parts of Europe, finely ground and air sifted. It is a
natural mixture of alkaline and alkaline-earth aluminium silicates and aluminium hydrosilicates,
principally natrolite (43-46.5%) and feldspar.

Environmental issues
The extraction, use and disposal of natrolite-phonolite do not have any adverse effects on the
environment and the substance may be classified as ecologically safe. The reduced transport
requirement for locally sourced materials also confers environmental benefits.
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Animal welfare issues
The animal health impacts were separately assessed as part of authorisation as a feed additive
under Regulation No 2439/1999. This issue was not separately assessed in detail by the Group.
According to the information in the dossier, natrolite-phonolite stone meal does not contain any
quartz and does not have any adverse side-effects if inhaled during feed production or by
animals. It passes through the gastro-intestinal tract of animals. Concerns were raised in
discussion about the potential risk of dioxin and/or heavy metal contamination for some sources
of this product. The Group considered that these concerns are adequately addressed by the
authorisation under the main feed regulations.

Human health issues
Human health risk has been assessed as part of the process of approving this substance as a feed
additive in general agriculture and was not separately reviewed by the Group. The dossier
supporting the proposal stated that the results of studies of pathological irritant effects on human
skin have been negative - the stone meal has been permitted also for use as a medicinal product
applied directly to human skin.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex 1 to this report.

Food quality and authenticity
No specific issues identified

Traditional use and precedents in organic production
In organic farming, it is used as stone meal under Commission Regulation (EC) No 889/2008 as
a soil improver.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
No specific issues identified.

Conclusion
E 566 Natrolite-Phonolite anti-caking material should be approved for use as a feed additive in
organic animal feed, subject to the limit of 25,000 mglkg of complete feedingstuff as specified
in EC Reg. 739/2000.

3.3 E 551a Silicic acid anti-caking material

Identification of substance, terminology, synonyms
E 551a is synthetic, chemically precipitated amorphous silicic acid.

Authorization in general agriculture or feedlfood processing
E 551a is permitted for use in animal feed for all livestock categories and all feedingstuffs,
without any restrictions on use, by Commission Regulation (EC) No 2439/1999 (and as
amended by Regulation (EC) No 73912000) under the 'binders, anti-caking agents and
coagulants' group.
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Technological or physiological functionality for the intended use
E 55la Silicic acid, precipitated and dried is used as a carrier of liquid products and as a flow
modifier to improve the flow properties of powdered feed. Silicic acids are capable of binding
many times their own weight in moisture. This property is exploited in the animal feed and food
industries in order to make substances flow freely and maintain them in that condition.
The high absorption and adsorption capacity also makes it possible to transfer oily, semi-solid or
paste-like substances into powdery formulations. E 55la is also used in the conventional sector
as a carrier for vitamins, fatty acids and aromas. However, the application was for use as an anti-
caking material, not as a carrier, and the Group did not consider the merits or otherwise of its use
as a carrier.

Necessity for intended use, alternatives
Unlike the colloidal silicon dioxide (E 551b), E55la Silicic acid is currently not permitted for
use in organic farming. In conventional feed production, however, E55la differs from E55lb
mainly in terms of the production process (see below) and the resulting particle size. It is argued
by industry sources that it is not always possible to substitute other (currently permitted) silicic
acids for E 551a, as they have different technological functions owing to their different physical
characteristics (internal surface, absorption capacity and particle size).

Materials of origin, methods of manufacture
E 55la is synthesised by first melting quartz sand, extracted from opencast pits, and sodium
carbonate to produce alkaline silicate, in particular sodium silicate. The molten sand is then
dissolved under pressure in water to produce an alkaline water-glass solution, which is
neutralised with sulphuric acid. The silicic acid is precipitated out as nano-particles during the
neutralisation process and extracted from the aqueous suspension using filter presses. The
particles tend to agglomerate to larger particles subsequently. Drying, and possibly grinding or
granulation, takes place after the filter cake has been washed in water. The final product obtained
from this precipitation process still contains about 0.8% S03. The final product reaches a purity
of about 94%$i02 or more.

Environmental issues
According to the information provided in the dossier, the production of synthetically amorphous
silicic acids has no adverse effects on the environment and may be classified as environmentally
safe. The Group did not carry out a separate environmental assessment.

Animal welfare and human health issues
Like E 551b, E 55la contains no crystalline fractions and so does not pose a danger to health in
terms of the occurrence of silicoses. No irritant effect has been noted when silicic acid is applied
to the skin and mucous membranes of rabbits. Low toxicity levels have been measured (LDso
10,000 mg/kg in rats; Leso, 96h in fish above 10,000 mg/l),

Food quality and authenticity
No specific issues identified.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex 1 to this report.
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Traditional use and precedents in organic production
No specific issues identified.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
No specific issues identified.

Further issues
The Group was concerned that a synthetic form was being added to already approved, more
natural fanns of silicic acid and that the case for this was not sufficiently made.

Conclusion
The Group does not consider that E 551a Silicic acid by precipitation anti-caking material should
be approved for use as a feed additive in organic animal feed on the basis of available
information about need given the available, more natural alternatives. Further information on this
issue should be provided to support the application.

3.4 E 568 Clinoptilolite anti-caking agent

Identification of substance, terminology, synonyms
E568 Clinoptilolite of sedimentary origin is a finely-ground stonemealof a natural Na-
aluminium silicate. It belongs to the group of zeolites.

Authorization in general agriculture orfeedlfood processing
Clinoptilolite of sedimentary origin is permitted for pigs, chickens and turkeys for fattening and
for bovines and salmon at max 20,000 mg/kg complete animal feed (all types) as an additive of
the group "Binders, anti-caking agents and coagulants" pursuant to Regulation (EC) No
1810/2005.

Technological or physiological functionality for the intended use
Under normal environmental conditions, Clinoptilolite has a stable crystal structure, with
mineral-specific ion exchange and adsorption properties and reversible hydration capacity. The
addition of 2% to feed compounds improves flow properties. The physiological and chemical
conditions in the digestive system (pH, digestive enzymes, etc.) are not enough to decompose
clinoptilolite. Clinoptilolite is not absorbed and is excreted with the faeces.

Necessity for intended use, alternatives
Flow modifiers are required in the production of compounded animal feedstuffs. As the use of
compounded feedstuffs has increased in organic farming, so has the need for approved additives.
Various stone meals can be used for this purpose, but each has specific characteristics and may
be preferred for specific purposes. In addition, sources in close geographical proximity may be
preferred for environmental and economic reasons.
E567 Clinoptilolite of volcanic origin is also an option, but was not considered specifically and
is not currently approved under organic regulations.

Materials of origin, methods of manufacture
Clinoptilolite of sedimentary origin is a natural Na-aluminosilicate, quarried in Europe. It
belongs to the Zeolite group and is mineralogically a clinoptilolite. Clinoptilolite of sedimentary
origin can bind water molecules in the zeolite pores. Besides the tightly and loosely bound

13
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zeolitic water there is also external water, which escapes at as low as 30°C in a vacuum. Through
contact between the zeolite and ions in an aqueous solution the ions can be absorbed. The
specific surface of the zeolite (its size, geometry and energetic characteristics) also influences the
ion adsorption. For clinoptilolite this results in mineral-specific ion-exchange and adsorption
properties and a reversible hydration capacity.

Environmental issues
The reduction, use and disposal of clinoptilolite have no negative effects on the environment.
The mineral rock is very stable and does not decompose in slurries, farmyard manure and litter.
Clinoptilolite of sedimentary origin continues to work in slurry, manure and litter with the ion
exchange and absorption properties peculiar to the mineral as well as a reversible hydration
capacity. Studies have not shown any adverse effects of clinoptilolite of sedimentary origin on
soil fauna and the microbial transformation processes. Clinoptilolite of sedimentary origin also
has no effects on aquatic fauna and flora, plants - or invertebrates.

Animal welfare issues
The animal health impacts were separately assessed as part of authorisation as a feed additive
under Regulation 2439/1999. This issue was not separately assessed in detail by the Group. As
with Natrolite-Phonolite (see above), concerns were raised in discussion about the potential risk
of dioxin and/or heavy metal contamination (including lead and cadmium) for some sources of
this product. The Group considered that these concerns are adequately addressed by the
authorisation under the main feed regulations. The conditions in the digestive system and the
relatively short time spent in the acid medium are not sufficient to change the lattice structure of
clinoptilolite tuff. Clinoptilolite of sedimentary origin is therefore excreted unchanged in the
faeces and does not produce any metabolites in the animal.

Human health issues
No specific issues identified.

Food quality and authenticity
No specific issues identified.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
. rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex 1 to this report.

Traditional use and precedents in organic production
No specific issues identified.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
No specific issues identified.

Conclusion
E 568 Clinoptilolite anti-caking material should be approved for use as a feed additive in organic
animal feed, subject to the limit of 20,000 mg/kg of complete feedingstuff and the livestock
classes as specified in EC Reg. 1810/2005.

14
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3.5 E 237 Sodium formate preservative (for silage)

Identification of substance, terminology, synonyms
Chemical name(s): Sodium formate
Other names: Formic acid Sodium salt
Trade name: Not applicable
CAS code: 141-53-7
Other codees): EINECS-No: 2054880
Composition: Chemical formula CH02Na

Authorization in general agriculture or feedlfood processing
Sodium formate (E237) is approved as a food and feed preservative. Under the provisions of Art.
10 § 2 of Reg. (EC) No 1831/2003, an application, in accordance with Article 7, has been
submitted for Sodium formate (E237) as an approved feed additive for silage (101st edition
(Nov. 2010) European Union Register of Feed Additives), without restrictions on its use. In the
same application, a new authorisation was requested, under Article 4, for a new use as a feed
additive under the functional group of silage additives.

Technological or physiological functionality for the intended use
Sodium formate can be mixed with formic acid and/or propionic acid and used as a liquid
product to produce silage from grass, maize or other crops. However, sodium formate can be
found naturally in silage made with formic acid. At pH 4, 60% of total formic acid is in its salt
form, with the sodium form predominant.
When used, the feed additive is normally added to the crop to be ensiled at the time of harvesting
by suitable application systems and mixed with those feedstuffs. Sodium formate can also be
spread as a solid product on the top of the silage in the silage bunker. Normal inclusion is 4.5
kg/t forage when used alone. The inclusion rate is lower when mixed with formic/propionic acid.
Sodium formate eases the handling of pure acids that are more corrosive. Corrosion tests using
formic / propionic acid with and without sodium formate show that the inclusion of sodium
formate significantly lowers the corrosiveness of the acids.

15

Necessity for intended use, alternatives
There are different types of silage additives available for organic farmers, including formic and
propionic acids in pure form, as well as other substances for silage production listed in Annex VI
to Commission Regulation (EC) No 889/2008. Acid-based additives can be used for organic
farming only when weather conditions do not allow for adequate fermentation. The most
commonly used acids are formic acid and propionic acid. The disadvantage with both of these
acids is that they corrode. This results in the acids eating into machinery, but most of all they
cause a safety risk for persons handling the products. Sodium formate is not critically necessary
for organic production, but it eases the handling of and can replace pure acids that are more
corrosive and reduces the risk to the operator.

Materials of origin, methods of manufacture
The process for synthesising the main polyol product is based on the reaction, at relatively low
temperature and pressure, between butyraldehyde or acetaldehyde and formaldehyde in alkaline
enviromnent. Sodium formate is a by-product from this production. The reaction is done batch-
by-batch in a rustproof reactor. In the subsequent separation steps the sodium formate is
crystallized, purified and dried.
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Environmental issues
Sodium formate is biodegradable: (BOD28/COD 86% (OECD 306); COD 240 mg/h (02); Zahn-
Wellen 100%). Sodium formate does not accumulate in organisms. Sodium formate has a low
toxicity for aquatic organisms (ECO> 1000 mg/l (daphnia); ECl0/18 h 10600 mg/l /bacteria);
EC50/48 h 790 mg/l (algae); LC50/96h > 1000 mg/ml (fish».

Animal welfare issues
No specific issues identified.

Human health issues
Sodium formate is irritating to eyes and might irritate skin. If the product is inhaled it can irritate
respiratory tracts and cause coughing and breathing difficulties. If swallowed irritations of the
mucosae in the mouth, throat, oesophagus and intestinal tract can occur. Usual precautions for
handling chemical products should be followed. Sodium formate makes the acids easier to
handle. Compared to the pure acids already approved for organic silage production, sodium
formate contributes a smaller safety risk.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex l to this report.

Food quality and authenticity
No specific issues identified.

Traditional use and precedents in organic production
No specific issues identified.

Aspects of international harmonization of organic farming standards
No specific issues identified.

Further considerations
The review of feed additive regulations currently in progress may restrict use of this additive and
acids to 'difficult' silages. There is also a need for a clearer definition of the relevant 'weather
conditions' for these additives in the organic regulation, which could be based on dry matter
content or any definition of 'difficult' silages that may be adopted. Any use of sodium formate
for silage making should be restricted to the same conditions as currently applied to acids. There
is a case that if permitted, sodium formate should eventually completely replace the use of acids
in organic farming given the operator safety and other risks associated with the acids.

Conclusion
E 237 Sodium formate preservative should be approved for use as a feed additive in organic
silage, subject to the outcome of the review of the authorisation of this product under Articles 4
and 7 of Regulation 1831/2003 currently in progress.
If approved:

• it should be considered whether formic and propionic acids should be deleted from
Annex VI to Commission Regulation (EC) 889/2008;

• the same restrictions relating to weather conditions and silage quality as currently
apply to formic and propionic acids under the organic regulations should apply.

16
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• the concept of 'difficult' silages and/or 'poor' weather conditions' that would
determine eligibility to use the products should be clarified. Initial dry matter content
or sugar content of the forage might be a basis for this.

3.6 Humic acid substances - feed material

The original application received was for the assessment of humic acid substances (HAS) as a
feed additive. As they are not approved under general feed regulations as a feed additive (see
below), consideration in this context was not possible, and the mandate requested the Group to
consider their use as a feed material. The Group considered that the information presented was
more consistent with the use of HAS as a feed additive for prophylactic treatment, that the direct
nutritional value was unclear, and therefore that consideration of their use as feed material was
not appropriate. The assessment below reflects this.

Identification of substance, terminology, synonyms
Humic acid substances (HAS) are a group of natural high-molecular-weight macromolecules
composed of aromatic rings forming a very complex structure in the presence of phenolic,
hydroxyl, phenolic hydroxyl, ketonyl, quinone, semiquinone, carboxyl, carbonyl and alkoxyl
groups. The humic acids are often complexed with a mixture of compounds (especially metals).
Functional groups of humic acids are capable of ion exchange reactions. Ability to form chelates
in the presence of carboxylate and phenolate groups is important in regulating bioactivity of
metal ions and pH adjustment.

Technological or physiological functionality for the intended use
Humic acids are used in horses, ruminants, swine and poultry at oral doses level of 500 to 2000
mg/kg body weight for the treatment of diarrhoea, dyspepsia, and acute intoxications. They exert
a protective action on the mucosa of the intestine and have antiphlogistic, adsorptive, antitoxic
and antimicrobial properties. They are not used in humans (Committee for Veterinary Medicinal
Products). An EFSA scientific assessment of human use of humic acids as a food supplement
(EFSA joumal 2009 1147: 1-36) concluded that the bioavailability of iron, chromium selenium or
other minerals from their humic acid/fulvic acid chelates might be limited or even absent,
whereas the possibility that the source may reduce the bioavailability of the metals and nutrients
from other sources in the diet cannot be excluded.

Authorization in general agriculture orfeedlfood processing
Humic acids are not currently authorised as a feed additive. This product would need approval
under EC Regulation 1831/2003 before it can be considered for possible inclusion in Annex VI
of Regulation 889/2008. Humic acids and their sodium salts are, however, identified as
pharmacologically active substances with no maximum residue level and no restrictions on use
under Regulation 37/2010 and Annex II of Regulation 2377/90.

Necessity for intended use, alternatives
Although a wide range of advantages have been claimed for humic acids as a feed additive, the
Group found that the evidence provided was insufficient to support these claims. A detailed
evaluation of the claims would need to be carried out as part of the registration process as feed
additive.

17
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Materials of origin, methods of manufacture
As natural organic compounds, HAS are derived from biological, chemical and microbial
decomposition of organic matter (especially plants). HAS exist from trace quantities in sandy
soils to abundant amounts up to 40 wt.% in peat and brown coal, soil, well water and others.
Where transformed organic matter reaches a point of stability under constant conditions, humus
is formed in considerable extent. The Group did not have sufficient information or technical
expertise to comment on the process of extraction.

Environmental issues
No specific issues identified, but humic acids are widespread in the environment.

Animal welfare issues
As a recognised pharmacologically active substance, there are potential impacts on health and
welfare, which would need further consideration as part of any possible authorisation as a feed

additive.

Human health issues
No specific issues identified (but see above).

Food quality and authenticity
No specific issues identified.

Consistency with objectives and principles of organic production, as well as criteria and general
rules laid down in Council Regulation (EC) 834/2007
See summary table in Annex 1 to this report.

Traditional use and precedents in organic production
No specific issues identified.

Aspects of international harmonization of organic farming standards

No specific issues identified.

Further considerations
Humic acid substances were not considered by the Group to be a feed material and would need
authorisation under EU feed regulations for use as a feed additive. If used as a veterinary
treatment in organic production, their use should be curative, not prophylactic, in accordance with
organic principles. Curative use is also consistent with EMA scientific opinion (EMA, 1999) that
no MRL needed to be defined as humic acids are used only for infrequent and non-regular

treatments.

Conclusion
Humic acid substances are not currently authorised as a feed additive under EU regulations so
they cannot be considered for use as such in organic farming. Their classification as feed
material was not considered to be appropriate by the Group, which also noted their current
designation as pharmacologically active substances with possible implications for animal health.

18
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3.7 Template for dossier in relation to feed additives, processing aids and feed materials

The Group developed the template presented in Annex 2 to this report. The Group considered
that it would be helpful to develop some interpretative guidelines to support the dossier template.
The template presented in Annex 2 to this report includes in part B a checklist incorporating the
criteria for assessment of consistency with the EU organic regulations.

There was some debate within the Group about whether it was necessary to identify and assess
all the inputs used in the process of manufacturing the feedstuff or feed additive under
consideration, potentially even the chemical reactions involved. While some agreed with this
position, others argued that relevant safety and environmental issues are considered as part of
the additives authorisation process in place under Regulation 1831/2003, and that we are relying,
and should rely, as much as possible on this process as it would not be possible to duplicate this
work within EGTOP.

3.8 Technical aspects of transition to 100% organic feed for non-ruminants

The Group considered various technical aspects of the transition to 100 % organic feed for non
ruminants with a view to provide technical advice for meeting animal's nutritional requirements
as stipulated in Art. l4(1(d)(ii) of Council Regulation (EC) No 834/2007. The following
technical issues were identified:
• A balanced supply of methionine and lysine remains a key problem for monogastrics.
• Attempts to address this at current levels of semi-industrial production intensity can result in

excess of other amino acids leading to potential health and environmental problems,
especially for young animals (piglets, chick broilers, and chick turkeys) and laying hens.

• Failure to provide sufficient amino acids can lead to a severe welfare problem from feather
pecking/cannibalism. This problem is mainly specific to layers and not other monogastrics,
although it can affect other poultry up to 28 days old and pigs up to 3 months old. Other
factors including housing, rearing and breeding can also contribute to the feather-pecking
problem in poultry.

• Other welfare/environmental problems may be caused by the excess levels of other amino
acids present in the diet as a result of trying to achieve minimum levels for the critical amino
acids. This can lead to breathing problems, hock burn and potential pollution risks due to N
surpluses.

• Organic soybean cake is rich in methionine and lysine but there is currently high reliance on
imports. However, there are initiatives to increase European production even in northern
Europe.

• While fishmeal and yeast are permitted options that are used, they are non-agricultural
products and not relevant to the 100% organic feed discussion.

• Conventional potato and maize protein are the main sources currently used to balance rations
but these are not available organically - if organic potatoes or maize were to be processed for
protein, a market would need to be identified for a significantly larger quantity of starch as a
by-product'

• A number of different potential feed sources, including for example triticale and rapeseed,
have been identified by Nicholas et al. (2007) in a review of the issue. However, these
ingredients are only available in relatively small quantities and in many cases feed

-------------------------

E.g. 100 kg of maize produce only 9 kg of gluten and about 90 kg of starch
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manufacturers lack the storage capacity to store these ingredients as well as the main
ingredients such as wheat and therefore prefer not to use them.

• For some ingredients, such as sunflower or rapeseed, the restrictions on processing them as
organic mean the quality of the end product makes them less suitable for use in feed cake.

• Protein extract from alfalfa, might also be a suitable alternative source and legumes are
recommended in crop rotations. Hemp seed is another possibility.

• Proposals for novel feed materials, including (farmed) organic mussel/molluscs meal.', fly
larvae grown on organic animal manure' and micro/macro algae" are under development.
Earthworms could also be an option'. However, despite these advances, there will still be a
time lag before these products are commercially available.

• There is a need to consider whether the same performance standards as for conventional
production should be used as a basis for organic mono-gastric production and ration
formulation. A more extensive approach could reduce required concentrations of methionine
and lysine.

• There is a need to review breeds, or to initiate breeding of genotypes, that would be suited to
a more extensive approach while remaining economically viable and sustainable, but it needs
to be recognised that in many case suitable breeds are not currently available and that there
could be a significant time lag before new, more suitable breeds, can be produced.

• The actual protein requirements of systems and breeds used in organic production should be
reviewed. For example, Spanish research indicates that the nutritional requirements of
Iberica pig are much lower than standard breeds. For French Label Rouge table birds such
information already exists.

• There is a need to consider how more nutritional benefit can be obtained from the rangeland,
including through more diverse management of the land to encourage invertebrates and other
beneficial nutritional components (ORC, 2011). This may require a different model of
production contrasting with the semi-industrial approach of some current organic production
systems.

• Many of the options identified could be implemented now or within a few years with
appropriate knowledge transfer and some additional research, but it may be that a derogation
for very specific classes of mono-gastrics'' should be retained. However, a new derogation

20

2 Mussel meal should be regarded as an organic feed ingredient. Under current Danish developments, the mussels
will be produced in the sea, but under controlled conditions, and certified organic. Mussel meal is mechanically
separated from the shell and dried and without chemicals added.

The methods of fly larvae production in Denmark have not yet been fmalised. The larvae can be produced on
large scale using known methods and the production can be certified organic. The larvae, whether they are used
directly (alive) or processed into meal constitutes a very valuable feedstuff, high in energy, protein, essential
amino-acids and fatty acids. An"on farm" solution would be preferable, feeding the larvae to the animals
(poultry) directly, but this raises questions concerning hygiene that need to be resolved through further research
before the production process can be finalised. The research will be conducted in the next 2-3 years.

4 Dried products of both micro algae (Spirulina) and macro algae are produced under controlled conditions and
can probably be certified organic. There is still a lot of research to be done concerning processing of the algae,
nutritional value and hygienic aspects. Algae do not have as high a nutritional value as mussels and fly larvae.
Macroalgae have a considerable content of carbohydrates that are not very metabolizeable for monogastrics and
may therefore require processing before using as a feed ingredient.

Itwas reported in the discussion that trials with earthworms in France has led to concerns about heavy-metal
concentration, but the substrate (e.g. FYM or household waste compost) needs clarification as a potential
explanation
The Group did not have sufficient time to consider the detail of how such derogations might be applieded. One
suggestion was that the derogations should be limited to the following age ranges: chickens 0-4 weeks, turkeys
0-4 weeks, piglets 3-8 weeks, and layers 18-32 weeks, although the case was also made that for piglets the age
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period should be relatively short, e.g. 2-4 years, so as to keep farmers, research institutes and
the industry motivated.

Conclusion
The Group concluded that while there are technical solutions that can be implemented in the
short to medium term, there is a need for further research on alternatives and knowledge transfer,
a need to reflect on the nature and principles of organic non-ruminant production (whether semi-
industrial or extensive), and therefore a need to consider continuing with derogations for a short
period limited to specific ages and types of non-ruminants and specific feedstuffs.

21

range should be 6-12 weeks. However, concerns were also raised about the practical problems that might arise in
policing this. It was also suggested that the derogation should be limited to specific classes of feed (all fish and
marine animals and their by-products, plant protein extracts, yeasts, molasses, powders and extracts of plants,
spices and herbs, seaweed meal), but this needs to be consistent with organic principles. However, many of these
products are not of agricultural origin and therefore cannot be organic in terms of the regulation and potentially
fall outside the scope of the 100% organic feed requirement in any case.
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4 LIST OF ABREVIATIONS

CAS
EGTOP
EFSA
EINECS
EMA
HAS

Chemical Abstracts Systematic names
Expert Group for Technical Advice on Organic Production
European Food Safety Authority
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
European Medicines Agency
Humic acid substances

5 REFERENCES

Nicholas, P.; A. Sundrum and S. Padel (2007) Guidance notes to operators including
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EMA (1999) Humic acids and their sodium salts. Summary Report EMEA/MRL/554/99-FINAL.
Committee for Veterinary Medicinal Products.

ORC (2011) Position paper on 100% organic feed for monogastrics. Organic Research Centre,
Newbury

Feed (or feedingstuffl means any substance or product,including additives, whether processed,
partially processed or unprocessed, intended to be used for oral feeding to animals (Source: EU
Reg. 178/2002 Art. 3 pt 4).
Feed additives means substances, micro-organisms or preparations, other than feed material and
premixtures, which are intentionally added to feed or water in order to perform, in particular, one
or more of the functions mentioned in Article 5(3) (Source: EU Reg.183112003; Art. 2a):
Processing aids means any substance not consumed as a feedingstuffby itself, intentionally used
in the processing of feedingstuffs or feed materials to fulfil a technological purpose during
treatment or processing which may result in the unintentional but technologically unavoidable
presence of residues of the substance or its derivatives in the final product, provided that these
residues do not have an adverse effect on animal health, human health or the environment and do
not have any technological effects on the finished feed (Source: EU Reg.183l/2003; Art. 2h)
Feed materials means products of vegetable or animal origin, whose principal purpose is to meet
animals' nutritional needs, in their natural state, fresh or preserved, and products derived from
the industrial processing thereof, and organic or inorganic substances, whether or not containing
feed additives, which are intended for use in oral animal-feeding either directly as such, or after
processing, or in the preparation of compound feed, or as carrier of premixtures; (Source: EU
Reg. 767/2009; Art. 2g)
Feed intended for particular nutritional purposes means feed which can satisfy a particular
nutritional purpose by virtue of its particular composition or method of manufacture, which
clearly distinguishes it from ordinary feed. Feed intended for particular nutritional purposes does
not include medicated feedingstuffs within the meaning of Directive 90/l67/EEC.

('

For list of regulations, see Annex 3.

6 GLOSSARY
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Annex 1: Overview of compliance with organic regulations

~

E535 E566 E551a E568 E237 Humic
Sodium fer- Natrolite- Silicic Clinop- Sodium acids
rocynanide Phonolite acid tilolite formate

Criterion
Role? Anti-caking Anti-caking Anti- Anti -caking Preservati Feed

agent agent caking agent ve material
agent (additive)

Nutritional None None None None None Not clear
value?
EU-authorised? Yes Yes Yes Yes Yes as a No, but

preservati listed as a
ve PASl

Restrictions (for Only for salt 25000 None 20000 Under Not
animal feed)? max 80 mg/kg for mg/kg for review as authorised

mg/kgNaCl all stock specific feed as an
livestock additive additive

Natural (not No Yes No Yes No Yes
chemically
synthesised)?
Traditional Not Not Not Not Not Not
ínnut? applicable applicable applicable applicable applicable applicable
GMO? No No No No No No

Growth No No No No No No
promoter?
Synthetic amino No No No No No No
acid?
Natural milk No No No No No No
replacer?
Agricultural No No No No No No
orízln?
Organic? Not Not Not Not Not Not
(if relevant) applicable applicable applicable applicable applicable applicable
Land-based? Not Not Not Not Not Not

applicable applicable applicable applicable applicable applicable
Internal? No No No No No No
(on farm)
Pasture access? Not Not Not Not Not Not

applicable applicable applicable applicable applicable applicable
Minimise No No No No No No
additives?
Essential? (need No, but No, but Yes, No, but No, but No
demonstrated) more regional where regional safer than

effective applicability particle applicability acids for
than size difficult
alternatives critical silage
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Species Not Not Not Not Not Not
appropriate? applicable applicable applicable applicable applicable applicable
Environmental No No No No No No
impacts?
Animal health/ No No No No No Pharmacol
welfare impact? ogically

active
Human health No No No No Yes, but Potentiall
impacts? safer than y

acids
'Misleading' No No No No No No
subsú/nrocesses?
Careful Yes Yes Yes Yes Yes No
processinz?
Solvent Not No No No No No
extracted? applicable
Food quality/ None None None None None None
authenticity? identified identified identified identified identified identified
I pharmacologically active substance
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Annex 2: Template for dossiers concerning the request to amend Annex V and
VI of Commission Regulation (EC) No 889/2008

PartA

DOSSIER CONCERNING THE REQUEST TO AMEND ANNEXES V and VI
concerning feed materials, additives/processing aids and certain substances used in animal
nutrition of Commission Regulation (EC) No 889/2008

Articles 16.3 b and 21 sec. par. of Council Regulation (EC) No 83412007.

"Where a Member State considers that a product or substance should be added to, or withdrawn
from the list referred to in paragraph 1, or that the specifications of use mentioned in
subparagraph (a) should be amended, the Member State shall ensure that a dossier giving the
reasons for the inclusion, withdrawal or amendments is sent officially to the Commission and to
the Member States. "

General information on the request

Nature of the request D Inclusion
D Deletion
D Change of disposition

Request introduced by [Member State]
Contact e-mail:

Date

Please indicate if the material provided is confidential

Primary use/conditions

Requested inclusion/deletion/amendment

Name of additive / substance

1. Identification

Other names

Common name

Name(s) of active substance

Trade names
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CASi No. (if appropriate)

lUPAC~l.Name (if appropriate)

E.C Additive Identification No (if appropriate)

Other codees)

2. Characterisation

Chemical formula/composition of active substance (if appropriate)

Concentration of active substance

If preparation, other components

Physical properties

Origin, inputs and production method of the active substance

Method(s) of analysis

3. Specification of use

Material/additive category

Material/additive functional group

Species groups

7 Chemical Abstracts Systematic Names

8 International Union of Pure & Applied Chemistry
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Minimum or maximum rate according to species group (if appropriate)

Application route

4. Status
Authorization in general agriculture or food processing

Regulatory status (EU, national, others) (including expiry dates of authorisation if applicable)

Historic use

5. Reasons for the inclusion, withdrawal or amendments,
Specifiy in which Annex the inclusion, withdrawal or amendments is requested

Is there any traditional use or precedents in organic production?

V D VI D

Explain the need for the proposed feed material or additive change

What alternative solutions are currently authorised or possible?

6. Consistency with objectives and principles of organic production

Please use the check list in part B to this Annex to indicate consistency with objectives and
principles of organic production, as well as criteria and general rules, laid down in Council
Regulation (EC) 834/2007 Title II and Title III as applicable.

7. Other aspects

Environment

Animal health and welfare

Human health
Food quality and authenticity

Ethical

Socio-economic
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8. Annexes

9. References
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PartB

CHECKLIST FOR CONSISTENCY
with objectives and principles of organic production with reference to specific articles in
the organic regulations

Criterion Specific articles YeslNo/ Brief qualification
in Re!!. 834/2007 Not applicable

What is role of material/additive? Art. § 5 k) &
art.l4 § 1. d) iv)

Is it ED-authorised? Art. I § 4.
What restrictions (for animal feed) General regulation
apply? &Art. 16 § 2. e)
Does it have nutritional value? -
Is it natural (not chemically Art. 4, b) & c).
synthesised)?
Is it a traditional input or does it -
have organic precedence?
Is it a GMO? Art. 9
Is it a growth promoter? Art. 14 § 1. d) v).
Is it a synthetic amino acid or Art. 14 § 1. d) v).
vitamin?
Is it a natural milk replacer? Art. 14 § 1. d) vi).
Is it of agricultural origin? Art. 14 § 1. d) iv).
Is it produced organically? Art. 14 § 1. d) i) &

iv).
Is it land-based? Art.4-a)&b)&

Art. 5 g).
Is it produced internally (on farm)? Art. 14 § 1. d) i).
Does it involve pasture access? Art. 14 § 1. d) iii).
Does it minimise use of additives? Art. 7 b) & Art. 16

§ 2. a) et e) i).
If an additive, is it essential (need Art. 7 b) & Art. 16
demonstrated)? § 2. a) et e) i).
Is it species appropriate? General regulation

& art. 16 § 3.
Does it have negative Art. 3 a) i) & art. 4
environmental impacts? c) iii).
Does it have negative animal Art. 5 h) & art. 14
health/welfare impacts? e) i).
Does it have negative human health Art. 3 b) & c) &
impacts?
Does it involve 'misleading' Art. 7 c) & Art. 18
substances/processes? § 4.
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Annex 3: EU legislation governing feed materials, additives and processing
aids

Organic regulations
• Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic
products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

• Commission Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and
labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
(Annexes V & VI).

Feed additives
• Commission Regulation (EC) No 2439/1999 on the conditions for the authorisation of

additives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in feedingstuffs
Repealed by Commission Directive 2003/57/EC.

• Commission Regulation (EC) No 739/2000 amending Regulation (EC) No 2439/1999 on the
conditions for the authorisation of additives belonging to the group 'binders, anti -caking
agents and coagulants' in feedingstuffs. Repealed by Commission Directive 2003/57/EC.

• Commission Regulation (EC) No 256/2002 of 12 February 2002 concerning the provisional
authorisation of new additives, the prolongation of provisional authorisation of an additive
and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs

• Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council on additives
for use in animal nutrition for the new rules on the authorisation, supervision and labelling of
feed additives

• Commission Regulation (EC) No 1810/2005 concerning a new authorisation for 10 years of
an additive in feedingstuffs, the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs
and the provisional authorisation of new uses of certain additives already authorised in
feedingstuffs

• Commission Regulation (EC) No 42912008 Of 25 April 2008 on detailed rules for the
implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 Of The European Parliament And Of The
Council as regards the preparation and the presentation of applications and the assessment
and the authorisation of feed additives

• Commission Regulation (EU) No 892/2010 of 8 October 2010 on the status of certain
products with regard to feed additives within the scope of Regulation (EC) No 1831/2003 of
the European Parliament and of the Council

• European Union Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003
Appendixes 3b & 4. Annex: list of additives revision 115 Released 08 Apri120 11.

Feed materials
• Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council on the placing

on the market and use of feed, amending European Parliament And Council Regulation (EC)
No 1831/2003

• Commission Regulation (EU) No 454/2010 on transitional measures under Regulation (EC)
No 767/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the labelling
provisions for feed

• Commission Regulation (EU) No 242/2010 creating the catalogue of feed materials.
Repealed by Commission Regulation (EU) No 57512001.
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Pharmacologically active substances
• Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the

establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of
animal origin. Repealed by Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of
the Council

• Regulation (EC) No 470/2009 of the European Parliament and of the Council laying down
Community procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active
substances in foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90
and amending Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council and
Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council

• Commission Regulation (EU) No 37/2010 of22 December 2009 on pharmacologically active
substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal
origin.

Food additives
Directive 95/2/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 1995 on food
additives other than colours and sweeteners. Repealed by regulation (EC) No 1333/2008 of the
European Parliament and of the Council.
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Expert Group for Technical Advice on Organic Production

Mandate for technical advice on
Plant Protection Products

1.Background

In recent years, several Member States have submitted dossiers under Article 16(3)(b) of Council
Regulation (EC) No 83412007 concerning the possible inclusion of a number of substances in Annex
II to Commission Regulation (EC) No 889/2008 or, more in general, on their compliance with the
above mentioned legislation. In 2010, France introduced a request on Sodium hypochlorite,
Laminarin and Kaolin. Austria submitted a dossier on Sheep fat on 2007 and in 2008 Denmark
presented a dossier on the possible use of ultraviolet light (UV) as plant protection method.

A need has been identified to provide Member States with a template with a view to facilitate the
elaboration of complete technical dossiers.

2. Terms of reference

a) In the light of the most recent technical and scientific information available to the experts, the
Group is requested to answer the following question:

Is the use of the following substances/techniques:

Laminarin
Kaolin
Sheep fat
Sodium hypochlorite
UV

in line with the objectives, criteria and principles as well as the general rules laid down in Council
Regulation (EC) No 834/2007 and can they therefore be authorised in organic production under the
EU legislation?

In preparing its final report, the Group may also suggest amendments to the current list in Annex I as
well as take into account possible alternatives to the substances in question. In such cases, the
proposal(s) should be accompanied by a brief explanation of the reasons.

b) The Group is also requested to draft the template of the dossier mentioned in Art. 16(3)(b) of
Council Regulation (EC) No 834/2007 in relation to plant protection products.

3. Deadline

The deadline for adoption of the final report is 15 December 2011.
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEil
I ZR 139/09 Verkündet am:

4. November 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

810TA8AK

Nachschlagewerk: ja

8GHZ: nein

8GHR: ja

UWG §§ 3, 4 Nr. 11; VTabakG § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

Das in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG enthaltene Verbot, in der Werbung für
Tabakerzeugnisse Angaben zu verwenden, die darauf hindeuten, dass die Ta-
bakerzeugnisse natürlich oder naturrein seien, setzt nicht voraus, dass die An-
gaben für den angesprochenen Verkehr eine konkrete Irreführungsgefahr be-
gründen. Es handelt sich vielmehr um ein abstraktes Verbot, das den Werben-
den nicht an einer sachlichen Information über die einzelnen Eigenschaften sei-
nes Produkts und der zu seiner Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe hin-
dert.

8GH, Urteil vom 4. November 2010 - I ZR 139/09 - OlG Hamburg
lG Hamburg
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 4. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr..Born-

kamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirch-

hoff

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 13. August 2009 wird auf Kos-

ten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte bietet seit dem Jahr 2005 in Deutschland unter der Marke

"Natural American Spirit" einen Feinschnitt zum Selbstdrehen von Zigaretten

und seit September 2007 auch Zigaretten an. Die zu deren Herstellung verwen-

deten Tabake werden in den USA nach den Bestimmungen des National Orga-

nic Program des United States Department of Agriculture angebaut, wobei die-

se den Kriterien der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen

Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Er-

zeugnisse und Lebensmittel entsprechen.

2 Der Kläger ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Ver~

braucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband. Er beanstandet das

nachfolgend wiedergegebene Werbeblatt, mit dem die Beklagte im Oktober

2007 ihre Zigaretten unter anderem mit dem Begriff "BIO TABAK" bewarb:
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Rauchen kann tödlich sein.
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3 Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (Berlin) hat den Kläger mit

Schreiben vom 7. Januar 2008 über diese Werbung der Beklagten informiert

und zugleich gebeten, hiergegen vorzugehen. Der Kläger hat die Beklagte nach
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vorangegangener erfolgloser Abmahnung mit der bei Gericht am 28. April 2008

eingegangenen und der Beklagten am 19. Mai 2008 zugestellten Klage wegen

dieser Werbung auf Unterlassung und Ersatz der Abmahnkosten in Anspruch

genommen. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Werbung verstoße gegen

das Vorläufige Tabakgesetz und seidaher auch wettbewerbswidrig. Sie erwe-

cke den Eindruck, dass der Genuss der beworbenen Tabakerzeugnisse ge-

sundheitlich unbedenklich oder Jedenfalls unbedenklicher als der Konsum her-
. .

kömmlicner Zigaretten sei. Die Angabe "BIO TABAK" deute zudem darauf hin,

dass die Tabakerzeugnisse "natürlich" oder "naturrein" seien, da der durch-

schnittlich verständige Verbraucher den Begriff "BIO" dahingehend verstehe,

dass das jeweilige Produkt aus ökologischem Anbau stamme und möglichst na-

turbelassen ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt werde.

I
¡

I

4 Der Kläger hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurtei-
len, im geschäftlichen Verkehr für Tabakerzeugnisse mit dem Begriff "BIO
TABAK" wie in Anlage K 3 abgebildet zu werben.

5 Darüber hinaus hat der Kläger die Erstattung von Abmahnkosten in Höhe

von 200 € beansprucht.

6 Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, die angesprochenen

Verbraucher verständen den Begriff "BIO" in der beanstandeten Werbung allein

als Hinweis darauf, dass der verwendete Tabak den Regeln und Vorschriften

des ökologischen Landbaus entspreche. Da sie auch um die gesundheitlichen

Gefahren des Tabakkonsums an sich wüssten, würden sie aus der Verwendung

der Bezeichnung "BIO TABAK" nicht auf eine gesundheitliche Unbedenklichkeit

oder eine gesundheitsfördernde Wirkung der so bezeichneten Tabakprodukte

schließen. Außerdem sei der geltend gemachte Unterlassungsanspruch ver-
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jährt, weil der Kläger sich die Kenntnis des Bezirksamts Friedrichshain-

Kreuzberg von der beanstandeten Werbung zurechnen lassen müsse.

7 Daslandgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten

ist ohne Erfolg geblieben (Ol.G Hamburg, Urteil vom 13. August 200~

- 3 U 199/08, juris).

Entscheidungsgründe:

8 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurück-

weisung der Kläger beantragt, erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung

der Klage.

9 I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche unter den Gesichtspunk-

ten des Rechtsbruchs und der Irreführung für begründet erachtet (§§ 8, 3, 4

Nr. 11 UWG i. V. mit § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 VTabakG, §§ 5, 12 Abs. 1 UWG

und auch nicht gemäß § 11 UWG als verjährt angesehen. Hierzu hat es ausge-

führt:

10 Die Verwendung der Bezeichnung "BIO TABAK" in dem Werbeblatt ver-

stoße gegen das in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG enthaltene Verbot, im

Verkehr mit Tabakerzeugnissen oder in der Werbung für diese Angaben zu

verwenden, die darauf hindeuteten, dass die Tabakerzeugnisse "natürlich" oder

"naturrein" seien. Der angesprochene Verkehr verstehe die genannte Angabe

dahin, dass der verwendete Tabak aus ökologischem Anbau stamme und über

das aufgrund der allgemeinen Umweltbelastung unvermeidbare Maß hinaus frei

von Rückständen und Schadstoffen sowie weitgehend naturbelassen sei und

die aus ihm hergestellten Zigaretten ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt

und damit "natürlich" oder "naturrein" seien. Die Bestimmung des § 22 Abs. 2
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Satz 1 Nr. 2 VTabakG, deren Tatbestandsmerkmale damit erfüllt seien, setze

weder nach ihrem Wortlaut noch nach ihrer systematischen Stellung noch nach

ihrem Sinn und Zweck noch auch nach dem Willen des Gesetzgebers eine kon-

krete Irreführungsgefahr voraus. Ihre dementsprechende Auslegung sei auch

verfassungskonform und stehe nicht in Widerspruch zu den einschlägigen Re-

gelungen des Unionsrechts. Die Beklagte handle zudem irreführend.

11 Die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche seien auch nicht verjährt. Der

Kläger müsse sich die möglicherweise beim Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg vorhandene Kenntnis von den maßgeblichen Umständen nicht zu-

rechnen lassen.

12 /I. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung insoweit stand, als

das Berufungsgericht die Klageansprüche unter dem Gesichtspunkt des

Rechtsbruchs als begründet erachtet hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfeh-

ferfrei angenommen, dass die Beklagte mit ihrer beanstandeten Werbung ge-

gen das Verbot nach § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 VTabakG verstoßen hat (dazu

unter /I 1) und daher die vom Kläger geltend gemachten wettbewerbsrechtli-

chen Ansprüche auf Unterlassung und Ersatz von Abmahnkosten begründet

sind (dazu unter /I 2 und 4). Mit Recht hat es auch die von der Beklagten erho-

bene Einrede der Verjährung nicht durchgreifen lassen (dazu unter /I 3).

13 1. Nach §22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG ist es grundsätzlich verboten,

in der Werbung für Tabakerzeugnisse Angaben zu verwenden, die darauf hin-

deuten, dass die Tabakerzeugnisse natürlich oder naturrein seien. Diese Be-

stimmung enthält ein abstraktes Verbot, das mit höherrangigem Verfassungs-

recht und ebenso mit dem vorrangig anzuwendenden Unionsrecht vereinbar ist.

Entgegen der Ansicht der Revision gilt es auch für Angaben, die in Bezug auf

Rohstoffe oder Inhaltsstoffe gemacht werden, sofern diese Angaben - wie im
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Streitfall - darauf hinweisen, dass die Tabakerzeugnisse, die diese Stoffe ent-

halten, natürlich oder naturrein seien.

14 a) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass § 22 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 VTabakG nicht nur nach seinem Wortlaut, sondern auch nach sei-

ner systematischen Stellung, seinem Sinn und Zweck sowie dem Willen des

Gesetzgebers ein abstraktes Verbot enthält und daher nicht voraussetzt, dass

die gemachte Angabe für den angesprochenen Verkehr eine konkrete Irrefüh-

rungsgefahr begründet. Der gegenteiligen Ansicht der Revision folgt der Senat

nicht. Sie beruft sich auf die Wurzeln des § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG in

der früheren lebensmittelrechtlichen Regelung und weist darauf hin, dass § 17
Abs. 1 Nr. 4 LMBG ein entsprechendes Verbot für Lebensmittel statuiert habe,

die zugelassene Zusatzstoffe oder Rückstände von Stoffen im Sinne der §§ 14
und 15 LMBG enthielten, dass diese Regelung aber im geltenden Lebensmittel-

und Futtermittelgesetzbuch keine Entsprechung habe. Sie berücksichtigt dabei

nicht genügend, dass die zuletzt genannte Bestimmung schon deshalb ein abs-

traktes Irreführungsverbot enthielt, weil sie anderenfalls neben dem in § 17
Abs. 1 Nr. 5 LMBG geregelten konkreten Irreführungsverbot keinen eigenen

Anwendungsbereich gehabt hätte. Ebenso wenig lässt der Umstand, dass das

in § 17 Abs. 1 Nr. 4 LMBG enthaltene abstrakte Verbot in der Bestimmung des

§ 11 LFGB, die nunmehr den Schutz vor Täuschungen bei Lebensmitteln regelt,
keine Entsprechung hat, darauf schließen, dass die mit § 17 Abs. 1 Nr. 4 LMBG
vergleichbare Regelung in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG eine Täu-

schungsgefahr voraussetzt. Die Nichtübernahme der in § 17 Abs. 1 Nr. 4 LMBG
enthaltenen Regelung in § 11 LFGB, der den Täuschungsschutz bei Lebensmit-
teln ansonsten weithin ebenso regelt wie zuvor § 17 LMBG, erklärt sich viel-
mehr daraus, dass beim Erlass des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs

berücksichtigt wurde, dass das in § 17 Abs. 1 Nr.4 LMBG enthaltene abstrakte

Täuschungsverbot bei Lebensmitteln wegen der Regelung in Art. 2 Abs. 1
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Buchst. a sowie Art. 1B Abs. 1 und 2 der Etikettierungsrichtlinie

(RL2000/13/EG) obsolet war (vg!. Begründung des Regierungsentwurfs zu

§ 11 LFGB, BT-Drucks. 15/3657 S. 62; Meyer in MeyerlStreinz, LFGB BasisVO,

§ 11 LFGB Rn. 55; MünchKomm.UWG/Micklitz, EG K Rn. 57; Münch-

Komm.UWG/Hagenmeyer/Oelrichs, Anh. §§ 1-7 F § 11 LFGB Rn. 1, jeweils mit

Hinweis auf EuGH, Urteil vom 4. April 2000 - C-465/9B, Sig. 2000, 1-2297 =
GRUR Int. ·2000, 756 - Darbo naturrein). Dagegen hat der Gesetzgeber durch

die zeitgleich mit dem Erlass des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs an

die Stelle der §§ 22,23 LMBG getretenen §§ 17, 22 VTabakG zu erkennen ge- .

geben, dass bei Tabakerzeugnissen neben den konkreten Irreführungsverboten

in § 17 VTabakG weiterhin auch die abstrakten Verbote in § 22 VTabakG gelten

sollen.

15 b) Das in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG statuierte Verbot unterliegt

auch keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Bundes-

verfassungsgericht hat mit Urteil vom 30. Juli 200B in Bezug auf Rauchverbote

in Gaststätten - freilieh nicht auf diese beschränkt - entschieden, dass der Ge-

setzgeber angesichts des hohen Rangs der zu schützenden Rechtsgüter von

Verfassungs wegen nicht gehindert ist, dem Gesundheitsschutz den Vorrang

vor den dadurch beeinträchtigten Freiheitsrechten einzuräumen (BVerfGE 121,

317,357 ff.).

16 aa) Für die Eignung der in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG enthaltenen

Regelung zu dem angestrebten Zweck des Schutzes vor den mit dem Rauchen

verbundenen Gefahren genügt es, dass die Regelung den bezweckten Erfolg

fördern kann, so dass bereits die Möglichkeit einer Zweckerreichung genügt

(vg!. BVerfGE 121, 317, 354). Diese Möglichkeit ist hier zu bejahen, weil das

Verbot der Werbung mit Angaben, die geeignet sind, die mit dem Rauchen ver-

bundenen Gefahren für die Gesundheit des Rauchers sowie der passiv mitrau-
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chenden anderen Personen zu relativieren, die Nachfrage nach und den Kon-

sum von Tabakerzeugnissen dämpfen kann. Eine Werbung mit Angaben, die

das Rauchen als weniger gesundheitsschädlich erscheinen lassen, ist geeignet,

Personen, die bislang nicht geraucht haben, zum Rauchen zu veranlasse.n, und

.Personen, die bereits rauchen, zu erhöhtem Tabakkonsum zu verleiten.

17 bb) Die Erforderlichkeit der in § 22 Abs . .2 Satz1 Nr.2 VTabakG getrof-

fenen Regelung folgt daraus, dass kein gleich wirksames anderes Mittel zur.

Verfügung steht, dasdie Berufsfreiheit weniger einschränkt (vg!. BVerfGE 121,

317,354). Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass eine Regelung,

die die beanstandeten Angaben zulässt, wenn zugleich darauf hingewiesen

wird, dass dieser Umstand nichts an den mit dem Rauchen verbundenen spezi-

fischen Gefahren ändert, ebenso wirksam wie das in § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
VTabakG statuierte abstrakte Verbot verhindert, dass Personen, die ohne die

betreffenden Angaben nicht oder weniger rauchen, zu einem (weiteren) Tabak-

konsum verleitet werden.

18 cc) Die Regelung des §22 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 VTabakG ist auch nicht

deshalb unverhältnismäßig im engeren Sinn, weil sie die von ihr betroffenen

Anbieter von Tabakerzeugnissen in unzumutbarer Weise belastet. Die fragliche

Regelung hindert die Anbieter lediglich daran, ihre Erzeugnisse in einer be-

stimmten einzelnen Hinsicht zu bewerben. Außerdem hindert die Regelung die

Beklagte nicht an einer sachlichen Information über die Eigenschaften ihres

Produkts und über die bei seiner Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe. Der

mit der Regelung verbundene Eingriff in die Freiheit der Berufsausübung hält

sich daher in überschaubaren Grenzen und wiegt deshalb wesentlich weniger

schwer als der mit der Regelung verfolgte Gesundheitsschutz (vg!. BVerfGE

121,317,355 f.).
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19 c) Die Bestimmung des § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG dient danach

in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise dem Schutz der Verbraucher vor

den Gesundheitsgefahren, die vom Konsum von Tabakerzeugnissen ausgehen.

Damit ist - anders als die Revision meint - von vornherein kein Raum für eine

Einschränkung ihres Anwendungsbereichs auf Fälle, in denen der Verstoß zu

einer zumindest mittelbaren Gesundheitsgefährdung führt (so BGH, Urteil vom

1. März 2001 -I ZR 51/04, GRUR 2007, 809 Rn.19 = WRP 2007, 1088

- Krankenhauswerbunq, zu der - ariders als § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG oC.

zunächst allein dein Schutz 'des Laienpublikums vor unsachlicher Beeinflussung

dienenden Vorschrift des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HWG).

20 d) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Anwendung des § 22
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG steht auch nicht in Widerspruch zum vorrangig

anzuwendenden Unionsrecht. Die Revision verweist insoweit vergeblich auf das

bereits oben unter II 1 a .(Rn. 14) angesprochene Urteil des Gerichtshofs der

Europäischen Union vom 4. April 2000 in der Sache Darbo naturrein, das zum

Lebensmittelrecht ergangen ist und daher im Streitfall zumindest nicht unmittel-

bar einschlägig ist, sowie auf Art. 8 der (2.) Tabakwerbungsrichtlinie (RL

2003/33/EG). Nach der zuletzt genannten Bestimmung dürfen die Mitgliedstaa-

ten den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen, die im Einklang mit

dieser Richtlinie stehen, weder verbieten noch einschränken.

21 aa) Nach Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. d RL 2003/33/EG

ist Werbung in gedruckten Veröffentlichungen mit dem Zieloder der direkten

oder indirekten Wirkung, den Verkauf von Tabakerzeugnissen zu fördern, nur

zulässig, wenn die Veröffentlichungen ausschließlich für im Tabakhandel tätige

Personen bestimmt sind oder in Drittländern gedruckt und herausgegeben wer-

den und nicht hauptsächlich für den Unionsmarkt bestimmt sind. Der Gerichts-

hof der Europäischen Union hat allerdings entschieden, dass der Begriff "ge-
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druckte Veröffentlichungen" in Art. 3 Abs. 1 RL 2003/33/EG allein Veröffentli-

chungen wie Zeitungen, Zeitschriften oder Magazine erfasst, nicht dagegen an-

dere Arten von Veröffentlichungen wie Mitteilungsblätter lokaler Vereine, Pro-

grammhefte kultureller Veranstaltungen, Plakate, Telefonbücher sowie insbe-:

sondere auch Hand- und Werbezettel (EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2006

- C-380/03, Sig. 2006, 1-11573= ZLR 2007,337 Rn. 84 f. - Tabakwerbung II).

22 bb) Die Werbung für Tabakerzeugnisse mit Handzetteln, wie sie im

Streitfall in Rede steht,.ist danach im sekundären Unionsrecht nicht geregelt.

Die Zulässigkeit einer nationalen Bestimmung, die eine solche Weibung be-

schränkt, ist deshalb allein an den Vorschriften des primären Unionsrechts und

insbesondere an Art. 34 und 36 AEUV zu messen. Die Regelung des § 22
Abs.2 Satz 1 Nr.2 VTabakG stellt jedoch, soweit sie (auch) die Werbung für

Tabakerzeugnisse mittels Handzetteln reglementiert, lediglich eine bestimmte

Verkaufsmodalität dar, die eingeführte Erzeugnisse weder rechtlich noch tat-

sächlich diskriminiert, und fällt daher schon nicht in den Anwendungsbereich

des Art.34 AEUV (vg!. Ohly in Piper/Ohly/Sosnitza, UWG, 5. Auñ., Einf. C

Rn. 14 mwN). Angesichts dieser eindeutigen Gegebenheiten besteht insoweit

auch kein Anlass für die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichts-

hof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV.

23 e) Die Anwendung des § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 VTabakG scheidet im

Streitfall auch nicht deshalb aus, weil die Bezeichnung "BIO TABAK" in der be-

anstandeten Werbung allein für den bei der Zigarettenherstellung verwendeten

Rohstoff Tabak, nicht dagegen auch für die beworbenen Zigaretten selbst ver-

wendet wird. Soweit die Revision gegenteiliger Ansicht ist, vernachlässigt sie,

dass eine Angabe, die darauf hindeutet, ein Bestandteil eines Tabakerzeugnis-

ses sei natürlich oder naturrein, auch geeignet sein kann, beim angesproche-

nen Verkehr die Vorstellung zu erwecken, damit sei zugleich das Tabakerzeug-
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nisselbst natürlich oder naturrein. Dies gilt zumal dann, wenn der entsprechend

bezeichnete Bestandteil - wiehier der Tabak für die Zigaretten - der wesentliche

Bestandteildes beworbenen Tabakerzeugnisses ist.

24 f) Die Revision wendet sich schließlich ohne Erfolg gegen die vom Beru-

fungsgericht in tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts vorgenommene Be-

urteilung, der in der beanstandeten Werbung verwendete Begriff "100% BIO

TABAK" deute darauf hin, dass die von der Beklagten unter der Bezeichnung

"Natural American Spirit" beworbenen Zigaretten "natürlich" oder "naturrein"

seien.

25 aa) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung zutreffend und von

der Revision unbeanstandet davon ausgegangen, dass die Regelung des § 22

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG mit der Wendung "darauf hindeuten" die Verwen-

dung von Bezeichnungen in den Verbotsbereich einbezieht, die der angespro-

chene Verkehr im gleichen Sinne versteht wie die beiden im Gesetz ausdrück-

lich genannten Begriffe "natürlich" und "naturrein" (vg!. BGH, Urteil vom

17. Oktober 1996 -I ZR 159/94, GRUR 1997, 306, 307 = WRP 1997, 302

- Naturkind, zu § 17 Abs. 1 Nr.4 LMBG). Diese Frage hat das Berufungsgericht

ohne Rechtsfehler bejaht. Es hat dabei mit Recht auf das Verständnis eines si-

tuationsadäquat aufmerksamen und durchschnittlich informierten und verstän-

digen Verbrauchers abgestellt, und das eigene Verständnis zugrunde gelegt,

weil sich die beanstandete Werbung an Raucher und Personen wendet, die

- wie die Mitglieder des Berufungssenats - zumindest potentiell als Raucher in

Betracht kommen.

26 Ebenfalls rechtsfehlerfrei ist die Annahme des Berufungsgerichts, die

Angabe "BIO" könne je nach dem Produkt, für das sie benutzt werde, unter-

schiedliche Bedeutungen haben, wobei das Begriffsverständnis des Verkehrs



- 14 -

zu "BIO"-Kennzeichnungen bei zum menschlichen Verzehr bestimmten Ge-

nussmitteln maßgeblich durch deren Verwendung im Lebensmittelbereich ge-

prägt. werde; das lebensmittelrechtlich geprägte Verkehrsverständnis solcher.

Kennzeichnungen lasse sich daher weitgehend auf deren gesetzlich nicht gere-

gelte Verwendung für Tabakerzeugnisse übertragen. Nicht zu beanstanden ist

auch die Einschätzung des Berufungsgerichts, dass der Verkehr zwar über kei-

ne detaillierte Rechtskenntnis etwa hinsichtlich der Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich-

nung entsprechender Erzeugnisse verfügt. Bekannt ist dem Verkehr aber, dass

die Verwendung des Begriffs "BIO" bei landwirtschaftlich erzeugten Produkten

an die Erfüllung bestimmter Vorgaben hinsichtlich ihres Anbaus anknüpft und

die ökologische Landwirtschaft unter anderem durch Ressourcenschonung so-

wie die Vermeidung oder Reduktion von künstlichen Dünge- und Schädlingsbe-

kämpfungsmitteln geprägt ist. Keinen rechtlichen Bedenken unterliegt schließ-

lich die Annahme des Berufungsgerichts, die Angabe "BIO" könne bei Lebens-

mitteln auch darauf hinweisen, dass diese nur unvermeidbare Geringstmengen

von Schadstoffen und Rückständen deutlich unterhalb der rechtlich zulässigen

Grenzwerte enthielten oder ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt worden

seien (vg!. zum Vorstehenden auch Bornkamm in Köhler/Bornkamm, UWG,

28. Aufl., § 5 Rn. 4.65; Link in Ullmann, jurisPK-UWG, 2. Aufl., § 5 Rn. 254).

27 bb) Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht bei sei-

nen Ausführungen nicht unbeachtet gelassen, dass bei der Ermittlung der Vor-

stellung, die ein Verbraucher von einem Begriff hat, alle Bestandteile der Wer-

beaussage wie insbesondere das Umfeld, in dem sie steht, und daher auch die

im Zusammenhang mit ihr gegebenen Erläuterungen zu beachten sind.

28 (1) Die Revision bezieht sich insoweit auf die Hinweise auf der Rückseite

des Werbeblattes der Beklagten, wonach die Muttergesellschaft der Beklagten
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vorwiegend mit kleinen Farmern zusammenarbeitet, die biologischen Tabakan-

bau betreiben, und dieser Anbau den Kriterien der Verordnung (EWG)

Nr. 2092/91 sowie den Richtlinien des US-amerikanischen Landwirtschaftsmi-

nisteriums über biologischen Anbau entspricht und zertifiziert worden ist;

außerdern - so die Angaben auf der Rückseite des Werbeblattes - werden bei

der Herstellung der Zigaretten keine Zusatzstoffe verwendet und auch nur die

hochwertigen Teile des Tabakblattes verarbeitet. Die Revision gibt zu beden-

ken, dass dem angesprochenen Verkehr damit eine ganz konkrete Vorstellung

darüber vermittelt werde, was unter "100% BIO TABAK" zu verstehen sei.' Es

erscheine daher ausgeschlossen, dass der Verkehr diese Angabe schlicht und

einfach im Sinne von "natürlich" oder "naturrein" verstehe.

29 Die Revision greift damit aus dem auf der Rückseite des beanstandeten

Werbeblattes abgedruckten Text einzelne Passagen heraus, die für sich gese-

hen nicht dafür sprechen mögen, dass der angesprochene Verkehr die bean-

standete Aussage "BIO TABAK" als Hinweis auf die Natürlichkeit oder Natur-

reinheit der beworbenen Zigaretten versteht. Eine solche Einzelbetrachtung

steht indessen nicht in Widerspruch zu der vom Berufungsgericht auf der

Grundlage seiner - wie vorstehend unter II 1 f aa (Rn. 26) dargestellt - rechtlich

zutreffenden Erwägungen und in tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts

zusammenfassend getroffenen Feststellung, der angesprochene Verkehr ent-

nehme der Angabe "BIO TABAK", dass der verwendete Tabak aus ökologi-

schem Anbau stamme, über das aufgrund der allgemeinen Umweltbelastung

unvermeidbare Maß hinaus frei von Rückständen und Schadstoffen sowie weit-

gehend naturbelassen sei und die aus ihm hergestellten Zigaretten ohne künst-

liche Zusatzstoffe hergestellt seien.

30 (2) Das Berufungsgericht hat bei, seiner Beurteilung ferner nicht gegen

den Grundsatz verstoßen, dass die Vorstellung, die eine Werbeaussage beim
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Verbraucher erzeugt, anhand aller ihrer Bestandteile und daher insbesondere

unter Berücksichtigung des Umfeldes, in dem sie steht, und der im Zusammen-

hang mit ihr gegebenen Erläuterungen zu ermitteln ist; denn es hat ausdrücklich

ausgeführt, dass für das von ihm angenommene Verkehrsverständnis auch die

Art der VerWendung der.Angabe "BIO TABAK" in dem Werbeblatt spreche. Die

Erwartung, dass die Zigaretten aus ökologisch angebauten Tabaken hergestellt

würden, werdedurch den dort gegebenen Hinweis bestätigt, dass allein die

Blätter von biologisch angebauten Virginia-Tabaken verwendet würden. Zudem

werde in dem Werbeblatt ausgeführt, dass der Tabak ohne Pestizide und ohne

künstliche Düngemittel angebaut werde und dass bei der Herstellung der Ziga-

retten weder Zusatzstoffe wie Aromen, Konservierungsstoffe und Feuchthalte-

mittel noch Bläh- oder Folientabake hinzugefügt würden. Dies weise ebenso

wie der Umstand, dass die mit der Angabe "BIO TABAK" beworbenen Zigaret-

ten unter der Bezeichnung "Natural American Spirit" angeboten würden, darauf

hin, dass es sich um ein "natürliches" Produkt handele.

31 Ohne Erfolg greift die Revision diese Annahme als erfahrungswidrig an.

Mit ihrer Erwägung, der Verbraucher werde sich Gedanken darüber machen,

weshalb einmal der Begriff "BIO" und an anderer Stelle der Begriff "Natural"

verwendet werde und werde deshalb die beiden Begriffe durchaus unterschei-

den, ersetzt die Revision aber lediglich die vom Berufungsgericht vorgenomme-

ne Beurteilung des Sachverhalts durch ihre eigene Sicht der Dinge. Sie geht

dabei im Übrigen von einem auf subtilen Erwägungen beruhenden Verbrau-

cherverständnis aus, dass bei einem situationsadäquat aufmerksamen Durch-

schnittsverbraucher nicht unterstellt werden kann.

32 cc) Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, die angesprochenen

Verkehrskreise verstünden die Begriffe "natürlich" und "naturrein" dahin, dass

die natürlichen Bestandteile der Produkte als solche weitgehend unverändert
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blieben und die Produkte frei von künstlichen Zusatzstoffen und über das mit

einem Anbau in freier Natur unvermeidbare geringe Maß hinaus-frei von Rück-

ständen und Schadsto.ffen seien. Wegen des sich damit überschneidenden Ver-

kehrsverständnisses des Begriffs "BIO" und der Begriffe "natürlich" oder "natur-

rein" weise die Angabe"BIO" für die Bereiche Naturbelassenheit, Freiheit·von

künstlichen Zusatzstoffen und weitgehende Rückstands- und Schadstofffreiheit

darauf hin, dass die beworbenen Zigaretten "natürlich" oder "naturrein" seien.·

Dieses Verständnis stehe insbesondere in Einklang mit der im Erwägungs-

grund 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zum Ausdruck kommenden Ansicht

des Unionsgesetzgebers, dass eine ökologische oder biologische Produktion

unmittelbar zur Erzeugung und Verwendung natürlicher Substanzen und Ver-

fahren führe. Es sei daher anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise die Angabe "BIO TABAK" auch als Hinweis darauf verstünden, dass die

daraus hergestellten Zigaretten "natürlich" oder "naturrein" seien, und dass die

Angabe "BIO TABAK" in der beanstandeten Werbung darauf hinweise, dass es

sich um "natürliche" oder "naturreine" Produkte handele.

33 Die Revision greift diese Beurteilung vergeblich mit der Begründung an,

dem Verbraucher sei aufgrund jahrzehntelanger Konfrontation mit der Abkür-

zung "BIO" bekannt, dass ein Produkt nur dann mit dieser Bezeichnung bewor-

ben werden dürfe, wenn es nach bestimmten gesetzlich geregelten Vorgaben

hergestellt worden sei, und dass auch Lebensmittel aus ökologischem Landbau

Zusatzstoffe enthalten könnten. Sie bezieht sich dazu auf die seit dem 1. Janu-

ar 2009 geltende Regelung in Art. 6 Buchst. b VO (EG) Nr. 834/2007. Danach

muss die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel ins-

besondere auf dem spezifischen Grundsatz beruhen, dass die Verwendung von

Zusatzstoffen, von nicht ökologischen/nicht biologischen Zutaten mit überwie-

gend technischen und sensorischen Funktionen sowie von Mikronährstoffen

und Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und auf Fälle beschränkt ist, in
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denen dies ein wesentliches technologisches Erfordernis darstellt oder beson-

deren Ernährungszwecken dient. Diese Bestimmung, die in der Verordnung

(EWG) Nr. 2092/91 noch keine Entsprechung hatte, lässt die Verwendung von

Zusatzstoffen damitzwar zu, beschränkt sie aber auf ein Minimum. Es kann

daher nicht angenommen werden, dass der Inhalt der in Art. 6 Buchst. b VO

(EG) Nr. 834/2007 enthaltenen Regelung, soweit er den Verbrauchern über-

haupt (schon) bekannt ist, deren Vorstellung davon maßgeblich beeinflusst, ob

die Begriffe "BIO" einerseits und "natürlich" oder "naturrein" andererseits im Fall

ihrer Verwendung für Lebensmittel als Synonyme zuverstehen sind oder nicht.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Frei-

heit von Zusatzstoffen nur einer der Bereiche ist, bei denen das Berufungsge-

richt von einer aus der Sicht der Verbraucher bestehenden Überschneidung der

Begriffsinhalte ausgegangen ist. Noch weniger als bei Lebensmitteln kann bei

Tabakerzeugnissen angenommen werden, dass die durch Art. 6 Buchst. b VO

(EG) Nr. 834/2007 bewirkte Änderung oder KlarsteIlung der Rechtslage die hin-

sichtlich des Begriffs "BIO" bestehende Verkehrserwartung maßgeblich beein-

flusst hat.

34 2. Die von der Beklagten danach mit der vom Kläger beanstandeten

Werbung verletzte Vorschrift des § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG stellt eine

Marktverhaltensregelung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar (vg!. Köhler in Köh-

ler/Bornkamm aaO § 4 Rn. 11.136; MünchKomm. UWG/Schaffert, § 4 Nr. 11

Rn.259; Fezer/Götting, UWG, 2. Auf!., §4-11 Rn. 141; aA Ohly in Piper/Ohly/
Sosnitza aaO § 4 Rn. 11/25, 11/59 und 11/71). Der Anwendungsbereich des

§ 4 Nr. 11 UWG ist nicht auf solche Marktverhaltensregelungen beschränkt, die

eine spezifisch wettbewerbsbezogene Schutzfunktion in dem Sinne aufweisen,

dass sie die Marktteilnehmer speziell vor dem Risiko einer unlauteren Beein-

flussung ihres Marktverhaltens schützen (vg!. BGH, Urteil vom 10. Dezember

2009 -I ZR 189/07, GRUR 2010,754 Rn. 20 ff. = WRP 2010,869 - Golly Telly).
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35 Der dem Kläger zustehende, in die Zukunft gerichtete Verletzungsunter-

lassungsanspruch ist auch nicht deshalbentfal/en, weil die Richtlinie

2005/29/EG über .unlautere Geschäftspraktiken, deren Umsetzungsfrist am

12. Dezember 2007 abgelaufen ist, in ihrem Anwendungsbereich eine grund-

sätzlich val/ständige Harmonisierung bezweckt. Denn nach Art. 3 Abs. 3 der

Richtlinie bleiben die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf die

Gesundheits- und Sicherheitsaspekte von Produkten unberührt. Gemäßdem

Erwåqunqsqrund 9 Satz 2 der Richtlinie gilt dies insbesondere für Regelungen

im -Zusammenhang mit Tabakwaren. Damit bleibt die Anwendung des § 4

Nr. 11 UWG in diesem Bereich zulässig (st. Rspr.; vg/. nur BGH, Urteil vom

24. Juni 2010 - I ZR 166/08, GRUR 2010, 1026 Rn. 20 = WRP 2010, 1393 -

Photodynamische Therapie, mwN; Urteil vom 9. September 2010 -I ZR 193/07,

GRUR 2010, 1136 Rn. 13 = WRP 2010, 1482 - UNSER DANKESCHÖN FÜR

SIE).

36 Da die Regelung des § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG den Schutz der

Gesundheit der Verbraucher bezweckt, liegt zudem kein Bagatel/verstoß im

Sinne des § 3 UWG 2004 var (st. Rspr.; vg/. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005

-I ZR 194/02, BGHZ 163, 265, 274 - Atemtest; Urteil vom 13. Juli 2006

- I ZR 243/03, GRUR 2006,953 Rn. 21 = WRP 2006, 1505 - Warnhinweis II; Ur-
teil vom 26. März 2009 - I ZR 213/06, BGHZ 180, 355 Rn. 34

- Festbetragsfestsetzung). Aus demselben Grund ist der von der Beklagten be-

gangene Rechtsverstoß auch geeignet, die Interessen der Verbraucher im Sin-

ne des § 3 Abs. 1 UWG 2008 spürbar zu beeinträchtigen (vg/. BGHZ 180, 355

Rn. 34 - Festbetragsfestsetzung, mwN).

37 3. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der damit aus

§ 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 3, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 22 .
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Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VTabakG begründete Unterlassungsanspruch des Klägers

nicht gemäß § 11 UWG verjährt ist.

38 a) Der Kläger selbst hat von dem mit der Klage beanstandeten Verhalten

der Beklagten -erst aufgrund des ihm am 10. Januar 2008 zugegangenen

Schreibens des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg vom 7. Januar 2008

Kenntnis erlangt. Bei Zugrundelegung dieses Zeitpunkts war die Verjährungs-

frist für den Anspruch, die gemäß § 11 Abs. 1 UWG sechs Monate beträgt, im

Zeitpunkt der Klageerhebung am 18. Mai 2008 noch nicht abgelaufen.

39 b) Der Umstand, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mögli-

cherweise bereits vorher Kenntnis von den den Unterlassungsanspruch des

Klägers begründenden Umständen hatte, führt ebenfalls nicht zur Anspruchs-

verjährung. Der Kläger braucht sich eine solche Kenntnis nicht entsprechend

§ 166 Abs.2 BGB zurechnen zu lassen. Die Bestimmung des § 7 des EG-
Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes (VSchDG), auf die sich die Beklagte

in diesem Zusammenhang stützt, sieht vor, dass die für die Durchführung der

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die

Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden

vor dem Erlass einer Anordnung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister

eine nach dem Unterlassungsklagengesetz oder dem Gesetz gegen den unlau-

teren Wettbewerb zur Erhebung einer Verbandsklage zuständige Stelle damit

beauftragen sollen, auf das Abstellen des Verstoßes hinzuwirken. Die danach

bestehende Verpflichtung der zuständigen Behörde, vor einer eigenen Ent-

scheidung vorrangig Dritte zu beauftragen (vg!. Köhler in Köhler/Bornkamm

aaO § 12 Rn. 7.10), setzt allerdings, wie sich schon aus § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
VSchDG und im Übrigen aus der Bezugnahme in § 1 Abs. 1 VSchDG auf die

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 ergibt, einen innerhalb der Europäischen Union

grenzüberschreitend begangenen Rechtsverstoß voraus (vg!. Köhler in Köhler/
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Bornkamm aao § 4a UKlaG Rn. 4). Da es im Streitfall nicht um einen solchen

Verstoß geht, ist hier auch für eine Heranziehung des § 7 VSchDG und - daran

anknüpfend - des Rechtsgedankens des § 166 Abs. 2 BGB kein Raum.
I

40 4. Der vom Kläger geltend gemachte Anspruch auf Ersatz seiner Ab-

mahnkosten, deren Höhe unstreitig ist, folgt aus § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG.

Bornkamm Pokrant Büscher

·41 III. Nach allem erweist sich die Revision der Beklagten als unbegründet

und ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 97.Abs. 1 zpa zurückzuweisen.

Schaffert Kirchhoff

Vorinstanzen:
lG Hamburg, Entscheidung vom 05.09.2008 - 406 a 94/08 -
Ol.G Hamburg, Entscheidung vom 13.08.2009 - 3 U 199/08 -
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Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bre men

Az.: 5 K 558/11

Im Namen des Volkes!
Urteil

In der Verwaltungsrechtssache

Die Verfügung des Senators für Wirtschaft und Häfen vom
11. April 2011wird aufgehoben.

hat das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen - 5. Kammer - durch Richter

Sperlich, Richterin Twietmeyer Richter Dr. Schulenberg sowie den ehrenamtlichen Richter Ata

und die ehrenamtliche Richterin Diekhöner aufgrund der mündlichen Verhandlung vom

15. September 2011 für Recht erkannt:

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die
B.eklagte darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn
nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von
110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.

Die Berufung und die Sprungrevision werden zugelassen.
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Tatbestand

Die Klägerin wendet sich gegen eine Verfügung, mit der ihr das In-Verkehr-Bringen des Öko-

Kennzeichens nach § 1 des Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines Kennzeichens

für Erzeugnisse des ökologischen Landbaus (ÖkoKennzG) für verschiedene

Heimtierfuttermittel untersagt wurde.

Die Klägerin stellt Futtermittel und Bedarfsartikel für Heimtiere her und vertreibt diese. In dem

Sortiment der Klägerin befinden sich sechs Produkte, die die Klägerin mit dem' Öko-

Kennzeichen nach § 1 ÖkoKennzG ("Bio-Siegel") in Verkehr bringt. Dabei handelt es sich im

Einzelnen um folgende Produkte:

1. V. Bio Kräuter Heu

2. V. Nature Garden, Gemüsemix für Zwergkaninchen

3. V. Nature Special, Johannisbrot für Zwergkaninchen

4. V. Nature Fruit, Gemüsemix für Meerschweinchen

5. V. Nature Verde, Johannisbrot, Kokos, Apfel für Hamster

6. V. Nature Mix Frucht und Gemüse für Chinchillas in der Heimtierhaltung

Die Futtermittel-Ausgangserzeugnisse der genannten Produkte stammen aus ökologischem

Landbau. Im April 2010 ließ sich die Klägerin von der in Bremen ansässigen C. GmbH

zertifizieren. Sodann meldete die Klägerin die genannten Produkte in der online geführten Bio-

Siegel Datenbank der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung an und kennzeichnete.

die in Verkehr gebrachten Produkte mit dem Bio-Siegel. Im August 2010 teilte ein Mitarbeiter

der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung der Klägerin telefonisch mit, dass die

Kennzeichnung von Heimtierfutlermitleln mit dem Bio-Siegel problematisch sein könnte und

empfahl, das Bio-Siegel künftig nicht mehr zu verwenden. Daraufhin entwickelte sich ein

Schriftverkehr zwischen der Klägerin und der Beklagten, in dem beide Seiten unterschiedliche

Rechtsauffassungen zur Zulässigkeit der Verwendung des Bio-Siegels für Heimtierfutlermitlel

vertraten.

Nach vorheriger Anhörung untersagte der Senator für Wirtschaft und Häfen der Klägerin mit

Verfügung vom 11. April 2011, die Produkte zu 2. bis 5. mit Bio-Siegel in den Verkehr zu

bringen. Zur Begründung wurde ausgeführt, gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 ÖkoKennzG sei es

verboten, Erzeugnisse mit dem Öko-Kennzeichen in Verkehr zu bringen, die nicht in den

Anwendungsbereich des ÖkoKennzG fielen. Dieser Anwendungsbereich sei gemäß § 1 Abs.
1 Nr. 1 ÖkoKennzG bei Erzeugnissen im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 oder 3 der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 (EG-Öko-Verordnung) eröffnet,
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wenn die Voraussetzungen für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die

ökologische Produktion nach Art. 23 Abs. 2 Satz 1oder Abs. 4 Satz 1 Buchstabe a, jeweils in

Verbindung mit Abs. 3 der Verordnung EG 834/2007 erfüllt seien. Bei Heimtierfuttermitteln

handele es sich unzweifelhaft um Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c

der EG-Öko-Verordnung. Jedoch seien im Fall der von der Klägerin in Verkehr gebrachten

Heimtierfuttermittel die Voraussetzungen für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug

auf die ökologische Produktion gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 1 EG-Öko-Verordnung nicht erfüllt.

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ÖkoKennzG verbiete in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 Satz 1 EG-Öko-

Verordnung die Verwendung des Öko-Kennzeichens für Lebensmittel und Futtermittel, die

nicht "die Voraussetzungen der Verordnung" erfüllten. Die einzuhaltenden Herstellungs- und

Zusammensetzungsvorschriften müssten sich demzufolge unmittelbar aus der EG-Öko-

Verordnung ergeben. Diese Voraussetzung sei ausweislich des Art. 23 Abs. 1, letzter Satz

EG-Öko-Verordnung nur bei lebenden oder unverarbeiteten landwirtschaftlichen

Erzeugnissen erfüllt. Bei verarbeiteten Futtermitteln sei dies ausweislich Art. 26 EG-Öko-

Verordnung nicht der Fall. Denn nach dieser Vorschrift bedürfe es für die Kennzeichnung und

Zusammensetzung von Futtermitteln ausdrücklich weiterer besonderer

Kennzeichnungsvorschriften. Dieses Ergebnis entspreche dem Willen des Gesetzgebers.

Bereits im Jahre 2001 unter Geltung der Verordnung (EG) 2092/91 sei der

Anwendungsbereich des ÖkoKennzG dahingehend geregelt worden, dass dieser sich nur auf

nicht verarbeitete Agrarerzeugnisse und zum Verzehr verarbeitete Produkte erstreckt habe.

Dieser Anwendungsbereich des ÖkoKennzG habe sich zwischenzeitlich nicht verändert. Mit

der Novellierung des ÖkoKennzG anlässlich der Neufassung der EG-Öko-Verordnung habe

der Gesetzgeber lediglich notwendige Korrekturen hinsichtlich der Verweise auf die

Vorschriften des EG-Rates angestrebt. Die Tatsache, dass Futtermittel gemäß Art. 1 Abs. 2

Satz 1 Buchstabe c EG-Öko-Verordnung nunmehr grundsätzlich in deren Anwendungsbereich

fielen, stehe dem nicht entgegen, da sich die maßgeblichen Kennzeichnungs- und

Herstellungspflichten nicht aus der EG-Öko-Verordnung selbst ergäben.

Die Klägerin hat am 11. Mai 2011 Klage erhoben. Sie trägt vor, alle von ihr mit dem Bio-Siegel

gekennzeichneten Produkte unterfielen dem Anwendungsbereich des ÖkoKennzG und

erfüllten dessen Voraussetzungen. Es sei unstreitig, dass es sich bei Heimtierfuttermitteln um

Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c der EG-Öko-Verordnung handele.

Richtig sei ferner, dass § 1 Nr. 1 ÖkoKennzG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 Satz 1 EG-Öko-

Verordnung es verbiete, das Öko-Kennzeichen für Lebensmittel und Futtermittel zu

verwenden, die nicht die Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung erfüllten. Nicht richtig sei

jedoch, weitere, besondere Kennzeichnungsvorschriften für verarbeitete Futtermittel zu

fordern. Die Kommission habe bislang lediglich für bestimmte Nutztierrassen mit der

Verordnung (EG) 889/2008 besondere Vorschriften erlassen, nicht jedoch für Futtermittel für
-4-
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Heimtiere. Das Nichttätigwerden des Gesetzgebers im Bereich der Heimtierfuttermittel könne

nicht dazu führen, dass Heimtierfuttermittel wie die unter den Ziffern 2. bis 6. genannten aus

dem Anwendungsbereich des ÖkoKennzG in Verbindung mit der EG-Öko-Verordnung

vollständig herausgenommen würden. Art. 26 EG-Öko-Verordnung sei eine

Ermächtigungsgrundlage für die Kommission, besondere Vorschriften für die Kennzeichnung

und Zusammensetzung von ökologisch / biologischen Futtermitteln zu erlassen. Es gehe

dagegen nicht um die Voraussetzungen, die ein Erzeugnis zu erfüllen habe, damit es nach § 1
ÖkoKennzG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 Satz ioder Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit

Abs. 3 EG-Öko-Verordnung mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden dürfe. Es seien daher

die allgemeinen Vorschriften der EG-Öko-Verordnung anzuwenden. Deren Voraussetzungen

erfüllten die streitgegenständlichen Produkte, denn sie unterlägen einer Öko-Kontrolistelle(C.

GmbH) und seien zu 100% aus ökologisch kontrolliertem Rohmaterial hergestellt. Die

Auffassung der Beklagten, wonach nur lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche

Erzeugnisse gemäß Art. 23 Abs. 1 letzter Satz EG-Öko-Verordnung in den

Anwendungsbereich für die Herstellung und Kennzeichnung fielen, sei falsch. Dieser Satz

beinhalte lediglich spezielle Kennzeichnungsvorschriften für die genannten Erzeugnisgruppen,

während der erste Satz des Art. 23 Abs. 1 EG-Öko-Verordnung die allgemeinen

Kennzeichnungsvorschriften für alle Erzeugnisse beinhalte. Die Spezialvorschrift des zweiten

Satzes verbiete die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf ökologische Produktion

für Futtermittel nicht generell, sondern regle diese nur klarer. Folge man der Argumentation

der Beklagten, käme man zu dem Ergebnis, dass die beanstandeten, wenig verarbeiteten

Produkte zwar für den Humanbereich gekennzeichnet werden dürften, nicht aber als

Heimtierfuttermittel. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum ein Heuprodukt mit dem Bio-

Siegel gekennzeichnet werden dürfe und die Obst- oder Gemüsemischungen, sei es als

Mischungen oder als Einzelprodukte, nicht.

die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Untersagungsverfügung des Senators für Wirtschaft
und Häfen vom 11. April 2011 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,

Sie wiederholt und vertieft die Ausführungen aus dem angefochtenen Bescheid.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der

Gerichtsakten und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Beklagten verwiesen.
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Entscheidungsgründe

Die Klage hat Erfolg. Die angefochtene Untersagungsverfügung ist rechtswidrig und verletzt

die Klägerin in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 VwGO.

Als Rechtsgrundlage für die angefochtene Verfügung kommt nur Art. 30 Abs.·1 EG-Öko-

Verordnung in Betracht. Danach untersagt die Kontrollbehörde oder KontrollsteIle bei

Feststellung eines .schwerwiegenden Verstoßes oder eines Verstoßes mit Langzeitwirkung

dem betreffenden Unternehmer die Vermarktung von Erzeugnissen mit einem Bezug auf die

ökologische/biologische Produktion in der. Kennzeichnung und Werbung für eine mit der

zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats vereinbarte Dauer. Die Beklaqte hat die

angefochtene Verfügung zwar nicht auf Art. 30 Abs.1 EG-Öko-Verordnung gestützt, sondern

in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass die Erfüllung der Voraussetzungen

der EG-Öko-Verordnung zwischen den Beteiligten unstreitig sei. Die Untersagung beruhe

vielmehr allein auf einem Verstoß gegen § 1 ÖkoKennzG. Diese Norm enthält jedoch keine

Befugnis zum Erlass eines Verwaltungsaktes durch die Behörde, sondern regelt allein die

Voraussetzungen für das In-Verkehr-Bringen von Erzeugnissen mit dem nationalen Öko-

Kennzeichen. Da § 1 ÖkoKennzG die Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung in Bezug

nimmt und Art. 25 Abs. 2 EG-Öko-Verordnung zur Verwendung nationaler und privater Logos

in der Kennzeichnung und Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung hierfür

berechtigt, sofern diese Erzeugnisse die Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung erfüllen,

kann sich die Beklagte für ihre Untersagungsverfügung allein auf Art. 30 Abs. 1 EG-Öko-

Verordnung stützen.

Der Senator für Wirtschaft und Häfen ist im Land Bremen gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 des
Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der

Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz) für

die Überwachung der Einhaltung der EG-Öko-Verordnung zuständig.

Die Untersagungsverfügung ist rechtswidrig. Ein Verstoß gegen § 1 Abs. 1 Nr. 1 ÖkoKennzG
liegt nicht vor. Danach dürfen Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 oder 3 der

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 mit dem Öko-Label in den Verkehr gebracht werden, wenn sie

die Voraussetzungen des Art. 23 Abs. 2 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 Buchstabe a, jeweils

i.V.m. Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfüllen.

Heimtierfuttermittel sind Erzeugnisse im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe c der EG-

Öko-Verordnung. Unter den Begriff der Futtermittel fallen neben den Nutztierfuttermitteln auch
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die Heimtierfuttermittel. Eine Ausgrenzung der Heimtierfuttermittel aus dem Geltungsbereich

der Verordnung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem systematischen

Zusammenhang der Verordnung. Vielmehr gilt gemäß Art. 2 Buchstabe j EG-Öko-Verordnung

für die Bestimmung des Begriffs "Futtermittel" die Begriffsbestimmung der Verordnung (EG)

Nr. 178/2002 vom 28. Januar 2002. Nach Art. 3 Nr. 4 der va 178/2002 bezeichnet der

Ausdruck "Futtermittel" Stoffe oder Erzeugnisse, auch Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise

verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Tierfütterung bestimmt sind. Eine

Unterscheidung zwischen Nutztier- und Heimtierfuttermïtteln findet nicht statt.

Es sind auch die Voraussetzungen für die Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die

ökologische Produktion gemäß Art. 23 Abs. 2 Satz 1 EG-Öko-Verordnung erfüllt.

Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische/bíologische Produktion dürfen nach Art. 23

Abs. 2 Satz 1 EG-Öko-Verordnung nur verwendet werden, wenn sie die Voraussetzungen der

EG-Öko-Verordnung erfüllen. Dies ist nach dem übereinstimmenden Vortrag der Beteiligten

der Fall. Wortlaut und Systematik der Norm lassen entgegen der Auffassung der Beklagten

nicht erkennen, dass sich die einzuhaltenden Herstellungs- und

Zusammensetzungsvorschriften unmittelbar aus der EG-Öko-Verordnung ergeben müssen.

Auch die Schlussfolgerung der Beklagten, dass dies ausweislich des Art. 23 Abs. 1, letzter

Satz EG-Öko-Verordnung nur bei lebenden oder unverarbeiteten landwirtschaftlichen

Erze-ugnissen erfüllt sei, ist so nicht nachvollziehbar. Art. 23 Abs. 1 letzter Satz EG-Öko-

Verordnung stellt nach seinem eindeutigen Wortlaut lediglich eine Zusatzvoraussetzung für

die Kennzeichnung von lebenden oder unverarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf.

Dagegen betrifft Art. 23 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-Verordnung die allgemeinen

Kennzeichnungsvorschriften für alle in Art. 1 Abs. 2 EG-Öko-Verordnung genannten

Erzeugnisse.

------ -------- ----

Auch Art. 26 EG-Öko-Verordnung steht einer Kennzeichnung von Heimtierfuttermitteln nach

Art. 23 Abs. 1 EG-Öko-Verordnung nicht entgegen. Nach Art. 26 EG-Öko-Verordnung erlässt

die Kommission besondere Vorschriften für die Kennzeichnung und Zusammensetzung von

ökologischen/biologischen Futtermitteln (Buchstabe a), Umstellungserzeugnissen pflanzlichen

Ursprungs (Buchstabe b) und vegetativem Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau

(Buchstabe c). Von dieser Ermächtigung hat die Kommission mit der Verordnung (EG) Nr.

889/2008 vom 5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.

834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von.

ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen

Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle Gebrauch gemacht. Titel II der Verordnung enthält

Vorschriften für die Produktion, Verarbeitung, Verpackung, Beförderung und Lagerung

ökologischer/biologischer Erzeugnisse. Die Vorschriften über die "tierische Erzeugung" gelten
- 7-
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gemäß Art. 1 Nr. 2 Buchstabe c LV.m. Art. 7 VO 889/2008 zwar nur für bestimmte

Nutztierarten. Die für diese zugelassenen Futtermittel sind in den Art. 19 bis 22 VO 889/2008

geregelt. Diese Vorschriften sind jedoch schon deshalb nicht einschlägig, weil es vorliegend

nicht um die in Kapitel 2 geregelte tierische Erzeugung geht. In Bezug auf die pflanzliche

Erzeugung gelten vielmehr die Art. 3 bis 6 der VO 889/2008. Die in Titel III (Kennzeichnung)

Kapitel 2 enthaltenen spezifischen Kennzeichnungsvorschriften für Futtermittel gelten nach

Art. 59 VO 889/2008 ausdrücklich nicht für Futtermittel für Heimtiere. Nach Art. 95 Abs. 5 VO

889/2008 gelten bis zur Aufnahme ausführlicher Verarbeitungsvorschriften für

Heimtierfuttermittel die einzelstaatlichen Vorschriften oder - falls solche Vorschriften nicht

bestehen - die von den Mitgliedstaaten akzeptierten oder anerkannten privaten Standards.

Eine Zusammenschau der Vorschriften .der va 889/2008 macht deutlich, dass der

Verordnungsgeber eine Geltung grundsätzlich auch für Heimtierfuttermittel beabsichtigte und

die Geltung nur für den Bereich der spezifischen Kennzeichnungsvorschriften bewusst

ausgeschlossen hat. Im Übrigen hat er für eine Übergangszeit anstelle ausführlicher

Verarbeitungsvorschriften die Geltung einzelstaatlicher Vorschriften oder privater Standards

zugelassen. Dass die Produkte der Klägerin die Voraussetzungen der Verordnung 889/2008

insgesamt erfüllen, ist zwischen den Beteiligten wiederum unstreitig.

Da die Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung vorliegen, kann die Beklagte ihre

Untersagungsverfügung auch nicht auf einen Verstoß gegen § 1 ÖkoKennzG stützen. Der

Auffassung der Beklagten, der Gesetzgeber habe mit der Novellierung des ÖkoKennzG

dessen Anwendungsbereich nicht erweitern wollen, vielmehr sei der Verweis in § 1 Abs. 1 Nr.
1 ÖkoKennzG, der sich vor der Novellierung auf die inzwischen außer Kraft getretene VO

2092/91 bezog, nach wie vor nur in dem damals gebrauchten Umfang zu verstehen, steht der

eindeutige Wortlaut der Norm entgegen. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ÖkoKennzG verweist vollumfänglich

auf die EG-Öko-Verordnung, ohne die Geltung für Futtermittel einzuschränken. Wenn das von

der Beklagten vorgetragene gesetzgeberische Motiv tatsächlich bestanden haben sollte, hat

es im ÖkoKennzG jedenfalls keinen Niederschlag gefunden. Die Gesetzesbegründung (BT-

Drs. 16/10174) lässt keinen Aufschluss darüber zu, ob die Neufassung des § 1 Abs. 1 Nr. 1
ÖkoKennzG Futtermittel von der Möglichkeit der Kennzeichnung mit dem nationalen Bio-

Siegel ausschließen wollte. Soweit es in der Gesetzesbegründung auf Seite 19 heißt "Die

Neugefasste Vorschrift in § 1 Abs. 1 Nr. 1 entspricht inhaltlich dem geltenden Recht" zwingt

dies jedenfalls nicht zu der von der Beklagten vorgenommenen Auslegung. Eingangs des

Gesetzesentwurfs wird nämlich klargestellt, dass die Europäische Union "weitreichende

Änderungen" auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus vorgenommen habe und dass mit

der neuen EG-Öko-Verordnung "zahlreiche Änderungen bei den Bestimmungen über die

Kennzeichnung der Öko-Produkte" vorgenommen worden seien. Unter anderem diese

Änderungen machten eine Änderung des ÖkoKennzG notwendig (BT-Ors. 16/10174, S.1).
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Dass einzig und ausgerechnet die Änderung betreffend die Kennzeichnung von Futtermitteln

von der Verweisung in § 1 Abs. 1 Nr. 1 ÖkoKennzG nicht erfasst sein sollte, lässt sich aus den

Gesetzesmaterialien nicht entnehmen. Im Übrigen hätte dies auch zur Untersagung der

Kennzeichnung des Bio-Kräuter-Heus der Klägerin durch die Beklagte führen müssen, da es

sich auch bei diesem Produkt um Heimtierfuttermittel handelt.

Der einschränkenden Auslegung von § 1 Abs. 1 ÖkoKennzG steht schließlich der

Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts entgegen. Gemäß Art. 288 AEUV (ehemals

Art. 249 Abs.· 2 EGV) hat die Verordnung allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Mittels dieser Durchgriffswirkung wird

klargestellt, dass Verordnungen mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt automatisch, also

. ohne Dazwischentreten nationaler Rechtssetzung ihre Rechtswirkungenentfalten

(Oppermann, Europarecht, 3. Auflage, 2005, Rn. 81). Adressaten der Verordnungen sind in

Konsequenz ihrer umfassenden Geltungskraft gleichermaßen die Gemeinschaft und ihre

Institutionen, die Mitgliedstaaten einschließlich ihrer behördlichen Ausprägungen in allen drei

Gewalten und schließlich die natürlichen und juristischen Einzelpersonen (Oppermann, a. a.

O., Rn. 83). Eine .Untersagung der Kennzeichnung mit dem nationalen Bio-Siegel trotz

Vorliegen der Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung stellt einen Verstoß gegen Art. 25

Abs. 2 EG-Öko-Verordnung dar, denn danach dürfen nationale und private Logos in der

Kennzeichnung und Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung hierfür verwendet

werden, sofern diese Erzeugnisse die Voraussetzungen der EG-Öko-Verordnung erfüllen.

- 9-

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige

Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 11 ZPO.

Die Berufung war wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache gemäß § 124 a Abs. 1 in
Verbindung mit § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen. Aus diesem Grund hat die Kammer von

ihrer Befugnis aus § 134 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 132 Abs. 2 Nr. 1
VwGO Gebrauch gemacht und auch die Sprungrevision zugelassen.
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3 K 1073/11

I
VERWALTUNGSGERICHT F~EIBURG

Beschluss

In der Verwaltungsrechtssache

1.

- Antragsteller -

2.

prozessbevollmächtiat:
, Rechts?J,nwalte

gegen

-zu 1, .2 -

- Antragsgegnar -

~:.

) ',_ ..

C",-j

Land Baden-Worttemberg,
dieses vertreten durch Re.gierungspräsidiùmKarlsruhe,
Sohlossplatz 4 - 6,76131' Karlsruhe, Az.: 31-0532.3 Reitter GbR

wegen Entscheidung über Ausnahme von den Vorschriften für Unterbringungen und
Besatzdichte in Altgebäuden nach Art 95 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 88.9/2D08., .
hier: Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz

hat das Verwaltungsgericht Freiburg - 3. Kammer - durch die Richterin am Verwal-
tungsgericht Dreßler als Vorsitzende, den Richter am Verwaltungsgericht Matejka
und den Richter am Verwaltungsgericht Döll

am 02. August 2011

beschlossen; .
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Der Antrag wird abgelehnt.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens.

Der Streitwert wird auf 5.0.00,-- EUR festgesetzt.

G r ü n d e:

j
Die Antragsteller zu 1 und zu 2 betreiben - mittlerweile wohl als GdbR - den

als 'landwirtschaftlichen Betrieb unter der einheitlichen Betriebsnummer

D-BW-024-233B-ADB.

Die Antragstellerin zu 2 hatte dem Regierungspräsidium Karlsruhe bereits 1999 ge-

mäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24.06.1991

über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABI. L 198 vom 22.07.1991 J S. 1)

. _va 2092/91 - gemeldet, dass sie ökologischen Landbau betreibt, und außerdem die

Produktion dem Kontrollsystem durch als Beliehene tätige private KontrollsteIlen

nach Art. 9 VO 2092/91 unterstellt. Dies war nach Art. 5 Abs. 1 VO 2092/91 Voraus-

setzung dafür, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnlsse als aus ökologischem

) , Landbau stammend vermarktet werden durften;

(J
Die Antragstellerln zu 2 mästet seit 2005 in den Ställen 1 und 3 auch Rinder, die sie

als ökologisch produziert vermarktet. Die Kälber stammen nicht aus eigener Zucht.

Die Antragstellerin zu 2 erwirbt sie von Ökobetrieben.

Parallel dazu betrieb der Antragsteller zu 1 in den Ställen 2 und 4 des· die

konventionelle Rindermast.

I~ Anschluss an die Komrolle der ökologfschen Produktion am 07.10.2008 bemän-

gelte die private Kontrollstelle Ecoeert im Auswertungsschreiben vom 06.11.2008

(adressiert an die Antrapstellerin zu 2), dass auf ein und demselben Betrieb sowohl
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ökologisch als auch konventionell gemästete Rinder gehalten würden, was nach An-

hang l TelJ 8 Nr. 1.5 VO 2092/91 nicht zulässiq sei. Entweder müsse die konventio-

nelle Rinderhaltung aus dem Betrieb ausgegliedert oder die Prodúktion insgesamt

auf Öko umgestellt werden.

Im Prüfbericht vom 07.10.2008 stellte die Ecocert außerdem fest, dass u.a. die Rin-

der (entgegen der Vorgabe aus Anhang I Teil B Nr. 8.3.1 va 2092/91, wonach allen

Sêugetieren Weide- oder Freigeländezugang oder Auslauf zu gewfáhrenist) ohne

Auslauf ganzjährig im Stall gehalten werden. Die. Eeccert erteilte der Antragstellerin

zu 2 mit Sqhreiben vom 06.11.2008 gemäß Anhanç' Teil B Nr. 8.5.1 in Verbindung.

mit Anhang VIII va 2092/91 die "Genehniigung von Ausnahmeregelungen in der

Tierhaltung", u.a. Rinder und Mastrinder bis 31.12.2010 ohne den in Nr. 8.3.1 An-

hang I Teil B Nr, 8.5.1 va 2092/91 vorgesehenen Auslauf zu halten.

Die Antragsteller erstellten sedarm zusammen mit dem Beratungsdienst ökologischer

. Landbau Ulm e.V einen 60g. Urnstellunpsfahrplan, um den Gesamtbetrieb ab
" .

01.07.2009 insgesamt auf ökologische Produktion umzustellen. Der Umstellungsplan

sieht vor, dass ab 02,07.2011 nach Ende der Umstellungszeit (während der zwar

sehen ökoloçtsch produziert, aber trotzdem noch konventionell vennarktet werden

muss) die ökologische Vermarktung der Rinder erfolgen soll.

)
~; '.'

Im lnspektlonsbericnt Ober die Kontrolle am 03.09.2009 stellte die Eeccert zwar fest,

dass u.a. die Rinder ohne Auslauf und ohne Weidezugang gehalten werden. Im

Auswertungsbericht vom 28.09.2009 wurde dieser Punkt jedoch nicht als Mangel

aufgeführt.
c",-,)

Nach einer erneuten Kontrolle des (jetzt insgesamt ökologisch produzierenden) Be-

triebs der Antragsteller am 16',07.2010 beanstandete die Ecocert im Auswertungs-

schreiben vom 30.07.2010, dass die Rinder entgegen Art. 14 Abs. 1 b) iii) der Ver-

ordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 Ober die ökologi-

sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischenlbiologischen

Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. L 189 v.

20.07.2007, S. 1) - va 834/2007 - und Art. 14 Abs. 2,3 und 4 der Verordnung (EG)

Nr. 889/2008 der Kommission vom 05.09.200B mit Durchführungsvorschriften zur

---"~---
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Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 Ober die ökologische/bio-

logische Produktion und die. Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeug-

nissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und

Kontrolle (ABI. L 250 v. 18.09.2008, S. 1) - va 889/2008 - keinen Zugang zu Freige-

lände, vorzugsweise Weideland, hätten. Die Ausnahmegenehmigung fur die ökologi-

schen Rinder gelte nicht für Stall .5 (gemei.nt:. Stall 4), da dieser Stall einschließlich

der dort einstehenden (Umstellunps-) Tiere erst am ·01,07.2009 in das Kontrollverfah-

ren einbezogen worden sei und seít dem 01.01.2009 eine Neuantragsiellung für feh.

lenden Auslauf nach Art. 95 Abs. 2 va 889/2008 nicht mehr möglich sei. - Gleichzei- .

tig untersagte die Eeccert den Antragstellern die Vermarktung der Rinder und der

Erzeugnisse der Rinder mit einem Bezug auf die ökologische/biologische Produktion

in der Kennzeichrumç und in der Werbung gemäß Art, 30 Abs. 1 Satz 1 va
834/2007. - Außerdem. heißt es in dem Auswertungsschreiben, sämtliche Rinder

müssten die UmsteHungszeit gern, Art. 38 Abs: 1 a) VO 889/2008 von 12 Monaten

und mindestens drei Viertel der Lebensdauer der Tiere erneut durchlaufen. Die Um-

stelJungszeit beginne. mit der Feststellung, dass sämtliche Anforderungen an die öko-

logische Produktion für alle Rinder vollumfanglieh erfüllt seien.

Bereits mit Schreiben vom 14.06.2010 hatten die Antragsteller beim Regierungsprä-

sidium Karlsruhe die Verlängerung der Ausnahmegenehmigung bezüglich der rtal-

tungsbedingungen nach Anhang J Teíl B Nr. 8.3.1 (fehlender Weidegang/Freige-

ländezugang/AuslauD bis 31.12.2013 beantragt. Der Maßnahmenplan zur Schaffunq

der vorgeschriebenen Haltungsbedingungen habe wegen beengter Dorflaçe, starker

Zersplitterung der Flurstücke und, weil für die Schaffung von Ausläufen umfangreiche.. .

Baumaßnahmen erforderlich seien, nicht fristgemäß umgesetzt werden können.

Mit Bescheid vom 06.04,2011 lehnte das Regierungspräsidium Karlsruhe die Ertel-

lung einer Ausnahmegenehmigung für Stall 4bezüglich der HaJtungsbedíngungen

"Fehlender Weidegang, Freigeländezugang, Auslauf" ab.

Am 18,04.2011 haben die Antragsteller vor der Kammer im Verfahren 3 K 687/11

. Verpflichtungskiage auf Erteilung der genannten Ausnahmegenehmigung auch für

Stall 4 erhoben.



Im vorliegenden Verfahren begehren d'ie Antragsteller, den Antragsgegner per einst-

weiliger Anordnung zu verpflichten, ihnen für das Stallgebäude· "Stall 4" (Einraum-

tretmiststall, Mastrinderstall, am Rande des Hofgeländes) für die Tierart Mastrinder

die abwe.ichenden Haltungsbedingungen "Fehlender Weidegang/Freigeländezugangl

Auslauf' zu genehmigen,

JI.

C)

Dem Antra.g auf Erlass der begehrten .einstweiligen Anordnung bleibt der Erfolg ver-

sagt. Es ist nach dem Vortrag der Antragsteller nicht überwiegend wahrscheinlich

und damit nicht gemäß §§ 123 Abs, 3 VwGO, 920 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht,

dass ihnen ein Anspruch auf die begehrte Ausnahmegenehmigung zusteht (§ 123

Abs. 1 VwGO),

Im Einzelnen:
Wie sich aus Art, 30 Abs. 1 va 834/2007 ergibt, dürfen landwirtschaftliche Erzeug-

nisse nur dann als aus ökologischer/biologischer Produktion stammend vermarktet

werden, wenn bei der Erzeugung die Vorschriften Ober die ökologische/biologische

Produktion eingehalten worden sind. Art, 14 Abs, 1 b)' iii) va 834/2007 verlangt hier

u,a., dass Tiere ständigen Zugang zu FreigeJände, vorzugsweise Weideland, haben

müssen, wann immer die Witterungsbedingungen und der Zustand des Bodens dies

.J- erlauben, es sei denn, es gelten mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehendee) E;'nschrt3nkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheít von Mensah und Tiår.

Diese Vorschrlít wird in Art. 14 Abs. 2, 3 und 4 va 889/2008 weiter konkretisiert.

Pflanzenfresser müssen danach Zugang zu Weideland haben, wann immer die Um-

stände dies gestatten (Abs. 2), Soweit Pflanzenfresser während der Weidezeit Zu-

gang zu Weideland haben und die Winterstallung den Tieren Bewegungsfreiheit ge-

währleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung von Freigelände in den Win-

termonaten nicht nachgekommen werden (Abs, 3), während über zwölf Monate alte

Bullen unbescnadet des Abs, 2 Zugang zu Weideland oder Freigelande haben müs-

sen (Abs, 4).
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Die genannten Verordnungen gelten ab 01.01.2009 (vg/. Art. 42 va 834/2007 bzw.

Art. 97 va 889/2008). Zuvor bestimmte Anhang I Teil B Nr. 8.3.1 der va 2092/91, .

dass im Rahmen der ökologischen Produktion allen Säugetieren Weide- oder Fr-eige:-

ländezugang oder Auslauf zu gewähren ist.

,,' .

Rechtsgrundlage für die von den Antragstellern begehrte Ausnahmegenehmigung ist

Art. 95 Abs. 2 Satz 3 VO 889/2008. Nach Satz'1 dieser Bestimmung konnte die zu-

ständige Behörde Tierhaltungsbetrieben fOr eine am 31.12.2010 ablaufende Ober-

gangszeit Ausnahmen von den Vorschriften für Unterbringung und Besatzdichte (hier

von der Regelung in Art. 14 Abs. 1 b) iii) va 834/2007) genehmigen, die ihnen auf

Basis der Ausnahmeregelung gemäß 'Anhang I Teil B Nr. 8.5.1 VO 2092/91 gewährt

wurden. Nach Art.95 Abs. 2 Satz 3 kann die :zuständige Behörde die Genehmigung

dieser.Maßnahme auf Antrag' einzelnen Unternehmern zwecks Anwendung in einem

begrenzten Zeitraum, der vor dem ·31.12.2013 endet, unter der zusätzñehen Bedin-

gung verlängern, dass die Kontrollbesuche gemäß Art. 55 Abs. 1 va 889/2008 rnln-

destens zwei Mal jährlich durchgeführt werden.

Aus dem Zusammenspiel von Satz 1 und Satz 3 des Art. 95 Abs. 2 va 889/2008

folgt, dass die von den Antragstellern .begehrte Verlängerung bis zum 31.12.20-13

gemäß Satz 3 nur denjenigen erteilt werden kann, denen zuvor eine Ausnahmege-

riehmigung nach Satz 1 ausgestellt worden war. Die Ausnahmegenehmigung nach

Satz 1 setzte wiederum voraus, dass eine Ausnahmegenehmigung gemäß Anhang I

Teil B Nummer 8.5.1 der va 2092/91 gewährt worden war.,L ..'
I"'~' .'. .

~~)
Im Falle der Antragsteller fehlt es bezüglich des hier streitigen Stalles 4 an beiden

Voraussetzungen.

Zunächst verfügten sie hinsichtlich des Stalles 4 nichtüber eine Ausnahmegenehmi-

gung gemäß Anhanp' Teil B Nummer 8.5.1 der VO 2092/91.

Allerdings hat das RegierungspräsidiumKarlsruhe als zuständige Behörde und als

Kontrollbehörde ökologischer Landbau für Baden-Würtiemberg mit Allgemeinverfü-

gung über die Zulassung von Ausnahmen bei der Tierhaltung ·im ökologischen Land-

bau vom 11.12.2000 bestimmt, dass in .Rindvieh und Kleinwiederkäuer haltenden
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Betrieben, von der Vorgabe in Anhang /. Teil B Nr. 8.3.1 va 2092/91 bis zum

31.12.2010 abgewichen werden könne, soweit sich die Ertüllung der genannten An-

forderungen aufgrund.beenptèrDortlagen, zerstreut liegender kleiner Flurstücke oder

anderer sachlicher Gründe wie Baubestimmungen, behördlicher Auflagen o.ä. nicht

realisieren lässt und dle Tierhaltungsgebäude vor dem 24.08.1999 errichtet wurden.

Bereits die abstrakt-generelle Fassung der Allgemeinverfogung verdeutlicht, dass mît
ihr keine Regelung mit unmittelbarem Bezug auf den Stall 4 auf dem Hof der Antrap-:

steller getroffen werden sollte. Bestatigt wird dies durch ~ie Begründung der genann-

ten Allgemeinverfügung. Dort heißt es, nach Abstimmung der zuståndíçen Behörden

der Lander 'Salle von der Möglichkeit, generelle Abweichungen zuzulassen, Ge-

brauch gemacht werden, weíl ein entsprechendes Bedürfnis bestehe. Die Kontroll-

('I stellen sollten die Einhaltungder zu fordernden Bedingungen überprüfen.
".~¡/~

Auch wenn mit der Allgemeinveriügung eine Regelung des Inhalts hätte getroffen

werden sollen, dass gemäß Anhang I Teil B Nr. 8.5.1 va 2092191 allen Betrieben

eine Ausnahmegenehmigung von der Vorsohrift über den Weide- bzw. Freípelänoe-

zugang oder Auslauf in Anhang I Teil B Nr. 8.3.1 gewährt werden soll, bei denen die
in der AligemeinverfOgung genannten tatbestandliehen Voraussetzungen (beengte

Dorflagen, zerstreut liegende kleine Flurstücke oder andere sachliche Gründe) vor-

liegen, könnten sich die Antragsteller hinsichtlich des Stalles 4 nicht darauf berufen,

ohne dass es darauf ankommt, ob die genannten tatbestandlichen Voraussetzungen

gegeben waren. Das ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

~)J
(-'''.,

\ ....,.J Wie oben bereIts ausgeführt, traten am 01.01.2009 die VO 834/2007 und die va
889/2.008 in Kraft. Gleichzeitigwurde die va 2092/91 zu diesem Zeitpunkt aufgeho-

ben (vgl. Art. 39 Abs. 1 va 834/2007). Am 01.01.2009 wurde im Stall 4 aber noch

keine ökologische Kälbermaet betrieben, sondern nur in den Stallen 1 und 3. Im Stall

4 erfolgte die Umstellungausweislich des von den Antrapstellern aufgestellten Plans

erst zum 01.07.2009. Mit der Allgemeinverfügung sollte indessen eine Ausnahmege-

nehmigung nur für Ställe erteilt werden, in denen auch ökologische Viehzucht betrie-

ben wird (vgl: auch Nr. 1 der Allgemeinverfügung, wonach sich diese ausdrücktloh

auf den ökologischen Landbau bezieht). Für die konventionelle Rindermast war eln

Weide- bzw, Freigeländezugang überhaupt nicht vorgeschrieben. Vor diesem Hinter-

grund bestand für das Regierungspräsidium Karlsruhe kein Anlass', auch insoweit
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- gewissermaßen im Voraus - eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, weshalb

auch eine entsprechende Auslegung der AlJgemeinverfOgung nicht In Betracht

kommt.

Die Ausnahmegenehmigung wurde durch die Allgemeinverfügung auch nicht mit

Aufnahme der ökologischen Produktion am 01.07 :2009 erteilt. Zwar ist die Geltungs-

dauer der AJlgemelnverfügung nicht befristet; auch wurde sie - soweit ersichtlich -

nicht ausdrücklich aufgehoben. Die Allgemeinverfügung bezieht sich jedoch explizit

auf Ausnahmen gemäß Anhang l Teil B Nr. 8.5.1 VO 2092/91 (vgl. etwa Nr. 1.2 der

Allgemeinverfügung). Solche konnten aber nach Außerkrafttreten der va 2092/91

nicht mehr gewährt werden, zurnaí die Gewährung von Ausnahmen ab diesem Zeit-

punkt in Art. 95 Abs. 2 Satz 1 VO 889/2008 geregelt war. Wie oben bereits dargelegt,'

setzte die Genehmigung einer Ausnahme von den Vorschriften für die Unterbringung

und Besatzdichte nach dieser letztgenannten Bestimmung aber gerade voraus, dass

auf der Basis der Ausnahmeregelung gemäß Anhang I Teil B Nr. 8.5.1. va 2092/91

eine Ausnahme gewährt worden war. Damit ist .di~ Erteilunq einer Ausnahme aut-

grund der Allgemeinverfügung nach Außerkrafttreten der VO 2092/91 indessen nicht

vereinbar. Darauf, ob in diesem Zeitpunkt die in der Allgemeínverfügung für eine

Ausnahmegenehmigung genannten tatbestand!ichen Voraussetzungen überhaupt

vorlagen,kommt es nicht mehr an.

Nicht zu folgen ist auch d.em ~rgument der Antragsteller, die am 06.11.2~OB von der

Firma Eeccert als Kontrollsteile erteilte j)Genehmigung von Ausnahmeregelungen in

der Tierhaltung" beziehe sich auch auf denhier st~eitigen StalJ 4. Allerdings ist diese

IIAusnahmegenehmigung" noch vor der Aufhebung der va 2092/91 mit Wirkung zum

01.01.2009 ergangen. Auch heißt es ausdrücklich, für die festgestellte Ha!tur.lg der

Rinder/Mastrinder ohne Auslauf werde gemäß Anhang I Teil B Nr. 8.5.1 vb 2092/91

bis zum 31.12..2010 eine Genehmigung erteilt.

Meh.rere Gesichtspunkte sprechen indessen gegen die Argumentation der Antrag-

steller.

Zunächst bezieht sich die ,Ausnahmegenehmigung" nur auf die Ställe 1 und 3, auch

wenn im Schreiben der KontrollsteIle vom 06.11.2008 eine solche Einschränkung
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nicht enthalten ist. Wie bereits ausçeführt, betrieb im November 2008 nur die Antrag-

ste/lerin zu 2 die ökologisohe Rindermast. Der Antra.gsteller zu 1 produzierte dage-

gen in den St~lIen 2 und 4 konventíonell. Für die KontrollsteIle bestand mithin Obet-

haupt kein Anlass, auch diese Ställe darauf zu kontrollieren, ob dort die Vorausset-

zungen für eine ökologische Produktion gegèben sind und ggf. eine .Ausnahmepe-:

nehmigung" zu erteilen. Dementsprechend .lst die .Ausnabmeqenebmlpunq" auch. nur

an díe damals allein ökologisch produzierende Antragstellerin zu 2 adressiert, Die

KontrollsteIle mag bei der Prüfung am 07.10.2008 auch die Ställe 2 und 4 besichtigt

haben. Daraus kann indessen nioht gefolgert werden, sie habe die I,Ausnahmege-

nehrnipunq" auch auf diese Ställe erstrecken wollen. Denn es ,gibt zahlreiche Gründe

dator, dass die KontrollsteIle auch Ställe in Augenschein genommen hat, in denen

nicht ökologisch, sondern kcnventionellproduztert wird, So kann die Besichtigung

etwa der Uberprüfung gedient haben, ob entgegen der Bestimmung im Anhang I Teil

B Nr. 1.5 va 2092/91 nicht aile Tiere innerhalb einer Produktionseinheit ökologisch

gehalten wurden.

Die Kammer hat auch Zweifel, 'ob die ,,Ausnahmegenehmigung" eine durch Verwal-

tungsakt erfolgende Regelung ist. Es dürfte sich dabei lediglich um eine Bestätigung'

handeln, dass die KontrollsteIle den fehlenden Weide- ozw. Frejgeländezugang als

Voraussetzung' für die ökologische Vermarktung der Rinder nicht beanstandet, weil

aus ihrer Sicht die' Voraussetzung für eine Ausnahmegenehmigung nach der Allge-

meinvertügung des Regierungsprèisidiums Karlsruhe vom 11,12.2000 für d ie Ställe 1

und 3 (dazu bereits oben) vorliegen, Für diese Auslegung spricht die Begründung der

Allgemeinverfügung, wo es hei.ßt, die KontrollsteIlen so/len im Fall einer AJigemein-

verfügung die Einhaltung der zu fordernden Bedingungen und der Planungen des

Betriebes wie alle anderen Bestimmungen, die als Rege/fall beschrieben sind, über-

prüfen,

Ohnehin wäre die Firma Eeccert als Kontrol/stelle für di€1Erteilung einer Ausnahme-

genehmigung nicht zuständig gewesen. Denn nach Anhang I Teil B Nr, B.5,1 va
2092/91 wurde die Ausnahmegenehmigung nach dieser Bestimmung nicht von der

Kontrol/stelle, sondern von der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaates

erteilt (vg!. zur Unterscheidung zwischen zuständiger Behörde einerseits und Kont-

rollstelle andererseits etwa Art. g Abs. 6 va 2092/91)'. Nach § 1 der Verordnung des
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Ministeriums Ländlicher Raum über Zuståndipkelten nach der Verordnung (EWG) Nr.

2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die ent-

sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel

vom 24.04.1992 (GB/. S. 240) war das Reglerungspräsjdium Karlsruhe zuständige

Behörde LS. der va 2092/91.

Den Antragstellern ist auch keine Ausnahmegenehmigung nach Art. 95 Abs: 2 Satz 1

va 889/2D08 fOrdie Zeitbis zum 31.12.2010 erteilt worden.

Die Antragsteller tragen dazu aJlerdings vor, die Kbntrollstellen härten sich im Jahr

." 2009 "darauf gestützt", dass eine Ausnahmegenehmigung vorliege. Eine solche sei'

e') daner mindestens konkludent ertellt worden.' Damit dürfte gemeint sein; dass die

Eeccert im Kontrollberiont vom 03.09.2009 zwar festgestellt hat, dass u.a die Rinder

ohne Aus/auf und ohne Weidezugang gehalten werden, diesen Punkt im Auswer-

tungsbericht vom 28.09.2009 jedoch nicht als Mangel aUfgeführt hat.

.Le)

Eine Ausnahmepenehrnlpunp wurde dadurch allerdings nicht - auch nicht konkludent

- erteilt. Wie bereits dargelegt, konnte die Aligemeinveriügung des Regierungspräsi-

diums Karlsruhe im Jahre 2009 nach Aufhebung der va 2092/91 nicht mehr a's
Grundlage für eine Ausnahmegenehmigung dienen. Eine Ausnahmegenehmigung

konnte nur noch gemäß Art. 95 Aos. 2 Satz 1 va 889/2008 erteilt werden. Dafür sind

aber nicht die KontroHstellenzuständig. Denn die genannte Norm bestimmt, dass die

Ausnahmegenehmigung von der "zuständigen Behörde" zu erteilen ist. Die Kontrol/-

stelle wurde indessen nicht a/s zuständige Behörde bestimmt. Zuständige Behörde

ist vielmehr nach § 2 der Verordnung der Landesregierung zur übertragung von Zu-

ständigkeiten zur Durchführung des Öko-Landbau.gesetzes v. 09.06.2009 (GB/. S.

238) in Verbindung mit § 2 des Gesetzes zur Anpassung von Vorschriften auf dem

Gebiet des ökologischen Landbaus an die Verordnung (EG) Nr. 834/207 des Rates

vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeich-

nung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verord-

nung (EWG) Nr. 2092/91 vom 07.12.2008 (8GB!. I S. 2358) das Regierungspräsidi-

um Karlsruhe. § 6 der Verordnung des Ministeriums für Emährung und Ländlichen

Raum zur Durchführung des Öko-Landbaugesetzes vom 08.07.2009 (GB/. S. 340)

bestimmt zusätzlich, dass bei Anträgen nach Art. 95 Abs. 1 und Abs. 2 va 889/2008
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die unteren Landwirtschaftsbehörden mit øtnzubeziehen sind. Eine Zuständigkeit der

KontrollsteIlen wird auch hier nicht begründet. Dass die nicht zustandiqe Kontrol/stel-

le aliein durch die Nichtbeanstandung des fehlenden Auslaufs im Auswertungs-

schreiben eine Ausnahmegenehmigung erteilen wollte, konnten die Antragsteller bei

redlichem Bemühen um Verständnis nicht annehmen. Deshalb bedarf auch k.einer

Entscheidung, ob eine von der nicht zuständigen KontrollsteIle erteilte Ausnahmeçe-

nehmigung nichtig wäre (vg!. dazu Kopp/Ramsauer, VwVfG, 11. Auf/., 2010, RN 38

zu § 44, wonach ein Verstoß gegen die sachliche 'Zuständigkeit unter den Voraus-

setzungen des § 44 Abs. 1 VwVfG z:ur Nichtigkeit führt).

Die Antragsteller rügen weiter, sie hätten den Antrag auf Erteilung einer Ausnahme-

genehmigung bereits mit Schreiben vom 14.06.2010 gestellt.· Das Regierungsprêsi-

dium Karlsruhe habe den Antrag aber erst mit Bescheid vom 06.04.2011 abgelehnt.

Durch dieses lan~e Zuwarten mit der ~blehnenden Entscheidung seien sie in ihrem

Vertrauen bestärkt worden, dass alles in Ordnung sei. Das Regierungspräsidium. .
Karlsruhe hätte sie auf die fehlende Ausnahmegenehmigung hinweisen müssen. Die

Åusnahmegenehmígung sei daher rOckw;r-kend zu erteilen.

Auch damit können die Antragsteller nicht durchdringen. In der Sache läuft die Argu-

mentation der Antragsteller darauf hinaus, dass auf den Antrag vom 14.06.2010 noch

eine Ausnahmegenehmigung gemäß Art. 95 Abs. 2 Satz 1 va 889/2008 bis zum

31.12.2010 hätte erteilt werden können, so dass dann ·gemäß Art.95 Abs. 2 Satz 3

va 889/2008 auch eine Verlängerung bis zum 31.12.2013 möglich .gewesen wäre.

Dem ist nicht zu folgen. Wie oben ausgeführt, konnte auch .die Ausnahmegenehmi-

gung gemäß Art. 95 Abs. 2 Satz 1 VO 889/2008 nur erteilt werden, werm 'zuvor eine

Ausnahmeregelung gemäß Anhang I Teil B Nr.' 8.5_1 VO 2092/91 gewährt worden

war. Wie gezeigt, war dies bei den Antra.gstellern indessen nicht der Fall.

Zutreffend weisen die Antragsteller darauf hin, dass ihnen das Regierungspräsidium

Karlsruhe mit Bescheid vom 06.04.2011 für' 2 von insgesamt 4 Buchten des Stalles 2

die abweichenden Haltungsbedingungen (fehlender Weidegang/Freigeländezugang/

Auslauf) bis zum 31.12.2013 verlänpert hat, obwohl auch im Stall 2 ebenso wie im

Stall 4 bis zur Umstellung des Gesamtbetriebes konventionell produziert worden ist.

Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, war dies nicht .korrekt. Das Re-
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gierungspräsidium Karlsruhe hätte die Ausnahmegenehmigung auch für StaJl 2 ins-

gesamt ablehnen müssen, weil zuvor keine Ausnahmeregelung gemäß Anhang I Tell

8 Nr. 8.S.1VO 2092/91 gewährt worden war. Darauf,. ob insoweit die in der Allge-

meinverfügung vom 11.12.2000 genannten Voraussetzungen (beengte' Dorf/age,

zerstreut liegende kleine Flurstüoks oder andere sachliche Gründe) gegeben waren,

kommt es nicht an. Auch für Stall 4 ist dies unerheblich, ebenso wieoffen blelben

.kann, ob der Stall 4 bereits zu dem in der Allgemeinverfügung vom 11.12.2000 ge-

nannten Stichtag (24.08.1999) vorhanden war, was der Antragsgegner bezweifelt.

Offen bleiben kann nach alle dem auch, ob sich ein die Vorwegna.hme der Hauptsa-

che rechtferti~ender Anordnungsgrund da~aus ergibt, dass die Antragsteller nach

() ihrem Vortrag .aus wirtschaftlichen Gründen auf die sofortige Ausnahmegenehmigung
'-"-'"

angewiesen sind, weil sie nur so in der Lage sind, die erforderlichen Investltionen zu

lelsten, um bls zum Ende der übergangszeit alle Anforderungen für die ökologische

Vermarktung der Rinder zu erfüllen.

Die Kostenentscheidunp beruht auf §§ 154 Aos. 1, 159 Satz 2 VwGO.

Die Streitwertfestsl=itZung· ;st auf §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 GKG gestützt. Die

Kammer hat dabei den vollen Streitwert in Ansatz gebracht, weil der .Antrap auf die

Vorwegnahme cer.Hauptsache gerichtet-ist.

)_ Bezüglich der Beschwerdemöglichkeit gegen. die Streltwertfestsetzung wird auf § 68

O GKG verwiesen.

Im Übrigen gilt folgende·

Rechtsm itteJbeJehrung

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Beschwerde an den verwaltunçaperichtshof Ba-
den-Württemberg zu. Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103,
79104 Freiburg schriftlich oder zur NiedersGhritt des Urkundsbeamten der Gescháftsstelle innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen.

Die Beschwerde ist innerhalb Binas Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die
Begrilndung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Verwal-
tungsgerichtshaf Baden-Worttemberg einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die
Grunde da.rlegen, aus denen die Entscheidung abzusnoern oder aufzuheben ist. und sich mit der an-
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gefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Der Verwaltungsgerichtshof prüft nur die dargelegten
Grünne,

Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer in Prozesskostenhilfeverfahren,
durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die éin
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmi\lchtigte sind Rechtsanwäñe,
Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerka.nnten Hochschule eines Mitgliedstaales der
Europäischen Union, eines anderen Vertragsslaates des Abkommens über den Eurcpätaohen Wirt-
. schaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, und die in § 67 Abs. 2
Satz 2 Nr. :3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von Ihnen zur ErfOliung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebildeten Zusammenscñlüsse können sich durch eigene Beschaftigte mit Befähigung zum
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum RichteramI anderer Behörden oder juristi-
scher Pernonen cee öffentlichen Rechts einschließlich der von Ihnen zur ErfOllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebildeten Zusammenscnlüsse vertreten lassen.

Dreßlar Matejka Dóll

(O-. )

Ausgefertigt:
Freiburg, den 03.08.2011
Verwaltungsgericht Freiburg
Urkundsbeamtin der Ge f l/er: JI oj\) ,~/('I~~"?',. ~
Fran'k, Gerichtsan ~tel ~." y.,

:;> ~~"' .••

'7<' Q:',. . ~
..e-.,ö ".·':t/BURG
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M 12 K 10.1079

Im Namen des Volkes

In der Verwaltungsstreitsache

- Klägerin -

bevollmächtigt:
Rechtsanwalt Hanspeter Schmidt
Zasiusstr. 35, 79102 Freiburg im Breisgau

gegen

Freistaat Bayern

vertreten durch:
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Menzinger Str. 54, 80638 München

- Beklagter -

wegen

Landwirtschaftsrecht
(Beleihung)

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 12. Kammer,
durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Schaffrath,
den Richter am Verwaltungsgericht Oswald,
die Richterin Döring,
den ehrenamtlichen Richter Mayer,
die ehrenamtliche Richterin Osi

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Januar 2011
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am 27. Januar 2011

folgendes

Urteil:

I. Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Hauptsache für
erledigt erklärt worden ist.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin %, der
Beklagte %.

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der je-
weilige Kostenschuldner darf die Vollstreckung durch Si-
cherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreck-
baren Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige Kosten-
gläubiger vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand:

V. Die Berufung wird zugelassen.

Die Klägerin, eine in privater Hand stehende GmbH, ist bundesweit als KontrollsteIle

im ökologischen Landbau tätig. Am 18. April 2009 stellte sie auf dem dafür vorgese-

henen Formblatt bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (Landesan-

stalt) einen (erneuten) "Antrag zur Durchführung von Vollzugsaufgaben im Rahmen

der EG-Öko-Verordnung als beliehenes Unternehmen in Bayern".

Die Landesanstalt belieh daraufhin die Klägerin mit Bescheid vom 21. April 2009

(Az. lEM 6 - 76"15.2.1 - 0088) wiederum als Kontrollsteile. Der Bescheid enthielt, so-

weit hier von Bedeutung, folgende Regelungen:
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,,1. Die Fa ..G. [Klägerin] wird im Gebiet des Freistaates Bayern zum 1.04.2009 als Kon-

trollstelle nach § 11 AV-EG-lF i. V. m. § 2 Abs. 3 ÖlG beliehen. Die KontrollsteIle

nimmt ihre Aufgaben im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie in eige-

ner Verantwortung als beliehenes Unternehmen wahr.

2....
3. Die Fa. G. [Klägerin] wird mit den folgenden Aufgaben beliehen:

3.1 Aufgaben gemäß § 11 AV-EG-lF:
a) Entgegennahme der Meldungen für die landesanstalt nach Art. 28 Abs.

1 Buchst. a EG-Öko-VO;
b) Vollzug des Art. 28 Abs. 1 Buchst. b EG-Ökö-VO i. V. m. § 3 ÖlG;

c) Die Durchführung des Kontrollverfahrens nach Art. 27 Abs. 1 bis 4, 12

und 13 der EG-Öko-VO i. V. m. Titel IV der va (EG) Nr. 899/2009 [ge-

meint: VO (EG) Nr. 889/2008];

d) Die Sicherstellung nach Art. 30 Abs. 1 EG-Öko-VO, dass kein Bezug auf

die ökologische/biologische Erzeugung erfolgt;

e) Die in den Titeln II und V der va (EG) Nr. 889/2009 [gemeint: va (EG)

Nr. 889/2008] mit Durchführungsvorschriften zur va (EG) Nr. 834/2007

auch für Kontrollbehörden vorgesehenen genehmigenden und aner-

kennenden Entscheidungen:
_die Genehmigung für den Zukauf von konventionellen Tieren zur Ver-

größerung' eines Tierbestandes nach Art. 9 Absatz 4 va 899/2009

[gemeint: VO (EG) Nr. 889/2008];

_die Genehmigung von Eingriffen bei Tieren nach Art. 18 Absatz 1 va
899/2009 [gemeint: VO (EG) Nr. 889/2008];

_die Genehmigung der Verkürzung und Verlängerung des Umstel-

lungszeitraums nach Art. 36 Absatz 2 va 899/2009 [gemeint: va
(EG) Nr. 889/2008];

_die genehmigenden Entscheidungen zur Verwendung von konventio-

nellen Tieren nach Art. 42 va 899/2009 [gemeint: va (EG) Nr.

889/2008];
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_die Genehmigung für die Verwendung von nichtökologi-

, schem/nichtbiologischem Saatgut oder vegetativem Vermehrungsma-

terial nach Art. 45 Absatz 1 Buchst. b va 899/2009, jedoch nicht in

Verbindung [mit] Art. 45 Absatz 5 Buchst. d und Absatz 8 va
899/2009 [gemeint: VO (EG) Nr. 889/2008];

_ die genehmigenden Entscheidungen für den Tierzukauf bei hoher

Sterblichkeit nach Art. 47 Buchst. a, b und d va 899/2009 [gemeint:

VO (EG) Nr. 889/2008];

4. Die KontrollsteIle unterliegt hinsichtlich ihrer Aufgaben nach Ziffer 3 dieses Be-

scheides der Rechts- und Fachaufsicht der Landesanstalt.

5. bis 7 ....
8. Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Bestimmungen der LMBek einzuhalten. Die

LMBek ist Bestandteil der Beleihung.

9.bis13 ....

14. Die Beleihung ist befristet bis zum 31.03.2014.

15. und 16.... 11

Der Geschäftsführer der Klägerin erhob gegen den am 22. April 2009 zugestellten

Bescheid am 22. Mai 2009 Widerspruch "insoweit, als wir nicht nur für die Aufgaben

gemäß 3.1 a, d und e, sondern auch für die übrigen unter 3.1 aufgeführten Aufgaben

hoheitlich beliehen sind". Er machte näher geltend, dass es sich bei der Durchfüh-

rung des Kontrollverfahrens mit Wahrscheinlichkeit nicht um Staatsaufgaben hande-

le, was zur Folge hätte, dass diese Aufgaben kein geeigneter Gegenstand für eine

hoheitliche Beleihung wären, weil dann eine private Aufgabe ohne gesetzliche

Grundlage verstaatlicht würde. Der Widerspruch sei auch darauf gerichtet, dass die

Klägerin nicht der Fachaufsicht der Landesanstalt bezüglich der sachverständigen

Aufgaben der Ökokontrolle unterliege und die LMBek Bestandteil der Beleihung sei.

Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage.
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Die Landesanstalt trat diesen Ausführungen in der Folge entgegen und kündigte

gleichzeitig eine Änderung des Bescheids an. Die Klägerin beauftragte anschließend

ihren jetzigen Bevollmächtigten, der mit Schreiben vom 9. November 2009 einge-

hend Stellung bezog.

Mit Bescheid vom 10. Februar 2010 (Az. lEM 6 - 7675.2.1 - 0029) traf die Landesan-

stalt, soweit hier von Bedeutung, folgende Regelung:

,,1. Der Bescheid vom 21.04.2009 - AZ: IEM6-7675.2.1-0088 - wird wie folgt geändert:

1.2 An Ziffer 3.1 wird folgende Ziffer 3.1.f) gefügt:

f) Aufgaben gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 ZuVOWiG:

Erteilung von Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Zuwiderhandlung gegen

das ÖlG, soweit der KontrollsteIle der Vollzug der verletzten Rechtsvorschrift

obliegt.

1.3 Im Anschluss an Ziffer 3.1.f) wird folgender Satz angefügt:

Die landesanstalt kann nach Art. 7 Satz 4 ZuVlFG im Einzelfall Aufgaben der

KontrollsteIle auch selbst wahrnehmen.

1.4 Ziffer 5 wird wie folgt gefasst:

.., [Haftungsregelung] ...
Aus der bisherigen Ziffer 5 wird die Ziffer 6, so dass die nachfolgenden Ziffern

sich um je eine Ziffer verschieben.

1.5 ...

2 .... "

Außerdem erließ die Landesanstalt am 1O. Februar 2010 noch folgenden Wider-

spruchsbescheid :

,,1. Ziffer 8 des Bescheides der Ul vom 21.04.2009, AZ: lEM 6 - 7675.2.1 - 0088 wird aufge-

hoben und wie folgt neu gefasst:
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Die KontrollsteIle ist verpflichtet, die Bestimmungen der LMBek einzuhalten. Folgende

Bestimmungen der LMBek sind Bestandteil des Bescheids:

a) Nr. 3.5.3.

b) Nr. 3.6.1, zweiter Spiegelstrich

c) Nr.4.1.3

d) Nr. 4.1.4

e) Nr. 6, vierter Absatz
f) Nr. 7.2 mit folgender Maßgabe bezüglich Nr. 7.2.1: Die Anhaltspunkte im Sinne der Nr.

7.2.1 beziehen sich nur auf offensichtliche Verstöße. Die Mitteilung kann statt an die ört-

lich zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde auch gegenüber der UL erfolgen; in

diesem Fall entfällt der Abdruck an die UL nach Satz 2.

g) Nr. 8.2

Im Übrigen wird der Widerspruch zurückgewiesen.

2. Die Widerspruchsführerin hat die Kosten der Widerspruchsverfahren zu tragen. Die Ge-

bühr für diesen Bescheid wird auf 50 EUR festgesetzt."

Mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 8. März 2010, das am 9. März bei Gericht

einging, erhob die Klägerin Klage gegen (1) den Bescheid vom 21. April 2009 in der

Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10. Februar 2010 und gegen (2) den weite-

ren Bescheid vom 10. Februar 2010.

Zu (1) sei das Begehren der Klägerin auf Abänderung entsprechend ihrem Wider-

spruch und darauf gerichtet, dem Beklagten die Kosten des Widerspruchsverfahrens

aufzuerlegen. Die Kosten seien der Klägerin auferlegt worden, obwohl der Beklagte

erstmals während des Widerspruchsverfahrens, im Herbst 2009, eine landesrechtli-

che Grundlage für die Beleihung durch die Landesanstalt durch die Verordnung vom

16. Oktober 2009 (GVBI S. 539) geschaffen habe. Wenn man der Auffassung der

Landesanstalt folge, dass mit dem neuen § 4 der Landesverordnung die landesrecht-

liche Entscheidung für die Einbeziehung der ÖkokontrollsteIlen in die öffentliche
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Verwaltung dem Grunde nach getroffen wurde, dränge sich auf, dass es nicht zu

Lasten der Klägerih gehen könne, wenn die rechtsnormative Grundlage für die Belei-

hung erst während des Widerspruchsverfahrens getroffen werde. Denn ohne diese

sei die Beleihung rechtswidrig erfolgt. Wäre es anders, hätte es der neuen Vorschrift

des § 4 nicht bedurft.
Allerdings sei die Verordnung ohne erforderliche Entscheidung des Landesparla-

ments ergangen. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG erlaube Eingriffe nur durch Gesetz oder

aufgrund eines Gesetzes, das Umfang und Grenzen deutlich erkennen lasse. Die

wesentlichen Entscheidungen müsse der Gesetzgeber selbst treffen. Daher verletze

die Beleihung Grundrechte der Klägerin.

Es fehle an einer Grundentscheidung des Landesparlaments in Bayern, privaten

KontrollsteIlen das Kontrollverfahren gemäß Art. 27 Abs. 1 va (EG) Nr. 834/2007

auch insoweit nur als hoheitlich Beliehene durchführen zu lassen, wie dieses nicht im

Sinne des § 3 Abs. 1 des Öko-Landbaugesetzes mit der Durchführung eines Verwal-

tungsverfahrens verbunden sei. Es fehle auch an der parlamentarischen Festlegung

von Parametern, welche die Entschließung zu solcher Verstaatlichung zu steuern

geeignet wären.
Entscheidungen, die tief in die Grundrechte von Unternehmen eingriffen - insbeson-

dere die Einbeziehung in die öffentliche Verwaltung mit Dienstleistungen, die sie

schon seit 1992 in den Formen des privaten Rechts als Private erbrächten -, bedürf-

ten der Grundentscheidung durch das Parlament und dürften nicht durch pauschale

Delegation der Exekutive überlassen bleiben.

Das Eigentumsgrundrecht sei verletzt, wenn die Exekutive ohne Steuerung durch

das Parlament vormals private Dienstleistungen zu solchen des Staates qualifiziere.

Schon der Gemeinschaftsgesetzgeber habe offen gelassen, ob das Kontrollverfqhren

selbständig durch Private nach Zulassung und unter staatlicher Aufsicht erfolge, oder

ob die Ökokontrollen ganz oder teilweise zu Staatsaufgaben qualifiziert und in die

staatliche Verwaltung einbezogen würden, was nach deutschem Recht durch Belei-
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hung erfolge. Die Entscheidung für das eine oder das andere sei den Mitgliedstaaten

überlassen worden.
Der Bundesgesetzgeber habe ebenfalls nicht entschieden, das Kontrollverfahren

gemäß Art. 27 Abs. 1 VO (EG) Nr. 834/2007, soweit es nicht mit der Durchführung

eines Verwaltungsverfahrens verbunden sei, zur Staatsaufgabe zu qualifizieren, mit

der Private hoheitlich beliehen werden sollen. § 2 Abs. 3 des Öko-landbaugesetzes,

ermächtigte vielmehr die länder, dies durch Rechtsverordnung zu tun. Es fehle aber

an der parlamentarischen Festlegung von Parametern, an denen die Exekutive ihre

Verstaatlichungsentscheidung zu orientieren habe.
Zu (2) sei das Begehren der Klägerin auf Aufhebung der neu eingefügten Bestim-

mungen gerichtet, insbesondere bezüglich der Überwälzung der Staatshaftung auf

die Klägerin. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof habe die Unzulässigkeit dieser

Überwälzung bereits festgestellt.

Die landesanstalt trat mit Schreiben vom 19. April 2010 der Klage entgegen. Die Ar-

gumentation hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens sei nicht nachvoll-

ziehbar. Es habe bereits im Zeitpunkt der Beleihung eine Rechtsgrundlage gegeben.

Vor Inkrafttreten des § 4 LflV sei dies § 11AV-EG-lF gewesen. Es sei keine Rege-

lung zu lasten der Klägerin während des Widerspruchsverfahrens geschaffen wor-

den.
Fehl gingen die Ausführungen, dass § 11 AV-EG-lF und § 4 LflV keine taugliche

Rechtsgrundlagen für die Beleihung darstellen würden. Nach § 2 Abs. 3 ÖlG seien

die länder ermächtigt, durch Rechtsverordnung Aufgaben der EG-Öko-VO auf die

KontrollsteIlen durch Beleihung zu übertragen. Für Bayern sei diese Beleihung in

§ 11 AV-EG-LF bzw. § 4 LfLV geregelt worden. Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof habe die Rechtmäßigkeit des § 11 AV-EG-LF bereits im Urteil vom 19. De-

zember 2005 (Az. 19 N 04.1774) festgestellt. Der Gemeinschaftsgesetzgeber habe

es nicht offen gelassen,.ob die Aufgaben der KontrollsteIlen rein privater Natur oder
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als Staatsaufgaben zu qualifizieren seien. Sie seien eindeutig dem hoheitlichen Be-

reich zuzuordnen. Der Schutzbereich des Art. 14 GG sei nicht eröffnet. In Bezug auf

Art. 12 GG liege eine zulässige Berufsausübungsregelung vor. Das Bundesverwal-

tungsgericht habe diese Rechtsauffassung mit Beschluss vom 13. Juni 2006 bestä-

tigt (Az. 3 BN 1/06). Das Urteildes Gerichtshofs der Europäischen Union vom 29.

November 2007 (Rs. C-404/05) führe zu keinem anderen Ergebnis.

Mit Schreiben vom 9. Juli 2010 wies die Landesanstalt auf eine neue Entscheidung

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 25. Juni 2010 (Az. 19 ZB 09.1085)

hin.

Mit Schreiben vom 30. Juli 2010 vertiefte der Bevollmächtigte der Klägerin sein Vor-

bringen weiter.

Die harmonisierenden Vorgaben des Unionsrechts für die allgemeine Lebensmittel-

überwachung, wie sie in der va (EG) Nr. 882/1004, insbesondere durch deren Art. 5,

vorgesehen seien, hätten für das Kontrollsystem der ökologischen Landwirtschaft,

das nach den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und Nr. 889/2008 einzurichten sei,

keine Bedeutung. Die Ökokontrolle unterliege unionsrechtlichem Sonderrecht, das

die Frage, ob sie in einem Mitgliedstaat Staatsaufgabe oder private Aufgabe sei,

ausschließlich der Ausgestaltung dieses Mitgliedstaats zuordne.

Es gebe keine Entscheidung des Gemeinschaftsgesetzgebers dahin, dass die Öko-

kontrolle mit der va (EG) Nr. 834/2007 unionsrechtlich zur Staatsaufgabe qualifiziert

worden sei. Das ergebe sich weder aus dem Text noch aus den Erwägungsgründen.

Sollte das Gericht der Auffassung sei, dass sich die Qualifizierung zur Staatsaufgabe

aus der va (EG) Nr. 834/2007 ergebe, werde die Vorlage an den Gerichtshof der Eu-

ropäischen Union beantragt.

Die Entscheidung, die Ökokontrolle als Staatsaufgabe durchzuführen, müsse nach

deutschem Recht wegen des Eingriffs in die Grundrechte der allgemeinen Hand-
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lungsfreiheit, der Berufsfreiheit und des Eigentums durch Gesetz erfolgen, wobei der

parlamentarische Gesetzgeber das Wesentliche regeln müsse. Der Bayerische .Ver-

waltungsgerichtshof habe in seiner Entscheidung vom 25. Juni 2010 die Problematik

nicht vollständig erkannt und keine lösung erarbeitet, die mit deutschem Verfas-

sungsrechtvereinbar wäre.

Das deutsehe ÖlG gebe in § 3 Abs. ivar, dass das Ökokontrollverfahren von zuge-

lassenen KontrollsteIlen durchgeführt werde, soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht

mit der Durchführung eines Verwaltungsverfahrens verbunden sei. Damit sei klar,

dass die KontrollsteIlen die Aufgaben in Deutschland als private Aufgaben wahrnäh-

men. Die ständige Rechtsprechung der Zivil- und Verwaltungsgerichte in Deutsch-

land betone, dass die Zertifizierungsentscheidung der ÖkokontrollsteIlen ein schlich-

ter privater Akt sei. Die in § 2 Abs. 3 ÖlG geregelte Übertragung könne sich nur auf

Tätigkeiten beziehen, die durch Unionsrecht oder deutsches Recht als Staatsaufga-

be qualifiziert seien. Die Ökokontrolle, insbesondere das Ausstellen von Ökozertifika-

ten sei aber keine Handlung, mit der eine Staatsaufgabe wahrgenommen werde.

Sonst wäre das ganze Kontrollverfahren ein Verwaltungsverfahren und es müssten

die Vorgaben des Verwaltungsverfahrensrechts, des Zustellungs- und Vollstre-

ckungsrecht eingehalten werden. Das sei aber nicht der Fall, weil die Ökozertifizie-

rung als private Aufgabe behandelt werde.

Die Verstaatlichung dieser privaten Aufgabe müsste durch ein Parlamentsgesetz er-

folgen oder zumindest durch eine Rechtsverordnung, die sich auf ein Gesetz stützt,

das die Grundentscheidung zur Verstaatlichung fällt. Daran fehle es. Der Wider-

spruchsbescheid führe aus, dass den Verordnungsgebern in den ländern durch das

ÖlG die Zuständigkeit übertragen worden sei, Beleihungen vorzunehmen. Die Frage

sei aber, ob der Bundesgesetzgeber dies dem Verordnungsgeber des landes habe

überlassen dürfen. Es sei nicht zulässig, der Exekutive zu überlassen, ob sie sich für

die Verstaatlichung eines privaten Wirtschaftssektors entscheide. Das ÖlG sei, wenn

man es soverstehe, dass alle Tätigkeiten einer Ökokontrollsteile zur staatlichen Auf-
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gabe qualifiziert werden, mit dem Grundgesetz (GG) unvereinbar. Da das Verwal-

tungsgericht keine Verwerfungskompetenz habe, solle es das Bundesverfassungsge-

richt anrufen.

Die Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Urteil vom 19. Dezem-

ber 2005, dass die Ökokontrolle einen lebensmittelpolizeilichen Charakter habe und

grundsätzlich keiner ausdrücklichen Qualifizierung als Staatsaufgabe bedürfe; finde

weder im Unionsrecht noch im deutschen Recht eine Grundlage. Es fehle an einer

solchen bundesgesetzlichen Qualifizierung im ote. Sie sei politisch nichtgewollt

gewesen, weil die Bundesländer sich nicht einig gewesen seien.

Soweit der Beklagte vortrage, das Bundesverwaltungsgericht habe bekräftigt, dass

die in der va (EG) Nr.2092/91 geregelte Kontrolle der äko-landbauunternehmen im

Unionsrecht zu einer öffentlichen Aufgabe erklärt worden sei, handele es sich um ei-

ne höchst eigenwillige Auslegung des Unionsrechts. Für den Fall, dass das Verwal-

tungsgericht davon ausgehe, dass die Qualifizierung zur Staatsaufgabe schon durch

den Unionsgesetzgeber erfolgt sei, werde die Vorlage an den Gerichtshof der Euro-

päischen Union beantragt. Die Formulierungen in der va (EG) Nr.2092/91 seien be-

züglich der Durchführung der Aufgaben völlig effen gewesen.

Der Beklagte halte die Anordnung einer Zweckmäßigkeitsaufsicht durch Verwal-

tungsakt für rechtmäßig. Er könne damit auf jedes Detail des Verhaltens der Ökokon-

trollstellen einwirken. Das verletze das Übermaßverbot und dürfe auch nicht durch

die Verwaltung im Rahmen eines Verwaltungsakts ohne jede normative Regelung

entschieden werden.

Die landesanstalt entgegnete hierauf mit Schreiben vom 7. September 2010, die zur

früheren Rechtslage ergangene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sei auf die derzeit geltende EG-äko-

va übertragbar. Die Überwachung und Kontrolle im ökologischen landbau sei schon

nach der Naturder Sache eine hoheitliche Aufgabe. Auch das Bundesrecht verstehe
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sie so. Eine andere Beurteilung könne sich auch nicht aus dem Hinweis der Klägerin.

auf die Zertifizierungen ergeben. Zudem hättenslch die Regelungen zur Zertifizie-

rung mit der neuen EG-Öko-VO geändert. Art. 29 dieser Verordnung mache die ho-

heitliche Einordnung der Aufgabe deutlich.

Die Klägerin unterliege nicht nur der Rechts- sondern auch der Fachaufsicht. Die

Rechtsgrundlagen für die Überwachung ergäben sich aus verschiedenen Vorschrif-

ten, insbesondere aus Art. 27 Abs. 91it. b EG-Öko-VO. Die Wirksamkeit der von den

KontrollsteIlen durchgeführten Kontrollen könne nur effektiv überwacht werden, wenn

auch fachaufsichtliche Vorgaben möglich seien. Unabhängig davon ergebe sich das

Unterstehen unter die Fachaufsicht auch aus der Rechtsnatur der Beleihung. Das

Rechtsstaatsprinzip gebiete, dass die Aufsicht über den Beliehenen grundsätzlich

nicht nur als bloße Rechts-, sondern als Fachaufsicht ausgestaltet werde.

Mit Bescheid vom 22. Oktober 2010 änderte die Landesanstalt den Bescheid vom

21. April 2009 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 10. Februar 2010 da-

hingehend ab, dass die Sätze 2 und 3 der Nummer 5 (Haftungsregelung) gestrichen

wurden.
Grund der Streichung war, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 26.

August 2010 (Az. 3 C 35/09) in einem eine andere KontrollsteIle betreffenden Verfah-

ren eine entsprechende Regelung für rechtswidrig erklärt hatte.

Mit Schreiben vom 16. November 2010 erklärte der Bevollmächtigte der Klägerin den

Rechtsstreit im Umfang dieser Streichungen für erledigt.

Zur Begründung der Klage führte er weiter aus, das Bundesverwaltungsgericht habe

in der Entscheidung vom 26. August 2010 betont, dass eine Beleihung nur durch

oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen dürfe. Es stelle sich die Frage, ob alle Aufga-

ben, die die KontrollsteIlen nach den Vorgaben des Unionsrechts auszuführen hät-
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ten, Staatsaufgaben seien. Die Praxis in Bayern spreche dagegen. So hätten die

Ökokontrollsteilen Bescheinigungen auszustellen, die als Verwaltungsakte zu qualifi-

zieren wären, wenn die Ökokontrollstellen insoweit als Beliehene tätig wären. Bei der

Ausfertigung und Zustellung müssten dann die Vorschriften des Verwaltungsverfah-

rens und -Zustellungsrechts Anwendung finden. Diese Überlegungliege dem Beklag-

ten aber völlig fern. Die bayerische Praxis, die die zentrale Aufgabe der- Ökokontroll-

stellen, prüfen und festzustellen, ob Betriebe verordnungskonform arbeiteten, nicht

als Verwaltungsverfahren und ihre Bescheinigungen nicht als Verwaltungsakte quaii-

fiziere, weise darauf hin, dass genauer unterschieden werden müsse.

In Deutschland sei eine völlige Verwirrung eingetreten, ob die Bescheinigungen Ver-

waltungsakte seien und ob die Verträge, die die KontrollsteIlen mit den der Kontrolle

unterworfenen Unternehmen schließen, öffentlich-rechtlicher Natur seien. Der Be-

klagte habe in dem vom Bundesverwaltungsgericht am 26. August 2010 entschiede-

nen Verfahren die Ansicht vertreten, dass die Kontrollverträge, die zwischen den

Kontrol/stel/en und den Unternehmen geschlossen würden, privatrechtlicher Natur

seien. Dies könne aber nicht richtig sein, wenn die Kontrollstel/en in al/em was sie tä-

ten, als hoheitlich Beliehene auftreten würden.

Mit Schreiben vom 22. November 2010 ergänzte er weiter, die bisherige Sicht des

Bundesverwaltungsgerichts sei mit Unionsrecht unvereinbar. Er vertiefte sein Vor-

bringen weiter und verwies darauf, dass die Europäische Kommission ihre Sicht, die

die Auffassung der Klägerin bestätige, in einem Verzeichnis der Kontrol/stel/en und

Kontrol/behörden vom 1. September 2010 dargestel/t habe, das die Bundesanstalt

für Landwirtschaft und Ernährung auf ihrer Website veröffentlicht habe.

Die Beklagte stimmte mit Schreiben vom 14. Januar 2011 der Teilerledigungserklä-

rung der Klägerin vom 16. November 2011 zu.
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Sie führte weiter aus, die von der Europäischen Kommission vorgenommene Einerd-

nung des deutschen Systems in das "System A" sage nichts über die Qualität der

Aufgaben aus der EG-Öko-Va aus. Die Einordnung des deutschen Systems durch

die Europäische Kommission sei aufgrund der Regelung in § 3 Abs. 1 ÖlG grund-

sätzlich korrekt. Es werde jedochkeine Aussage darüber getroffen, wie die Übertra-

gung im jeweiligen Bundesland aussehe noch wie die rechtliche Qualität der übertra-

genen Aufgaben sei. Eine Trennung der Aufgaben nach der EG-Öko-VO in die

.Kernautqabe der sachverständigen Beurteilung" und in .Einqriffsfunktionen", wie es

die Klägerin verlange, sei nicht möglich. Bei ihrem Verweis auf die Bescheinigung

nach Art. 29 EG-Öko-Va übersehe die Klägerin, dass Art. 29 Satz 1 EG-Öko-Va die

KontrollsteIlen und die Kontrollbehörden verpflichte. Hierdurch unterscheide sich die

EG-Öko-Va von der Vorläuferregelung, der va (EG) Nr. 2092/91 ..Die Aussage des

Beklagten in dem unter dem Aktenzeichen 3 C 35/09 geführten Verfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht über das Rechtsverhältnis zwischen Kontrollstelle und

kontrolliertem Unternehmen habe sich nur auf weitere Aufgaben und sonstige Tätig-

keiten außerhalb der EG-Öko-Va bezogen.

Der Bevollmächtigte der Klägerin nahm daraufhin nochmals mit Schreiben vom 24.

Januar 2001 eingehend Stellung, worauf die Beklagte erneut mit Schreiben vom 26.

Januar 2001 erwiderte.

Am 27. Januar 2011 wurde über die Streitsache mündlich verhandelt.

Der Bevollmächtigte der Klägerin erklärte die Streitsache hinsichtlich der mit dem

Änderungsbescheid vom 10. Februar 2010 eingefügten Haftungsregelung (neue

Nummer 5 des Ausgangsbescheids) zunächst mit Ausnahme des Satzes 1 für erle-

digt, und, nachdem der Beklagte erklärt hatte, auch Satz 1 dieser Regelung aufzuhe-

ben, insgesamt für erledigt. Nach Erklärung des Beklagten, die im Widerspruchsbe-

scheid angegebene Regelung Nr. 1 Buchstabe f bezüglich Nr. 7.2 1MBek aufzuhe-
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ben, erklärte der Bevollmächtigte den Rechtsstreit auch diesbezüglich für erledigt. Er

erklärte weiter den Rechtstreit hinsichtlich Nummer 3.1 Buchstabe b des Bescheids

vom 21. April 2009 für erledigt, nachdem der Beklagte erklärt hatte, wiediese Reqe-

lung zu verstehen sei. Der Beklagte stimmte den Erledigungserklärungen jeweils zu.

Der Bevollmächtigte der Klägerin beantragte zuletzt:

1. Der Bescheid der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft vom 21. April

2009 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10 .2.20 10 (AFR-1-

765.2.1-0088) und der Bescheid der Landesanstalt vom 10.2.2010 (lEM 6-

7675.2.1-0029) werden aufgehoben

1.1 insoweit, als die Klägerin bezüglich der unter 3.1 des Bescheids vom

21.4.2009 aufgeführten Aufgaben - mit Ausnahme der unter 3.1 a, b, d

und e aufgeführten Aufgaben - hoheitlich beliehen und nur im Rahmen

dieser hoheitlichen Beleihung für die Ausführung dieser Aufgaben im

Rahmen dieser unionsrechtlichen Ökokontrollen in Bayern zugelassen

wird und

1.2 insoweit, als die Klägerin bezüglich aller unter 3.1 aufgeführten Aufgaben

nicht nur einer Rechtsaufsicht (Rechtmäßigkeitsaufsicht) sondern der

Fachaufsicht (Zweckmäßigkeits- und Opportunitätsaufsicht) unterstellt

wird und

1.3 insoweit, als eine dynamische Verweisung die Klägerin zur Einhaltung

der Bestimmungen der LMBek verpflichtet (Ziffer 3.1 jetzt: Ziffer 9 - frü-

her Ziffer 8) und

1.4 insoweit als der Klägerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufer-

legt wurden.
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2. Es wird festgestellt, dass die Klägerin, insoweit sie durch die Bundesanstalt .:

für Landwirtschaft und Ernährung gemäß § 4 Abs. 1· des deutschen Öko-

Landbaugesetzes zur Tätigkeit als KontrollsteIle zugelassen ist, diese auch in

Bayern insoweit ohne hoheitliche Beleihungdurch die Behörden des Frei- .:

staates ausführen kann, als damit die unter 3.1 aufgeführten Aufgaben mit

Ausnahme jener der Buchstaben a, b, d und e sowie f ausgeführt werden.

Der Bevollmächtigte der Klägerin erklärte abschließend, dass die Klagenicht (mehr)

für die Punkte gelte, die in der mündlichen Verhandlung für erledigt erklärt worden

waren.

Der Beklagte beantragte,

die Klage abzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten Bezug

genommen.

Entscheidungsgründe:

1. Soweit die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben,

war das Verfahren in entsprechender Anwendung des § 92 Abs. 3 VwGO einzustel-

len. Da es sich um eine Teilerledigung handelte, konnte die (deklaratorische) Verfah-

renseinstellung zusammen mit der den streitig gebliebenen Gegenstand betreffenden:

Entscheidung im Urteil erfolgen (vg!. BVerwG NJW 1963, 923).

2. Soweit die Klage aufrecht erhalten wurde, hat sie keinen Erfolg.
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a) Klageantrag zu 1.1

aa) Gegenstand dieses Anfechtungsantrags sind die Regelungen in den. Buchstaben

c und f der Nummer 3.1 des Bescheids vom 21. April 2009 in der durch den Ände-

rungsbescheid und den Widerspruchsbescheid, beide vom 10. Februar2D.1 O, gelten-

den Fassung.

Die in Nummer 3.1 Buchstaben a, b, d und e des Ausgangsbescheids getroffenen

Regelungen wurden ausdrücklich nicht (mehr) angegriffen. Die Klage richtet sich

auch nicht (mehr) gegen die durch Nummer 1.3 des Änderungsbescheids vom 10.

Februar 2010 eingefügte Regelung, dass die Landesanstalt im Einzelfall die in

Nummer 3.1 des Bescheids vom 21. April2009 genannten Aufgaben der Kontrollstel-

le selbst wahrnehmen kann. Der zuletzt gestellte Klageantrag ist so formuliert, dass

sich die Klägerin nur gegen die Beleihung hinsichtlich der in den Nummern 3.1 Buch-

staben c und f genannten Aufgaben wendet, nicht aber auch so, dass sie das

"Selbsteintrittsrecht" der Landesanstalt beseitigt wissen möchte.

bb) Der Klageantrag zu 1.1 ist insgesamt zulässig.

Insbesondere fehlt es nicht an der Klagebefugnis, auch wenn es sich bei den ange-

griffenen Regelungen um Beqünstiqunqen handelt, die der Klägerin Rechte einräu-

men.

Hinsichtlich der Regelung in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids be-

steht das Interesse der Klägerin darin, die in dieser Regelung aufgeführten Tätigkei-

ten ohne hoheitliche Beleihung, auf privatrechtlicher Basis wahrnehmen zu dürfen.

Die getroffene Regelung ist ersichtlich so auszulegen, dass es der Klägerin nicht frei-

stehen soll, ob sie insoweit hoheitlich oder nichthoheitlich tätig wird. Die Regelung ist

so zu verstehen, dass die Klägerin diese Tätigkeiten nicht privatrechtlich wahrneh-

men darf. Die Klägerin ist damit durch die Regelung nicht nur begünstigt, sondern

zugleich auch beschwert.
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Hinsichtlich der durch den Änderungsbescheid vom 10. Februar 2010 in den Aus-

gangsbescheid eingefügten Regelung in Nummer 3.1 Buchstabe f besteht das Kla-

geziel der Klägerin darin, die geregelte Aufgabe (Erteilung von Verwarnungen nach

§ 56 OWiG) überhaupt nicht wahrnehmen zu müssen. Die Regelung ist ersichtlich so

gemeint, dass es nicht dem freien Beliebender Klägerin überlassen bleiben soll, ob

sie diese Aufgabe wahrnimmt, vielmehr wird von ihr erwartet, dass sie dies tut. Die

Beschwer der Klägerin liegt folglich darin, dass ihr die Verfolgung von Ordnungswid-

rigkeiten nicht nur als Recht eingeräumt, sondern zugleich als Pflicht auferlegt wird.

cc) Der Klageantrag zu 1.1 ist hinsichtlich Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangs-

bescheids unbegründet. Die angegriffene Regelung ist rechtmäßig und verletzt die

Klägerin deshalb nicht in ihren Rechten. Maßgeblich für die gerichtliche Überprüfung

ist entsprechend den für Anfechtungsklagen geltenden Grundsätzen die Sach- und

Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung.

aaa) Unmittelbare Rechtsgrundlage für die Beleihung mit den in Nummer 3.1 Buch-

stabe c des Ausgangsbescheids genannten Aufgaben war im Zeitpunkt des Erlasses

des Widerspruchsbescheids am 10. Februar 2010 § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung

über die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (ULV) vom 12. November 2002

(GVBI S. 652), die zuletzt durch § 1 Nr. 3 der Verordnung vom 16. Oktober 2009

(GVBI S. 539) geändert worden ist.

Nach dieser Vorschrift hat die Landesanstalt den privaten KontrollsteIlen auf Antrag

zur Erfüllung als beliehene Unternehmen die Durchführung des Kontrollverfahrens

nach Art. 27 Abs. 1 bis 3, 12 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu übertra-

gen. Das Antragserfordernis ist dabei nicht so zu verstehen, dass es im Belieben der

privaten KontrollsteIle steht, mit welchen Aufgaben sie beliehen werden will. Denn ei-

ne weitere Regelung in § 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 ULV bestimmt, dass die mit der

Beleihung verbundene Aufgabenübertragung alle in § 4 Abs. 1 ULV genannten Be-
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reiche erfasst. Das ist so auszulegen, dass ein Unternehmen, das - wie die Klägerin -

in Bayern als private KontrollsteIle tätig werden will, alle in § 4 Abs. 1 LfLV genannten

Aufgaben als beliehenes Unternehmen wahrzunehmen hat und nicht berechtigt ist,

den Beleihungsantrag auf ihr genehme Aufgaben zu beschränken. Die angegriffene

Regelung ist somit nicht schon deshalb rechtswidrig, weil - wie für die Landesanstalt

spätestens seit dem Vorbringen im Widerspruchsverfahren erkennbar war - eine Be-

leihung hinsichtlich gerade dieser Aufgaben nicht dem wahren Willen der Klägerin

entspricht.

bbb) Die Regelung in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids überschrei-

tet inhaltlich den von § 4 Abs. 1 Nr. 3 ULV abgedeckten Aufgabenbereich nicht. Un-

schädlich ist, dass in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids auch die in

§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ULV nicht erwähnte Vorschrift des Art. 27 Abs. 4 der VO (EG) Nr.

834/2007 genannt wird. Art. 27 Abs. 4 der va (EG) Nr. 834/2007 regelt in Buchstabe

a, dass die zuständige Behörde (Art. 2 Buchstabe n der va (EG) Nr. 834/2007) ihre

Kontrollbefugnisse auf Kontrollbehörden (Art. 2 Buchstabe o der va ((EG) Nr.

834/2007) übertragen kann; in Buchstabe b ist geregelt, dass die zuständige Behör-

de ihre Kontrollaufgaben auf KontrollsteIlen, d. h. private Dritte (Art. 2 Buchstabe p

der va (EG) Nr. 834/2007), übertragen kann. Die Erwähnung von Art. 27 Abs. 4 der

va (EG) Nr. 834/2007 in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids ist nur

als Hinweis zu verstehen, dass die Aufgabenübertragung auf die Klägerin eine sol-

che nach Art. 27 Abs. 4 Buchstabe b der va (EG) Nr. 834/2007 ist.

Nicht zu beanstanden in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids ist auch

die Bezugnahme auf die Regelungen in Titel IV der va (EG) Nr. 889/2008. Bei die-

sen Regelungen handelt es sich um Durchführungsbestimmungen zu dem in Art. 27

Abs. 1 bis 3 der VO (EG) Nr. 834/2007 genannten Kontrollsystem. Auch wenn § 4

Abs. 1 Nr. 3 LfLV diese Durchführungsbestimmungen nicht ausdrücklich nennt, ver-

steht es sich von selbst, dass die nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 ULV vorgesehene Aufga-
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benwahrnehmuhg durch die KontrollsteIle unter Beachtung der durch das Europa-.

recht vorgegebenen Modalitäten erfolgen muss.

ccc) Die Regelung in § 4 Abs. 1 Nr. 3 ULV ist auch ihrerseits mit höherrangigem

Rechtvereinbar undaufwirksamer Ermächtigungsgrundlage ergangen.

Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 des Öko-

Landbaugesetzes - im Folgenden: ote -vom 7. Dezember 2008 (BGBI I S. 2358),

wonach die landesregierungen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung Aufga-

ben nach § 2 Abs. 1 oto. ausgenommen die Aufgabe im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz

1 ote. ganz oder teilweise auf zugelassene KontrollsteIlen zu übertragen (Belei-

hung) oder sie daran zu beteiligen (Mitwirkung), und die landesregierungen weiter

befugt sind, diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf

andere Behörden des landes zu übertragen. Die Bayerische Staatsregierung hat

von der ihr durch § 2 Abs. 3 Satz 2 oto eingeräumten Befugnis Gebrauch gemacht

und die Ermächtigung des § 2 Abs. 3 Satz 1 ot,o durch § 6 Nr. 13 der Delegations-

verordnung (DeiV) vom 15. Juni 2004 (GVBI S. 239) in der zum Zeitpunkt des Wider-

spruchsbescheids geltenden Fassung auf das Bayerische Staatsministerium für Er-

nährung, landwirtschaft und Forsten übertragen. Dass in § 6 Nr. 13 DelV noch die

frühere Fassung des oto genannt ist, ist unschädlich, weil sich die Delegation nach

dem Einleitungssatz des § 6 DelV ausdrücklich auf die Ermächtigung "in ihrer jeweili-

gen Fassung" bezieht.

Von der Rechtsgrundlage des § 2 Abs. 3 Satz 1 ÖlG ist gedeckt, dass nach § 4 Abs.

2 Satz 1 Halbsatz 2 ULVdie einzelne Beleihung, wie hier geschehen, durch schriftli-

chen Bescheid zu erfolgen hat. Die missverständliche Formulierung in § 2 Abs. 3

Satz 1 oto ("durch Rechtsverordnung 1. Aufgaben ... auf zugelassene Kentrollstel-

len zu übertragen ...") ist ersichtlich so gemeint, dass die einzelne Beleihung nicht
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selbst durch Rechtsverordnung erfolgen muss, sondern ein aufgrund einer Rechts-

verordnung erlassener Verwaltungsakt ausreicht (BVerwG vom 26.. August 2010 - 3

C 35.09 - <juris> Rn 35).

Zu den nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ÖlG übertragbaren Aufgaben gehört nach § 2

Abs. 1 i. V. m. § 1 ÖlG auch und insbesondere die Durchführung einschließlich der.

Überwachung der Einhaltung der va (EG) Nr. 834/2007 und der zur Durchführung

dieser EG-Verordnung eriassenen Rechtsakte. Die Ermächtigung in § 2 Abs. 3 Satz

1 Nr. 1 ÖlG ist dabei so auszulegen, dass sie die gesamten Aufgaben erfasst, die

nach der va (EG) Nr. 834/2007 von zugelassenen privaten KontrollsteIlen ausgeführt

werden können. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dies bereits zur Vorläu-

ferregelung in § 2 Abs. 3 des Öko-landbaugesetzes in der Fassung vom 12. August

2005 (BGBI I S. 2431 ff.) und der damals noch geltenden va (EWG) Nr. 2092/91 in

diesem Sinne entschieden (BayVGH vom 19. Dezember 2005 - 19 N 04.1774 <juris>

Rn 40 f.) und diese Auslegung ist auch vom Bundesverwaltungsgericht in der nach-

folgenden Beschwerdeentscheidung nicht beanstandet worden (BVerwG vom 13.

Juni 2006. - 3 BN 1/06.<juris».

Die Kammer sieht keinen Grund, von dieser Rechtsprechung für das jetzige Recht

abzuweichen. Die geltende Regelung in § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ÖlG entspricht - so-

weit hier von Bedeutung - im Wortlaut der früheren Regelung in § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr.

1 Buchstabe a des Öko-landbaugesetzes in der Fassung vom 12. August 2005

(8GBI I S. 2431), das bis zum Inkrafttreten der jetzigen Regelung nur einmal und in

für das vorliegende Verfahren nicht relevanter Weise durch Art. 205 der neunten Zu-

ständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006. (8GBI I S. 2407) geändert

worden ist. Eine andere Auslegung ist auch nicht aufgrund der Ablösung der va
(EWG) Nr. 2092/91 durch die jetzt geltende va (EG) Nr. 834/2007 veranlasst. Die

va (EG) Nr. 834/2007 bringt im Gegenteil eher noch deutlicher als die va (EWG) Nr.

2092/91 zum Ausdruck, dass Kontrollbehörden und private KontrollsteIlen nicht
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gleichrangig nebeneinander stehen. Während Art. 9 Abs. 1 der VO (EWG) Nr.

209.2/91 regelte, dass die Mitgliedstaaten ein Kontrollverfahren einzuführen haben,

das von Kontrollbehörden und/oder zugelassenen privaten KontrollsteIlen durchzu-

führen ist, bestimmt die VO (EG) Nr. 834/2007 deutlicher zunächst eine "primäre"

Zuständigkeit der Behörde(n) (Art. 27 Abs.1) und regelt erst in einem zweiten Schritt, .

dass die zuständige Behörde Aufgaben auf private Kontrollsteilen übertragen kann.

Daraus geht klar hervor, dass .särntllche im Kontrollsystem anfallenden Aufgaben zu-

nächst staatliche Aufgaben sind, das jetzige Gemeinschaftsrecht den privaten Kon-

trollstellen keine originären Kompetenzen verleiht, sondern es dem jeweiligen. Mit-

gliedsstaat überlässt, ob und inwieweit er diese Staatsaufgabe auf private Kontroll-

steIlen überträgt. Der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts im Beschluss vom 13.

Juni 2006, dass das - damalige - Gemeinschaftsrecht bezüglich des Verhältnisses

zwischen privater KontrollsteIle und kontrolliertem Öko-landbau-Unternehmen jeden-

falls auch ein hoheitliches Verständnis trage und sogar nahe lege (a. a. O. Rn. 7), ist

daher auch für das jetzige Recht beizupflichten. Anlass zu einer anderen Bewertung

bietet auch nicht die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom

29. November 2007 in der Rechtssache C-404/05, die die Frage betraf, ob und in-

wieweit - vor dem Hindergrund der Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EGV bzw. Art. 56

AEUV) - die Tätigkeit der privaten KontrollsteIlen eine unmittelbare und spezifische

Teilnahme an der Ausübung öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 55,45 Abs. 1 EGV

(Art. 62, 51 Abs. 1 AEUV) darstellt. Aus der Entscheidung lässt sich nicht folgern,

dass Gemeinschaftsrecht es verbietet, die privaten KontrollsteIlen vollständig durch

Beleihung in das Kontrollsystem einzubinden. per Gerichtshof der Europäischen

Union hat in der Entscheidung u. a. ausgeführt, dass "die privaten Kontrol/stellen ihre

Tätigkeit unter aktiver Überwachung der zuständigen Stelle ausüben, die letztlich die

Verantwortung für die Kontrollen und Entscheidungen dieser Stellen trägt" (a. a. O.,

Rn 44). Der Gerichtshof der Europäischen Union weist also dem Staat die Verant-

wortung für die nach außen wirkende Tätigkeit der KontrollsteIlen selbst zu und nicht
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nur dafür, dass die Kontrollsteilen ordnungsgemäß kontrolliert werden. Damit erkennt

der Gerichtshof der Europäischen Union letztlich an, dass es sich bei den im Kon-

trollsystem anfallenden Aufgaben, auch wenn diese auf private KontrollsteIlen dele-

giert werden, letztlich um staatliche Aufgaben handelt. Auch aufgrund derRechtspre-

chung des Gerichtshofsder Europäischen Union ist deshalb nicht anzunehmen; dass

das Gemeinschaftsrecht es nicht zulässt,das Außenverhältnis zum kontrollierten

Öko-landbau-Unternehmen durchgängig hoheitlich auszugestalten, indem die priva-

te Kontrollstelle entsprechend beliehen wird.

Insgesamt sieht die Kammer deshalb keinen Grund, die Regelung in § 2 Abs. 3 Satz

1 Nr. 1 ÖLG anders auslegen als in dem Sinne, dass der Landesverordnungsgeber

dadurch ermächtigt ist, eine Beleihung für sämtliche im Kontrollverfahren anfallenden

Aufgaben vorzusehen, soweit - was hier aber nicht von Bedeutung ist - das Unions-

recht eine Übertragung auf die KontrollsteIle überhaupt zulässt (vg!. Art. 27 Abs. 4·

der VO (EG) Nr. 834/2007).

§ 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ÖLG genügt auch den Voraussetzungen des Art. 80 Abs. 1

GG. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dies ebenfalls bereits zur Vorläufer-

regelung in § 2 Abs. 3 des Öko-Landbaugesetzes in der Fassung vom 12. August

2005 (BGBI I S. 2431 ff.) in diesem Sinne entschieden (BayVGH vom 19. Dezember

2005 - 19 N 04.1774 <juris> Rn 40 f.). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich hierzu

in der nachfolgenden Beschwerdeentscheidung inhaltlich nicht geäußert (BVerwG a.

a. O., Rn 8). Der Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist auch für

die jetzt geltende Fassung des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ÖLG beizupflichten. Die jetzi-

ge Regelung steht der früheren inhaltlich nicht nach. Sie stellt wie die frühere Rege-

lung lediglich eine Fortschreibung der durch das Gemeinschaftsrecht vorgegebenen,

im Rahmen des Kontrollsystems anfallenden Aufgaben dar, die auch in den jetzigen

gemeinschaftsrechtlichen Regelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und

Nr. 889/2008 eingehend normiert sind. Der Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts vom 26. August 2010 (3 C 35.09 <juris» ist nichts Gegenteiliges zu entneh-

i

I
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men. Die Entscheidung betraf nicht das Ausmaß der Beleihung, sondern die Frage

der internen Haftungsverteilung zwischen Staat und KontrollsteIle. Nur insofern hat

das Bundesverwaltungsgericht Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen des Art ..

80 Abs. 1 Satz 2 GG geäußert (a. a. O., Rn36).

Nicht zu folgen ist auch dem Einwand, die durch den bayerischen Verordnungsgeber

in § 4 ULV getroffene Entscheidung hätte durch den landesgesetzgeber getroffen

werden müssen. Die bundesgesetzliche Regelung in § 2 Abs. 3 ÖlG sieht eine Ent-

scheidung des Gesetzgebers nicht vor und eine solche Entscheidung ist auch nicht

durch höherrangiges Recht geboten. Die Kammer schließt sich auch insoweit den im

Normenkontrollverfahren zur Vorläuferregelung des § 4 ULVergangenen Entschei-

dungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 19. Dezember 2005 (a. a. O.)

und des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2006 (a. a. O.) an, in denen ein

Verstoß gegen höherrangiges Recht nicht festgestellt wurde. Aufgrund der Ver-

gleichbarkeit der jetzigen mit der damaligen Rechtslage gibt es keinen Grund, von

diesen Entscheidungen abzuweichen.

Im Übrigen entspricht die Entscheidung des landesverordnungsgebers, in Bayern

von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 ÖlG Gebrauch zu machen, ohnehin dem durch

formelles Gesetz zum Ausdruck gebrachten Willen des landesgesetzgebers. In Art.

7 Satz 3 des Gesetzes über Zuständigkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften

im Bereich der land- und Forstwirtschaft (ZuVLFG) vom 24. Juli 2003, das als § 1

des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften im Agrarbereich vom 24. Juli 2003

(GVBI S. 470) verkündet wurde, ist bestimmt, dass in Bayern der Landesanstalt für

Landwirtschaft die Aufgaben der zuständigen Behörde nach dem Öko- .

landbaugesetz sowie die Durchführung einschließlich der Überwachung .der Verord-

nung (EWG) Nr. 2092/91 und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der

Europäischen Gemeinschaft obliegen, soweit nicht durch Bundesrecht oder durch

Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 3 des Öko-Landbaugesetzes etwas anderes be-

stimmt ist. Aus dem letztgenannten Vorbehalt ergibt sich eindeutig, dass es damals
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dem Willen des Landesgesetzgebers entsprach, wenn der Landesverordnungsgeber

von der Verordnungsermächtigung Gebrauch macht. Das gilt umso mehr, als bei Er-

lass des Gesetzes die Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 3 des damaligen Öko-

Landbaugesetzes bereits erlassen und verkündet (§ 11 der Verordnung zur Ausfüh-

rung von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft im Geschäftsbereich des·

Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten vom 8. April 2003 -

GVBI. S. 293), dem Landesgesetzgeber also bekannt war, und er Art. 7 ZuVLFG

rückwirkend zum 1. April 2003 in Kraft gesetzthat (§ 6 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes

vom 24. Juli 2003) ..ln Art. 16 ZuVLFG wurde zusätzlich bestimmt, dass, soweit das.

ZuVLFG auf Rechtsvorschriften verweist, sich die Verweisung auf die Vorschriften in

ihrer jeweils geltenden Fassung bezieht. Damit erstreckt sich der durch Art. 7

ZuVLFG zum Ausdruck gekommene Wille des Landesgesetzgebers auch auf die jet-

zige Rechtslage, die der damaligen, soweit hier von Bedeutung, entspricht.

dd) Soweit sich der Klageantrag zu 1.1 auf die durch den Änderungsbescheid vom

10. Februar 2010 eingefügte Regelung in Nummer 3.1 Buchstabe f des Ausgangs-

bescheids bezieht, ist die Klage ebenfalls unbegründet. Die Regelung gründet sich

auf § 9 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeiten-

recht (ZuVOWiG) vom 21. Oktober 1997 (GVBI S. 727), die zuletzt durch Verordnung

vom 9. Februar 2010 (GVBI S. 103) geändert worden ist, wobei § 9 Abs. 1 Satz 2

ZuVOWiG seit dem 20. November 2009 in Kraft ist und die bis dahin geltende in-

haltsgleiche Vorschrift in § 8a Satz 2 ZuVOWiG abgelöst hat. Der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof hat für die aktuell geltende Rechtslage bereits entschieden, dass

die von der Klägerin beanstandete Regelung einen zulässigen Annex zu den belie-

henen Aufgaben darstellt (BayVGH vom 25. Juni 2010 - 19 ZB 09.1085 <juris> Rn 8).

Er hat in einem Normenkontrollverfahren entschieden, dass der mit § 9 Abs. 1 Satz 2

ZuVOWiG inhaltsgleichen Vorläufervorschrift in § 8a Satz 2 ZuVOWiG kein höher-

rangiges Recht entgegensteht und sie auf wirksamer Ermächtigungsgrundlage er-
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gangen ist (BayVGH vom19. Dezember 2005 - 19 N 04.1774 <juris> Rn.52). Die

Kammer schließt sich der Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs anund

verweist zur Begründung auf diese beiden Entscheidungen.

b) Klageantrag zu1.2

Der Klageantrag zu 1.2 ist zulässig, aber unbegründet. Die Regelung in Nummer 4

des Ausgangsbescheids, wonach die Klägerin hinsichtlich ihrer Aufgaben nach

Nummer 3 dieses Bescheids nicht nur der Rechts- sondern auch der Fachaufsicht

unterliegt, ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Rechtsgrundlage für diese Regelung ist § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 LfLV, wonach

eine wirksame Überwachung der KontrollsteIle durch Nebenbestimmungen gewähr-

leistet werden kann. "Nebenbestimmungen" in diesem Sinn sind nicht nur Regelun-

gen im Sinne des Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG, sondern auch sonstige Regelungen, mit

denen die Beleihung modifiziert wird, um die Tätigkeit der KontrollsteIlen effektiv

steuern zu können. Dass die Landesanstalt einen möglichst weit gehenden Einfluss

haben soll, kommt zum einen auch in § 4 Abs. 2 Satz 1 ULV zum Ausdruck, wonach

die Beleihung nicht nur befristet erfolgt, sondern stets auch unter einen Widerrufs-

vorbehalt zu stellen ist. Schon deshalb ist eine weite Auslegung des § 4 Abs. 2 Satz

2 Halbsatz 2 ULV geboten. Wenn die Beleihung schon einer so weitreichenden Be-

schränkung wie einem allgemeinen Widerrufsvorbehalt unterliegt, muss es erst recht

möglich sein, die Tätigkeit der KontrollsteIle durch fachliche Weisungen steuern zu

können. Außerdem ist eine solche Auslegung des § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 ULV

auch aufgrund der Vorgaben des Gemeinschaftsrechts geboten. Wie bereits ausge-

führt (oben a cc ccc), handelt es sich bei den auf die Klägerin übertragenen Aufga-

ben nach der europarechtlichen Vorgabe in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu-

nächst um staatliche Aufgaben, nicht aber originär um Kompetenzen, die Privaten

eingeräumt sind, wobei hinzukommt, dass nach der Rechtsprechung des Gerichts-
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hofs der Europäischen Union auch dann, wenn private KontrollsteIlen in das Kontroll-

system eingebunden werden, der Staat letztlich die Verantwortung für die Kontrollen

und Entscheidungen dieser Stellen trägt. Es liegt auf der Hand, dass der Staat be-

reits aufgrund dieser Vorgaben des Gemeinschaftsrechts die Möglichkeiten haben

muss, möglichst effektivauf die Kontrollsteilen einwirken und deren Tätigkeit steuern

zu können.

c) Klageantrag zu 1.3

aa) Gegenstand des Klageantrags zu 1.3 ist nur noch die Bezugnahme auf die

Nummern 3.5.3, 3.6.1 zweiter Spiegelstrich, 4.1.3, 4.1.4, 6 vierter Absatz und 8.2 der

"LMBek", d. h. der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Land-

wirtschaft und Forsten vom 7. November 2003 über den Vollzug von Rechtsvorschrif-

ten auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus (AlIMBl S. 890). Die im Ausgangs-

bescheid noch enthaltene .Globalverweísunq" auf die LMBek hat die Landesanstalt

im Widerspruchsbescheid durch Bezugnahme auf diese Nummern und die weitere

Nummer 7.2 beschränkt, wobei die Bezugnahme auf Nummer 7. 2 LMBek in der

mündlichen Verhandlung ebenfalls aufgehoben wurde.

bb) Die Klage ist unzulässig, soweit sich die Klägerin gegen die Bezugnahme auf

Nummer 6, vierter Absatz, der LMBek wendet. Diese Bestimmung enthält keine Re-

gelung, gegen die mit der Anfechtungsklage vorgegangen werden kann. Es handelt

sich nur um den Hinweis ohne Regelungsqualität, dass die Landesanstalt bezüglich

des von der Klägerin durchzuführenden Verwarnungsverfahrens (siehe oben add)

nähere Regelungen treffen kann, insbesondere über das Abführen der vereinnahm-

ten Verwarnungsgelder an die Staatskasse. Der Klägerin ist es unbenommen, gegen

solche Regelungen, wenn sie erlassen sind, selbst vorzugehen.
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cc) Im Übrigen, d. h.hinsichtlich der in Bezug genommenen Bestimmungen der

Nummern 3.5.3, 3.6.1 zweiter Spiegelstrich, 4.1.3, 4.1.4 und 8.2 LMBek· ist der Kla-

geantrag unbegründet. Es bestehen keine rechtlichen Bedenken, dass der Klägerin

die Einhaltung dieser Bestimmungen auferlegt worden ist.

Die diesbezügliche Regelung in Nummer 9 des Ausgangsbescheids in der durchden

Widerspruchsbescheid vom 10. Februar 2010 und den Änderungsbescheid vom 10.

Februar 2010 geltenden Fassung ist inhaltlich hinreichend bestimmt. Es handelt sich

nicht um eine dynamische Verweisung, sondern um eine Bezugnahme auf die zum

Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids geltenden, explizit genannten

Bestimmungen der LMBek .. Nach dem für die Auslegung des Bescheids maßgebli-

chen Empfängerhorizont wäre die Bezugnahme nur dann als dynamische Verwei-

sung auszulegen, wenn dies aus dem Bescheid (bzw. aus dem Widerspruchs- oder

Änderungsbescheid) ausdrücklich hervorginge. Das ist jedoch nicht der Fall. Gerade

weil nur (noch) auf ganz bestimmte Regelungen Bezug genommen wurde, durfte die

Klägerin dies so verstehen, dass es der Landesanstalt auf den konkreten aktuellen

Inhalt dieser Bestimmungen ankommt.

Inhaltlich bestehen gegen die Bezugnahme auf diese Bestimmungen und ihre Einbe-

ziehung in den Bescheid keine Bedenken.

Nummer 3.5.1 LMBek bestimmt lediglich, dass die KontrollsteIlenleiter, Kontrollper-

sonen und die zur Zertifizierung der Berichte über Betriebsbesichtigungen eingesetz-

ten Personen nach dem Verpflichtungsgesetz förmlich zu verpflichten sind, der Leiter

durch die Landesanstalt. Mit dieser Regelung will die Landesanstalt ersichtlich si-

cherstellen, dass die genannten Personen ihre Aufgaben objektiv und unabhängig

wahrnehmen, wofür die Landesanstalt nachArt. 27 Abs. 9 Buchstabe a der Verord-

nung (EG) Nr. 834/2007 und nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 ULV zu sorgen hat.

Es bestehen daher keine Bedenken dagegen, dass der Klägerin als Nebenbestim-

mung (§ 4 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 ULV) auferlegt wird, ihren Leiter durch die Lan-



M12K10.1079 - 29-

desanstalt verpflichten zu lassen und selbst für die entsprechende Verpflichtung der

übrigen in Nummer 3.5.1lMBek genannten Personen zu sorgen.

Unbedenklich ist auch die in Bezug genommen Regelung in Nummer 3.6.1 zweiter

.Spiegelstrich 1MBek, wonach die Beleihung mit dem Wegfall oder der bestandskräf-

tigen Aufhebung der Zulassung durch die Bundesanstalt für landwirtschaft und Er-

nährung erlischt. Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ÖlG bzw. § 4 Abs.1 LflV dürfen.nur

zugelassene KontrollsteIlen beliehen werden. Es handelt sich daher um eine zulässi-

ge auflösende Bedingung, die lediglich sicherstellt, dass die gesetzlichen Vorausset-

zungen der Beleihung erfüllt werden (vg/. Art. 36 Abs. 1 BayVwVfG).

Nicht zu beanstanden ist auch die Bezugnahme auf die Nummern 4.1.3 und 4.1.4

1MBek, die näher regeln, wie die Klägerin die Kontrollen durchzuführen hat. Da die

Klägerin zulässigerweise auch der Fachaufsicht unterliegt (siehe b), ist es unbedenk-

lich, dass bereits im Bescheid durch Nebenbestimmung näher festgelegt wird, wie

die Klägerin die Kontrollen durchzuführen hat.

Schließlich ist auch die Bezugnahme auf Nummer 8.2 1MBek nicht zu beanstanden.

Danach muss die Klägerin Gebühren aufgrund einer bestimmten Anforderungen ge-

nügenden Gebührentabelle, die der landesanstalt vorzulegen ist, erheben. Da auf-

grund der Beleihung die Rechtsbeziehung zwischen der Klägerin und den kontrollier-

ten Unternehmen öffentlich-rechtlicher Natur ist, ist es nur folgerichtig, dass die Klä-

gerin, soweit sie als Beliehene tätig wird, von den kontrollierten Unternehmen kein

privatrechtliches Entgelt erhält, sondern Gebühren erhebt. Dass der Klägerin hierbei

Vorgaben über die inhaltliche Ausgestaltung der Gebührentabelle gemacht werden

und ihr eine Vorlagepflicht auferlegt wird, bewegt sich in dem Rahmen, der fachauf-

sichtlich zulässig ist.

d) Klageantrag zu 1.4
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Der Klageantrag zu 1.4 ist zulässig, aber unbegründet. Es ist rechtlich nicht zu bean-

standen, dass im Widerspruchsbescheid der Klägerin die Kosten des Widerspruchs-

verfahrens zur Gänze auferlegt worden sind, obwohl der Widerspruch zum Teil Erfolg

hatte. Nach Art. 80 Abs. 1 Satz 3 BayVwVfG gilt bei einem teilweisen Erfolg des Wi-

. derspruchs § 155 Abs. 1 VwGO entsprechend. § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO sieht aus-

drücklich vor.. dass einem Beteiligten die Kosten ganz auferlegt werden können,

wenn der andere nur zu einem geringen Teil unterlegen ist. Von dieser Möglichkeit

hat die Landesanstalt ausdrücklich Gebrauch gemacht. Dies ist hier auch nicht zu

beanstanden. Der Widerspruch hatte nur in untergeordnetem Umfang Erfolg, nämlich

insoweit, als die Landesanstalt die globale Bezugnahme auf die LMBek durch die

Bezugnahme auf einige Bestimmungen der LMBek ersetzte. Im Übrigen, insbeson-

dere hinsichtlich des Hauptanliegens der Klägerin, nicht für die Gesamtheit ihrer im

Kontrollsystem anfallenden Aufgaben beliehen zu werden, wurde der Widerspruch

zurückgewiesen.

Der Einwand der Klägerin gegen die Kostenentscheidung, der Freistaat Bayern habe

erst im Laufe des Widerspruchsverfahrens eine Rechtsgrundlage für die Beleihung

geschaffen, ist insoweit bereits ohne Bedeutung. Relevant wäre dieser Einwand nur

dann, wenn der Bevollmächtigte der Klägerin auf die Schaffung der Rechtsgrundlage

hin den Widerspruch für erledigt erklärt hätte. Dann hätte im Rahmen der nach Art.

80 Abs. 1 Satz 5 BayVwVfG zu treffenden Entscheidung der bisherige.Sachstand, d.

h. die Frage berücksichtigt werden müssen, wie die Erfolgssaussichten ohne das er-

ledigende Ereignis gewesen wären. Der Bevollmächtigte der Klägerin hat jedoch kei-

ne Erledigungserklärung abgegeben, sondern den Widerspruch aufrechterhalten.

e) Klageantrag zu 2

Der Feststellungsantrag ist unzulässig, weil die Klägerin ihre Rechte durch Gestal-

tungs- nämlich Anfechtungsklage verfolgen konnte (§ 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO) und
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dies in' Gestalt des Klageantrags zu 1.1, soweit sich dieser auf die Regelung in

, Nummer '3.1 Buchstabe c des ALisgangsbescheids bezieht, auchgetan hat Im Übri-

gen ergibt sich aus den Ausführungen unter a cc, dass der Feststellungsantrag je-

denfalls unbegründet wäre. Die Klägerin ist ohne hoheitliche Beleihung in Bayern'

nicht berechtigt, die in Nummer 3.1 Buchstabe c des Ausgangsbescheids genannten

Aufgaben wahrzunehmen.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und § 161 Abs.2 VwGO,die

Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i. V.

m. §§ 708 ff ZPO.

4. Die Berufung war gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen.
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Rechtsmittelbelehrung:

Nach §§124 und 124a Abs. 1 VwGO kann die Berufung innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
.ses UrteIls beim Bayerischen Verwaltungsgericht München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postanschrift in München: Postfach 3401 48, 80098 München
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach

schriftlich eingelegt werden. bie Berufung muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Sie ist spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist,
sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof,

einzureichen. Die Berufungsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, sowie die im Ein-
zelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (BerufungsgrOnde).

Über die Berufung entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen,
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Prozessbe-
vollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genann-
ten Rechtslehrern mit Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGO sowie in §§
3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen.

Oswald Oswald Döring

Vorsitzende Richterin am Ver-
waltungsgericht Schaffrath ist
wegen Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert

Beschluss:

Der Streitwert wird auf EUR 10.000,-- festgesetzt
(§ 52 Abs. 2 Gerichtskostengesetz -GKG-).

-------_ .._--~
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwer-
de zugelassen wurde. Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung
in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayeri:'
schen Verwaltungsgericht München,

Oswald Oswald Döring

Hausanschrlft: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 0543, 80005 München

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-·
zungsbeschlusses eingelegt werden.

Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Vorsitzende Richterin am Ver-
waltungsgericht Schaffrath ist
wegen Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert
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II. .Der Beklagte wird verurteilt, der Klägedn EÜR 208,65 nebstZinsen in

, ..'Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz .sett.

20.04.,2010 zu zahlen.

III. ' Der Beklagte trägt die Koster: des Verfahrens;
, .'

.r

IV. .Das 'Urteil ist gegen Sicherheltsleistung -ln Höhevon 60.00.o,~~ Euró
• "... • 'o • • ,. " " i ','
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Tatbestand:' .. 1 •

"

.Die Parteien streiten um wettbe~erbs'rechtlich~Unterlassungsänsprüche im Zusam- ...

. menhanï; mit derri Vertrieb von ·Min~r~lwasser.. ..' .. ': .
. ,",

• I"
. ,

• .ø, •.•...• ' _ . ',. . ,,_o ..,
. ,: . . .~

'.'. " ....

:.'..': Der Beklagté ïst Inha~~r~.~~·;. ......j:.:d¡ë- ..·;iQh:;~o~::~i:I'~rr1.~~úi!f>..:., "..' .,.' :. ¡
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• . • ." • ••••• "........... '.' • '...-:" ".... ., ' . : • •.' .. . ..:,:' .. ' '. I

Bio-Erfrischur}9sgeträn~~.h.er,·,Und:füllf natürliches. Mineralwasser ab: Das von' íhm.': '.'
9~fOh'rte-LJnt~r~~h':';~~~~~i~è'¡;~~6~d"reKbmpetenzi~ B¡o-B~~ich ~J'W~rbenund ,".. ...•.•.' '.: ...•¡
èin~'Vielza'hi~~nAuszèichn'úng'e~a~fdie~em·.Gebieterhaiíén':': . .. .' . ,,". .' ,". ..' .'.:::.

'.' :" . . ..... . . :' . "."" ' .:-:. . '.' ..... . '.
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Auf dem Rück~netikett' welst das str~itgegenständliche' Miner~lwasser die verkèhrs~
, , ,,, . . .... .

bezeiöhnunq "natürliches' Mínera'wasser" auf..

I " . . . '. • ' " '., '., o •• , '.

Das dabei verwendete Siegel .Bio-Mineralwasser". ist für den. Beklagten alsWort-.
I .' '" •.' .• • , .. " . • '

/BiI~marke ~je f<?lgtelngetraqen (An~age'K 12): .

.\ .

., r' .

.... ~.. -- ..-..- ...... -
í·#æ3!lli!iil1!ll!llii1.l!l!llill¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡Z9\'·1
i IiBi ¡
i Mineralwasser i
I ) .
\ /
"'~ _ .._-- -_ _. -.- _ -.__ .-

!"
I

1;.:..

'.' : i

'1 ..'; ..
" .....

. .
r '. I .' ._.: •• "" .': .":" --;-.--r.:.'.. '..., ..
'~ " f .' :.~: • " .. ---'-:: ,'~', -~- :', - .... :.'.,'-.: '.',:.~~ ~.~;'.:-::'.~:,~,~~.~:'.;~ '-" - '-'. I : .. , :.' '. '.''...::.. : . ':.,' , r : •

• " ". . '~ "'. . t .:. '.' • • • • :"~ •.•• ', '.1 • ' ". ", ". -, • •• ,.. "

~~gen 'die~~Mårk~':i~~beill)' .pe~t~:6~~n~~l~'nt-·~.~d;Màrke~ànl~:iri Löschuhgsan~;a~
':w~gén absoluter SCh~ghÎl'd~~nis~è·~hh~'rig·ig:·'::. : ,: : '. .. :.': ' ... ::. . ':. '.:-'- . ! ;

'. '. : _ '. _._ : .. :' •. _ .• :: , _ •• __ _ .:".: " :~.: : .. : .. _. • '0 ", • _:--..:..~ .._I~j
.~...._~.~, __o--¡ ... ... -' •.;,.~._-; _ .. .-_..........'- ; ,,' '" '. • .:. : .,' ':.' '.. < . _ ' .. ' I·· ..: ,. . I

. • .'. '. .: ••••.•••~~.: ":" •.•• I.:' ;:..::' ~••:.'; ,.:i. ';i~l':.~}:."i:~;.:•.·: I.··. I :'t.t:~!~!~;',' :.: "':,,!-'. I "., •• ," • ..: ,,' o,: " . '" '.. " '.,,,: . . '... " . , . ,,:, o' ..... : :J I
'. . .."':" ' '. " . . : ,:: ,. '''' :.:::';"'>:".'.!:": ,,::: '. .'.~"'.";.','.:':: ':'.: .. ' ':., .'. :':'.' "'':''':.,''.: .. '.j .
. . " Der Beklagte g!ürig~te zusali1li1~h:m.itwe,iíe[ë.n-,-eers.o.ne.n-d.ie..~Q.u~Jjtätsgem'einsGha~. .....:.... '¡ :

" -. ---,:,-:-- . ~ '. ," :_~.'.'.- ....- . .;...~ ....:' '...;. . ...:.~.__ ,~~'...:.....::_·_.._·._ .....:..:_.._¿,t~_t.~_ ..:~~-:_:~~ ..~~.. ~'7 .... ":'"'--_~._-_~ •• ·_-: .. ··"~--l:'-...··· _ ....•.~~ :'. '.. ;.~ l

........Biå-:MirîéràIVvass·er:'èJ{Dj~ser.vereïiiersteUte·;ei¡'e~ Kata.lbdvorl Anforderungen, die':" :.:' . . , .....:{ I
'.. ,; ;áùS Sic~tder Qúaïftiti~¡¡;~sc~âîi:~TntBj6-Mï"è;ä/l;.1,;~~({u;rfâíïØri5;~t;¡;ril~é~f1··: ;<"'11

'. '. ",( 7 und B6). Oärübêr·hi~aü~:\rJurdé.'ein"i~rtifizierün~s'systerri ':erítwiêkeW(Änlag'~à. ~"'.:."~' '.:'.1.:
. 4r ' .<,;. ·_;;:~;~~t.-~';-~'è~'_·.~':;·;~~SZ~~:::·:¿:.'!~':"::?;;>', .' :,/1

.~..

Der Be.klagte·~ew¡rbt' d~L~tre.it~egeh~~ändii~heJVljn~;~Jw¿~s:~~~~~cif·se;~~n·.W~bsjté'$- :. ". ,'.!
.' • . . '. . . . . .', .' .' .' " • . -;' o··· ,.' \".,: .' '" '. '. ..':..' ': " ,'. '... .,~ . :' ~

(Arilage' K: 2).' .Außerdem u.DtersGh~1gßi_ª-t__aut s_e¡ri.ein.,:.lnterne.tà;uftritt~die.::folg'enden~..'. :.' , j

.,:w~~sé;art~n·,::··Mj~~~~lwa~séi:~..~.id~·i~eralw~ss~r~:·:'Q:d¿ï¡~å~s:~~?·~:Tafèl~cï~ser:urid.' ,,~:. '., ··l
'.' Heil~assér(A~iag~ K11);~ ....~" :.. -::...... :' .... .'. ,-:.::.'-:"...:....:... >.. '''''' .'", i
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. Ei.nè'.,:Untersúchung ,d~s.'. :Beklagterl·.zur.· Verbrauchervorstëilûng" :'bei ;,Bio~:

Mineral~a~ser'; erg·ab,.d~ss 48,9' ic:. der Bef;agt~~ :'v~h·'~i~e~··"aió-Min~r~lwa~seru
• o.' • .'.: ,'., : .• ' .• ' •
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erwarten, dass es unbehandelt, besonders rein und ohneZusatzstoffe ist. 22 % der .

befragten Verbraucher erwarten, dass ein Blo-Mlnerafwassør natürlich und 'naturbe-
.' \ .
lassen.ist (Anlage B 18).

In der Berichterstattung in den Medien und im Internet wird der Begriff· "Bio" überwie-· ..
• • • • • .' L

gend 'in Verbindung mit Lebensmitteln berichtet (Anlaqenkonvolut K 21).
. .' . .

. I

. Der Ausdruck "BiD'; wird auch für eine Vielzabl von Produkt~n außerhalb des Le-. .
. ;·bensini~e/bereichs verW~ndet(Anlageri B'6 - B 8).·

~er Beklagte wurde 'mit Schreiben der 1:<:lägerinvom 1·4.10.20q9 abpernahnt (An/age '.
·.·.K3).· .' . .. . e- • •• , • , •

" . '.
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: I
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:., ..

...:......,;..~~) -'-o • .:...c... ~ -,_•. _. :,-.,_. -:--~. ~;.:...~~_
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.1"''' .. .

'...... ,:: . . '," ; .. -. ; .
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, '. ..' . 'Dle K/ägeï"in'·bêantr~~t:' ...'. , .. ',' ::.'::-'.
• .. I : ,,' •• •• .. '.. 4 • ... .. __ • 4'" ._ .: •• ; _ '. .. .. __ • _ ....... ~•• :... • • ' ••••••

• ••••• , .. - .1•••• : •

, .' , '.. : .,' .' , ,

. !.

I.' ,: h" . 'Der 'Se'klagte wird verurteilt, 'es bèi Meidung ~~ne~'für j~de'n F~li ...
::d~¡' Züwider;,a'~dJung" festzusetzenden .ôrdriu~g~ge'ldes von bis ..

z~. E:.U.R. ~l)Q_.OQO,,,¡~,.·er!?atzwèis~.Orqnungshaft- von bis ;u' sechs
: Mo~a:te~; od~r::o'rq~u'ngsh'åft bís zù sech~ Monå:te~; im w~'eci~r~
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\ . a) . natürliches' Mineralwasser u~nterder Bezelchnung "Biomine~
. . . , .

.ralwasser" zu bewerben und/oder in· 'den Verkeh'r zu ·brin-

gen,

b) das nachfolgendàbgebildete Kennzeichen

. :
I

.'
I

" i Bi·
.. ",". . ¡

;",'- " \"

r..

".

. ,. .
'. . . ....>:in:de'r WerbUng ''fQ-~'ùïïdi~'ëi~'r:b'åi,'rrl ïn~erJç'èhrb:¡'irigen:von n~·-··· - '.'-' . ,

., türliche'm' ·Mi~eral~asse·r.·.~d~~:~nde~e:ri:alk()~~ifre'i~nGe.-·.;···
. . - ...::.!'.' .:' :' .. t¡'änk~ri, ,~'eigest~ih~h.t~r:..V~rWe~dù~g.··von·:r,t'åtü~lid~~~Mi~.~·' :':~,:,,':I
..'.': : .".. '.:'/': .:.·~~rajw~ss~r;?~,~e~l(~~ri:.·.·" , : '~'.',.." .. : ,.:.: ': ¡

• • • l • : ! ., I. -," ~ • ,", ••. . ';' "
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. :/ ." .-..~ .
.' .;-' i
. : . ;~, . ~

" • I •

. ,o.arü6er.5inaus beantragt der Bek/a'g~~die'Auss~tzung .des Verfahrens 'und :Vor/ag~ .:.'....> .' ': .. ¡
. .'. ~n d~n Gerichtshof dor' EuropäiSch~ri tJnlon .[)ie Anforderungen an~j¡i .natürliches .'....... . i!
.'·Mjr)ëra/w~~ser. 'im Sinne.de~ Anhangs J·dår ..Ri~litiiniè·.2009154!EG vo~·18.06.2009 '.': " '.:" .. ,
'Übe~die Óewin¡':un~ von und deli liande/.'·;nit ·natüf¡¡~hen·.Miri~r~hÑass·er¡'·.Seie·n:klå-...: .:" ;".. , . .." . ;., .' . i I

r.
',' '. '.'

;., .... ' ..... '.' ....
'. ,'.

, ~
..... ' :~.¡,

" .; .~." ~
. .. ..' . . ... ',': .',

.. ' .',! :

... .; .. '.. 1
J;;'

'.' .
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rungsbedürftig, 'insbesondere im Zusam~enhang ~it dem ,Begriff der "ursprûnglibhen
. ... . . .'

Reinheit".

Dem Bek/agten, sei im Falle einer Verurteilunp ein,e angemessene: Umstellungsfrist ' ,

einzu~äumen und 'dieSicherheits/eistung ~uf minde,~~ens'zso.oco, 'Euro fe~tzus~t-' "
zen.

Wegen des weiteren Vorbringe~s der Pàrteien wii-d,auf di~ g~wechselten Schriftsatze
' .',nebst An/a'gen Bezug g'enomin~n.:, ' ' " , ,

, \

Die Kammer hatden Streitwert mit .Besch/us's ,vom' 22:03.201D 'auf50.000,-- Euro
' " " ',' , ' " , , " ': ' '" " " , (

fe'stgesetzt., , ' , " '. "

• Ol. ..... ...... ; ..
,.. . \'

, , ,

Beweis ist nicht erhoben worden., " '
, , ,',',!\' ,';,

. :-'"I' " .. • I. .'
rÓ, v: .! o,' : ,';.

'~. :....... " .. o', •
"I'

O" o', ".'

" .... ',,:.

" : .

, ,

::... .i , ,-" :" ',:

\ .

. . .~"".-
.... :;.... ; . .. ;.

"O,' •••••

_. '0" ••••.••.••

" ,
,,'

, ,

I

i '
'\ "

O', ,,-,..: t
.•. B
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.En tsch eidui1gsgrün de: .

Die zulässige Klageist umfassend begründet.

. A.

'..

. . . "

.Di~ Klägeri~ ist a.ufgrund· ihrer Mitgliederstruktur gemäß § B.Abs. 3 Nr. 2 uwq klage- . '.:

, befugt und a~tiVlegitirriiert.

B.-
'.' ··.Eine Aussetzuriq des yeria'hi~ns und 'Vorlag'~:andeD Ge¡:ich~s'ho~dèr Europåischen '. . '.. '1 '

.... . '.. ,:·Únion· gern: Art ...:267' des· Vertrags über diè. ArbeitsWe'lse' det ..Europålscheri U~ion" . :.; ...... •.... <I
.., ..,.'. '.. ' ." . . . ". '. . .'. '.' .' . . .' '.: '-I" .' . ..:... "[
. '. . . (ABL C.'83/47 cerêuropëíschen Union~vbni·30.p3.2010.) istnicht erforderlich .. ': .".' ":~~r

-~-~:." .: -" ': ~i..,...:_ .." -_.:.....""""-'-i-'--. :'-:- :..,......-.- -----~'~--.- -.~~--:-~--:-:--=-:----:.. ~( ,.~..=:" """---:--.-~---'--:--.-. ,-', .• " .,f
.: .

.' ·ff-:'.'!·, ,',.. ".f.

':. . Da das Urteil-des Landçeríchts Nürnberg-Fürth' mit dem..J~e.c~tsmitteLder_Ber:ufung . ..., ;..! I
.... ' . . . . :..... . :. .' ".:"" - -.. - ; : ,. '" ,. ; ..-.:.:. :-':-". ".' .: ,"" ..'.- ' ""',, "." " ..: ' '. :. '1 I

... "':... angèfóchtelïï/i/ërd~n kann,' ist die KammerzurAnrufung des GérichtshÓfs 'nicht ver- ..:- . .' :_:¡ ¡
•• ," :.,. ',':" ," •• '~. O" • .: ••••••• : • .:. ~~~ , _. '_'._':'_'~"'::''': •• ,. :.' _ ••• _ :.', ,.'._. ,_:' .',:,.': •••• :'. ':--,"'--~,-'1 !
.. "::< pflicht~t: DieK?m·r.ner hält éin~Entsçheidung qes. Ç3erichtshofes übef die yom Be-·. '..:'> >¡'

, • ' .'. .":. , . :. ' .', ~ • . ... • .' ' ...., " " . . •.•• ,', ¡ • ..., " f
: '., klagten. imSchriftsatz vom 30.12.201.0 gest~llten Fragen zum Erlass 'sein~s Urteils .... "'" ¡
. " ..' . - '.' '. .... '" :' ". :-.' ""'.;- . " .".. - -. ..~.: ':: - . '. ,.'..".-_. ¡
". ."- auch nICht für erforderlich ..- " . ':, ;_ ... :: .. y . . :!.. ,.. ... ".. ,", .:'.. '. :..... I

Au.s·Siéht'der ,Kammèr bestehen .keirw Unklàrh~it~n übe'r die èntscheidungsrei~van-. - .

. : ten Anforder~ng~n an' natü;/iches Mineralwasser. ',nsbesC?ndere 'hat die kammérke'l- ..... ,:, :

..ne' ZweifeÏ 'daran",:'das~. né:l.türliches.Minefé:ll~a~s'er .·auch c!urch:'~eine .ur~prühgiiche .:.' ~.....
',' '." ... ', ,', . ".. , " - , .' . .

-,---''ORèiïïfielt gekennzeichnet ist.· Oies ergibt sich sowohl aus§ 2 Verordnung über naíür;. . , '.

lich~s 'Mineralwasser, Quellwasser un'd Tafe.iwa~s~r (MTVd) ais' auch' aus Anhang l. :

. der "':'nicht unmittelbar anwendb~ren und'der'MTVÖzugru:ndeliegenden"~ Richtli~ie'
" " :' ..•. .' " .' ;. 1".1' .'

... 2009/541EGvom 18.06~2009 über die 'Gewinnung von und den Handel mit natürli-'.,. " .' ',., '-' ,.....

~ I

,
i I,,

....
, ::.-

• r

" .
,

'. I

-----_ ..._----- .~----~_._ .. _------,
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. .chen Mineralwässern; wobei ~s keinen Unterschied rnacht, ob.sich dieses Kriterium .

aus der .originären· Definition oder 'aus dem Abgrenzungskatalog zu anderen Was-
,

. serarten e~gibt. Etwas arideres kann auch nicht dem Urteil des' Europäischen Ge-.
.. .

. richtshofes vom 17. 'Juli 1997 (Az.: C~17/96)entnommen ~erden.

c.

Der Kiägerin stehen die in Ziffèr (der' Klaçe geltend ge'macht~n Ùnteríassunqsan-

. sprüche ge.mäß § 8 Abs. 1.UWG zu. 'Das Bewerben bzw, lnverkehrbrinpen eines na-

türflehen Mi~er~Jw~·~ser~. unter der Be~éichnung. "i3io-MineraIw~sser" und .die Ve'r- . ' .

.···:W~~du~g desSíepels :"Bio Min~r~I~~s~er'.' 'sind 'g~~äß §§ 3, 4' Nr.11. UWG i. V.m.' . ..::

....11 .Abs, 1 .s. 3' Nr. 1 ~néJ.3· Lebensmlttel-. Bedarfsgeqenständs, u~d Futtermittelge- . '..: ..

··set~·buch. (L:FGB),'.3 Åbs. 1:Nr. 1I -4.:Ab~·. 1 \i~rordnu!1g über die Ke~nz~i~hnung von' ,.' :'..

.. .: 'LebEms~¡tt~!n (LMKV), 2: g·Abs.1 MnfO,1Abs.·2 ".ir. '.2 .Ge~~t.z Z!-l~E,i'!führJng 'und .. '. ::. .': i ;
-, I. .., V~rwend~~g .eines K~nn;ejchéns für 'ErZeugni~s~ d~s' Ökologischen' .La~dbaci~. .'". ,.' ....1 :

• .... :'.' '. • '.' , : .: ...... . .,.,. :' •. - '." , • . :,... " 'oo. . . "'.' .: :'..,.. ',' ~

. (OkoKennzG)';~1._v..er..oi:dhui:Jg_zur~-Gestaltung--.und-.:-Verwendung,.-·- ..des- -·eko~---·-:·"",,~ .~:
. . .' '. .... . . ' .' . . " . ." '. '. c· '. '. .•... . ". . ¡: I

.. :'.. :: '. KennZèichE?9s ·(ÖkoKennzV) ':wettbewerbswidrigj da es'sich 'bei' dieSEm Vorschriften '. ":: .. ¡ .
. ! ':" . '. , ' '.. ' .•. '. . '. • ,'.. ,.:..,", . ,"'. .'., M;

.' ·l:lm~Ma*tver/1altensregëln-i(Ï'1~Sinne~:~jon-'-§~4~Nr .. T1~tJWG-'-:-lïanaernAefer- ..." í ¡
... ::: :... .. '.:' _oo. . \..'- '.:' -;' .' :. .' . " .'. . .. ,..... ' ,.'''', ! I

... :..;".: .. mehI/Köhler(Bqrnkamp; § 4 U\J\(G; RZ.J1...1.;36, t1~124). Darüb,e'r hinaus .liegt ein Ver~ .:.,' ·.·.1'. -. .. ....... ;' ,.' ....... -." ':' :....... ~. 'o.:- ...... ": . .. .. "., : . ..." .. ":... .... .. .: i
.' .:" st<;>ß'gegen § 5 Abs" Satz 2 NT-.,-·1 UvyG vor·....·· .' , . ..' J. . ~. . . '. : '. . . .' . . . ".:¡
..... ' . _. .. . : • . • o., ... , ..... 1

" ' • .' ". ., • , .~ .. t • ", ".:' ," .. :- • ":.., ' " • .' • .' :':.".. " " • ~' J
.' ... ".:... I. '.. :'.Die Bezeichnung "Bio-Mineralwasser" ist irreführend 'gemäß § 11:Abs. l' Satz . . :' '. .' ¡

, '. :., ," .' '. . • I " .' . .' . , • .' .' ~

. . : . '2 Nr. 1 LFGB, da sJe einé zur Täuschung'geeignete Bezeichnung.·darstellt. '. \
~ . , , , .', '. "~'.: : ,l

'. '".

.. .
!

., . .
J

""'1.: Das Lebensmitte,l- und' FuttE?rmittelgesetzbuch isfg'emäß §'2 Ab·s. 2 LFGB.. . ... ".1 i

__ ._. ~. ,o _.-:'~::.:..' n:.::·~:.::e::.:n.::.db:::.:a::.:.r.LI·-=d=-a',...:,~=s:...:s=ic=h:-,--."",b=ei"",.MC<.!: ·.!.!..in~i~JY.llas.s'eLiIm_~éb~r:lsmitt~l.:./i:n~Sinf-lé-~~R-:,--,-__ ",_.,._.,._:-,--;

'. Art. 2 der Verordnung (E'G) 178/2002 vom.28. Januar 2Q02 .zur Festlègung. . i

. der 'alige¡meinen: Grundsätze' und Anfdrderu~gen ·des Leb~,;srnittelrechts, . . ..!
. .' . . ". . ' ',l

zur Errichtung der 'E~ropäische'n ' Behörde 'fOr L~bensmitt'elsicherheit 'und . ',' ;

ZlJf Festlegung ~ön' Verfahren .~u·r Lèbë~.smittelsicher¡'·eit handelt. Im Sinne:

' .. "', '

,
'·Li
f" :

.; I

i--'", -,.j
i
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dieser Verordnung sind Leben'smittel alle Stoffe oder Erzeuçnlsse, die da-

zu besti.n:mt sind oder von de~en nach vernünftigem 'Erm~ssen erwartet

werden kahn, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder un~

verarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden. ZuLebens-. . . .
mitteln zählen danach auch, Getränke, einschließlich Wasser.

, ,

2, Die .anpesprochenen Verkehrskreise erwarten bei der Bezeichnung eines. '.

natürlichen 'Mineralwassers als "Bio-Mineralwasser", insbesondere in Ver~

..b.indung mit de~ Anbringung eines' "Sio-Miner~lwåsser~siegei~", 'dass die-

ses Mine~alwasser sich .von eíne~ "konventíonellen''''' natürlichen Mineràl-

. '. wasser dadurch unterscheidet, dass es in einem hoheitllch ¡'egle~'~~tierten

. und. be~.ol1d~rszùrück'haltende·n Gewin~un9s-. und HerstellJngsp~ozess .

,..g~~o~nen und' auf'Zusatzst~ffe' ver~icht~t~urde, ·,so~ie:d?·s·~··~~emi~~h~ .

. ; .:' Hersteliunçsverfahren und' int'éii~i~é 'industrielle ve.:r~rb~it~ri9SSChritte un-

; ••••• : .Ó: ' .. ·.'te¡.¡asse~ yvorde~' sind,'wesli~iQ insgeS~mt ~in~a~ùrbela'~~l?n~res 'und ha>:,
. ':... : .: ..•tCi~H~h~re'sMiner~lwasse¡" ontstanden .ist. . . ;'; '" .

",'

" .' I
. I

" "
' .• 1 .

'. . '. , : :'.. ! I
.. _.... '."~-~)~i.es ~r~ibt '~¡~h-'beieit~: au~ ~e~~von de;~~kl~~ten -vorg~-,'~~i;~~~~:'-' .. .1 '
':;' ':, '.' •. " -.' •..••• Ip~äsent~ti~enVerbr~_~Cb.èrh~-f[agÜng_(Å.r:Jlag~~-1:?"7~_8j,,",Da¡:¡n-~..R:tw;Fte~... ' , :.:",:.1 ':

-', '., :.':.' .:., ~ . :"'-: :.': ten'4i3,9 %. d~r\ierbrauç.her. '~:~f'di~' F~~g'e,~~~ sie:.~qn ei'nem-'Bi~-'· . :" ". ':'.>' II
',<:: .", .".....•Min ,ira ~ä~"ërl:Íci~(,"dêrësë;;;á'rten;"(;rd~fl;d~;~.es ~~b~handeit,',] I

.....: ". ';" . und besonders rein' sei und keine Zusatzstoffe enthalte. 22 % der .. 'i' ..' ¡ I
• • ." '. • " " • ~ .: .' • '.,... _': >o,' ' •• :: ••••••• , •••• _ ' ••• _."... • • o' o'.. • •• " • •••• • .. \ .". • •• : 'j

'. :' ;" .. '.-: :.' .... '.:.':. ..:'. BefragtEm-e.rWarten1· dass es natürlich ·und.ná~úrbelassen se·i. '. -', '. "';' .. : ¡ I
_.,' - ", .... - ',', -. . . .... ....'.~

. ~

. .." ',' .

,'- ,',- . '.; b) Oårüber:hiriaus gehö'rt åuch die K~mri1·erzu.·de0 angesproch~n'en :', '.

'.:. . V9rkehrsk¡'eis~n" weshåJb' das. Geriêht. di~ Frage'; was"~in erhebli;:., .'

....... '.' ... ,. ~h~r Anteil, der Adressa~en mit de~' str~i~gegenständli~hen Bezeich- '
.: " " . . . . . :.

'.;

...! ¡
. . - ~
. ~
....... ~ I,
¡....... ;

:',

nung für Vorstellungen verbind~n' werden,auá ~igen.er Ansc~a.uung

und.Wertung bearitworten kann (SG'H, GRUR '2004, ..244 - ~~rktfüh- .

.rerschaft): . .

".i
. ,

,
. :

'. I

"

'. ~

,-!- ;
! :

:--
'" .
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'. '. [)jese Sachkun'de der Kammer e~g!bt sich unter anderem aus fol- .
genden Quellen:·

.aa)' Zum einen wird die Vorsilbe "Bio", die der altgriechischen

. ! . Sprache entstammt und "Leben" bedeutet, im allgemeinen
.' , . . , ~ .

Sprachgebrauch mit den Bedeutungen "das Leben betret-
'. '. '. .
fend!', "mit Natürlichem zu' .tun habend" und. "mit organi-

. :' ". .
. schern Leben-ln 'Vèrbindúhg stehend" verwendet (Anlage
K 5).

. . ~.
Darüber hinaus kann die Verkehrsauffassung durch be-

stèhende.gesetzliche Vorschrifté» in der Form beeinñusst .."...

. " ~werden, dass die Verbrau~he; davon ausqehen, dass das" .

, Produkt bestehenden Normen entsprtcht (BGH, GRUR
.~ ... : .~.: :', -;. :<., : '. 2009;.970 ~.V~rsic.~er~~gSbera·ter):Dies ..gilÙnSbes~ndere. '. .,_ ¡

. . Ó: '..,. ." .. ' .. '. . . . l . '. , :

. . .. '. ' .. für gese~liche Vorschriften ûber Lebensmíttel, d·ié einen . ..'. '. Î
. ." ",' c :: .,~ •• •• .:: •. ' •. :" .' :. p¡-ägend~'1iEinfJuss·.aüfdi~ ErWa'rtung~~a;~·~~~en,~~lçJJ~~.· ,' .. < ..1

.".--.-'.----'-----.---' .-.,'-.-'-:"-:-.-:-.~die \k:rbra~Cher .bezügHchbe~ti~mter l,.!9p~rÏs~itteJh.ab~n ..... ':'.. '.:1.'.....", ..' . >(\l~ StUtigarl:'-Utlei&0~~~740(J9;k::~7-7Ie8): i ,! i
i :.. ,'. -'•. :,"';';." ' .. : ..Dies·.91Itser¡:istdan(l,wenn die entsprechende Norm keine . ':' .': :¡.
• • '" . . ...x.; . •. .: . .. . . .~ '" :~ .. '. '.:'.. .. ..:... ". • '. :........... .'. .. ':' ~.

. , ..'.:.. :. GÜltigkeitmehrhat... '. .: . ..' í ¡
. .: ,. .:", : .. '. .. .:. . . .. " ..~

bb).·

',: .. . .. "

'L.•..

.•••••.• o,, ."

O'. . • • • • •• ' !
......... : ." >,,, :::...... • : -,:'.... • ': .< ,. : ,. '.:..:.,:"r

...!:.:',.. ' ..'. Di~ VeroJ~n~ng .(EG)· Nr.•83·4/2007·vom 28:96:.2007. übe~' .<':··:.:·'f
.', . 'die ako!ogisc'he/biolog'ische'prbdu'ktjon ·.und die Kenn- :': .. ' }

.. i.··.·:·.: .:.:.. ' . ~eiClïnuDg vo'n ökóiogischen/bio¡ogisch~n' ErZeugnissen. . '.' t ¡

" . res~r.viert.dieBezeichnung "Bio"..für laridwirtschaftliche Er-" . i

, ", .:;. zeugnIsse, welche' i~..àbe~einsÙmm~ngmit'de~ durch sie' . '!
.'aUf~e.sterrtenAnba'umethoden erz'e·ugt·wurden. Sie formu-. ..;

, .. .
,'. ~

'. " .

, "." .

. Iiert Bedingungen; lJnt~r 'de~eir die \/efwendurig 'der Be'g~" .;. '

~iffe "Bio" oder "Öko~'zuiässig Ist,'wobei .si~ 'hi ~rster Li~ie : .¡
.' . ',' '. . . ' ¡

,

::..
. ;
.: ,i

,. :. i

'~ ' ;
¡
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',.
. '. .' .
nicht an.die Beschaffenheit sondern an die Art und.Weise

der Erzeugung des Produkts anknü.pft.

Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist zwar auf Mineral-
. '.

wasser nicht unmittelbar anwendbar, da ~s .sich dabei

nicht um ein Erzeuqnis der Landwírtschañ handelt (Art, 1 .

. Abs, 2" der Verord~ung) und die' in Art. 23 Abs. 2 Unterab-
. ". . .

satz 1 .der Verordnung enthaltene Einschränkung (außer

", ·.Iandwirtschaftliche·Erzeugnisse) a~ch fürden darauf f~I-·

, ~enden .Únterabsatz 2 gilt.' Abé die in der Verord'nu~g'
~. '".. : .
·aufgestellten.Grundprlnzípien sind den maßqebllchen Ver_o

.=: '.kehrskreisen ebensobewusst \lvi~ die Tatsache, d~s~die'
... ·'ye·rwendung. d~r ~ezeic.hnúng·..;jB¡~II·'im Lebens~i~telb'e-' .

.. ' ',," '. . -, .' '.. . . ·.i I

reich. an ge~etzliche·.Vorgaben gekhüpft .:ist. 'Auch wenn' .. :: v , :' •• '.~ i
.... : . ".' '. ". '.': ,': .. . .' I

....keine detaillierte Rechtskenntnis-Im Hinblick auf die EG- . .' ,:":.:'.. 1

'. . Öko:'Vero:rdn~'ngerwartetwerden kann,:'wi~dcias 'Verbraü- .::: ': :... O:: ¡
. '. ". '. ." ~ _. : :' . . . . .. '. -". '., ': .' • .' '. ". . • I.. "~., . . . '. . '. . ,":. : . . . ¡ ~

.. - ." . . chélVer~tändnis durch die.'VerWendung dår. Bezei9hnung~_~_. ..;...;_.,.~!!
~'--:"--""-"-----'~-""'--:-:-~,---:,:,,,,:' --:-:- . --~.' . . .. . '.. .'. .. . ', .

. '.. .... .lm. ·~ebèrismittelr~ich...g~prä~f (OLG. H~.n1br~rg,Úrt~¡(vo~': :.,'.'::'..; .~'.'.'·'.ll
: •• ~;.. .. ~. ;'. :':" "', •• ',. • ..' '. .: • I • • •• • .i . . . :". • . ....• ~"'. . ' .' t!

...., '., .'.: ..,: 13.08.2009, Az...~3_U~t9_9Lqa)..:-BeLeiti~m-Ç8atQ.¡:licf:¡er-l1~M¡:-·.;.' ,.... i I
. : '.'~, ~~:.:•...,._:..._ :.._~.~ ...:.~~_~.~.:...~.~.. ~ ~ ;.. _:_~:.../.: --:. '.-" ·····:t·.··. -~:~'..'" .:.'.. .:..,..'...- _ _ !._-:-- -:: ..:.~ ':.': ·:.:.· ..:··-.~~..;..·:.~··__··:~.-;.-.:·_~'""-.-·~·:f¡
......_-..... ;-':..... . '. '.' ...:..' neralwasser handelt es 'sich umein. Lebensmittel, ·sowohl <..' ......'- .11

.,.'. .. ,' .• _•.•.•....••• : :.' :..":: .. .' ,:_._:.::~,.""::,,'.'''::'.':''':::''':''''.: •.• ,,._.':.,,'''' , .. : :.- ~.~ : ••~ ::.:.; :--': :._ ..¡- .-~'I I
... - ._-_ - ~ :..... '.' : '. . nach dem LF8B· als· auch' nach der Vorstellungder. . ' .. ::¡ ,.
'. <."., "::.' .,.: :.< .: .~' :. \ierb·ra·~Chèr,/.·~esh~ib' 'd'a~'V~;k~'brs~e';~t~nd;;is:von de/ :.'::<:':' :'::: o-¡

:.: ..-.-: ;::' :. ~.>.,..' .. : <.._··..····J~·r~rd·n0n·gë~G)N~.:834/2007~g~~r~gti~t.--: . . - '.- -' ·· ···:I
,. :.. '. . ',:: '.:" .. . ...• '.. ...". '; ¡ ;' . i

.~. ,," ..

'.. ",

, .'
I

..... .: i
!

.' .'
" .. '.

. '., .

'.", .

. ':'.

.~ ...
-.... .
, .....

cc),'. ·.:.·.Durch·die 'eritsprechende Berichterstattung in den Med¡e~
...'......: '. .. .' .' '. ~I,.: '. " , ' . . .
. . ··.:uhd im Internet (Afllage K 21) wird dieses Vèrbraucher-

.: ." '" .'. 'verständni$' gefÖ~dert. In. diesen Beri~ht~n '~ird :dieB~..,
.,' ,.... . .

. ,:
¡
,

: I

.. .., zeichnüng "Bio" nur Irn Zusammenhang ..mit solchen Lè-.

bènsmitteln . verwendet, . die der Verqrdmin9. (EG) .Nr:'..

..ß34t200'7 entspr~ch·en..Dass der.Begriff"Bio" auch für ei-'

~e Vieliahi vo~' Produkten außerh~lbdes Leb~ns~ittelbe~. , . . ",

....î
,

" .", '. ~

•. ,!

., , .

:. '. '1

. i.. i
'. '.

'.1 ,". ", .}- ,
, ,'. . ~ ¡

r-
. ,
;



Schließlich entspricht diese Auslegung der Rechtspre-

chung anderer Gerichte. So hat dasOLG Frankfurt mit

Beschluss vom 04.07.2007 entschieden. ('0'RP 2007; .

. 1.386);dass der Zusatz "Bio" bei der Lebensmittelbezeich-

nunggegenOber dem Verbraucher zum Ausdruck bringe,

. es 'håndele .stch um ein produkt, das' nach den Grundsät-. . "

zen des Ökologischen Anbaus gewånnen ist oder aus ent- "

. sprecneno géwomi.~nen·R;hsTc:>ffenbesteht und/otíerfr» :

.wßsehtlich.e~.frei Von'Rückständen oder S;lladstofferi' ist ... ...'

. . 'Es würde damit déni Verbraucher sug'geri~rti :d~ss ,es si~h ' .. ' .'
.' .. ,:.' . '. . . . ! .

. r.' .·.Um·ein besonderesreinas Naturprodukt handele. .' .: ...' ":.' i
. ••.. . .."" .'. • .. .' .' . . Ii .'. . . . : ~I

.'. '. 3.....Diese beím Verbraucher suggerierten Erwartungen werden' ctlJrç~çtas ~..:r-_. _.. _ •.• ~

_._. -'---'--. --' -~.,; • .' . ~'~--. ----:---- . .,... " -... . . '. f .
'. '.' streitgegenstähdliche Mineralw?lsserder Beklagten nicht erfüllt. . . ..', ". '. l

• '. • I ~ • . .' \ ,.' .". I I' . t.. ; '. .j I
. " • t

dd)

o'" •

':'\

'Ó, ', •
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r~ichs verwendet' wird (Anlage~ B 6 - B 8), ~pielt in die-
sem Zusammenhang keine Rolle, da Mineralwasser. ein. '

Lebensmittel i~ .Sinne des LFGB darstellt. .. "

..

,

i -

, .. . . .. -. -'_:"-" .. -'.-.,':' - : : ,oo. _. _.. ' _... .': .-.... ,_.; . . -; ~ :., ", · ~î .
Ó, ',-~"'" ., .. ,., ••••.•• '. Ehtgeg~n,der yerbrauch~rvoisteIluhg: exi~tie.~~n.~einë.$e~etzH,ch~.~?9~r',:. '.'_..~ :..I:
,-:...... : -. ~".:: .. ' ''--söñ~tigë-n'Ii'oHeftj¡chen'Vorg~ber.J'für den Hersteilungsprozess' des -Mine- ". . .. ' '.:.__.1 '
. . .,' :.': .... . '. :". ...,.... .., ',' . '. ..' .'. . .'. i .
. " '.' ralwassers des .Bek/a.gten;.we/chedie Verwendung' der Bezeiçhn'ung"BiC)~.. ~~.:........:......J ¡

.. ' _.. ' ;.:.~ .. " - -." , ~'" " ,," _." " "'- . .". .' .. [ I

: Mineralwassßr" reg/eme,ntieren.·Das. Mineralwasser des Beklagten k~nn·. . ~'. :¡'

. .' dieAni;~de'ru~ge~der Verordnung (E.G)Nr. 83·4j2.0öi~iGfit 'erfüÚen, W~iI . .;
'.. ' für'ein dera~igês ~~;rg~niSches' L~b~nsmitte/ in ·d~r.Verordnu~g keine An-"
.. . .' ... ' '. .,' " '. . .. .' . t

forderungen .'åufgE?stelityverde~. Sonstige durch Ge~etz (im materiellen.;

Sinne): åufgestellteKriterien .existieren nicht. Das ,vom'Beklagten aufge-.· ¡.
.stellt~ze!}:ifizi~ru~gssy~terY)(Anlage B 4) ist',reinpri~áÚechtlich o~ganisiert...

" ;.

'.. 'barUber hina'Liswählte der "Kriterienkatå/og Bio-Mineralwasser"'der Quali- ..

tätsgem'eil}'scháftBí~-Min.eralwas~er.e.V. (A~'I~Qe'n.K 7 un~ B 5) einen Ån-
. ! '.

t- -

!
", I



. - 15.:.

. ; satz für die Kennzeichnúng niit "Bio",der dem' Verbraucherverständnjs
. . . '. .
nicht entspricht. Dieser Kriterienkatalog knüpft an. Grenzwerte der Trink-

.wasserverordnunq an, beispielsweise für Cyanid, Kupfer und Nitrat. 'Au- .:
. . "

.ßerdem wird Bezug genommenauf die Grenzwerte, die gemäß Anlage 6

zu § 9Abs.:3 MTVO gelten,.wenn ein natürliches Mineralwasser als geeig-. .'
.riet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung bezeichnet werden soll, Die-. . .

se grenz~ertbezog~n'e Definitlon entspricht jedoch nicht der.Erwartung 'der

angesprochenen Verkehrskreise. die auf die Naturbelassenhølt und das .

.Fehlen von (chemischen) Zusatzstofferi' abstelíen.

4. Óeshalb 'erf~lgt durch' die Bezeichnung "Bio-MineralvJasse~"eine lrrefüh-

ru.ng'der Verbraucher irn'Sln~~ von §. 1'1Ábs~1 satz z Nr.l ·LFGB.

'. • .' . . • '. • ". • '. . I .: • ':. ,':. .' .' :," I

Irreführend ist jede Be:z;eichnung,die -.:soweit nicht besondere gesetzlich~ . .' :. /..... I
. ': ." . .' '. '; \ '. ' '. ..... . ." '. '. . .' . '. ~. . ..
.' ':.' Regelungen bestehen ~ beieiner Auslegung nach Sprachgebrauch," Lè-' . ..:....
. . bEmse~ahrung·:·und.Ve¡-k~hrsa·uffassung','~~e:igh'~t·¡~t,·'bei d~ni i~·.Fra~e:········· .. 'i

'k~minendenPerson~nkreis eine)als~he' Vö'rste"~ng'über. die tatsächlichen' . . ::,:/

'. .'. ve'rh'ältnisse 'hervcrzurufæn.' Dabei ist: z~ 'bertiêksichtig~fl, dass diè Ge-' .:'1 i
. . ". . -.: '·r. ". : '. . ., . .. .... "... . . :". .'. .' ..... . . ". .. ~.

:. .'.: .". sundheitswerbung~grundsªíblic.b~l1a.clLstr:elJgelJ_Maßs¡täber:J..::.zu-beurteilen'.' .'.::: ' .. 'ï I
,'._. :'._'. "_ ..,.. ';'" : .' ' ..; . c" ,- ~ •. :.. ', ' ..""c':" ,c .•, : _.- .: --.'.... ... C" ._., • ..: :., ,.:,,:. ,c:. , :._ ~~." ':" ---:., . .:.' : '.-- " -, ".-.::~.,'.:' .•,.: .. ",:,..:~." .. "1: I
. ',' ,; .:,,"';.,.. , ~ .)st,.da eine l~r~fü~rung~gefahrim-Bereich.der um.we!tbezoge·'1¡:n\.fI!erbuh~r:.···: ...:,.; î ¡

;:.:.~. ·>.":.'O::·:--··· ..·:·:!:·f)es~·nder~9~oßist' (BGH,:NJW 1989,]11 ~ LÚ;,w~!te·~g·~ir.~'·' , :: ,.~~'::''''''J ;
. '. '.., '. ..:..... .... '.' 'í

' ..... , ... ·f
. _.....'.i

.!
: ~

....- .........:.:' ..~.','" :/st'éine' Bez~ichnunà m'iss~er~tändliéhund·~î·öffriet:si~·v~rs~h·i~d~ne Ver-~. : ..

'. . .': .... .' ~tä~dnisinö~liëhkéit~~,' ~o.muss: der Verwendet 'regelm'äßi'9auch die ilirn

. ~rigünstigen Vêrständ~'i~mögiichk~ite~' geg~n' sich. gelt~~ I~sseñ (BGH,

. GRUR'1992, 6Q·-.:König;ic¡'BàyerisChe~leis~e) ..Maßgebli·~h ist die Sicht.

··ej~:~s."durchschnittlich informierten, .aufm~rksamen U~d: ·ver~täridig'él. : .
• I •.

. !

1

:', .

.'
'.

Durchschnitisverbrauchers.

',r. ..•.

'l..-
o ." ,li

Ä~zuste"en ist a~f den Gesamteindruck der.W~rb~ng unter Berücksichti- .

.. gung·~!ier ihrer Bestaildteiie'(BGH, .GRUR 2007, ~81 - 150 % Zinsbonus) .

. ,

..
" ,-',

.' . ¡,
' •• ' l
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Damit ist im' vorliegenden Fall nicht nur' die Bezeichnung .Bio-. "

Mineralwass~r", sondern auch das im räumlichem.Zusammenhang zu die-

ser Bezeichnung abgèdruckté Siegel "Bio Mineralwasser" Zu berückslohñ.:
'gen,

': .. ':,," .:' . ':I! "
• o', . i

... ' ..¡ i
'. -, '. I. ',: : •

~ ;

.. ¡ r

. -, -' -'--~'---'-~--'---'- -----:~------~7'--·_:;_·---..- -:--_.~~---:-.--._~---:-.--,- --- .....---:-..~...-:--"-'--~~-~':-:-~:1'
":~:-:-··-·"..·~-íi~~-~---··Da~QberhlnausIst dis'.~~reitgt3.genstän~liçhe.~ezeichnung auch deshalb jrre- . . .:.. f i

'fahrend;jLi:Ld.~~iL~U_\Ú~rstebe~-gegeb.ElA~WiFc=J,.ciass-:das-l\I1in.e.ralj¡v.?s$.-er-d€:fs·. ".' .,o.: :e'.... j
--:........:..,,-......:.:-.~,--:·:-:.,....:·B-='-e=k'--=-¡a~·g'-"¡~e~'·b~~onde~e·Eib~n~~h~ft~ri'h~t;:óbw~hi ~,,~'~~rglei~hb~·~~.hMirier~I;.... i.. .:'..< " .. J

.oO • ' ':' ·wäs·s-è~\iie~e:lb~riÊig·~n~~haft~n::·h.abe~(§·11.AbS:·1s. 2' N~:3LFGB).' ',. ' '·.·l
. • ". ,... '. .,... '" . f

.,'. • • r

. - '. .,'-.. :' ..:...,:"'~',[I• '. • . '" • •• _: •• _, ••..•• _0"' __ •• '." •••• _ •• ._ ..... '";'._ ". ~'.

".~..·'{· ...·N~ëh··d~r:Vo~~~¡,:;ïftd~s"§:11 :~:b~·.·1S,':2Nr. 3' LFGB ist ein~ ·We~bung,die'
:··.··$~Ibstvè·rstän·dlichke!teri her~usÙellt·~ unabhängig vO.~·.d.~r objektiven

'. '. -Richtigkeit der A~gabe'n - irreführend; :sofer~ das ~·~gespro¿h.enePubli~

:.'.",'. kum annimmt, dass mitder' Werbung ein:Vor~ug gegenübe'r:'anderen Er- .

" :'zeugniss~n de~'g/ei~hen Gattung und :den Ähgeb6ten"v~n MitbewE2fbarn ..'.., ,

. hervorgehoben wird'(BGH, GRÚR 1987; 916,917.- G·ratis-Sehtest)'.. ; . .' .' .

i'O .'

Eine Angabe Ist schon dann irreführend, ~en.n 'auch nur ein Teil des durch
die Werbung angesprochenen Personenkreises getäuscht werden kahn

'.(H~fermehl/KöhlerlBornkamp, § -5 UWG', RZ. '.2, 106): Die Beurteilung' derIr-
r~füh·rung·erfolgt d~bei normativ, 'nicht empirisch; weshalb die Feststellunp

einet bestimmten ..Irreführuhgsqu·~te nicht notwendig ist. Im vorliegendeh

Fall ist.jedoch durch die vorn :Bekiagten "durchgefÜhrte.Verbrau'cherbefra-:-.
. . . .' ': '. . '.

.gung, wonaqhfast·SO·ro derBefragten hinsichtlich' der,streitgegenständli- ..

'chen Bezeichnung ein.er·F~h/~orsteijun9 unterlieg.en,·s~wie ci~~Tatsache,
. dass die Bez~ichnu¡'g ~uch'bei ~er K~mm~r.als Tei¡"d~r ange~prOchenen'

Verkehrskr~ise ·.fa·/s·cheV~r~te,ii.màe~.über den·jci·halt he.rVorgerl:Jfenhat...·

eine Irrefcih~un~ei~es ~aßgebIiC~én':T~;leSd~r V~~brauC;herzu ~ej~her1." .

, !

.' . i

i: I

: .",

"

! .
·i

.¡

; . ' , ,.
oO Dasist insp.esonderedann der FaH,.wenndem Publikum nicht bekannt ist,','

.. ' .d~ss es sich bei, der betontEm Eigènschaft·:.um einE?ngesetzlich vorge~

, ..

.', . ',' .i--. ,, .

.~..
:'
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sehnebenen oder zum Wesen der Ware gehörenden Umstand handelt,

wobei wesensgemäße Eigenschaften' der Vvare und gesetzlich vorge-

schriebene Angaben lediglich Beispiele einer unlauteren Werbung mit

Selbstverständlichkeiten sind. Entscheidend ist, dass der Verkehr in der

herausgestellten Eigenschaft der beworbenen Ware oder Leistung irrtüm-

lich .einen Vorteil sieht, den er nicht ohne weiteres, insbesondere auch

nicht bei Bezug der gleichen Ware oder Leistung bei der Konkurrenz, er-

warten kann (BGH, Beschlussvom 23.10.2008 - I ZR 121/07).

2. Unter Berücksiqhtigung dieser' Grundsåtze und den bei den angesproche-

nen Verkehrskreisen erweckten Erwartungen (vg/. dazu die Ausführungen

unter AI.2.) istdie Bezeichnung "Bio-Mineralwasser" als irreführende Wer-
, '

bung mit Selbstverständlichkeiten anzusehen, da es sich dabei um Merk-

male handelt, die für alle natürlíchen Mineralwässer vorgeschrieben sind.

Ein natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen, vor Verunreini-
'. . .

gungen geschützten und durch eine natürliche oder künstliche Quelle er-
" '

schlossenen Wasservorkommen. Es ist gekennzeichnet durch ursprüngli-
. . . . .

che Reinheit und durch seinen Gehalt an Mineralien, Spurenelementen

, .oder sonstigen B~standteÚen und gegebenenfalls durch bestimmte,' 'ihsbe- '

sondere ernährungsphysiologische Wirkungen (§ 2 MTVD). Ähnliche An- '

forderungen ergeben sich aus Anhang I der Richtlinie 2009/54/EG vom

18.06.2Q09über die 'Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mine-'

ralwässern.

Von ursprünglicher Reinheit kann gesprochen werdeh, wenn sich das
, .

Wasser ohne vorhergehende Aufbereitung in einem einwandfreien mikro-

biologiseben Zustand befindet und keine Kontamination mit Schadstoffen

aus der Umwelt, insbesondere mit chemischen Stoffen fremder' Herkunft,

erfahren hat. Dies setzt voraus, dass diese Reinheit nicht erst durch nach-o.

, trägliche Behandlung erlangt wird. Deshalb ist die Herstellung von natürli- .
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", '

chem Mineralwasser streng reglementiert. Das natürliche Mineralwasser

muss grundsätzlich die gleiche Beschaffenheit behalten, die es beim

Quellaustritt aufweist. Nur in sehr begrenztem Umfang sind Behandlungs-

verfahren zulässig (§ 6 MTVO).,

Da 48,9 % der befragten Verbraucher von einem Bio-Mineralwasser erwar-

ten, dass es unbehandelt, besonders rein und ohne Zusatzstoffe ist, geben

die angesprochenen Verkehrskreise einem Bio-Mineralwasser genau die

Eigenschaften, die einem natürlichen Mineralwasser bereits immanent
, ,

.slnd, da sie schon kraft Gesetzes von jedem natürlichen Mineralwasser er-
, "

füllt sein müssen. Die Vorschrift des § ,1,1Abs. 1 S. 2 Nr. 3· LFGB ist damit

, ' erfüllt.

III. Außerdem verstößt die Bezeichnung ,,,Bio-Mineralwasser" gegen §§ 3 Abs. 1 '
, .

Nr, 1, 4,Abs. 1 LMKV, §§ 2, H Abs. 1 .MTVO, Anhang 1 ,zur Richtûnié

2009/54/EGvom 18.06.2009 über die Gewinnung von undden Handel mit na-

türlichen Mineralwässern.

1. Lebensmittel in Fertigpackungen dürfen gew,erbsmäßig nur. dann in den

; Verkehr- gebracht werden, Wenn pie Verkehrsbezeichnung angegeben ist

(§§ 3Abs: 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 LMKV).' Die zutreffende Verkehrsbezeichnung ,

für das streitqeqenständliche Produkt ist natürliches Mineralwasser (§, 8

Abs. 1 MTVO). Diese Verkehrsbezeiëhnung ist auf der Fertigpackung oder,

einem mit ihr verbundenen Etikett 'an gutsi~htbarer SteÚe deutlich lesbar

'an;z:ubringen (§ '3 Abs. 3 LMKV).

Eine Verkehrsbezeichnung ;;Bi~-Mineralwasser"-kennt die Mineral- und Ta-

felwasserverordnung nicht.
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2. ,Aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Verkehrs gibt der Be-

klagte seinem Produkt in seiner konkreten Ausgéstaltung die neue Ver- ,

kehrsbezeichnunç "Bio-Mineralwasser",

Der Verbraucher versteht die auf dem Etikett auf der Vorderseite der Fla-
, '

schean zentraler Stelle sehr augenfällige Angabe unterhalb des Namens '

"BioKristall" nicht als Produktname sondern als Verkehrsbezeichnung. Das

.können die Mitglieder der Kammer als Teil der angesprochenen Verkehrs-

kreise aus eigener Anschauung und Erfahrung selbst beurteilen. , i

Nach ständiger Rechtsprechung ist es dabei unbeachtlich, dass die korrek-

te Verkehrsbezeichnung auf dem Rückenetikett der Mineralwasserflasche '
" ,

åufgebraqht ist, da ,die unzulässige, Bezeichnung, promihent auf-der Vor-

derseite hsrausqestellt wird, Di~ prominent herausgestellte Bezeichnung

wird vom Verkehr als Verkehrsbezeichnunp aufgefasst und begründet da-

Den Eindruck, bei der Bezeichnung "Bio-Mineralwasser" handelt es sich
" '

um eine Verkehrsbezeichnunq im Sinne der Mineral- und Tafelwasserver-
. '.' I

ordnung, erweckt der Beklagte auch durch seinen Internetauftritt auf der

, Website auf der als einzelne Wasserarten lm Sinne

der EG-Miner?lwasserrichtlinie und der deutschen Mineral..:' und Tafelwas-

.serverordnunq die Arten "Mineralwasser", "Bio-Mineralwasser", "Que!l~as-
. . \.- '. . .

ser',', "Tafelwasser" und .Heilwasser" aufgezählt werden (Anlage K 11).

3. Die Verwendung der, Bezèichnung "Bio-Mineralwasser"" die beim Verbrau-

cher den Eindruck ein,ergesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsbezelch-

nung erweckt, ist irreführend und damit nach, §§ 3 LMKV, 8 MTVO unzu-

, lässig. Der Verbraucher folgert aus dieser Bezeichnung; dass das damlt
, '

beworbene Mlneraiwasser eine neue gesetzlich definierte ~rt von Mineral-

wasser mit bestimmten vom Gesetzgeber festgelegten Qualitätskriterien

ist.
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mit d.en Verstoß gegen § 3 lMKV (OlG Köln, lRE 36, 341 - Naturjoghurt;

OVG Münster, lRE ~4, 292 - Halbfettbutter; Ol.G Köln, ZlR 2001, 299 -

Frischer Joghurt).

IV. Schließlich verstößt das vom Beklagten verwendete Siegel "Bio Mineralwas-

ser" gegen §§ 1 Abs. 2 Nr. 2 ÖkoKennzG L V. m. 1 ÖkoKennzV, da es dem

Ökokennzeichen nachgemacht und' eine Eignung zur Irreführung über ver-
,

kehrswesentliche Eigenschaften zu bejahen ist.

, 1. Der Verbotstatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 2 ÖkoKennzG Ist anwendbar, da

dasvorn Beklagten vertriebene natÓrliche Mineralwasser ein Erzeúgnis im

Sinne dieser Vorschrift darstellt. Für die Anwendung dieser Norm kommt

es nicht darauf an, ob ein Erzeugnis in den Verkehr gebracht wird, bei dem

nach § 1 Abs. 1 Okol:(enrizG: c!i~Verwendung des Bio-Siegels zulässig ',wä-

re.

I,

J

,2'. Bei dem, Sieg~1 "Bio-Mineralwasser" handelt es sich um, eine dem Öko-

Kennzeichen nachpernachte Kennzeichnung gemäß § 1 ~bs. 2 Nr. 2 Öko-

KènnzG. '

, ,

Das Ökokennzeichen stellt sich nach §' 1 ÖkoKennzV wie folgt dar: "

i
. 'j

, ' '

Zwischen dem vom Beklagten' verwendeten Siegel und dem Ökokennzei-

chen bestehen zwar gewisse Unterschiede.
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• So ist dås Ökokennzeichen sechseckiq, während das Siegel "Bio

Mineralwasser" viereCkig ist.

• Der Rahmen ist beim Ökokennzeichen hellgrün, beim. Siegel "Bio

Mineralwasser" hellblau.

'.

:.~..'

, '

• Beim Ökokennzeichen i~t der,Schriftzug "Bio" schwarz, beim Siegel

des Beklagten dunkelblau.

• Der Buchstabe "i" istbeim Ökokennzeichen abweichend von der üb-

lichen Schreibweise in grüner Farbe wiedergegeben und mit einem

grünen Bogen kombiniert, wodurch eine Assoziation zu einer Pflan,-

ze hergestellt, wird. o"iese·Gestaltungselemente kennt das Siegel

.BioMlneralwasser" nicht: Stattdessen ist dort ëin blauervvasser-
. . .

, tropfen 'vor dem "O" platziert, der zu einer stilistisch verwandten

teilweisen Überdeckung des "O" im Wort "BiO" führt.

• Bestandteil des Ökokennzeichens ist der ausdrückliche Verweis,. . '.

"nach EG~Öko-Verord~ung<während d~s"SIegel 'j:~io Mineralwas"-

ser" stattdessen nur den Schriftzug "Mineralwasser" trägt. Allerdings

.kann der Zusatz "nach EG-Öko-Verordnung" auch bei dem staatli-

chen Kennzeichen entfallen, wenn seine Lesbarkeit infolge einer
I •

, '

sehr kleinen Wiedergabe nicht gewährleiste:t.werden··~ann (§ 1 Abs. , .

1 S: 2 Nr, 1 ÖkoKennzV): .(

E~ überwiegen jedoch die Gemeinsamkeitenzwischen den Zeichen.

• Belde Sieg~i 'haben ~ine ge?m~trische farbige Umrandung.

• Der Hintergrund beider Siegel ist weiß.

• Beide Zeichen werden jeweils von dem .Schriftzug "Bio" geprägt, , .

wobei beiden Siegeln'die besondere Schreibweise mit großem "B""
.' .'.

kleinem "i" mit i-Punkt und großem "O" gemeinsam ist.
, ,

• In beiden Fällen ist unter dem Schriftzug "Bio" ein kleingedruckter

Text abgedruckt.

• Sowohl bei dem vom Beklagten verwendeten Siegel als auch bei

dem Ökokennzeichen sind schließlich gestaltende Elemente (in ei-

I
,. I
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nem Fall éin grün gehaltener Bogen als Pflanzensymbol, im ande-

ren Fall ein stlllslèrter Wassertropfen) in das Schriftbild der Bezeich-

nl:lng "Bio" integriert.

Es besteht somit -zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr in dem

Sinne, dass der Verbraucher die beiden Siegel gedanklichmiteinander in

Verbindung bringt.

, Aufgrund der ,>onformität nahezu sämtlicher Gestaltungsprinzipien und der

Identität der Schriftzüqe liegt die Annahme nahe, es handele sich bei dem

Siegel "Bio Mineralwasser" um ein Derivat des offiziellen Ökokennzeichen

und s~iebenfalls :;taatlich geschützt. Eine solche lnterpretation von

Verbraucherseite ist auch im Hinblick 'auf die Farbgebung naheliegend:

Das von lancwlrtecharnlchen Erzeugnissen bekannte Öko-Kennzeichen ist
, '

in, grüner Farbe ausgeführt. Mit dieser Farbe werden 'generell Natur und

Pflanzen assoziiert. Außerdem deutet die grüne Verbindung zwischen den

Buchstaben "i" und "O"' eine Grünpflanze an. Das vom Beklagten verwen-

dete Siegel korrespondiert systematisch damit, indem es als Sinnbild für
, .

Wasser in blauer Farbe ausgeführt ist 'und im Bereich des ,,-tJ" anstatt einer
.. '

Pflanze einen Wassertropfen zeigt.,Went') der Verbraucher ein derart ges:-

taltetes Logo wahrnimmt, wird er es mit hoher Wahrscheinlichkeit als staat- '

lich reserviertes und kontrolliertes Ökokennzeichen 'für Mineralwasser ein-

stufen.

Diese zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr, bei de'r eine Assoziation

beim verbraueher zwischen beiden Zeichen' hervorgerufen wird, ist aus-,

reichend, um elne Nachahmung im Sinn'e'des § 1 Ab~. 2 Nr. 2 ÖkoKennzG

zu bejahen.

,Hinzu kommt, dass die Farbgebung des staatlichen Bio-Siegels nicht zwin-

gend ist. Gemäß § 1 Abs. 4 ÖkoK,ennzV darf das Kennzeichen auch ein.,.
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farbig und in schwarz oder in angepasster Farbe verwendet werden. Als

Hintergrund (Fond) und als Kontur ist weiß oder der jeweils vorhandene

Untergrund zulässig.

3. Das nachgemachte Zeichen eignet sich zur Irreführung über verkehrswe-

'sentliche Eigenschaften des mitihm gekennzeichneten Erzeugnisses, d.a
, '

es geeignet ist, qei dem in Frage kommenden Personenkreis eine falsche

Vorstellung über die tatsächlichen Verhältnisse hervorzurufen ..

,D.

Der Klägerin steht darüber hinaus derin 'Ziffer 2. der Klage geltend gemachte'An-

spruch auf.Zahlunq von 208,65 Euro nebst Zinsen in Höhe von fùnf ,Prozentpunkten,

über dem Basiszinssatzseit 20.04.2010 zu.

Die Klägerin hat Anspruch auf anteiligen Ersatz der mit der Abmahnung verbunde-

nen Personal- und Sachkosten iri Form der geltend gemachten Kostenpauschale in

Höhe von 208,65 Euro (§ 12 Aps. 1 S. 2 UWG).' Die Höhe der geltendgeÎl1acht~n

Kostenpauschale entspricht einem angemessenen Anteil der Aufwendungen der

Klägerin. Unter Berücksichtigung des Verhältn,isses zwischen unternehmerisoher

Abmahntätlgkeit und gemeinnütziger Verbandstätigkeit der Kläqerín, der Gesamt-

ausgaben der Klägerin im Jahr 2008 und der Anzahl der im Jahr 2008 ausgespro-,
chenen Abmahnungen ergibt sich für das Jahr 2008 ein durchschnittlicher Kosten-'

aufwandvon 279,76 Euro pro.Abmahnunq. Dieser Betrag ergibt sich aus den Ge-
. '.' .

samtausgaben der Klägerin in Höhe von 3.494.239,38 Euro und der Tatsache, dass
. "

60 % der Arbeit der Klägerin auf den unternehmerischen Abmahnbereich entfallen

und 40 % 'auf die gemeinnützige Verbandstätigkeit. Mitdem gelte'nd gemachten Be-

trag von 195,-- Eurozzgl. 7 % Mehrwertsteuer verlangt die Klägerin nur einen Anteil'

ihrer Aufwendungen.
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Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 288, 280, 28q BGB.

Dem Schuldner kann unter Abwäqunq. der gegenseitigen Interessen gemäß § 242

BGB eine Aufbra'uchsfrist bewilligt werden, wenn ihm durch ein unbefristetes Verbot,

unverhältnismäßige Nachteile entstünden, und die Belange sowohl des Gläubigers
'. . "

als auch der Allgemeinheit durch eine befristete FortsetZung der W:ettb~werbswidrig-
, ' '

keit nicht unzumutbar beelnträchtiqt wèrden (HefermehIlKöhlerfBornkamm, .§ 8 'UWG

Rn. 1.58)., "

,Die Bewilligung einer Aufbrauchs- oder UmstellLingsfrist kam nicht in Betracht.

, I
i
i

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass, der Beklagte hinreichend substantiiert .darleqt,

" durch einem sofortigen Vollzug 'des Verbotsschwere Nachteile zu erleiden. Dieser
..' .

Darlegungslast ist der Beklagte nicht im ausreichenden Maß nachgekommen. Er be-

hauptet lediglich, dass die Schäden durch das Verbot ;,außerordentlich hoch" werden. ~ .' .

können, ohne dies mit Zahlen oper anderen kohkreten Ausführungen zu hinterlegen.
. . ..

Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall z::uberücksichtigen, dass die Kammer bereits
. ,

im Termin vom 03.11.2010 hinreichend deutlich zu erkennen gegeben hat, dass sie

-die Bezeichnung "Biomineralwasser" und das Siegel "Bio Mineralwasser" für wettbe-

wérbswidrig hält. per Beklaqte erhielt daher bereits, durch' die Bestimmung des Ver- .

kundungstermins auf den 19'.01.2011 eine, .Umstellunpsfrist" von zweieinhalb Mo~a-

ten.

. I
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F._.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 z=o.

Die Entscheidung über die vorläufiqe Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 70~ lPO.

Die "Sicherheiísleistung war auf 60.000,-- Euro testzusetzen.

Die Höhe der Sicherheitmuss so bemessen sein, dass die Schäden, die ein Schuld-

ner durch die Vollstreckung eines später abgeänderten oder aufgehobenen Titels,

erleiden kann, abgedeckt sind. Dazu gehören nicht -nur die nach dem Ùrteil voll-

streckbaren Ansprüche, sondern auch 'ein möglicher darüber hinausgehender Voll-'

streckunqsschadén, soweit er gemäß'§ 717 Abs. 2 zpa erstattungsfähig ist. Dieser

Schaden muss nicht.gleichzusetzen sein mit dem Streitwert, bei dessen Festsetzung

das Interesse des Gläubigers an der Ourchsetzung des Anspruchs maßgeblich ist,
. .

nicht die Beeinträchtigung, die der Schuldner erleidet. Gleichwohl wird der Streitwert

häufig eine. arientierungshilfe bieten (Münchener Kommentar zur llvilprpzessord-

. nung, § 709 lPa Rn. 8).

Im vorlleqenden Fall ist eine slcherheiteíelstuns in Höhe von 60.000,-- Ëuro ange-'

messen und ausreichend, um den Interessen des Bekl~Qten zu genügen ..Die vom

Beklagten ohne nähere Anqaben von Gründen angeregte Sicherheitsleistung von
" I . • I

mindestens 250.000,-- Euro entspricht nicht. den Umständen des hier gegE?beneñ

Einzelfalles. Vielmehr hat sich die Kammer am Streitwert orientiert und einen Auf-

schlag für die Prozesskosten vorgenommen.

. ~.



- 26-_. ..
Richterin

am Landgericht

-Vorsitzender Richter

arnLandqerlcht

Richter·

am Landgericht

Su,

Verkündet am 19. Januar 201-1

.;. : .. " ,',

~----~-

als Urkundsbeámtin der Geschäftsstelle

. I
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27 -SEP-2011 09: 55 Von: VG MUEHCHEt">j +49 89 5143 491 An:+49 761 702520

iM 18'E 11.1443

Bayerisches Verwaltungsgericht Manchen
In der Verwaltungsstreítsache

• Antragste/lerin ..
bevollmächtigt:
Rechtsanwalt Hanspeter Schmidt
Zasiusstr. 35, 79102 Freiburg im 8reisgau

gegen

Freistaat Bayern

vertreten durch:
Bayerisches Landesarnt für
Gersundheit und Lebensmitte/sicherheit
Außensteile Oberschleißheim
z. Hd, Frau Dr, Bauer
Veterinärstr. 2, 85764 Oberschleißheim

- Antragsgegner •

Lebënsmittelrecht (Schnellwarnung)
hier: Antrag gemêß § 123 VwGO

erlåsst das Bayerisché Verwaltungsgerieht München, 18, Kemmer,
durch den Vorsitzenden Richter am Verwsltungsgericht Ettlinger,
die Richterin am Verwaltungsgericht Hueber,
den Richter am Verwaltungsgericht Höger,
den ehrenamtlichen Richter Lechner,
die ehrenamtliche Richterin Nimbach

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21, September 2011



27 -SEP-2011 09: 55 l)o n : l)G r1UEHCHEH +49 89 5143 491 Rn:+49 761 702520

M 18 E 11, 1443

am 26. September 2011

folgenden

Beschluss:

I. Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anord-
nung verpflichtet, es zu unterlassen, be~C!glichder Produk-
te der Klêgerin ,,8ioftJoghurt mild mit Maracuja-Banane-
Zubereitung und Stevia-Teell und .Blo-Joqhurt mild mit
Orange-Sanddorn-Zubereitung und Stevla-Tee" eine Mel-
dung für das $chnellwarnsystem zu erstellen.

IL Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- € festgesetzt.

Ettlinger Hueber Höger Lechner Nimbach

:0,
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LIST OF CODE NUMBERS OF CONTROL BODIES AND AUTHORITIES FROM EQUIVALENT THIRD COUNTRIES LISTED IN ANNEX III
OF REGULATION (EC) NO 1235/2008

THIRD COUNTRY AND
CODE NUMBERS CONTROL AUTHORITY OR BODY WEBSITE

ARGENTINA
AR-BIO-OO1 Food Safety SA www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
AR-BIO-OO2 Orgánicos SRL (Argencert) www.argencert.com
AR-BIO-OO3 Letis SA www.letis.com.ar
AR-BIO-OO4 Organización Internacional Agropecuaria (alA) www.oia.com.ar

AUSTRALIA
AU-BIO-OO1 Australian Certified Organic Pty. Ltd www.australianorganic.com.au
AU-BIO-OO2 Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) www.agis.gov.au
AU-BIO-OO3 Bio-dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au
AU-BIO-OO4 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au
AU-BIO-OO5 Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-OO6 AUS-QUAL Pty Ltd www.ausgual.com.au

CANADA
CA-ORG-OO1 Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO) www.atlanticcertifiedorganic.ca
CA-ORG-OO2 British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA) www.centifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-OO3 Certification Services Limited Liability Company (CCOF) www.ccof.org
CA-ORG-OO4 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com
CA-ORG-OO5 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità Iimitata (CCP www.ccpb.it
CA-ORG-OO6 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com
CA-aRG-OD? Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) www.fvopa.ca
CA-ORG-OOB Global Organic Alliance www.goa-online.org
CA-aRG-DOg International Certification Services Incorporated (ICS) www.ics-intl.com
CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar
CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org
CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association (OCIA) www.ocia.org
CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (a PAM) www.opam-mb.com
CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society (PACS) www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016? Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca
CA-ORG-01? Quality Assurance International Incorporated (QAI) www.gai-inc.com
CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.gcsinfo.org
CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV) www.guebecvraLorg
CA-ORG-020 SAl Global Certification Services Limited www.saiglobaI.com



COSTA RICA
CR-BIO-OOi Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería www.Qrotecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
CR-BIO-OO2 BCS Oko-Garantie www.bcs-oeko.com
CR-BIO-OO3 Eco-LOGICA www.eco-Iogica.com
CR-BIO-OO4 Control Union Certifications www.cuQeru.com
CR-BIO-OOS Mayacert www.maïacert.com

INDIA
IN-ORG-OOi Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd www.aditicert.net
IN-ORG-OO2 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in
IN-ORG-OO3 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd www.bureauveritas.co.in
INcORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com
IN-ORG-OOS ECaCERT India Private Limited www.ecocert.in
IN-ORG-OO6 Food Cert India Pvt. Ltd www.foodcert.in
IN-ORG-OO? IMO Control Private Limited www.imo.ch
IN-ORG-OO8 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocert.org
IN-ORG-OO9 ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products) www.iscoQorganiccertification.com
IN-ORG-Oi0 Lacon Ouality Certification Pvt. Ltd www.laconindia.com
IN-ORG-Oii Natural Organic Certification Association www.nocaindia.com
IN-ORG-Oi2 OneCert Asia Agri Certification private Limited www.onecertasia.in
IN-ORG-Oi3 SGS India Pvt. Ltd www.in.sgs.com
IN-ORG-Oi4 Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA) www.organicuttarakhand.org/Qroducts certification.htm
IN-ORG-OiS Vedic Organic certification Agency www.vediccertification.com

www.rajasthankrishi.gov.in/DeQartments/SeedCertiindex
IN-ORG-Oi6 Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) eng.asQ
IN-ORG-Oi? Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com
IN-ORG-Oi8 - Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) www.tnocd.net
IN-ORG-Oi9 TUV India Pvt. Ltd www.tuvindia.co.in/O mngmt SïS certlorgcert.htm
IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd www.intertek.com

ISRAEL
IL-ORG-OOi Secal Israel Inspection and certification www.skal.co.i1
IL-ORG-OO2 Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification www.agrior.co.i1
IL-ORG-OO3 IOC Institute of Ouality & Control www.igc.co.i1
IL-ORG-OO4 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) www.QQis.moag.gov.i1
IL-ORG-OOS LAB-PATH Ltd www.lab-Qath.co.i1

JAPAN
JP-BIO-OOi Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HaAS) www.hïoyuken.org
JP-BIO-OO2 AFAS Certification Center Co., Ltd. www.afasseq.com
JP-BIO-OO3 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association www.koaa.or.jQ
JP-BIO-OO4 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-kLor.jQ
JP-BIO-OO5 Japan Organic & Natural Foods Association httQ://jona-jaQan.org/organic
JP-BIO-OO6 Ecocert-OAI Japan Ltd. http://ecocert.gai. jQ
JP-BIO-OO? Japan Certification Services, Inc. www.Qure-foods.co.jQ
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JP-BIO-OO8 OCIAJapan www.ocia-jp.com
JP-BIO-OO9 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. www.omicnet.com/index.html.en
JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/-yusuikyo

ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for
JP-BIO-011 Sustainable Agricultural Certification www.axis-asac.net
JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/home jp v2.htm
JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/-aiyuken/ninntei20110201.html
JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd http://www.eco-de.co.jp/list.html
JP-BIO-018 Organic Certification Association www.yuukinin.jimdo.com
JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com
JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo 05A.html
JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability www.accis.jp
JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd www.oco-lô.net

SWITZERLAND
CH-Bio-OO4 Institut für Marktökologie (IMO) www.lrno.ch
CH-Bio-OO6 bio.inspecta AG www.bio-inspecta.ch
CH-Bio-038 ProCert Safety AG www.procert.ch
CH-Bio-086 Bio Test Agro (BTA) www.bio-test-agro.ch

TUNISIA
TN-BIO-OO1 Ecacert SA en Tunisie www.ecocert.com
TN-BIO-OO2 Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC www.imcertit
TN-BIO-OO3 BCS wwW.bcs-oeko.com
TN-BIO-OO4 Lacon www.lacon-institute.com
TN-BIO-OO5 Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA) www.icea.info

NEW ZEALAND
NZ-BIO-OO1 Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) www.foodsafety.govt.nz/industrWsectors/organics
NZ-BIO-OO2 AsureQuaiity www.organiccertification.co.nz
NZ-BIO-OO3 BioGro New Zealand www.bio-gro.co.nz


